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Präsident Imhoff eröffnet die Sitzung um 10:00 Uhr. 

Präsident Imhoff: Die 6. Sitzung der Bürgerschaft 
(Landtag) ist eröffnet. 

Ich begrüße die hier anwesenden Damen und Her-
ren sowie die Zuhörerinnen und die Zuhörer und 
die Vertreter der Medien. 

Als Besucher begrüße ich recht herzlich eine 
Gruppe Steueranwärterinnen und Steueranwärter 
2019 und eine Gruppe Verwaltungsauszubildende 
aus Bremerhaven. – Herzlichen Willkommen heute 
hier im Haus. 

(Beifall) 

Die Sitzung beginnt heute Vormittag mit der Aktu-
ellen Stunde, im Anschluss daran werden die Ta-
gesordnungspunkte 4 und 7 aufgerufen. Fortge-
setzt wird die Tagesordnung in der Reihenfolge der 
Tagesordnungspunkte. Am Nachmittag beginnt 
die Sitzung mit dem Tagesordnungspunkt 17. 

Mit der Fragestunde wird die Sitzung am Donners-
tag wiedereröffnet und danach mit den Tagesord-
nungspunkten 24 und 27 fortgesetzt. 

Am Donnerstagnachmittag werden wir nach der 
Pause zuerst die miteinander verbundenen Tages-
ordnungspunkte 33 und 34 behandeln, danach 
wird die Sitzung mit den Tagesordnungspunkten 
37 und 20 fortgesetzt. 

Die übrigen interfraktionellen Absprachen können 
Sie der digital versandten Tagesordnung entneh-
men. Dieser Tagesordnung können Sie auch die 
Eingänge gemäß § 37 der Geschäftsordnung ent-
nehmen, bei denen interfraktionell vereinbart 
wurde, diese nachträglich auf die Tagesordnung zu 
setzen. Es handelt sich insoweit um die Tagesord-
nungspunkte 34 bis 37. 

Wird das Wort zu den interfraktionellen Abspra-
chen gewünscht? – Das ist nicht der Fall. 

Wer mit den interfraktionellen Absprachen einver-
standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) ist mit 
den interfraktionellen Absprachen einverstanden. 

(Einstimmig) 

Sie haben für diese Sitzung die Konsensliste über-
mittelt bekommen. Es handelt sich um die Zusam-
menfassung der Vorlagen, die ohne Debatte und 
einstimmig behandelt werden sollen. Auf dieser 
Liste sind die Tagesordnungspunkte 16, 21, 22 und 
25. Um diese Punkte im vereinfachten Verfahren zu 
behandeln, bedarf es eines einstimmigen Beschlus-
ses der Bürgerschaft (Landtag). 

Ich lasse jetzt darüber abstimmen, ob eine Behand-
lung im vereinfachten Verfahren erfolgen soll. 

Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) ist mit 
dem vereinfachten Verfahren einverstanden. 

(Einstimmig) 

Entsprechend § 22 der Geschäftsordnung rufe ich 
nun die Konsensliste zur Abstimmung auf. 

Wer der Konsensliste seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt 
der Konsensliste zu. 

(Einstimmig) 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte 
ich Ihnen noch mitteilen, dass interfraktionell ver-
einbart wurde, den Tagesordnungspunkt 36 ohne 
Debatte aufzurufen. 

Wir treten in die Tagesordnung ein. 

Aktuelle Stunde 

Meine Damen und Herren, für die Aktuelle Stunde 
ist von dem Abgeordneten Röwekamp und Frak-
tion der CDU folgendes Thema beantragt worden: 

Alleinerziehende und Frauen auf dem Bremer 
Arbeitsmarkt abgehängt – ressortübergreifendes 
Umsteuern überfällig!  
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Dazu als Vertreterin des Senats Frau Senatorin 
Vogt. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Als erster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Röwekamp. 

Abgeordneter Röwekamp (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Anlass für die von der Fraktion der CDU 
beantragte Aktuelle Stunde ist die jüngste Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit zur Lage am Arbeits-
markt im Jahr 2018. Neben dem hier schon häufig 
diskutierten Sachverhalt, dass Bremen unverändert 
das Bundesland mit der höchsten Arbeitslosen-
quote aller Bundeländer in Deutschland ist und vor 
gravierenden Herausforderungen in der Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit steht, ist ein weiterer Um-
stand aus der Statistik besonders besorgniserre-
gend. 

In Bremen haben Frauen die niedrigste Erwerbs-
quote aller deutschen Bundesländer. In Bremen ha-
ben Frauen den geringsten Anteil an der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung aller Bundes-
länder. In Bremen ist die Arbeitslosenquote der 
Frauen fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt al-
ler anderen Bundesländer. In Bremen ist der Anteil 
der Frauen, die arbeitslos sind und keine Berufs-
ausbildung haben, am höchsten. Zwei von drei 
Frauen in Bremen, die arbeitslos sind, haben keine 
Berufsausbildung. In Bremen ist die durchschnittli-
che Dauer der Arbeitslosigkeit von Frauen am 
längsten, sie beträgt zurzeit 108 Wochen. Das sind 
im Durchschnitt zwei Jahre. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dahinter 
verbirgt sich eine Vielzahl ganz unterschiedlicher 
menschlicher Schicksale von Frauen. Wir als Frak-
tion der CDU wollen diesem Umstand nicht weiter 
tatenlos zusehen, deswegen haben wir die Aktuelle 
Stunde beantragt. 

(Beifall CDU) 

In Bremen lebten im Jahresdurchschnitt 2018 
15 300 Frauen ohne Arbeit, darunter sind auch 
3 000 alleinerziehende. Über diesen Anteil haben 
wir in der Bürgerschaft am 25. September disku-
tiert. Für diesen Teil haben wir den Senat aufgefor-
dert, ein ressortübergreifendes Konzept vorzule-
gen. Um diesen Teil haben wir uns gekümmert, 
aber der Anteil der alleinerziehenden an dem Ge-
samtbestand der arbeitslosen Frauen beträgt nur 
ein Fünftel. Wir als Fraktion der CDU wollen uns 

auch um die anderen vier Fünftel kümmern. Wir 
wollen, dass Frauen in Bremen die gleichen Chan-
cen am Arbeitsmarkt haben wie in allen anderen 
Bundesländern. 

Die Bilanz der Bundesagentur für Arbeit ist eine Bi-
lanz der Politik des Senats und sie ist desaströs in 
der Arbeitsmarktpolitik und sie ist desaströs in der 
Gleichstellungspolitik und das wollen wir nicht län-
ger hinnehmen. 

(Beifall CDU) 

(Abgeordnete Bredehorst [SPD]: Das ist wohl ein 
bisschen weit hergeholt!) 

Sie können ja gleich etwas dazu sagen, wenn Sie 
andere Zahlen als die Bundesagentur für Arbeit ha-
ben. 

Ich will Ihnen, sehr geehrte Frau Senatorin Vogt, 
vielleicht sagen: Sie sind ja frisch im Amt und im 
Jahr 2018, aus dem diese Zahlen stammen, waren 
Sie noch nicht im Amt. Es ist ja nicht so, dass es an 
politischen Aussagen und politischer Programma-
tik in der Vergangenheit gefehlt hätte. Ich zitiere: 
„Wir wollen Bremen und Bremerhaven zu Städten 
entwickeln, in denen Frauen und Männer gleiche 
Chancen und gleiche Teilhabechancen haben.“ 
Das hat die rot-grüne Koalition bereits im Jahr 2011 
in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Der Koaliti-
onsvertrag von 2015 enthält die Aussage, ich zi-
tiere: „Wir wollen die Erwerbsquote, die Chancen 
auf existenzsichernde Arbeit und beruflichen Auf-
stieg von Frauen erhöhen.“ 

Meine Damen und Herren, die Frage ist jetzt, was 
die rot-grüne Regierung getan hat, was Sie eigent-
lich außer diesen programmatischen Aussagen für 
die Verbesserung der Lage der Frauen am Arbeits-
markt getan haben. Die Zahlen sprechen eine ein-
deutige Sprache: Nichts haben Sie getan, außer 
solche leeren Parolen zu verkünden. Den Frauen 
geht es am Arbeitsmarkt heute schlechter als zu 
Beginn der Zeit der rot-grünen Regierungsverant-
wortung. Das ist ein politisches Desaster für die rot-
grüne Vorgängerregierung. 

(Beifall CDU) 

Es sollte also besser werden für die Frauen am Ar-
beitsmarkt, aber wie ist die Lage tatsächlich? Im 
Jahr 2011 lag der Anteil der Teilzeit an den sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nissen nur bei 37,7 Prozent. Im Jahr 2015 waren es 
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schon 48,1 Prozent, im Jahr 2018 sind es 49,6 Pro-
zent. Entgegen Ihrer programmatischen Aussage, 
dass immer mehr Frauen in Vollzeit berufstätig sein 
sollen, hat sich die Quote derjenigen, die in Teilzeit 
arbeiten müssen, dramatisch erhöht. 

Wie steht es um die Zahl der Frauen – aus meiner 
Sicht die erschreckendste Zahl –, die ohne Berufs-
abschluss in der Arbeitslosigkeit hängen? Der An-
teil betrug im Jahr 2011 61,2 Prozent, bereits im 
Jahr 2015 betrug er 63,5 Prozent und im Jahr 2018 
betrug er 67,4 Prozent. Entgegen Ihrer programma-
tischen Aussage, den Frauen am Arbeitsmarkt bes-
sere Chancen zu geben, hat sich ihre Lage am Ar-
beitsmarkt dramatisch verschlechtert. Meine Da-
men und Herren, das ist die Bilanz Ihrer Geschlech-
terpolitik, Ihrer Arbeitsmarktpolitik. 

(Beifall CDU) 

Der Anteil derjenigen, die zwölf Monate und län-
ger arbeitslos sind, betrug im Jahr 2011 42,7 Pro-
zent. Im Jahr 2015 betrug er schon 45,1 Prozent und 
im Jahr 2018 hat er sich jahresdurchschnittlich 
noch einmal gesteigert auf 45,7 Prozent. Die durch-
schnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit – das ist die 
letzte Zahl, die ich Ihnen vorhalten will – betrug im 
Jahr 2011 80 Wochen, im Jahr 2015 87 Wochen und 
im Jahr 2018 93 Wochen. Es ist also nichts, wirklich 
gar nichts, für Frauen am Arbeitsmarkt besser ge-
worden. Im Gegenteil: Frauen haben heute, nach 
zwölf Jahren Rot-Grün, am Arbeitsmarkt schlech-
tere Chancen als zu Beginn dieser Regierung und 
das ist eine Bankrotterklärung für die Politik. 

(Beifall CDU) 

Wir als Fraktion der CDU haben uns dem Antrag 
der Koalition, der die verbesserten Erwerbsmög-
lichkeiten und Voraussetzungen für Alleinerzie-
hende betrifft, natürlich uneingeschränkt ange-
schlossen. Wir haben diesen Antrag gemeinsam 
verabschiedet und wir müssen natürlich darauf 
warten, dass der Senat dazu das von ihm verlangte 
Konzept vorlegt. 

Man darf aber die Augen nicht vor der Wirklichkeit 
verschließen. Wenn wir uns zum Beispiel das Pro-
gramm VIA, Vermittlung und Integration von Al-
leinerziehenden in Arbeit, anschauen, das voll-
mundig angekündigt worden ist, dann ist festzu-
stellen, dass entgegen der Erwartung, dass man in-
nerhalb des Projektzeitraumes 200 Frauen in Be-
rufstätigkeit vermitteln wollte, jetzt, Ende Oktober, 
eine vernichtende Zahl veröffentlicht worden ist: 

Es ist gerade einmal gelungen, bei einem Projekt-
aufwand von eineinhalb Millionen Euro und sechs 
Beschäftigen auf vollfinanzierten Stellen, 14 
Frauen in eine Arbeitstätigkeit zu vermitteln. 200 
sollten es sein, 14 sind es geworden, 13 in Bremen 
Nord und eine im Modellprojekt Huchting. In 
Huchting zahlen wir alleine für die Projektkoordi-
nation 136 500 Euro. Wir haben also 136 500 Euro 
in die Hand genommen, um eine Frau in die Be-
rufstätigkeit zu vermitteln. 

Meine Damen und Herren, da lässt sich doch heute 
schon sagen, dass dieses Programm nicht wirkt. Da 
lässt sich heute schon sagen, dass dieses Programm 
keine Anreize schafft. Da lässt sich schon heute sa-
gen, dass dieses Programm so nicht fortgeführt 
werden muss. Da brauchen wir nicht noch eine 
Evaluation von sechsmonatiger Dauer und eine 
Fachtagung und dann irgendwann Ende nächsten 
Jahres eine Entscheidung darüber, ob wir es auf die 
ganze Stadt ausdehnen. Dieses Projekt muss been-
det werden, weil es wirkungslos ist und nicht die 
gewünschten Effekte erzeugt. 

(Beifall CDU) 

Wir brauchen eine Berufsoffensive am Arbeits-
markt für Frauen. Der Senat darf das Augenmerk 
nicht nur auf die Alleinerziehenden legen. Da sind 
wir gemeinsam der Auffassung, dass wir dazu ei-
nen Handlungsrahmen für das Konzept hier mitei-
nander beraten und vorgelegt haben. 

Es ist doch niemandem zu erklären, dass es auf der 
einen Seite so viele Frauen in Langzeit- und Dau-
erarbeitslosigkeit gibt und wir auf der anderen 
Seite hier im Parlament immer wieder darüber re-
den, dass es ausgerechnet in den sogenannten 
Frauenberufen Riesenbedarfe gibt. Es fehlen Heb-
ammen, es fehlen Erzieherinnen und Erzieher, es 
fehlen Krankenschwestern, es fehlt Versorgungs- 
und Pflegepersonal in unseren Krankenhäusern. 
Die GeNo macht Defizit mit der Begründung, dass 
sie ihre Stationen nicht mit Pflegekräften besetzen 
kann. Es fehlen Erzieherinnen und Erzieher in den 
Kitas. Gestern bei „buten un binnen“ konnten wir 
sehen, dass eine Kita nicht eröffnet werden kann, 
weil es keine Erzieherinnen gibt. 

Meine Damen und Herren, wie kriegen Sie das ei-
gentlich zusammen? Es gibt einen Riesenbedarf an 
Fachkräften in klassischen Frauenberufen und auf 
der anderen Seite ein Riesenreservoir an Men-
schen, die darauf warten, in Arbeit vermittelt zu 
werden. Sie kriegen das eine nicht zum anderen. 
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Das ist die große politische Aufgabe daran, in Bre-
men Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen und 
Arbeitsmarktpolitik zu machen. Das fordern wir 
vom Senat ein. 

(Beifall CDU) 

Wir brauchen keine weiteren Modellprojekte über 
Jahre, die nur dazu dienen, irgendwelche Trä-
gerstrukturen zu finanzieren. Dieses VIA-Pro-
gramm habe ich Ihnen genannt. Ja, das hat Ar-
beitsplätze geschaffen, und zwar bei den Trägern, 
die haben Personal eingestellt, die können 1,5 Mil-
lionen Euro ausgeben. Die Bilanz ist jedoch desas-
trös. Wir brauchen endlich ein Konzept, das wirkt, 
und das kann man nicht mit Trägern erreichen, das 
muss man mit Politik erreichen. 

Wir erwarten, dass der Senat diese beiden Seiten 
zueinander bringt, dass er mit den Kammern und 
mit den Verbänden darüber redet, welche konkre-
ten Bedarfe es in den Berufen gibt, dass wir Ausbil-
dungskapazitäten schaffen, damit die Menschen, 
die jetzt arbeitslos sind, die Frauen, die jetzt ar-
beitslos sind, qualifiziert werden, um die Tätigkei-
ten aufzunehmen, auf deren Erledigung wir drin-
gend warten, um die Fachkräfte zu werden, die wir 
dringend brauchen. Wir müssen endlich für diesen 
Markt ausbilden. Da hilft mir keine Diskussion dar-
über, dass Frauen nicht vermehrt in Frauenberu-
fen, sondern auch in MINT-Berufen, tätig sein sol-
len. Ja, aber ich will den Frauen nicht vorschreiben, 
welche Berufe sie ergreifen. Mir ist eine Frau, die 
als Erzieherin in einer Kita arbeitet, wichtiger als 
eine Frau, die arbeitslos ist, und das ist für diese 
Frau im Übrigen auch wichtiger als irgendwelche 
Geschlechterdebatten über Frauenberufe. 

(Beifall CDU) 

Wir erwarten also, dass der Senat diese Zahlen 
endlich ernst nimmt, dass die neue Senatorin, die 
mit diesen alten Zahlen nicht belastet ist, sich zum 
Ziel setzt, dass mehr Frauen in solche Beschäfti-
gungsverhältnisse vermittelt werden. Wir erwar-
ten, dass der Staat, der diese Frauen bis zur zehn-
ten Klasse in der Schulpflicht hält, sich nicht nur 
darum kümmert, dass sie am Ende ein Zeugnis in 
die Hand bekommen, sondern dass die Schule sich 
auch darum kümmert, dass diese Menschen nach 
der Schule nicht in die Arbeitslosigkeit gehen. Wir 
müssen endlich dafür sorgen, dass unsere schulisch 
gut ausgebildeten Frauen hinterher auch eine 
Berufsqualifikation erreichen – auch das ist eine 
große politische Aufgabe, die wir in einem Konzept 
verbinden müssen. 

Deswegen dürfen wir uns nicht nur auf Alleinerzie-
hende konzentrieren, die anderen vier Fünftel der 
Frauen, die nicht alleinerziehend sind und trotz-
dem keine Chancen auf diesem Arbeitsmarkt ha-
ben, die brauchen die besondere Aufmerksamkeit 
dieses Senats. Für die brauchen wir ein besonderes 
Programm. Für die brauchen wir eine Berufsoffen-
sive. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, 
dass die Anzahl der Frauen, die dauerhaft arbeits-
los sind, ständig steigt. Wir wollen mit einer Berufs-
offensive dafür sorgen, dass Frauen insbesondere 
in die Berufe, in denen wir riesige Fachkräftebe-
darfe haben, vermittelt werden, dass sie qualifiziert 
werden und dass sie fit gemacht werden für den 
Arbeitsmarkt. – Vielen Dank! 

(Beifall CDU, FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Dr. Müller. 

Abgeordnete Dr. Müller (Bündnis 90/Die Grünen): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich war in der Tat ein bisschen irritiert über die An-
meldung des Themas zu dieser Aktuellen Stunde. 
Aber heute bin ich froh und glücklich, dass wir die-
ses Thema debattieren können. Ich bin begeistert 
über die Verve, mit der Herr Röwekamp sich für die 
Förderung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ein-
gesetzt hat. Das muss ich schon sagen, denn das 
habe ich in den letzten zwölf Jahren aus der Frak-
tion der CDU vermisst. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE – 
Abgeordnete Grönert [CDU]: So ein Unsinn!) 

Die Situationsanalyse des Kollegen Röwekamp ist 
richtig. Die teile ich außerordentlich. Ich habe 
schon sehr oft hier vorn darauf hingewiesen, wie 
prekär die Situation von Frauen in Bremen und 
Bremerhaven auf dem Arbeitsmarkt ist und dass 
wir, soweit es die Erwerbstätigkeit und damit die 
eigene Existenzsicherung von Frauen angeht, das 
absolute Schlusslicht bundesweit sind. Natürlich, 
die Spitze des Eisbergs sind die Alleinerziehenden, 
auch da haben Sie recht. In dem Bereich haben wir 
uns schon im September gemeinsam auf ein Akti-
onsprogramm mit drei Schwerpunkten geeinigt. 

Ich möchte es noch einmal in Erinnerung rufen, 
weil es für diese Zielgruppe besonders wichtig ist, 
auch, weil es originär um die eigene Existenzsiche-
rung geht. Wir haben drei Schwerpunkte erarbei-
tet, nämlich Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Kin-
derbetreuung. Dass diese drei Schwerpunktfelder 
für die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen 
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auf dem Arbeitsmarkt grundsätzlich notwendig 
und grundlegend sind, ist logisch. Was für Allein-
erziehende gut ist, ist für jede Frau gut, die auf dem 
Erwerbsmarkt ihr Auskommen finanzieren will. 

Ich will grundsätzlich eingestehen, dass Integration 
von Frauen in den Arbeitsmarkt kein Thema ist, bei 
dem man das Problem durch Einzelmaßnahmen, 
Sie nennen es im Titel oder in der Begründung der 
Aktuellen Stunde Aktionismus, lösen könnte. Das 
ist wirklichen ein umfassendes Problemfeld, das 
auf Landes- und auf Bundesebene behandelt wer-
den muss. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich 
heute wahrnehme, dass die Fraktion der CDU wil-
lens ist, sich grundsätzlich für die Integration von 
Frauen in den Arbeitsmarkt einzusetzen. 

Wo wir Ihre Unterstützung auch auf Bundesebene 
gebrauchen können, darauf komme ich später noch 
einmal zurück, denn in der Tat haben wir auf Lan-
desebene viel zu tun. Ich würde gern in Erinnerung 
rufen, was wir uns alles vorgenommen haben und 
freue mich, dass wir hierzu in dieser Aktuellen 
Stunde die Zeit haben. 

Sie haben in der Begründung oder sogar im Titel 
ihres Antrags für die Aktuelle Stunde gesagt, dass 
wir ein ressortübergreifendes Konzept brauchen. In 
Ihrer Rede habe ich nicht gehört, woraus diese Be-
rufsoffensive bestehen soll, das hören wir vielleicht 
in einer zweiten Runde. In der Tat hat sich die Ko-
alition in den nächsten Jahren sehr viel vorgenom-
men. Wir waren in den letzten Jahren auch damit 
beschäftigt, eine tiefgreifende Analyse vorzuneh-
men: Wo sind die vielen Hürden, mit denen Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt zu tun haben? Die Evalua-
tion des Programms VIA gehört auch dazu, um wei-
terhin nachjustieren und steuern zu können. 

Wir haben in mindestens sechs Bereichen Hürden 
identifiziert, die wir abbauen wollen. Ich beginne 
mit dem Bereich der Ausbildung. Was haben wir 
schon getan? Ein Grundproblem von mangelnder 
Ausbildung von Frauen ist, dass sie sich oft in Care-
Berufen ausbilden lassen wollen, da gebe ich Ihnen 
recht. Das sind oft schulische Berufe, dafür ist 
Schulgeld zu bezahlen. Man bekommt, anders als 
in der dualen Ausbildung, keine Ausbildungsver-
gütung. 

Wir haben uns vorgenommen und in Teilen schon 
auf den Weg gebracht, dass Frauen, die sich in der 
schulischen Ausbildung befinden, eine Ausbil-
dungsvergütung erhalten und damit ihre Ausbil-
dung endlich auch finanzieren können und nicht 

noch dazuzahlen müssen. Eine bodenlose Unge-
rechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Die Abschaffung des Schulgelds für die sogenann-
ten Therapieberufe zielt genau in dieselbe Rich-
tung. Machen wir Frauen die Ausbildung möglich 
und verteuern sie nicht noch zusätzlich! Die Teil-
zeitausbildung ist für Alleinerziehende ganz wich-
tig und für Frauen, die in Bremen sehr oft sehr jung 
Kinder bekommen, eine grundlegende Angelegen-
heit. Dass ein Teilzeitmodell möglich sein muss, um 
eine Ausbildung überhaupt absolvieren zu können, 
damit haben wir uns schon längst beschäftigt und 
das in die Wege geleitet. 

Sowohl bei der Agentur für Arbeit Bremen-Bremer-
haven als auch beim Jobcenter Bremen ist die ge-
schlechtersensible Berufsberatung richtig schlecht. 
Ich weiß nicht, wer von Ihnen in den letzten zwei, 
drei, fünf Jahren eine Tochter in eines dieser bei-
den Ämter geschickt hat. Mit welchen Hinweisen 
die dort hinausgehen, darüber bin ich wirklich ent-
setzt. Da wird im Jahr 2019 immer noch beraten: 
„Ach, na ja, du heiratest ja sowieso“. Das müssen 
wir dringend ändern. Da wird vom Studium und 
von MINT-Berufen abgeraten und hin zu leicht-
gängigen Berufen beraten. 

Das haben wir bereits erkannt. Wir sind im Ge-
spräch mit beiden Behörden und wollen darauf hin-
wirken, dass vor allem bei der Jugendberufsagen-
tur Bremen und Bremerhaven die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter angemessen geschlech-
terneutral beziehungsweise geschlechtersensibel 
beraten und junge Mädchen und Frauen nicht von 
einer Berufswahl wegberaten, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Zweiter Bereich: Berufsqualifizierung, Weiterbil-
dung. Die Qualifizierung und auch die Fortbildung 
ist ein ganz wichtiges Thema, zumal Frauen sehr 
oft erst in eine klassische Berufsausbildung gehen, 
das ist auch gut, die aber keinen Aufstieg ermög-
licht. Deswegen ist der Bereich Fortbildung ganz 
besonders wichtig. 

Auch hier gilt: Wir brauchen eine qualifizierte Be-
ratung von Frauen bei der Agentur für Arbeit Bre-
men-Bremerhaven und im Jobcenter Bremen, die 
nicht mehr davon ausgeht, dass die Frau zu Hause 
einen Ernährer hat. Wir erwarten, dass Frauen, 
wenn sie sich in eine Beratungssituation begeben, 
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dort als selbstständige, als eigenständige Frauen 
behandelt werden, die für ihre eigene Existenzsi-
cherung sorgen wollen. Nicht unbedingt müssen, 
aber wollen. 

Auch das haben wir bereits erkannt und sind – jetzt 
kommt eine richtig unsinnige Phrase – auf einem 
guten Weg. 

(Heiterkeit) 

Bei der Wirtschaftsförderung, den Gründungsmaß-
nahmen in Bremen, eine der Stellschrauben, die, 
glaube ich, jenseits von Arbeitsmarktprogrammen 
die wichtigste ist, die wir uns gemeinsam vorneh-
men müssen, sind wir sehr spät dran, das gebe ich 
unumwunden zu. Damit beginnen wir gerade, 
nachdem wir vier Jahre in der Deputation für Wirt-
schaft, Arbeit und Häfen ohne Unterstützung der 
Fraktion der CDU immer wieder darauf hingewie-
sen haben, dass die Förderprogramme und Förder-
instrumente in der Wirtschaftsförderung ge-
schlechtsblind sind und in der Regel Unternehmen 
für Männer, Unternehmungen von Männern und 
Männerbranchen fördern. 

Das ändern wir in dieser Legislaturperiode, indem 
wir das Landesinvestitionsprogramm Bremen wei-
terentwickeln, sodass auch sogenannte Frauen-
branchen Berücksichtigung finden. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wir wollen, dass Frauen gründen, und wir wissen, 
dass Frauen anders gründen als Männer, nämlich 
sehr oft berufsbegleitend. Sie brauchen eine Absi-
cherung durch eine Einnahme, dann sind sie bereit 
zu gründen. Das wollen wir fördern und haben mit 
dem neuen Starthaus und der dort spezifischen Be-
ratung schon einen sehr wichtigen Grundstein ge-
legt. 

Kunst und Kultur – ein Bereich, der vielleicht nicht 
als Allererstes auffällt, wenn man über Frauener-
werbstätigkeit spricht. Aber, oh Wunder, auch 
Künstlerinnen wollen von ihrer Kunst leben, Musi-
kerinnen zum Beispiel. Fakt ist, dass Frauen in 
Kunst und Kultur, Künstlerinnen, Kulturschaf-
fende, massiv diskriminiert werden und viel weni-
ger Gage erhalten als ihre männlichen Kollegen. 
Das haben wir erkannt und wollen wir ändern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wir wollen mit öffentlichen Geldern nur noch kul-
turelle Projekte fördern, die auf eine gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen achten. Das heißt, ein 
Jazzfestival nur mit männlichen Bands wird es in 
Bremen hoffentlich bald nicht mehr geben. Kunst-
ausstellungen, wo nur männliche bildende Kunst – 
–. 

(Abgeordneter Eckhoff [CDU]: Das wird das Prob-
lem beseitigen, Frau Dr. Müller! Mann, Mann, 
Mann!) 

Lieber Herr Eckhoff, ich weiß, für viele Künstlerin-
nen, die darauf angewiesen sind, von ihren Gagen 
zu leben, wird das etwas ändern! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Der Bereich Wissenschaft – hier haben wir uns in 
der letzten Legislaturperiode intensiv mit der Rah-
menvereinbarung und mit vielen anderen Maßnah-
men darum gekümmert, dass Frauen auch im 
Hochschulbetrieb nicht die schlechter bezahlten 
Berufe ausüben – nicht am Stundenlohn gemessen, 
sondern weil sie öfter als ihre männlichen Kollegen 
in Teilzeit beschäftigt werden oder sehr lange als 
Lehrbeauftragte an Hochschulen tätig sind. Wir ha-
ben uns längst darum gekümmert, dass Frauen an 
Hochschulen, im Wissenschaftssystem, an For-
schungsinstituten in gleicher Weise an Vollzeiter-
werbstätigkeit teilhaben können wie ihre männli-
chen Kollegen. 

All diese Bereiche, ich könnte noch ein paar wei-
tere aufzählen, aber dafür reicht selbst eine Aktu-
elle Stunde nicht, zeigen, dass wir uns ressortüber-
greifend dem Thema Frauenerwerbstätigkeit an-
genommen haben und dass es eben – da haben Sie 
ja recht, da gebe ich Ihnen recht – nicht die eine 
Stellschraube gibt, mit der wir dieses Problem auf 
dem bremischen Arbeitsmarkt beheben können. 

Eine Stellschraube allerdings, über die wir gestern 
sehr lange gesprochen haben und die uns bei allen 
anderen guten Ideen behindert, die wir haben, ist 
die nicht ausreichende Kinderbetreuung. Darum 
kommen wir nicht herum. Die nicht ausreichende 
sogenannte Normalbetreuung von Kindern und, 
jetzt zerre ich wieder an den Nerven, aber Sie wis-
sen alle, wie verärgert ich darüber bin, die fehlende 
flexible Kinderbetreuung in Bremen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Für die Logistikerin, für die Musikerin, für die 
Schauspielerin, für die Verkäuferin bringt ein Platz 
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von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr oder 16:00 Uhr nichts, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Abgeordneter Eckhoff [CDU]: Nein, lassen wir es! 
Ich fragte, wer denn dafür politisch verantwortlich 
ist, das hatten wir doch gestern!) 

Ja. Ich sage ja, ich gebe das unumwunden zu, dass 
wir in diesem Punkt nicht vorankommen und dass 
mich das ärgert. Ein bisschen etwas muss man auch 
als Regierungspartei eingestehen können. Aber Sie 
können nicht behaupten, dass wir das Thema hier 
nicht dauernd immer wieder behandeln. Wir sind 
natürlich auch auf die Bereitschaft der Träger an-
gewiesen, andere Betreuungszeiten vorzuhalten. 

Zum Schluss: Ich habe es vorhin angekündigt, ich 
freue mich auf die Unterstützung der Fraktion der 
CDU. Wenn wir, was die Integration von Frauen in 
den Arbeitsmarkt angeht, tatsächlich in größeren 
Schritten vorankommen wollen, kommen wir nicht 
darum herum, uns auf Bundesebene für verschie-
dene Dinge einzusetzen. Dazu, nämlich bei der 
Schaffung eines endlich wirklich wirksamen Ent-
geltgleichheitsgesetzes, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, brauchen wir ganz dringend Ihre Unterstüt-
zung. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Unterstützen Sie uns, damit wir endlich vorankom-
men bei der, Sie haben es vorhin ein bisschen ab-
getan, Herr Röwekamp, Neubewertung von Frau-
enberufen. Ich bin keine Vertreterin davon, Frauen 
unbedingt in Ingenieur- und MINT-Berufe drän-
gen zu wollen. Wir sind auch nach 30 Jahren Frau-
enförderung und MINT-Förderung nicht besonders 
erfolgreich damit, darüber muss man nachdenken. 
Aber ich bin auch keine Freundin davon, dass so-
genannte Care- und Sorge-Berufe gemessen an 
zum Beispiel Berufen im Kfz-Handwerk massiv un-
terbezahlt sind. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wir müssen zu einer Neubewertung von sogenann-
ten Frauenberufen kommen. Unterstützen Sie uns 
dabei im Bund! 

Noch ein schöneres Thema: Ich würde gerne von 
einem Gleichstellungsgesetz für die Privatwirt-
schaft hören. Sind Sie dabei, wenn wir uns dafür 
einsetzen? Wir brauchen Unternehmen, die Frauen 
beschäftigen. Wir brauchen Unternehmen, die Al-
leinerziehende beschäftigen. Ich vernehme bei 
sehr vielen Unternehmen sehr viel Engagement 

und bei noch mehr Unternehmen wenig. Wir müs-
sen offensichtlich andere Schrauben drehen, um 
mehr Unternehmen dazu zu bekommen, Engage-
ment auszuüben. Unterstützen Sie uns deswegen 
beim Gleichstellungsgesetz für die Privatwirt-
schaft. 

Mein Lieblingsthema: Wenn wir dafür sorgen wol-
len, dass jeder Mann und jede Frau in Bremen und 
Bremerhaven realisiert, dass sie für ihre eigene 
Existenzsicherung sorgen müssen, gelingt uns das 
nur, indem wir eine grundlegende Motivation für 
wenig Erwerbstätigkeit von Frauen abschaffen: das 
Ehegattensplitting. Unterstützen Sie uns dabei auf 
Bundesebene, 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

diese schreckliche Sache abzuschaffen, dann kom-
men wir vielleicht auch bei der Erwerbstätigkeit 
von Frauen weiter. – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Heritani. 

Abgeordnete Heritani (SDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich 
bin Ihnen erst einmal dankbar, dass das Thema 
heute noch einmal aufgegriffen wird, obwohl wir ja 
bereits einen Aktionsplan für Alleinerziehende ge-
meinsam auf den Weg gebracht haben. 

Liebe Frau Müller, vielen Dank für die Darstellung, 
was schon alles in den letzten Jahren ressortüber-
greifend passiert ist. Ja, die Situation von Frauen 
und von Alleinerziehenden liegt mir ganz beson-
ders am Herzen, weil ich in meinem Berufsalltag 
täglich mit der Thematik zu tun habe. Lieber Herr 
Röwekamp, ich lade Sie ganz herzlich einmal zu 
mir in das Quartiersbildungszentrum ein, um sich 
unsere Praxis, unsere Arbeitspraxis dort anzu-
schauen. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Die schwierige Situation von Alleinerziehenden im 
Bundesland Bremen ist uns bekannt. Nur 66,4 Pro-
zent sind in Bremen erwerbstätig. Warum ist das 
so? Es gibt drei Hauptgründe, warum die Erwerbs-
situation von Alleinerziehenden so schwierig ist. 
Erstens ist die Teilhabe von Frauen am Bremer Ar-
beitsmarkt insgesamt unbefriedigend. Nur 43,9 
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Prozent, Sie haben es gerade schon gesagt, der so-
zialversicherungspflichtigen Stellen werden von 
Frauen besetzt. 

Frauen haben es eindeutig schwerer, eine Arbeits-
stelle zu bekommen, als Männer. Aus meiner eige-
nen Berufsbiografie kann ich das nur bestätigen. 
Als junge Mutter habe ich mich nach dem Studium 
bei einem großen Wirtschaftsunternehmen bewor-
ben. Erst in dem Vorstellungsgespräch habe ich 
meine familiäre Situation beschrieben. Ich hatte 
damals, als junge Mutter, Sorge, ob ich überhaupt 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wor-
den wäre, hätte ich vorher gesagt, ich bin Mutter. 

Ja, im Vorstellungsgespräch konnte ich dem Perso-
nalmanager vermitteln, dass mein Mann und ich 
gemeinsam unser Kind betreuen. Wäre ich damals 
alleinerziehende Mutter gewesen, hätte ich diese 
Stelle nicht bekommen. Ich hätte nicht meinen 
Qualifikationen entsprechend arbeiten können. 
Junge alleinerziehende Eltern, meist Mütter, schei-
tern oft schon an der Beendigung der Ausbildung, 
denn es gibt noch nicht genug Ausbildungspro-
gramme in Teilzeit und immer noch nicht genug 
flexible Kinderbetreuung. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE – 
Abgeordnete Averwerser [CDU]: Ach!) 

Über 70 Prozent der arbeitslosen Alleinerziehen-
den sind ohne Berufsabschluss. Das wollen wir ge-
meinsam mit der Forderung des Aktionsplans für 
Alleinerziehende jetzt ändern. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Wir haben den Senat aufgefordert, mit dem Akti-
onsplan für Alleinerziehende unter anderem Unter-
nehmen zu gewinnen, die Teilzeitausbildungen 
anbieten. Gleichzeitig muss sich aber das Berufs-
schulsystem anpassen und dazu gehört eine fle-
xible Kinderbetreuung. 

Ich habe mir das Betreuungsprojekt mobile und fle-
xible Kinderbetreuung, MoKi, in Hemelingen an-
geschaut und mit der Leitung und den Kinderbe-
treuerinnen und Kinderbetreuern vor Ort gespro-
chen. Alleinerziehende nehmen dieses Angebot in 
Anspruch. Es ist flexibel und zusätzlich zur regulä-
ren Kita-Betreuung. Deshalb haben wir dieses her-
vorragende Projekt auch als unsere Forderung in 
den Aktionsplan aufgenommen. Wir brauchen in 
Bremen mehr solcher Angebote, um Alleinerzie-
henden den Weg in den Arbeitsmarkt zu erleich-
tern. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Es müssen aber auch genügend Beratungsstellen 
für diejenigen Alleinerziehenden vorhanden sein, 
die eine enge Begleitung während der Ausbildung 
brauchen. Erlauben Sie mir, Ihnen in diesem Zu-
sammenhang eine persönliche Erfahrung zu schil-
dern. Ich habe zwei Jahre lang als Bildungsberate-
rin eine alleinerziehende migrantische Mutter von 
zwei Kindern begleitet. Sie war als Hebamme aus-
gebildet, aber das wurde nicht anerkannt. In diesen 
zwei Jahren hat sie den Anpassungslehrgang als 
Hebamme abgeschlossen und arbeitet nun wieder 
in ihrem Beruf. 

Es gab viele Hürden. Die Betreuung der Kinder, die 
Fahrtkosten zum Arbeitsplatz, die Nachtdienste. 
All dies konnten wir gemeinsam lösen. Wissen Sie 
aber, was das Schwierigste für die junge Frau war? 
Das Schwierigste für sie war, dass ihr, der alleiner-
ziehenden Mutter, niemand zugetraut hat, dass sie 
das schaffen wird. Das zeigt, dass wir neben aller 
strukturellen Verbesserung auch ein gesellschaftli-
ches Klima schaffen müssen, das von Respekt und 
Wertschätzung gegenüber den Alleinerziehenden 
geprägt ist. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Dazu kann diese Debatte heute beitragen. – Vielen 
Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Wischhusen. 

Abgeordnete Wischhusen (FDP): Vielen Dank, 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Vieles ist ja schon gesagt worden. Alleinerziehende 
sind meistens Frauen und in Bremen gibt es beson-
ders viele alleinerziehende Frauen und besonders 
häufig sind sie und vor allem ihre Kinder von Armut 
betroffen. 

Das ist tatsächlich ein trauriges Faktenkondensat 
für eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft, wenn 
wir uns das vergegenwärtigen. Als Freie Demokra-
tin möchte ich heute einmal einen anderen Blick 
auf das Thema wagen. Das liegt daran, dass ich ei-
nen Text über die Geschichte alleinstehender Müt-
ter gelesen habe, und das hat mir die Augen geöff-
net. Ich frage Sie einfach einmal: Ich habe das Ge-
fühl – ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht –, 
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dass alleinerziehende Frauen als Menschen zwei-
ter Klasse abgetan werden. Das wird manchmal 
suggeriert und das ist schlimm. 

Wissen Sie, dass es die Alleinerziehenden bis in die 
1970er Jahre in Deutschland gar nicht gab? Es wa-
ren nämlich die ledigen Mütter, die die sogenann-
ten Bastarde großgezogen haben. Oft genug wur-
den Frauen, die unehelich schwanger wurden, ein-
fach so verstoßen. Wie sieht es heute aus? Heute ist 
es Gott sei Dank ganz anders. Die meisten Frauen, 
die heute alleinerziehend sind, waren nämlich vor-
her verheiratet. Das ist insofern, historisch gesehen, 
revolutionär. 

Alleinerziehende sind ein sehr neues Phänomen 
und erst mit dem historischen Blick auf dieses Fa-
milienmodell wird klar, warum es Alleinerziehende 
trotz aufgeklärter Gesellschaften, trotz Feminis-
mus, trotz Gleichberechtigung noch so schwer ha-
ben: Alleinerziehende sind eine Revolution und er-
regen Anstoß. Denn dass eine Frau sich trennt und 
mit Kind allein lebt, um es selbstbestimmt zu be-
treuen, passiert in statistisch relevanter Größe tat-
sächlich erst seit 30 Jahren. Noch 1970 wuchsen 
nur fünf Prozent der Kinder bei nur einem Eltern-
anteil auf. Diese Zahl hat sich tatsächlich explosi-
onsartig vermehrt. 

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst heute in 
einer Einelternfamilie auf. Das heißt, 32 Prozent der 
Alleinerziehenden betreuen zwei Kinder, zehn Pro-
zent sogar drei oder mehr. Alleinerziehende sind 
also Anfang des 21. Jahrhunderts ein kulturhistori-
sches Novum. Alleinerziehende stellen traditio-
nelle Familienmodelle und Rollenbilder auf den 
Kopf. Alleinerziehend zu sein, ist noch immer keine 
rundum anerkannte Familienform. Steuerliche Be-
nachteiligungen machen das deutlich, Dr. Henrike 
Müller hat es schon gesagt. 

Ganz ehrlich, sie sind noch immer nicht richtig an-
erkannt. Der kleine historische Exkurs war notwen-
dig, weil die Vorurteile gegen ledige Mütter und 
die Abwertung lediger Mütter in der Benachteili-
gung Alleinerziehender immer noch eine Fortset-
zung finden. Das ist schlimm und wir finden, dass 
sich das dringend ändern muss. 

(Beifall FDP) 

An diesem Punkt der Erkenntnis müssen wir also 
als Politiker und Politikerinnen innehalten, weil er 
einen Ausgangspunkt für alle Überlegungen, die 
Situation Alleinerziehender zu verbessern, bildet. 
Wird uns bewusst, wie unerhört neu es ist, dass 

Frauen ihre Kinder, gesellschaftlich akzeptiert, al-
lein großziehen, verwundert doch die gesell-
schaftspolitische Ignoranz und vor allem die aus-
bleibende Unterstützung. 

Wir haben es heute schon mehrfach gehört: Trotz 
aller Fortschritte ist es vielen Alleinerziehenden 
noch immer nicht möglich, Kind und Beruf zu ver-
einbaren und finanziell auf eigenen Beinen zu ste-
hen. Die damit verbundenen psychischen Belas-
tungen sind ebenfalls nicht zu unterschätzen und 
kleinzureden. Viele, überwiegend Väter, stehlen 
sich aus der Verantwortung. Noch immer ist das 
Unterhaltsprellen hier in Deutschland so etwas wie 
ein Kavaliersdelikt und wird längst nicht so streng 
verfolgt wie in anderen Ländern. In Brasilien zum 
Beispiel erhält der nicht zahlende Vater eine Ge-
fängnisstrafe und Arbeitslosigkeit ist kein legitimer 
Grund, nicht zu zahlen. Hier sehen wir jedenfalls 
dringenden Handlungsbedarf. 

Das sind diverse Handlungsfelder – es wurde schon 
vieles gesagt, einiges wiederhole ich gleich noch 
einmal –, die in dieser Legislaturperiode zu bear-
beiten sind. Wir Freien Demokraten sind gespannt, 
wie viele Ideen der Partei DIE LINKE aus den Op-
positionsjahren jetzt stark genug sind, sich in der 
neuen Koalition zu behaupten, um Alleinerzie-
hende tatsächlich zu stärken. 

Dass sich etwas ändern muss, ist auch wichtig für 
das Wohl von 2,2 Millionen Kindern, die bei Allein-
erziehenden aufwachsen. Die Aufhebung steuerli-
cher Nachteile ist ein Handlungsfeld. Auch die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist essenziell. Wir, die Fraktion der FDP, sind 
übrigens als familienfreundlich zertifiziert und wir 
raten jeder anderen Fraktion, es uns gleichzutun 
und damit auch mit gutem Beispiel voranzugehen. 

(Beifall FDP) 

Wir müssen ein Betreuungsmodell finden, das den 
Alleinerziehenden erlaubt, den Bedürfnissen des 
Kindes auch gerecht zu werden. Das halte ich näm-
lich wirklich für eine spannende Debatte der Zu-
kunft: Müssen wir Betreuungszeiten flexibilisieren, 
oder müssen wir Alleinerziehende in die Lage ver-
setzen, nur zu Kernzeiten arbeiten zu müssen, um 
sich dann ausgeglichen und so, wie sie es selbst 
wollen, um ihr Kind zu kümmern. Das ist eine Fra-
gestellung. 

Wir brauchen auch spezifische Angebote. Wir 
brauchen Angebote, die den Ernstfall abfedern. Es 
ist ja so, dass Alleinerziehende, wenn sie ernsthaft 
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krank sind, sofort und unbürokratisch Hilfen brau-
chen. Vor allem brauchen sie Betreuungsmöglich-
keiten für die Kinder, um sich dann auch erholen 
zu können. 

Angesichts der gestrigen Debatte brauchen Allein-
erziehende einen Kita-Platz, einen Schulplatz, ei-
nen Ganztagsschulplatz und wir dürfen nicht Ge-
fahr laufen, dass ihr Kind eines von den 1 000 Kin-
dern ist, für das es keinen Platz gibt. Wussten Sie, 
dass es in dieser Stadt Alleinerziehende gibt, de-
nen ihre Unterstützungsleistungen gekürzt wur-
den, weil sie den Ausbildungsvertrag nicht unter-
schrieben haben? Sie haben deshalb nicht unter-
schrieben, weil sie keinen Kita-Platz gefunden ha-
ben. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Ja, SPD!) 

Das ist irgendwie absurd, und so beißen sich hier 
die Probleme gegenseitig in den Schwanz, und die 
soziale Problemspirale in dieser Stadt dreht sich in 
dem Fall leider immer weiter abwärts. 

(Beifall FDP) 

Auch die Ferienzeiten in den Kitas sind ein echtes 
Problem, denn keiner hat so lange Urlaub, wie die 
Schließzeiten in einigen Kitas lang sind. Auch da 
brauchen wir Lösungen und Antworten. 

(Widerspruch SPD) 

Lassen Sie mich einen letzten Gedanken ausspre-
chen: Wir alle und besonders die Alleinerziehen-
den brauchen Bürokratieabbau. Von morgens bis 
abends jede Familienstimmung, von himmelhoch-
jauchzend bis zu Tode betrübt, allein zu tragen und 
dann noch parallel nach Hilfetöpfen suchen zu 
müssen, ist absurd und anstrengend. 

Warum können wir nicht doch noch einmal über 
das Bürgergeld sprechen, eine steuerfinanzierte 
Regelleistung, die von Kindergeld bis Wohngeld-
zuschuss alle Leistungen bündelt? Warum, vor al-
lem, gibt es kein digitales Antragsverfahren, so 
dass man unkompliziert die Chance hat einen On-
lineantrag auszufüllen, wenn alle schlafen? Das ist 
jedenfalls einfacher, als drei Kinder dabei zu haben 
und auf dem Amt zu warten. 

(Beifall FDP) 

Jetzt entschuldigen Sie, wenn ich hier nur von 
Frauen geredet habe, denn es sind nur zehn Pro-
zent Männer, die ihre Kinder allein großziehen. 

Ganz spannend ist, das belegen Studien tatsäch-
lich, dass unsere Gesellschaft den alleinerziehen-
den Männern mehr Wertschätzung und auch zwi-
schenmenschliche Unterstützung entgegenbringt 
als Frauen. Solange wir als Gesellschaft noch im-
mer von Rabenmüttern sprechen und damit die 
Mütter meinen, die arbeiten, und die Mütter, die im 
Gegenteil zu Hause bleiben, als Heimchen am 
Herde bezeichnen, bringen wir unseren Müttern 
jedenfalls keine Wertschätzung entgegen. Das 
muss definitiv aufhören. 

Jetzt wundere ich mich ein bisschen über Ihren 
Beitrag, Herr Röwekamp, vielleicht habe ich Sie ja 
auch falsch verstanden. Ich fand den Beitrag inso-
fern befremdlich, als dass Sie die Alleinerziehen-
den – nach meinem Verständnis jedenfalls – nicht 
in ihrer Leistung gewürdigt haben, sondern sie e-
her in eine Opferrolle gedrängt haben. Sie sagten 
sogar: Unsere Frauen brauchen Hilfe. Arbeitslose 
Frauen sind nicht so wertvoll wie arbeitende 
Frauen. Ich finde, das ist harter Tobak! Das darf 
man nicht sagen, 

(Beifall FDP, SPD, DIE LINKE) 

weil jede Frau, jedenfalls aus unserem Selbstver-
ständnis heraus, sehr wertvoll ist und nicht danach 
beurteilt werden darf, ob sie arbeitet oder nicht. 

(Beifall FDP) 

Ja, Alleinerziehende brauchen Unterstützung, das 
ist ganz klar, das meinen wir auch. Aber Ihre Idee, 
die Frauen jetzt in typisch schlecht bezahlte Frau-
enberufe zu vermitteln, finde ich auch nicht ziel-
führend, ehrlicherweise. Stattdessen sollten wir 
uns über eine bessere Anerkennung und Bezah-
lung der Frauenberufe kümmern – leider wurde ja 
gestern ein Teil abgelehnt – und wir sollten auch 
endlich Rollenbilder für Berufe aufbrechen und 
Frauen in besser bezahlte Berufe vermitteln. Das 
sollte jedenfalls das Ziel sein. 

(Beifall FDP) 

Ja, wir sind aufgefordert, jeder, die alleinerziehend 
ist, und jedem, der alleinerziehend ist, die beste 
Unterstützung zu leisten und damit Alleinerziehen-
den und ihren Kindern die gleichen Chancen zu er-
öffnen wie anderen Familien. Es ist sicherlich kein 
Geheimnis und aktuell auch keine Überraschung, 
dass das Land Bremen bei der Integration von Al-
leinerziehenden in den Arbeitsmarkt ein großes 
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Problem hat. Wenn wir über Alleinerziehende re-
den, dann reden wir hier eben, wie gesagt, tatsäch-
lich mehrheitlich über Frauen. 

Schauen wir uns die Zahlen an, ein paar wurden 
schon genannt: Über 23 Prozent der Familien mit 
Kindern werden nur von einem Elternteil getragen. 
Von allen Alleinerziehenden arbeiten in Bremen 
nur 70 Prozent, wobei Arbeiten hier nicht heißt, 
dass die Arbeit auch auskömmlich ist, 67 Prozent 
der Alleinerziehenden brauchen trotzdem zusätzli-
che Sozialleistungen. 

Wenn wir uns die arbeitslosen Alleinerziehenden 
anschauen, dann wird es leider noch gruseliger: 
Neun von zehn arbeitslosen Alleinerziehenden 
sind Frauen, sieben von zehn arbeitslosen Alleiner-
ziehenden haben keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung, mehr als jede sechste alleinerziehende 
Person hat noch nicht einmal einen Schulabschluss 
und drei von zehn arbeitslosen Alleinerziehenden 
sind bereits seit mindestens 24 Monaten arbeitslos. 
Das ist natürlich eine ganz besondere Herausforde-
rung, mit der wir uns auch tatsächlich auseinander-
setzen und beschäftigen müssen. 

Das sind übrigens im Wesentlichen die Zahlen, die 
wir schon in der Diskussion im September vorge-
stellt hatten und über die wir gesprochen haben. 
Die Frage ist, was sich jetzt geändert hat, warum 
wir das heute noch einmal debattieren. Das ist 
wichtig, ganz klar, doch trotz allem hat sich bis 
heute natürlich nicht so viel geändert. Anlass ist, 
das sagten Sie ja auch, der Bericht der Bunde-
sagentur für Arbeit, der Ende November herausge-
kommen ist und der im Kern die Zahlen aus den 
Vorjahren weiterschreibt. 

Bei der Auswertung wurde erneut klar, dass Bre-
men in vielen Punkten im Vergleich mit anderen 
Bundesländern schlecht abschneidet. Wie gesagt, 
war das im Wesentlichen bereits im September be-
kannt. Daher will ich von dem, was wir damals 
schon gesagt haben, nur ein paar Punkte wieder-
holen: Aus unserer Sicht, der Sicht der Freien De-
mokraten, gibt es verschiedene Faktoren, die wir 
beeinflussen müssen. Diesbezüglich sind wir uns, 
glaube ich, sogar ziemlich einig. Dr. Henrike Mül-
ler hat eben schon einige genannt. 

Für uns besonders wichtig, steht an erster Stelle das 
Thema Bildung, gerade bezogen auf Schulab-
schlüsse und Ausbildung. Es liegt nämlich in unse-
rer Verantwortung, die Kinder hervorragend aus 
der Schule zu entlassen, mit Ausbildungsreife und 
auch mit einem Abschluss. Direkt danach kommt 

das Thema Kinderbetreuung. Wir haben hier ges-
tern ja über den gravierenden Mangel an Kita-Plät-
zen debattiert und es darf nicht sein, dass Eltern, 
egal ob verpartnert oder alleinerziehend, keinen 
Kita-Platz bekommen, das ist einfach ein Skandal 
und das muss dringend besser werden. 

(Beifall FDP) 

Bei der Kinderbetreuung – und da sind wir auch 
wieder einer Meinung mit Ihnen, Frau Dr. Müller – 
geht es natürlich nicht nur um den Platz, sondern 
es geht auch um die Flexibilität der Betreuung. 
Viele Frauen arbeiten in Schichtarbeit und sind auf 
die flexible Betreuung gerade zu Tagesrandzeiten 
angewiesen. Da fehlt es in Bremen an notwendigen 
Angeboten. Von den Schließzeiten habe ich schon 
gesprochen und das dritte wichtige Anliegen ist für 
uns die Ausbildung auch in Teilzeit. Denn wenn 70 
Prozent der Alleinerziehenden keine Berufsausbil-
dung haben, dann ist das ein großes Hemmnis auf 
dem Arbeitsmarkt und auf dem Weg in den Ar-
beitsmarkt, sie haben gar keine Chance. Auch da 
müssen wir einfach besser werden. 

Das sind, zumindest für uns, die wichtigsten 
Punkte, an denen wir schnell ansetzen müssen, um 
bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Al-
leinerziehenden zu helfen. 

(Beifall FDP) 

Daher haben wir es sehr begrüßt, dass die Bremi-
sche Bürgerschaft im September einen Aktionsplan 
für Alleinerziehende mit den Stimmen aller Frakti-
onen beschlossen hat. Aus Sicht der FDP sind da 
viele richtige Ansätze beschlossen worden, wie 
eben die 24-Stunden-Kita als Modellprojekt oder 
die Ausweitung der Ausbildung in Teilzeit. 

Natürlich können wir uns jetzt noch einmal darüber 
unterhalten, wer es in der Vergangenheit ver-
pfuscht hat, was alles schiefgelaufen ist. Das ist 
aber nicht zielführend. Das hilft uns nicht, wir brau-
chen Lösungen im Hier und Jetzt, anstatt über die 
Vergangenheit zu murren. 

Die Probleme sind klar, ich glaube, wir wissen, was 
wir machen müssen. Die Statistiken sind auch ge-
nannt und der Aktionsplan ist eine sehr gute 
Grundlage, um die Situation der Alleinerziehenden 
in Bremen zu verbessern. Es braucht endlich kon-
kretes Handeln mit messbaren Ergebnissen in ei-
ner realistischen Zeit. Dazu werden wir auch wei-
terhin konstruktive Vorschläge machen und Sie als 
Senat daran messen. – Danke! 
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(Beifall FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Leonidakis. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Die Bundesagentur für Arbeit hat am 29. No-
vember 2019 die jüngsten Zahlen zur Arbeits-
marktlage für Alleinerziehende und für Frauen ver-
öffentlicht, für Alleinerziehende ist eigentlich der 
Titel. 

Sie unterscheiden sich für Bremen relativ wenig 
von denen, die vor acht Wochen in der Debatte zum 
Aktionsplan Alleinerziehende genannt wurden. Ich 
freue mich, wenn das Thema Aufmerksamkeit be-
kommt. Meinetwegen können wir in jeder Bürger-
schaftssitzung über Frauenförderung oder Allein-
erziehende sprechen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Die Lage hat sich aber, das überrascht kaum, in den 
vergangen zwei Monaten wenig verändert. Noch 
immer haben wir 14 300 Alleinerziehende in Bre-
men, noch immer ist jede vierte Familie in Bremen 
eine Einelternfamilie, Tendenz steigend. Noch im-
mer sind es überwiegend Frauen, nämlich 92 Pro-
zent, und noch immer beziehen sie sehr häufig, 
nämlich zu 66 Prozent, Sozialleistungen, und das, 
obwohl die Mehrzahl von ihnen erwerbstätig ist. 
9 300 der 14 300 Alleinerziehenden sind berufstä-
tig, die allermeisten aber in Teilzeit und ihr Ein-
kommen reicht nicht, um sich und ihre Kinder 
durchzubringen. 

Da schließt sich der Kreis. Die Frauen haben insge-
samt in Bremen einen schweren Stand, wenn man 
sich die niedrige Erwerbsbeteiligung anschaut, die 
hohe Teilzeitquote oder den geringen Anteil an so-
zialversicherungspflichtiger Beschäftigung. 

Die Ursachen dafür liegen in den in Bremen stark 
vertretenen Branchen, wie der Automobilindustrie, 
der Luft- und Raumfahrt- und insgesamt der Ex-
portindustrie, in der Prekarisierung von Beschäfti-
gungsverhältnissen durch die Politik der Agenda 
2010, Stichwort Minijobs, im Lohngefüge, dazu hat 
Dr. Henrike Müller auch schon viel gesagt, zum 
Beispiel, was die Sorgeberufe angeht im Vergleich 
zum produzierenden Gewerbe, im Kita-Platz-Man-
gel und auch in den tradierten Rollenbildern. 

Herr Röwekamp, wenn Sie das als „irgendwelche 
Geschlechterdebatten“ abtun, dann finde ich das 

schon einigermaßen frappierend. Ich glaube nicht, 
dass die Antwort sein kann, wir lassen alles, wie es 
ist, Hauptsache die erwerbslosen oder aufstocken-
den Frauen kommen in die tradierten oder traditio-
nellen Frauenberufe. Wir lassen das so im Gefüge, 
wie es ist, dann zementiert man genau den Status 
quo, und das allein kann nicht die Lösung sein. 

Es geht nicht nur darum, dass Frauen in Berufe 
kommen, sondern es geht darum, dass Frauenbe-
rufe aufgewertet werden, und es geht auch darum, 
Debatten darüber zu führen: Was sind eigentlich 
die Rollenbilder? Was sind typische Frauenberufe 
und was kann man eigentlich auch an diesem 
Lohngefüge verändern, liebe Kolleginnen und Kol-
legen? 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Meine Kollegin Dr. Henrike Müller hat sehr viele 
Instrumente in diesem Bereich aufgeführt. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie an diesen Stellen 
auch Initiativen unterstützen, gern auch auf Bun-
desebene, wenn Ihre Partei sich endlich für die Ab-
schaffung des Ehegattensplittings einsetzt und so 
weiter und so fort. Wenn wir Sie da an unserer Seite 
wissen, Herr Röwekamp, dann hat diese Debatte 
heute etwas gebracht, denn das war ja bisher be-
kanntermaßen nicht so. 

Wir können an dieser Stelle jede Menge Analysen 
vertiefen. Wir können Zahlen oder Bekenntnisse 
wiederholen, die wir hier an dieser Stelle oder an 
anderen Stellen schon mehrfach betont haben. Al-
lein davon geschieht rein gar nichts. Viel reden 
über wichtige Themen schadet natürlich nicht, viel 
reden hilft aber nicht unbedingt viel, denn wir ken-
nen ja die Lage. Wir wissen, dass die Alleinerzie-
henden in Bremen Unterstützung brauchen, ver-
dienen und bekommen. 

Wir wissen, in welchen Stadtteilen Alleinerzie-
hende überwiegend wohnen und wir kennen die 
Probleme, die es bei der Integration in den Arbeits-
markt oder der Suche nach einem geeigneten Kin-
dergartenplatz gibt. Wir wissen, dass Kinder das 
Armutsrisiko Nummer eins in Bremen aber auch 
bundesweit sind. Wir wissen, dass Armut weiblich 
ist, wir wissen, dass das Armutsrisiko mit zuneh-
mendem Kinderreichtum steigt, und wir wissen, 
dass es umso höher liegt, wenn eine Frau einen 
Migrationshintergrund hat. 

All das wissen wir, wir haben also kein Erkenntnis-
problem und an der Umsetzung arbeitet der Senat 
vielleicht intensiver denn je. Der Beschluss in der 
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Bürgerschaft zum Aktionsplan Alleinerziehende ist 
gerade einmal acht Wochen jung, und dass er in 
diesen acht Wochen keine sichtbare Wirkung ent-
falten konnte, das ist wenig überraschend. 

Er konnte sich auf die neuen Zahlen, auf die die 
CDU sich bezieht, schon deshalb nicht auswirken, 
weil die Zahlen von 2018 sind. Die jetzt von der 
Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Länder-
zahlen sind die Zahlen für letztes Jahr, und das 
Handeln der neuen Koalition kann man damit nicht 
skandalisieren. Eine veränderte Situation zeigen 
sie ja auch nicht. 

Sie bestätigen das bisher Bekannte, das stimmt, 
Herr Röwekamp, und ich glaube, wir sind uns alle 
miteinander einig, dass die Situation nicht zufrie-
denstellend ist. Sie bestätigen zum Beispiel, dass 
die Zahl der Bedarfsgemeinschaften von Alleiner-
ziehenden nirgends so wenig gesunken ist wie in 
Bremen. Immerhin ist sie gesunken. Die spannende 
Frage ist aber nicht das Ob, sondern das Warum. 
Spannend ist doch zum Beispiel: Wo sind die Zah-
len am stärksten gesunken? In Brandenburg zum 
Beispiel und bei den westdeutschen Bundeslän-
dern in Hessen. 

Es gibt viele Unterschiede, zum Beispiel auch den, 
dass Brandenburg und Hessen ländlich geprägte 
Bundesländer sind, auf die sich die Entwicklung 
der Großstädte in Sachen Armut oder Zuwande-
rung nicht so stark auswirkt. Der entscheidende 
Unterschied ist aber doch: Beide Bundesländer set-
zen viel mehr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
für Alleinerziehende ein. In Brandenburg kommt 
eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme auf sieben 
Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften, in 
Hessen ist es eine Maßnahme auf zehn Alleinerzie-
henden-Bedarfsgemeinschaften, in Bremen ist es 
bisher eine Maßnahme auf 14 Alleinerziehenden-
Bedarfsgemeinschaften. 

Das ist doch der Punkt. Welche Schlussfolgerung 
kann man daraus ziehen? Andere Bundesländer 
setzen sehr viel aktiver arbeitsmarktpolitische In-
strumente gezielt für Alleinerziehende ein. Bremen 
liegt da bisher unter dem Bundesdurchschnitt, ob-
wohl der Handlungsdruck hier bekanntermaßen 
besonders hoch ist. 

Genau in diese Richtung zielt der Aktionsplan, ge-
nau da setzt der Aktionsplan an. Mit der Vermitt-
lung und Integration von Alleinerziehenden in Ar-
beit, VIA, haben wir seit 2017 ein Modellprojekt in 
Tenever und in Lesum. Die begleitende Kinderbe-

treuung ist erst dieses Jahr angelaufen. Der Be-
schluss zum Aktionsplan fordert, das Modellprojekt 
zu einem regulären Arbeitsmarktprogramm für Al-
leinerziehende auszubauen in allen sozial benach-
teiligten Stadtteilen und als dauerhaften Bestand-
teil des beschäftigungspolitischen Aktionspro-
gramms, BAP. 

Das steht nicht nur unter Haushaltsvorbehalt, denn 
das BAP wird aus dem Europäischen Sozialfonds, 
ESF, finanziert und die Vorbereitungen dafür, Herr 
Röwekamp, die laufen bereits. Insofern ist der Se-
nat da am Tun. Wenn Sie die Bemerkung gestatten, 
einen VIA-Standort in Huchting gibt es bisher 
nicht, Sie haben Huchting genannt, ich weiß nicht, 
woher Sie das haben. Huchting ist bisher noch kein 
Standort. Es gibt, wie gesagt, in Lesum und in 
Tenever VIA-Modellstandorte. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Ich meinte 
Tenever!) 

Wir wollen natürlich, dass VIA auch nach Huchting 
kommt und daran arbeiten wir. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Beratungsprojekte allein genügen nicht. Pro-
gramme für Alleinerziehende müssen wie bei VIA 
zusätzliche Angebote an Kinderbetreuung umfas-
sen, persönliche Begleitung zu Ämtern und Arbeit-
gebern, vorgehaltene Betreuungskapazitäten auch 
für unerwartete Situationen. Das ist aufwendig und 
das bieten die Jobcenter nicht an, bisher jedenfalls 
nicht. Das sollte sich aber nach unserem Willen und 
der Beschlusslage im Aktionsplan ändern. 

Deswegen gehen wir mit der geplanten Auswei-
tung von VIA zu einem regulären Programm einen 
entscheidenden Schritt, das ist sinnvoll. Das kann 
man in der Tat an den Länderzahlen ablesen, die 
jetzt vorgelegt wurden, mit denen die CDU die Ak-
tuelle Stunde heute begründet, und man kann es 
als Bestätigung lesen, dass der eingeschlagene 
Weg, der beschlossene Weg, der richtige ist. 

Wenn die CDU allerdings glaubt, dass wir von ihr 
zum Jagen getragen werden müssen, dann täuscht 
sie sich. Wir sind längst dabei und ich möchte auch 
noch einmal auf den Kinderbetreuungsaspekt ein-
gehen, der ein wesentlicher Bestandteil zur In-
tegration von Frauen in den Arbeitsmarkt ist, von 
Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt. Kollegin 
Dr. Henrike Müller hat es auch erwähnt. Wir haben 
die erweiterten Betreuungszeiten in einer Anker-
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einrichtung pro Stadtteil beschlossen und wir wol-
len MoKi, was Jasmina Heritani erwähnt hat und 
was wir auch als ein sehr gelungenes und erfolgrei-
ches und bewährtes Projekt erachten, auf weitere 
Stadtteile ausweiten. 

Das sind wichtige Bestandteile zur ergänzenden, 
zur flexiblen Kindertagesbetreuung auch an Ta-
gesrandzeiten, und auch da, Frau Wischhusen, er-
innern wir uns sehr gut an unsere Position vor der 
Wahl und wir setzen sie auch nach der Wahl in ei-
ner großen Einigkeit hier im Haus und mit einer 
großen Einmütigkeit um, dass das die notwendigen 
Schritte für eine bessere Integration von Frauen 
sind. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir haben eine umfassende Beschlusslage in die-
sem Bereich, der Senat wird den Umsetzungsplan 
für den Aktionsplan bis April vorlegen. Die Arbeits-
senatorin Kristina Vogt gründet gerade eine ress-
ortübergreifende Steuerungsgruppe zu Alleiner-
ziehenden und das Netzwerk Alleinerziehende 
vernetzt sich weiter. Die Vorbereitungen, VIA auf 
die anderen Stadtteile auszuweiten, die laufen be-
reits. 

Damit ist nicht gesagt, und ich möchte da auch 
nicht missverstanden werden, dass jetzt plötzlich 
alles gut ist, 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Was? Wenn 
Sie?) 

das behauptet ja auch niemand in diesem Raum. 
Aber ein bisschen Zeit, damit die Beschlusslage in 
die Realität umgesetzt werden kann, die muss man 
schon einräumen und dann noch einmal ein wenig 
Zeit, damit die Realität sich auch bemerkbar ma-
chen kann. 

Wir reden hier über längere Zeiträume, Herr Röwe-
kamp, als zwei Bürgerschaftssitzungen, und das 
wissen Sie auch. Insofern habe ich jetzt festgestellt, 
es gibt, was das Ziel angeht, eine große Einigkeit. 
Auch ich bin manchmal ungeduldig und hätte am 
liebsten gestern schon Verbesserungen. Das, was 
wir beschlossen haben, braucht Zeit, um zu wirken, 
um umgesetzt zu werden, damit man es am Ende 
in Statistiken der Bundesagentur ablesen kann. 
Das wird aller Einschätzung nach noch ein paar 
Jahre dauern. 

Bis dahin arbeiten wir daran, dass man es am Ende 
auch in diesen Statistiken ablesen kann, aber das 

wird nicht von heute auf morgen gehen. – Danke 
schön! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Präsident Imhoff: Bevor ich jetzt den nächsten Red-
ner aufrufe, möchte ich die Restredezeiten der 
Fraktionen bekanntgeben: CDU 3 Minuten, Bünd-
nis 90/Die Grünen 1 Minute, SPD 10 Minuten, FDP 
2 Minuten und DIE LINKE 4 Minuten. 

Als nächster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Röwekamp. 

Abgeordneter Röwekamp (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Sehr geehrte Frau Kollegin Wischhusen, 
das Thema ist zugegeben relativ komplex. Der 
CDU jetzt allerdings vorzuwerfen, dass wir hier nur 
eine Debatte von vor acht Wochen wiederholen 
würden, ist ehrlicherweise unterkomplex. 

Die einzige Debattenrednerin, die hier hundertpro-
zentig genau das Gleiche gesagt hat wie vor acht 
Wochen, waren Sie. Die Aktuelle Stunde dreht sich 
nicht nur um die Frage, ob wir ein Programm für 
Alleinerziehende machen – Sie haben nur über Al-
leinerziehende gesprochen. Uns geht es um die 
Lage der Frauen am Arbeitsmarkt. Davon ist ein 
Fünftel alleinerziehend, aber wir brauchen auch 
eine Aufmerksamkeit für die anderen vier Fünftel, 
bei denen die Erwerbstätigkeit nicht an der Kinder-
erziehung scheitert. 

(Beifall CDU) 

Deswegen ist das hier keine Debatte für Dubletten, 
die Sie vor acht Wochen gehalten haben, sondern 
Sie hätten sich mit der gesamten Materie auseinan-
dersetzen müssen, dann wären Sie vielleicht auch 
zum richtigen Debattenbeitrag gekommen, sehr 
geehrte Frau Kollegin. 

(Beifall CDU) 

Das gleiche Thema, Frau Leonidakis, betrifft Sie 
ehrlicherweise auch. Sie haben hier nur über Al-
leinerziehende gesprochen. Ich habe doch am An-
fang gesagt: Ja, das haben wir vor acht Wochen dis-
kutiert, das haben wir gemeinsam beschlossen. Na-
türlich braucht der Senat Zeit – sechs Monate –, um 
das umzusetzen. Er hat auch diese Zeit, das haben 
wir miteinander beredet, das ist völlig klar. Auch 
das aber betrifft nur die Alleinerziehenden. 
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Die arbeitslosen Frauen, die 12 000 arbeitslosen 
Frauen, die in verfestigter Dauerarbeitslosigkeit 
sind, denen ist mit diesem Aktionsplan nicht, aber 
auch überhaupt nicht geholfen. Wenn Sie das nicht 
begreifen, dann haben Sie auch die Dimension der 
gesamten Debatte – Warum nehmen Frauen ei-
gentlich nicht gleichberechtigt am Arbeitsmarkt in 
Bremen und Bremerhaven teil? – nicht verstanden. 

Deswegen geht es nicht darum, was sich in den 
acht Wochen geändert hat, sondern wir haben die 
Frage gestellt: Was hat sich nach diesen Lippenbe-
kenntnissen der Vorgängerregierung eigentlich in 
den zwölf Jahren getan? Sie haben gesagt, es hat 
sich in den acht Wochen nicht viel getan. Nein, es 
hat sich in den zwölf Jahren nicht viel getan. Im 
Gegenteil, die Lage ist für Frauen am Arbeitsmarkt 
schlechter geworden. 

(Beifall CDU) 

Wenn Sie dann sagen, wir haben kein Erkenntnis-
problem, sage ich: Doch! Sie haben offensichtlich 
ein Erkenntnisproblem, weil Sie nur auf die Allein-
erziehenden fokussieren. Das ist ein Erkenntnis-
problem. Die Alleinerziehenden sind ein Teil des 
großen Problems, das wir haben. 

Ehrlicherweise, wenn ich dann die Antworten hier 
höre, stelle ich mir immer – ich kenne ja auch einige 
davon – einige dieser Frauen in verfestigter Dauer-
arbeitslosigkeit vor. Wenn Sie denen jetzt sagen: 
Wir werden das beseitigen, Frau XY, indem wir das 
Ehegattensplitting abschaffen, indem wir die Poli-
tik der Agenda 2010 überwinden, indem wir die 
Entgeltgleichheit einführen, indem wir Geschlech-
terdebatten führen – –. Nein, meine Damen und 
Herren, diesen Frauen ist nur damit geholfen, dass 
sie eine Berufsausbildung haben und Zugang zum 
Arbeitsmarkt bekommen. Die interessieren sich 
nicht für Ihr Ehegattensplitting. 

(Beifall CDU – Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 
90/Die Grünen]: Sagen Sie!) 

Diese dauernden Nebelkerzen, die gehen mir auf 
die Nerven, weil Sie immer mit dem Finger auf den 
Bund zeigen und Sie immer sagen: Wir brauchen 
die Geschlechtergerechtigkeit! Da aber, wo Sie im 
Land selbst wirken können, da, wo Sie im Land 
selbst den Frauen helfen könnten, da, wo Sie dafür 
sorgen können, dass nicht mehr 67 Prozent ohne 
Berufsabschluss sind, da ist nicht die Bundesregie-
rung zuständig. Das ist ein Bremer Problem, dass 
diese jungen Frauen keinen Berufsabschluss ha-

ben, dass sie keinen Zugang zum Arbeitsmarkt fin-
den, dass sie für die Tätigkeiten nicht qualifiziert 
sind, die wir finden. Das alles ist ein Bremer Prob-
lem und dafür ist diese Regierung verantwortlich 
und ihre Vorgängerregierung. 

(Beifall CDU – Glocke – Abgeordnete Leonidakis 
[DIE LINKE] meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

Frau Leonidakis, Sie können sich gern noch einmal 
melden. Sie haben ja noch Zeit. 

Präsident Imhoff: Ja, Ihre Zeit ist allerdings auch 
zu Ende. 

Abgeordneter Röwekamp (CDU): Sie ist fast zu 
Ende, genau. 

(Heiterkeit) 

Deswegen will ich das nur noch einmal sagen, weil 
ja gefragt worden ist, was wir eigentlich anders ma-
chen müssen. Lassen Sie mich das am Schluss noch 
einmal sagen. Wir haben eine Arbeitssenatorin. 
Wir haben eine Bildungssenatorin. Wir haben eine 
Frauensenatorin. Wie wäre es denn, wenn diese 
drei Senatorinnen sich einmal zusammensetzen 
und über ein Programm zur Verbesserung der Ar-
beitsmarktsituation von Bremer Frauen nachden-
ken? 

Wir brauchen bessere Schulabschlüsse. Wir brau-
chen eine bessere Vermittlung in den ersten Ar-
beitsmarkt, in die duale Ausbildung und ins Stu-
dium. Wir brauchen sicherlich auch eine generelle 
Debatte darüber, welche Voraussetzungen für 
Frauen am Arbeitsmarkt herrschen. Wir brauchen 
ein Aktionsprogramm für die Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit von Frauen, das erstens nicht nur die 
alleinerziehenden umfasst und zweitens ressort-
übergreifend ist. 

Es will nicht in meinen Kopf, dass junge Frauen 
deswegen nicht arbeiten können, weil wir keine 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten schaffen, dass wir 
aber keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten schaf-
fen, weil die Frauen nicht in diese Arbeitsverhält-
nisse vermittelt werden. Das ist wie mit dem Kanin-
chen und der Schlange. Deswegen sage ich, wir 
brauchen nicht nur für alleinerziehende, sondern 
wir brauchen für alle Frauen 

(Glocke) 

ein ressortübergreifendes Konzept. 



Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 20. Wahlperiode – 6. Sitzung am 11.12.2019 und 12.12.2019 503 

(Beifall CDU) 

Ein letzter Satz, Herr Präsident! Zu dieser Ge-
schlechterdebatte und Frauenberufen will ich ehr-
licherweise nur sagen: Es nützt der arbeitslosen 
Frau nichts, wenn sie nicht Kfz-Mechanikerin und 
nicht Ingenieurin wird, sondern arbeitslos bleibt. Es 
nützt dieser Frau aber etwas, wenn sie einen Erzie-
herinnenberuf ergreift, wenn sie Hebamme wird, 
wenn sie Krankenschwester wird oder wenn sie 
Pflegefachkraft wird. Dann kann sie von dieser Ar-
beit leben. Für diese Berufe haben wir Bedarf. 

Deswegen brauchen wir keine geschlechtertheore-
tischen Debatten, wir brauchen Lösung für die be-
troffenen Frauen. – Vielen Dank! 

(Beifall CDU) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Frau Dr. Müller. 

Abgeordnete Dr. Müller (Bündnis 90/Die Grünen): 
Vielen Dank, Herr Präsident! Lieber Herr Röwe-
kamp, wer sich besser in Frauenpolitik auskennt, 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen) 

das können wir vielleicht später noch einmal ge-
meinsam eruieren, und wer die Lösungsansätze 
jahrzehntelang hier im Haus debattiert und macht 
und dann am Ende auch umsetzt, gern in dieser 
Dreierrunde unserer drei großartigen neuen Sena-
torinnen, gern bei einem Kaffee. 

Ich würde gern noch einmal auf etwas anderes hin-
weisen. Das eine ist, was dann drei Senatorinnen 
gern machen würden. Die andere Seite ist aber, 
dass wir Ausbildungsplätze brauchen, in die wir 
vermitteln können. Wir brauchen Arbeitsplätze, in 
die wir vermitteln können, und wir brauchen Un-
ternehmen, die Frauen einstellen wollen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Das wollen zu wenige in Bremen und Bremer-
haven. Deswegen werden sich die drei Senatorin-
nen ganz sicher zusammensetzen. Ich wäre sehr, 
sehr dankbar, wenn alle wirtschaftspolitischen 
Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen, alle 
bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher, 
alle Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen hier im 
Haus dort draußen dafür werben, denn die Verhält-
nisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse dort drau-
ßen sind ja leider etwas anders als die mehrheitli-
chen Verhältnisse hier im Haus. 

Ich bin nicht aus Bremen. Ich bin sicher, sehr, sehr 
viele, die auch nicht aus Bremen kommen, sind ge-
schockt gewesen, wenn sie mit oder ohne Kinder 
als Frau nach Bremen gekommen sind. Welche ge-
schlechterpolitischen Debatten wir führen, ist wirk-
lich hinterwäldlerisch, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Das weiß man, wenn man aus Süddeutsch-
land kommt, wenn man aus Ostdeutschland kommt 
oder gar aus außereuropäischen Ländern. 

Deswegen, bitte, in welcher Funktion auch immer: 
Sprechen Sie mit Unternehmen, mit den Kammern, 
mit der Handwerks- und Handelskammer. Die 
Handelskammer ist eigentlich ganz gut unterwegs. 
Sprechen Sie mit den Kirchen, mit den kirchlichen 
Trägern, mit Wohlfahrtsverbänden und vor allem 
auch mit Gewerkschaften darüber, dass Frauen ar-
beiten wollen und dass wir es ihnen ermöglichen 
müssen. 

Dann wäre uns und der arbeitslosen Frau, die gern 
arbeiten möchte, wirklich geholfen. – Vielen Dank! 

(Beifall) 

Präsident Imhoff: Bevor ich den nächsten Redner 
aufrufe, begrüße ich recht herzlich eine Bildungs-
zeitgruppe der Volkshochschule und eine Regie-
rungsdelegation aus Tokelau, das ist ein Teil Neu-
seelands. – Herzlich willkommen hier heute bei 
uns! 

(Beifall) 

Als nächster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Stahmann. 

Abgeordneter Stahmann (SPD): Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht eine Be-
merkung vorweg: Das Thema ist nicht nur ein poli-
tisches, sondern wir reden an der Stelle auch über 
den Arbeitsmarkt. Den Arbeitsmarkt hat an dieser 
Stelle aber noch niemand erwähnt, Herr Röwe-
kamp auch nicht, er spielt offensichtlich keine 
Rolle. Es ist aber nun einmal so, dass wir auch in 
den Betrieben, gerade in der Bremer Industrie, zu 
wenig Frauenförderung haben und auch da könnte 
man sich gern eine gemeinsame, interfraktionelle 
Initiative vorstellen. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE – 
Vizepräsidentin Grotheer übernimmt den Vorsitz.) 
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Ich finde die Debatte höchst problematisch, Herr 
Röwekamp, weil nämlich das, was Sie hier präsen-
tieren, nichts außer inaktueller Emotionsrhetorik 
ist. Darin ist nichts, an dem man ansetzen kann. 

(Beifall SPD – Abgeordneter Röwekamp [CDU]: 
Das sieht Frau Dr. Müller anders! – Abgeordneter 
Eckhoff [CDU]: Das war bei Ihnen in den letzten 70 
Jahren ja ganz anders, Herr Stahmann!) 

In den letzten 70 Jahren? Ich bin keine 70, auch 
wenn ich so aussehe, Entschuldigung. 

(Unruhe – Heiterkeit SPD) 

Ich will noch einmal sagen, es ist ja so, das Thema 
Alleinerziehende und Frauen – Sie haben das jetzt 
aufgemacht, ein ressortübergreifendes Umsteuern 
mahnen Sie an, und dann sagen Sie hier, vier Fünf-
tel der Frauen würden von uns, von der Regie-
rungskoalition, überhaupt nicht gesehen und nicht 
gefördert. Herr Röwekamp, wir haben das Thema 
nicht seit dem September und diesem Antrag für 
die Alleinerziehenden auf dem Zettel, 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Seit zwölf Jah-
ren!) 

sondern wir haben – –. 

Dazu komme ich gleich, zu Ihren zwölf Jahren 
komme ich gleich. Das ist übrigens der Grund, aus 
dem es keine Aktuelle Stunde sein kann, weil Sie 
seit zwölfeinhalb Jahren immer nur auf die Regie-
rung schimpfen. Daran ist nichts Aktuelles, das ist 
bei Ihnen immer gleich. 

(Beifall SPD – Zurufe CDU) 

Wir haben den Antrag im September gestellt, wir 
haben sozusagen den Beschluss gemeinsam ge-
fasst, und das ist gut, weil es inhaltlich hier um die 
Menschen geht. Es geht um die Frauen. Es geht um 
die Alleinerziehenden, aber es geht auch um die 
Frauen, und, Herr Röwekamp, Sie müssen einfach 
einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir uns als Re-
gierungskoalition auch vorher schon darum ge-
kümmert haben. 

(Zurufe Abgeordneter Röwekamp [CDU]) 

Wenn Sie zu Frau Wischhusen sagen, sie soll die 
Gesamtheit der Debatte mitnehmen und alle Fak-
ten einbeziehen, dann kann ich Ihnen nur empfeh-
len: Lesen Sie einmal den Koalitionsvertrag! 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Oh ja! Darin 
steht zu diesem Thema übrigens gar nichts! Im Ge-
gensatz zu 2011 und 2015 steht dazu nichts darin!) 

Nein. Genau, darin steht zu dem Thema Frauen 
überhaupt nichts und weil darin nichts steht, will 
ich ein paar Punkte aus dem Koalitionsvertrag zi-
tieren. Wir kümmern uns an der Stelle um geflüch-
tete Frauen. Es gibt einen Absatz mit der Förde-
rung von Familien, insbesondere Frauen. Wir ha-
ben den Gender Pay Gap darin, wir haben einen 
Absatz zum Frauenanteil in Führungspositionen, 
wir haben das Thema Frauenbeauftragte, wir ha-
ben ausbildungsbegleitende Maßnahmen, insbe-
sondere für Frauen. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Was hilft das der 
arbeitslosen Frau?) 

Einfach zuhören! Wenn Sie ihn nicht gelesen ha-
ben, können Sie jetzt etwas lernen. 

Wir haben in der Wirtschaftsförderung: Einzelwirt-
schaftsförderung stärker für Branchen mit mehr 
Frauenanteil. Wir haben: Innovationsbereiche, 
Durchlässigkeit, sozialer Aufstieg und Chancen-
gleichheit für Frauen. Wir haben: Gründerinnen, 
Gründungsstrukturen für Frauen. Wir haben in der 
Kultur, Kollegin Müller hat darauf hingewiesen, – – 
und wir haben: die Attraktivität des Arbeitgebers 
Freie Hansestadt Bremen für Frauen steigern. Wir 
haben: Die Frauenförderung im öffentlichen Dienst 
wird zielgerichtet fortgeführt. 

Wir tun eine Menge für Frauen, auch wenn Sie das 
nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ist das aber so. 

(Beifall SPD – Zurufe Abgeordneter Röwekamp 
[CDU]) 

Nur, damit Sie es noch einmal wissen, wir haben im 
Koalitionsvertrag stehen: 50 Prozent Frauen in Auf-
sichtsräten und Gremien. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Das ist doch 
nicht das Problem der arbeitslosen Frau! Die will 
doch nicht in den Aufsichtsrat!) 

Doch! 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Die will eine du-
ale Ausbildung!) 

Das Problem ist, dass Sie behaupten – –. 

(Beifall [CDU]) 
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Herr Röwekamp, das Problem ist – –. 

(Unruhe) 

Bleiben Sie doch ruhig! Keine Emotionalrhetorik! 

(Heiterkeit SPD) 

Also, das Problem ist doch, dass Sie sich hinstellen 
und gesagt wird, es werde nichts für Frauen getan. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Nein, das habe 
ich nicht gesagt!) 

Das ist einfach falsch. Sie fordern in Ihrem Antrag, 
ressortübergreifendes Umsteuern sei überfällig, 

(Zurufe CDU) 

und Sie beziehen das auf zwölf Jahre Rot-Grün. Ich 
sage Ihnen, in dem Koalitionsvertrag sind jede 
Menge Punkte zu Chancengleichheit für Alleiner-
ziehende, stärkere Ausrichtung am Arbeitsmarkt. 

(Zuruf Abgeordneter Röwekamp [CDU]) 

All das steht im Koalitionsvertrag und all das kön-
nen Sie lesen. 

(Zuruf Abgeordneter Röwekamp [CDU]) 

Wenn ich das einmal zusammenfasse – –. Ich 
meine, Sie können sich noch melden, eine Kurzin-
tervention wäre noch möglich. Wenn Sie – –. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Wenn Sie den 
Anlass dazu geben würden, würde ich es ja ma-
chen!) 

Also – –. 

(Unruhe SPD – Zurufe CDU – Unruhe) 

Das mit „gescheit“ würde ich jetzt infrage stellen, 
aber gut. 

Die Aktuelle Stunde war sozusagen: Ressortüber-
greifendes Umsteuern ist überfällig. Dazu kann ich 
nur sagen, Stempel darauf, erledigt durch Praxis. – 
Danke! 

(Lachen – Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort Frau Senatorin Vogt. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Da hätte lieber 
die Kollegin noch einmal reden sollen! – Unruhe – 
Glocke) 

Meine Damen und Herren, wir würden die Debatte 
gern fortsetzen. 

Senatorin Vogt: Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren! Das ist das erste Mal, dass ich auf 
der Senatsbank sitze und nicht mehr dort vorn. Es 
ist mir schwergefallen nicht dazwischenzurufen bei 
etwas derartig Verlogenem, was ich hier teilweise 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

gehört habe – mir schwirrt der Kopf. Ich muss ein-
mal ganz ehrlich sagen, Herr Röwekamp, Sie fan-
gen an, indem Sie in Ihrem ersten Beitrag über Al-
leinerziehende reden, um danach über Frau Wisch-
husen schlecht zu reden und zu sagen: Wir wollen 
aber über Frauenarbeitslosigkeit reden. 

(Beifall – Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Habe 
ich nicht!) 

Ihre Pressemitteilung handelt nur von Alleinerzie-
henden 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Habe ich nicht!) 

und da müssen Sie Frau Wischhusen nicht vorwer-
fen, hier über Alleinerziehende zu reden! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Jetzt rege ich mich wieder ein bisschen ab. 

(Heiterkeit – Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 
90/Die Grünen]: Geht das?) 

Schwierig, 

(Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das glaube ich!) 

denn, wenn Sie, Herr Röwekamp, hier über die 
strukturelle Benachteiligung von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt reden und über Ihre Konzepte, 
Frauen sollen doch dann in die Pflegeberufe gehen, 
dann ist das Teil des Problems, warum Frauen, zum 
Beispiel als Alleinerziehende, arbeiten und aufsto-
cken müssen und hinterher keine Rente bekom-
men. Das ist so etwas von vorgestern, in einem In-
dustriestandort hier so aufzutreten und zu meinen, 
damit würde man die Diskriminierung von Frauen 
in der Arbeitswelt und die Lohnlücken bekämpfen. 
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(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, 
FDP) 

Da werde ich wütend, Herr Röwekamp! 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Dann sollen sie 
lieber arbeitslos bleiben?) 

Nein, sie sollen nicht arbeitslos sein, aber Ihre Rhe-
torik, die Sie hier gebracht haben, dann sollen sie 
doch in die Pflegeberufe gehen, 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Das habe ich 
nicht gesagt!) 

da haben wir sowieso einen Fachkräftemangel, löst 
überhaupt kein Problem, vor dem Frauen in Bre-
men stehen, nämlich der Tatsache, dass die Lohn-
lücke bei Frauen ganz besonders groß ist, weil wir 
ein Industriestandort sind, an denen die gut bezahl-
ten Arbeitsplätze meistens von Männern besetzt 
sind 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, 
FDP) 

und die typischen Frauenberufe, oft auch mangels 
Tarifpartner, ohne Tarifverträge – und von Allge-
meinverbindlichkeit reden wir hier gar nicht – völ-
lig willkürlich bezahlt werden. Ich weiß das, ich 
war 14 Jahre Rechtsanwaltsfachangestellte. Ich 
habe für neun Euro in der Stunde gearbeitet und 
für zwölf Euro. Ich habe 30 Arbeitstage Urlaub ge-
habt oder 24 Werktage, denn es gibt unwahr-
scheinlich viele Bereiche, in denen Frauen arbei-
ten, wo es keine tariflichen Regelungen gibt und 
keine Allgemeinverbindlichkeit, und von Tarifent-
geltgleichheit kann erst recht keine Rede sein. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Ich muss mich wirklich beruhigen. Ich habe das 
Gefühl gehabt, okay, ich führe hier eine Debatte, 
die hätte ich vor 20 Jahren so von der CDU erwar-
tet, 

(Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Anfang der Achtziger!) 

aber nicht mehr im Jahr 2019, das muss ich einmal 
ganz ehrlich sagen. 

(Beifall SPD; Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Jetzt komme ich aber noch einmal zurück auf Ihre 
Pressemitteilung, in der Sie in vier Absätzen über 

die Alleinerziehenden geredet haben und über die 
Programme, die wir aufgesetzt haben oder die 
Ihnen noch nicht genug sind. Ich sage auch einmal, 
dass ich den Anlass dieser Aktuellen Stunde nur 
eingeschränkt nachvollziehen kann. 

Wir haben hier am 1. Oktober 2019 gemeinsam mit 
allen demokratischen Kräften den Antrag der Koa-
litionsfraktionen zum Aktionsplan Alleinerzie-
hende verabschiedet und dieser hat ganz klare 
Aufträge formuliert und sieht einen Bericht für Ap-
ril 2020 vor, also in vier Monaten. Deswegen weiß 
ich jetzt nicht genau, was uns die Aktuelle Stunde 
zu diesem Thema auf Basis einer Studie mit Zahlen 
von 2018, also dem letzten Jahr, jetzt hier heute ak-
tuell sagen soll. 

Ich habe mich dann natürlich gefragt: Hat die CDU 
zwischen dem 1. Oktober 2019 auf der Zahlenbasis 
von 2018 jetzt zum 11. Dezember 2019 neue Er-
kenntnisse, neue Konzepte, die grundlegend von 
dem vor nicht einmal zwei Monaten, oder doch 
zwei Monaten, gemeinsam beschlossenen Antrag 
abweichen? Ich habe mich das vorher gefragt. Ich 
habe nicht damit gerechnet und in dieser Debatte 
heute von Ihnen auch nichts gehört, was diese Ak-
tuelle Stunde im Vergleich zu dem, was wir vor 
zwei Monaten hier verabschiedet haben, rechtfer-
tigen würde. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Sie haben auch ein Zahlenwirrwarr gebracht, das 
ich jetzt doch einmal ein bisschen in Ordnung brin-
gen muss. Es ist nämlich nicht so, dass Alleinerzie-
hende überwiegend erwerbslos sind. Ich wieder-
hole mich da gebetsmühlenartig, aber Sie sugge-
rieren das immer wieder. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Das habe ich 
nicht getan!) 

Die Arbeitsverhältnisse, in denen Alleinerziehende 
sind, die zum größten Teil in Bremen Frauen sind, 
sind, wie ich eingangs mit etwas Herzklopfen 
sagte, oft schlecht bezahlt. Es ist oft nicht möglich, 
dass sie, obwohl sie arbeiten, davon leben können, 
und sie müssen aufstocken. 

Im Land Bremen leben derzeit 4 300 Alleinerzie-
hende, das ist bundesweit ein sehr hoher Anteil. 
Davon sind 3 309 Alleinerziehende erwerbslos. Das 
ist zu viel, ganz klar, ganz deutlich für mich zu viel. 
Es gibt allerdings auch 9 500 Bedarfsgemeinschaf-
ten, 9 500 der Alleinerziehenden sind berufstätig, 
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davon 5 300 in Teilzeit. Wenn man dann 9 500 Be-
darfsgemeinschaften der Alleinerziehenden mit 
diesen Zahlen in Korrelation setzt, bedeutet das in 
korrekten Zahlen, dass es derzeit im Land Bremen 
6 191 Alleinerziehende gibt, die arbeiten und auf-
stockende Leistungen nach SGB II beziehen müs-
sen, weil sie arbeiten und damit sich und ihr Kind 
oder ihre Kinder nicht ernähren können. 

Das – und da komme ich wieder dazu, dass Sie 
mich so aufgeregt haben mit Ihren retrospektiven 
Vorschlägen – ist doch eines der Kernprobleme, 
dass insbesondere die Frauenberufe so schlecht be-
zahlt sind, dass man insbesondere dann, wenn man 
allein davon leben muss, von dieser Arbeit nicht le-
ben kann. Dieser Blickwinkel, und den gibt es lei-
der immer noch, dass Frauenberufe Zuverdienerin-
nenberufe wären, ist so etwas von an der Realität 
der 2000er-Jahre vorbei, und zwar unabhängig von 
alleinerziehend sein oder nicht. 

Das ist aber eines der Kernprobleme und das ist ge-
nau der springende Punkt, weshalb Ihre ganze 
These, dass Alleinerziehende erwerbslos sind, weil 
sie nicht in Ausbildung gekommen sind oder des-
wegen auch nicht in Arbeit, hinfällig ist. Die meis-
ten Frauen, die erwerbslos sind, die arbeiten, die 
können nur schlicht und ergreifend nicht davon le-
ben, und das ist das größte Problem für diese 
Frauen. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Da ich selbst alleinerziehend war und weiß, wovon 
ich rede – und übrigens die ganze Zeit bis heute –, 
ist mir völlig klar, dass dieses Thema ganz oben auf 
die Agenda dieser Regierungskoalition gehört und 
vor allen Dingen auch dieser Legislaturperiode. 

Wenn wir an diesem Problem nichts lösen, es nicht 
erreichen, die Rahmenbedingungen für Alleiner-
ziehende und für Frauen insgesamt zu verbessern, 
auch dafür zu sorgen, dass, da gibt es natürlich po-
litische Rahmenbedingungen gesetzlicher Art, die 
man auf Bundesebene erlangen muss, es hier auch 
ein Umdenken auf der Unternehmensseite gibt, 
dann haben wir dauerhaft ein Problem. 

Ich sage das nicht, weil Frauen die besseren Men-
schen sind, sondern weil sich, inzwischen übrigens 
auch für die Unternehmen, einmal der Blick nach 
Skandinavien oder in andere Länder lohnt, in de-
nen man sehr viel mit diversen und gemischten 
Teams arbeitet, und zwar in allen möglichen Beru-
fen. Das sind in der Regel die Unternehmen, die 

sehr erfolgreich sind, und ich kenne auch in Bre-
men ein paar Unternehmer, die haben es begriffen. 

Man muss daran aber noch viel arbeiten. Denn na-
türlich ist es so, wenn wir einmal auf die Zukunft 
von Wirtschaft und Arbeit einen Blick werfen, dass 
es da gewisse Zukunftsbranchen gibt, in denen 
Frauen teilweise nur marginal auftauchen. Ich 
finde es, Frau Dr. Müller, das muss ich einmal sa-
gen, ist ein Riesenproblem, dass wir immer noch so 
wenige Frauen haben, die in den MINT-Berufen 
studieren. Was aber viel problematischer ist, also 
Südeuropa ist da viel weiter oder Skandinavien, 
was viel problematischer ist, ist dass die Frauen, die 
dann Ingenieurinnen sind, oft in diesen Berufen 
keine Chance haben. 

Es gibt sie. Ich war in Washington, dieser Raum-
fahrtkongress war total interessant. Es gibt viele 
Frauen, die dort arbeiten, die Ingenieursberufe stu-
diert haben. Wo aber arbeiten sie? Sie arbeiten im 
Marketing, nicht in der Entwicklung und nicht in 
der Anwendung. Ich weiß von zwei, drei Frauen, 
die Entwicklungsleiterinnen bei OHB sind, aber 
dann hört es auch schon auf. Das ist ein Problem. 

Da sind Ihre Konzepte, die Frauen sollen dann in 
die Pflege gehen, weil wir da ja welche brauchen, 
überhaupt nicht zeitgemäß, Herr Röwekamp, über-
haupt nicht zeitgemäß. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE – 
Zuruf Abgeordnete Ahrens [CDU]) 

Wir stehen in einer Zeit, in der sich Wirtschaft mas-
siv ändert und unter einem gewaltigen Anpas-
sungsdruck steht. Damit ändern sich auch die Ar-
beit und die Arbeitswelt. Wenn Unternehmen nicht 
begreifen, dass sie nur dann zukunftsfähig sind, 
wenn sie wie selbstverständlich auch Frauen und 
übrigens auch Migrantinnen und Migranten ein-
stellen, dann haben sie nachher auch ein Wettbe-
werbsproblem, und nicht nur wir als Frauen ein 
Problem mit unserer Rente hinterher. 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Jetzt hat die CDU noch einmal grundsätzlich gere-
det. Ich habe gesagt, ich habe nicht gehört, dass sie 
neue Ideen eingebracht hat. Ich kann sagen, man 
kann so eine Aktuelle Stunde einreichen, kann 
man machen, muss man aber nicht. Wir werden 
aber daran arbeiten, die 15 Punkte, die wir im Ok-
tober beschlossen haben, Schritt für Schritt umzu-
setzen. Die CDU möchte die ressortübergreifende 
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Zusammenarbeit zur Verbesserung der Lage der 
Alleinerziehenden. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Nein!) 

Nein, umgekehrt, dass die ressortübergreifende 
Zusammenarbeit verbessert wird, zumindest lautet 
so der Titel Ihrer Aktuellen Stunde. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Für Alleinerzie-
hende und arbeitslose Frauen!) 

Wir sind gerade in den Vorbereitungen und Ab-
stimmungen für die erste Sitzung der ressortüber-
greifenden Steuerungsgruppe, die sich im Januar 
zusammensetzen wird, wir arbeiten ressortüber-
greifend daran. Wir haben den Beschluss vor zwei 
Monaten gefasst. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Nein, 25. Sep-
tember 2019!) 

Nein, 1. Oktober 2019. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Nein, da haben 
wir gar nicht getagt!) 

Okay, dann war es der 25. September 2019, ich 
dachte, es war der 1. Oktober 2019. Dann nehme 
ich das zurück, es ist aber trotzdem zwei Monate 
her. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Drei würde ich 
sagen! – Abgeordneter Güngör [SPD]: Nehmt euch 
einfach einen Kalender!) 

Ich kann das auch ganz konkret sagen. Wir haben, 
weil es ressortübergreifend ist, die nötigen Schritte 
auf Arbeitsebene eingeleitet. Sie wissen selbst, Sie 
waren ja selbst einmal Senator und haben einem 
Ressort vorgestanden, dass man dann auch Ter-
mine finden muss, weil daran vier Ressorts beteiligt 
sind. Die Arbeitsebene ist zusammengekommen, 
die ressortübergreifende Steuerungsgruppe, die 
hat sich jetzt in dem Sinne konstituiert, dass deut-
lich ist, wer an ihr teilnimmt, und sie wird Anfang 
Januar tagen. 

Es kommt auch nicht nur darauf an, Herr Röwe-
kamp, dass diese Steuerungsgruppe ins Arbeiten 
kommt, und das vernünftig. Sondern, und deswe-
gen braucht es auch etwas Vorlaufzeit, es kommt 
natürlich auch darauf an, dass eines der großen 
Themen für Frauen, egal ob alleinerziehend oder 
nicht, die Frage ist, ob ihre Kinder betreut sind und 
die Frage, zu welchen Zeiten ihre Kinder betreut 

sind. Das betrifft nicht nur Alleinerziehende, des-
wegen war es bei dieser ressortübergreifenden Ar-
beitsgruppe wichtig, sehr sorgfältig zu schauen, 
wie wir sie zusammensetzen. 

Wenn wir das eine Problem mit der Kinderbetreu-
ung nicht lösen, können wir uns zwar viele andere 
Sachen überlegen, es wird dann aber keinen Erfolg 
haben. Denn es ist leider so – und das ist ein Prob-
lem, Herr Röwekamp –, dass die sehr, sehr hohen 
Flexibilisierungsanforderungen, denen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer heute gegenüberge-
stellt sind, immer für diejenigen ein Problem sind, 
die sich um die Kinder kümmern müssen, und das 
sind nun einmal in der Regel die Frauen. 

Solange wir keine Unternehmenskultur haben, in 
der man auch ganz andere Arbeitszeiten hat, in der 
zum Beispiel beide arbeiten – das ist durchaus der 
Wunsch moderner Familien, wir gehen jetzt einmal 
von den Alleinerziehenden weg –, in der beide in 
gut qualifizierten Berufen arbeiten, aber nicht 
beide mit einer Arbeitszeit von nine to five oder 
meinetwegen auch von 10 bis 18 Uhr arbeiten 
möchten - -. Es ist völlig klar und deutlich gewor-
den, dass viele moderne, junge Familien den 
Wunsch haben, ihre Kinder nicht nur in staatliche 
Einrichtungen zu geben, sondern durchaus beides 
zu verbinden, nämlich Erwerbstätigkeit und Kin-
dererziehung. 

Das bedeutet, wir müssen mit den Sozialpartnern 
zukünftig auf Arbeitsmodelle kommen, in denen 
die einen in der Familie sagen, ich gehe von 8 bis 
15 Uhr arbeiten und die anderen sagen, ich gehe 
dann von 15 bis 8 Uhr arbeiten oder die sagen, 
mein Kind kommt jetzt in die Schule, ich möchte 
mich ein bisschen mehr darum kümmern und ich 
möchte jetzt einmal die Arbeitsstunden in der Wo-
che reduzieren, ohne dass es gleich ein Riesen-
problem gibt. Das ist das, was viele junge Familien 
wollen, und das unterscheidet sich von den traditi-
onellen Bildern der letzten dreißig Jahre. Da sind 
die Arbeitswelt und auch die Unternehmenskultur 
noch nicht so richtig weit. Deswegen ist das das, 
was übrigens auch in dieser ressortübergreifenden 
Arbeitsgruppe aufgerufen werden muss. 

Jetzt kommen wir aber einmal zu VIA zurück. Herr 
Röwekamp, wir planen eine Fachtagung, das ha-
ben Sie richtig erkannt. Wir wollen die Zwischen-
ergebnisse des Modellprojekts VIA analysieren 
und dabei, das ist das Entscheidende, die bundes-
weite Erfahrung ähnlicher Projekte zur Unterstüt-
zung von Alleinerziehenden mit einbeziehen, denn 
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wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Na-
türlich geht es uns darum, zu schauen was Best 
Practice gewesen ist und welche Übertragungs-
möglichkeiten dieser Erfahrungen es auf Bremen 
und Bremerhaven gibt. Es ist uns auch völlig klar, 
Herr Röwekamp, dass ein einzelnes Modellprojekt 
nicht die strukturellen Benachteiligungen von Al-
leinerziehenden in Bremen beseitigen wird, völlig 
klar. 

Jetzt komme ich einmal zu Ihren Zahlen von VIA. 
Ich kann ganz deutlich sagen, das Ziel von 200 Ver-
mittlungen im ersten Jahr wurde ausweislich des 
Evaluationsberichtes verfehlt, das stimmt, Herr Rö-
wekamp. Ihre hier vorgebrachten Zahlen haben Sie 
dem Evaluationskonzept entnommen und es ist 
nicht zutreffend, dass nur eine Alleinerziehende 
vermittelt worden ist. 

Wenn man sich die Zahlen bis zum 1. November 
ansieht, also zehn Monate des Projektes, wurden 
1 400 Alleinerziehende angesprochen, 150 Erstge-
spräche geführt, 27 Frauen in Ausbildung oder so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung vermit-
telt 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Ja, 14 plus 13!) 

und für 28 konnten Qualifizierungsmaßnahmen an-
gestoßen werden. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: 15!) 

Nach zehn Monaten, wovon das Projekt erst einmal 
drei Monate installiert werden musste. 

Das heißt, wir reden hier nicht von einer Frau, so 
wie Sie das Projekt vorhin hier in Grund und Boden 
geschrien haben – wirklich geschrien, muss ich ein-
mal sagen. Wenn man ein Projekt aufsetzt und sich 
nicht einmal die Zeit gibt es bekanntzumachen, es 
zu verankern und zu vernetzen und gleich nach ein 
paar Monaten hier in Bausch und Bogen verurteilt, 
dann weiß ich überhaupt nicht, was Sie hier noch 
wollen und mit Ihrer Aktuellen Stunde fordern, 
denn auch ein neues Projekt, das wir aufsetzen 
müssten, hätte wieder eine gewisse Vorlaufzeit und 
Vernetzung mit Institutionen. 

Ich finde es nicht schlecht, wenn wir nach einer ge-
wissen Vorlaufzeit des Projektes im Moment dabei 
sind – –. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Zwei Jahre!) 

Nein, wir reden jetzt von einem Jahr, in dem wir 27 
Frauen in Ausbildung und 28 in Qualifizierungs-
maßnahmen vermittelt haben. Es lohnt sich durch-
aus, einen Blick auf dieses Projekt zu werfen, denn 
aufgrund der Zahlen gehen wir von einer Steige-
rung aus, denn inzwischen ist dieses Projekt auch 
bekannter. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Frau Müller hat einige Dinge angemerkt, die wir 
auch machen, die die Situation von Frauen am Ar-
beitsmarkt tatsächlich verbessern sollen, und sie 
hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass wir mit 
dem Starthaus angefangen haben, eine ganz an-
dere Gründungskultur zu etablieren. Auch das ist 
wichtig. Es ist auch, muss ich ganz klar sagen, Herr 
Röwekamp, nicht so, dass wir hier im luftleeren 
Raum arbeiten. 

Ich habe, glaube ich, seit dem 15. August gefühlt 
jeden Tag ungefähr fünf Gespräche geführt, nicht 
nur mit den Unternehmen und Unternehmensver-
bänden, sondern auch mit einzelnen Unterneh-
mern. Natürlich ist auch ein Teil des Gespräches, 
und zwar immer, egal wo ich bin: Erstens, wie viele 
Frauen arbeiten bei Ihnen? Zweitens, wenn nicht 
so viele, warum? Drittens, wie können wir das än-
dern? Viertens, können wir Sie dazu bewegen, dass 
wir für Alleinerziehende vielleicht ein Programm 
aufsetzen, das Teilzeitausbildung in einem total 
großartigen, interessanten Job bietet? 

Da sind wir, das habe ich auch schon vor zwei Mo-
naten gesagt, mit zwei, drei Firmen schon gut im 
Gespräch und ich hoffe, dass wir dann auch wirk-
lich zum 1. August konkrete Projekte in Unterneh-
men mit Teilzeitausbildung für Alleinerziehende 
haben. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Abschließend kann ich sagen, auch wir als öffentli-
cher Arbeitgeber sind in der Pflicht. Ich habe übri-
gens an dieser Stelle schon ganz oft gesagt, Allein-
erziehende bringen wichtige Skills für den Arbeits-
markt mit, denn wer ein Leben allein mit Kindern 
unter sehr schwierigen Bedingungen bewältigen 
kann, der hat ein großes Organisationstalent. 

Es ist auch völlig klar, Modellprojekte lösen nicht 
alle Probleme. Dennoch bietet es individuelle Un-
terstützung und macht auch die systematische Be-
hinderung und Benachteiligung deutlich und um 
die geht es. Deswegen gehen wir auch noch einen 
Schritt weiter. In der zweiten Jahreshälfte werden 
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weitere Modellprojekte an den Start gebracht und 
für die nötige Hinterlegung der Ressourcen im 
Haushalt werde ich mich vehement einsetzen. Ich 
glaube aber, dass das nicht nötig ist, weil wir uns in 
den Koalitionsverhandlungen alle sehr einig wa-
ren, dass wir die Situation von Alleinerziehenden 
vorrangig verbessern müssen. 

Abschließend, weil ich das nicht oft genug sagen 
kann, und auch das hat mich in der Debatte von 
Ihnen geärgert, 

(Abgeordneter Dr. vom Bruch [CDU]: Jetzt regen 
Sie sich wieder auf!) 

da kann ich Frau Wischhusen durchaus nachvoll-
ziehen: Ich kann diesen oftmals diskriminierenden 
und defizitären Blick auf Alleinerziehende nicht 
mehr ab. – Danke! 

Vizepräsidentin Grotheer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Die Aktuelle Stunde ist damit geschlossen. 

Sprachbildung und -förderung in Kindertages-
stätten und Schulen weiterentwickeln! 
Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
der SPD und DIE LINKE 
vom 23. Oktober 2019 
(Drucksache 20/111)  

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Senatorin Dr. 
Bogedan. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Als erste Rednerin hat das Wort Frau Dr. Eschen. 

Abgeordnete Dr. Eschen (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Sprachbildung und Sprachför-
derung entscheiden über Lebenswege, Hartz IV o-
der auskömmlichen Lohn in einem erlernten Beruf. 
Sprachförderung im Kindesalter kann den Unter-
schied machen, denn Sprache ist der Schlüssel zu 
fast allen Lebensbereichen. Sie ermöglicht Kindern 
die Aneignung von Wissen, Erkenntnissen und 
Einsichten sowie Teilhabe am sozialen Miteinan-
der. Sprachförderung ist deshalb für mich das 
Thema Nummer eins. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, FDP) 

Ein Zeitungsartikel, den ich im Sommer 2018 las, 
berichtete über eine Ferienschule in Bremen, eine 

Ferienschule, in der Kinder vor ihrer Einschulung 
ihre Sprachkenntnisse verbessern können, damit 
sie später dem Unterricht besser folgen können. 
Ein großartiges Konzept, das ich nur unterstützen 
kann. Aber ein Abschnitt in diesem Zeitungsartikel 
hat mich nachhaltig aufgerüttelt. So nachhaltig, 
dass er tatsächlich dazu beigetragen hat, dass ich 
für die Bürgerschaft kandidiert habe und nun hier 
stehe. 

In dem Abschnitt bezüglich der Ferienschule wird 
ein Vater zitiert mit: „Zu Hause haben wir relativ 
wenig Deutsch gesprochen. Ich habe gedacht, dass 
das hier noch einmal eine gute Vorbereitung für 
meine Tochter ist.“ Das ist sinnvoll, und ich betone, 
ich möchte hier nicht kritisieren, dass innerhalb der 
Familie vielleicht wenig Deutsch gesprochen 
wurde. Im Gegenteil. Es ist erwiesen, dass mutter-
sprachliche Kommunikation mit den Eltern der 
richtige Weg ist. 

Als Psychologin weiß ich: Es ist für das kindliche 
Gehirn im Normalfall völlig unproblematisch, zu 
Hause eine oder sogar mehrere Sprachen zu spre-
chen und dann außerhalb von zu Hause die Lan-
dessprache zu erlernen. Das funktioniert natürlich 
nicht ein paar Wochen vor Schulbeginn und auch 
nicht ein Jahr vor Schulbeginn. So stehe ich hier als 
neue Abgeordnete und blicke natürlich auch der 
Realität des Haushalts und des Regierens direkt ins 
Gesicht. Dennoch sage ich: Das darf doch wohl 
nicht wahr sein! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP) 

Wir können es uns weder moralisch noch gesell-
schaftlich noch volkswirtschaftlich leisten, Kinder 
mit Sprachdefiziten zurückzulassen. Daran müssen 
wir arbeiten. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, FDP) 

Den bisherigen Anstrengungen vorhergegangener 
Bremischer Regierungen ist Respekt zu zollen für 
das, was vor allem seit 2015 in diesem Bereich ge-
leistet wurde, aber wir müssen definitiv noch mehr 
verändern. Zu viele Kinder im Land Bremen kom-
men mit wirklich großen Defiziten in der deutschen 
Sprache in die Schule, selbst, wenn sie in Bremen 
geboren wurden. Diesen Kindern nehmen wir 
Chancen. Allzu oft münden Sprachschwierigkei-
ten, wenn sie in der frühkindlichen Entwicklung 
nicht behoben werden, in Schwierigkeiten in der 
Grundschule, in der weiterführenden Schule und, 
wenn es schlecht läuft, irgendwann auch in 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/111
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Schwierigkeiten, den eigenen Lebensunterhalt zu 
bestreiten. Das ist unnötig und unfair, 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

denn Sprachschwierigkeiten können behoben wer-
den. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte und 
Sprachförderkräfte leisten hier bereits tagtäglich 
einen enormen Beitrag. Das ist wertvoll und muss 
gewürdigt werden, aber es reicht bisher noch nicht. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

(Glocke) 

Vizepräsidentin Grotheer: Frau Dr. Eschen, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Buh-
lert? 

Abgeordnete Dr. Eschen (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Ja. 

Vizepräsidentin Grotheer: Bitte, Herr Dr. Buhlert! 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Frau Eschen, ich 
frage Sie: Welche Rückschlüsse ziehen Sie aus Ih-
ren richtigen Ausführungen zur Notwendigkeit ei-
nes ausreichenden Kindergarten- und Kita-Platz-
Angebotes? 

Abgeordnete Dr. Eschen (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Dazu, denke ich, ist meine Meinung hinrei-
chend bekannt. Selbstverständlich ist es sehr wich-
tig, dass wir ein ausreichendes Kita-Platz-Angebot 
haben. 

(Abgeordneter Fecker [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das überrascht jetzt nicht!) 

Ich sagte bereits, die Anstrengungen, die unter-
nommen werden, reichen anscheinend noch nicht 
und wir brauchen ein neues Gesamtkonzept. Wir 
müssen die Sprachbildung und Sprachförderung so 
schnell wie möglich neu ausrichten, und zwar so, 
dass wirklich alle Kinder mit entsprechendem Be-
darf gezielt gefördert werden können. Dazu gehört 
aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen auch eine 
frühere Sprachstandserhebung. Wir müssen prü-
fen, ob der Cito-Sprachtest ausreichende diagnos-
tische Informationen für eine solide Sprachstands-
erhebung liefert, oder ob wir nicht mindestens auch 
den aktiven Wortschatz von Kindern erfassen soll-
ten. Wir meinen ja. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wir möchten positive Erfahrungen bisheriger 
Sprachförderung einbeziehen und weiterentwi-
ckeln. Lücken im System müssen identifiziert und 
behoben werden, und die gewonnenen Erkennt-
nisse müssen in die Aus- und Fortbildung des ge-
samten pädagogischen Personals einfließen. Auf 
geht es, würde ich sagen, es gibt viel zu tun. Wir 
bitten daher um Zustimmung zu unserem Antrag. – 
Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort die Abgeordnete Ahrens. 

Abgeordnete Ahrens (CDU): Frau Präsidentin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe 
Frau Dr. Eschen, Sie haben recht, wenn Sie sagen, 
dass die Aneignung der deutschen Sprache der 
Schlüssel für den Bildungserfolg unserer Kinder ist, 
und ich danke Ihnen herzlich für die engagiert vor-
getragene Rede. Die jährlich steigenden Sprach-
auffälligkeiten von Kindern im Lande Bremen spre-
chen in der Tat eine mehr als deutliche Sprache. 
Das heißt, inklusive der Tendenz, die man seit dem 
Jahr 2008 beobachten kann, der Anstiege an 
Sprachauffälligkeiten, die inzwischen ein Niveau 
erreicht haben – –. Wir sprechen von festgestellten 
Sprachauffälligkeiten bei von bis zu 70 Prozent der 
betreffenden Kinder einer Klasse, die in der Grund-
schule in Gröpelingen ankommen. 

(Präsident Imhoff übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Es gibt also dringenden Verbesserungsbedarf. 
Beim Bremer Bildungsmonitor von „buten un bin-
nen“ hat der Sozialforscher Herr Dr. Günter War-
sewa vom Institut für Arbeit und Wirtschaft deut-
lich gemacht, dass die Probleme schon vor der 
Schule entstehen. Er plädierte daher bewusst da-
für, so früh wie möglich zu unterstützen, und das 
nicht nur bei der Sprachförderung. Das setzt zum 
einen – wir haben gestern lang und breit darüber 
debattiert – für alle Bremer und Bremerhavener 
Kinder einen Zugang zu frühkindlicher Bildung in 
Krippe und Kita voraus. Da haben wir – wir haben 
es gestern festgestellt – in der Tat noch mehr als nur 
ein bisschen Luft nach oben. 

(Beifall CDU) 

Schon daran scheitert es derzeit. Die Anzahl der 
unversorgten vier- und fünfjährigen Kinder ohne 
Kita-Platz steigt in Quartieren mit vielen Disparitä-
ten wie Vegesack, Hemelingen, Huchting oder der 
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Vahr. Das ist ein Armutszeugnis, das wir als Frak-
tion der CDU schnellstens abstellen wollen. Des-
wegen haben wir gestern unseren Antrag gestellt, 
der überwiesen worden ist. Wir werden uns sehr 
genau ansehen, ob es tatsächlich zu einer Lösung 
für die unversorgten fünfjährigen Kinder kommt o-
der ob Sie das nur elegant schnell vom Tisch ge-
wischt haben, weil man es ja nicht ablehnen 
konnte, das hätte zu schlecht in der Presse ausge-
sehen. 

Für die Fraktion der CDU steht es außer Frage, dass 
eine verbindliche und frühzeitige Sprachstands-
feststellung bei allen Kindern, egal ob mit oder 
ohne Kita-Platz, früher als bisher vorgenommen 
werden muss. Wir sind offen, die dafür notwendi-
gen Passagen in den Schulgesetzen zu ändern oder 
andere Wege zu finden, um das verbindlich zu re-
geln. Für jedes Kind mit einem festgestellten 
Sprachförderbedarf ist aus unserer Sicht verbind-
lich und mit verpflichtender Teilnahme ein kindge-
rechtes Sprachförderangebot zu unterbreiten, egal 
ob das Kind aktuell einen Kita-Platz hat oder noch 
nicht bekommen konnte, weil zu wenig Plätze da 
waren. 

Kinder ohne vernünftige Sprachkenntnisse werden 
sonst von vornherein in der Grundschule abge-
hängt. Meine Kollegin hat die Spirale, die sich das 
ganze weitere Leben fortsetzen kann, deutlich auf-
geführt. Wir begrüßen es daher, dass neben dem 
PC-Einsatz auch der aktive Wortschatz geprüft 
werden soll. Eine langjährige Kritik der Elternver-
treter wird jetzt endlich doch noch umgesetzt. Das 
finden wir gut. 

Unklar ist in diesem Zusammenhang im Beschluss-
punkt der Satz, in dem man von ressourcenorien-
tierten Ansätzen spricht und muttersprachliche 
Kenntnisse berücksichtigt werden sollen. Wie er-
warten als Fraktion der CDU, dass sich unter die-
sem ressourcenorientierten Ansatz nicht verbirgt, 
dass die Berücksichtigung und Testung mutter-
sprachlicher Kenntnisse dazu genutzt wird, Kinder 
aus der Sprachförderung zu entfernen. 

Gute Kenntnisse in der Muttersprache, aber kei-
nerlei oder kaum Kenntnisse in der deutschen 
Sprache befähigen natürlich nicht zum Schulbe-
such. Für uns als Fraktion der CDU ist klar, dass die 
alltagsintegrierte Sprachförderung das Ziel sein 
muss. Für uns steht aber auch fest, dass bei dem 
derzeitigen Personalschlüssel in den Kitas, der Per-
sonalnot, über die wir gestern schon ausführlich 
debattiert haben, und den dadurch immer wieder 

entstehenden Notdiensten, nicht auf additive 
Sprachförderung verzichtet werden kann. 

Uns fehlen schon jetzt weit mehr als 240 Erziehe-
rinnen und Erzieher in den Kitas. Die Gruppen 
werden größer, das 21. Kind immer wieder und im-
mer stärker Realität. Alltagsintegrierte Sprachför-
derung setzt genügend Personal voraus, das wir 
leider durch die Versäumnisse der Vergangenheit 
nicht haben und mit allen gestarteten Maßnahmen 
auch erst frühestens in fünf Jahren haben werden. 
Das sagen uns alle Kita-Experten. Das Wort alltags-
integrierte Sprachförderung in diesem Antrag darf 
daher bei den jetzt anstehenden Haushaltsberatun-
gen nicht als Sparmaßnahme missbraucht oder ver-
standen werden. 

Die additive Sprachförderung von im Zweifel auch 
gesondert eingekauftem und finanziertem Fach-
personal ist für uns daher sehr wichtig. Niederge-
lassene Logopädinnen und Logopäden können hier 
einen zusätzlichen Beitrag leisten. Wir wollen das 
Berufsfeld sowieso für sie öffnen und es bestände 
die Möglichkeit, dass Sie zusätzlich additive 
Sprachförderangebote machen, wenn wir dafür 
speziell Geld zur Verfügung stellen. 

(Glocke) 

Die Fraktion der CDU, ich komme gleich zum 
Schluss, hat die flächendeckend verbindliche Zu-
sammenarbeit zwischen den Kitas und den Grund-
schulen bereits in der letzten Legislaturperiode ge-
fordert. Bremerhaven macht es uns seit Jahren vor. 

Es wird Zeit, dass wir von diesen Modellprojekten 
wegkommen. In der letzten Periode haben wir uns 
darüber echauffiert, dass es wieder nur fünf Mo-
dellstandorte waren. Dieser Antrag macht deutlich, 
dass Sie das jetzt flächendeckend verbindlich re-
geln wollen. 

(Glocke) 

Wir hoffen, dass es in dieser Legislaturperiode auch 
tatsächlich dazu kommt. Wir werden als Fraktion 
der CDU werden diesen Antrag unterstützen. – 
Danke schön! 

(Beifall CDU) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat die Ab-
geordnete Frau Bergmann das Wort. 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Ich nehme 
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an, wir alle kennen die Erfahrung, in einem Land 
zu sein, dessen Sprache wir nicht sprechen. Alltäg-
liche Situationen können dann schnell zum Hür-
denlauf werden, und der Kontaktaufbau zu ande-
ren Menschen ist schwierig. Die Alltagskommuni-
kation mit Händen und Füßen ist unterhaltsam, 
aber sobald es etwas komplexer wird, geraten wir 
an Grenzen. 

Wir umgeben uns deswegen in einer solchen Situ-
ation gern mit Menschen, die unsere Sprache spre-
chen, weil die Sprache dabei ein sicherer Anker ist. 
Die gleiche Sprache grenzt uns aber auch ab und 
manchmal auch aus. So bleiben wichtige Türen 
verschlossen, nämlich die Türen zu den Kulturen 
der anderen. Den vorliegenden Antrag der Koali-
tion unterstützen wir gern, denn mit Sprache kön-
nen wir Informationen, Emotionen und Bedürfnisse 
mitteilen. Mit Sprache gestalten wir Beziehungen, 
Kooperationen und Alltag. Mit Sprache können wir 
die Welt erfassen und auch beschreiben, wie wir sie 
sehen. 

Es ist wichtig, dass wir alle dasselbe Werkzeug be-
nutzen können. Konflikte zu lösen gelingt erst 
dann, wenn wir darüber sprechen, wie wir mitei-
nander sprechen, also auf der Metaebene. Da kom-
men wir mit Händen und Füßen nicht mehr so rich-
tig weiter. Spätestens hier muss ich einschieben: Es 
geht nicht nur um ausländische, sondern auch um 
deutsche Kinder, die ebenfalls zum Teil massive 
Sprachdefizite mitbringen, wir haben das gehört. 

Von 2004 bis 2009 wurde bereits im Modellprojekt 
Fördern von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund das Konzept der durchgängigen 
Sprachbildung entwickelt. Die genannten Ergeb-
nisse der Sprachwissenschaft sind nicht neu. Auch, 
dass in Bremen viele Kinder leben, die zwischen ei-
ner Muttersprache und einer Bildungssprache un-
terscheiden, ist nicht neu. Warum, liebe Sozialde-
mokraten, kommt Ihr Konzept, das für soziales Mit-
einander so elementar ist, erst heute und nicht zehn 
Jahre früher? 

Schade um die Kita-Generationen, die nicht in den 
Genuss gekommen sind. Als Freie Demokraten sa-
gen wir trotzdem: Bravo, lieber spät als nie. 

(Beifall FDP) 

Sprachbildung soll sich zukünftig nicht allein auf 
isolierte Förderabgaben konzentrieren, sondern 
Teil der gesamten Bildung werden. Das gilt nicht 
nur für Kita, Grundschule und Sekundarstufe, son-

dern bis in die Berufsschule und in die Berufsaus-
bildung hinein. Wir halten darüber hinaus folgende 
Punkte für wichtig und sinnvoll: Das Erste ist die 
übergreifende Kooperation der Bildungseinrich-
tungen von Anfang an – also Kita, Schule und so 
weiter, dann der Einbezug der kinderärztlichen 
Untersuchungen und der Fokus der Sprachtests auf 
die aktiven Sprachfähigkeiten. 

Der Cito-Sprachtest, der im Moment allein das pas-
sive Hörverständnis abbildet erfolgt zu spät. Ich 
habe in Elterngesprächen erfahren: Es gibt fünfein-
halbjährige Kinder, bei denen durch den Cito-
Sprachtest Förderbedarf festgestellt wurde, die 
aber in keine entsprechenden Förderangebote ein-
gesteuert werden können. Das heißt im Klartext: 
Ihr Kind braucht Förderung, bekommt aber keine. 
Es kann also leider nicht eingeschult werden. 

Ich erspare Ihnen die Beschreibung, welche Ge-
fühle eine solche Familie gegenüber der Behörde 
hat. Auf Förderbedarfsfeststellung muss Förderung 
folgen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Syste-
matisch ist hier nichts geschehen. Sonst wären die 
Ergebnisse mit einem Sprachförderbedarf von 
67 Prozent in Gröpelingen und 50 Prozent in Oster-
holz, Huchting, Walle, Blumenthal und Vegesack 
nicht so enorm schlecht, wie sie sind. Das ist ein be-
schämendes Ergebnis. 

Ein Konzept für Ganztagsschulen mit strukturierter 
genereller Sprachförderung ist überfällig, weil 
Sprachförderbedarf nicht allein ein Thema von 
Stadtteilen mit hohem Sozialindex ist. 

(Beifall FDP) 

Viel Zeit ist verloren gegangen, aber derzeit wird 
anscheinend an einer stadtteilübergreifenden Ko-
ordination gearbeitet. Das begrüßen wir als Frak-
tion der FDP von ganzem Herzen und stimmen da-
her dem Antrag zu. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit! 

(Beifall FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Krümpfer. 

Abgeordnete Krümpfer (SPD): Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Sprache ist der 
Schlüssel zur Bildung. Darüber sind wir uns sicher-
lich alle einig. Kinder sind von Natur aus neugierig, 
freudige Entdecker ihrer Umwelt, aber auch ihres 
eigenen Körpers. Da beginnt Bewegung, da entde-
cken sie ihre eigene Stimme, ihre Stimmlage. Alle 
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kennen das Brabbeln und das Lauten und das 
Schreien von Säuglingen. 

Bestenfalls zu diesem Zeitpunkt sollten alle Eltern 
wissen, dass die Förderung ihres Kindes beginnt. 
Leider wird dies nicht von allen Eltern wahrgenom-
men. Hier müssen wir in unserer Gesellschaft noch 
sehr viel mehr Aufklärungsarbeit leisten, denn die-
ser Beginn der Förderung ist unabhängig von der 
Muttersprache, in der ein Kind aufwächst. 

Kinderärzte, Hebammen und alle Menschen, die 
mit den Eltern und den Kindern frühzeitig in Kon-
takt treten, müssen vermitteln, dass Eltern in erster 
Linie zunächst damit beginnen müssen, auf Re-
flexe, die Kinder ausdrücken, auf Mimik und auf 
Gestik zu reagieren, damit die Kinder wahrneh-
men: Da ist ein Gegenüber, auf das ich reagieren 
kann und das mit mir in Interaktion tritt. Denn auch 
so beginnt Sprache. 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Wir stellen seit Jahren fest, dass die Sprachfähig-
keit bei kleineren Kindern häufig nicht altersge-
recht entwickelt ist, egal, welche Muttersprache sie 
sprechen. Selbstverständlich haben wir auch viele 
Kinder und Jugendliche in unseren Kitas und Schu-
len, die eine andere Herkunftssprache sprechen 
und hier noch nicht lange genug um Schutz und 
Hilfe nachgesucht haben. 

Meine beruflichen Erfahrungen in der Kinderta-
gesbetreuung zeigen mir, dass besonders Kinder, 
die mit einer anderen Muttersprache als Deutsch 
aufgewachsen sind und von ihren Eltern schon 
frühzeitig gefördert wurden, relativ schnell in der 
Lage sind, eine weitere Sprache zu sprechen und 
sich dem Sprachumfeld sehr gut anpassen können. 

In der Kindertagesbetreuung ist der Fokus auf die 
Sprachförderung seit vielen Jahren fest integriert. 
Hier ist es selbstverständlich, dass die alltagsinte-
grierte Sprachförderung zum Alltag gehört. Dar-
über hinaus gibt es mehrere Programme zur 
Sprachförderung, Sprachbildung, die unterschied-
lich finanziert sind durch den Bund oder durch die 
Kommune. Einige Programme sind, zumindest in 
der Stadt Bremen, in Verbünden mit Grundschulen 
wie zum Beispiel Sprach-Kitas – davon haben wir 
mittlerweile 60 an der Zahl. Auch in dem Bereich 
Sprache und Integration gibt es mehrere Ver-
bünde. 

Hierbei geht es vor allem um ganz konkrete Hand-
lungsschritte, die in der praktischen Arbeit mit ge-
meinsamen Fortbildungen verbunden sind. Es gibt 
aber auch Programme, in denen sich die Kitas in-
tern weiterentwickeln. Auch das wird immer wie-
der mit Begleitung und Fortbildung gekoppelt. So 
zum Beispiel die Bücher-Kitas. Wir haben mittler-
weile 80 Kitas, die sich als Bücher-Kitas zertifiziert 
haben. Da geht es vor allem um Sprache. 

Für die Qualifizierung der pädagogischen Fach-
kräfte gibt es regelmäßig fortlaufende Angebote 
zur Kompetenzerweiterung, zum Beispiel einjäh-
rige Qualifizierungen zur Spracherziehung in der 
Kita oder einwöchige Fortbildungen zum Sprach-
förderer und zur Sprachförderin. Die Weiterent-
wicklung der Durchgängigkeit der Sprachbil-
dungsangebote von der Kita in die Grundschule 
spielt eine große Rolle und muss ausgebaut wer-
den. 

Angebote wie Sprachförderbänder in der Grund-
schule aber auch in den Oberschulen dienen der 
systematischen Ergänzung des Regelunterrichts. In 
dem von uns geforderten Konzept sollen alle Maß-
nahmen im Bereich der Sprachbildung und Sprach-
förderung als Ganzes geprüft und weiterentwickelt 
werden. Dabei sollen sowohl die bisherigen positi-
ven Erfahrungen als auch die nationalen und inter-
nationalen Erkenntnisse zur Sprachbildung be-
rücksichtigt werden. 

Wir wollen den in Bremen eingesetzten Cito-
Sprachtest im Vergleich zu in anderen Bundeslän-
dern angewandten Tests überprüfen und optimie-
ren. Wir wollen eine bessere und verbindliche Zu-
sammenarbeit zwischen Kitas und Grundschulen, 
aber auch Grundschulen mit weiterführenden 
Schulen erreichen, um die Sprachkompetenz eines 
jeden einzelnen Kindes weiterzuentwickeln, um 
damit auch soziale Ungleichheiten abzubauen und 
mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. 

(Glocke) 

Wir fordern den Senat auf, ich bin sofort fertig, in 
einem halben Jahr ein Konzept vorzulegen, in dem 
die Fragestellungen, die wir dort aufgeführt haben, 
konkretisiert werden. Wir wollen in dem Konzept 
die Antworten dazu finden und bitten um Unter-
stützung des Antrags. – Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Leonidakis. 
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Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Herr Präsi-
dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kommuni-
kation und damit auch Sprache – aber natürlich 
nicht nur, meine Kollegin Petra Krümpfer hat das 
gerade schon erwähnt, Kommunikation besteht 
nicht nur aus Sprache, aber eben auch – sind der 
Schlüssel zur Welt. Kommunikation ist die unab-
dingbare Voraussetzung für Lernprozesse und den 
Austausch mit unseren Mitmenschen und sie steht 
deswegen im Lernprozess von Kindern an zentraler 
Stelle. 

Es ist daher nur folgerichtig, dass unsere neue Ko-
alition als erstes bildungspolitisches Anliegen die 
Sprachförderung in den Blick nimmt. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir wissen, welche Defizite es bei den Kindern in 
Bremen im Bereich des Sprachstandes gibt. Bei 
dem Cito-Sprachtest wurde 2018 bei knapp 40 Pro-
zent der Kinder ein Sprachförderbedarf festgestellt. 
Diese Zahl ist seit dem Jahr 2010 kontinuierlich ge-
stiegen. Der Sprachförderbedarf ist dabei aber 
nicht gleich verteilt, das lässt sich in der Stadt Bre-
men an den Stadtteilen ablesen. Während in Borg-
feld oder Oberneuland nur etwas mehr als 12 Pro-
zent der Kinder einen Sprachförderbedarf aufwei-
sen, sind es in Osterholz die Hälfte aller Kinder und 
in Gröpelingen sogar 66 Prozent. Es sind vor allem 
die Kinder in den benachteiligten Stadtteilen und 
aus den benachteiligten Familien, die von Anfang 
an schlechtere Startchancen haben. 

Kinder, die mit unvollständigen Sprachkenntnissen 
in die Schule starten, werden dort schnell abge-
hängt. Sie können auch dem Unterricht in den an-
deren Fächern nicht folgen und drohen dauerhaft 
von Bildungsprozessen ausgeschlossen zu werden. 

Unser Ansetzen bei der frühen Sprachbildung ist 
also bewusst auch ein Einsetzen für mehr Chancen-
gerechtigkeit im Bildungssystem und ein Baustein 
in unserem Bemühen, die starke Kopplung von so-
zialer Herkunft und Bildungserfolg in Bremen end-
lich aufzubrechen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir wissen, dass die derzeitigen Maßnahmen der 
Sprachförderung nicht vollständig greifen. Ich weiß 
nicht, wer das gerade gesagt hat, dass Cito-getes-
tete Kinder nicht gefördert würden. Richtig ist, dass 
Cito-getestete Kinder, selbst wenn sie keinen Kita-
Platz haben, eine additive Sprachförderung erhal-
ten. Auch richtig ist, dass sie, wenn sie keinen Kita-

Platz bekommen haben, die alltagsintegrierte 
Sprachförderung nicht erhalten. 

Daher besteht die Notwendigkeit, genau zu 
schauen, welche aktuellen Sprachförderangebote 
funktionieren und welche keine nachhaltigen Er-
gebnisse aufweisen. Eine Bestandsaufnahme, die 
Weiterentwicklung der positiven Maßnahmen und 
das Auffüllen von Forschungslücken zur Sprachför-
derung ist unser erster Schritt, den wir zusammen 
planen. 

Zweitens wollen wir sicherstellen, dass die als po-
sitiv erkannten Maßnahmen künftig auch flächen-
deckend eingesetzt werden, und das pädagogische 
Personal entsprechend aus- und fortbilden. 

Unser dritter Beschlusspunkt liegt mir besonders 
am Herzen: Der Cito-Sprachtest muss evaluiert und 
weiterentwickelt werden. Meiner Meinung nach 
findet er zu spät statt und auch die Sprachrück-
stände können in so einer kurzen Zeit häufig nicht 
mehr beseitigt werden. Wir wollen prüfen, ob die 
Sprachstandsfeststellung nicht nur früher stattfin-
den kann, sondern auch den aktiven Wortschatz 
einbeziehen kann. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Viertens wollen wir die Kooperation zwischen den 
Bildungsphasen verbessern und so dafür sorgen, 
dass Förderung nicht bei einem Übergang zwi-
schen Kita und Schule oder den verschiedenen 
Schulstufen unterbrochen wird. In diesem Bereich 
gab es in den letzten Jahren schon vielverspre-
chende Modellversuche an fünf Standorten in Bre-
men. Diese wurden aber eingestellt, nicht verstetigt 
und nicht ausgeweitet. Genau da wollen wir anset-
zen und das verändern. 

Schließlich möchten wir die mehrsprachigen Kom-
petenzen, die es bereits bei vielen Fachkräften, 
aber auch Kindern gibt, systematisch einbinden. 
Diversität und Vielfalt werden so zu einer Stärke im 
bremischen Bildungssystem. Kollegin Ahrens, da 
geht es mitnichten darum, andere Sprachförderun-
gen sozusagen wegzutesten, sondern es geht um 
die Erkenntnisse, die es in der Bildungswissen-
schaft schon lange gibt, nämlich dass das sichere 
Beherrschen der Muttersprache gerade erst beför-
dert, dass man auch weitere Sprachen erlernt. Ge-
nau da wollen wir ansetzen und deswegen ist es so 
wichtig, auch die muttersprachlichen Kenntnisse 
des pädagogischen Personals und der Kinder ein-
zubeziehen. 
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(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen – 
Zuruf Abgeordnete Ahrens [CDU]) 

Es geht also nicht um ein Entweder-oder, sondern 
es geht um ein Sowohl-als-auch. Das ist ein erwei-
terter Begriff von Sprachkenntnissen, weiter als 
Wortschätze, die alle Kinder in ihren jeweiligen 
Herkunftssprachen und den zu lernenden Spra-
chen – –. Das ist mit ressourcenorientiert gemeint. 
Das müssen wir endlich als Ressource erkennen 
und in die Prozesse der Sprachförderung einbezie-
hen. Insofern glaube ich, dass wir da tatsächlich 
auch konzeptuell noch einen Schritt vorwärtsge-
hen. Ich freue mich über die große Einmütigkeit 
hier in diesem Prozess. 

(Glocke) 

und bedanke mich für den guten Verlauf innerhalb 
der Koalition. – Danke schön! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Hupe. 

Abgeordneter Hupe (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Nachdem sich meine Vorrednerin-
nen und Vorredner jetzt vor allem auf den vorschu-
lischen Bereich bezogen haben, werde ich noch 
einmal etwas zum schulischen Bereich sagen. 

Zuhören, sprechen, lesen und schreiben sind die 
Grundzutaten für eine erfolgreiche Schullaufbahn. 
Die Sprachkompetenzen, mit denen Kinder in die 
Schule kommen, sind jedoch sehr unterschiedlich. 
Zu viele Kinder müssen aufgrund von fehlenden 
Sprachkenntnissen zu Beginn der Schullaufbahn 
von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen, 
der nur schwer aufzuholen ist und der sich mittel- 
und langfristig negativ auf die Lernmotivation und 
die Lernerfolge auswirkt. Darunter leidet die Lese- 
und Schreibkompetenz und das wirkt sich nicht nur 
auf das Fach Deutsch, sondern auch auf alle ande-
ren Fächer aus. 

Wer Probleme hat, Textaufgaben zu verstehen, 
wird in Mathematik keine guten Leistungen zeigen 
oder dem Unterrichtsstoff in naturwissenschaftli-
chen Fächern folgen können. Diesen Zusammen-
hang hat auch jüngst die ICILS-Studie, eine inter-
nationale Vergleichsstudie zu computer- und infor-
mationsbezogenen Kompetenzen von Schülerin-
nen und Schülern, aufgezeigt. Sie verdeutlicht ei-

nen starken Zusammenhang von sozioökonomi-
schem Status sowie der Familiensprache der Schü-
lerfamilien und den digitalen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler und nennt mit der 
Sprachförderung einen Weg, um herkunftsbe-
dingte Disparitäten in diesen Kompetenzständen 
zu verringern. 

Es ist nicht überraschend, dass Sprachfähigkeiten 
auch in einer digitalisierten Welt und einer immer 
stärker digitalisierten Schule elementar für den in-
dividuellen Erfolg sind. Die Studie reiht sich damit 
in die Befunde der weiteren Bildungsstudien der 
letzten Monate ein, wie die der PISA-Studie, die 
Deutschland einen besonders stark ausgeprägten 
Zusammenhang zwischen Herkunft und Lesekom-
petenz diagnostiziert, und die des IQB-Bildungs-
trends, der die Bedeutung der Familiensprache und 
die Wichtigkeit der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung von bildungssprachlichen Kompetenzen 
aufzeigt. 

(Vizepräsidentin Grotheer übernimmt den Vorsitz.) 

Auch der Bericht zur Evaluation zur Bremer Schul-
reform aus dem letzten Jahr stellt die Bedeutung 
und Notwendigkeit des Ausbaus der Sprachförde-
rung dar. In all diesen Bildungsstudien wird deut-
lich, wie gravierend die Notwendigkeit ist, hier 
endlich elementar zu starten und die Weichen an-
ders zu stellen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen) 

Es ist gut, dass die Senatorin bereits mit einigen 
Maßnahmen reagiert hat, aber um echte Chancen-
gerechtigkeit zu ermöglichen, müssen wir nun rich-
tig an der Basis anfangen und da ist Sprache ein, 
wenn nicht sogar der entscheidende Baustein. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir wollen dem nachkommen, indem wir die indi-
viduelle Sprachförderung in Kitas und Schulen neu 
aufstellen, die durchgängige Sprachförderung aus-
weiten und so sprachliche und schulische Chan-
cengerechtigkeit möglich machen. Wir wollen die 
Übergänge zwischen Kindertagesstätte, Grund-
schule und weiterführender Schule verbessern, in-
dem wir vorschulische und schulische Sprachbil-
dung und -förderung in eine Gesamtbetrachtung 
nehmen und bestehende Lücken konsequent 
schließen. 
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Die Sprachbildung und Sprachförderung soll so 
neu aufgestellt werden, dass alle Kinder mit ent-
sprechenden Bedarfen gezielt gefördert und sozi-
ale Ungleichheiten auf diese Weise verringert wer-
den. Die enge Verzahnung von Kitas und Schulen 
ist eine grundlegende Voraussetzung für den Er-
folg von Sprachförderung. Deshalb müssen Ver-
bünde von Kitas, Grundschulen und Schulen der 
Sekundarstufe I eingeführt beziehungsweise wei-
terentwickelt werden, um ein durchgängiges Kon-
zept für Sprachförderung zu ermöglichen. 

Es müssen natürlich auch zusätzliche personelle 
und finanzielle Ressourcen für die Kitas und Schu-
len bedacht und bereitgestellt werden. Auch die El-
tern sollen selbstverständlich mitgenommen und 
eingebunden werden, die Sprachbildung und 
Sprachförderung auf ein breites Fundament zu stel-
len. Des Weiteren müssen wir unbedingt sicherstel-
len, dass das pädagogische Fachpersonal entspre-
chend aus- und fortgebildet wird. Wir brauchen zu-
dem ausreichend Weiterbildungslehrgänge für 
Lehrkräfte, die Deutsch als Zweitsprache und 
Deutsch als Fremdsprache unterrichten. 

Zum Schluss kann ich nur noch einmal betonen: 
Sprachförderung ist das zentrale Element, um sozi-
ale Ungleichheit zu mindern und daher eine Frage 
der Chancengerechtigkeit. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

Vielen Dank für Ihre, wie ich in der Debatte ver-
nommen habe, breite Unterstützung für diesen An-
trag. Ich freue mich schon sehr auf die konstruktive 
und inhaltliche Debatte in einem halben Jahr. – 
Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
erhält die Senatorin Frau Dr. Bogedan das Wort. 

Senatorin Dr. Bogedan: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Eine durchgängige Sprachbildung, so haben wir es 
jetzt schon ganz oft gehört, die von der frühen För-
derung in Krippen und Kindergärten über die 
Grundschule bis zur weiterführenden Schule führt, 
braucht aufeinander aufbauende, miteinander ver-
zahnte, schlicht: abgestimmte Konzepte. 

Hier laufen wir nicht bei null los, auch das haben 
wir gerade schon gehört. Allerdings ist das aktuell 
gültige Sprachbildungskonzept von 2013 und wir 
müssen sagen, die Welt hat sich seitdem deutlich 

verändert. Lag der Anteil der Kinder mit nicht 
Deutsch als Muttersprache im Schuljahr 2011 und 
2012 noch bei 31 Prozent, so hat sich das um mehr 
als 11 Prozentpunkte erhöht. Im Schuljahr 
2017/2018 hatten wir einen Anteil von 42,3 Prozent 
Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache hat-
ten. 

Deshalb haben wir bereits in der bildungspoliti-
schen Diskussion in Vorbereitung des Schulkon-
senses gemeinsam festgestellt – und ich freue mich, 
dass auch hier wieder gemeinsam breit diskutiert 
worden ist –, dass wir erstens früher beginnen müs-
sen, dass wir mehr Verbindlichkeit brauchen und 
dass wir insgesamt ein breiteres und mehr Angebot 
für die Kinder schaffen müssen. 

Das alles wird nur durch eine adäquate Qualifizie-
rung realisierbar sein – das ist klar –, durch Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in verschiedenen die 
Sprache betreffenden Bereichen, zum Beispiel – 
wir haben es eben gehört – Deutsch als Zweitspra-
che, aber auch in sprachsensiblem Fachunterricht. 
Das Ressourcenorientierte, sprich: das Aufgreifen 
der Kompetenzen, die Kinder aus ihrer Mutterspra-
che mitbringen, das sind Kompetenzen, für die wir 
weitere Fort- und Weiterbildungsangebote benöti-
gen. Es ist unbestritten, dass der Fort- und Weiter-
bildungsbedarf in diesem Bereich hoch ist. 

Ich würde gern auf einzelne Punkte des Antrags 
eingehen, weil da deutlich wird, wir laufen nicht 
bei null los und wir haben auch schon eine Vorstel-
lung davon, in welche Richtung es gehen soll. Zu 
Punkt a): Da arbeiten interne Arbeitsgruppen be-
reits mit anderen Institutionen zusammen. Für uns 
ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir das zu-
künftig weiter machen wollen. Insbesondere bei 
der Erstellung des Bildungsplans für Kinder im Al-
ter von null bis zehn Jahren sind bislang die Er-
kenntnisse anderer Institutionen, aber auch die 
fachliche Expertise der Universität Bremen einge-
flossen und sollen es auch zukünftig tun. 

Zu Punkt b) kann ich sagen, dass das Landesinstitut 
ein besonderes Qualifizierungs- und Fortbildungs-
konzept vorlegen wird und dass bereits mit der 
Umstrukturierung des Landesinstituts für Schule zu 
einem Landesinstitut die Öffnung zum Elementar-
bereich vollzogen ist und somit auch der Durchgän-
gigkeit der Sprachbildung ein weiterer Baustein 
hinzugefügt wird. 

Die Arbeitsbereiche Sprachstandsfeststellung und 
Diagnostik werden zukünftig im IQB verortet, und 
an die Auswertung der Erfahrung mit dem Cito-
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Sprachtest schließt sich konsequenterweise die 
Überprüfung möglicher Alternativen beziehungs-
weise die Prüfung weiterer Diagnostikverfahren 
an, so wie es im Antrag gefordert ist. 

Die Zusammenarbeit von Kitas und Schulen ist be-
reits gesetzlich verankert und gilt damit für alle 
Kindertageseinrichtungen. Deshalb haben wir mit 
dem Bildungsplan für Kinder im Alter von null bis 
zehn Jahren das Ziel verfolgt und verfolgen es wei-
terhin, flächendeckend eine verbindliche Zusam-
menarbeit zwischen Kitas und Grundschulen si-
cherzustellen. Konzeptionell zielt der Bildungsplan 
dabei auf eine gemeinsame Didaktik in unter-
schiedlichen Bildungsbereichen. 

Die Sprachbildung ist einer der ersten Bildungsbe-
reiche, die wir uns vorgenommen haben, und dort 
erwarten wir bereits in Kürze ein Gesamtkonzept. 
Die Qualität und die Durchgängigkeit dieses Ge-
samtkonzeptes werden begleitend erprobt und 
evaluiert werden. Viele Angebote und Maßnah-
men sind bereits auf die Interkulturalität und Mehr-
sprachigkeit ausgerichtet, da dies die Realität in 
den meisten Bremer Stadtteilen widerspiegelt und 
wir einen hohen Bedarf sehen, Kinder dort abzuho-
len, wo sie und ihre Familien stehen. 

Gleichzeitig gilt aber auch, dass es bei der hohen 
Bedeutung und Wertschätzung gegenüber Her-
kunftssprache und Mehrsprachigkeit notwendig 
ist, die Mehrsprachigkeit und Interkulturalität als 
Querschnittsaufgabe in allen Qualifizierungen zu 
berücksichtigen. Es reicht nicht – ich sage das jetzt 
ein bisschen spöttisch –, Schilder aufzuhängen und 
zu sagen, wir können die Eltern auch in ihrer Mut-
tersprache begrüßen, sondern man muss es durch-
gängig als eine interkulturelle Kompetenz bei den 
Fachkräften umsetzen. Da ist noch ein langer Weg 
zu gehen und das hängt nicht an unseren Fachkräf-
ten, sondern ich glaube, das hängt schlichtweg da-
ran – das sei mir als politischer Kommentar in eine 
andere Richtung gestattet –, dass wir in Deutsch-
land sehr lange gebraucht haben, um anzuerken-
nen, dass wir ein Zuwanderungsland sind. 

(Beifall SDP, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Insgesamt wird unter Einbeziehung aller relevan-
ten Akteure eine intensivere Abstimmung gefor-
dert, damit Konzepte nicht nur auf dem Papier 
schön aussehen, sondern tatsächlich in der Praxis 
Relevanz entfalten und zum Tragen kommen. 

Deshalb sind wir nicht nur hier im Bundesland Bre-
men breit aufgestellt und versuchen, uns mit allen 

Akteuren zu vernetzen. Wir haben unter anderem 
auch mit den anderen Stadtstaaten bereits gemein-
same Fortbildungen initiiert, weil uns klar ist, Bre-
men steht in dieser Frage nicht allein da. Allein vor 
drei Wochen hat – auch mit Unterstützung des Mer-
cator-Instituts – ein gemeinsamer Fachtag stattge-
funden, an dem noch einmal deutlich geworden ist, 
wie wichtig es ist, bei der Sprachförderung auch 
andere Grundsätze der bildungspolitischen Arbeit 
gelten zu lassen. 

Auch da gilt ein einfacher Satz: Üben, üben, üben! 
Gutes und richtiges Sprechen kann nur gelernt 
werden, indem man gut und richtig spricht. Des-
halb bedanke ich mich ganz herzlich für die breit 
getragene Unterstützung für diesen Antrag. Ich 
glaube, es ist Rückenwind für all diejenigen, die 
Tag für Tag in unseren Bildungseinrichtungen da-
für Sorge tragen, dass mit den Kindern tatsächlich 
viel geübt, viel gesprochen wird und den Kindern 
damit die Welt eröffnet wird, in der sie dann hof-
fentlich auch zu Hause sein können. Ich bedanke 
mich ganz herzlich und entschuldige mich für das 
Überziehen meiner Redezeit! – Vielen Dank! 

(Beifall SDP, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort die Abgeordnete Ahrens. 

Abgeordnete Ahrens (CDU): Frau Präsidentin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wollte 
mich noch einmal in der Debatte zu Wort melden, 
weil ich gern noch ein paar Punkte herausarbeiten 
möchte, die uns als Fraktion der CDU sehr wichtig 
sind. 

Das deutlichste Bekenntnis innerhalb der Regie-
rungskoalition zum Thema frühkindliche Sprach-
förderung und Verbindlichkeit habe ich heute von 
den Grünen gehört. Dafür bedanken wir uns aus-
drücklich, denn genau das teilen wir. Das war das 
zielführende und tragende Element sowohl in der 
Rede von Frau Dr. Eschen als auch in der Rede von 
Herrn Hupe. 

Die anderen beiden Koalitionspartner haben sich 
deutlich zurückhaltender geäußert, so will ich das 
einmal formulieren, und das haben wir ebenfalls 
zur Kenntnis genommen. Das heißt, wir werden uns 
am Schluss die tatsächlichen Ergebnisse wirklich 
vorurteilsfrei ansehen müssen, und werden sehen, 
was man tatsächlich von dem erreicht hat, das hier 
gerade alles so vollmundig angekündigt worden 
ist. 
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(Beifall CDU) 

Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, 
dass das für uns als Fraktion der CDU extrem wich-
tig ist. Wir haben in der letzten Legislaturperiode, 
die Debatten hat mein Kollege Dr. vom Bruch im 
Bildungsbereich immer wieder geführt, gesagt, 
dass wir mit dieser Verbindlichkeit wieder nur in 
Pilotprojekten und nicht der flächendeckenden 
Auswahl, sondern nur in fünf Pilotprojekten und 
Verbünden nicht einverstanden sind. 

Wir wollten schon in der letzten Legislaturperiode 
von vornherein einen flächendeckenden, verbind-
licheren Grad an Zusammenarbeit mit entspre-
chenden Ressourcen zwischen Kindergärten und 
Grundschulen. Deswegen werden wir das als Na-
gelprobe betrachten, ob bei den jetzt anstehenden 
Haushaltsberatungen tatsächlich auch der finanzi-
elle Beitrag zur Verfügung gestellt wird, um eine 
vernünftige Kooperation zwischen den Kinderta-
geseinrichtungen und den Grundschulen umsetzen 
zu können. 

Das haben wir aus Bremerhaven eindeutig gelernt: 
Ohne Ressourcen ist es schwierig. Die dortigen Kol-
leginnen und Kollegen haben uns die entsprechen-
den Punkte aufgeführt, die notwendig und in Bre-
merhaven als Rahmenbedingungen auch gegeben 
sind. Deswegen glaube ich, dass wir an dieser 
Stelle von unserer Schwesterstadt Bremerhaven 
lernen können. 

(Beifall CDU, FDP) 

Ja, es stimmt, wir haben inzwischen in den Schulen 
42,3 Prozent Kinder, die nicht Deutsch als Mutter-
sprache haben. Das verteilt sich innerhalb der ein-
zelnen Stadtteile noch einmal sehr unterschiedlich. 
Insbesondere in den Stadtteilen mit multiplen Her-
ausforderungen haben wir teilweise Kindertages-
einrichtungen, in denen es noch zwei mutter-
sprachlich deutsche Kinder gibt und die Kinder im 
Kindergarten oder in der Krippe mit ganz vielen 
verschiedenen Herkunftssprachen, teilweise über 
20 an der Zahl, teilweise noch mehr, ankommen. 

Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihren Einwand mit 
dem Einwanderungs- oder Zuwanderungsland 
nicht so ganz nachvollziehen kann. Wir werden 
nicht in der Lage sein, auch nicht in der nächsten 
Legislaturperiode, für jede Muttersprache, die ein 
Kind mitbringt, eine muttersprachliche Erzieherin 
vorzuhalten. Was wir aber sehr wohl brauchen, und 
was notwendig ist, ist, dass die Sprachvorbilder, 
nämlich unsere Erzieherinnen und Erzieher – –. 

(Abgeordnete Krümpfer [SPD]: Nein, die Eltern!) 

Ja, da gebe ich Ihnen recht, grundsätzlich und ge-
nerell kann man diesen Grundsatz unterschreiben, 
dass es die Eltern sein sollten. Wenn man aber fest-
stellt, dass die Eltern nur über unzureichende 
Deutschkenntnisse verfügen, dann kann man – –. 

(Abgeordneter Bolayela [SPD]: Die können in der 
Muttersprache sprechen! – Abgeordnete Krümpfer 
[SPD]: Nein, die können das ja nicht!) 

In der Muttersprache sprechen sie mit ihren Kin-
dern. Wir reden jetzt aber gerade über Deutsch-
kenntnisse, Frau Kollegin, und da können die El-
tern gerade nicht unterstützen. Wenn das der Fall 
ist, dann brauchen wir Sprachvorbilder in den 
Kitas, die auch eine vernünftige gute Basis als 
Sprachniveau mitbringen. Auch da, das gebe ich 
Ihnen noch einmal deutlich mit, gibt es Erzieherin-
nen und Erzieher, die die Artikel nicht korrekt ge-
brauchen können und Ähnliches, die wir dann als 
Sprachvorbilder für die Kinder haben. 

Das müssen wir weiterhin verbessern, denn das 
sind diejenigen, die in der alltagsintegrierten Spra-
chentwicklung die Vorbilder sind, die den Kindern 
hinterher das deutsche Sprechen korrekt beibrin-
gen sollen. Insofern sind wir dafür, diese Verbünde 
weiterzuentwickeln, aber bitte verbindlich. Wir er-
warten zum Ende der Legislaturperiode, dass wir 
dieses Thema nach acht Jahren – solange ist das 
schon virulent, eigentlich sogar noch viel länger, 
wenn man sich die vorherigen Bereiche ansieht, die 
in dem Zusammenhang thematisiert wurden – end-
lich endgültig bearbeitet haben und eine verbind-
liche Zusammenarbeit zwischen Grundschulen 
und Kitas und meinetwegen auch noch Sekundur-
stufe I haben. Unsere Kinder sollten es wert sein. 
Das würde hoffentlich auch dazu führen, dass wir 
bei der Studie des Instituts für Qualitätsentwick-
lung in Bremen, IQHB-Studie, bessere Ergebnisse 
erzielen. – Danke schön! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Grotheer: Bevor ich dem nächsten 
Redner das Wort erteile, begrüße ich jetzt eine 
Gruppe Verwaltungsauszubildende aus Bremer-
haven. Ich hoffe, das sind Sie. – Seien Sie uns herz-
lich willkommen! 

(Beifall) 

Als nächster Redner erhält das Wort der Abgeord-
nete Professor Dr. Hilz. 
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Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Frau Prä-
sidentin, meine Damen und Herren! Es besteht hier 
im Hause große Einigkeit darüber, dass man die-
sem Antrag zustimmen sollte und dass man die 
Maßnahmen intensivieren und deutlich erweitern 
muss. Manchmal kam es mir aber in der Debatte so 
vor, als hätte hier gerade ein Regierungswechsel 
stattgefunden, und die neue Regierung hat er-
kannt, welche Fehler die alte gemacht hat und 
greift hier ein. Es ist alles nichts wirklich Neues, 
aber es ist wichtig, dass es endlich angegangen 
wird, meine Damen und Herren! 

(Beifall FDP, CDU) 

Wenn wir über Sprache sprechen, sprechen wir von 
dem, was die Vergleichsstudien im Bildungsbe-
reich Bremen immer bescheinigen, nämlich Ge-
rechtigkeit in der Bildungsgerechtigkeit, gleiche 
Chancen für alle, unabhängig vom Elternhaus. Kin-
der, die mit Sprachdefiziten in die Schulen kom-
men, die bringen das aus dem Elternhaus mit. Ehr-
lich gesagt, wurde mir der Schwerpunkt zu viel auf 
die Zuwanderer gesetzt. Wir haben tatsächlich 
auch in bildungsfernen urdeutschen Haushalten 
massive Sprachprobleme bei Kindern, die in die 
Schule kommen, und das muss angegangen wer-
den. 

(Beifall FDP, CDU, SPD) 

Insofern sind wir dabei und wir müssen auch sehen, 
dass die Maßnahmen in den Kitas gut sind. Dazu 
braucht man ausreichend Kitaplätze, 

(Abgeordnete Ahrens [CDU]: Ausreichend Perso-
nal!) 

Magnus Buhlert hatte das angedeutet mit seiner 
Zwischenfrage. Wenn man keine ausreichenden 
Kita-Plätze hat, kann man dort noch so gut Sprach-
förderung durchführen, man erreicht nicht alle. 

(Beifall FDP) 

Wenn es anschließend in die Grundschule geht, 
dann sind alle da, und dann muss man natürlich in 
dem Bereich, in dem man Kinder vorher nicht er-
reicht hat, nachfördern. Da muss man Infrastruktur 
und Personalausstattung schaffen. Wir haben als 
Koalition in Bremerhaven beim letzten Schulaus-
schuss übrigens einen ähnlichen Beschluss gefasst, 
und zwar zu prüfen: Was können wir als Kommune 
tun, um Sprachförderung entsprechend zu flankie-
ren, also die Maßnahmen des Landes bei der 

Sprachförderung mit kommunalen Maßnahmen zu 
flankieren? 

Wichtig ist, und Frau Ahrens hat es schon angedeu-
tet: Was wird aus diesem Antrag? Ich empfehle, 
diese Beschlüsse ernst zu nehmen und kurzfristig 
hart zu arbeiten, um alles in die Wege zu leiten, da-
mit die Maßnahmen noch in dem Doppelhaushalt 
berücksichtigt werden können. Alles, über das wir 
hier sprechen, kostet Geld, kostet auch viel Geld 
und das muss im Landeshaushalt hinterlegt wer-
den. Darauf werden wir genau achten. 

Wir stimmen dem Antrag zu und erwarten, dass die 
finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt 
werden. – Vielen Dank! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Grotheer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen, der SPD und DIE LINKE mit der Drucksa-
chen-Nummer 20/111 seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP, Abgeordneter Beck [AfD]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen Abgeordneter Jürgewitz [AfD]) 

Stimmenthaltungen? 

(M.R.F.) 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt 
dem Antrag zu. 

Kein Asyl für Kriminelle mit Einreiseverbot! 
Antrag der Fraktion der CDU 
vom 12. November 2019 
(Drucksache 20/150)  

Dazu als Vertreter des Senats Senator Mäurer. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Als erster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Röwekamp. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/111
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/150
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Abgeordneter Röwekamp (CDU): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der Fall des Ibrahim Miri, Chef eines der 
größten kriminellen Clans in Deutschland, hat in 
den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen und viel überregionale Beachtung gefun-
den. Der Fall ist deswegen wahrscheinlich fast al-
len bekannt, aber auch schnell erzählt. 

Ibrahim Miri ist seit vielen Jahren, ja, Jahrzehnten 
vollziehbar ausreisepflichtig in Bremen, hat viele 
Asylanträge und Asylfolgeanträge gestellt, die alle 
negativ beschieden worden sind. Seine Ausreise 
scheiterte immer daran, dass er nicht über die gül-
tigen Passersatzpapiere seines Herkunftslandes 
verfügte. Als er dann eine mehrjährige Haftstrafe 
wegen schwerer krimineller Delikte hinter sich ge-
bracht hatte, gelang im Zusammenwirken zwi-
schen dem Bund und dem Land Bremen und den 
Sicherheitsbehörden die Abschiebung in den Liba-
non. 

Kurz darauf reiste er wieder nach Bremen ein, of-
fensichtlich über eine Reiseroute, die nicht hinrei-
chend gesichert war, obwohl gegen ihn, wie in sol-
chen Fällen üblich, eine Einreisesperre verhängt 
war, die bei den Grenzkontrollen von Schengen 
hätte berücksichtigt werden müssen. Er stellte er-
neut einen Asylantrag, und dieser ist dann als of-
fensichtlich unbegründet zurückgewiesen worden. 
Ibrahim Miri befindet sich jetzt wieder im Ausland, 
wahrscheinlich, vielleicht noch im Libanon, aber 
hat bereits angekündigt, erneut einen Versuch un-
ternehmen zu wollen, wieder in den Schengen-
raum, genau genommen, wieder nach Deutschland 
und ganz genau genommen, wieder nach Bremen 
zurückkehren zu wollen. 

Dieser Fall, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, wirft viele Fragen auf, und bevor wir jetzt in, 
finde ich, übliche politische parlamentarische De-
batten und Vorwürfe verfallen, möchte ich viel-
leicht unverdächtig Antje Hildebrandt zitieren, 
eine Qualitätsjournalistin, die sich im „Cicero“ ge-
äußert hat, die aber auch für andere liberale Zei-
tungen schreibt, zum Beispiel die „Zeit“. 

Sie schreibt am 26. November 2019, ich zitiere: 
„Der Fall Miri ist zum Testfall für den deutschen 
Rechtsstaat geworden. Er hat ein grelles Licht auf 
die Lücken im deutschen Asylrecht geworfen. Das 
stammt aus einer Zeit, als die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes noch die Verbrechen der Nazis an 
den Millionen Menschen im Blick hatten, die im 
Dritten Reich wegen ihrer Religion, ihrer Rasse und 

ihrer politischen Haltung verfolgt wurden. Als de-
mokratisches Land, das war die Lehre aus dem 
Dritten Reich, sollte die Bundesrepublik Deutsch-
land jetzt ihrerseits Menschen Schutz gewähren, 
die politisch verfolgt werden. 

Ein Akt der Wiedergutmachung, wenn man so will. 
Deshalb stuften sie das Asylrecht als Grundrecht 
ein und verankerten es in der Verfassung. Es gilt 
als unantastbar, wie auch konstitutionell für unsere 
Demokratie, die Meinungsfreiheit oder die körper-
liche Unversehrtheit.“ 

Meine Damen und Herren, ich stimme dieser Jour-
nalistin uneingeschränkt zu. Das Asylrecht ist von 
historischer Bedeutung, es ist konstitutionell für 
unsere Demokratie, und auch wir als Fraktion der 
CDU wie alle demokratischen Parteien wollen an 
dem Grundrecht auf Asyl nicht rütteln. 

Gleichwohl fährt die Journalistin fort, ich zitiere: 
„70 Jahre später hängt dieses Recht der Realität 
hinterher. Das Asylrecht ist jetzt auch Angelegen-
heit der EU. Aber noch immer können sich die Län-
der nicht auf einen Schlüssel zur gleichmäßigen 
Verteilung einigen. In einer globalisierten Welt, in 
der das Gefälle zwischen Arm und Reich immer 
größer wird, gilt Deutschland immer noch als Insel 
der Glückseligen. 

Wie lückenhaft das Asylrecht inzwischen ist, zeigt 
eine Zahl: Insgesamt 28 224 Asylbewerber, die seit 
2012 eingereist und einen Antrag gestellt haben, 
dann aber wieder abgeschoben wurden oder aus-
gereist sind, sind inzwischen wieder im Land und 
sind im neuen Asylverfahren.“ 

Meine Damen und Herren, soweit die Einschät-
zung und Beschreibung der Journalistin, der ich 
auch in diesem Punkt uneingeschränkt zustimme. 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann nieman-
dem den Fall Miri rechtsstaatlich erklären. Die 
Menschen fragen: Wie konnte das eigentlich pas-
sieren, dass jemand, der nicht nur wegen eines ab-
gelehnten Asylantrages vollziehbar ausreisepflich-
tig war, sondern der wegen schwerer krimineller 
Straftaten eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hat, 
aus der Haft abgeschoben wird, trotzdem wieder 
nach Deutschland einreisen kann? Das ist ein Voll-
zugsdefizit der Grenzkontrolle, das ist klar, das 
kann man vielleicht noch erklären. 

Aber wieso hat der einen erneuten Anspruch auf 
Asyl? 
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(Abgeordnete Aulepp [SPD]: Hat er ja nicht, er 
kann einen Antrag stellen, das ist etwas anderes!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat ei-
nen Anspruch auf ein Asylverfahren. Warum kann 
der wieder einen Asylantrag stellen? Genau, das ist 
ein Unterschied, Frau Aulepp, und ich kann trotz-
dem niemandem erklären, dass wir in Deutschland 
solchen Menschen, die schwer kriminell sind, die 
in ihr Heimatland abgeschoben worden sind, die 
nur wieder nach Deutschland einreisen, um sich ei-
nen Aufenthaltsstatus zu verschaffen, ein neues 
Asylverfahren ermöglichen. Ich kann niemandem 
erklären, dass das mit unseren rechtsstaatlichen 
Grundsätzen vereinbar ist. 

(Abgeordnete Aulepp [SPD]: Das ist für einen Ju-
risten sehr erstaunlich, Herr Röwekamp!) 

Ich halte das, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, für dringend änderungsbedürftig. 

(Beifall CDU) 

Frau Aulepp, ich weiß ja, dass Sie in linken intel-
lektuellen Kreisen verkehren, da ist das vielleicht 
anders. Aber ich sage Ihnen fernab von Stammti-
schen: Sie können den Menschen draußen in die-
sem Land nicht erklären, dass das ein Kernelement 
unseres Rechtsstaates ist. 

(Glocke) 

Ich kann das nicht, und deswegen beantragen wir 
mit dem vorliegenden Antrag, den Senat aufzufor-
dern, Gesetzgebungsinitiativen zu unterstützen, 
die für diese Fälle, und nur für diese Fälle, eine Ein-
schränkung des Asylverfahrens vorsehen. Wir wol-
len den Kernbestand des Asylrechts nicht antasten. 
Wir wollen das Vertrauen in das Asylrecht wieder-
herstellen und bitten um Zustimmung zu unserem 
Antrag. – Vielen Dank! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort die Abgeordnete Bergmann. 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Fall des Clanmitglieds und Intensivstraftä-
ters Ibrahim Miri hat ja die ganze Bundesrepublik 
beschäftigt und uns hier in Bremen natürlich ganz 
besonders. Unterm Strich haben aber alle Behör-
den auf Länder- und Bundesebene vorbildlich in-
teragiert und den Fall zunächst einmal zu einem 

befriedigenden Abschluss gebracht, auch, wenn 
wir natürlich wissen, dass Ibrahim Miri wieder ver-
sucht hat, aus dem Libanon erneut in die Türkei 
einzureisen und wahrscheinlich auch keine Ruhe 
geben wird. 

Fälle wie die des Ibrahim Miri stellen unseren 
Rechtsstaat vor enorme Herausforderungen, weil 
es, wie Herr Röwekamp gerade gesagt hat, schwer 
vermittelbar ist, wie er trotz Einreise- und Aufent-
haltssperre wieder nach Deutschland einreisen 
kann und weshalb solchen Personen die Möglich-
keit eröffnet wird, erneut einen Asylantrag zu stel-
len. 

Wir können daher das Einbringen des Antrags der 
Fraktion der CDU verstehen. Ein Rechtsstaat han-
delt aber nicht nach Gefühlen, ein Rechtsstaat han-
delt nicht, weil er irgendetwas nicht erklären kann 
und nicht aus Reflex. Ein Rechtsstaat handelt nach 
Recht, sonst macht er sich unglaubwürdig. 

(Beifall FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE) 

Wir werden den Antrag der CDU heute ablehnen, 
und ich möchte das kurz begründen. Gesetze wer-
den nicht für den Einzelfall gemacht, und wenn 
man an das Grundgesetz möchte, dann sollte schon 
deutlich sein, was konkret geändert werden muss 
oder soll. Das fehlt im vorliegenden Antrag völlig. 
Der CDU geht es darum, jedenfalls verstehen wir 
den Antrag so, dass die Stellung eines sogenannten 
Folgeantrags für Personen ausgeschlossen wird, 
die mit einem Einreiseverbot belegt worden sind, 
weil sie aufgrund einer strafrechtlichen Verurtei-
lung ausgewiesen wurden oder von ihnen eine 
schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung ausgeht. 

Nun ist es ja so: Bei einem solchen Folgeantrag 
prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
BAMF, zunächst, ob es Gründe gibt, die ein Wie-
deraufgreifen des Verfahrens rechtfertigen. Solche 
Gründe können beispielsweise eine Änderung der 
Sachlage, eine Änderung der Rechtslage in 
Deutschland zugunsten des Antragstellers oder das 
Vorliegen von neuen Beweismitteln sein, die einen 
Anspruch auf Schutz rechtfertigen würden. In ei-
nem zweiten Schritt prüft das BAMF dann, ob die 
Voraussetzungen für eine Anerkennung als Asyl-
berechtigter, die Zuerkennung der Flüchtlingsei-
genschaft, des subsidiären Schutzes oder für Ab-
schiebungsverbote nach § 60 Absatz 5 oder Absatz 
7 Aufenthaltsgesetz vorliegen. 
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Sollte es dann tatsächlich so sein, dass das Bundes-
amt nach der Prüfung beider Schritte zu einem po-
sitiven Ergebnis kommt, dann hat auch die be-
troffene Person ein Anrecht auf unseren Schutz, 
wenn sie zum Beispiel von einem anderen Staat 
verfolgt und dort den sicheren Tod erleiden würde. 
Das heißt, auch ein Ibrahim Miri würde von 
Deutschland aus nicht in den sicheren Tod ge-
schickt werden. 

Genau das macht unseren Rechtsstaat aus. Wir sind 
aus guten Gründen stolz auf unser Grundgesetz – 
ich persönlich liebe es ja, ich stelle mich gern dazu 
– und im Besonderen auf den Artikel 1 Absatz 1: 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. Es bedeutet auch, dass Men-
schen, die sich offen gegen unsere Rechtsordnung 
stellen, ein Anrecht auf ein faires Verfahren und 
am Ende im Zweifel auch Schutz haben. 

(Beifall FDP) 

Den Antrag der CDU bewerten wir deswegen als 
emotional zwar nachvollziehbar, aber letztlich doch 
als Aktionismus und lehnen ihn deswegen ab. Wir 
halten es beim Thema Asylrecht für nötig, uns nicht 
immer in Klein-Klein-Lösungen zu verhaken, son-
dern zielführende Konzepte voranzubringen, zum 
Beispiel solche, wie sie in Berlin im Moment in Be-
zug auf Bundes- und auch europapolitische The-
men bewegt werden. Darauf würde ich gern in 
meinem zweiten Debattenbeitrag noch einmal ein-
gehen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Fecker. 

Abgeordneter Fecker (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen 
und Herren! Ist Ibrahim Miri tatsächlich, wie man 
so oft lesen durfte, dem Rechtsstaat auf der Nase 
herumgetanzt? Braucht es tatsächlich weiterer ge-
setzlicher Regelungen, und gibt es wirklich Lücken 
im deutschen Asylrecht? Oder handelt es sich nicht 
doch, wie häufig in der Innenpolitik, um das Vor-
täuschen von Handlungsfähigkeit? 

Ein sogenanntes Einreise- und Aufenthaltsverbot 
wird nahezu immer verhängt, wenn eine Person 
ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben 
wird. Die Rechtsfolge für eine unerlaubte Einreise 
bei bestehendem Einreiseverbot ist schon jetzt 
nach § 95 Aufenthaltsgesetz mit einem höheren 

Strafmaß bedacht als eine normale unerlaubte Ein-
reise ohne bestehendes Einreiseverbot. Die Folge 
eines Einreiseverbots ist im Übrigen in der Regel 
verbunden mit einem Eintrag ins Schengen-Infor-
mationssystem und damit gleichbedeutend mit ei-
nem Einreiseverbot in die Europäische Union. 

Schon nach geltender Rechtslage ist ein Asylantrag 
nach § 30 Absatz 4 Asylgesetz und § 60 Absatz 8 
Aufenthaltsgesetz als offensichtlich unbegründet 
abzulehnen, wenn der Ausländer eine Gefahr für 
die Sicherheit bedeutet, weil er rechtskräftig zu ei-
ner Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 
verurteilt worden ist. Dies gilt selbst dann, wenn 
der Antragsteller tatsächlich politisch verfolgt wird 
oder andere Asylgründe vorliegen. 

Auch für subsidiär Schutzberechtigte, zum Beispiel 
Kriegsflüchtlinge, ist der Asylantrag schon dann als 
offensichtlich unbegründet abzulehnen, wenn der 
Antragsteller eine schwere Straftat begangen hat, 
und zwar unabhängig vom Strafmaß. Das ist nicht 
grüne Programmatik, das ist die Gesetzeslage. Im 
Fazit hat unser Rechtsstaat hier schon sehr weitge-
hende Möglichkeiten. Gegen einen als offensicht-
lich unbegründet abgelehnten Asylantrag kann 
man nun innerhalb einer sehr kurzen Frist von nur 
einer Woche klagen. 

Zusätzlich muss man dann innerhalb dieser Frist ei-
nen Eilantrag auf aufschiebende Wirkung stellen. 
Wird der Eilantrag abgelehnt, kann sofort abge-
schoben werden, so auch im Fall von Ibrahim Miri 
Dieser hat am 30. Oktober einen Asylantrag ge-
stellt, der neun Tage später, am 8. November, als 
offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. Eine 
Woche später, am 15. November, wurde dann 
Klage dagegen erhoben und ein Eilantrag gestellt, 
und eine weitere Woche später, am 22. November 
2019, hat das Verwaltungsgericht den Eilantrag ab-
gelehnt. 

Am nächsten Tag, dem 23. November, wurde die 
Abschiebung vollzogen. Insgesamt lagen zwischen 
Asylantrag und Abschiebung also ganze 24 Tage. 
Die CDU möchte nun aus dem offensichtlich unbe-
gründeten Asylantrag einen unzulässigen Asylan-
trag machen, verkennt aber, dass auch gegen eine 
Ablehnung als unzulässig Klage erhoben werden 
kann. Hierbei gelten nach § 36 Asylgesetz die glei-
chen Fristen wie bei offensichtlich unbegründeten 
Asylanträgen. 

Schon deshalb hätte sich im Fall Ibrahim Miri also 
nichts geändert. Er hätte nicht einen Tag eher, 
wenn wir Ihrem Vorschlag folgen, abgeschoben 
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werden können. Ihr Antrag, meine Damen und 
Herren von der CDU, verändert die Situation um 
keinen Millimeter. Sie suggerieren Tatkraft dort, 
wo keine Taten erforderlich sind. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Die Frage eines Abschiebeverbots war im Fall von 
Ibrahim Miri übrigens die eigentliche rechtliche 
Schwierigkeit. Das Verwaltungsgericht hat weni-
ger als eineinhalb Seiten gebraucht, um darzule-
gen, warum der Asylantrag offensichtlich unbe-
gründet war. Die Begründung des Gerichts, warum 
kein Abschiebeverbot vorlag, geht hingegen über 
fünf Seiten. 

Der Antrag der CDU hätte nichts daran geändert, 
dass sowohl das BAMF als auch das Verwaltungs-
gericht das Vorliegen eines Abschiebeverbotes, 
Frau Kollegin Bergmann ist darauf eingegangen, 
was die Situation im Herkunftsland angeht – –. Das 
hätte in beiden Fällen geprüft werden müssen, be-
vor man Herrn Miri abschieben darf. Eine Abschaf-
fung der Abschiebeverbote wäre allerdings mit 
dem Grundgesetz nicht vereinbar. 

Eine weitere Frage, die sich stellt, ist die Frage der 
Sicherung der EU-Außengrenzen, die Sie aber mit 
keinem Wort in Ihrem Antrag erwähnen. Auch dort 
kann man sicherlich Fragen stellen. Insgesamt ist 
festzuhalten, dass es Innensenator Mäurer gelun-
gen ist, mit viel Einsatz gemeinsam mit der Bundes-
ebene Ibrahim Miri aus diesem Land abzuschie-
ben. Auch verhehle ich nicht, dass es viele Men-
schen gibt, die mit absolutem Unverständnis auf 
die Causa Ibrahim Miri schauen. 

Unsere Antwort darf doch aber nicht sein, dass er 
dem Rechtsstaat auf der Nase herumgetanzt ist, 
sondern sie muss lauten, meine Damen und Her-
ren: Der Rechtsstaat hat funktioniert. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

Er wurde nach der unerlaubten Einreise in Haft ge-
nommen, sein Antrag auf Asyl wurde geprüft und 
abgelehnt, der Klageweg zumindest bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt war erfolglos. So geht Rechtsstaat in 
einer Demokratie, meine Damen und Herren. Las-
sen Sie mich zum Abschluss kurz darauf hinweisen, 
dass es mir schon wichtig ist, dass wir davon aus-
gehen, dass, sollte Herr Miri noch einmal den Weg 
auf das Territorium der Freien Hansestadt Bremen 
wählen, wir mit allen Mitteln des Rechtsstaates da-
ran arbeiten, dass er dieses auch möglichst schnell 
wieder verlässt. – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Lenkeit. 

Abgeordneter Lenkeit (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu 
Beginn ein Satz, den ich lange Zeit als Schlusssatz 
meiner Rede formuliert hatte. Der Fall Ibrahim Miri 
hat deutlich gezeigt: Der Rechtsstaat funktioniert. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Der Rechtsstaat mag mitunter sperrig wirken, nicht 
abschreckend, langsam, nicht effizient daherkom-
men. Aber er funktioniert, und wenn politisch ge-
wollt – das haben wir im aktuellen Fall gesehen – 
auch wieselflink. Kein Asyl für Kriminelle mit Ein-
reiseverbot, das ist der Titel Ihres Antrages, und 
wenn man den so hört, dann mag man denken, 
dass man als pragmatisch denkender Politiker gar 
nicht Nein dazu sagen kann. Doch, kann man, und 
ich sage Ihnen auch gern, wieso. 

Der Antrag der Fraktion der CDU geht zurück auf 
die Aussage von Innensenator Mäurer, dass abge-
schobene Straftäter wie Ibrahim Miri vom Asyl-
recht ausgeschlossen gehören, also keinen neuen 
Asylantrag stellen sollen dürfen, solange das Ein-
reiseverbot in den Schengenraum gilt. Der Bot, der 
den Twitter-Account von Thomas Röwekamp be-
treut, nahm die Aussage zum Anlass, einen Antrag 
anzukündigen, damit Senator Mäurer die, ich zi-
tiere, „geschlossene Zustimmung des Parlamentes 
hinter sich hat.“ 

Lieber Kollege Röwekamp: Tagein, tagaus dürfen 
wir uns hier von Ihrer Fraktion anhören, was wir in 
Bremen und Bremerhaven mit Ausnahme, da re-
gieren Sie ja mit, alles falsch machen, was wir ver-
schlafen und dass wir unterdurchschnittlich perfor-
men. Wir würden, und das haben Sie vorhin in der 
Aktuellen Stunde auch zum wiederholten Male kri-
tisiert, immer mit dem Finger nach Berlin auf den 
Bund zeigen. 

Alles schlecht, alles doof, Inkompetenz, wohin man 
schaut. Nur die CDU könne es besser, wenn man 
sie nur ließe. Und jetzt sage ich Ihnen einmal: Ich 
lasse Sie. Danke für den Antrag. Jetzt können Sie 
zeigen, was Sie können. Leider ist die Bremische 
Bürgerschaft der falsche Adressat. Als innenpoliti-
scher Sprecher meiner Fraktion warte ich seit ge-
raumer Zeit auf einen Aufschlag Ihres Bundesin-
nenministers Ihrer Partei. Der Bremer Senat möge 
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eine Bundesratsinitiative starten, fordern Sie in Ih-
rem Antrag. Wieso, frage ich. Wieso sollten wir? 

Wie ich das sehe, wäre die jetzt von Ihnen gefor-
derte Änderung des Asylgesetzes nicht einmal zu-
stimmungspflichtig im Bundesrat. Wieso also soll-
ten wir die Hausaufgaben für Horst Seehofer ma-
chen? Es war Ihr Bundesinnenminister, der sich 
schon vor der Bundestagswahl 2017 als vermeint-
lich rechter Sheriff präsentierte, und als Bundesin-
nenminister dann stetig versuchte, die Rechtsextre-
men der AfD rechts zu überholen. Dieser Bundes-
innenminister war es, der die Koalition auf Bundes-
ebene schon mehrfach an den Rand des Belastba-
ren geführt hat. 

Eben jener Horst Seehofer war es auch, der Anfang 
November angekündigt hatte, in den kommenden 
Wochen einen Gesetzentwurf vorzulegen, um Per-
sonen mit einem Einreiseverbot entweder direkt an 
der Grenze abzuweisen oder während des Asylver-
fahrens ohne weitere Voraussetzungen in Haft 
nehmen zu können. Kolleginnen und Kollegen, 
„kommende Wochen“ ist ja so ein wunderbarer un-
definierter Begriff. Wenn man hier aber einmal in 
Berlin ins BMI hört, wäre kommendes Jahr oder ir-
gendwann sicherlich die ehrlichere Aussage gewe-
sen. 

Das Gute ist: Horst Seehofer hat erkannt, dass er in 
der Bringschuld ist. So lässt er sich im „Spiegel“ zi-
tieren, dass es seine Pflicht als Minister sei, auf die 
erkannten Mängel und Defizite zu reagieren. Cha-
peau, Herr Seehofer. Dann einmal los. In aller 
Deutlichkeit: Laden Sie die Arbeit von Bundesin-
nenminister Horst Seehofer, Ihres Bundesinnenmi-
nisters, nicht in der Bremischen Bürgerschaft ab! 

Ihr Antrag war natürlich ein mehr oder weniger in-
telligenter Spaltpilz für die Koalition. Senator Mäu-
rer und andere auf der rechten Seite der linken po-
litischen Skala und die Kolleginnen und Kollegen 
von der LINKEN auf der linken Seite der politi-
schen Skala. Was für ein Spaß, aber den Spaß gön-
nen wir Ihnen nicht. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich sage Ihnen: Egal, wo ich mich politisch links 
verorte: Ich unterstütze keinen Antrag, der eben 
einmal eine Änderung des Grundgesetzes fordert, 
dazu zweimal fünf Minuten Redezeit kurz vor der 
Mittagspause. Nein, das ist der Verfassung unseres 
Landes nicht würdig, Kolleginnen und Kollegen! 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Das Asylrecht, und das haben die Kolleginnen und 
Kollegen auch schon gesagt, ist ein Grundrecht, 
und als solches ist es auch zu behandeln. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Kolleginnen und Kollegen, in der ersten Runde 
meiner Rede möchte ich noch kurz den handelnden 
Akteuren aus Bremen danken, die auf Grundlage 
bestehender Gesetze alles getan haben, damit Ibra-
him Miri schnell wieder abgeschoben werden 
konnte. Mit dem Finger nach Berlin zeigend erwar-
ten wir, dass Horst Seehofer seine Hausaufgaben 
macht, der Kollege Fecker hat es eben schon ge-
sagt: Sicherung der EU-Außengrenze ist da sicher-
lich das richtige Thema. 

Wir sind gespannt. Den CDU-Antrag lehnen wir 
ab. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort die Abgeordnete Leonidakis. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Es wurden bereits viele richtige Feststellun-
gen hier getroffen zur Frage nach dem Asylgesetz, 
zur Frage des Anspruches auf Prüfung von Asyl-
gründen, aber auch von Abschiebeverboten nach 
§16 Absatz 7 Aufenthaltsgesetz. Es wurden richtige 
Dinge gesagt zu den Fragen: Was ist eigentlich der 
Unterschied zwischen einer Einstufung eines Asyl-
antrags als offensichtlich unbegründet oder unzu-
lässig? 

Diese Fragen sind alle sehr wichtig. Erlauben Sie 
mir trotzdem noch einmal, etwas grundsätzlicher 
auf diese Frage des Antrages oder den Gegenstand 
des Antrages einzugehen. Der Fall Ibrahim Miri ist 
bundesweit durch die Presse gegangen, und in der 
Berichterstattung und veröffentlichten und öffentli-
chen Debatte wurde häufig der Eindruck erweckt, 
als bestünde in der derzeitigen Rechtslage quasi 
die massenhafte Einladung, das Asylsystem zu 
missbrauchen. 

Man kann aber auch eine andere Lesart haben. Das 
Problem an sich ist ja zahlenmäßig überschaubar. 
In Bremen gibt die Innenbehörde an, das stand ges-
tern im „Weser-Kurier“, dass in den letzten einein-
halb Jahren vier weitere, also insgesamt fünf abge-
schobene Straftäter trotz Wiedereinreisesperre 
nach Bremen zurückgekehrt sind. Einer von ihnen 
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sitzt inzwischen in Abschiebehaft, bei einem weite-
ren wird die Abschiebung vorbereitet, und die an-
deren beiden befinden sich in Strafhaft, bis sie ihre 
Strafen verbüßt haben. 

Weiterhin hat Innenminister Seehofer als Maß-
nahme nach dieser Berichterstattung die Grenz-
kontrollen verschärft. Er hat die Grenzen kontrol-
lieren lassen, und es wurde festgestellt, dass von 
100 000 kontrollierten Personen 178 mit einer Wie-
dereinreisesperre entdeckt wurden, das sind ganze 
0,17 Prozent der insgesamt kontrollierten Perso-
nen. Insgesamt ist das Problem an dieser Stelle 
demnach relativ klein. 

Der Effekt allerdings von der jetzt begehrten Aus-
höhlung des Asylrechts wäre relativ groß und 
würde Menschen treffen, die möglicherweise oder 
potenziell reell bedroht wären bei einer Abschie-
bung. Klar ist, und das möchte ich hier auch ganz 
klar sagen: Leute wie Ibrahim Miri bereiten sich, 
ihren Familien und der Gesellschaft massive Prob-
leme. Das sind die ganz harten Kaliber, und wenn 
Sie mich fragen: Die gehören ins Gefängnis und 
nirgendwo anders hin. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Das heißt aber auch, dass sie nicht in Abschiebe-
haft gehören, sondern in das normale Strafverfah-
ren, und wenn es die Gründe dafür gibt – und ich 
glaube, bei einem Fund von illegalen Waffen und 
Munition gäbe es die Gründe dafür, und mit Si-
cherheit gäbe es auch weitere Gründe dafür – in die 
Strafhaft. Ich glaube, dass diese Aus-dem-Auge-
aus-dem-Sinn-Debatte nichts bringt, außer dass sie 
ein ganzes System in Misskredit bringt. 

Es ist so wie bei dem sogenannten BAMF-Skandal 
oder bei anderen solchen Debatten, die am Ende 
größer waren als das Problem an sich, dass ein re-
lativ kleines Problem am Ende zum Nachteil von 
allen scheinbar gelöst werden soll. Denn worüber 
reden wir hier? Wir reden über nichts Geringeres 
als ein Grundrecht. Das Recht auf Asyl ist ein uni-
verselles Grundrecht, und Grundrechte haben nun 
einmal die Eigenschaft, dass sie nicht verhaltens-
abhängig sind. 

Wenn wir ein anderes Grundrecht nehmen, es 
wurde zitiert, Artikel 1: Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Daraus leitet sich ein menschen-
würdiges Existenzminimum ab, und Hartz IV wird 
ja auch nicht verwehrt, nur weil man straffällig 
wurde. Sondern selbst Kriminelle haben das An-

recht auf ein würdevolles Existenzminimum. Da re-
det niemand davon, dass man die Grundrechte ein-
schränkt, beim Asylrecht wird das plötzlich gefor-
dert. Ich finde das falsch. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Es wäre ja immerhin denkbar, dass jemand einen 
Folgeantrag stellt und dieser auch begründet ist, 
und dass die Person tatsächlich ein Abschiebever-
bot oder andere Abschiebehindernisse vorweist. 
Das muss dann geprüft werden, das ist ein Prinzip 
des Rechtsstaates, dass jemand ein Anrecht darauf 
hat, dass geprüft wird, ob dieser Mensch den An-
spruch auf die Inanspruchnahme eines Grundrech-
tes hat. Und selbst Kriminelle haben das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit. Sollte eine Abschie-
bung dieses gefährden, dann haben sie auch das 
Recht, dass darauf verzichtet wird. 

Insofern glauben wir, es ist ein Prinzip des Rechts-
staates, dass alle das Recht haben, dass die Inan-
spruchnahme von Grundrechten geprüft wird. 
Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man immer 
noch die Maßnahmen ergreifen, die ergriffen wur-
den. Aber das Grundrecht auf Asyl hier an dieser 
Stelle auszuhöhlen, das haben wir vor der Wahl ge-
sagt, wird es mit der LINKEN nicht geben, und das 
sagen wir auch nach der Wahl. – Dankeschön! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort die Abgeordnete Bergmann. 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es geht mir manchmal so, dass ich mich frage, 
ob es, wenn man mit Politik zu tun hat, irgendwie 
um rechts und links geht. Manchmal frage ich 
mich, ob sich dies eigentlich überholt hat, weil sich 
die Sachen sowieso nicht mehr so eindeutig sortie-
ren. Aber vielleicht ist das in der FDP auch beson-
ders so. Insbesondere geht es mir bei diesem 
Thema so. 

Wenn wir den Vorschlag der CDU nicht mittragen 
können, weil wir zu unserem Rechtsstaat stehen, ist 
für uns das Thema keines, bei dem man sich poli-
tisch zurücklehnen könnte. Ich möchte schon gern 
in die politische Runde – und zwar auch an die so-
genannte politische Mitte, also links der Mitte – 
einmal die Frage stellen, die gestern auch in der 
Presse formuliert wurde: Welchen Preis sind Sie 
denn bereit zu zahlen für sichere Außengrenzen? 
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Weil das etwas kosten wird, dass das Geld, dass das 
Kompromisse, dass das diplomatische Anstrengun-
gen kosten wird, das ist doch eindeutig. 

(Abgeordneter Günthner [SPD]: Welche Außen-
grenze meinen Sie denn?) 

Die europäische Außengrenze. Um der unbefriedi-
genden Situation der Asylverfahren endlich Herr 
zu werden, werden derzeit, das habe ich schon ge-
sagt, auf der Bundesebene Vorschläge erwogen, 
die deutlich zielführender sind als der Antrag der 
Bremer CDU. Einige sind aus unserer Sicht wirklich 
erwägenswert, zum Beispiel die Vorprüfungen von 
Asylbewerbern bereits an den Schengen-Außen-
grenzen, die Möglichkeit, dass Personen, die mit ei-
nem Einreiseverbot belegt worden sind, dann für 
die Dauer ihres Aufenthalts oder solange das Ver-
fahren dauert und Sie hier sind, inhaftiert werden 
können, um ein Untertauchen zu verhindern. 

Wobei, das wird wahrscheinlich an den fehlenden 
Haftplätzen scheitern. Was wir aber auf jeden Fall 
auf europäischer Ebene endlich brauchen: eine Re-
form der Asylverfahren. Seit bald vier Jahren wird 
das ergebnislos diskutiert, und die Folgen sind un-
menschliche Zustände in den Aufnahmelagern in 
den Staaten, die die EU-Außengrenzen bilden. Die 
Bilder von Lesbos, an die erinnert sich keiner von 
uns gern. Dann brauchen wir auch, um illegale Ein-
reisen wie die des Ibrahim Miri und weiterer zu 
verhindern, einen robusten EU-Grenzschutz, bei 
dem alle Staaten der EU auch ihren Anteil dazu 
beitragen müssen. 

Wir dürfen Staaten wie Griechenland und Italien 
nicht immer allein lassen. 

(Beifall FDP, SPD) 

Nicht zuletzt brauchen wir in Deutschland endlich 
ein vom Bund und auch hier im Haus von uns schon 
öfters gefordertes Einwanderungsgesetzbuch, das 
auch die Möglichkeit von einem Spurwechsel er-
möglicht. Das ist doch eine unsägliche Geschichte 
mit diesen Kettenduldungen, wieder und wieder 
und wieder über 30 Jahre. Wenn man solche Le-
benssituation kennt, das ist wirklich unsäglich. Wir 
brauchen deswegen ein übersichtliches, deutlich 
verständliches Einwanderungsgesetzbuch, das 
diese Dinge regelt. 

(Beifall FDP) 

Das sind, meiner Meinung nach, die großen Bau-
stellen, die auf Bundes- und EU-Ebene bewegt und 

auch endlich einmal zum Ziel geführt werden müs-
sen. Eine Dateikorrektur, indem man das Grundge-
setz wegen des Bremer Straftäters irgendwie än-
dert, das ist für uns jetzt nicht nachvollziehbar und 
auch nicht zielführend, und deswegen bleibt es da-
bei, dass wir den Antrag der CDU ablehnen, aber 
bei dem gesamten Thema auf den genannten an-
deren Ebenen erheblichen Entscheidungs- und 
Handlungsbedarf sehen. 

Jetzt muss ich doch noch einmal sagen: Ich glaube, 
ich habe mich am Anfang ein bisschen unglücklich 
ausgedrückt. Ich wollte der CDU nicht unterstellen, 
dass Ihnen das Asylrecht nicht wichtig ist. Aber es 
war in diesem Kontext nicht deutlich definiert wor-
den: Was möchten wir ändern? Diese Unterstel-
lung, die nehme ich gern wieder zurück und be-
danke mich ansonsten für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort Senator Mäurer. 

Senator Mäurer: Frau Präsidentin, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Aktuelle Stunde ist an-
gesagt. Möglicherweise hängt es damit zusammen, 
dass der Antrag der CDU vom 12. November datiert 
ist und insofern eine gewisse Aktualität schon 
längst verloren hat. Ich versuche einfach einmal, zu 
beschreiben, wie die Lage in Bremen ist und wie 
wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. 

Die zentrale Frage lautet: Wie gehen wir in Bremen 
mit Ausländern um, die massiv straffällig geworden 
sind? Wir haben Erfahrungen gesammelt. Ich 
denke daran zurück, wie wir vor zwei Jahren ver-
sucht haben, zwei Gefährder außer Landes zu brin-
gen und das hier in der Bürgerschaft diskutiert ha-
ben. Wir haben Erfahrungen gesammelt in vielen 
Gerichtsverfahren. Bis zu 30 Verfahren sind pro 
Person durchgeführt worden. Wir haben alle In-
stanzen dieser Welt, kann man fast sagen, kennen-
gelernt. Wir sind vom Amtsgericht zum Landge-
richt zum Bundesgerichtshof hinauf und hinunter, 
zum Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, 
Bundesverwaltungsgericht. Dann waren wir beim 
Bundesverfassungsgericht und beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte. 

Aus diesen Erfahrungen haben wir in Bremen in 
der Form Konsequenzen gezogen, dass wir uns da-
für entschieden haben, Verfahren dieser Komplexi-
tät nicht mehr bei unseren Ausländerbehörden füh-
ren zu lassen, denn unsere Erfahrung war: Da kann 
man nur scheitern. Deswegen haben wir eine dritte 
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Ausländerbehörde für das Land Bremen geschaf-
fen, das ist das sogenannte Referat 24, das die kon-
krete Aufgabe hat, sich dieser Personengruppe an-
zunehmen. 

Wir haben mit der JVA, mit dem Senator für Justiz, 
eine Vereinbarung geschlossen, die nun dazu 
führt, dass das Referat immer aktuell erfährt, wer in 
der JVA inhaftiert wird mit einer Mindeststrafe von 
einem Jahr. Wir haben darüber hinaus sicherge-
stellt, dass Polizei und Verfassungsschutz ebenso 
die Personen unserem Referat 24 übermitteln, bei 
denen sie glauben, dass es gut wäre, dass sie Bre-
men verlassen. 

Diese Praxis funktioniert. Diese Einheit ist sehr ef-
fektiv, und ich kann Ihnen sagen, Ibrahim Miri war 
nicht der Erste, der in den Libanon abgeschoben 
wurde. Wir haben darüber nur bisher keine Presse-
arbeit gemacht. Er wird auch nicht der Letzte sein. 
Wir haben immer ein Problem gehabt, dass Straftä-
ter hiergeblieben sind, weil die Länder, aus denen 
sie kommen, bisher nicht kooperiert haben. Das ist 
das entscheidende Hindernis, und das macht es 
auch so schwer, weil viele fragen natürlich: Warum 
macht ihr nichts? 

Ich sage aber immer: Zu einer Abschiebung gehö-
ren zwei. Wir brauchen immer ein Land, welches 
auch bereit ist, die notwendigen Papiere auszustel-
len und zu sagen: Ja, wir nehmen diese Personen 
zurück. Der Libanon hat sich über Jahrzehnte ver-
weigert. Es gab keine Rückführungen in den Liba-
non. Das erklärt, warum viele Personen, von denen 
wir uns gern getrennt hätten, so lange hier in Bre-
men geblieben sind. 

Die Lage hat sich verändert, und seit circa einem 
Jahr ist der Libanon bereit, zu kooperieren. Ich 
sage an dieser Stelle auch, wir haben das nicht von 
Bremen aus organisiert, sondern es war der Bund. 
Es war die Bundespolizei, die es geschafft hat, dies 
zu ermöglichen. Seitdem arbeiten wir auch bei der 
Rückführung in den Libanon sehr eng zusammen. 

Dies zum Einstieg. Vieles ist heute schon gesagt 
worden, wie das Verfahren in Sachen Ibrahim Miri 
gelaufen ist. Ja, wir haben ihn abgeschoben mit 
Unterstützung der Bundespolizei, und er ist wieder 
zurückgekehrt. Viele fragen: Wie kann so etwas 
möglich sein? Ich sage einmal: Klar, ich bin dafür, 
dass man die EU-Außengrenzen deutlich mehr si-
chert, als das heute der Fall ist. Ich wage aber den 
Zweifel, ob wir in der Lage sein werden, zukünftig 
jede Einreise zu verhindern. 

Wir haben ganz bewusst gesagt: Wir wollen sichere 
Außengrenzen, damit wir im Innenbereich unsere 
Grenzkontrollen aufgeben können. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass wir dieses System ändern 
werden. Deswegen sind die Handlungsmöglichkei-
ten beschränkt, und ich sage auch, wenn Hundert-
tausende von LKWs täglich die deutsche Grenze 
passieren, ist es immer organisierten Schleppern 
möglich, auch Personen zu transportieren und in 
die Bundesrepublik zu bringen. 

Wir haben das Thema vor kurzem mit der Bundes-
polizei diskutiert, und die sagten: Ja, es ist in der 
Tat so, es gibt Organisationen, die garantieren so-
gar, dass diese Einreise gelingen wird. Von daher 
gesehen, ist es im Zweifel immer nur eine Frage 
des Geldes. Wer Geld hat und vernetzt ist, wird 
auch weiterhin die Möglichkeit finden, in dieser 
Form in die Bundesrepublik zu kommen, was aber 
nicht bedeutet, dass wir nun darauf verzichten, 
Grenzkontrollen zu verbessern. Ich finde es auch 
richtig, dass die Bundespolizei eine Reihe von 
Fahndungsmaßnahmen ergriffen hat, die dazu bei-
tragen, dass wir gerade diese Form der Wiederein-
reise verhindern. 

Die weitere Geschichte muss ich nicht wiederho-
len. Ibrahim Miri ist erneut abgeschoben worden, 
und wir haben gesehen, das Bundesamt ist hand-
lungsfähig. Das war nicht immer so. Wir haben das 
auch letzte Woche auf der Innenministerkonferenz 
diskutiert. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist 
es deutlich besser geworden. Die Bearbeitungs-
dauer ist eine ganz andere. Auch die qualitative 
Seite hat sich verbessert, also das Bundesamt ist in 
der Lage, kurzfristig Asylanträge zu bearbeiten. 

Wir haben noch die Frage diskutiert: Gibt es Prob-
leme? Ja, ich will das gar nicht leugnen, und ich 
habe das Thema auch offensiv in die Innenminis-
terkonferenz getragen. Es gibt eine Reihe von Vor-
schriften, die nicht hilfreich sind. Das Hauptprob-
lem wäre ja gewesen, dass Ibrahim Miri zurück-
kommt und vom ersten Tag an hier frei in Bremen 
herumläuft. Ich glaube, damit hätten wir uns keine 
Freunde gemacht. Wir haben aber das Problem, 
dass die vielen Rechtsfragen hoch kompliziert sind. 

Die Möglichkeit einer Inhaftierung war von Anfang 
an ausgeschlossen, weil es eindeutig ist, dass keine 
Fluchtgefahr bestand bei der Wiedereinreise. Die 
Frage des Widerrufs der Bewährungsstrafe wäre 
eine denkbare Möglichkeit gewesen. Die Kollegen 
der Justiz sagen uns aber, dass eigentlich die ille-
gale Wiedereinreise im Kanon der Straftaten eher 
am unteren Rand steht. Es ist kein Verbrechen, und 
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mithin tun sich die Gerichte schwer, deswegen die 
Bewährungsstrafe zu widerrufen. Da kommt das 
Problem Abschiebehaft. Ja, sie ist verhängt wor-
den, aber auch da konnte man nicht immer sicher 
sein, ob das so kommt, weil es folgendes Problem 
gibt: Ist es ein Erstantrag oder ist es ein Folgean-
trag? 

Nur bei einem Folgeantrag kommt man in der Re-
gel in eine Abschiebehaft. Also haben wir in die-
sem Fall auch etwas Glück gehabt, das muss man 
einräumen, dass man das als Folgeantrag einstufen 
konnte, denn es gab schon einmal einen Antrag vor 
20 Jahren. Deswegen sind wir im Kreis der Innen-
minister völlig einer Meinung: Wir müssen einige 
Dinge korrigieren, weil in der Tat das Eis sehr dünn 
ist. Das ist eine Position, die von allen getragen 
wird. 

Auf dieser Innenministerkonferenz hat niemand 
gesagt, wir müssen das Grundgesetz ändern, weil 
erstens: Es ist politisch nicht notwendig, aber auch: 
Es gibt keine Mehrheit dafür. Es geht also darum, 
die Dinge zu ändern, die man ändern kann, die 
man möglicherweise ändern muss. Ansonsten zeigt 
dieses Verfahren: Der Rechtsstaat funktioniert. Es 
gibt eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern in dieser Frage. Deswegen sehe 
ich auch der weiteren Entwicklung mit großer Ge-
lassenheit entgegen. 

Ja, es ist so: Wir können nicht ausschließen, dass 
Ibrahim Miri wieder zurückkommt. Er war jetzt 
wieder in der Türkei, ist dort aber abgeschoben 
worden. Wir bereiten uns auch auf die Situation 
vor, dass er wieder nach Bremen zurückkehrt. Ich 
weiß auch, was wir dann machen werden. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

In diesem Sinne tragen wir es mit Gelassenheit. – 
Vielen Dank! 

(Beifall SPD) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Dr. vom Bruch. 

Abgeordneter Dr. vom Bruch (CDU): Frau Präsi-
dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich einige Anmerkungen machen zu 
den Redebeiträgen, die wir gehört haben und zu 
dem Redebeitrag des Senators, der in seinem letz-
ten Teil deutlich gemacht hat, worauf es eigentlich 
ankommt. 

Es kommt nicht darauf an, wie einige Rednerinnen 
und Redner der Koalition hier suggeriert haben, 
eine hektische Betriebsamkeit zu entfalten in Rich-
tung eines Aushöhlens des Asylgesetzes. Darum 
geht es in der Tat nicht, und ich glaube, der Kollege 
Röwekamp hat deutlich gemacht, dass es eher um 
das Gegenteil davon geht. Es geht nämlich darum, 
das Asylrecht, das grundgesetzlich geschützt ist, 
zukunftsfähig auszugestalten. Deshalb ist es not-
wendig, auch nach einem Fall Miri und vielen 
1 000 anderen, die dem zuvorgekommen und zu-
vorgegangen sind, sich zu fragen: Was können wir 
tun, um dieses Recht zu schützen, um die Propa-
ganda dagegen nicht den Falschen zu überlassen? 

(Beifall CDU) 

Deshalb müssen wir die Fragen stellen, die sonst 
andere stellen. Aber denen geht es dann um die 
tatsächliche Aushöhlung des Asylrechts. Uns geht 
es darum, dieses Asylrecht zukunftsfähig zu gestal-
ten. Da gibt es eine spezifische Situation, die ich 
hier an dieser Stelle erwähnen möchte. Einige Red-
nerinnen und Redner sind zu Recht darauf einge-
gangen, dass es natürlich darum gehen muss, den 
europäischen Staaten dabei zu helfen, mit der 
Frage von Asylsuchenden, mit der Frage von 
Flüchtenden umzugehen. 

Natürlich muss es darum gehen, Griechenland und 
anderen Anrainerstaaten bei der Grenzsicherung 
zu helfen. Aber es muss doch darum gehen, auch 
der Frage nachzuspüren: Was können wir national 
machen? National müssen wir doch bilanzieren, 
dass unser Warten auf ein europäisches Asylrecht, 
auf eine Harmonisierung des europäischen Rechts 
in dieser Hinsicht nicht funktioniert hat. Deshalb 
stellen wir die Frage: Welche Konsequenzen kön-
nen wir ziehen? 

Dazu gehört auch, der Frage nachzuspüren: Ist es 
nicht zweckmäßig, Wiedereinreise oder Asylan-
träge, die einer unzulässigen Wiedereinreise fol-
gen, für unzulässig zu erklären? Der Senator hat, 
glaube ich, begründet, warum das unter Umstän-
den überlegenswert und sinnvoll ist. Deshalb finde 
ich es auch richtig, dass wir aus Bremen diesen Ge-
danken aufgreifen und hier anstoßen. 

Natürlich ist der Verweis auf den Bund richtig. Na-
türlich ist es in erster Linie eine Angelegenheit des 
Bundes. Aber, Herr Lenkeit, wir sind ein Gliedstaat 
dieses Bundes, und deshalb glaube ich auch, wir 
sollten mit der Tatsache und vor dem Hintergrund, 
dass der Fall Miri sich hier in Bremen abgespielt 
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hat, vorangehen und sagen: Auch wir als Glied-
staat dieser Republik wollen, dass wir hier in 
Deutschland darüber nachdenken, und das halten 
wir für notwendig. Das ist das, was wir mit unserem 
Antrag anstoßen wollten. 

Wir verhehlen nicht, dass es ebenfalls notwendig 
ist, darüber nachzudenken, ob eine illegale Wie-
dereinreise ein Haftgrund sein kann oder andere 
Dinge, die auf Bundesebene zu regeln sind. Uns 
geht es darum, in dieser Diskussion eine aktive 
Rolle zu spielen, nicht hinzunehmen, dass Propa-
ganda gegen das Asylrecht gemacht wird. 

Wir wollen, dass dieses Asylrecht zukunftsfähig 
ausgestaltet wird, und deshalb ist es nach einem 
solchen signifikanten Fall unserer Meinung nach 
notwendig, nicht nur die Fähigkeiten des Rechts-
staates auszuschöpfen, es gibt überhaupt gar keine 
Kritik daran, sondern auch der Frage nachzuspü-
ren: Wo müssen das Asylrecht und die entspre-
chenden rechtlichen Rahmenbedingungen weiter-
entwickelt werden? Da haben wir einen Vorschlag 
gemacht. – Herzlichen Dank! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Grotheer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU mit der 
Drucksachen-Nummer 20/150 seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, M.R.F., Abgeordneter Jürgewitz 
[AfD]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Stimmenthaltungen? 

(Abgeordneter Beck [AfD]) 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) lehnt den 
Antrag ab. 

Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in eine 
Mittagspause ein bis 14:45 Uhr. – Vielen Dank! 

(Unterbrechung der Sitzung 13:15 Uhr) 

 

Vizepräsidentin Grotheer eröffnet die Sitzung wie-
der um 13:45 Uhr. 

Vizepräsidentin Grotheer: Die unterbrochene Sit-
zung der Bürgerschaft (Landtag) ist wieder eröff-
net. 

Zivilgesellschaftliches Engagement fördern: Ge-
meinnützigkeitsrecht modernisieren und erwei-
tern 
Antrag der Fraktionen DIE LINKE, Bündnis 
90/Die Grünen und der SPD 
vom 19. November 2019 
(Drucksache 20/178)  

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Staatsrätin 
Krebs. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Als erster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Janßen. 

Abgeordneter Janßen (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Gemeinnütziges Engagement hat viele Fa-
cetten, und ich denke, jeder hier im Raum kennt je-
manden oder ist selbst in einem Verein aktiv, der 
als gemeinnützig bezeichnet wird, die Trainerin im 
Sportverein ebenso wie der Karnevalsprinz, die 
Ökoaktivistin sowie die Modellflugbauerin, der 
Aktivist für die Interessen von Blinden ebenso wie 
die Vereine zur Rettung von Schiffbrüchigen. 

Die Facetten sind ebenso zahlreich wie das gesell-
schaftliche Engagement, und genau diese Breite 
drückt aus, in wie vielen Bereichen man sich für 
das Gemeinwohl einsetzen kann und dann auch 
die Bezeichnung gemeinnützig verdient. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Dieser Begriff ist deshalb so wichtig, da er eine Pri-
vilegierung im Steuerrecht nach sich zieht, die eine 
Absetzbarkeit von Spenden an gemeinnützige Ver-
eine begründet. Ohne diese Spenden wäre wohl 
das gemeinnützige Engagement in diesem Verein 
für viele Vereine schwer zu stemmen, da die Ver-
eine auf Spenden angewiesen sind und bei der An-
erkennung der Absetzbarkeit die Akquise deutlich 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/150
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/178
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erleichtert wird. Das ist das Mindeste, was wir po-
litisch zur Verfügung stellen können, um diesen 
Vereinen ihre Arbeit zu ermöglichen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Bedauerlicherweise bedarf es einer neuen Debatte 
um die Frage der Gemeinnützigkeit. Anfang dieses 
Jahres wurde mit dem sogenannten Attac-Urteil, 
dem bis dahin gemeinnützigen Verein Attac diese 
Gemeinnützigkeit aberkannt. Als Begründung 
führte das Gericht an, dass das Steuerrecht nicht 
vorsieht, dass politische Zwecke zur Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit aufgeführt werden können. 
Während also die Förderung von Hobbys, wie dem 
Basteln von Modellflugzeugen, eine Orientierung 
am Gemeinwohl zuerkannt wird, gilt der Einsatz 
für eine friedliche Welt, für eine ökologische 
Wende oder für einen lebendigen Antifaschismus 
nicht als Grundlage für die Absetzbarkeit von 
Spenden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 
Rechtsprechung ist ein politischer Auftrag an uns, 
die Rahmenbedingungen und die rechtliche 
Grundlage so zu ändern, dass diesen Vereinen 
auch in Zukunft ihr Engagement ermöglicht wird. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wer meint, dass Politik nur in Parteien und Parla-
menten stattfindet, der hat nicht verstanden, wie 
Gesellschaft funktioniert. Einer der zentralsten 
Bausteine gesellschaftlicher Entwicklung ist zivil-
gesellschaftliches Engagement. Dafür brauchen 
wir Rahmenbedingungen, die dieses Engagement 
nicht verhindern, sondern ermöglichen. Wir schla-
gen Ihnen daher heute in dem vorliegenden Antrag 
eine Anpassung der Abgabenordnung vor. 

Wir möchten die Themenfelder Wahrnehmung und 
Verwirklichung von Grundrechten, Frieden, Kli-
maschutz, soziale Gerechtigkeit, informationelle 
Selbstbestimmung, Menschenrechte und die 
Gleichstellung der Geschlechter sowie das Thema 
Freifunk als zusätzliche Kriterien zur Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit in der anstehenden Reform 
der Abgabenordnung einbringen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich möchte auf die Allianz Rechtssicherheit für po-
litische Willensbildung hinweisen, deren Inhalt wir 
hiermit auch aufnehmen. Dieser Zusammenschluss 
von mehr als 150 Vereinen und Stiftungen weist 
mit der notwendigen Vehemenz darauf hin, dass 

eine demokratische Gesellschaft den Protest, die 
Auseinandersetzung und den Diskurs als zentralen 
Baustein der politischen Willensbildung benötigt. 
Mit bei diesen 150 Vereinen, ich habe die Liste 
auch da, falls sich die jemand noch einmal ansehen 
möchte, sind Organisationen wie Pro Asyl, Brot für 
die Welt, die Humanistische Union, der Lesben- 
und Schwulenverband Deutschland, Transparency 
International Deutschland e. V. oder LobbyControl. 

Ich hoffe, ich habe für jeden jetzt einen Verein ge-
funden, mit dem er sich identifizieren kann. Ich 
möchte damit deutlich machen, dass diese Organi-
sationen eine derartige gesellschaftliche Breite ab-
bilden und für ein Engagement kämpfen, das un-
sere Unterstützung verdient. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich möchte und muss auch nicht verhehlen, dass für 
uns sowohl Attac als auch Campact als auch die 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
VVN-BdA e. V., Vereine sind, deren Arbeit wir 
auch inhaltlich außerordentlich schätzen und deren 
Beitrag zur politischen Willensbildung wir als un-
erlässlich betrachten. Man muss jetzt aber nicht mit 
jedem Verein übereingehen oder jedes Engage-
ment oder jede Äußerung befürworten. Allein die 
Pluralität und der Protest sind notwendig für eine 
demokratische Gesellschaft und für einen Diskurs. 

Wir wissen auch, dass diese Urteile in der jetzigen 
Rechtsprechung eine Grundlage sein werden, auch 
anderen Vereinen in der Zukunft eine Gemeinnüt-
zigkeit abzuerkennen. Unsere Aufgabe ist es des-
halb, die Rahmenbedingungen so einzustellen, 
dass auch in Zukunft das Engagement in so vielen 
gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht wird. Ich 
möchte mit den eindringlichen Worten von Esther 
Bejarano, Shoah-Überlebende und Ehrenvorsit-
zende des Bundes der Antifaschistinnen Antifa-
schisten, kurz VVN-BdA, aus einem offenen Brief 
an Olaf Scholz schließen. 

Darin sagt sie: „Wir Überlebenden der Shoah sind 
die unbequemen Mahner, aber wir haben unsere 
Hoffnung auf eine bessere und friedliche Welt nicht 
verloren. Dafür brauchen wir und die vielen, die 
denken wie wir, Hilfe. Wir brauchen Organisatio-
nen, die diese Arbeit unterstützen und koordinie-
ren.“ Lassen Sie uns in diesem Sinne durch diesen 
Antrag einen Teil dazu beitragen, diese wertvolle 
Arbeit auch in Zukunft zu ermöglichen. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Gottschalk. 

Abgeordneter Gottschalk (SPD): Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, die Aberken-
nung der Gemeinnützigkeit von Attac und Cam-
pact und anderen hat in breiten Teilen, insbeson-
dere der politischen Öffentlichkeit, Kritik und Em-
pörung ausgelöst. Die Aberkennung der Gemein-
nützigkeit der Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifa-
schisten, VVN-BdA, hat regelrecht Empörung aus-
gelöst, gerade vor dem Hintergrund der Zeiten, in 
denen wir uns bewegen. 

Es hat ein breites Bündnis von Gewerkschaften, So-
zialverbänden und Parteien gegeben, das hierge-
gen protestiert hat. Es sind auch Vermutungen und 
Kritiken laut geworden, die hinter all diesen Vor-
gängen Absicht vermuten, Absicht unterstellen bis 
hin zu Vorwürfen eines staatlichen Angriffs auf die 
politische Mündigkeit dieser Gesellschaft, staatli-
cher Angriffe auf den Antifaschismus in unserer 
Gesellschaft. 

Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass 
ein Teil dieser Vorwürfe über das Ziel hinaus-
schießt, aber es ist klar, dass wir Änderungsbedarf 
haben, wie der Kollege Janßen schon gesagt hat. 
Wir müssen es schaffen, die Rahmenbedingungen 
zu setzen, in denen sich ein selbstloses Engage-
ment für die Zivilgesellschaft in unserem Land ent-
falten kann, und in denen das weiterhin als ge-
meinnützig anerkannt wird. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Wir legen Ihnen deshalb heute diesen Antrag vor, 
in dem wir die Tatbestände in der Abgabenord-
nung ergänzen wollen. Lassen Sie mich aber einen 
wichtigen Punkt in meinem ersten Beitrag sagen, 
denn wir haben es in diesem Bereich, bei den Fäl-
len, die gerade aufgezählt worden sind, eigentlich 
mit zwei Problemkreisen zu tun. 

Der Hintergrund der Aberkennung der Gemein-
nützigkeit bei der VVN-BdA ist etwas anderes. Ihr 
liegen Bestimmungen in der Abgabenordnung zu-
grunde, die grundsätzlich bestimmen, dass ein Ver-
ein, der gegen die Bestrebungen des § 4 des Bun-
desverfassungsschutzgesetzes verstößt, grundsätz-
lich nicht gemeinnützig sein kann, nicht als ge-
meinnützig anerkannt werden kann. Dieser Um-

stand wird in der Abgabenordnung dann auch ope-
rationalisiert, nämlich seit 2009 in der Form, dass 
Vereine, Körperschaften oder Organisationen, die 
in einem Verfassungsschutzbericht des Bundes o-
der der Länder genannt werden, automatisch zu-
nächst der Annahme unterliegen, dass sie gegen 
die Bestimmungen des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes verstoßen. 

Diese Einstufung ist aber widerlegbar, das muss 
man dazu sagen. Die Situation ist so, dass diejeni-
gen, bei denen zunächst angenommen wird, dass 
sie verfassungsfeindlich, verfassungswidrig seien, 
beweisen müssen, dass sie es nicht sind. Diese Be-
stimmung hat lange Zeit keine Rolle gespielt, weil 
die VVN-BdA weder im Bund noch in 15 anderen 
Ländern in den Verfassungsschutzberichten stand, 
aber in Bayern. In Bayern ist es der Fall, dass die 
VVN-BdA im Verfassungsschutzbericht steht, dass 
ihr dort Kontakt zu linksextremistischen Organisa-
tionen vorgeworfen wird. Im Zusammenspiel mit 
einem Urteil des Bundesfinanzhofes ist das der 
Hintergrund dafür, dass die Gemeinnützigkeit ent-
zogen worden ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hat auch in 
Nordrhein-Westfalen dazu geführt, dass man die 
Gemeinnützigkeit erst aberkannt, dann aber wie-
der gewährt hat. Auch dies ist ein Bereich, über den 
wir uns Gedanken machen müssen. Ich glaube, wir 
haben aus Bremer Sicht keinen Anlass, an dem In-
strument, den Verfassungsschutzbericht zugrunde 
zu legen, etwas zu ändern. Der Automatismus aber, 
dass wir bei Nennungen in Verfassungsschutzbe-
richten anderer Länder hier zunächst erst einmal 
davon ausgehen müssen, dass Verfassungswidrig-
keit vorliegt, ist ein Mechanismus, über den wir 
diskutieren müssen, gerade vor dem Hintergrund 
dieses Vorgangs bei der VVN-BdA, von der viele ja 
wissen, welche Arbeit sie leistet. Viele der Persön-
lichkeiten, die dort engagiert sind, sind ausge-
zeichnet worden. 

Ich denke, wir haben Anlass, dafür zu sorgen, dass 
nicht aufgrund solcher mechanischen Maßnahmen, 
über Verfassungsschutzberichte, hier automatisch 
die Arbeit untergraben wird. Es ist aber auch eines 
– –. 

(Beifall SPD, DIE LINKE – Glocke) 

Das möchte ich gern abschließend sagen: Wenn wir 
nach neuen Instrumenten schauen, steht eine Mah-
nung für uns im Raum. Wir dürfen auch nicht in zu 
großer Herzlichkeit Freiräume aufmachen, die am 
Ende genau von denen genutzt werden, die diese 
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Gesellschaft weitaus mehr bedrohen. – Danke 
schön! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort die Abgeordnete Wischhusen. 

Abgeordnete Wischhusen (FDP): Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, eines vorweg: 
Zivilgesellschaftliches Engagement ist – für uns je-
denfalls – der Kitt unserer Gesellschaft. Millionen 
engagieren sich in Vereinen, Stiftungen und viel 
mehr, und das ehrenamtlich aus voller Überzeu-
gung und vor allem auch ohne Erwartung auf Ge-
genleistung. Das ist herausragend und verlangt 
größten Respekt! 

(Beifall FDP) 

Genau deshalb ist es auch richtig, dass die Vereine 
und Stiftungen mit gemeinnützigem Zweck Privile-
gien genießen und ihnen auch Steuerprivilegien 
eingeräumt werden, dass sie Spendenquittungen 
ausstellen können und vieles mehr. Dabei ist essen-
ziell, dass es eine klare Abgrenzung zu politischem 
Engagement gibt und dass dort auch eine Abgren-
zung vorgenommen wird. Sie dürfen nun einmal 
keine Meinungsbildung vornehmen und vor allem 
dürfen sie auch nicht Menschen in eine Richtung 
manipulieren. Sie dürfen einfach keine Politik ma-
chen. 

Genau diese Grenzen werden manchmal über-
schritten. Es wird sich nicht auf Informationen kon-
zentriert, sondern massiv in die Meinungsbildung 
eingegriffen. Das ist tatsächlich fatal, denn mit dem 
Handeln wird die Trennung von Parteien, Unter-
nehmen und Vereinen aufgelöst. Diese Grenze zur 
politischen Einflussnahme wird damit überschrit-
ten. Es ist richtig, dass Parteien ihren herausgeho-
benen Status haben und dass auch gemeinnützige 
Vereine Privilegien genießen. Das ist ganz klar. 

Es ist aber auch richtig, dass Unterschiede in den 
Rahmenbedingungen vorherrschen. Von Vereinen 
wird nun einmal eine große Transparenz eingefor-
dert und eine Transparenz der Mittelverwendung, 
damit nichts Schädliches damit getrieben wird, mit 
den Geldern. Ohne diese Transparenzregeln und 
die strenge Überwachung droht die Gefahr, dass 
die Gemeinnützigkeit und das Steuergeheimnis 
ausgenutzt werden, um sich Privilegien zu ver-
schaffen, oder – noch schlimmer – dass zum Teil 
Straftaten mit Mitgliedsgeldern finanziert werden. 

Das gilt es auch in Zukunft zu verhindern. Jeder 
gemeinnützige Verein, jede Stiftung und so weiter, 
die sich an die Regeln hält, genießt ja schon heute 
Vorteile und Schutz, und die Liste der in der Abga-
benordnung in § 52 Aufgelisteten ist ziemlich lang. 
Politische Bildung ist gemeinnützig, solange sie 
nicht tendenziös ist. In der Abgabenordnung heißt 
es, ich zitiere: „Eine Körperschaft verfolgt gemein-
nützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf ge-
richtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geis-
tigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.“ 

Wir Freien Demokraten sind der Ansicht, dass wir 
sehr gute Rahmenbedingungen haben, dass diese 
auch streng überwacht werden. Es gibt deswegen 
für uns jedenfalls keinen Grund, die weiter auszu-
weiten. – Vielen Dank. 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Bodeit. 

Abgeordneter Bodeit (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der 
Antrag der Fraktionen DIE LINKE, Bündnis 90/Die 
Grünen und der SPD postuliert, zivilgesellschaftli-
ches Engagement zu fördern. Meine Vorredner ha-
ben das gerade auch schon kundgetan: Dem 
Grunde nach geht es darum, die Grundlage für die 
Entscheidung des Bundesfinanzhofes, nämlich die 
Abgabenordnung, bezüglich der Gemeinnützig-
keit zu ändern. 

Das Ehrenamt als solches und die Tätigkeit vieler 
Ehrenamtlicher ist ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Gesellschaft. Darum ist das freiwillige Engage-
ment besonders zu würdigen. Gerade die freiwilli-
gen Helfer, die dort unterstützen und zur Seite ste-
hen, wo Hilfe dringend nötig wird, fördern den Zu-
sammenhalt unserer Gesellschaft. 

(Beifall CDU, FDP) 

Aus unserer Sicht als CDU-Fraktion gibt es viele 
Möglichkeiten, den ehrenamtlich tätigen Men-
schen im Land Bremen direkt zu helfen, zum Bei-
spiel durch Bürokratieabbau, siehe Bremen-Pass, 
der durch das aufwendige Zahlungssystem für 
Hartz-IV-Empfänger zu einem extremen Mehrauf-
wand zum Beispiel in Sportvereinen führt und die 
Leute eher aus dem Ehrenamt treibt als bindet. Die 
gleichen administrativen Belastungen gelten auch 
für die Ehrenamtskarte. Der Aufwand ist einfach zu 
hoch. 
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(Beifall CDU) 

Weiter geht es bei Ermäßigungen beim Besuch von 
öffentlichen Einrichtungen wie Theater, Kino, Mu-
seum und so weiter, vor allem auch durch großzü-
gigere Steuerfreiheitspauschalen bezüglich der 
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche. 

Doch anstatt dass die Regierungskoalition den Eh-
renamtlichen mit direkten Maßnahmen hilft, er-
kennen wir als CDU-Fraktion in der Regierungsko-
alition ein Handlungsproblem. Nun soll eine Bun-
desinitiative angeschoben werden, auch einseitig 
ausgerichteten Vereinen, denen offensichtlich eine 
offene Geisteshaltung in politischer Bildung fehlt, 
eine Möglichkeit der Refinanzierung zu geben. 

(Beifall CDU – Unruhe DIE LINKE) 

Doch worum geht es genau? Gemäß Bundesfinanz-
hof ist die Verfolgung politischer Zwecke im Steu-
errecht nicht gemeinnützig. Die Verfolgung der 
Gemeinnützigkeit ist im Steuerrecht aber aus-
drücklich in § 52 Abgabenordnung genannt. 
Hierzu gehört nun einmal nicht die Verfolgung po-
litischer Zwecke. Allerdings dürfen Körperschaften 
nach ständiger BFH-Rechtsprechung zur Förde-
rung ihrer steuerbegünstigten satzungsmäßigen 
Zwecke in gewissen Grenzen auch Einfluss auf die 
politische Willensbildung und die öffentliche Mei-
nung nehmen, wie zum Beispiel zur Förderung des 
Umweltschutzes. Hier nenne ich als Beispiel den 
NABU oder den BUND. 

Genau genommen geht es beim Antrag der rot-
grün-roten Koalition um das Urteil des Bundesfi-
nanzhofes vom 26. Februar 2019, in dem festge-
stellt wurde, dass, wie im Attac-Trägerverein prak-
tiziert, eine Tätigkeit, die darauf abzielt, die politi-
sche Willensbildung und die öffentliche Meinung 
im Sinne eigener Auffassungen zu beeinflussen, 
nicht als politische Bildungsarbeit gemeinnützig 
ist. 

Die einseitige und massive Beeinflussung der poli-
tischen Willensbildung durch Trägervereine wie 
Attac ist nicht im Sinne einer freien, demokrati-
schen Gesellschaft. 

(Beifall CDU, FDP) 

Es fehlt, wie gesagt, die offene Geisteshaltung in 
politischer Bildung. Wir als CDU-Fraktion halten 
die geforderte Erweiterung der Abgabenordnung 
für Klientelpolitik teilweise auch für gefährlich. 

(Beifall CDU) 

Sie öffnet auch rechten Gesinnungen das Tor. Au-
ßerdem weisen wir darauf hin, dass eine große 
Mehrheit der ehrenamtlich tätigen Menschen nicht 
bei Attac und dergleichen organisiert ist, sondern 
bei Vereinen, die die vorher genannten Vorausset-
zungen für eine Förderung genau erfüllen. Aller-
dings stehen wir der Forderung nach Verfügbar-
machung von unkommerzieller, digitaler Infra-
struktur, Freifunk, offen gegenüber, ein Punkt, den 
wir ohne Vorbehalte unterstützen würden. 

Die Abgabenordnung, die dem Bundesfinanzhof 
als Grundlage dient, umfasst bereits 25 Ziele, nach 
denen Vereine, die tatsächlich eine Gemeinnützig-
keit verfolgen, bewertet werden. Da der Bundesfi-
nanzminister bereits eine Modernisierung des Ge-
meinnützigkeitsrechts ankündigte und einen Ge-
setzentwurf für eine Reform vorlegen wird, sehen 
wir als CDU-Fraktion aktuell keinen Antragsbedarf 
in dieser Sache und lehnen diesen Antrag ab. – 
Danke! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Fecker. 

Abgeordneter Fecker (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Wir brauchen, das ist voll-
kommen klar, eine Reform des Gemeinnützigkeits-
rechts, und das ziemlich schnell. Die Hintergründe 
sind aus meiner Sicht durch die Kollegen sehr aus-
führlich beleuchtet worden. 

Spätestens mit dem Urteil des Bundesfinanzhofs 
Anfang des Jahres ist eine Entwicklung ausgelöst 
worden, die zu großen Problemen bei mehreren Or-
ganisationen geführt hat. Die dahinter stehende 
Botschaft, zivilgesellschaftliches Engagement sei 
nicht gemeinnützig, also nicht für die Allgemein-
heit, für die Gemeinschaft gedacht, ist gerade in 
Zeiten der Individualisierung als auch der Polari-
sierung und Spaltung ein fatales Zeichen, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Es sind nicht mehr allein Parteien und Gewerk-
schaften, in denen die politische Willensbildung 
stattfindet. Das Engagement verläuft heute auch in 
anderen Bahnen. Das kann für die Parteien ein 
Problem sein, aber eines, das sie aus meiner Sicht 
selbst lösen müssen. Wenn man der Diskussion, die 
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hier von dem Kollegen Bodeit und der Kollegin 
Wischhusen geführt wird, ein bisschen tiefer auf 
den Grund geht, dann ist eines der Probleme, dass 
viele gar nicht wissen, welche Institutionen in un-
serem Land als gemeinnützig gelten. 

Deswegen sagen wir Grünen sowohl im Bund als 
auch in den Ländern, dass allein eine Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts nicht ausreicht. Wir brau-
chen auch ein Transparenzregister, aus dem klar 
hervorgeht, in dem jede Person nachschauen kann, 
welche Einrichtung in diesem Land gemeinnützig 
ist. Ich glaube, dass sich dann viele von den Fragen, 
die Sie aufgeworfen haben, noch einmal stellen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wenn ich eingangs auf das Urteil des Bundesfi-
nanzhofs zu Beginn des Jahres hingewiesen habe, 
dann deutet das auch auf ein anderes Problem: 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt zwar 
fleißig an, hat aber bis heute nicht geliefert. Das ist 
der Grund, warum wir aus den Ländern noch ein-
mal Druck machen wollen. Das Problem darf nicht 
weiter ausgesessen werden. Hier werden derzeit 
durch die Bundesregierung viele engagierte Men-
schen mit fatalen Folgen alleingelassen. 

Es geht nicht nur um die Frage der Steuer und der 
steuerrechtlichen Bewertung. Keine Gemeinnüt-
zigkeit zu haben kann auch bedeuten, keine Mög-
lichkeit zu haben, bestimmte Förderanträge zu stel-
len, kann auch bedeuten, bei der Raumsuche ent-
weder komplett ausgeschlossen zu sein oder aber 
nicht den vergünstigten, für gemeinnützige Ver-
eine vorgesehenen Tarif zu bekommen. Diese Liste 
ließe sich sicherlich noch an der einen oder ande-
ren Stelle fortsetzen. 

Ich erlaube mir auch den Hinweis auf eine außen-
politische Dimension. In Russland und Polen stehen 
beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen unter massivem Druck ihrer jeweiligen Regie-
rung. Dort erhebt die deutsche Bundesregierung zu 
Recht ihre Stimme und kritisiert die Verhältnisse, 
aus unserer Sicht manchmal ein bisschen zu leise. 
Wenn man das tut, dann muss man auch im eige-
nen Land die Verhältnisse vernünftig regeln, meine 
Damen und Herren! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE – 
Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Sie wollen das 
aber nicht vergleichen, oder? Deutschland ist nicht 
Russland!) 

Nein, ich finde nur, dass man aufpassen muss, dass 
man auch konsistent in seiner Argumentation ist, 
Herr Kollege Röwekamp, weil natürlich auch die 
Frage, wie Sie hier politisches Engagement definie-
ren, dass sie quasi denjenigen – –. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Nicht wir, der 
Bundesfinanzhof!) 

In Ihrer Rede war deutlich, dass Sie keine Ände-
rung der Abgabenordnung wollen und damit in Be-
zug auf das bestehende Urteil, dass vom Bundesfi-
nanzhof auf Basis der geltenden Gesetze gespro-
chen wurde, ein anderes Verständnis von der Frage 
haben: Was ist Gemeinnützigkeit, was ist im Sinne 
der Gesellschaft notwendig? 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Ja, genau!) 

Da sagen wir: Selbstverständlich gehört zivilgesell-
schaftliches Engagement für uns dazu, auch, die 
Gemeinnützigkeit auszusprechen, meine Damen 
und Herren! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wollen wir denn sagen, dass diejenigen, die sich 
beispielsweise bei Fridays For Future engagieren, 
die sich bei Campact e. V., Attac Trägerverein e. V. 
oder anderen Organisationen engagieren, nicht 
auch ein zivilgesellschaftliches Engagement ha-
ben? Wenn Sie damit ein Problem haben, dann 
wäre eine Frage, ob diese auf dem Boden des 
Grundgesetzes stehen, aber diesen Vorwurf habe 
ich überhaupt noch nicht gehört. 

Nein, hier findet an ganz vielen Stellen sehr wich-
tige politische Bildung statt, politische Beteiligung. 
Das ist aus unserer Sicht gemeinnützigkeitsrele-
vant. Es ist Zeit für eine Reform des Gemeinnützig-
keitsrechts, lassen Sie uns gemeinsam den Schlaf-
wagen Bundesregierung anschieben. – Vielen 
Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Bevor ich den nächsten 
Abgeordneten aufrufe, begrüße ich ganz herzlich 
eine Gruppe „Technische Staffel Allgemein“ des 
Marinefliegergeschwaders Nordholz. Ich hoffe, 
dass Sie das sind. Seien Sie uns herzlich willkom-
men! 

(Beifall) 
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Als nächster Redner erhält das Wort der Abgeord-
nete Janßen. 

Abgeordneter Janßen (DIE LINKE): Frau Präsiden-
tin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Viel-
leicht noch zwei, drei Anmerkungen zur Debatte. 
Ich bin mir ziemlich sicher, wir würden anders dis-
kutieren, wenn die CDU einen anderen Begriff von 
politischem Engagement hätte. Sie stören sich in 
dieser Auseinandersetzung daran, dass es mit 
Campact e. V, dem Attac Trägerverein e. V. und 
dem VVN-BdA e. V. bestimmte Vereine getroffen 
hat, von denen Sie vielleicht sagen, mit denen kom-
men Sie nicht so klar. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Nein!) 

Ich sage einmal: Der Bund der Steuerzahler, wenn 
das kein politisch agierender Verein ist, dann weiß 
ich auch nicht weiter. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wenn Sie möchten, dass auch diesem Verein die 
Gemeinnützigkeit aberkannt wird, dann viel Spaß 
bei dieser Verhandlung. Ich kann Ihnen zusichern, 

(Zuruf Abgeordneter Bensch [CDU]) 

dass wir, obwohl ich an vielen Stellen mit den Äu-
ßerungen des Bundes der Steuerzahler nicht be-
sonders einverstanden bin, trotzdem anerkennen, 
dass dieser Teil von Auseinandersetzungen in einer 
demokratischen Gesellschaft dennoch zur Plurali-
tät dazugehört und unter den Bereich der Gemein-
nützigkeit fallen kann, genauso wie es ein Engage-
ment im Sinne einer anderen politischen Ausrich-
tung ist. 

Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ge-
hört zur Demokratie, und das müssen auch Sie er-
tragen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wenn Sie jetzt versuchen, damit abzulenken, dass 
die Beantragung einer Ehrenamtskarte so kompli-
ziert ist, dass Menschen nicht mehr ehrenamtlich 
tätig werden, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, dann haben Sie, glaube ich, mit wenig 
Menschen zu tun, die ehrenamtlich aktiv sind. Das 
Engagement im Ehrenamt rührt doch in erster Linie 
daraus, dass man sich in der Gesellschaft für be-
stimmte Interessenlagen einsetzen will. Eine Eh-
renamtskarte oder andere Vergütungen sind der 

Versuch der Anerkennung dieses Engagements 
aber nicht die Grundlage für dieses Engagement. 

Jetzt tun Sie bitte nicht so, als ob Sie durch einen 
Bürokratieaufbau von Vergünstigungsangeboten 
ehrenamtliches Engagement unterbinden würden, 

(Abgeordneter Strohmann [CDU]: Nein, aber Sie!) 

und kommen Sie zurück auf die Basis: Dieses eh-
renamtliche Engagement unterstützen zu wollen, 
indem wir auch in der Abgabenordnung dafür Rah-
menbedingungen schaffen. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Gottschalk. 

Abgeordneter Gottschalk (SPD): Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Noch einmal von 
der grundsätzlichen Seite her: Ich glaube, wenn wir 
auf die Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land schauen und sehen, wie sie sich entwickelt hat 
und welche Kräfte, welche Entwicklungen, welche 
Prozesse mit dazu beigetragen haben, dass wir uns 
als eine Gesellschaft verstehen können, die in der 
Tat Demokratie in weiten Teilen lebt, die auch mit 
Widerspruch umgehen kann, mit Fremdheit, mit 
Diversität und politischen Meinungsverschieden-
heiten, das alles ist nicht von selbst gekommen. 

Das war in keiner Weise in die Wiege gelegt, und 
es war in keiner Weise so, dass allein die Bildungs-
institutionen dieser Gesellschaft dafür gesorgt ha-
ben, dass wir so sind, wie wir hier sind. Die Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland ist auch 
eine Geschichte des Protestes gewesen. Dieser Pro-
test, der ist in vielen Fällen unbequem gewesen, 
vor allen Dingen für die Zeitgenossen, die hat es 
am meisten geärgert. In größerem Abstand hat man 
manches dann anders gesehen. 

Es haben sich Proteste in dieser Zivilgesellschaft 
entwickelt, die auch zur positiven Entwicklung bei-
getragen haben, wie ich sie beschrieben habe. Ich 
denke, dass wir allen Grund haben, gerade auch 
mit Blick darauf, wenn wir sonst in die Welt 
schauen und dort uns anschauen, wie politische 
Betätigung, wie zivilgesellschaftliches Engage-
ment nicht nur nicht unterstützt wird, sondern tat-
sächlich unterdrückt wird. Wenn wir uns das an-
schauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ha-
ben wir allen Grund, festzustellen, dass eine Zivil-
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gesellschaft, eine aktive, funktionierende und oft-
mals auch unbequeme Zivilgesellschaft Bestandteil 
unserer Demokratie ist und dass wir alles daran tun 
sollten, diese positiven Elemente zu unterstützen. 

Ich denke, dass wir heute mit diesem Antrag genau 
auf diese Punkte eingehen. Es gibt natürlich ein 
Problem, was bei Ihnen anklingt, aber nicht ausge-
sprochen wird, was der Kollege Janßen vielleicht 
angedeutet hat. Wenn wir im Prinzip alles einfach 
freigeben würden, was sich so politisch äußert und 
dies als gemeinnützig machen würden. Ja, was hät-
ten wir? Dann hätten wir solche Rieseninitiativen 
wie die Initiative für soziale Marktwirtschaft, in die 
Millionen Euro von Interessensverbänden hinein-
gesteckt werden, und die dann auch unter dem 
Deckmantel der Zivilgesellschaft unterwegs sind, 
obwohl sie nur ihre eigene Macht und verteilungs-
politische Interessen verfolgen. 

Ich denke, das können wir nicht machen. Umso 
sinnvoller ist es, den Weg zu beschreiten, den wir 
heute gehen, indem wir klar benennen, um welche 
Ziele es geht, genau die Aufgabenstellungen, die 
Betätigungsfelder benennen, die wir jetzt in die 
Abgabenverordnung aufnehmen wollen. Damit 
sorgen wir auch dafür, dass positive Ziele für diese 
Gesellschaft gesetzt werden. Damit sorgen wir da-
für, dass man es auch ausbuchstabieren kann, wo-
rin die Gemeinnützigkeit besteht. 

Ich denke, dass wir mit diesem Weg eine Vorlage 
erstellt haben, mit der wir einen konstruktiven Bei-
trag hier aus Bremen liefern und uns im Bund damit 
auch zeigen können. Ich hoffe, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dass wir damit Erfolg haben. – 
Danke! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Bodeit. 

Abgeordneter Bodeit (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In 
dem Antrag, der hier gestellt wurde, ging es erst 
einmal um gesellschaftliches Engagement stärken. 
Darauf bin ich ja gerade in meiner Rede eingegan-
gen, und ich glaube, Herr Janßen hat das mit der 
Ehrenamtskarte einmal falsch verstanden, die 
wollte ich hier nicht schlechtmachen. Das werde 
ich auch gleich noch einmal richtigstellen, sondern 
es ging mir da eher um den Bürokratieabbau. 

Wie vermutet, ging es in Ihren Redebeiträgen um 
die Verteidigung für eine zusätzliche Förderung 

von einseitig ausgerichteten Vereinen, das habe 
ich richtig verstanden, das kann ich hier auch so 
wiederholen. Doch lassen Sie mich wiederholt auf 
die vielen Probleme, den dringenden Handlungs-
bedarf bezüglich des Ehrenamtes hinweisen. 

Das Ehrenamt sollte unabhängig von Projektgel-
dern werden, um nicht von aktuellen Haushalts-
etats und Wohlwollen abhängig zu sein. 

(Glocke) 

Vizepräsidentin Grotheer: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten 
Aulepp? 

Abgeordneter Bodeit (CDU): Ja, Frau Aulepp, fra-
gen Sie! 

Vizepräsidentin Grotheer: Bitte sehr! 

Abgeordnete Aulepp (SPD): Das war mir bei Ihrem 
ersten Redebeitrag schon aufgefallen, jetzt, wo Sie 
das wieder sagen mit dem einseitig ausgerichteten. 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung, würden Sie sagen, 
dass die neutral zu allen gesellschaftspolitischen 
Themen allgemein informiert, oder ob die auch 
eine gewisse – –. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE – 
Zurufe CDU) 

Ich wollte nichts gegen die Konrad-Adenauer Stif-
tung sagen, ich habe es nicht kritisiert. Ich wollte 
nur fragen, wo für Sie der Unterschied besteht. 

Abgeordneter Bodeit: Nein, ich sehe die Heinrich-
Böll-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung genauso 
und natürlich auch, ich habe ja am Beispiel, wenn 
Sie zugehört haben, den BUND und die NABU ge-
nannt, die viel weiter gehen, als ihre Umweltein-
flüsse zu stärken. 

(Beifall CDU) 

Aber vielleicht lassen Sie mich kurz in meiner Rede 
fortfahren. 

Vizepräsidentin Grotheer: Herr Abgeordneter, 
wenn Sie keine weiteren Fragen mehr zulassen! 

Abgeordneter Bodeit: Das will ich nicht. Vielleicht 
erübrigen sich weitere Fragen. 
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Das Ehrenamt sollte unabhängig von Projektgel-
dern werden, um nicht von aktuellen Haushalts-
etats und Wohlwollen abhängig zu sein. Es gilt letz-
ten Endes, die Ehrenamtlichen zu stärken. Das Eh-
renamt ist oft vielfältig. Doch wie bereits erwähnt, 
sind gleichfalls die Verordnungen und der bürokra-
tische Aufwand sehr hoch. So werden Ehrenamtli-
che durch Arbeitsdokumentation und oftmals 
durch weiterreichende Haftungsregelungen abge-
schreckt. Ich glaube, dem kann hier auch keiner 
widersprechen. 

Wir als CDU-Fraktion sagen, die Menschen, die be-
reit sind, ein Ehrenamt auszuführen, brauchen von-
seiten der Politik Entlastung und Unterstützung. Es 
geht also darum, tätig zu werden. Nehmen wir zum 
Beispiel die Ehrenamtskarte, die den Inhabern ei-
nes Ehrenamtes verschiedene Vorteile bietet, dem 
Grunde nach eine gute Sache, die es zu unterstüt-
zen gilt. 

Auf der Internetseite der Senatorin für Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen erfahren wir, dass seit 
Einführung der Karte im September 2010 mehr als 
2 000 Karten ausgegeben wurden. Hervorragend, 
war mein erster Gedanke. Doch daran gemessen, 
dass sich circa 270 000 Bremer und Bremerinnen 
ehrenamtlich engagieren, liegen die ausgegebe-
nen Ehrenamtskarten unter 1 Prozent, Herr 
Janßen. 

Mir kommt diese Debatte vergleichbar wie beim 
Fußball vor, das ist ein Fallrückzieher ins eigene 
Tor. Letzten Endes ist das ja eine Handlungsauffor-
derung, dass Sie das Ehrenamt stärken, und hier 
versuchen, die Ehrenamtlichen voranzubringen. 
Das ist aber eine Scheindebatte, um die Abgaben-
ordnung zu ändern. Tun Sie hier in Bremen etwas! 

(Beifall CDU) 

Sie sind Regierungskoalition. Wie gesagt, wir wei-
sen den Antrag zurück. – Danke schön! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort Staatsrätin Krebs. 

Staatsrätin Krebs: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der 
Bundesfinanzhof hat mit seinem Urteil zu Attac An-
fang des Jahres, dass die Verfolgung politischer 
Zwecke im Steuerrecht nicht gemeinnützig sei, 
eine Menge Verunsicherung hervorgerufen. 

Wenn man die Debatte jetzt verfolgt hat, scheint es 
mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Verunsi-
cherung nicht nur bei Vereinen wie Attac oder 
Campact hervorgerufen worden ist, sondern sehr 
wohl zum Beispiel Sportvereine verunsichert sind, 
die sich bei einer Initiative Bunt statt braun oder wir 
bekennen Farbe für Vielfalt anschließen und Angst 
haben, weil das eindeutig ein politisches Engage-
ment ist, dass sie deshalb Probleme mit ihrer Ge-
meinnützigkeit bekommen. 

Der von Ihnen angeführte BUND, von dem Sie sa-
gen, der hat ja gar kein Problem. Der sieht selbst 
sehr wohl, dass er ein Problem hat, deswegen ist er 
nämlich Mitglied dieser Allianz, die sich gegen 
diese Rechtsprechung und gegen die Rechtsunsi-
cherheit ausspricht. Es geht ja, ich sage gleich noch 
etwas zu den politisch fokussierten Vereinen, aber 
es geht auch um genau all die anderen Vereine, die 
irgendeinen Vereinszweck in all dieser Vielfalt ver-
folgen und jetzt Sorge haben, dass, wenn sie sich 
auch nur punktuell oder in einem untergeordneten 
Sinne an einem politischen Bündnis beteiligen, um 
Farbe zu bekennen für die Vielfalt und die Plurali-
tät in unserer Gesellschaft, dass sie deswegen ein 
Problem bekommen. 

Deswegen geht es um die ganze Breite der Ver-
einslandschaft. Es geht auch um Sportvereine, um 
Kaninchenzüchtervereine, wen es auch immer gibt, 
die vielleicht an irgendeinem Punkt einmal sagen, 
diesem Bündnis schließe ich mich an, und dann ein 
Problem haben. 

Was auch angeführt worden ist, dass es ja um die 
Einseitigkeit ginge. Hätte jetzt der Bundesfinanz-
hof gesagt, Vereine, die einen einseitigen und ma-
nipulativen politischen Zweck erfüllen, die können 
nicht gemeinnützig sein, dann hätte ich das akzep-
tiert, zu sagen, ja, das ist richtig. Er hat aber gesagt, 
die Verfolgung politischer Zwecke als solche ist 
nicht gemeinnützig, und genau dort beginnt das 
Problem. 

Ich wollte auch noch einmal darauf hinweisen, das 
ist uns in Gesprächen mit den Vereinen auch ein-
drücklich geschildert worden anhand von Beispie-
len: Das eine ist das Thema Spendenberechtigung. 
Das andere ist das Thema: Bekomme ich Räume 
gemietet? Angesichts genau der Verunsicherung 
einer hochpolarisierten Debatte ziehen sich einige 
öffentliche Einrichtungen und auch sonstige bei 
der Raumvergabe darauf zurück, zu sagen: Ich 
gebe meine Räume nur noch an gemeinnützige 
Vereine. 
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Dann haben aber all die anderen ein Problem da-
mit. Es geht auch um die Mitgliederwerbung und 
andere Dinge. Es beeinträchtigt Vereine in vielerlei 
Hinsicht, wenn sie nicht gemeinnützig sein kön-
nen. Deswegen hat dieses Urteil, wenn wir das jetzt 
so stehen lassen und die Rechtslage nicht entspre-
chend anpassen, zur Folge, dass unsere gesell-
schaftliche und politische Landschaft, die genau 
durch ihre Vielfalt so wichtig und wertvoll ist, dass 
sie eingeschränkt wird, weil die Vielfalt unserer 
Vereine sich dann scheut, in politischen Zwecken 
Farbe zu bekennen. 

Man muss auch sagen, dass es auch ein seltsames 
Bild von der politischen Landschaft in einer leben-
digen Demokratie ist, wenn man sagt, an der betei-
ligen sich bitte nur Parteien und die, die irgendwie 
in ihren Dunstkreis gehören. All diese Ehrenamtli-
chen, die sich engagieren und die selbst entschei-
den, was ihr ehrenamtlicher Zweck ist, für den sie 
sich engagieren, all die sollen sich aber bitte aus 
Politischem heraushalten, denn das ist nicht ihre 
Tätigkeit. 

So stelle ich mir eine lebendige politische Land-
schaft in einer Demokratie nicht vor. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Sie haben mir leider den Gag gestohlen. Die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung steht leider bei mir auch auf 
dem Zettel im Sinne dessen, um auch noch einmal 
den Punkt zu machen. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Wer die Zettel 
wohl schreibt?) 

Wenn Sie sich den anschauen, der ist sehr, sehr 
handgeschrieben. Mache ich schon noch selbst. 
Der Punkt dahinter ist aber: Es ist völlig klar, dass 
wir keine Gemeinnützigkeit für Vereine wollen, die 
nicht auf dem Boden der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung stehen. Das ist gar kein 
Thema. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE – 
Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Immerhin!) 

Es ist auch völlig klar, dass wir Transparenzregeln 
schaffen müssen, dass die Finanzierung von Verei-
nen entsprechende Transparenz hat, wie es zum 
Beispiel schon im Parteiengesetz gegeben ist. Wir 
können nicht ein politisches Engagement zulassen 
und gleichzeitig eine völlig nebulöse Lage haben, 
wie eigentlich die Vereine finanziert werden. 

Es ist richtig, dass an dem Punkt nachgearbeitet 
werden muss. Es ist aber für mich auch richtig, dass 
das, was von Ihnen als Ausschlusskriterium kriti-
siert wurde, vorher hat jemand – ich habe mir leider 
nicht gemerkt, wer – gesagt, die engagieren sich 
politisch im eigenen Sinne. Na ja, bitte sehr, wie 
engagiert man sich denn anders politisch? Man en-
gagiert sich selten politisch im Sinne von jemand 
anderem, sondern in der Auffassung, die man 
selbst hat. 

Wie sich die Konrad-Adenauer-Stiftung völlig legi-
tim auf einer konservativ-politischen Richtung in 
dieser Gesellschaft an der Meinungsbildung und 
an der politischen Debatte beteiligt, so darf das je-
der andere auch. Gerade, wenn es jeder andere 
auch darf, dann ist es nämlich nicht einseitig, weil 
die Summe der Akteurinnen und Akteure macht 
die Vielfältigkeit und den Pluralismus aus. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Deswegen werden wir alle damit leben müssen, 
dass sich dann auch Stimmen engagieren und äu-
ßern, die nicht unsere sind. Nicht, wenn sie den Bo-
den unserer Verfassung verlassen, aber wenn sie 
innerhalb des legitimen Spektrums Positionen ver-
treten, wo man sagt, na ja, also meins ist das nicht. 
Es muss allen die Möglichkeit bestehen, und darum 
geht es. 

Es muss um Vereine gehen können, die mit hoher 
Fokussierung sich an politischen Debatten beteili-
gen, es muss um Vereine gehen, die einen ganz an-
deren Vereinszweck haben aber einmal punktuell 
sagen, an dem Bündnis mache ich mit, für diesen 
Zweck lasse ich mich gern einmal einspannen. All 
diesen müssen wir Rechtssicherheit schaffen, und 
für den Senat kann ich sagen, wir werden im Län-
derkreis und gegenüber dem Bund alles dafür tun, 
dass da schnell eine Rechtssicherheit und eine 
Klarheit geschaffen wird und wir die Lebendigkeit 
unserer pluralistischen Gesellschaft auch dadurch 
stärken und erhalten. – Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Meine Damen und Her-
ren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 
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Wer dem Antrag der Fraktionen DIE LINKE, Bünd-
nis 90/Die Grünen und der SPD mit der Drucksa-
chen-Nummer 20/178 seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen CDU, FDP, M.R.F., Abgeordneter Beck 
[AfD], Abgeordneter Jürgewitz [AfD], Abgeordne-
ter Timke [BIW]) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt 
dem Antrag zu. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Fachärztliche Versorgung für Papierlose sicher-
stellen 
Antrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen 
vom 23. Oktober 2019 
(Drucksache 20/112)  

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Senatorin 
Bernhard. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Als erste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete 
Leonidakis. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Wir haben heute diesen Antrag vorgelegt, 
weil wir davon überzeugt sind, dass wir die fach-
ärztliche Versorgung für Papierlose in Bremen 
noch weiter verbessern müssen. 

Das Problem der Papierlosigkeit nimmt leider zu. 
Im Land Bremen leben mindestens 4 000 Men-
schen ohne Papiere. Die Tendenz ist steigend und 
es wird mit Sicherheit eine hohe Dunkelziffer ge-
ben, weil niemand gesicherte Erkenntnisse über 
diesen Bereich hat. Als Folge der Asylrechtsver-
schärfungen, aber auch als Folge des Sozialleis-
tungsausschlusses für EU-Bürgerinnen und EU-
Bürger, gibt es daher eine zunehmende Zahl an 
Menschen in Bremen, die keinen Krankenversiche-
rungsschutz genießen. 

Das ist ein Problem, wenn wir davon ausgehen, 
dass es bestimmte Grundrechte gibt. Wir haben 

heute Morgen schon über Grundrechte gesprochen 
und zu diesen Grundrechten gehört mit Sicherheit 
auch der Bereich Bildung. Deswegen hat Bremen 
das Recht auf Bildung auch beispielsweise für pa-
pierlose Kinder festgeschrieben. Dazu gehört aber 
auch das Recht auf Gesundheit. Das Recht auf Ge-
sundheit ist zum Beispiel auch im UN-Sozialpakt 
festgehalten. Es muss aber auch umgesetzt wer-
den. Wir glauben, dass Gesundheit ein Grundrecht, 
dass Gesundheit ein Menschenrecht ist. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Bremen hat in diesem Bereich die Problematik re-
lativ früh erkannt, hat 2009 die Humanitäre 
Sprechstunde in Bremen und Bremerhaven eröff-
net, hat also bereits früh durch die Schaffung der 
Humanitären Sprechstunde in Bremen und Bre-
merhaven eine Pionierrolle in diesem Bereich über-
nommen. 

(Vizepräsidentin Dogan übernimmt den Vorsitz.) 

Wir haben trotz dessen, dass hier diese Pionierrolle 
übernommen wurde, festgestellt, dass 2017 die Hu-
manitäre Sprechstunde zwischenzeitlich geschlos-
sen werden musste und wir haben immer noch das 
Problem, dass teilweise die fachärztliche Versor-
gung nicht flächendeckend gewährleistet werden 
kann. Nach einem Monat wurde die Humanitäre 
Sprechstunde in Bremen wiedereröffnet und inzwi-
schen zusätzlich mit Mitteln ausgestattet. Es wurde 
ein Zuwendungsvertrag mit einigen Gynäkologin-
nen und Gynäkologen abgeschlossen, sodass zu-
mindest die frauenärztliche Behandlung sicherge-
stellt werden kann. 

Es gibt aber noch nicht in allen Fachbereichen sol-
che Zuwendungsverträge und es ist sehr aufwen-
dig diese auszuhandeln. Man muss Ärztinnen und 
Ärzte, Fachärztinnen und Fachärzte finden, die be-
reit sind, so einen Zuwendungsvertrag abzuschlie-
ßen und die Behandlung zu gewährleisten, und 
man muss aufwendig abrechnen und diese Ver-
träge aushandeln. 

Zum Beispiel im zahnärztlichen oder kinderärztli-
chen Bereich gibt es keine solchen Verträge. Da ist 
aber der Bedarf sehr hoch und wir wissen, dass ge-
rade die Prävention im kinderärztlichen Bereich, 
also die Gewährleistung der U-Untersuchungen, 
sehr wichtig ist, nicht nur für die betroffenen Kin-
der, sondern auch für die Allgemeinheit. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/178
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/112
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Insofern ist jetzt die Frage, wie man weitermacht, 
wie man diese fachärztliche Versorgung sicherstel-
len kann. Man könnte jetzt sagen, dass in allen 
Fachbereichen Zuwendungsverträge abgeschlos-
sen werden sollten. Das hätte aber einige Nach-
teile. Der Aushandlungsaufwand ist, wie gesagt, 
hoch, der Abrechnungsaufwand ist auch relativ 
hoch und die Erkrankten müssen durch den Eng-
pass Humanitäre Sprechstunde. Die hat aber nur 
an zwei Tagen die Woche geöffnet, und aus unse-
rer Sicht ist das ein Aufwand, den man vereinfa-
chen und abkürzen kann. Die Humanitäre Sprech-
stunde ist gut zur Akutversorgung und als Anlauf-
stelle. Als Engpass ist sie aber zu klein, um eine 
fachärztliche Versorgung zu gewährleisten. 

Deswegen setzen wir auf die Erweiterung des so-
genannten Bremer Modells, das die Gesundheits-
versorgung von Asylsuchenden in Bremen über die 
AOK-Karte regelt und Asylsuchenden, entgegen 
dem Grundgedanken aus dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, dass Geflüchtete nur eine Akutversor-
gung bekommen sollen, eine Regelversorgung an-
gedeihen lässt. 

Da hatte Bremen ebenfalls eine Pionierrolle, die 
sehr gut und sehr positiv war. Dieses Modell der In-
tegration von Geflüchteten in das Regelgesund-
heitssystem wollen wir auch für die Papierlosen ha-
ben. Wir glauben, das ist bürokratiearm, das ent-
spricht dem Menschenrecht auf Gesundheit, das ist 
gut zu bewältigen und das sichert die fachärztliche 
Versorgung der Papierlosen flächendeckend, büro-
kratiearm und für die Menschen gut vertretbar ab. 
Insofern werben wir um Ihre Zustimmung, dass der 
Senat ein Konzept erstellt, wie die konkrete Ausge-
staltung einer solchen anonymisierten Gesund-
heitskarte für Papierlose aussehen kann. Damit 
wollen wir gern den Senat und uns als Koalition 
miteinander auf den Weg schicken, erneut eine Pi-
onierrolle zu übernehmen und die Gesundheitsver-
sorgung von allen Menschen in unserem Bundes-
land sicherzustellen. – Vielen Dank! 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Frau Osterkamp-Weber. 

Abgeordnete Osterkamp-Weber (Bündnis 90/Die 
Grünen): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste! Im An-
trag ist beschrieben, in welchen verschiedenen Ge-
setzen das Recht auf Gesundheit und körperliche 
Unversehrtheit für alle Menschen verankert ist. In 
unserem Grundgesetz, im UN-Sozialpakt, in der 
Kinderrechtskonvention, in der Frauenrechtskon-
vention. 

Wir leben in einem Land, wo die Gesetzliche Kran-
kenversicherung, GKV, jedes Jahr über 240 Milli-
arden Euro einnimmt und etwas weniger als die ge-
nannte Summe geben sie auch wieder aus. Ich 
möchte hier in aller Deutlichkeit auch für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen sagen: Niemanden in 
unserem Land sollte der Zugang zu fachärztlicher 
Versorgung verwehrt werden. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wir sprechen hier über Papierlose, das betrifft eine 
Gruppe von Menschen, die nach Bremen gekom-
men ist, weil sie ihre Heimatländer aus den unter-
schiedlichsten Gründen verlassen mussten. Jede o-
der jeder einzelne von ihnen bringt seine eigene 
Geschichte mit und auch seine eigene Krankenge-
schichte. Bremen hat im Jahr 2009 als einer der 
Vorreiter für das ganze Bundesgebiet eine Huma-
nitäre Sprechstunde etabliert, wo Menschen ohne 
Papiere anonym und unentgeltlich eine allgemein-
ärztliche Basisversorgung erhalten. Zu Beginn die-
ser Humanitären Sprechstunde gab es ein sehr gut 
funktionierendes Netzwerk niedergelassener Ärz-
tinnen und Ärzte, die sich bereit erklärt haben, 
Menschen zu behandeln, die über das Gesund-
heitsamt zu einer weiterführenden medizinischen 
Behandlung oder Diagnostik überwiesen wurden. 
Hierfür stellen sie keine Kosten in Rechnung. 

Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen seit 
2009 existiert dieses Netzwerk in seiner Form nicht 
mehr. Also besteht kaum noch eine Möglichkeit, 
entsprechende Fälle außerhalb des Gesundheits-
amtes zu einer weiteren Therapie oder Diagnostik 
an entsprechende Ärzte zu überweisen. 

Im Land Bremen erhalten alle nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz eine AOK-Gesundheits-
karte und können damit Ärzte konsultieren. Kom-
plexe Abrechnungsverfahren werden so vermie-
den. Menschen ist es möglich, ohne stigmatisie-
rende Erfahrungen Zugang zur Regelversorgung 
zu bekommen. Dies sollte auch für die fachärztliche 
Versorgung von Papierlosen gelten. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Ein weiterer Aspekt: Wenn es um die Prüfung einer 
anonymisierten Gesundheitskarte geht, sollte man 
sehr genau in den Blick nehmen, inwieweit eine 
Anonymisierung nötig ist. Zu vermeiden ist, dass es 
zu Verwechslungen von Personen kommt oder Be-
funde nicht mehr den richtigen Patienten zugeord-
net werden können. Erfahrungen haben gezeigt, 
dass sich die Betroffenen bereitwillig mit Namen 
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und Geburtsdatum vorstellen. Die Rechtslage zur 
ärztlichen Schweigepflicht ist weitreichend und er-
streckt sich auch auf Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Sozialamtes, wenn sie medizinische Be-
handlungsdaten verarbeiten. 

Meine Damen und Herren, es würde Bremen gut 
stehen und ich möchte sagen, die Pionierrolle von 
der Sie gerade sprachen – –. Es erschrickt einen, 
dass es tatsächlich eine Pionierrolle sein soll. Ich 
möchte noch einmal dringend darauf hinweisen, 
dass ich fest der Überzeugung bin, dass allen Men-
schen diese medizinische Versorgung zustehen 
sollte und bitte daher um Zustimmung für diesen 
Antrag. – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Bensch. 

Abgeordneter Bensch (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Erst einmal vorweg: Egal ob für Papierlose o-
der so jemanden wie mich, anständig mit Papieren 
– –. 

(Abgeordnete Krümpfer [SPD]: Das ist doch nicht 
unanständig!) 

Wenn ehrenamtliche Ärztinnen und Ärzte und 
Pflegepersonal eintreten und in Not geratene Men-
schen helfen, ist das immer lobenswert. Wir haben 
ganz viele sogenannte Medinetze in Deutschland, 
die sich auch um die sogenannten Papierlosen 
kümmern. Das kann man nur loben, das ist ver-
nünftig so, von Mensch zu Mensch helfen, ist im-
mer ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, da-
ran darf auch nicht gerüttelt werden, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! 

(Beifall CDU) 

Gehen Sie aber einmal nach draußen zu den Wahl-
berechtigten, egal ob SPD, Grüne, FDP, DIE LINKE 
oder CDU, die haben eine Erwartungshaltung an 
uns in unserer Rolle als Gesetzgeber. Wenn es da-
rum geht, zum Beispiel Papierlose medizinisch zu 
versorgen, ist dies nicht nur eine gesundheitspoliti-
sche Fragestellung. Nein, es ist auch eine Frage un-
seres Rechtsstaats. Und das, meine Damen und 
Herren, habe ich bei Ihnen sowohl im Einleitungs-
text und auch im Antragstext vermisst. 

Sie haben Begriffe genutzt wie Sozialstaatsprinzip, 
Menschenrechte, UN-Sozialpakt, Kinderrechts-
konvention und Recht auf Gesundheit, alles schön 
und gut. Ihr Antrag wäre aber glaubwürdiger und 
wäre im Sinne der Wählerinnen und Wähler, die 
eine zu Recht sehr hohe Erwartungshaltung haben, 
auch was die Durchsetzungsfähigkeit eines Rechts-
staats angeht. Wenn Sie davon gesprochen hätten, 
dass es einen Rechtsstaat, ein Aufenthaltsgesetz, 
ein Asylbewerberleistungsgesetz, eine Melde-
pflicht gibt, Sozialämter, die zu melden haben und 
Ausländerbehörden, denen zu melden ist. All das 
fehlt, meine Damen und Herren und ich werde 
Ihnen auch sagen, warum Sie das nicht aufgelistet 
haben: Sie wollen diejenigen, die als Papierlos gel-
ten – –. Ich muss es einfach nur noch einmal beto-
nen: Wer ist denn papierlos? Papierlos sind Men-
schen, die entweder unbemerkt eingereist sind o-
der die das Land, unser Land, nach Ablauf eines 
Touristenvisums oder nach Ablehnung eines Asyl-
antrags nicht verlassen haben. Das sind Papierlose. 

Wenn Sie durch die Einführung einer anonymisier-
ten Gesundheitskarte dieses Unrecht, das es da 
gibt, schützen und stärken wollen, dann ist das ein 
Weg, der für uns ein Stück zu weit geht. Damit sor-
gen Sie für falsche Anreize, solch eine Politik leh-
nen wir als Fraktion der CDU ab. 

(Beifall CDU) 

Wie sieht das denn aus, wenn es jemandem der hier 
ist, richtig schlecht geht, er krank ist und wirklich 
dringend ärztliche Hilfe benötigt? Die bekommt er. 
Die bekommt er nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz. Die Sozialämter sind verpflichtet, sich um 
den zu kümmern. Natürlich erfahren die dann, aha, 
du bist papierlos. Die erfahren, da stimmt irgendet-
was nicht. Wenn sie dann Daten erheben, sind die 
Sozialämter verpflichtet, diese den Ausländerbe-
hörden zu melden, erst einmal zur Kenntnis neh-
men. Das Sozialamt stellt die Durchführung der 
Krankenversorgung sicher. Die Papierlosen, wie 
ich sagte, haben den gleichen Anspruch auf eine 
Gesundheitsversorgung wie Asylsuchende. 

(Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Das stimmt 
doch gar nicht!) 

Natürlich. In der Praxis sieht es so aus, dass Men-
schen ohne Papiere nur in eine Arztpraxis gehen 
können, wenn sie vorher beim Sozialamt waren 
und einen Krankenschein bekommen haben, nach-
dem sie dort ihre Daten gemeldet haben. 
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Genau da ist Ihre politische Grundhaltung eine an-
dere als unsere. Sie wollen, dass diese Menschen 
anonym bleiben, aber Leistungen bekommen. Wir 
wollen, dass die Papierlosen, die Illegalen, aus die-
ser Illegalität herausgeholt werden. Wenn es sie 
abzuschieben gilt, dann sind sie auch abzuschie-
ben. Das muss man ganz deutlich sagen. Niemand 
wird hier im Zuge seiner Krankheit und im Zuge 
seines Bedarfes an einer notärztlichen Versorgung 
allein gelassen. Für diesen Mix, den wir jetzt in 
Deutschland haben, einen Mix aus Humanität, 
aber auch Ordnung und Rechtsstaatlichkeit, stehen 
wir als CDU und deswegen geht das, was Sie hier 
vorhaben, wirklich ein Stück weit zu weit. Das leh-
nen wir ab, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren. Wir fordern Sie auch dringend auf, von einem 
falsch verstandenen Pionierweg abzusehen. – Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Reimers-Bruns. 

Abgeordnete Reimers-Bruns (SPD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich hatte mir natürlich schon etwas anderes zu-
rechtgelegt, aber ich denke, ich muss dann doch 
noch einmal auf das eingehen, was der Kollege 
Bensch gesagt hat. 

Wir stehen hier alle auf dem Boden der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung, wir stehen für die 
Werte dieser Grundordnung ein und wir befürwor-
ten auch die Durchsetzung rechtsstaatlicher Hal-
tungen und Macht. 

(Beifall FDP) 

Wir können doch aber jetzt nicht sagen, dass wir 
diese strafrelevanten Dinge in unserem Staat nicht 
haben, dass bei uns alles gut läuft und wir nur die 
Menschen bei uns im Land haben, die sich eben-
falls vollkommen auf diese rechtsstaatlichen Prinzi-
pien berufen. Das ist nämlich nicht so, das ist doch 
Fakt. Das sind nicht nur die Menschen, die illegal 
zu uns ins Land gekommen sind. Es gibt ganz viele 
Menschen, die legal bei uns hier in diesem Land 
leben 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Ich auch!) 

und sich auch nicht an unseren rechtsstaatlichen 
Prinzipien orientieren. Wie anders ist denn sonst 
zum Beispiel Steuerflucht zu bezeichnen, die auch 
ein Straftatbestand ist? Es gibt Menschen in diesem 

Land, die halten sich nicht an das, was wir hier bei 
uns als rechtsstaatliches Prinzip verstehen. Eines 
eint sie jedoch, wir hatten gestern schon das 
Thema, was uns alle eint: Das sind alles Menschen. 

Ich denke, dass es in diesem Staat, in einem demo-
kratischen Staat, der zu den besten und stärksten 
Industrienationen der Welt gehört, dazugehört, 
dass man eine humanitäre Maßnahme auf jeden 
Fall auch durchhalten sollte, durchführen sollte 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Aber nicht so weit!) 

und auch allen Menschen dieses Recht zugestehen 
sollte. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Möchten Sie eine Intervention, eine Frage stellen, 
Herr Bensch? Von mir aus gern. 

Ich möchte jetzt auf meinen Text eingehen: Das 
Problem, das wir hier jetzt besprechen, ist ja, dass 
Menschen bei uns in unserer Gesellschaft leben, 
die durch Raster gefallen sind. Das sind nicht nur 
Menschen, die einen migrantischen Hintergrund 
haben. Weil wir ja nicht beobachten und keine Lis-
ten führen, wissen wir natürlich nicht ganz genau, 
wer zu diesen Ärzten und den Netzwerken geht 
und keine Papiere hat, also hier bei uns als papier-
loser Mensch gilt. Es sind aber auch Menschen da-
runter, die eine bestimmte Biografie haben, die hier 
in unserem Land geboren sind, von denen wir sa-
gen würden, dass sie Deutsche sind. Auch das ge-
hört zur Realität dazu. 

Das sind schätzungsweise 4 000 Menschen in Bre-
men – da wollen Sie mir doch nicht erzählen, dass 
das ausschließlich Menschen mit migrantischen 
Hintergrund sind. In der Bundesrepublik wird von 
600 000 bis 700 000 Menschen gesprochen, die pa-
pierlos in diesem Land unterwegs sind. 

Unser Land gehört zu den reichsten Ländern dieser 
Welt und es hat eine sehr gute Verfassung. Wir sind 
stolz darauf, dieses Grundgesetz zu haben. In die-
sem Grundgesetz sind auch Bezüge verankert, die, 
sagen wir einmal, aus dem christlichen Bereich 
kommen, und wenn man sich auf dieser Schiene 
bewegt, dann kann man nicht das eine mit dem an-
deren aufwiegen und sagen, nein, die müssen sich 
erst anpassen und dann werden sie vernünftig me-
dizinisch versorgt. 

Die andere Versorgung, die es ja gibt, ist eben nicht 
fachärztlich und nicht kinderärztlich, sondern sie 
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ist im Grunde genommen eine Notfallversorgung, 
wenn jemand schwer verletzt ins Krankenhaus 
kommt oder starke Schmerzen hat. Wir haben eine 
besondere Verpflichtung, die körperliche Unver-
sehrtheit der Menschen in vollem Umfang zu ge-
währleisten, die hier bei uns in unserer Stadt, in un-
serem Land Bremen leben. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Ich bin jetzt vollkommen abgewichen von meinem 
Papier, aber das macht nichts, es wurde ja inhalt-
lich schon sehr viel von meinen Vorrednerinnen 
aus der Koalition gesagt. Ich kann nur für die SPD 
noch einmal unterstreichen, dass wir diesen Antrag 
voll und ganz unterstützen, dass wir dahinter ste-
hen und dass wir froh sind, dass zum Beispiel auch 
eine Krankenkasse in Bremen und Bremerhaven – 
eben die AOK, mit der Pionierrolle, die sie über-
nommen hat, als es um die Migrantinnen und Mig-
ranten ging, die nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz ihre Anforderungen und Einforderungen 
hier hatten – besondere Unterstützung geleistet hat 
und dass wir mit ihnen wieder auf einem neuen 
Weg sind. Ich hoffe, dass der Senat das auf den 
Weg bringt, was wir hoffentlich gleich beschließen 
werden. – Danke schön! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Dr. Buhlert. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ge-
sundheitsbasisversorgung, medizinische Versor-
gung, ist ein Menschenrecht. Die vielen Rechts-
quellen sind genannt worden und diesem Men-
schenrecht müssen wir auch in Bremen Geltung 
verschaffen. 

(Beifall FDP) 

Deswegen muss es auch ein angemessenes Ange-
bot geben, deswegen haben wir hier eine Humani-
täre Sprechstunde, anonymisierte Krankenscheine 
und wir haben hier die anonyme Gesundheitskarte 
entwickelt. Die hat sich bewährt, aus meiner Partei 
werde ich auf jeden Fall immer wieder gefragt: Wie 
macht ihr das eigentlich in Bremen, bitte erklärt mir 
das. Andere Bundesländer finden, dass das eine so 
enorme Leistung ist, dass sie das nachmachen wol-
len. 

Ehrlich gesagt, ist der Antrag hier ein Prüfauftrag, 
mit dem wir das Gesundheitsressort auffordern 

wollen, eine Lösung zu finden. Warum müssen wir 
eine Lösung finden? Weil es diese Menschen nun 
einmal gibt, die ohne Papiere sind, das ist nicht zu 
ändern. Wir können uns auch noch so sehr wün-
schen, dass sich das ändert, aber es gibt solche 
Menschen. Es ist auch gleichgültig, welche An-
strengungen wir unternehmen werden, damit sich 
das ändert, es wird immer eine Restmenge von 
Menschen geben, die ohne Papiere leben und die 
diese Unterstützung brauchen. 

Das soll uns aber nicht davon abhalten, dafür zu 
sorgen, dass es weniger Papierlose gibt, das muss 
ich sagen, denn wenn dabei ein anderer Anspruch 
als nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder 
eine andere Höhe und ein anderer Kostenträger 
herauskommt, ist das in unser aller Interesse. 

Ehrlich gesagt, müssen wir deswegen auch ein an-
deres Einwanderungsrecht haben, damit ein Teil 
dieser Papierlosigkeit abgeschafft wird, da Papier-
losigkeit kein erstrebenswerter Zustand ist, weder 
für die Personen, die papierlos sind, noch für uns 
als Gesellschaft. Trotzdem wird es immer ein ange-
messenes Angebot geben müssen, ohne Anreize 
für eine Papierlosigkeit zu schaffen. 

Insofern unterstützen wir diesen Antrag, weil es ein 
Menschenrecht ist und wir diesem Menschenrecht 
nachkommen wollen und übrigens auch verpflich-
tet sind, ihm nachzukommen. Es kann nicht sein, 
dass es hier Menschen gibt, die nicht einmal die 
medizinische Grundversorgung bekommen und 
die geht über das hinaus, was ihnen als Notfallver-
sorgung gewährt wird. Es ist notwendig, darüber 
hinaus manche Behandlungen wahrnehmen zu 
können, weil das nur dann wirkliche Gesundheits-
versorgung ist. Insofern können wir uns vorstellen, 
dass es hier Lösungen gibt, die auch wieder eine 
vorbildliche Lösung für andere sein können. Wir 
sind gespannt auf das Ergebnis des Prüfauftrages. 
– Vielen Dank! 

(Beifall FDP, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
die Abgeordnete Frau Leonidakis das Wort. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich freue mich über die große, weitgehende 
Einmütigkeit hier im Hause. Ich muss nicht alles 
Richtige wiederholen, was bereits gesagt wurde, 
sondern möchte auf ein paar Äußerungen von 
Ihnen, Herr Kollege Bensch, eingehen. Eigentlich 
sind Sie, würde ich sagen, nicht der verkehrteste 
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Fachpolitiker, aber ich muss sagen, an dieser Stelle 
haben Sie mich schon ein bisschen enttäuscht. 

(Beifall DIE LINKE) 

Wenn Sie sagen, der UN-Sozialpakt ist schön und 
gut, aber wir haben eine Kollision mit dem Rechts-
staat, dann haben Sie die Logik des UN-Sozialpa-
kts, der UN-Frauenrechtskonvention und der UN-
Kinderrechtskonvention nicht verstanden, Herr 
Kollege. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Weil gerade das die Umsetzung des Rechts auf Bil-
dung, die Umsetzung des Rechts auf Gesundheit 
ist. Das erfolgt im Einklang mit diesen rechtsstaat-
lichen Prinzipien und der Umsetzung von Grund-
rechten. Insofern verstehe ich nicht, wo Sie den Wi-
derspruch sehen. Das Gegenteil ist richtig: Das ist 
im Einklang miteinander und die Umsetzung die-
ser rechtsstaatlichen Prinzipien. Ich bin froh, dass 
wir dort einen Schritt weiterkommen. Es ist doch 
klar, dass die Umsetzung von Grundrechten nicht 
nach einem Schalter funktioniert, an – aus, sondern 
dass die Überwachung und Umsetzung von Grund-
rechten ein permanenter Prozess ist. Diesen Pro-
zess führen wir fort. Das genau ist die Umsetzung 
von geltendem Völkerrecht, lieber Kollege. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Dass Sie solche moralische Kriterien wie unanstän-
dig hineinbringen, das ist nicht im Einklang mit 
dem Gedanken der Grundrechte. Es gibt nicht an-
ständige Versicherte und unanständige Unversi-
cherte, 

(Zuruf Abgeordnete Bergmann [FDP]) 

sondern es gibt unabhängig vom Status Menschen, 
die ein gleichwertiges Recht auf Gesundheit ha-
ben. Da ist nichts anständig oder unanständig, son-
dern es gibt ein gleichwertiges Recht, weil wir 
Menschen sind, lieber Kollege! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich versuche, das zu Ende zu denken, was Sie hier 
sagen: Wenn man sagt, sie machen den Illegalen, 
den Papierlosen das Leben zu bequem, das ist ja 
die Aussage – –. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Das habe ich nicht 
gesagt!) 

Na ja, das haben Sie doch gesagt. Das geht zumin-
dest implizit damit einher. 

(Zurufe) 

Gut, ich formuliere es anders. Wenn Sie sagen, das 
Grundrecht auf Gesundheit ist kein Grundrecht, 
was staatlicherseits gewährt werden muss, sondern 
eines, was durch ehrenamtliche Ärzte und Ärztin-
nen oder ehrenamtliche Vereine wie den Medinet-
zen erbracht werden soll – –. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Das habe ich nicht 
gesagt!) 

Doch, das haben Sie gesagt. Ich habe Ihnen gut zu-
gehört, Herr Bensch. Wenn Sie also sagen, mit die-
sem Grundrecht hat der Staat nichts zu tun, das sol-
len private Vereine oder privat engagierte Ärztin-
nen und Ärzte erbringen – –. 

Wenn man das weiterdenkt, kommt man irgend-
wann zu einem Problem: Man kann zum Beispiel 
beim Grundrecht auf Bildung auch nicht sagen, pri-
vate Lehrerinnen und Lehrer sollen die Schülerin-
nen und Schüler unterrichten, die keine Papiere 
haben. Da erbringt der Staat das Grundrecht auf 
Bildung, nämlich in Form der Schulen. Das Gleiche 
wollen wir hier haben, nicht nur beim Grundrecht 
auf Bildung, sondern auch beim Grundrecht auf 
Gesundheit. Dass wir als Staat, als Gemeinschaft 
dafür sorgen, dass das Grundrecht auf Gesundheit 
weitgehend umgesetzt wird und zwar auch staatli-
cherseits. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Darüber hinaus muss ich Sie an einer Stelle korri-
gieren. Es ist im Moment nicht so, dass die Sozial-
ämter die medizinische Versorgung gewährleisten. 
Derzeit ist die Rechtslage so, dass alle Behörden 
der Meldepflicht unterliegen. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Das ist Rechtsstaat-
lichkeit!) 

Man kann auch sagen, das widerspricht der konse-
quenten Umsetzung von bestimmten Grundrech-
ten. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Da haben wir es! 
Jetzt haben Sie sich geoutet!) 

Herr Bensch, das Grundrecht auf Bildung, das sich 
aus der UN-Kinderrechtskonvention ergibt, das 
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konnte in den Schulen nur umgesetzt werden, weil 
für die Schulen die Meldepflicht ausgesetzt wird. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Das weiß ich!) 

Insofern stimmt das, was Sie sagen, dass die Sozi-
alämter das ohne weiteres machen können, leider 
im Moment nicht, das ist das Problem. Deswegen 
brauchen wir hier solche Formen wie die Humani-
täre Sprechstunde, wie eine anonyme Gesund-
heitskarte. Um genau dieses Problem zu lösen. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Nein, Sie wollen ei-
nen anderen Staat und ein anderes Recht!) 

Denn so einfach, wie Sie es skizziert haben, ist es 
leider nicht. 

Ja, es ist richtig, die Krankenhäuser weisen keine 
Papierlosen ab, das ist richtig und wichtig. Das ent-
spricht dem hippokratischen Eid, den die Ärztinnen 
und Ärzte übrigens geleistet haben. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Quatsch!) 

Insofern ist das völlig richtig. Dass aber alles so ein-
fach ist, wie Sie es gerade dargestellt haben, so ist 
es leider noch nicht, muss ich sagen, 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Ist aber oftmals auch 
besser!) 

aber wir sind daran. – Danke! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Osterkamp-Weber. 

Abgeordnete Osterkamp-Weber (Bündnis 90/Die 
Grünen): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Noch einmal: Ich kann an 
diesem Antrag nicht akzeptieren, dass wir hier eine 
Debatte darüber führen, dass Krankheit, dass me-
dizinische Notfälle, dazu führen, Papierlose zu re-
gistrieren und damit in irgendeiner Weise Rechts-
staatlichkeit an den Tag zu legen. Ich möchte noch 
einmal betonen, dass es hier um Menschen geht, 
die eine medizinisch notwendige Versorgung brau-
chen. Diese sollte gewährt werden unabhängig da-
von, ob es in irgendeiner Weise zu Konsequenzen 
kommt. Darum geht es in diesem Antrag. Nicht da-
rum, Papierlose zu registrieren und dann daraus 
Daten zu ziehen, die unter Umständen zur Auswei-
sung et cetera führen. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Das ist Rechtsstaat!) 

Das ist eine Verurteilung, die finde ich für diesen 
Antrag nicht gerechtfertigt. – Danke! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort Frau Senatorin Bernhard. 

Senatorin Bernhard: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 
schade, dass sich die Debatte in diese Richtung ent-
wickelt hat. Ich finde, Gesundheitsversorgung ist 
kein Luxus und es ist kein Almosen. Es ist ein 
Grundrecht, das unabhängig davon, wie der aktu-
elle Status ist, für alle gilt. Der Status hat keine 
Rolle zu spielen. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, 
FDP) 

Ich finde, wir können sehr stolz darauf sein, dass es 
in Bremen dieses Modell der Humanitären Sprech-
stunde gibt. Es ist schon eine ganze Weile her, dass 
das eingerichtet worden ist. Es ist absolut vorbild-
haft. Dass wir uns heute darum bemühen, das aus-
zubauen und noch einmal anstreben, es zu erwei-
tern, ist, finde ich, ein absolut gerechtfertigter 
Schritt. Er ist auch angemessen, weil dieses Modell, 
das wir aktuell haben, Grenzen hat. Wir müssen 
darüber nachdenken, wie wir diese Grenzen auslo-
ten können. Es gibt durchaus fachärztliche Zusam-
menhänge, bei denen es schwierig ist, die Behand-
lung sicherzustellen. Deshalb ist es gerechtfertigt, 
dass wir darüber nachdenken. 

Der anonyme Krankenschein wird in einigen Bun-
desländern diskutiert und wir haben in den Koali-
tionsvertrag übernommen, dass wir die Humani-
täre Sprechstunde dauerhaft sicherstellen wollen. 
Es gab einmal eine Unterbrechung, wir haben es 
glücklicherweise wieder geschafft. 

Wir streben diese anonyme Gesundheitskarte an. 
Vorbilder sind Thüringen, Niedersachsen und in-
zwischen auch Berlin. So ein Projekt würden auch 
die Ärztinnen und Ärzte unterstützen, denn die 
möchten die Menschen auch nicht abweisen. Sie 
haben ihren Eid geleistet, um in erster Linie einzu-
greifen und zu helfen, so wie es ihre Berufsethik 
vorgibt. Ebenso gibt es weltweit die Erfahrung, 
dass, wo für längere Zeit keine reguläre Gesund-
heitsversorgung herrscht, so etwas wie ein illegaler 
Gesundheitsschwarzmarkt blüht und das ist etwas, 
was wir in keiner Weise wollen. Das halte ich auch 
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für grundsätzlich falsch. Dieser UN-Sozialpakt von 
1976, er ist schon genannt worden, hat die Grund-
lage für uns geschaffen, dass das allen zur Verfü-
gung zu stellen ist. 

Wir reden hier nicht über eine zusätzliche Leistung, 
sondern über ein Grundrecht. Natürlich geht es 
auch um Geld. Deswegen kommen noch ein paar 
Zahlen: Für die Sprechstunde haben wir aktuell, 
also 2018, 113 000 Euro im Jahr zur Verfügung ge-
stellt, das ist auch weiterhin gesichert. Für den ano-
nymen Krankenschein hat Thüringen ein Budget 
von 250 000 Euro eingestellt, das wurde bislang 
nicht ausgeschöpft. Niedersachsen hatte jährlich 
500 000 Euro angesetzt, von denen in 2017 aller-
dings nur 140 000 abgerufen wurden. Berlin hat ei-
nen Fonds von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt. 

Für Bremen und Bremerhaven würden sich daraus 
rein rechnerisch circa 100 000 bis 200 000 Euro er-
geben. Natürlich ist das auch Geld, bei dem der Se-
nat erst prüfen muss, wie er es zur Verfügung stellt. 

Zur vollmedizinischen Versorgung gehören bei-
spielsweise auch Dolmetscherdienste. Auch das, 
finde ich, ist ein Aspekt, über den wir nachdenken 
müssen. Es kann nicht sein, dass man ärztliche 
Schweigepflicht gewährleisten muss und gleich-
zeitig im Vorzimmer Verwandte oder zufällig dort 
anwesende andere Patienten mit einbezogen wer-
den, um übersetzen zu können. Das ist eine sehr 
unbefriedigende Situation. 

Im Übrigen wurde in Niedersachsen nach dem 
Wechsel der Landesregierung dieses Projekt einge-
stellt, was ich nicht gerade überzeugend finde. Das 
wurde auch von der Ärztekammer heftig kritisiert. 

Ich finde, ein Aspekt ist auch wichtig, hier zu er-
wähnen: Wir haben in jüngster Zeit die Erfahrung 
gemacht, dass vermehrt auch Menschen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit solche Ausgabestellen 
aufsuchen. Das ist ein Hinweis auf die Armutsent-
wicklung bei uns. Das heißt, dass es durchaus so ist, 
dass das inzwischen von breiteren Zielgruppen 
wahrgenommen wird. Es ist für manche Menschen 
inzwischen schwierig, eine Rezeptgebühr von fünf 
Euro zu finanzieren. Das nur am Rande, aber ich 
finde, dass wir das auch gesamtgesellschaftlich in 
den Blick nehmen müssen. Das berührt einen sehr 
wichtigen Aspekt von Modellprojekten. 

Ich bin der Meinung, dass wir dieses Modellprojekt 
auf jeden Fall anschieben sollten. Wir werden es 
uns genauer ansehen. Aktuell geht es darum, dass 

wir ein entsprechendes Konzept ausarbeiten. Ich 
bin sehr froh, dass dieser Antrag vorliegt. Wir wer-
den uns allem Für und Wider widmen und das ent-
sprechend hier vorlegen. – Ganz herzlichen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag der Fraktionen DIE LINKE, der 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit der Drucksa-
chen-Nummer 20/112 seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, 
FDP) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen CDU, M.R.F., Abgeordneter Jürgewitz 
[AfD], Abgeordneter Timke [BIW]) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt 
dem Antrag zu. 

Mikroplastikbelastungen von Umwelt und Natur 
deutlich reduzieren 
Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
der SPD und DIE LINKE 
vom 5. November 2019 
(Drucksache 20/120)  

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Bürgermeis-
terin Dr. Schaefer. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Als erster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Saxe. 

Abgeordneter Saxe (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Für 
mich ist es die unterschätzteste Umweltbelastung, 
die wir in unserem Land haben und von der wir er-
schreckend wenig wissen. Laut Fraunhofer-Institut 
werden jedes Jahr 330 000 Tonnen Mikroplastik 
freigesetzt. Mikroplastik sind Teile, die kleiner sind 
als ein halber Zentimeter. Das ist eine gigantische 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/112
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/120
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Menge, wenn man sich die auf einem Berg vor-
stellt. Der größte Verursacher davon ist Reifenab-
rieb. 

Das Fraunhofer-Institut schätzt den Reifenabrieb 
auf etwa 110 000 bis 120 000 Tonnen. Wer glaubt, 
das wäre alles nicht so schlimm, weil das alles in 
der Umwelt abgebaut wird, der täuscht sich. Diese 
Mikroplastikteile können je nach Art des Plastiks 
bis zu 2 000 Jahre in der Umwelt bleiben. Das heißt, 
Sie können sich vorstellen, jedes Jahr wird dieser 
Berg an Mikroplastik, der in der Umwelt ist, immer 
größer und größer und wir wissen wenig darüber. 
Wir wissen nicht, ist das gesundheitsschädlich, was 
macht das mit unserer Umwelt. Das hat das Fraun-
hofer-Institut auch festgestellt. Sie haben eine Situ-
ation in der Forschung, die sie nur annähernd ein-
schätzen können. 

Eines ist auch klar: Wir wissen zwar nicht so viel 
über die Umweltschädlichkeit von Mikroplastik, 
aber wir wissen, dass jeder das in seinem Blut hat, 
wir wissen – auch der Präsident – dass wir in einem 
Kubikmeter Erde 160 000 Teile Mikroplastik ge-
funden haben. Es wird jedes Jahr mehr und die 
Menge wird immer gigantischer. 

Man kann bei dem Thema, das mir dabei eigentlich 
am Wichtigsten ist, dem verkehrsbedingten Ab-
rieb, sagen, dass die Gesundheitsschädlichkeit be-
wiesen ist. Wenn man sich die Zusammensetzung 
anschaut, ist der Feinstaub nicht mehr das Ent-
scheidende. Was die Motoren betrifft, da wird sehr 
viel herausgefiltert. Wenn wir in die Statistiken 
schauen können wir feststellen, dass der Abrieb, 
der von den Reifen, von den Bremsen, von den 
Straßenbelägen und auch von den Markierungen 
der Straßen, die wir aufbringen, herrührt viel ekla-
tanter ist. 

Das heißt, bei dem Thema Feinstaub müssen wir 
sagen, da ist es zwar nicht Mikroplastik, sondern es 
sind die Nanopartikel, die von extremer Gesund-
heitsschädlichkeit sind. Jeder weiß, dass wir reden 
von über tausende von Toten reden, die letztlich 
durch so etwas, wie sagt man, frühzeitig, vorzeitig 
Sterben. 

Es gibt verschiedene Quellen über Mikroplastik. 
Ich habe die größte genannt, das ist der Abrieb von 
Reifen. Wir haben im Bereich des Straßenbaus die 
Parkallee, so bin ich darauf gekommen. Viele hier 
fanden, dass das ein großartiges Projekt gewesen 
ist. Ich habe vor ein paar Monaten einmal nachge-
fragt, was habt ihr da eigentlich verbaut. Dann hat 

man festgestellt, dass dieser rote Belag zu einem 
nicht unwesentlichen Teil aus Plastik besteht. 

(Zuruf Abgeordneter Dr. Buhlert [FDP]) 

Es gibt auch nicht so – Herr Dr. Buhlert, hören Sie 
doch erst einmal zu – wahnsinnig viele Alternati-
ven dazu. In Holland wird in Dünnschichtverfahren 
eingefärbter Asphalt benutzt, aber das ist teurer als 
das Verfahren, das wir hier wählen. 

Darum geht es uns in diesem Antrag, nicht nur auf 
den Bund zu zeigen und zu sagen, ihr forscht viel 
zu wenig und ihr müsst in der Hinsicht viel mehr 
machen, sondern in dem Antrag geht es darum, die 
Handlungsspielräume, die wir in Bremen tatsäch-
lich haben aufzuzeigen, zu nutzen. 

Wir haben verschiedene Bereiche identifiziert, in 
denen wir in Bremen etwas machen können. Das 
ist natürlich auch eine Sache des Verbrauchers. Es 
ist jedem deutlich, dass wir die Menge an Plastik, 
die immer größer und größer geworden ist, die in 
die Meere hineingeht und eine große Umweltbe-
lastung darstellt, reduzieren müssen. Deutlich ist 
auch: Das können wir in bestimmten Bereichen gar 
nicht so einfach reduzieren. 

Von daher verfolgt dieser Antrag erst einmal den 
Ansatz zu fragen, wo können wir etwas vermeiden? 
Wo können wir als Staat steuernd tätig werden, 
auch um ein gutes Beispiel zu setzen. Die öffentli-
che Beschaffung ist natürlich ein Bereich, in dem 
wir sehr viel machen können. Die Vermeidung bei 
öffentlichen Veranstaltungen wie dem Weih-
nachtsmarkt ist etwas, bei dem man tätig werden 
kann. Es gibt gute Vorbilder wie die Markhallte 8, 
das muss man auch sagen. Wir haben gute Bei-
spiele in Bremen, wo tatsächlich auf Einwegge-
schirr verzichtet wird. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

Wir unterscheiden bei Mikroplastik zwei wesentli-
che Bestandteile. Es gibt primäres und sekundäres. 
Das primäre stellt man extra her, um es zum Bei-
spiel den Straßenbelägen beizumischen oder, das 
wissen auch alle, Kosmetik beizumengen. Das se-
kundäre entsteht zum Beispiel durch den Abrieb. 

Wir haben in Bremen, einerseits ist es eine Stärke, 
andererseits ist es eine Schwäche, ein getrenntes 
Abwassersystem. Was passiert mit diesen Tonnen 
von Mikroplastik und Feinstaub, die sich auf unse-
ren Straßen befinden? Unser Abwassersystem geht 
davon aus, dass Regenwasser sauber ist. Ist es aber 
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nicht. Das können Sie, glaube ich, nach meinen 
Ausführungen nachvollziehen. Um das ausgiebig 
erklären zu können, werde ich die zweite Runde 
nutzen, weil ich meine Redezeit schon um 23 Se-
kunden überschritten habe. – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Gottschalk. 

Abgeordneter Gottschalk (SPD): Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Saxe hat ein-
drucksvolle Zahlen zu einem Problem geliefert, 
dem ich zustimme und das von uns unterschätzt 
wird, uns aber großes Unbehagen bereiten sollte. 
Herr Saxe hat darauf hingewiesen: Es entstehen je-
des Jahr 330 000 Tonnen Plastikmüll in Deutsch-
land, das heißt umgerechnet, vier Kilo pro Kopf, 
von jedem von uns, die zu dem Problem beitragen. 
100 000 bis 120 000 Tonnen allein aus dem Abrieb 
von Reifen, das sind umgerechnet zehn Millionen 
volle Autoreifen, die in unserer Umwelt als Mikro-
plastik verschwinden. 

Wenn man es weltweit betrachtet, sind die Zahlen 
noch eindrucksvoller: Wir haben rund drei Millio-
nen Tonnen Mikroplastik, die jährlich in die Oze-
ane geschwemmt werden und wissen gleichzeitig, 
der größte Teil des Mikroplastiks landet gar nicht 
im Meer, sondern bleibt in unseren Böden. Es lan-
det aber auch in Seen und in Flüssen. Wir haben in 
der Donau mittlerweile mehr Mikropartikel als 
Fischlarven. Wir haben im Mittelmeer die Situa-
tion, dass auf zwei Planktonwesen ein Mikroparti-
kel Plastik kommt und die Tendenz ist weiter stei-
gend. 

Wenn wir uns anschauen, woher das alles kommt, 
Ralph Saxe hat es genannt, der größte Teil sind die 
Autoreifen. Wir haben insgesamt, nach Untersu-
chungen um die 50 Quellen, die wir sehen müssen. 
Weltweit gibt es einige Quellen die sagen, dass 
das, was aus Mikrofasern, aus Kleidung ausgewa-
schen wird, noch weitaus mehr ist, als das, was von 
den Autoreifen kommt. Da unterscheiden sich 
manche Quellen, aber alle sind sich einig, je mehr 
die Tendenz zu Funktionskleidung gehen wird, 
umso mehr wird aus diesem Bereich kommen. 

Wir sind also gefordert, etwas zu tun. Das grundle-
gende Problem, das wir derzeit haben ist, dass wir 
wissen, wo wir Mikroplastik finden. Bis hinein in 
den Marianengraben, der tiefsten Stelle auf diesem 
Planeten oder auf den höchsten Bergen haben wir 
Konzentrationen, die erschreckend sind. 

Aber was wir bislang kaum wissen ist, wie die ge-
sundheitlichen Folgen wirklich sind. Es gibt Unter-
suchungen an Tieren, die hohe Mengen Plastik ge-
fressen haben und man sieht: Das Immunsystem 
wird geschwächt, die Fortpflanzungsfähigkeit wird 
geschwächt und es gibt eine erhöhte Sterbeanfäl-
ligkeit. Aber das sind Untersuchungen denen an-
dererseits Untersuchungen der Weltgesundheitsor-
ganisation gegenüberstehen, die sagen: Nein, beim 
Trinkwasser haben wir in weiten Teilen kein gro-
ßes Problem. Wir haben aber auch andere Stellen, 
auch aus dem internationalen wissenschaftlichen 
Bereich, die sagen: Nein, wir müssen anerkennen, 
unser Hauptproblem ist, dass wir gar nicht genug 
wissen. Das ist ein wesentliches Ziel, das würde ich 
wie auch Ralph Saxe betonen: Wir sollten von Bre-
men aus unsere Möglichkeiten nutzen, dass im 
Wissenschaftsbereich mehr in diesem Bereich ge-
tan wird, mehr in die Forschung investiert wird, um 
herauszufinden, wie die gesundheitlichen Folgen 
sind. 

Es geht insbesondere um einen Aspekt, auf den ha-
ben mich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Alfred-Wegener-Instituts aufmerksam gemacht, 
die das in der Antarktis erforscht und Ergebnisse 
gebracht haben, die auch die weitere Forschung 
befruchtet haben. Deren Feststellung ist Folgende: 
Unsere Mikropartikel liegen in einer Größenord-
nung zwischen 0,1 und 0,5 Millimeter. Die Masse 
der Mikropartikel steigt, je kleiner sie werden. Wis-
senschaftler gehen deshalb davon aus, dass wir im 
Bereich der Nanoplastik, wenn wir in den Bereich 
der Nanopartikel kommen, noch sehr viel größere 
Mengen haben. Bislang ist es aber so, dass die wis-
senschaftlichen Untersuchungsmethoden, die In-
strumente, nicht ausreichen, um in diesem Bereich 
die notwendigen Forschungen durchzuführen. 

Wenn wir in den Nanobereich kommen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, dann sind wir in Größenbe-
reichen, in denen Mikroplastik durch die Haut und 
durch das Einatmen aufgenommen wird. Zudem 
kann Nanoplastik in die Zellen eindringen. Da sind 
wir in Bereichen, die zu großem Unbehagen führen 
und ahnen lassen, was wir für ein Problem haben. 
Daher muss endlich mehr getan werden. – Danke! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Tebje. 

Abgeordneter Tebje (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
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Mikroplastik ist unseres Erachtens ein riesiges Um-
weltproblem, das haben meine Vorredner schon 
gut herausgestellt. Und es ist eine der größten Her-
ausforderungen, die wir neben der Dekarbonisie-
rung in den nächsten Jahrzehnten vor uns haben, 
der wir uns stellen müssen und die wir entspre-
chend erforschen müssen. Mikroplastik befindet 
sich in Meeren, im Trinkwasser, im Boden, im Ver-
dauungstrakt von Fischen, Vögeln und Menschen. 
Diese gesundheitlichen Auswirkungen, das haben 
meine Vorredner ausreichend dargestellt, sind lei-
der noch nicht hinreichend erforscht. Aber es gibt 
viele Hinweise, dass Mikroplastik zu Gewebe- und 
Verhaltensstörungen bei Tieren führt. Mikroplastik 
bindet Schadstoffe, sodass Gesundheitsgefährdun-
gen nicht nur durch das Mikroplastik selbst entste-
hen, sondern auch durch erhöhte Schadstoffmen-
gen, die man mit dem Mikroplastik zu sich nimmt. 

Deshalb haben wir als Koalition mit einem sehr um-
fangreichen Aufgabenkatalog reagiert, um als 
Land Bremen unseren Beitrag zur Reduzierung von 
Mikroplastik zu leisten. Die größte Quelle von Mik-
roplastik, das ist schon ausreichend dargestellt 
worden, ist der Reifenabtrieb. Mikroplastik ent-
steht aber auch dadurch, dass Plastiktüten, Verpa-
ckungen et cetera in die Umwelt gebracht werden 
und mit der Zeit zu Mikroplastik zerfallen. Daher 
geht es nicht nur um die Reduzierung von Mikro-
plastik, sondern auch um eine Reduzierung von 
Plastikverpackungen oder Einwegmaterialien, die 
dringend notwendig ist. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Im ersten Schritt ist es erforderlich, die Produktion 
der Müllberge und die Vermüllung der Natur zu 
bekämpfen. Der Antrag verbindet Forderungen an 
die Bundesregierung mit Handlungsmöglichkeiten 
im Land Bremen. Der Senat soll ein Leitbild zu Zero 
Waste erarbeiten, was zu einer massiven Einspa-
rung von Ressourcen führt. Das ist einer der ganz 
wesentlichen Aspekte, die wir hier vorantreiben 
wollen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Deshalb schließt sich hier auch ein Stück weit der 
Kreis. Die Reduzierung von Mikroplastikeintrag in 
die Natur stellt nicht nur eine Frage von Umwelt- 
und Gesundheitsschutz, sondern auch einen enor-
men Beitrag zur CO2-Reduzierung dar. Der Antrag 
kann nur ein Auftakt sein. Es gibt einen halbjähri-
gen Bericht in der Deputation, und anhand dieses 
regelmäßigen Berichtes wird zu bilanzieren sein, 

ob wir mit dem Anliegen vorankommen, die Frei-
setzung von Mikroplastik in Bremen und Bremer-
haven tatsächlich zu verringern. – Ich danke für die 
Aufmerksamkeit! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Dr. Buhlert. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Geo-
logen diskutieren derzeit, ob wir im Anthropozän 
leben. Sie diskutieren, ob die Menschheit bezogen 
auf die Geologie eine epochale Wirkung hat. Das 
Angesicht der Erde wurde und wird von Menschen 
grundlegend geprägt und verändert. Die Ge-
schwindigkeit der gegenwärtigen Klimaverände-
rungen weist im Vergleich zu denen in den erdge-
schichtlichen Epochen davor aufgetretenen eine 
neue Qualität, eine neue Geschwindigkeit auf. In-
sofern sehen Geowissenschaftler die Erde längst im 
Anthropozän, also in dem Zeitalter, in dem der 
Mensch zu einem entscheidenden Faktor gewor-
den ist, der Natur und Umwelt verändert. 

Der Mensch prägt das neue Erdzeitalter auch in 
dem Sinne, dass er heute die Fossilien, die Sedi-
mente von morgen schafft: Plastik, Glas und Beton. 
Wollen wir zukünftigen Generationen so eine Welt 
hinterlassen? Die Diskussionen und Hypothesen 
des Anthropozäns sind geprägt von beziehungs-
weise gehen zurück auf den niederländischen Wis-
senschaftler und Nobelpreisträger Paul Josef Crut-
zen. Die International Union of Geological Sci-
ences, welche für die Einteilung der geologischen 
Zeitalter zuständig ist, verwies 2018 jedoch darauf, 
dass wir weiter im Holozän leben, im Quartär, wel-
ches etwa vor 11 700 Jahren begann. Die Diskus-
sion, die noch nicht zu Ende ist, zeigt, wie sich das 
Verhalten der Menschen auswirkt, welche Fragen 
noch offen sind und welche zu diskutieren sind. 

Dieser Einstieg in die Debatte soll noch einmal die 
andere Diskussion außerhalb der Frage, welche Ri-
siken das für den Menschen birgt, aufzeigen. Na-
türlich ist dieses vom Bundesinstitut für Risikobe-
wertung noch nicht abschließend beantwortet und 
auch vom Fraunhofer-Institut – die Studie habe ich 
mir angeschaut – ist das noch nicht abschließend 
gesagt, aber auch hier befinden wir uns am An-
fang. Erst 1970 wurde die erste Definition für Mik-
roplastik geschaffen beziehungsweise angefangen, 
dazu zu forschen. Die aktuelle Definition stammt 
von 2009. Insofern müssen wir sagen, wenn man 
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die Wissenschaft und ihre Grundlagen dazu an-
sieht, ist das Problem der Mikroplastik und die da-
mit verbundenen Risiken noch ganz frisch. 

Trotzdem ist genau das die Frage: Wie viel Risiko 
wollen wir uns zumuten, wie viel können wir uns 
zumuten und welche Aspekte haben wir bezüglich 
gesundheitlicher Auswirkungen für Menschen, auf 
die Umwelt oder auch für Tiere und unsere Erde zu 
berücksichtigen. Deswegen das Beispiel aus der 
Geologie. 

Wie lange der Abbau dauert, ist schon erwähnt 
worden, und wenn es in den Sedimenten ist und 
versteinert, wird das noch eine ganz andere Di-
mension haben. Insofern haben wir es uns als Frak-
tion der FDP nicht leicht gemacht, die Frage zu klä-
ren, wie wir hierzu abstimmen. Wir haben überlegt, 
ob wir differenziert abstimmen, ob wir gegen ein-
zelne Punkte stimmen oder wie wir es halten, weil 
wir in der Tat das Problem sehen, aber die Antwort 
für uns eine Sammlung ist, die wir in vielen Teilen 
nicht teilen können. Natürlich ist Kunststoff nicht 
per se schlecht und auch wir haben sehr viel Nut-
zen von vielen Kunststoffen. Es kommt darauf an, 
ob er richtig genutzt, richtig entsorgt wird und ob 
dafür gesorgt wird, dass er nicht in die Umwelt ge-
langt oder nicht in den Maßen, wie es verboten ist. 
Insofern werden auch Fragen nach der Kreislauf-
wirtschaft gestellt. Die müssen wir beantworten. 

Wir werden uns enthalten. Nicht, weil wir die Sor-
gen nicht teilen, sondern weil wir einzelne der 
Maßnahmen nicht so gut finden wie die Koalition. 
Dafür bitten wir um Verständnis. 

(Beifall FDP) 

Deshalb bleibt es aber trotzdem Aufgabe, zu 
schauen, wie wir Kunststoff reduzieren, wie wir ihn 
richtig einsetzen und dass wir ihn dort einsetzen, 
wo er notwendig ist. Mein Lieblingsbeispiel dafür 
ist die Medizin. Die moderne Medizin, wie wir sie 
alle nutzen, käme ohne Kunststoffe überhaupt 
nicht aus. Ohne Kunststoffverpackungen, ohne all 
die Dinge, die dort notwendig sind. Ich möchte 
diese Qualität nicht missen, weil das dort erst die 
Hygiene gewährleistet, wie wir sie brauchen. 

Insofern gilt es, das Kind nicht mit dem Bade aus-
zuschütten, sondern das Ganze umfänglich zu be-
trachten. Wenn hier beispielsweise vom öffentli-
chen Beschaffungswesen geredet wird, umfasst das 
auch öffentliche Krankenhäuser. Da müssen wir 
genauer und differenzierter hinschauen, deswegen 
unter anderem unsere Enthaltung. Die Ziele teilen 

wir, die Sorgen teilen wir, die Wege nicht alle. – 
Herzliche Dank! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Michalik. 

Abgeordneter Michalik (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Gäste! Ich freue mich, dass die Koalition dieses 
wichtige Thema endlich zu Papier gebracht hat. Ich 
werde jetzt nicht mit weiteren Definitionen und mit 
dem Einleitungstext anfangen. Ich möchte mich e-
her auf die einzelnen Punkte konzentrieren. 

Trotz der guten Vorsätze in diesem Antrag muss ich 
sagen, dass ich doch einige Aspekte anmerken 
muss, zum Beispiel zu Punkt drei des Antrags, bei 
dem Sie auf die Regulierung von Pachtverträgen 
eingehen. Hier hätten Sie konkreter ausformulie-
ren müssen, dass Sie damit keine allübergreifen-
den Regelungen der Pachtverträge meinen, son-
dern Pachtverträge aus dem öffentlichen Bereich, 
denn hier kann schnell der Eindruck entstehen, 
dass Sie in private Pachtverträge eingreifen wollen 
und daher ist auch die Definition etwas unglücklich 
gelungen oder auch nicht gelungen. Aber ich weiß, 
was Sie damit meinen und daher kann man das 
noch mittragen. 

Bei Punkt vier aus Ihrem Antrag, in dem Sie bei 
Volksfesten, Sportveranstaltungen und Wochen-
märkten die Verwendung von Einwegplastik un-
terbinden möchten, was ich von der Idee her sehr 
begrüße, sollten Sie aber etwas ganz Wichtiges be-
denken: Sie sollten lange Vorlaufzeiten für die Um-
stellung berücksichtigen, damit die Inhaber und 
die Veranstalter nicht überfordert werden. Hier 
müssen Sie auf eine gemeinsame, vertretbare Lö-
sung hinwirken. 

Weiter gehen Sie unter Punkt sechs auf einen sehr 
wichtigen Punkt ein: Kunstrasenplätze. Die waren 
in der Fragestunde schon einmal Thema, das war 
nach der Sommerpause, und sie sind auch nicht un-
problematisch. Sie haben diesen Passus sehr weit 
gefasst und ich möchte darauf hinweisen, dass Sie 
auch private Plätze fördern und unterstützen soll-
ten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das mit 
bedenken. 

Einen Punkt möchte ich etwas schärfer kritisieren, 
aber nicht in der Sache, sondern in der suggestiven 
Formulierung. Im Antrag ist fast ausschließlich auf 
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Autoreifen abgestellt worden. Das stimmt zweifels-
frei, dem stimme ich auch zu, aber ich möchte an-
merken, dass Alltagsgegenstände wie Schuhsohlen 
oder Kosmetika auch einen sehr großen Beitrag 
dazu leisten. Insbesondere Schuhsohlen gehören 
unter die Top Ten weltweit. Da stelle ich einen net-
ten Versuch von Ihnen fest, Herr Saxe, wieder ein-
mal das Auto zu verteufeln, aber mit etwas ande-
rem habe ich in diesem Antrag auch nicht gerech-
net. Im Kern sind wir uns bei diesem Punkt aber ei-
nig: Die Forderung zum Thema Mikroplastik, näm-
lich durch dessen Erforschung Erkenntnisse dar-
über zu gewinnen, was damit alles verbunden ist, 
welche Auswirkungen das hat und dadurch alle Ri-
siken aufzudecken, die es gibt, halten wir für völlig 
richtig. 

Sie sprechen bei Punkt fünf zutreffend direkt über 
freiwillige Vereinbarungen mit Gastronomieberei-
chen und zielen hierbei nicht auf ein Verbot von 
Einweggeschirr ab. Das hat mich zunächst sehr ge-
wundert, da das eher nach CDU klingt und Sie üb-
licher Weise Dinge eher verbieten wollen – –. 

(Abgeordnete Krümpfer [SPD]: Das ist doch 
Quatsch!) 

Ach, das sehe ich aber anders. Das würde ich mir 
an vielen Stellen Ihrer Politik öfter wünschen, denn 
fördern und fordern statt zu verbieten, ist der rich-
tige Weg. 

(Beifall CDU) 

Daran merkt man auch, dass die guten Ideen der 
stärksten Fraktion hier abfärben. 

Weiter möchte ich Sie auf den Punkt sieben anspre-
chen und zwar eine vierte Reinigungsstufe für die 
Kläranlage Bremen zu prüfen. Das kann dazu die-
nen, multiresistente Keime und Medikamenten-
rückstände zu entfernen. Das Thema ist aber nicht 
unumstritten und es ist sehr teuer. Aber es ist rich-
tig, das Für und Wider zu prüfen, damit am Ende 
eine handfeste Entscheidung getroffen werden 
kann. 

Hervorheben möchte ich zum Schluss Punkt zwei 
aus dem Antrag. Bei dem Punkt öffentliche Be-
schaffung soll auf Verpackung und Einwegartikel 
ab dem Jahr 2020, also schon in einem Monat, ver-
zichtet werden. Es ist völlig richtig, bei sich selbst 
anzufangen und vielen Dank, dass Sie diese Er-
kenntnis auch endlich haben, denn man soll mit 
gutem Beispiel vorangehen. 

In der Sache halten wir den Antrag für vertretbar 
und werden diesem zustimmen, auch wenn einige 
Forderungen nicht konkret genug sind, sind sie ein 
Baustein, um das Umweltproblem Mikroplastik an-
zugehen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Herr Saxe. 

Abgeordneter Saxe (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich 
bedanke mich für die Debatte. Ich finde, sie ist sehr 
reflektiert und es ist jedem klar, dass wir es hier mit 
keiner umweltpolitischen Bagatelle zu tun haben, 
sondern dass wir alle miteinander ein ganz großes 
Problem haben. 

Herr Michalik, Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass 
der Reifenabrieb gar nicht in den Beschlusspunk-
ten vorkommt, 

(Zuruf Abgeordneter Michalik [CDU]) 

aber ich werde Ihnen gleich den Gefallen tun, dazu 
etwas zu sagen, weil ich eine Meinung dazu habe. 
Sie haben Recht: Es gibt die Rangliste vom Fraun-
hofer-Institut, die Sie auch kennen, dort ist auf 
Platz sieben der Abrieb von Schuhsolen. Allerdings 
ist der Reifenabrieb zwölfmal so hoch. Es gibt den 
Abrieb von Kunststoffverpackungen, kurz dahinter 
kommt der Abrieb von Fahrbahnmarkierungen, o-
der Verwehungen von Sport- und Spielplätzen. Ins-
gesamt hat das Fraunhofer-Institut, glaube ich, 76 
Quellen identifiziert, und man muss bei jeder ein-
zelnen genau hinschauen. 

Ich habe versucht, vorhin noch einmal zu fragen: 
Wo sind die entscheidenden Handlungsfelder, die 
wir in Bremen haben? Vor allen Dingen dann, 
wenn wir Mikroplastik- oder Nanopartikel nicht 
verhindert haben und sie schon da sind und auf den 
Straßen herumliegen. Dann ist die Situation mo-
mentan bei unserem getrennten Abwassersystem 
so, dass mit dem Regenwasser sämtlicher Reifenab-
rieb, sämtlicher Straßenabrieb, sämtlicher Brem-
senabrieb, direkt bei uns in den Gewässern landet. 
Nicht unbedingt in der Weser, sondern schon vor-
her in der Umgebung. 

Doch das, was wir einmal als Stärke empfunden ha-
ben, nämlich dieses getrennte Abwassersystem, 
das auch Stärken hat, das muss man genau mitei-
nander diskutieren – –. Hier haben wir eine ganz 
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große Schwäche festgestellt, nämlich dass das Re-
genwasser per se eben nicht mehr so sauber ist wie 
man sich das vorstellt. 

Straßenreinigung ist auch ein Thema. Es gibt Kom-
munen, die das Thema diskutieren und sagen: 
Durch höhere Reinigungsintervalle können wir 
sehr viel von diesem Mikroplastik beseitigen. Das 
muss man diskutieren, es kostet Geld, man muss 
abwägen, ob dieser Einsatz von Geld tatsächlich 
gerechtfertigt ist. Zum Thema Straßenbeläge: Ich 
weiß auch, dass aus Verkehrssicherheitsgründen 
Piktogramme und Einfärbungen einen Sinn erge-
ben. Trotzdem sollten wir genau schauen, ob es 
nicht zum Beispiel eingefärbten Asphalt gibt, wie 
man ihn in der Niederlande verwendet, der zu ver-
tretbaren Kosten eingesetzt werden kann. Ich 
denke, das sind Handlungsfelder, bei denen man 
tätig werden kann. 

Ich möchte auch die Klärschlammverbrennungsan-
lage erwähnen. In diesem Klärschlamm übrigens 
ist sehr viel Mikroplastik enthalten. 

(Präsident Imhoff übernimmt wieder den Vorsitz) 

Auch dieses Thema habe ich diskutiert. Wenn man 
Plastik herausholen will, dann ist die Klärschlamm-
verbrennungsanlage sehr notwendig, nicht nur da-
für. 

Ich will noch einmal über Reifenabrieb sprechen, 
um Ihnen diesen Gefallen zu tun. Wenn Sie sich bei 
Ihrem Auto einen Satz Reifen kaufen, dann neh-
men Sie ihn nach etwa 50 000 Kilometern wieder 
runter. Je nachdem, wie Sie gefahren sind, werden 
Sie feststellen, dass dieser Satz Reifen vier bis sechs 
Kilo leichter geworden ist. Das heißt, dass in dieser 
Zeit diese vier bis sechs Kilo von den Reifen abge-
rieben worden sind, und als Feinstaub, der gesund-
heitsschädlich ist, in die Umwelt eingebracht 
wurde. Dort wird er aufgewirbelt und stellt die er-
wiesene Gesundheitsbelastung dar. Wer ist dafür 
verantwortlich? Die Frage muss man stellen. Ist es 
der Reifenhersteller? Ist es derjenige, der den Rei-
fen verbaut? Ist es derjenige, der das Auto kauft? 
Im Augenblick ist die Allgemeinheit dafür verant-
wortlich. 

Hier sollte man die Frage stellen: Können wir nicht 
auf die Reifenhersteller einwirken, dass ein wichti-
ges Kriterium neben dem Aspekt der Verkehrssi-
cherheit oder dass bei Nässe das Fahrzeug gut am 
Boden haftet, auch die Haltbarkeit sein muss? Es ist 
mir schon klar, dass ein Reifenhersteller froh ist, 
wenn er den Satz Reifen nach 50 000 Kilometern 

statt nach 70 000 Kilometern verkauft. Dieser Fra-
gestellung müssen wir uns annehmen und 
schauen: Ist irgendein Verursacher für verantwort-
lich oder müssen wir sagen: Naja, das gehört zu 
den Nebenkosten der Mobilität, die die Allgemein-
heit tragen muss. 

Klar ist: Es gibt ein großes Problem und ich glaube, 
darüber nicht zu diskutieren wäre in diesem Zu-
sammenhang ein Fehler. Ich weiß, dass beispiels-
weise meine Schuhsohlen und das Fahrrad, mit 
dem ich nach Hause fahre, ebenfalls Reifenabrieb 
haben. 

(Abgeordneter Michalik [CDU): Und die Bremsen!) 

Ja, auch die Bremsen, das habe ich vorhin schon 
erwähnt. Es sei beim Fahrrad aber auch erwähnt, 
dass der Abrieb im Vergleich zu Autos nur 1,7 Pro-
zent beträgt. Das ist nicht sehr viel. 

Wir sollten mit dieser Problematik bewusster um-
gehen und dafür ist diese Debatte gut. Wir sollten 
schauen: Was können wir in Bremen machen? Kön-
nen wir die erste Kommune sein, was ich mir wün-
sche, die kein Plastik mehr verbaut? Das werden 
wir sicherlich miteinander diskutieren müssen. 
Auch werden wir genau hinsehen, was die Nieder-
länder für Erfahrungen machen. Bei diesen Hand-
lungsfeldern anzufangen – Sie haben schon einige 
erwähnt und auch differenziert betrachtet –, die wir 
selbst beeinflussen können, das ist für mich das 
wichtigste Ergebnis dieser Debatte. – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Gottschalk. 

Abgeordneter Gottschalk (SPD): Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Noch ein paar 
Worte zu den Aspekten: 

Zunächst, Herr Dr. Buhlert, mir hat das sehr gut ge-
fallen, was Sie zu dem Anthropozän gesagt haben, 
über die Diskussion, die sich damit verbindet und 
die Dimensionen und Probleme, die dort diskutiert 
werden. Ich denke, das ist eine Diskussion, die zu 
führen ist. 

Was mir nicht ganz so gefallen hat, war zuletzt Ihr 
Hinweis, dass wir hier kein Chemieindustrie-
Bashing betreiben sollten. Ich glaube, so ist es nicht 
gemeint. Es klang ein bisschen an, Ihr betonen der 
Produkte, die auch positiv sind. Deshalb möchte ich 
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das noch einmal unterstreichen, ich glaube, da sind 
wir gar nicht so weit auseinander. 

Ich denke, dass die Chemie und die Chemieindust-
rie in den letzten 100, 120 Jahren sehr viel Positives 
zur gesellschaftlichen, zur industriellen Entwick-
lung beigetragen hat. Das Problem in diesem Be-
reich ist aber auch, dass diese Entwicklung, diese 
Produkte so janusköpfig sind, dass wir mit vielen 
dieser Dinge Probleme haben, weil sie so haltbar 
sind und weil sie sich nicht so schnell wieder besei-
tigen lassen. 

Deshalb ist natürlich einer der wesentlichen 
Punkte, zunächst dazu beizutragen, dass man zu-
mindest die Produkte, und ich glaube, die haben 
wir im Blick, die wir nicht brauchen, eindämmt. Es 
ist deshalb ein erster zumindest ermunternder 
Schritt, dass bestimmte Einwegplastiken auch auf 
europäischer Ebene ab 2021 verboten werden. Das 
sind das Plastikbesteck, das Plastikgeschirr, das 
sind Strohhalme, Wattestäbchen und das ist das 
Styropor zum Verpacken von warmen Getränken 
und Speisen. Ich denke, dass das gemacht wird, ist 
gut, aber natürlich noch längst zu wenig, weil wir 
sehr viele andere Produkte haben, die auch einge-
schränkt werden müssen. In Deutschland werden 
in jeder Stunde 320 000 Kaffeepappbecher ver-
braucht. 320 000, die alle mit Polyäthylen überzo-
gen sind. Das sind Bereiche, in denen wir dazu bei-
tragen sollten, diese so schnell wie möglich zu ver-
ringern. 

Wir haben die Plastikeinkaufstaschen, wir haben 
diese Unart dieser Entwicklung, dass selbst Plastik-
tüten immer wieder mit neuen Plastikteilen ver-
mischt werden, sich schlecht recyceln lassen. Da 
müssen wir ansetzen. Ein wesentlicher Punkt die-
ses Antrags ist, dass wir nicht nur sagen, man 
müsste, sondern dass wir ein Zeichen setzen, dass 
wir das in der Verwaltung, in unseren eigenen Be-
trieben, vorbildhaft angehen wollen. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Die Herausforderung, zu sagen, wir wollen bei den 
Beschaffungen darauf achten, ist natürlich eine 
Herausforderung, die auch damit zu tun hat, zu 
prüfen, was verbrauchen wir eigentlich in unseren 
Verwaltungen, was verbrauchen wir in den Betrie-
ben, an denen wir beteiligt sind, an unnötigem 
Plastik. Dies als eine Herausforderung anzuneh-
men, zu identifizieren, wie es dort ist, das wird eine 
immense Herausforderung sein. Ich glaube, das 
wird genau deshalb eine Herausforderung sein, 
weil das nicht schon im Januar oder so erledigt oder 

angegangen worden ist, sondern angegangen 
wird, als eine Herausforderung, bei der wir auch 
formuliert haben, dass wir regelmäßige Berichte 
darüber brauchen, die uns zeigen, ob wir in diesem 
Bereich vorankommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich 
dem anschließen, was Ralph Saxe gesagt hat: Ich 
glaube, wir haben heute mit dem Mikroplastik und 
überhaupt mit der Frage, wie kommen wir in die-
sem Land mit einer Reduzierung von Plastik weiter, 
wie weit schaffen wir es, auch Vorbild zu sein, ein 
wichtiges, ein beunruhigendes Thema besprochen 
und deshalb herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir da 
vorankommen werden. – Danke schön! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Dr. Buhlert. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrter 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 
glaube, es ist genauso wie hier in der Debatte, wir 
müssen die Dinge differenziert betrachten. So sehr 
der Reifenabrieb zum Feinstaub beiträgt, so sehr ist 
es notwendig, beim Fahrzeug eine gewisse Haf-
tung zu haben. Natürlich sollten die Reifen so sein, 
dass sie eine gute Haltbarkeit haben, so dass der 
Abrieb möglichst gering ist, wenn er schon da ist. 
Genau darum geht es, diese differenzierte Heran-
gehensweise zu pflegen. Deswegen ist auch die 
Überlegung ganz wichtig, Müll zu vermeiden, 
Kunststoffmüll zu vermeiden, weil, es ist darauf 
hingewiesen worden, der sich am Ende zerreibt 
und dann zu Mikroplastik wird. Aber es geht auch 
darum, diesen Müll wiederzuverwerten, in Kreis-
läufe zu führen, an allen Stellen eine Mülltrennung 
vorzusehen, und diese, auch in den bremischen 
Gesellschaften und in der öffentlichen Verwaltung, 
umzusetzen. 

Über die Verpackungen haben wir geredet und 
darüber, dass der öffentliche Dienst eine Vorreiter-
rolle haben sollte. Da bin ich gern dabei. Aber es 
muss auch hart darüber diskutiert werden, was 
geht und was nicht geht. Was heißt das konkret in 
der Umsetzung, weitgehend auf Verpackungsmüll 
zu verzichten? Woran muss ich mich orientieren? 
Darf ich Papier kaufen, das in Plastik eingehüllt ist, 
weil es dann nicht nass wird oder muss das anders 
eingehüllt sein, in gewachstem Papier zum Bei-
spiel. Solche Fragen müssen beantwortet werden, 
weil sonst sehr schnell argumentiert wird, darauf 
kann ich nicht verzichten, und das vielleicht eine 
zu schnellen Antwort war. Insofern brauchen wir 
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ein differenzierteres Herangehen. Dass das Jahr 
2020 sehr ambitioniert ist, darauf ist von den Kolle-
gen der Fraktion der CDU schon hingewiesen wor-
den. 

Ich bin gern dabei, das Thema in Zusammenhang 
mit Pachtverträgen anzusprechen und im Dialog zu 
klären. Wir haben die Stadthalle, bei der das ein 
Thema sein kann. Aber: Darauf hinwirken, hört 
sich fast schon nach einem Verbot an und ich 
glaube, es ist immer noch der bessere Weg, Men-
schen zu überzeugen. 

(Beifall FDP) 

Auf die Rahmenbedingungen der Europäischen 
Union ist eingegangen worden. Demnach wird vie-
les an Kunststoff demnächst gar nicht mehr vorhan-
den sein dürfen. Bei Volksfesten auf Einwegplastik 
zu verzichten ist auch richtig. Aber ich will den 
Hinweis geben, dass Mehrwegplastik teilweise aus 
Sicherheitsgründen nicht vermeidbar ist, weil man 
mit einem Glaskrug einen Menschen eher verlet-
zen kann, als mit Mehrwegplastik. 

(Zuruf Abgeordneter Saxe [Bündnis 90/Die Grü-
nen]) 

Ich weiß, dass hier Einwegplastik drin steht, Herr 
Saxe, ich kann lesen. 

(Abgeordneter Saxe [Bündnis 90/Die Grünen]: Ich 
auch!) 

Kunstrasenplätze sind angesprochen worden. 
Auch da ist es wichtig, eine Lösung zu finden, mit 
Auffangmöglichkeiten und so weiter. Aber was 
kommt danach? War das die richtige Entwicklung, 
dass wir so viele Kunstrasenplätze haben? Sportlich 
wird man sagen: Ja. Darauf kann man jederzeit 
spielen, man hat klare, gleichbleibende Bedingun-
gen und so weiter. Aber ist das wirklich die Ent-
wicklung, die wir haben wollen und haben müs-
sen? Ich kann das aus Umweltsicht nicht beurtei-
len. Ich will das auch gar nicht beurteilen. Auf je-
den Fall ist nicht jede Entwicklung so, dass wir sa-
gen müssen, sie war optimal. 

Bei Kosmetika brauchen wir uns, glaube ich, nicht 
lange zu unterhalten. Da sind wir einer Meinung. 

Aber wir brauchen auch in anderen Bereichen in-
novative Lösungen. Straßenbeschriftungen sind 
genannt worden. Auch darum müssen wir uns 
kümmern. Wir hatten als Fraktion der FDP kurz vor 

der Wahl die Frage gestellt, was denn auf den Stra-
ßen aufgebracht ist und welche Folgen das hat. Na-
türlich ist das auch ein Abrieb der nicht gewünscht 
ist. Wenn wir solche Straßenmarkierungen ma-
chen, müssen wir auch dafür sorgen, dass die in 
Kombination mit den Reifen und allen anderen 
Faktoren möglichst lange auf der Straße bleiben 
und nicht zu Feinstaub werden. 

Wir müssen die Frage der Klärung der Abwässer 
diskutieren. Können wir beim Regenwasser mit 
Auffangmöglichkeiten arbeiten? Wie sieht es bei 
Starkregenereignissen aus, bei denen viel wegge-
schwemmt wird? Wie sieht es aus mit der Klärung 
der regulären Abwässer? Bei der Klärschlammmo-
noverbrennung haben wir, glaube ich, die Auffas-
sung, dass die erforderlich ist, um eine vernünftige 
Lösung zu haben. 

Ich wollte das noch einmal sagen, um unsere Ge-
samtsicht zu den Punkten, auch wenn wir uns ent-
halten werden, darzustellen. Damit es klar ist, dass 
wir, wie alle anderen im Raum die diskutiert haben, 
diese Einschränkung muss man ja machen, das als 
Problem sehen und an diesem Problem arbeiten, 
ernsthaft arbeiten wollen. In der Tat ist die Dimen-
sion einerseits eine gesundheitliche, aber auch eine 
Frage, welche Erde wir den künftigen Generatio-
nen hinterlassen wollen und wie wir die Erde hin-
terlassen wollen. – Herzlichen Dank! 

(Beifall FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort Frau Bürgermeisterin Dr. Schaefer. 

Bürgermeisterin Dr. Schaefer: Sehr geehrter Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Plastik ge-
hört nicht in die Umwelt und zwar egal, ob Makro-
, Mikro- oder Nanoplastik. Wenn wir uns an-
schauen, was Makroplastik macht, dann haben Sie 
alle die Berichte von Meerestieren vor Augen, ob 
es Delfine, Wale oder Schildkröten sind, die elen-
dig an großen Plastikteilen eingegangen sind, weil 
der Magen voller Plastik war oder sie durch Plas-
tiktüten erstickt sind. Umso erschreckender ist es in 
der Tat, wenn aus der Makroplastik irgendwann 
Mikroplastik wird und wir selbst im Antarktiseis in-
zwischen Konzentrationen von Mikroplastik ha-
ben. Wir müssen davon ausgehen, dass der Eintrag 
diffus erfolgt sein muss und nicht, weil die Men-
schen dort viele Plastiktüten vergessen haben. 

Ich finde es erschreckend, wenn man erfährt, dass 
jeder Mensch im Durchschnitt fünf Gramm Mikro-
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plastik pro Woche, also eine Scheckkarte, auf-
nimmt. Deswegen bin ich ganz froh, im Rahmen ei-
ner Diskussion zu schauen, wie Kommunen oder 
auch Länder selbst einen Beitrag dazu leisten kön-
nen, dass die Mikroplastikkonzentrationen in der 
Umwelt verringert werden. 

Herr Michalik, wir unterhalten uns heute im Übri-
gen nicht zum ersten Mal hier in der Bürgerschaft 
über das Thema, wir hatten auch schon das Thema, 
– ich erinnere mich, dass Frau Neumeyer, glaube 
ich, dazu gesprochen hatte –, dass wir Mikroplastik 
gerade in Kosmetikartikeln bundesweit verbieten 
wollen. 

Diese Debatte zeigt, wie wichtig diese Vermeidung 
ist und dass ein Verzicht auf Kunststoffeinwegpro-
dukte nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Europa und letzten Endes weltweit erforderlich ist. 
In verschiedenen Feldern muss umgesteuert wer-
den. 

Noch vor wenigen Jahren war nur in Fachgremien, 
Forschungsinstituten und bei Umweltaktiven be-
kannt, wo überall Mikroplastik entsteht, aktiv ein-
gesetzt wird und enthalten ist. Die Bandbreite ist 
riesig. Sie haben heute Etliches aufgezählt und ich 
bin Herrn Buhlert ganz dankbar, dass er differen-
ziert hat, denn wir können nicht ohne weiteres 
komplett auf Kunststoff verzichten. Es gibt Anwen-
dungsfelder wie zum Beispiel in Krankenhäusern, 
in denen man aus Hygienegründen Kunststoff ein-
setzt, was sehr sinnvoll ist, aber es gibt auch Felder, 
in denen Plastik und Kunststoffe extrem überflüssig 
und verzichtbar sind, wie zum Beispiel Mikroplas-
tik in Kosmetika. 

Es entsteht durch die Nutzung von Kunststoffver-
packungen, durch Abrieb von Kleidung – und das 
sollte sich jeder bei der Auswahl seiner Kleidung 
überlegen, zum Beispiel, wenn man einen Fließpul-
lover kauft, weil bei jedem Waschvorgang Mikro-
plastik in das Abwasser gelangt –, es entsteht durch 
den Abrieb von Reifen, Straßenmarkierungen wur-
den genannt, Kunstrasenplätze oder auch durch 
die Auswaschung von Kunststoffen, die in Flüssen 
und Meeren in millionenfacher Tonnenmenge 
existieren. Die Liste kann man sicherlich noch un-
endlich verlängern. 

Der Einsatz von Kunststoffen für den einmaligen 
Gebrauch steigt immer weiter. Das wurde auch 
schon gesagt. Deutschland gilt als europäischer 
Spitzenreiter im Kunststoffverbrauch für Produkte 
und Verpackungen. Meine Damen und Herren, ich 
finde, das darf so nicht weitergehen. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Allein in Bremen werden zum Beispiel jährlich 
mehrere Millionen Einwegbecher für Kaffee weg-
geworfen und diese werden nur wenige Minuten 
gebraucht. Arno Gottschalk ist darauf eingegan-
gen, wie viele Einwegbecher in Deutschland stünd-
lich – 320 000 habe ich mir gemerkt – verbraucht 
werden. Es sind nicht nur die Zahlen die beängsti-
gen wenn wir uns über Plastik Gedanken machen, 
sondern im Übrigen auch die hohen Müllgebühren, 
denn die fachgerechte Entsorgung zahlen wir erst 
einmal. 

Das Einweggeschirr für die Suppe auf dem Wo-
chenmarkt ist gang und gäbe, riesige Mengen von 
Kunststoffmüll türmen sich dort täglich auf. Ehr-
licherweise tut es keinem weh, wenn man hierauf 
verzichtet und Alternativen sucht. Das macht der 
Senat im Übrigen jetzt auch für die Messen und un-
terschiedliche Festivitäten, es gibt es sogar schon 
eine Richtlinie, dass man Pommes frites in Perga-
mentpapier und andere Sachen, wie eine Brat-
wurst, im Brötchen anbieten soll. Alles Gedanken, 
wie man auf Festivals, auf Messen, aber auch auf 
dem Wochenmarkt einfach auf Kunststoff verzich-
ten kann. 

Das Europäische Parlament hat im Frühjahr 2019 
beschlossen, dass Einweggeschirr schrittweise ver-
boten werden soll. Die Hälfte des Mülls in den Oze-
anen stammt nämlich nach großen Schätzungen 
aus der weltweiten Wegwerfgesellschaft und unge-
ordneten Rücknahmesystemen. 

Bremen unternimmt bereits seit Jahren diverse An-
strengungen, um dem Ziel der Vermeidung und 
Verminderung von Abfällen und insbesondere der 
Plastikabfälle ein Stück näher zu kommen. Dieses 
Ziel ist im Abfallwirtschaftsplan des Landes Bre-
men und im Abfallwirtschaftskonzept der Stadt 
Bremen ein wichtiger abfallwirtschaftlicher Bau-
stein. Was gehört dazu? Dazu gehören Angebote 
der Umweltbildung, mit denen Schülerinnen, 
Schülern und Erwachsenen die Probleme unserer 
Wegwerfgesellschaft näher gebracht werden und 
bei denen mit ihnen Lösungswege erörtert werden. 
Da gibt es die Kampagne „Noch ist nicht alles im 
Eimer!“ – die ist ganz aktuell und geht gegen das 
Littering vor sowie die von der Unesco ausgezeich-
nete Tour Global, die in einer interaktiven Ausstel-
lung erlebbar macht, wie sich das eigene Konsum-
verhalten in der Umwelt auswirkt. 

Man merkt es an der Debatte: Wenn aufgezählt 
wird, wie die Eintragungspfade sind, dann stellen 
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wir fest, dass ganz viel mit uns selbst zusammen-
hängt und wir alle selbst einen Beitrag leisten kön-
nen. Jetzt will ich nicht sagen, verzichtet auf die 
Schuhe, der Ersatz wären Ledersohlen, ich glaube, 
die Tierschützer hätten dann auch ein Problem, 
aber natürlich können wir unser Konsumverhalten 
überprüfen. Da geht es auch schon los mit: Bestelle 
ich im Internet? Wie sieht die Verpackung aus? 
Muss es eine Kunststoffverpackung sein oder kann 
es auch eine Papierverpackung sein? Wenn es eine 
Papierverpackung ist, dann ist es hoffentlich eine 
Verpackung aus Altpapier, denn wir stellen ganz 
schnell fest, das Problem ist immer die Masse und 
die Menge, die wir verbrauchen, konsumieren, be-
nutzen. Eine Bambuszahnbürste ist toll, um Kunst-
stoff zu verhindern, wenn sie milliardenfach ver-
wendet würde, hätte man auch wieder ein Roh-
stoffproblem. Also es ist einfach die Masse, die wir 
konsumieren und verbrauchen, die in jeglicher 
Hinsicht diese negativen Umweltauswirkungen 
hat. 

Was gibt es noch? Es gibt weitere Aktivitäten, Ab-
fällen zu neuem Nutzen zu verhelfen. Dazu gehört 
zum Beispiel das Upcycling, wie zum Beispiel die 
Herstellung von Taschen aus Lkw-Planen, die man 
kaufen kann oder Projekte, wie man zum Beispiel 
Elektrogeräte fachgerecht reparieren kann. Der 
Mehrwegbecher ist vorhin schon angesprochen 
worden, ein wichtiger Beitrag auch in Bremen, um 
auf die Einwegbecher zu verzichten. Da wollen wir 
uns als Umweltressort noch weiter bemühen, ge-
nauso bei zahlreichen anderen Projekten und For-
schungsvorhaben. Sie sehen, es gibt bereits um-
fangreiche Anstrengungen mit dem Leitbild Zero 
Waste, die das Ziel verfolgen, Abfälle zu vermeiden 
und zu verwerten. 

Ich glaube aber, ein kompletter Verzicht auf plas-
tikhaltige Beläge und Markierungen im Straßen-
bau ist derzeit nicht so einfach möglich. Wir haben 
das, Ralph Saxe, im Vorfeld schon diskutiert. Wenn 
es gute Erfahrungen aus Holland gibt, dann sind 
wir für Hinweise und Anregungen dankbar, dann 
gehen wir denen auch gern nach. Ralph Saxe hat 
selbst gesagt, bei Piktogrammen und anderen Stra-
ßenmarkierungen gibt es bisher noch keine Alter-
native und Straßenmarkierungen dienen schließ-
lich der Sicherheit. In dieser Abwägung würde ich 
immer sagen: Gut, dann ist es so, dann nimmt man 
das in diesem Fall in Kauf. 

Verschiedene Bundesministerien haben bereits 
weitere Forschungsschwerpunkte ins Leben geru-
fen, die sich dem Plastikproblem widmen. Im welt-
weit größten Forschungsschwerpunkt „Plastik in 

der Umwelt“ arbeiten mehr als 100 Institutionen 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis zusammen 
und werden mit rund 35 Millionen Euro gefördert. 
Das Alfred-Wegener-Institut, mit dem man Kontakt 
aufgenommen hat – und das haben auch mehrere 
Vorredner gesagt – hat ein EU-Projekt für die Stan-
dardentwicklung für die Bestimmung und Erfas-
sung von Mikroplastik. 

Ich habe von einem Projekt gehört, bei dem, jetzt 
sind wir wieder bei Museumsschiffen, in dem Fall 
aber die Grönland, ich glaube, übernächstes Jahr 
auf einen Törn geht. Dort werden, weil sie langsam 
fährt, für das AWI Wasserproben entnommen, da-
mit man dort über eine lange Strecke die Mikro-
plastikkonzentration messen kann. Das finde ich, 
ehrlich gesagt, ein schönes Beispiel, wie man Mu-
seumsschifffahrt und Wissenschaft gut kombinie-
ren kann. Wir sind alle gespannt auf die Ergeb-
nisse. 

Darüber hinaus gibt es erheblichen Forschungsbe-
darf zu möglichen Gesundheitsauswirkungen von 
aufgenommener Mikroplastik, da es überall ent-
steht. Die vierte Reinigungsstufe wird in die Mach-
barkeitsstudie für andere Gewässer mit aufgenom-
men, die nicht in die Kläranlagen gelangen. Da gibt 
es auch ein Forschungsprojekt, in dem geschaut 
wird, ob auch Pflanzenfilter Abhilfe schaffen kön-
nen und um zum Beispiel Straßenabwasser aufzu-
bereiten. 

Ich möchte schließen: Diese Mammutaufgabe ist 
keine, die ein Ressort allein bewältigen kann. Fast 
alle hier im Raum und viele Stakeholder in der Ge-
sellschaft sind aufgefordert, das Thema Einweg- 
und Mikroplastik zu ihrem eigenen Belang zu ma-
chen. Es geht um unsere Gesundheit, um Umwelt-
schutz, um den Schutz unserer Meere, Flüsse und 
Seen. Wir wollen gern unseren Beitrag dazu leis-
ten. Ich würde mich freuen, wenn wir alle gemein-
sam das Thema anpacken würden. – Herzlichen 
Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich lasse über den Antrag der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, der SPD und DIE LINKE mit der 
Drucksachen-Nummer 20/120 abstimmen. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/120
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Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, Abgeordneter Jürgewitz [AfD], Abgeord-
neter Timke [BIW]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen M.R.F.) 

Stimmenthaltungen? 

(FDP) 

Die Bürgerschaft (Landtag) stimmt dem Antrag zu. 

Das Wahlrecht für Obdachlose stärken 
Antrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen 
vom 12. November 2019 
(Drucksache 20/154)  

Dazu als Vertreter des Senats Herr Senator Mäurer. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Als erster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Zimmer. 

Abgeordneter Zimmer (DIE LINKE): Sehr verehr-
ter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Nicht wählen ist legitim, aber die soziale Se-
lektivität von Wahlen ist ein demokratisches Prob-
lem. 

Wir diskutieren heute einen Antrag der Koalition, 
mit dem die Wahlbeteiligung von einer besonders 
von Armut betroffenen Gruppe gestärkt werden 
soll und für die eine Beteiligung an Wahlen beson-
ders schwierig ist. Es geht um die wohnungslosen 
Menschen in dieser Stadt. 

1918, vor etwas mehr als 100 Jahren, wurde in Bre-
men das allgemeine gleiche Wahlrecht eingeführt. 
Bis zu diesem Zeitpunkt durften nur Männer, und 
zwar in einem sehr undemokratischen Achtklas-
senwahlrecht in Bremen an der parlamentarischen 
Mitbestimmung in Form von Wahlen teilhaben. 
Das allgemeine Wahlrecht steht heute allen mit 
deutschem Pass und bei Kommunal- und Europa-
wahlen auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern un-
eingeschränkt zu. Wir würden uns natürlich wün-
schen, dass auch Migrantinnen und Migranten un-
abhängig von ihrem Pass beziehungsweise Aufent-
haltsstatus dieses Recht der Wahl ausüben dürften. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wahlen sind sehr stark sozial gespalten. Das ist in 
Bremen nicht anders als im Bundesdurchschnitt. 
Das heißt konkret hier: In sozial besser gestellten, 
den eigentlich problematischen, Stadtteilen, liegt 
die Wahlbeteiligung massiv über der Wahlbeteili-
gung in Stadtteilen mit hoher Armutslage. 

So ist bei der Bürgerschaftswahl 2019 die Wahlbe-
teiligung insgesamt zwar gestiegen, und zwar rela-
tiv gleichmäßig in allen Stadtteilen, jedoch sind so-
ziale Faktoren, wie niedriges Einkommen oder 
SGB-II-Abhängigkeit nach wie vor die Kriterien, 
die am stärksten mit niedriger Wahlbeteiligung 
einhergehen. 

Die Menschen in den von Armut besonders be-
troffenen Stadtteilen scheinen sich vom politischen 
System und seinen Protagonisten immer weniger 
verstanden beziehungsweise vertreten zu fühlen. 
Es entsteht teilweise das Gefühl der Ohnmacht. 
Das Politische in Form von parlamentarischer Ar-
beit wird mehr und mehr infrage gestellt. Die Hoff-
nung über parlamentarische Prozesse Einfluss neh-
men zu können, überhaupt wahrgenommen zu 
werden, geht im alltäglichen Kampf, den ein Leben 
in Armut bedeutet, verloren. Das alles gilt in ver-
stärktem Maße für Menschen ohne Wohnung. 

Wohnungslose sind in besonderem Maße von ge-
sellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. Sie wer-
den teilweise mit staatlichen Mitteln an den Rand 
gedrängt. Wohnungslose sind aber schon lange 
auch Ziel offener nicht staatlicher Gewalt. In den 
vergangenen Jahren haben sich die Straftaten ge-
gen Obdachlose mehr als verdoppelt, von 602 im 
Jahr 2011 auf 1 389 im vergangenen Jahr. Die Zahl 
von Gewalttaten gegen Menschen, die auf der 
Straße leben, ist auch stark angestiegen. Dazu 
kommen fast 100 Tötungsdelikte in den letzten 
Jahren. Hier gilt es gegenzusteuern. Es gilt, die 
Menschen zu befähigen, Forderungen politisch zu 
äußern, sich sichtbar zu machen, eigene Belange 
zu thematisieren und für ihre Umsetzung zu kämp-
fen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Hier setzt unser Antrag an. So fordern wir Brief-
wahlmöglichkeiten und Wahllokale an Einrichtun-
gen für Wohnungslose, wie dem Café Papagei. Au-
ßerdem fordern wir, dass es unbürokratisch mög-
lich ist, sich für die Wahl zu registrieren, auch wenn 
Frau oder Mann keinen festen Wohnsitz haben o-

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/154
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der nicht im Wählerverzeichnis stehen. All das wol-
len wir bei den nächsten Wahlen noch besser ma-
chen. Deshalb ist dieser Antrag wichtig für die po-
litische Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. – Vie-
len Dank! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Dr. Buhlert. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrter 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir un-
terstützen das hier geäußerte Anliegen, dafür zu 
sorgen, dass die Wahlbeteiligung innerhalb einer 
bestimmten Gruppe größer wird. Wobei ich nicht 
sehe, dass es nur um diese Gruppe geht, es geht, 
glaube ich, der Koalition und uns darum, die Teil-
habe an Wahlen insgesamt zu verbreitern. Wir sind 
auch der Meinung, dass man das tun muss. 

Auch wenn man natürlich andere Ansätze finden 
muss, um Wohnungslosigkeit zu verhindern, bleibt 
es so, dass wir dieses Phänomen haben, dass Men-
schen wohnungslos aber auch wahlberechtigt sind, 
denn das Wahlrecht hängt nicht davon ab, dass 
man eine Wohnung hat, sondern dass man seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Bremen hat. Es wird 
dann sicherlich an einigen Stellen schwierig, den 
Nachweis zu führen und es gibt sicherlich bei pa-
pierlosen Obdachlosen auch Probleme, diese 
Nachweise zu führen, auch da wird man dann Fra-
gen des Missbrauchs klären müssen. 

Hier handelt es sich aber auch um eine Prüfung, die 
an einigen Stellen verlangt wird und das zu durch-
denken und zu überlegen, wie wir dem nachkom-
men können und diese Lösungen bringen können, 
das halten wir für aller Ehren wert und angebracht, 
denn es erkennt an, dass wir sowohl im Bundestag, 
im Europaparlament als auch hier oder in den 
Stadtteilbeiräten Vertretungen haben wollen, die 
die Menschen auch vertreten, die wählen dürfen. 
Dabei ist es gut, wenn alle Gruppen angesprochen 
sind. 

Wir haben aus Gleichheitsgrundsätzen einige 
Schwierigkeiten mit den Briefwahllokalen. Wir 
hatten schon bei der letzten Wahlrechtsreform das 
Problem, als es darum ging, dass in Schulen Wahl-
lokale eingerichtet werden, die zu gewissen Zeiten 
geöffnet sind und die dann nur bestimmten Grup-
pen, nämlich den Schülerinnen und Schülern un-
ter, vielleicht auch unter gewissen Zwängen, zur 
Verfügung stehen, dass dann die Gleichheit der 

Wahl und auch das Recht auf Nicht-Wahl einge-
schränkt werden. 

Ein ähnliches Problem könnte an dieser Stelle auch 
mit Briefwahllokalen, wie sie hier vorgeschlagen 
sind, vorliegen. Aber das zu prüfen ist deswegen 
noch lange nicht falsch und deswegen haben wir 
auch kein Problem damit, dass das geprüft wird, 
aber man muss das natürlich so prüfen, dass die 
Wahlrechtsgrundsätze gewahrt sind. Die Beden-
ken die der ehemalige Landeswahlleiter bei der 
Wahlrechtsreform geäußert hat, haben mich und 
uns als FDP damals auf jeden Fall überzeugt, so-
dass wir dem ganzen Briefwahllokalwesen etwas 
skeptischer gegenüberstehen, als es hier im Antrag 
klingt. 

Ein Punkt hierbei ist noch: Wenn es denn am Ende 
auf ein Wahllokal im Café Papagei hinausläuft, 
dann frage ich die Koalition ernsthaft, ob es dann 
nicht einen Wegweiser zum Statistischen Landes-
amt, zum Landeswahlamt, geben sollte, das davon 
fußläufig 500 Meter entfernt ist. Das können wir 
dann noch diskutieren, wenn die Prüfungen abge-
schlossen sind. 

Ich komme zum Schluss und sage noch einmal: Wir 
unterstützen den Antrag, weil es ein allgemeines 
Wahlrecht gibt und zu dem wir stehen und dafür, 
dass dieses von vielen wahrgenommen wird, die 
berechtigt sind, wollen auch wir sorgen. – Vielen 
Dank! 

(Beifall FDP, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Herr Pörschke. 

Abgeordneter Pörschke (Bündnis 90/Die Grünen): 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie 
diesen Antrag zum ersten Mal gelesen haben. Er 
lag ja bereits zur Novembersitzung vor und sollte 
eigentlich gemeinsam mit dem Thema „Obdachlo-
sigkeit bekämpfen – Housing First auch in Bremen 
umsetzen“ diskutiert werden. 

Ich habe bei der ersten Lektüre irritiert reagiert, 
nicht weil der Antrag falsch ist. Ich bin den Frakti-
onsmitarbeitern sehr dankbar, dass sie auf das 
Thema hingewiesen haben. Ich bin dankbar für die 
Diskussion im Hintergrund, die wir geführt haben. 
Meine Irritation hatte einen anderen Grund. Ich 
habe mich gefragt, ob die Menschen draußen auf 
der Straße ohne Obdach, ohne reguläres Quartier 
nicht andere Sorgen haben als das Wahlrecht. 
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(Beifall CDU) 

Bevor Sie jetzt Beifall klatschen, möchte ich gleich 
die Gegenrede anschließen, denn dieser Antrag 
richtet sich natürlich auch an das Parlament selbst. 
Wenn wir zunächst über eine Gruppe reden, die si-
cherlich in keinem Handbuch für Wahlkämpfe er-
scheint und wenn wir über Menschen reden, bei 
denen wir keinen Haustürwahlkampf machen, weil 
es die Haustür noch nicht gibt, lohnt es trotzdem, 
sich für sie einzusetzen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Heute war mehrfach von Grundrechten und christ-
licher Tradition die Rede. Erlauben Sie mir auf ei-
nen Text zu verweisen, der älter ist als die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte oder auch 
die gerade zitierte Weimarer Verfassung. Der Text 
ist circa zweieinhalbtausend Jahre alt und stammt 
aus der jüdischen Glaubenstradition vom Prophe-
ten Jesaja, bei dem es heißt: „Die im Elend ohne 
Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt 
siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut!“ Das heißt für mich heute demo-
kratisch gewendet: Obdachlose, Bundesbürger 
und andere Bürger aus Staaten, die hier ihr Wahl-
recht ausüben können, sind Teil des Souveräns und 
deshalb von uns allen sehr ernst zu nehmen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Je nachdem wie Sie die Überschrift über diesen 
Antrag lesen, Sie können es ja verschieden beto-
nen. Es heißt: Das Wahlrecht für Obdachlose stär-
ken. Wir meinen beides, das Wahlrecht stärken, 
das hat den sachlich funktionalen Kern. Daran 
muss jetzt die Verwaltung arbeiten und die ist si-
cherlich engagiert und fantasiebegabt genug, uns 
in den nächsten Wochen Vorschläge zu unterbrei-
ten. Wir wollen aber auch die Obdachlosen stär-
ken, die Menschen ohne eigenen Wohnraum, weil 
wir ihnen eines deutlich machen wollen: Sie sind 
eben nicht nur ein Objekt von staatlicher oder pri-
vater Fürsorge, nein, sie sind ein Subjekt, sie sind 
Menschen mit eigenen Wünschen, Forderungen 
und auch Träumen. Ich bin froh über jeden, dem 
wir auch über das Wahlrecht das Gefühl geben, sie 
gehören zu uns. – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Lenkeit. 

Abgeordneter Lenkeit (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Ich bin mir sicher, dass wir das mit dem Nachna-
men irgendwann noch hinbekommen. 

(Heiterkeit) 

Ich gehe einmal davon aus, dass die Wahlbeteili-
gung bei der letzten Wahl zur Bremischen Bürger-
schaft hier in den Reihen bei knapp 100 Prozent ge-
legen hat. Obwohl das Kumulieren und Panaschie-
ren so seine Tücken hat, gehe ich davon aus, dass 
wir das alle geschafft haben uns selbst fünf Stim-
men zu geben. 

Der Kollege Herr Zimmer hat inhaltlich schon vie-
les richtiges und wichtiges gesagt. Verzeihen Sie 
mir daher bitte, mit der alten politischen Tradition 
– das wurde zwar schon alles gesagt, aber nicht von 
mir –, zu brechen und mich daher etwas kürzer zu 
fassen. 

Ganz anders, meine Vorrednerinnen und Vorred-
ner haben das schon angesprochen, verhält es sich 
mit der Wahlbeteiligung, wenn wir uns die Woh-
nungslosen in diesem Land anschauen. Wir wissen 
schon seit vielen Jahren, dass Menschen, die wenig 
Geld zur Verfügung haben, sich in einem deutlich 
geringeren Umfang an Wahlen beteiligen, als jene 
Menschen es tun, denen Geld zur Verfügung steht. 
Natürlich sehen wir ein, dass die Wahlbeteiligung 
noch einmal niedriger ist, wenn Menschen zusätz-
lich keine Wohnung besitzen und auf der Straße le-
ben. 

Wir begrüßen es daher, dass seit dem Jahr 2015 
Maßnahmen stattfinden, um Obdachlose über an-
stehende Wahlen zu informieren und zudem die 
Ausübung des Wahlrechts zu gewährleisten. Was 
bedeutet das? Auch wenn Menschen zum Beispiel 
nicht im Wählerverzeichnis gelistet sind, über kei-
nen Ausweis verfügen oder den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins erst spät gestellt haben, ha-
ben sie, durch die Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung, die Möglichkeit zu wählen bekom-
men. 

Wir wollen bei der Handhabung des Wahlrechts für 
Obdach- und Wohnungslose weiter vorangehen 
und die Informations- und Unterstützungsangebote 
für obdachlose Menschen institutionalisieren. 

Herr Dr. Buhlert, Sie haben es angesprochen und 
wir sind da ebenfalls sensibilisiert, einseitig an ei-
nem Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt Wahllo-
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kale einzurichten. Daher, das haben Sie richtig ge-
sagt, wollen wir dies prüfen. Was ich aber noch 
kurz ergänzen möchte, weil dieser Aspekt nicht 
eindeutig herausgestellt wurde, das Café Papagei 
wurde hier nur als Beispiel genannt und soll nicht 
als einziger Standort geprüft werden. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Kolleginnen und Kollegen, jede Stimme zählt! Das 
ist keine dümmliche Phrase. Die Landtagswahlen 
in Thüringen haben ganz deutlich gezeigt, dass es 
auch auf Landesebene mitunter einige wenige 
Stimmen sind, die den Unterschied machen. 73 
Stimmen haben in Thüringen den Unterschied zwi-
schen Parlamentsarbeit und außerparlamentari-
scher Bedeutungslosigkeit gemacht. Die Kollegin-
nen und Kollegen der FDP aus Thüringen sind si-
cherlich dankbar um jede Stimme gewesen. 

Im Namen der SPD-Fraktion möchte ich mich an 
dieser Stelle bei den Kolleginnen und Kollegen des 
Wahlamtes für die bisher geleistete Arbeit bedan-
ken. Ich bitte Sie, unterstützen Sie den Antrag der 
Koalition, lassen Sie uns ein Zeichen setzen. – Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin rufe ich die 
Abgeordnete Frau Grönert auf. 

Abgeordnete Grönert (CDU): Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Das Wahlrecht für Ob-
dachlose stärken, bei dem Titel habe ich auch, ähn-
lich wie Herr Pörschke, zuerst an noch ganz andere 
Sorgen dieser Menschen gedacht, aber mir kam 
auch sofort die Frage, ob die Koalition absichtlich 
oder aus Versehen nur auf Obdachlose abgestellt 
hat. 

Obdachlose sind eigentlich nur der kleinere Teil ei-
ner Gruppe, die aufgrund ihrer Lebenssituation mit 
dem Wählen ganz spezielle Probleme hat. Wäh-
rend sich Ihre Zahl nämlich nur auf 500 bis 600 be-
läuft, kommt man bei den Wohnungslosen auch in 
Bremen schnell auf mehrere Tausend. Gerade ha-
ben Herr Zimmer und die anderen Redner das auch 
eingeräumt, dass es um Wohnungslose geht, aber 
der Titel hat es nicht hergegeben. Es sind zwar 
nicht alle, die zu den Obdach- oder Wohnungslo-
sen zählen ohne gemeldeten Wohnsitz oder ohne 
Personalausweis, aber doch sehr viele. Genaue 
Zahlen gibt es darüber leider nicht. 

Die Statistik zeigt indessen, und das verwundert 
nicht, dass wohnungs- oder wohnsitzlose Men-
schen eine der Gruppen mit der geringsten Wahl-
beteiligung sind. Für sie alle gelten in Bezug auf 
die Wahrnehmung des Wahlrechts, welches sie un-
bedingt haben, kompliziertere Regeln als sonst und 
das besonders dann, wenn sie keinen Personalaus-
weis haben. 

So müssen sie bis zum 21. Tag vor der Wahl einen 
speziellen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis stellen. Dabei können aber Anbieter von 
Hilfen, ich vermute einmal in Bremen wäre das 
zum Beispiel die Innere Mission, Sammelanträge 
für sie einbringen und sie darüber in das Wähler-
verzeichnis eintragen lassen. In Bremen wurden 
auf diese Weise für die Bundestagswahl 2017 nach 
den Zahlen, die ich gefunden habe, sechs Wahlbe-
rechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen. In 
Frankfurt, wo schätzungsweise 3 000 Obdachlose 
leben, waren es dagegen nur fünf. Das spricht da-
für, dass man mit der bereits genutzten Strategie in 
Bremen tatsächlich erfolgreicher ist als woanders. 

So finde ich die erste Forderung in Ihrem Antrag 
auch durchaus sinnvoll. Sie beantragen die Zusam-
menarbeit mit den Trägern der Obdach- und ich 
füge einmal hinzu, Wohnungslosenhilfe, aufrecht-
zuerhalten und darauf hinzuwirken, dass alle an 
der Durchführung der Wahl Beteiligten über die 
Möglichkeiten der Stimmabgabe für Obdachlose 
informiert sind. Ja, die Träger und Mitarbeiter der 
Obdach- und Wohnungslosenhilfe, die ohnehin 
eng mit den Menschen in Kontakt sind, können 
diese gezielt informieren und auch aktiv unterstüt-
zen. 

Doch darüber hinaus will die Koalition jetzt auch 
eine institutionalisierte, also von Bremen finan-
zierte Informationskampagne für Obdachlose er-
stellen. In diesem Punkt unterstützen wir Sie nicht. 
Wir meinen, dass die knappen Gelder für den Be-
reich der Obdachlosenhilfe sinnvoller eingesetzt 
werden könnten. Wichtig bleibt natürlich trotzdem, 
dass die Träger der Obdach- und Wohnungslosen-
hilfe mit im Boot sind und das Verfahren mit dem 
Eintrag ins Wählerverzeichnis über Sammelan-
träge von ihnen beworben und auch unterstützt 
werden. 

Es gibt aber auch noch ganz andere Möglichkeiten 
als eine institutionalisierte Informationskampagne. 
In Hamburg zum Beispiel gab es 2017 in der Wahl-
zeit ein Freiwilligenprojekt. Freiwillige Helfer gin-
gen in den Wochen vor der Wahl in die Obdachlo-
seneinrichtungen, um mit den dortigen Gästen den 
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Wahl-O-Mat zu erläutern und ihnen zu erklären, 
dass und wie sie wählen können. Der Wunsch nach 
politischer Beteiligung wird doch ganz besonders 
dadurch gestärkt, dass Menschen das Gefühl ha-
ben, angehört und berücksichtigt zu werden. 

Abgesehen von der hier aufgeworfenen Frage nach 
einer Informationskampagne haben obdachlose 
Menschen doch noch viel drängendere Probleme, 
wenn ich einmal von der Not, eine Wohnung zu fin-
den, absehe, dann wird mir zum Beispiel auch im-
mer wieder erzählt, wie schwierig es ist, einen ver-
lorengegangenen Personalausweis zu ersetzen. 

In Wahlzeiten mag der Wunsch danach vielleicht 
sogar präsenter sein und zunehmen. Doch abgese-
hen vom nicht ganz leichten Gang zum Amt, sind 
es fast immer die aufzubringenden Kosten, die 
dann einen neuen Personalausweis letztlich ver-
hindern. Zu den knapp 30 Euro Gebühr kann 
schnell noch eine Strafe kommen, weil man den 
Verlust des alten Ausweises nie gemeldet hat. 
Trotzdem ist ein Personalausweis beim Beantragen 
von Sozialleistungen oder auch bei Arbeits- oder 
Wohnungssuche unglaublich wichtig und auch bei 
Wahlen ziemlich hilfreich. 

Hier fände ich mehr Unterstützung sehr sinnvoll, 
zumal der Besitz eines Personalausweises für die 
Wiedereingliederung unabdingbar ist. Obwohl wir 
das grundsätzliche Anliegen, auch die Menschen 
ohne gemeldeten Wohnsitz stärker zur Teilnahme 
an Wahlen zu motivieren, durchaus unterstützen, 
können wir uns bei Ihrem Antrag nur enthalten, da 
er aus unserer Sicht einfach zu kurz gedacht ist und 
viele drängendere Probleme außer Acht lässt. – 
Danke! 

(Beifall CDU) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
Herr Senator Mäurer. 

Senator Mäurer: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir, dass 
ich kurz etwas zur geltenden Rechtslage sage. Die 
Bürgerschaftswahl in Bremen beginnt normaler-
weise damit, dass Sie eine Wahlbenachrichtigung 
bekommen. Das ist notwendig, weil nur diejenigen, 
die in Bremen und Bremerhaven leben, auch wahl-
berechtigt sind. Wir schicken keine Wahlbenach-
richtigungen nach Hannover oder woanders hin. 
Die Grundlage dieser Wahlbenachrichtigung ist, 
dass Sie im Einwohnermelderegister gemeldet 
sind. In der Regel funktioniert das. 

Dann gibt es Personen, die zwar nicht in Bremen 
gemeldet sind, die aber unter gewissen Vorausset-
zungen wahlberechtigt sind. Das sind Personen, 
die, wenn ich auf die Bürgerschaftswahl komme, 
schon mindestens drei Monate ihren ständigen 
Aufenthalt in Bremen haben. Es reicht also nicht 
aus, auf dem Weg von Hannover nach Bremer-
haven einmal am Hauptbahnhof vorbeizukommen, 
sondern man muss in der Tat drei Monate seinen 
ständigen Aufenthalt in Bremen haben. 

Bei der Gruppe, um die es heute geht, ist das be-
kanntlich ein großes Problem. Deswegen gehen 
unsere Wahlleiter mit diesem Thema auch schon 
seit Jahren sehr sensibel um. Ich habe nachgefragt: 
Bei der Bürgerschaftswahl sind an insgesamt 15 
Einrichtungen, die von Obdachlosen genutzt wer-
den, Plakate aufgehängt worden. Sehr einfache, 
gut gemacht Plakate, darin stand: Eintragung in 
das Wählerverzeichnis für die Wahl zur Bürger-
schaft und so weiter. Wenn Sie keinen festen 
Wohnsitz haben, muss ein Antrag auf Eintrag in das 
Wählerverzeichnis gestellt werden. Da ging es wei-
ter: Wie? – Der Antrag ist da und da zu stellen. – 
Wo? – Das ist alles kein Problem. Das heißt, norma-
lerweise kann jeder, der diese Benachrichtigung in 
Form eines Plakates verfolgt, zum Statistischen 
Landesamt gehen und dort wird man dann auch 
mit den entsprechenden Wahlunterlagen ausge-
stattet. 

Ich habe dann die Frage gestellt: Wie ist das nun, 
wenn jemand einen abgelaufenen Personalausweis 
hat oder vielleicht gar keinen? Die Auskunft war, 
auch das bereite in der Regel keine Probleme, weil 
es bei den meisten irgendwie die Möglichkeit 
gebe, sich über Unterlagen, Urkunden, die sie 
sonst auch dabei haben, zu identifizieren. Also 
praktische Probleme haben wir damit gar nicht. 

(Abgeordnete Grönert [CDU]: Oder durch Versi-
cherung an Eides statt!) 

Das aber setzt immer voraus, dass jeder selbst die 
Initiative ergreift und dann auch vom Papageien-
haus zum Landeswahlleiter hinübergeht, das sind 
wenige Meter und ich halte das auch für zumutbar. 

Die Idee, dass wir jetzt ein eigenes Wahllokal vor 
Ort einrichten, prüfen wir. Sie erinnern sich aber 
daran, das Schulprojekt der Bertelsmann Stiftung 
hatte ja eine ähnliche Zielsetzung gehabt. Das 
Ganze endete mit einer Ansage des Bundesminis-
ters des Inneren – es ging um die Europawahl, bei 
der er ja federführend ist –, der gesagt hat: Nein, da 
machen wir nicht mit! Von daher gesehen können 
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wir bei der Bundestagswahl nur etwas machen, 
wenn der Bund auch bereit ist, das zu akzeptieren. 
Wir haben da keine eigenen Möglichkeiten. Bei 
der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft müssen wir 
immer darauf achten, dass wir keine Gründe pro-
duzieren, die eine Wahl möglicherweise angreifbar 
machen. Das ist unsere große Sorge und deswegen, 
denke ich, nehmen wir diesen Antrag einmal mit 
und prüfen ihn wohlwollend. Ich sage aber auch, 
wir werden nicht das Wahlrecht grundlegend refor-
mieren, damit wir dieses Problem lösen können. – 
Danke schön! 

Präsident Imhoff: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag der Fraktionen DIE LINKE, der 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit der Drucksa-
chen-Nummer 20/154 seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, 
FDP) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen Abgeordneter Jürgewitz [AfD]) 

Stimmenthaltungen? 

(CDU, M.R.F.) 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt 
dem Antrag zu. 

Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Bericht und Antrag des Verfassungs- und Ge-
schäftsordnungsausschusses 
vom 18. November 2019 
(Drucksache 20/166)  

Wir kommen zur ersten Lesung. 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, meine Damen 
und Herren! Als Präsident und Vorsitzender des 
Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschusses, 
VGO, möchte ich in das Thema der Gruppenfinan-
zierung einführen. 

In der September-Sitzung hat die Bremische Bür-
gerschaft über die Finanzierung der Gruppe Mag-
nitz, Runge, Felgenträger entschieden – übrigens 

nicht, wie es fälschlicherweise in der Presse ge-
schrieben wurde, über die AfD. Die Entscheidung 
lautete damals, der Gruppe M.R.F. bis zu einer ge-
setzlichen Neuregelung monatlich insgesamt 
25 000 Euro als Gruppenmittel zur Verfügung zu 
stellen. Diese setzen sich aus einem Grundbetrag 
von 10 000 Euro, einem Kopfbetrag von 4 000 Euro 
pro Person und einem Oppositionszuschlag von 
1 000 Euro pro Person zusammen. 

Mit der Drucksache 20/166 liegt Ihnen nun der Ge-
setzentwurf vor, mit dem die Gruppenfinanzierung 
im Abgeordnetengesetz neu geregelt werden soll. 
Zusammenfassend lässt sich aber sagen, es bleibt 
alles wie beschlossen. Der vorliegende Gesetzent-
wurf übernimmt die getroffenen Übergangsrege-
lungen. 

Neu ist, dass mit den vorgeschlagenen Änderun-
gen des § 45 des Abgeordnetengesetzes jetzt ein 
gesetzlicher Rahmen für die Gruppenfinanzierung 
festgelegt werden soll, damit es zukünftig zu kei-
nen Diskussionen mehr kommen wird. Der Gesetz-
entwurf sieht vor, dass Gruppen künftig, ebenso 
wie die Fraktionen, einen Grundbetrag, einen 
Kopfbetrag und einen Oppositionszuschlag erhal-
ten. 

Ein Unterschied ergibt sich allerdings, weil den 
Gruppen nur 40 Prozent des Grundbetrags der 
Fraktionen zuerkannt werden soll. Man kann da-
gegen einwenden: Warum setzt ihr den Grundbe-
trag für Gruppen auf 40 Prozent fest? Warum sind 
es nicht 50 oder 65 Prozent? 

Hier hat der Gesetzgeber ein Ermessen, das er aus-
üben darf. Nach Meinung der Mehrheit der Mit-
glieder des Verfassungs- und Geschäftsordnungs-
ausschusses sind 40 Prozent des Grundbetrages 
der Fraktionen notwendig, aber auch ausreichend, 
um den Gruppen eine ordnungsgemäße Wahrneh-
mung ihrer parlamentarischen Aufgaben zu er-
möglichen. 

Denn: Gruppen sind kleiner als Fraktionen. Des-
halb ist der Koordinationsaufwand für die parla-
mentarische Arbeit geringer als bei größeren Zu-
sammenschlüssen. Gruppen können gar nicht in so 
vielen Ausschüssen und Deputationen arbeiten wie 
Fraktionen. Wir gehen deshalb davon aus, dass sie 
weniger fachliche Unterstützung für die Gremien-
arbeit benötigen. Darüber hinaus ist auch der Um-
fang der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von 
Gruppen, aufgrund ihrer Kleinheit, geringer als bei 
Fraktionen. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/154
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/166
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/166
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Nach Auffassung des Verfassungs- und Geschäfts-
ordnungsausschusses soll demgegenüber der 
Kopfbetrag und der Oppositionszuschlag nicht ge-
kürzt werden. Diesbezüglich sieht der Ausschuss 
keinen Unterschied zur Fraktionsfinanzierung. Der 
Kopfbetrag stellt sicher, dass ein größerer Zusam-
menschluss von Abgeordneten mehr Mittel erhält 
als ein kleinerer. Gleiches gilt für den Oppositions-
zuschlag, der zur Stärkung der Oppositionsarbeit 
beitragen soll. Das soll auch so bleiben. Ich denke, 
dass wir eine Vorlage haben, die sehr gerecht ist. – 
Ich danke Ihnen! 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP) 

Als nächster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Runge. 

Abgeordneter Runge (M.R.F.): Sehr geehrter Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde 
Ihnen in einigen knappen Sätzen erläutern, warum 
wir der vorgelegten Änderung des § 45 des Bremi-
schen Abgeordnetengesetzes so nicht zustimmen 
können und uns eine Überprüfung durch den Bre-
mischen Staatsgerichtshof vorbehalten. 

Erstens ergibt sich das schon aus der Vorlage für 
den VGO über die gezahlten Mittel im Bund und in 
den anderen Bundesländern. Dort wird in keinem 
Fall ein Anteil von 50 Prozent am Grundbetrag im 
Falle von parlamentarischen Gruppen unterschrit-
ten, wie Sie es hier mit Ihrem 40-Prozent-Vorschlag 
machen. 

Zweitens geht es auch um die tatsächliche Höhe 
der Förderung, die sich, bei vergleichbaren Bedin-
gungen in beiden anderen Stadtstaaten, mit 50 Pro-
zent von rund 50 000 Euro Grundbetrag in der 
Höhe einer Förderung von 100 Prozent des Grund-
betrags in Bremen bewegt, obwohl in Hamburg 
und auch Berlin reine Landesparlamente tätig sind 
und dort auf kommunalen Ebenen Bezirksparla-
mente existieren, während in Bremen Abgeordnete 
sowohl das Land betreffende als auch kommunale 
Aufgaben wahrnehmen. 

In der Begründung führen Sie für ein Unterschrei-
ten des verfassungsrechtlichen Minimums von 50 
Prozent an, dass der Koordinierungsaufwand ge-
ringer sei. Dem halten wir entgegen, dass die Ko-
ordinierung der Fraktionsarbeit im Wesentlichen 
durch die Fraktionsgeschäftsführung erfolgt, also 
durch die mit 150 Prozent beziehungsweise 75 Pro-
zent zusätzlicher Diät ausgestatteten Führungs-
kräfte der Fraktionen sowie dem Fraktionsge-
schäftsführer. Tatsächlich wird der Arbeitsaufwand 

und der Bedarf an Unterstützung für die Zuarbeit 
umso größer, je kleiner eine Fraktion oder Gruppe 
ist, was auch die FDP sicherlich aus eigener Erfah-
rung kennt. Wenige Abgeordnete bestücken trotz-
dem alle Gremien und die Zuarbeit muss genauso 
geleistet werden. 

Bei unserer Dreiergruppe ist der Aufwand also 
noch größer als bei der Fünferfraktion der FDP. Das 
ist auch einer der Gründe, weshalb wir zurzeit nur 
elf Deputationen und Ausschüsse belegen, obwohl 
wir den rechtlichen Anspruch hätten, alle Aus-
schüsse und Deputationen zu besetzen. Das Prob-
lem ist einfach, dass es an Zuarbeit fehlt. 

Allein schon aus diesem Grund ist eigentlich eine 
Förderung, wie sie vom Landesverfassungsgericht 
Brandenburg zugestanden wurde, auch in Bremen 
angemessen. Das Gericht hat der Dreiergruppe von 
den Freien Wählern 62,5 Prozent des Grundbetra-
ges zugestanden, gerade mit dem Argument des 
höheren Aufwands der Außendarstellung der 
Gruppe. Das Gericht hat als eines der wesentlichen 
Kriterien auch die Zahl der Gremien angeführt, in 
der die Gruppe mitarbeitet. Die Freien Wähler wa-
ren zum Zeitpunkt der Entscheidung in drei von 
zwölf Ausschüssen vertreten, also nur in einem 
Drittel der Gremien, die wir hier in Bremen bestü-
cken. Die Entscheidung in Brandenburg fiel auf 
62,5 Prozent des Grundbetrages von rund 49 000 
Euro. 

Dass der Vorstand hier denselben Betrag in Höhe 
von 40 Prozent ansetzt wie bei der Gruppe BIW in 
der 19. Wahlperiode, ist schon deshalb fehlerhaft, 
weil die Gruppe nur in drei Gremien vertreten war. 
Auch das kann einer verfassungsrechtlichen Über-
prüfung nicht standhalten. Angesicht dieser Situa-
tion halten wir mindestens 50 Prozent von 25 000 
Euro für die Arbeitsbelastung für durchaus ange-
messen. – Vielen Dank! 

(Beifall M.R.F.) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Güngör. 

Abgeordneter Güngör (SPD): Herr Präsident, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde 
es schon bezeichnend, dass Sie sich heute das erste 
Mal zu Wort melden und sich heute im Laufe des 
Tages zu keinem einzigen Tagesordnungspunkt 
geäußert haben. So viel vielleicht zum Aufwand, 
zum Koordinationsaufwand, zur inhaltlichen Zuar-
beit. 
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(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Herr Präsident, bei einer Sache möchte ich Ihnen 
zumindest politisch widersprechen: Die fachliche 
Beratung, ich glaube, die hätten die Herren in der 
Reihe doch sehr, sehr nötig, nötiger als alle ande-
ren, allerdings nicht mit den Ideologien, die sie hier 
vertreten. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke) 

Meine Damen und Herren, ich will versuchen, das 
in knappen Sätzen noch einmal darzustellen. Wir 
haben eine Geschäftsordnung, in der geregelt ist, 
dass Fraktionen mindestens fünf Mitglieder haben. 
Auch in der Geschäftsordnung ist geregelt, dass 
Gruppen mindestens drei Abgeordnete haben sol-
len. Alle Abgeordneten erhalten eine Diät, um ihre 
Arbeit unabhängig ausüben zu können. - Die er-
halten Sie im Übrigen auch. Artikel 78 unserer Lan-
desverfassung spricht darüber, dass die Opposition 
eine Chancengleichheit bekommen muss und ent-
sprechend, um ihre Aufgaben zu erfüllen, eine er-
forderliche Ausstattung bekommen muss. In der 
Landesverfassung wird nicht zwischen Fraktionen 
und Gruppen unterschieden, sondern in der Ge-
schäftsordnung. 

Der Präsident hat auf Grundlage der Beratungen 
im Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss 
dargelegt, dass Ihr Koordinationsaufwand gerade 
nicht der Gleiche ist. Das gilt auch für die Arbeit in 
den Ausschüssen und in den Deputationen. Davon 
konnten wir uns in den letzten Monaten auch ein 
sehr gutes Bild machen. 

Meine Damen und Herren, nun sind Sie zu ihrem 
eigenen Leid auch keine Fraktion mehr, sondern 
haben sich zerstritten. Demokratie bedeutet aber 
auch, unterschiedliche Meinungen auch innerhalb 
der eigenen Fraktion auszuhalten. Das gehört 
dazu. Sie haben den Kampf untereinander, wer von 
Ihnen rechtsradikaler sein kann, verloren 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

und Ihre Fraktion ist in zwei Lager gespalten und 
damit sind Sie eine Gruppe. Damit müssen Sie le-
ben und auch in anderen Landtagen werden Grup-
pen anders behandelt. Sie sollen daher nicht den 
gleichen Grundbetrag bekommen, bekommen 
aber sehr wohl den gleichen Pro-Kopf-Betrag, Sie 
bekommen den Oppositionszuschlag. Ich glaube, 
hier zu versuchen, sich in die Opferrolle zu bege-

ben, das ist der falsche Ort. Fraktionen und Grup-
pen unterscheiden sich unabhängig von einem in-
ternen Streit innerhalb einer AfD oder welcher Par-
tei auch immer. 

Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE – 
Glocke) 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, bleiben Sie bitte 
ganz kurz vorn, wenn es genehm ist. Ich möchte Sie 
bitten zurückzunehmen, dass wir rechtsradikale 
Abgeordnete haben. Wir haben hier frei gewählte 
Abgeordnete und deshalb kann man das hier so 
nicht ausdrücken. Sie können es anders ausdrü-
cken. 

Abgeordneter Güngör (SPD): Herr Präsident, ich 
habe gesagt, wir können das ja gern noch einmal 
dem Protokoll entnehmen, dass sie eine Diskussion 
in ihrer Fraktion hatten, wer rechtsradikaler ist. Ich 
habe nicht die Abgeordneten als rechtsradikal be-
zeichnet. Das bitte ich auch zu Protokoll zu neh-
men. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Damit ist die Beratung geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer die Änderung des Abgeordnetengesetzes in 
erster Lesung beschließen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen M.R.F., Abgeordneter Jürgewitz [AfD], 
Abgeordneter Timke [BIW]) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt das Gesetz in erster Lesung. 

Meine Damen und Herren, interfraktionell wurde 
vereinbart, Behandlung und Beschlussfassung in 
erster und zweiter Lesung vorzunehmen. Ich lasse 



566 Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 20. Wahlperiode – 6. Sitzung am 11.12.2019 und 12.12.2019 

deshalb darüber abstimmen, ob wir jetzt die zweite 
Lesung durchführen wollen. 

Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP, Abgeordneter Timke [BIW]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen M.R.F., Abgeordneter Jürgewitz [AfD]) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt entsprechend. 

Wir kommen zur zweiten Lesung. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer das Gesetz in zweiter Lesung beschließen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen M.R.F., Abgeordneter Jürgewitz [AfD], 
Abgeordneter Timke [BIW]) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt entsprechend. 

Im Übrigen nimmt die Bürgerschaft (Landtag) vom 
Bericht des Verfassungs- und Geschäftsordnungs-
ausschusses Kenntnis. 

Änderung des Gesetzes zur Finanzierung von 
Wählervereinigungen 
Bericht und Antrag des Verfassungs- und Ge-
schäftsordnungsausschusses 
vom 18. November 2019 
(Drucksache 20/167)  

Dazu 

Änderungsantrag des Abgeordneten Jan Timke 
(BIW) 
vom 10. Dezember 2019 
(Drucksache 20/210)  

Die Beratung ist eröffnet. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Als Präsident 
und als Vorsitzender werde ich kurz in dieses 
Thema einführen. 

Ziel der staatlichen Parteienfinanzierung ist es, die 
Unabhängigkeit der Parteien zu sichern – unab-
hängig von Großspenden und unabhängig auch 
von Externen. Außerdem soll die Chancengleich-
heit der kleinen Parteien gewährleistet sein. Bre-
men hat sich deshalb anders als die anderen Län-
der entschieden, auch die Wählervereinigungen 
mit einem eigenen Landesgesetz zur Finanzierung 
von Wählervereinigungen zu fördern. 

Nach der letzten Bürgerschaftswahl ist allerdings 
deutlich geworden, dass wir dieses Gesetz zur Fi-
nanzierung von Wählervereinigungen anpassen 
müssen. Denn diesem Gesetz lag noch das frühere 
Wahlrecht zugrunde, wonach die Wählerinnen und 
Wähler in Bremen nur eine einzige Stimme hatten 
und nur eine Liste wählen konnten. 

Mittlerweile wurde das Wahlgesetz bekannterma-
ßen geändert: Die Wählerinnen und Wähler haben 
jetzt fünf Stimmen – neben der Liste gibt es nun 
auch Personenstimmen. Allerdings wurden bei der 
Reform des bremischen Wahlrechts die Wählerver-
einigungen vergessen. Das soll jetzt nachgeholt 
werden. 

Das Gesetz zur Finanzierung von Wählervereini-
gungen sah bislang vor, dass Wählervereinigungen 
ab einer bestimmten Anzahl gültiger Stimmen, für 
jede auf ihre Liste entfallende gültige Stimme zwei 
Euro erhalten. Personenstimmen gab es nach dem 
alten Wahlrecht nicht und deshalb auch keine fi-
nanzielle Unterstützung für Personenstimmen. 
Dies führt zweifellos zu einer Ungleichbehandlung 
von Wählerstimmen bei der Finanzierung der Wäh-
lervereinigungen und ist somit nicht gerecht. 

Auch ist nicht gewollt, Wählervereinigungen durch 
die Hintertür wesentlich besser zu stellen als vor 
der Änderung des Wahlrechts. Das wäre aber der 
Fall, wenn wir das Gesetz nicht ändern würden. 

Mit dem neuen Wahlrecht haben alle Bremerinnen 
und Bremer jetzt fünf Stimmen statt nur einer 
Stimme. Damit werden bei den Wahlen insgesamt 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/167
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/210
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mehr Stimmen abgebeben. Selbst wenn man den 
Wählervereinigungen – wie es bislang noch im Ge-
setz vorgesehen ist – zwei Euro pro Listenstimme 
zubilligen würde, führt dies mit der Einführung des 
Fünf-Stimmen-Wahlrechts zu einer erheblichen 
Besserstellung der Wählervereinigungen. Das ist 
aber auch nicht gewollt. 

Vielmehr soll die Finanzierung von Wählervereini-
gungen weiterhin auf dem bisherigen Niveau erfol-
gen. Deshalb hat sich der Verfassungs- und Ge-
schäftsordnungsausschuss einstimmig dafür ausge-
sprochen, das Gesetz über die Finanzierung der 
Wählervereinigungen zu ändern. 

Wählervereinigungen sollen künftig für jede Perso-
nen- oder Listenstimme vierzig Cent bekommen. 
So wird das Fünf-Stimmen-Wahlrecht berücksich-
tigt. In Bezug auf die Höhe der Finanzierung der 
Wählervereinigungen bleibt damit alles beim Al-
ten. So wird Gerechtigkeit bei der Parteienfinan-
zierung wieder hergestellt. – Vielen Dank. 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Als nächster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Timke. 

Abgeordneter Timke (BIW): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Wir beraten heute in erster 
und zweiter Lesung eine Änderung des Gesetzes 
zur Finanzierung von Wählervereinigungen. An-
lass der Änderung ist der Umstand, dass acht Jahre 
nach Einführung des Fünf-Stimmen-Wahlrechts 
bei den Bürgerschaftswahlen in Bremen und Bre-
merhaven noch immer das Ein-Stimmen-Wahlrecht 
in dem Gesetz verankert ist. 

Darüber hinaus ist in dem Gesetzentwurf die DM 
als Währung angegeben, das fast 18 Jahre nach 
Einführung des Euro schon sehr altertümlich wirkt. 
Das Gesetz muss also dringend reformiert, modifi-
ziert werden. Der Verfassungs- und Geschäftsord-
nungsausschuss dieses Hauses hat deshalb einen 
Änderungsvorschlag verfasst, der uns heute zur 
Beratung und Beschlussfassung vorliegt. 

In seiner Antragsbegründung führt der Ausschuss 
unter anderem aus, dass nach dem neuen Wortlaut 
des Gesetzes nicht mehr zwischen Personen- und 
Listenstimmen differenziert werden soll. Das impli-
ziert, dass in der aktuellen Fassung des Gesetzes 
diese gesetzlich geregelte Unterscheidung vorge-
nommen wird. Dem ist vehement zu widerspre-
chen. Auch in der aktuellen Gesetzeslage wird 

nicht zwischen Personen- und Listenstimmen un-
terschieden. Es ist dort in § 1 von einer sogenann-
ten Liste die Rede, die als Berechnungsgrundlage 
herangezogen wird. Damit kann nur der im Bremi-
schen Wahlgesetz verwendete Begriff des Listen-
wahlvorschlags gemeint sein, der aber nicht nur die 
Listen- sondern auch die Personenstimmen um-
fasst. 

Die Verwaltung der Bremischen Bürgerschaft ver-
tritt hingegen eine andere Auffassung und meint 
vielmehr, dass die im Gesetz genannte Liste nur die 
Listenstimmen bei einer Wahl umfasst. Welche 
Rechtsauffassung die richtige ist, wird das Bremer 
Verwaltungsgericht in Kürze zu entscheiden ha-
ben, denn das befasst sich auf Antrag der Wähler-
vereinigung Bürger in Wut im Moment mit dieser 
Frage. 

Nun liegt Ihnen, meine Damen und Herren, neben 
dem Bericht und Antrag des Verfassungs- und Ge-
schäftsordnungsausschusses auch ein Änderungs-
antrag der Wählervereinigung Bürger in Wut vor. 
Mit diesem Änderungsantrag wollen wir das Ge-
setz nicht nur auf sichere, rechtliche Füße stellen, 
sondern auch die Gleichbehandlung zwischen Par-
teien und Wählervereinigungen wieder herstellen. 
Dem Verfassungs- und Geschäftsordnungsaus-
schuss ist bei der Formulierung der Gesetzesände-
rung, die offenkundig mit heißer Nadel gestrickt 
wurde, ein Fehler unterlaufen. Geht es nach dem 
Ausschuss, dann sollen Wählervereinigungen zu-
künftig Geld für jede abgegebene Stimme erhal-
ten, während Parteien nur für jede abgegebene 
gültige Stimme staatliche Zuwendungen beziehen. 

Nach dem Wortlaut der Gesetzesänderung können 
anspruchsberechtigte Wählervereinigungen also 
auch für abgegebene ungültige Stimmen die staat-
liche Zuwendung bekommen. Das meinte der Aus-
schuss sicherlich nicht so. Mit unserem Änderungs-
antrag korrigieren wir diesen Fehler. Sollte unser 
Änderungsantrag allerdings heute keine Mehrheit 
finden, wäre das nicht nur eine ungerechtfertigte 
Benachteiligung der Parteien gegenüber Wähler-
vereinigungen, sondern würde auch den Landes-
wahlleiter und die Bürgerschaftsverwaltung vor 
Probleme stellen. Der Landeswahlleiter zeichnet 
sich für das amtliche Endergebnis nach den Bür-
gerschaftswahlen verantwortlich und die Bürger-
schaftsverwaltung zahlt auf Grundlage dieses Er-
gebnisses die Zuwendungen an die Wählervereini-
gungen und Parteien aus. 
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Haben Wählervereinigungen einen Anspruch auf 
staatliche Zuwendungen für jede auf ihre Liste o-
der auf die Bewerber abgegebene Stimme, müsste 
der Landeswahlleiter alle ungültigen Stimmzettel 
extra auswerten, um feststellen zu können, ob sich 
darin Kreuze für die anspruchsberechtigte Wähler-
vereinigung befinden, die in die Berechnung der 
Zuwendung an diese Wählervereinigung einflie-
ßen müssten. 

Um das einmal deutlich zu machen: Stellen Sie sich 
vor, ein Wähler kreuzt bei einer Wählervereini-
gung, die 15 Kandidaten aufgestellt hat, alle 15 
Kandidaten mit je fünf Stimmen an. Dann sind das 
75 Stimmen, die abgegeben worden sind und die 
müssten dann, zumindest nach dem Wortlaut des 
Gesetzes, ebenfalls mit in die Berechnung einflie-
ßen. Ich denke, dass das nicht im Sinne des Gesetz-
gebers war. Das war auch nicht im Sinne des Ver-
fassungs- und Geschäftsordnungsausschusses und 
deshalb müsste das korrigiert werden. Das kann 
nicht ernsthaft gewollt sein. 

Deswegen darf ich Sie bitten, dem Änderungsan-
trag zuzustimmen und dafür zu sorgen, dass zu-
künftig keinerlei Interpretationsspielräume mehr 
auftreten. – Vielen Dank! 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Fecker. 

Abgeordneter Fecker (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! 

In der Tat haben sowohl der Präsident als auch 
Herr Timke auf die Intention dieses Gesetzentwur-
fes hingewiesen, nämlich um Rechtsklarheit zu ha-
ben, dass es sich seitdem wir diese Listen- und Per-
sonenstimmen haben, ganz klar nicht um eine Be-
nachteiligung für Wählervereinigungen am Ende 
gehen darf, dass es deutlich ist, dass alle Stimmen 
gelten, die sowohl für Listen als auch Personenkan-
didaten abgegeben worden sind. 

Zielsetzung des Verfassungs- und Geschäftsord-
nungsausschusses war überdies, dass es zu keiner 
Schlechterstellung von Wählervereinigungen kom-
men soll. Auch das ist, glaube ich, mit diesem vor-
liegenden Gesetzentwurf gelungen. 

Es ist aus unserer Sicht vollkommen eindeutig, dass 
es sich bei der Frage der Finanzierung am Ende nur 
um gültige abgegebene Stimmen handeln kann, 

denn nur diese fließen in das Ergebnis der Be-
kanntmachung des Statistischen Landesamtes be-
ziehungsweise des Wahlamtes ein. 

Ungültige Ergebnisse fließen nicht in die Mittei-
lung ein, werden also auch keiner Organisation, 
egal ob sie Partei oder Wählervereinigung ist, zu-
gerechnet. So auch die Aussage der rechtlichen Be-
wertung der Bürgerschaftskanzlei, die sich die 
Fraktionen des Hauses hier zu Eigen machen. – 
Herzlichen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, DIE 
LINKE, FDP) 

Präsident Imhoff: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Gemäß § 62 Absatz 7 unserer Geschäftsordnung 
lasse ich zunächst über den Änderungsantrag, 
Drucksache 20/210, des Abgeordneten Jan Timke 
(BIW) abstimmen. 

Wer dem Änderungsantrag seine Zustimmung ge-
ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür M.R.F., Abgeordneter Timke [BIW]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) lehnt den 
Änderungsantrag ab. 

Nun lasse ich über den Gesetzesantrag abstimmen. 

Wer die Änderung des Gesetzes zur Finanzierung 
von Wählervereinigungen in erster Lesung be-
schließen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen M.R.F., Abgeordneter Timke [BIW]) 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/210
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Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt das Gesetz in erster Lesung. 

Meine Damen und Herren, interfraktionell wurde 
vereinbart, Behandlung und Beschlussfassung in 
erster und zweiter Lesung vorzunehmen. Ich lasse 
deshalb darüber abstimmen, ob wir jetzt die zweite 
Lesung durchführen wollen. 

Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt entsprechend. 

(Einstimmig) 

Wir kommen zur zweiten Lesung. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer das Gesetz in zweiter Lesung beschließen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen M.R.F., Abgeordneter Timke [BIW]) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt das Gesetz in zweiter Lesung. 

Gesetz zur Änderung des Bremischen 
Justizkostengesetzes 
Mitteilung des Senats vom 10. Dezember 2019 
(Drucksache 20/205)  

Wir kommen zur ersten Lesung. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer das Gesetz zur Änderung des Bremischen Jus-
tizkostengesetzes in erster Lesung beschließen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt das Gesetz in erster Lesung. 

(Einstimmig) 

Meine Damen und Herren, interfraktionell wurde 
vereinbart, Behandlung und Beschlussfassung in 
erster und zweiter Lesung vorzunehmen. Ich lasse 
deshalb darüber abstimmen, ob wir jetzt die zweite 
Lesung durchführen wollen. 

Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt entsprechend. 

(Einstimmig) 

Wir kommen zur zweiten Lesung. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer das Gesetz in zweiter Lesung beschließen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt entsprechend. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/205
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(Einstimmig) 

Meine Damen und Herren, wir sind für heute am 
Ende der Tagesordnung angekommen, ich be-
danke mich und freue mich auf den morgigen Tag 
mit Ihnen und unterbreche die Sitzung. 

(Unterbrechung der Sitzung um 17:49 Uhr.) 

 

Präsident Imhoff eröffnet die Sitzung der Bürger-
schaft (Landtag) wieder um 10:00 Uhr. 

Präsident Imhoff: Guten Morgen, meine Damen 
und Herren, die unterbrochene Sitzung der Bürger-
schaft (Landtag) ist wieder eröffnet. 

Als Besucher begrüße ich hier im Haus recht herz-
lich eine Gruppe Steueranwärterinnen und Steuer-
anwärter 2019. Herzlichen willkommen, ich wün-
sche Ihnen einen interessanten Tag. 

(Beifall) 

Wir setzen die Tagesordnung fort. 

Fragestunde 

Für die Fragestunde der Bürgerschaft (Landtag) lie-
gen 15 frist- und formgerecht eingebrachte Anfra-
gen vor. 

Die erste Anfrage trägt die Überschrift: „Studieren-
denwohnheimplätze im Goethequartier“. Die An-
frage ist unterschrieben von den Abgeordneten 
Frau Brünjes, Günthner, Wagner, Güngör und 
Fraktion der SPD. 

Frau Kollegin, Sie haben das Wort! 

Abgeordnete Brünjes (SPD): Wir fragen den Senat: 

Erstens: Wie bewertet der Senat Pläne zur Schaf-
fung von Wohnheimplätzen für Studierende im 
Goethequartier in Bremerhaven? 

Zweitens: Hat der Senat bereits Gespräche zum 
Ankauf entsprechender Gebäude geführt? 

Drittens: Bis wann würden die ersten Plätze entste-
hen? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
von Herrn Staatsrat Cordßen. 

Staatsrat Cordßen: Herr Präsident, sehr geehrte 
Frau Abgeordnete Brünjes, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, für den Senat beantworte ich 
die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage eins: Der Senat hat sich im Wissenschafts-
plan 2025 für einen Ausbau der Hochschule Bre-
merhaven entschieden. Damit trägt er der Bedeu-
tung der Hochschule Bremerhaven zur Bewälti-
gung des Strukturwandels in der Stadt Bremer-
haven Rechnung. Durch den Ausbau werden junge 
Menschen und zusätzliche Arbeitnehmer in die 
Stadt geholt. Die Absolventinnen und Absolventen 
stellen dringend benötigte Fachkräfte für die regi-
onale Wirtschaft. Die Schaffung von Wohnheim-
plätzen ist vor diesem Hintergrund die richtige 
Maßnahme, da für die Auswahl des Studienortes 
das Mietniveau am Ort der Hochschule eine nicht 
zu unterschätzende Bedeutung hat. 

Korrespondierend zu dem Ziel wachsender Studie-
rendenzahlen an der Hochschule Bremerhaven soll 
das Angebot an studentischem Wohnraum opti-
miert werden. Im Goethequartier in Bremerhaven 
baut die STÄWOG derzeit ein Studierendenwohn-
heim. Das Objekt ist sechsgeschossig mit 26 Zim-
mern in elf Wohngemeinschaften, davon sieben 2-
Zimmer-Wohnungen und vier 3-Zimmer-Wohnun-
gen. In unmittelbarer Nähe hat die STÄWOG das 
Gründerzeitgebäude in der Goethestraße 45 sa-
niert. Neben Wohnungen finden sich hier seit 2018 
auch ein Coworking Space mit jungen Unter-neh-
mern sowie der Kunstverein im Erdgeschoss. 

Zu Frage zwei: Die Senatorin für Wissenschaft und 
Häfen, die STÄWOG und das Studierendenwerk 
haben im Rahmen eines Kooperationsvertrages, 
der am 29. August 2019 geschlossen wurde, eine 
enge Zusammenarbeit begründet. 

Mit der Kooperationsvereinbarung räumt die 
STÄWOG dem Studierendenwerk das Recht ein, 
über die Auswahl der Studierenden zu entschei-
den, mit denen sie einen Mietvertrag über einen 
Wohnheimplatz im Studierendenwohnheim in der 
Heinrichstraße abschließt. Das Studierendenwerk 
nimmt die 26 Wohnheimplätze in die Vermittlung 
und Bewerbung auf und definiert die Auswahlkri-
terien für die Belegung. Die STÄWOG als Vermie-
terin schließt die Mietverträge mit den Studieren-
den im eigenen Namen ab und informiert das Stu-
dierendenwerk. 

Das Recht des Studierendenwerks besteht ab dem 
Zeitpunkt der bezugsfertigen Herstellung des 
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Wohnheims für die Dauer von 20 Jahren mit der 
Option der Verlängerung. 

Zu Frage drei: Laut Bauzeitenplan von der 
STÄWOG ist der Nutzungsbeginn zum 17. Februar 
2020 vorgesehen. Gleich danach sollen in enger 
Abstimmung mit dem Studierendenwerk die Be-
darfsgespräche mit interessierten Studierenden ge-
führt werden. Die Erstbelegung durch Studierende 
ist zum Sommersemester 2020 beabsichtigt. – So 
weit die Antwort des Senats! 

Präsident Imhoff: Frau Abgeordnete Brünjes, ha-
ben Sie eine Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordnete Brünjes (SPD): Meine Zusatzfrage 
lautet, würde der Senat es ins Auge fassen oder für 
sinnvoll erachten, noch weitere Projekte in diesem 
Viertel zu eröffnen? 

Staatsrat Cordßen: Die ersten Rückmeldungen, die 
uns vorliegen, sowohl vom Studierendenwerk als 
auch von der STÄWOG, sind, dass die beschlos-
sene Kooperation sehr konstruktiv, kooperativ und 
von allen Seiten mit einer positiven Bewertung ver-
sehen stattfindet, sodass hierin auch größere Chan-
cen für die Zukunft gesehen werden. Nach unse-
rem Kenntnisstand gibt es insbesondere im Bereich 
der Goethestraße auch noch diverse Gebäude und 
Gebäudebestandteile, die sich für eine Ausweitung 
grundsätzlich anbieten würden. Hierüber muss na-
türlich im Einzelfall entschieden werden, aber 
grundsätzlich ist es so, dass alle Beteiligten diese 
Kooperation auch als gute Perspektive für die Zu-
kunft sehen und empfinden. 

Präsident Imhoff: Herr Staatsrat, weitere Zusatzfra-
gen liegen zu diesem Themenkomplex nicht vor. 
Vielen Dank für die Beantwortung! 

Die zweite Anfrage steht unter dem Betreff: „Wie 
ist der Planungsstand beim Geestesperrwerk Bre-
merhaven?“ Die Anfrage ist unterzeichnet von den 
Abgeordneten Günthner, Güngör und Fraktion der 
SPD. 

Bitte, Herr Günthner, Sie haben das Wort! 

Abgeordneter Günthner (SPD): Wir fragen den Se-
nat: 

Erstens: Gibt es eine übergeordnete Planung zur 
Verbindung der Projekte Geestesperrwerk und 
Werftquartier in Bremerhaven? 

Zweitens: Wie stellt der Senat sicher, dass das 
Sperrwerk auch von Fußgängerinnen und Fußgän-
gern und von Radfahrerinnen und Radfahrern 
überquert werden kann? 

Drittens: Inwieweit werden dabei auch die Belange 
von mobilitätseingeschränkten Menschen berück-
sichtigt? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
von Staatsrat Cordßen. 

Staatsrat Cordßen: Herr Präsident, Herr Abgeord-
neter Günthner, meine Damen und Herren! Für 
den Senat beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage eins: Die Senatorin für Wissenschaft und 
Häfen ist Unterhaltungspflichtige für den Großteil 
der Küstenschutzanlagen in Bremerhaven und da-
mit Projektträgerin für die geplanten Hochwasser-
schutzmaßnahmen in der Geestemündung. Die 
Maßnahmen werden durch Küstenschutzmittel des 
Bundes und des Landes sowie beim Geestesperr-
werk auch durch eine Kofinanzierung des Landes 
Niedersachsen finanziert. 

Die Verwaltung und Bereitstellung der Küsten-
schutzmittel erfolgt durch die Senatorin für Klima-
schutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau. Mit der Fachplanung der Hochwas-
serschutzmaßnahmen hat die Senatorin für Wissen-
schaft und Häfen die bremenports GmbH & Co. KG 
beauftragt. 

Die Planungen zur Zukunftsentwicklung des 
Werftquartiers haben keinen direkten Bezug zum 
Hochwasserschutz. Das Gebiet liegt vollständig im 
vor Hochwasser geschützten Stadtgebiet Bremer-
havens im Ortsteil Geestemünde, weshalb diese 
städtebaulich orientierten Planungen vonseiten der 
Stadt Bremerhaven eigenständig verfolgt werden. 
Gleichwohl werden auch diese Planungen auf-
grund der hohen Bedeutung frühzeitig mit den se-
natorischen Dienststellen Bremens kommuniziert 
und gemeinsam vorangetrieben. 

Die Planungen zum Hochwasserschutz in der 
Geestemündung betreffen den gesamten Bereich 
zwischen dem Seedeich im Süden und dem Weser-
deich im Norden. Ein Bestandteil der Planungen ist 
der Neubau des Sturmflutsperrwerks in der Geeste 
auf Höhe des Fähranlegers. 

Aufgrund der hohen städtebaulichen Bedeutung 
der Hochwasserschutzplanungen wurde frühzeitig 
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die Stadt Bremerhaven in die Planungen eingebun-
den. Hierzu finden regelmäßige Lenkungsgrup-
pensitzungen statt. Zusätzlich wurde in Abstim-
mung mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Bre-
merhaven ein Büro beauftragt, welche vorhandene 
und zukünftige Wegeverbindung untersuchen soll. 
Durch die intensive Einbeziehung der Stadt ist eine 
Abstimmung mit den Planungen zum Werftquartier 
gewährleistet. 

Zu Frage zwei: Das geplante Sperrwerk ist ein 
technisches Bauwerk des Küstenschutzes. Eine 
feste Überquerungsmöglichkeit ist nicht Bestand-
teil der Planung und ist aus Küstenschutzmitteln 
nicht finanzierbar. 

Seitens der Stadt bestehen Überlegungen zum Bau 
einer Brücke im Bereich des geplanten Sperrwerks. 
Die Zuständigkeit hierfür liegt ausschließlich bei 
der Stadt Bremerhaven. Es finden jedoch Abstim-
mungen mit den Planungen zum Hochwasser-
schutz statt, um gegebenenfalls Synergieeffekte er-
zielen zu können. 

Der Senat beabsichtigt, den Bau des Sperrwerkes 
so zu gestalten, dass die grundsätzliche technische 
Möglichkeit zur späteren Einrichtung einer Über-
querungsmöglichkeit gewährleistet werden kann. 

Zu Frage drei: Die Verantwortung für die eventu-
elle Planung und Errichtung einer Brücke liegt bei 
der Stadt Bremerhaven, die auch für die uneinge-
schränkte Nutzung und verkehrssichere Unterhal-
tung einer möglichen Überwegung zuständig 
wäre. – So weit die Antwort des Senats! 

Präsident Imhoff: Herr Abgeordneter, haben Sie 
eine Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Günthner (SPD): Herr Staatsrat 
Cordßen, wenn ich Ihre Antwort richtig verstanden 
habe, dann sagen Sie zum einen, dass Sie nur für 
den technischen Teil zuständig sind, dass Sie die 
Möglichkeit einer Überquerung sicherstellen wol-
len, aber nicht von vornherein schon darauf hinar-
beiten wollen, dass es diese Überquerungsmög-
lichkeit geben kann. Die Frage ist, warum bei ei-
nem Projekt, bei dem am Ende sichergestellt wird, 
dass überquert werden kann, nicht gleich von An-
fang an sichergestellt wird, dass es am Ende dann 
auch überquert werden kann? 

Staatsrat Cordßen: Auf diese Frage kann ich nur 
noch einmal auf das zurückkommen, was ich in der 
Antwort zu Frage zwei gesagt habe, nämlich, dass 
der Senat beabsichtigt, den Bau des Sperrwerks so 

zu gestalten, dass die grundsätzliche Möglichkeit 
gegeben ist. Das heißt natürlich, dass diese Mög-
lichkeit auf der technischen Ebene auch von An-
fang an vorhanden sein muss und dass das in enger 
Abstimmung mit der für den Bau einer entspre-
chenden Überwegung zuständigen Stadt Bremer-
haven, um mit Ihren Worten zu sprechen, auch von 
Anfang an mitgedacht und möglich gemacht wer-
den kann. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, haben Sie eine 
weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Günthner (SPD): Ich erinnere mich 
daran, dass wir bei einer der letzten Hochwasser-
schutzmaßnahmen, nämlich der Deicherhöhung, 
am Ende eine ähnliche Diskussion gehabt haben. 
Die Bänke, die auf dem Deich standen, sind logi-
scherweise für die Deicherhöhung abgebaut wor-
den und als der Deich fertig war, ist der Streit dar-
über entbrannt, wer dafür zuständig ist, die Bänke 
dort wieder aufzustellen. Verstehen Sie mein Inte-
resse, Herr Staatsrat, dass wir diesen Streit rund um 
das Sperrwerk nicht in gleicher Weise wieder füh-
ren? 

Staatsrat Cordßen: Herr Abgeordneter, ich ver-
stehe dieses Interesse sehr gut. Ich kann Ihnen 
auch sagen, dass ich dieses Interesse teile und dass 
all das, was wir tun und all unsere Gespräche, die 
wir in diesem Sinne sowohl mit der bremenports 
GmbH & Co. KG als auch mit der Stadt Bremer-
haven führen, zum Ziel haben sollen, ein Entbren-
nen eines solchen Streits von Anfang an zu vermei-
den. 

Präsident Imhoff: Herr Abgeordneter Günthner, 
haben Sie eine weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Günthner (SPD): Wäre es, nach Ih-
rer Auffassung, dann nicht sinnvoll, dass man sich 
schon jetzt gleich mit der Frage beschäftigt, wie 
diese Überquerungsmöglichkeit mit der Fertigstel-
lung des Sperrwerks, das sich ja noch ein wenig 
hinziehen wird, gemeinsam mit der Stadt Bremer-
haven, sichergestellt werden kann? 

Staatsrat Cordßen: An dieser Stelle kann ich natür-
lich der Stadt Bremerhaven nur eine Empfehlung 
aussprechen und das will ich auch gern tun und in-
sofern empfehlen, dass auf der zuständigen kom-
munalen Planungsebene diese Planungen voran-
getrieben werden. Ich kann unsererseits und auch 
für die bremenports GmbH & Co. KG erklären, dass 
man solchen Gesprächen sehr offen gegenüber 
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steht und hier die Planungen frühzeitig zusammen-
binden sollte, aber es muss natürlich auch entspre-
chende Planungen seitens der Stadt Bremerhaven 
geben. 

Präsident Imhoff: Herr Staatsrat eine weitere Zu-
satzfrage durch den Abgeordneten Professor 
Dr. Hilz. – Bitte sehr! 

Professor Dr. Hilz (FDP): Herr Staatsrat, wie ist der 
Stand der Planungen des Geestesperrwerks und 
wann rechnet der Senat mit einem Baubeginn für 
das Sturmflutsperrwerk an der Geeste? 

Staatsrat Cordßen: Herr Abgeordneter, ich kann 
Ihnen hierzu jetzt keine ganz konkreten Daten 
nennen und würde auch, in Anbetracht der The-
men, die der Abgeordnete Herr Günthner ange-
sprochen hat, durchaus anregen, dass wir dieses 
Thema in einer der nächsten Sitzungen des Aus-
schusses für die Angelegenheiten der Häfen aufru-
fen, um die Planungen, wie sie im Moment seitens 
der bremenports GmbH & Co. KG bestehen, vorzu-
stellen und die Möglichkeit eröffnen und den Bre-
merhavenern die Gelegenheit zu geben, die kom-
munalen Planungen einzubringen. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, haben Sie eine 
weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Professor Dr. Hilz (FDP): Herr Staatsrat, ich frage 
natürlich auch vor dem Hintergrund, wenn man die 
Planungen jetzt zusammenführen würde, würde es 
zur zeitlichen Verzögerung des Baubeginns kom-
men oder könnte man das, wenn man es zu diesem 
Zeitpunkt zusammenführt, immer noch im gleichen 
Zeitplan realisieren? 

Staatsrat Cordßen: Das hängt sicherlich an der 
weiteren Konkretisierung der Planungen für eine 
Überwegungsmöglichkeit ab. Ich würde zum jetzi-
gen Zeitpunkt aber davon ausgehen, dass sich 
durch eine weitere intensive Abstimmung der Pla-
nungen und die Zusammenführung keine beson-
deren Verzögerungen ergeben sollten, sondern 
dass es auch ein geeigneter Zeitpunkt wäre, dies zu 
tun. 

Präsident Imhoff: Herr Abgeordneter, haben Sie 
eine weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Professor Dr. Hilz (FDP): Herr Staatsrat, wäre es 
aus Ihrer Sicht möglich, dass die Stadt Bremer-
haven und auch bremenports den gleichen Projekt-
planer mit der Planung und Zusammenführung 
beider Projekte beauftragen kann? 

Staatsrat Cordßen: Das ist eine Frage, die nicht hier 
entschieden werden kann. Ich würde insofern an-
regen, dass die Beteiligten darüber konkret mitei-
nander ins Gespräch treten sollten. 

Präsident Imhoff: Haben Sie eine weitere Zusatz-
frage? – Bitte sehr! 

Professor Dr. Hilz (FDP): Ich habe ja nur gefragt, 
ob das möglich wäre. Das kann man hier durchaus 
beantworten. 

Staatsrat Cordßen: Aus meiner Sicht spräche nichts 
dagegen. 

Präsident Imhoff: Herr Staatsrat, eine weitere Zu-
satzfrage durch die Abgeordnete Frau Schnittker? 
– Bitte sehr! 

Abgeordnete Schnittker (CDU): Herr Staatsrat, 
können Sie mir sagen, was so eine Brücke kostet? 
Wie hoch die Planungskosten dafür sind? Liegt das 
schon vor? 

Staatsrat Cordßen: Das kann ich Ihnen nicht sagen, 
die konkreten Planungen für diese Überwegungs-
möglichkeit oder auch Brücke müssten auf der 
kommunalen Ebene erfolgen. Insofern wäre natür-
lich die Stadt Bremerhaven diejenige, die zu einer 
solchen Frage Auskunft geben könnte. 

Präsident Imhoff: Frau Kollegin, haben Sie eine 
weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordnete Schnittker (CDU): Habe ich das rich-
tig verstanden, in Bremerhaven gibt es schon 
Pläne? Wissen Sie das zufällig? 

Staatsrat Cordßen: Auch hierzu sollte ich, als Ver-
treter der Senatorin für Wissenschaft und Häfen, 
Ihnen keine Auskunft geben, sondern das ist etwas, 
das die Stadt Bremerhaven darstellen muss, in de-
ren Namen ich hier natürlich nicht sprechen kann. 

Präsident Imhoff: Frau Kollegin, haben Sie eine 
weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordnete Schnittker (CDU): Das habe ich ver-
standen, vielen Dank! Ich wollte aber wissen, ob 
Sie es zufällig wissen. Das können Sie vielleicht be-
antworten. 

Staatsrat Cordßen: Ich bitte hier um Verständnis, 
dass das Themen sind, die die Stadt Bremerhaven 
für sich kommunizieren muss. Sie muss für sich ent-
scheiden, welchen Weg sie gehen will. Ich würde 
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an der Stelle sagen, dass das Angebot besteht, auch 
hierüber in einer der nächsten Sitzungen des Ha-
fenausschusses konkreter zu sprechen um auch der 
Stadt Bremerhaven die Gelegenheit zu geben, für 
sich selbst zu sprechen. 

Präsident Imhoff: Herr Staatsrat, weitere Zusatzfra-
gen liegen nicht vor. 

Die dritte Anfrage trägt den Titel: „Beschäftigungs-
duldung in der Übergangszeit“. Die Anfrage ist 
unterschrieben von den Abgeordneten Lenkeit, 
Güngör und Fraktion der SPD. 

Herr Lenkeit, Sie haben das Wort! 

Abgeordneter Lenkeit (SPD): Wir fragen den Se-
nat: 

Erstens: Wie stellt der Senat sicher, dass die zum 
1. Januar 2020 nach dem Gesetz über Duldung bei 
Ausbildung und Beschäftigung Begünstigten auch 
in der Übergangszeit eine Bleibeperspektive ha-
ben? 

Zweitens: Wie stellt der Senat sicher, dass es auch 
für in familiärer Lebensgemeinschaft lebende Ehe-
gatten oder Lebenspartner und minderjährige le-
dige Kinder von ab dem 1. Januar 2020 Begünstig-
ten eine entsprechende aufenthaltsrechtliche Re-
gelung gibt? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
durch Herrn Staatsrat Bull. 

Staatsrat Bull: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr 
geehrte Damen und Herren! Für den Senat beant-
worte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage eins: Mit dem Gesetz über Duldung bei 
Ausbildung und Beschäftigung, das am 1. Januar 
2020 in Kraft tritt, werden die bereits bestehenden 
Regelungen über die Ausbildungsduldung in den 
neuen Paragrafen 60c im Aufenthaltsgesetz über-
führt und in Paragraf 60d eine neue Beschäfti-
gungsduldung eingeführt. 

Bei der Ausbildungsduldung ist keine Übergangs-
regelung erforderlich, da die bisher erteilten Dul-
dungen zu Ausbildungszwecken unverändert fort-
gelten. 

Für Personen, die von der neuen Beschäftigungs-
duldung profitieren könnten, hat der Senator für In-
neres mit Schreiben vom 26. September 2019 die 
Ausländerbehörden angewiesen, im Vorgriff auf 

die gesetzliche Regelung von der Einleitung auf-
enthaltsbeendender Maßnahmen abzusehen und 
Duldungen im Ermessenswege zu erteilen bezie-
hungsweise zu verlängern. Sie erhalten damit die 
Möglichkeit, im nächsten Jahr einen verlässlichen 
Status für den Übergang in eine Aufenthaltserlaub-
nis zu erhalten. Ehegatten oder Lebenspartner und 
minderjährige ledige Kinder sind ausdrücklich in 
diese Vorgriffsregelung einbezogen. 

Zu Frage zwei: Zur Ausbildungsduldung gab es 
bisher und gibt es auch zukünftig keine ergän-
zende Regelung für Ehegatten oder Lebenspartner 
und minderjährige ledige Kinder. Da die Ausbil-
dungsduldung überwiegend Heranwachsenden 
und jungen Erwachsenen erteilt wird, die in der Re-
gel noch keine Familie haben, liegen in der be-
hördlichen Praxis solche Sachverhalte auch selten 
vor. Sofern erforderlich, wird der Aufenthalt von 
Angehörigen aus humanitären Gründen für die 
Dauer der Ausbildung geduldet. 

Zur Beschäftigungsduldung, die sich auch an le-
bensältere Personen richtet, gibt es dagegen eine 
Regelung für Ehegatten oder Lebenspartner und 
minderjährige ledige Kinder. Ihr Aufenthalt wird 
gesetzlich für den gleichen Aufenthaltszeitraum 
geduldet wie für den sogenannten Stammberech-
tigten oder die sogenannte Stammberechtigte. – So 
weit die Antwort des Senats! 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, hätten Sie eine Zu-
satzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Lenkeit (SPD): Wird der Senat auch 
künftig in geeigneten Fällen Vorgriffsregelungen 
treffen? 

Staatsrat Bull: Herr Abgeordneter, Vorgriffsrege-
lungen können sehr sinnvoll sein, erst recht, wenn 
es darum geht, unbillige Härten zu vermeiden. Hier 
geht es um existenzielle Härten. Insofern werden 
wir auch künftig intensiv prüfen, ob wir so etwas 
machen können, zumal der Wille des Gesetzgebers 
hier seit einigen Monaten bekannt ist. Da macht es 
einfach Sinn, Vorgriffsregelungen zu treffen. 

(Beifall DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Herr Staatsrat, weitere Zusatzfra-
gen liegen zu diesem Themenkomplex nicht vor. 
Vielen Dank für die Beantwortung! 

Die vierte Anfrage steht unter dem Betreff: „Pfle-
gekompetenzzentrum – auch im Land Bremen 



Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 20. Wahlperiode – 6. Sitzung am 11.12.2019 und 12.12.2019 575 

sinnvoll?“ Die Anfrage trägt die Unterschriften der 
Abgeordneten Welt, Güngör und Fraktion der SPD. 

Herr Kollege Welt, Sie haben das Wort! 

Abgeordneter Welt (SPD): Wir fragen den Senat: 

Erstens: Inwieweit hat der Senat Kenntnis über das 
von der DAK-Gesundheit initiierte und von der 
Bundesregierung für vier Jahre finanzierte regio-
nale Pflegekompetenzzentrum für die Landkreise 
Grafschaft Bentheim und Emsland? 

Zweitens: Hält der Senat die Einrichtung eines 
Pflegekompetenzzentrums, das Pflegebedürftige 
und ihre Familien bei der Suche nach einem geeig-
neten Pflegedienst oder Heimplatz auch durch Fall-
manager und Datenbanken über freie Heimplätze 
unterstützt, für sinnvoll? 

Drittens: Falls der Senat die Einrichtung eines regi-
onalen Pflegezentrums auch im Land Bremen für 
sinnvoll erachtet, welche Schritte wird er für eine 
mögliche Umsetzung unternehmen? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
durch Frau Senatorin Stahmann. 

Senatorin Stahmann: Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter Welt! Für den Se-
nat beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage eins: In ländlichen Regionen wird es zu-
nehmend schwieriger, eine bedarfsgerechte Infra-
struktur des Pflege- und Gesundheitswesens auf-
rechtzuerhalten. Das regionale Pflegekompetenz-
zentrum in Nordhorn hat deshalb die Aufgabe 
übernommen, in den Landkreisen Grafschaft 
Bentheim und Emsland alle Akteure der Pflege mit-
einander zu vernetzen, das sind Ärzte, Apotheker, 
Therapeuten und Kranken- wie Pflegekassen. 

Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt 
der DAK, der Gesundheitsregion EUREGIO e. V. 
und der Universität Osnabrück. Das Projekt wird 
mit zehn Millionen Euro aus dem Innovationsfonds 
der Bundesregierung gefördert. Projektstart war 
am 1. Oktober 2019. Auf dem Areal des ehemali-
gen Marienkrankenhauses in Nordhorn befinden 
sich neben Ärztehäusern und Apotheken auch eine 
Service-Wohnanlage, eine Cafeteria, eine Kapelle 
sowie ein Pflegeheim. Die Einrichtung eines regio-
nalen Pflegekompetenzzentrums an diesem Stand-
ort gilt deshalb als ideal. 

Die DAK beteiligt sich aber nicht an dem bereits 
existierenden Senioren- und Pflegestützpunkt der 
Grafschaft Bentheim, der nur wenige hundert Me-
ter entfernt unabhängige Beratung bietet. 

Zu Frage zwei und Frage drei: Die Einrichtung ei-
nes vergleichbaren Pflegekompetenzzentrums 
sieht der Senat nicht als sinnvoll an. Es ist im Land 
Bremen kein Problem, kompetente Beratung zu er-
halten, da hier im Gegensatz zu ländlichen Regio-
nen die erforderliche Infrastruktur gut ausgebaut 
ist. Die Aufgaben der Pflegeberatung werden von 
den Pflegekassen und Pflegestützpunkten wahrge-
nommen. Die Pflegestützpunkte werden ausgebaut 
und erfreuen sich zunehmender Bekanntheit und 
starker Frequentierung. 

Bürgerinnen und Bürger mit ergänzendem Leis-
tungsbezug aus dem SGB XII erhalten eine Hilfe-
planung durch die kommunalen Sozialdienste. – So 
weit die Antwort des Senats! 

Präsident Imhoff: Frau Senatorin, eine Zusatzfrage 
durch die Abgeordnete Frau Grönert. – Bitte sehr! 

Abgeordnete Grönert (CDU): Frau Senatorin, aus 
der Frage zwei ergibt sich für mich noch eine Nach-
frage in Bezug auf die angesprochenen Datenban-
ken. Inwiefern sehen Sie die Möglichkeit irgend-
wann über eine Datenbank oder Internetseite die 
Suche nach einem Pflegeheimplatz zu erleichtern? 
Was spricht dafür und was dagegen? 

Senatorin Stahmann: Da stecken auch wir in der 
Prüfung, ein solches Angebot noch stärker aufzu-
bauen. Wir haben schon bestimmte Angebote digi-
talisiert und ich habe gelernt, das nennt man dann 
digitales Ökosystem – auch eine ganz interessante 
Wortschöpfung. Wir sind daran interessiert, die Da-
ten verfügbar zu machen und würden darüber auch 
noch einmal in der Deputation berichten, wenn es 
hierzu noch detaillierte Nachfragen gibt. 

Präsident Imhoff: Frau Kollegin, haben Sie noch 
eine Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordnete Grönert (CDU): Mich beschäftigt die 
Frage, inwieweit das funktionieren kann, wenn 
man so eine Seite hätte, über die man Pflegeheim-
plätze sucht, dass dort auch wirklich alle offenen, 
freien Pflegeheimplätze eingestellt wären. Ich 
würde es großartig finden, wenn es so etwas gebe, 
aber kann das funktionieren? 
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Senatorin Stahmann: Das ist eine Frage, die wir 
fachlich noch erörtern müssten. Aus meiner Erfah-
rung, und das ist auch die Schilderung aus den 
Pflegestützpunkten: Nichts ersetzt erst einmal das 
Gespräch im Pflegestützpunkt, weil es wirklich ein 
ganz breit gefächertes Angebot gibt, jede Lebens-
situation unterschiedlich und sehr individuell ist 
und dann auch durch das Fachwissen der Berate-
rinnen und Berater manche Lösung oder manche 
Angebote als Alternative dargestellt werden kön-
nen. 

Die Pflegeheimanbieter bieten teilweise ihre Plätze 
an, im Augenblick haben wir aber kaum freie 
Plätze. Das ist im Augenblick wirklich so und das 
ist nicht nur in Bremen so, dass erst Plätze frei wer-
den, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner 
verstirbt. Deswegen macht eine Datenbank auch 
nur Sinn, wenn man eine Angebotsstruktur hat. Im 
Augenblick ist das nicht das prioritäre Thema in 
den Pflegeeinrichtungen. 

Präsident Imhoff: Frau Kollegin Grönert, haben Sie 
noch eine weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordnete Grönert (CDU): Sind Sie mit mir der 
Meinung, dass gerade, wenn wir jetzt keine Daten-
bank haben, aber wenige Plätze, das für die Ange-
hörigen furchtbar anstrengend ist, wenn sie alle 
Heime abtelefonieren müssen und immer eine Ab-
sage bekommen? 

Senatorin Stahmann: Ja, aber der erste Weg geht 
in den Pflegestützpunkt oder in die Dienstleis-
tungszentren zur Beratung. Angehörige schildern, 
dass es im Augenblick sehr anstrengend ist und wir 
wollen alles daran setzen, dass sich die Situation 
bei der Suche nach Plätzen verbessert. Da bin ich 
mit Ihnen absolut einig und lassen Sie uns die 
Frage doch sonst noch einmal in der Deputation 
aufrufen und dort eine Nachfrage an das Fachrefe-
rat stellen, welche Planungen und Überlegungen 
bestehen. 

Präsident Imhoff: Frau Senatorin, weitere Zusatz-
fragen liegen nicht vor. 

Die fünfte Anfrage befasst sich mit dem Thema 
„Breitband im Land Bremen“. Die Anfrage ist un-
terzeichnet von den Abgeordneten Stahmann, 
Güngör und Fraktion der SPD. 

Herr Stahmann, Sie haben das Wort! 

Abgeordneter Stahmann (SPD): Wir fragen den Se-
nat: 

Erstens: Eine flächendeckende Breitbandanbin-
dung ist für die Wirtschaftsstandorte Bremen und 
Bremerhaven unverzichtbar, jedoch gibt es nach 
wie vor sogenannte weiße Flecken, die keinen Zu-
gang zu schnellem Internet haben. Wie wird der 
Breitbandausbau im Land Bremen weiter vorange-
trieben? 

Zweitens: Welche offenen Aufträge von Unterneh-
men für einen Breitbandausbau in Bremen und 
Bremerhaven gibt es? 

Drittens: Gibt es Probleme bei der Planung und Ge-
nehmigung der Breitbandinstallation im Land Bre-
men und wenn ja, welche? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
von Herrn Staatsrat Wiebe. 

Staatsrat Wiebe: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr 
geehrte Damen und Herren! Für den Senat beant-
worte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage eins: Der Breitbandausbau befindet sich 
in einer stetigen dynamischen Entwicklung im 
Rahmen des wettbewerblichen freien Marktes. Der 
Senat steht vor diesem Hintergrund im kontinuier-
lichen Dialog mit den Telekommunikationsunter-
nehmen. Im Bereich der leitungs- und funkgebun-
denen digitalen Infrastrukturen ist das Land Bre-
men im Vergleich der Bundesländer gut aufge-
stellt. 

Gleichwohl wurde für das Land Bremen 2016/2017 
ein Markterkundungsverfahren zur bestehenden 
Versorgung mit Breitbandanschlüssen sowie zu be-
absichtigten eigenwirtschaftlichen Ausbauvorha-
ben der privaten Telekommunikationsunterneh-
men durchgeführt und ausgewertet. Die hiernach 
überwiegend in den Außenbereichen der Stadtge-
meinde identifizierten weißen Flecken wurden auf 
Grundlage des Breitbandförderprogramms der 
Bundesregierung einem Förderverfahren zuge-
führt. Das Vergabeverfahren hierzu ist abgeschlos-
sen, die Verträge zum Ausbau sind seitens des Lan-
des unterschrieben und der geförderte Ausbau soll 
2020 beginnen. 

Weiterhin werden insbesondere die Rahmenbedin-
gungen für die dynamische Marktentwicklung 
breitbandiger Infrastrukturen im Land Bremen 
weiter nachhaltig optimiert. 

So wurden Kooperationsvereinbarungen mit den 
Nachbargemeinden geschlossen und Anfang 2019 
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das gemeinsame Breitbandzentrum Niedersach-
sen-Bremen, b|z|n|b, gegründet. Als Ansprechpart-
ner dient es Bürgerinnen, Bürgern und Unterneh-
men in den Stadtgemeinden Bremen und Bremer-
haven bei Fragen und Problematiken bei der indi-
viduellen Breitbandversorgung sowie zusammen 
mit den Telekommunikationsunternehmen als 
zentrale Informations- und Planungsschnittstelle 
für den weiteren eigenwirtschaftlichen und geför-
derten Breitbandausbau. 

Auf dieser Grundlage beabsichtigt der Senat zu-
dem, neben der Prüfung von Optimierungen in 
Verwaltungs- und Antragsverfahren, im Jahr 2020 
eine erneute Markterkundung durchzuführen, um 
weitere Potenziale geänderter beziehungsweise 
neuer Förderprogramme der Bundesregierung für 
die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven zu 
prüfen. 

Zu Frage zwei: Alle Verträge im Rahmen des ge-
förderten Breitbandausbaus über Zuwendungen an 
die ausbauenden Telekommunikationsunterneh-
men wurden seitens des Landes unterzeichnet. Der 
Ausbau wird 2020 beginnen. Aufträge darüber hin-
aus von einzelnen Unternehmen an Telekommuni-
kationsunternehmen zum Ausbau individueller 
Breitbandanschlüsse werden dem Senat aus wett-
bewerblichen Gründen regelmäßig nicht mitgeteilt 
und sind insoweit nicht bekannt. 

Zu Frage drei: Im Bereich der Genehmigungsver-
fahren gab es Problematiken bei der Zulassung von 
Tiefbauunternehmen. Diese konnten ressortüber-
greifend und zusammen mit den Telekommunika-
tionsunternehmen einer Klärung zugeführt wer-
den. Aktuell ist dem Senat eine Planungsproblema-
tik hinsichtlich der Standortwahl eines Netzvertei-
lers bekannt. Hier werden aktuell zusammen mit 
dem Telekommunikationsunternehmen Lösungs-
möglichkeiten geprüft. – So weit die Antwort des 
Senats! 

Präsident Imhoff: Herr Abgeordneter Stahmann, 
hätten Sie dazu eine Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Stahmann (SPD): Herr Staatsrat, 
sind Sie auch der Auffassung, dass Breitbandan-
schlüsse heutzutage zur obligatorischen Infrastruk-
tur von Gewerbegebieten gehören? 

Staatsrat Wiebe: Ja, auf jeden Fall steigert das in 
einem erforderlichen, vielleicht auch obligatori-
schen Maß die Wettbewerbsfähigkeit der in diesem 
Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, hätten Sie eine 
weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Stahmann (SPD): Gibt es weiße Fle-
cken bei den Gewerbegebieten in Bremen oder 
Bremerhaven? 

Staatsrat Wiebe: Ich hatte ja gesagt, dass wir ein 
weiteres Markterkundungsverfahren durchführen. 
Wir werden uns diese Frage in dem Zusammen-
hang noch einmal sehr sorgfältig anschauen. 

Präsident Imhoff: Herr Staatsrat, eine weitere Zu-
satzfrage durch den Abgeordneten Saffe. – Bitte 
sehr! 

Abgeordneter Saffe (Bündnis 90/Die Grünen): Am 
Stadtrand haben wir ja nicht nur Gewerbegebiete, 
die jetzt versorgt werden. Ich möchte zur Sicherheit 
einmal nachfragen, ob da auch Randgebiete wie 
zum Beispiel das Blockland, Niederblockland, Hol-
lerdeich mit im Blick sind, wenn es darum geht, die 
weißen Flecken mit Breitband und auch schnelle-
rem Internet zu versorgen. 

Staatsrat Wiebe: Die werden nicht nur mit betrach-
tet, die stehen im Vordergrund der Betrachtung. 
Das ist so angelegt, dass auch alle privaten Haus-
halte einen Breitbandanschluss erhalten sollen. 

Präsident Imhoff: Herr Staatsrat, eine weitere Zu-
satzfrage durch den Abgeordneten Gottschalk. – 
Bitte sehr! 

Abgeordneter Gottschalk (SPD): Herr Staatsrat, 
Sie haben sehr allgemein von einem Ausbau des 
Breitbands gesprochen. In jüngster Zeit gibt es ja 
vor allem die Diskussion über die 5G-Netze. Wie 
weit sind denn hier die Planungen? Inwieweit gibt 
es hier auch Diskussionen über Technik und Ab-
hängigkeiten und dergleichen, werden die schon 
geführt? 

Staatsrat Wiebe: Sie kennen ja die Diskussion auf 
der Bundesebene. Die Diskussionen laufen und wir 
sind als Senat an diesen Diskussionen beteiligt. Wir 
haben einen Antrag auf Teilnahme am Modellpro-
jekt 5x5G-Strategie gestellt und erwarten da auch 
in Kürze eine hoffentlich positive Zusage der Bun-
desregierung, dass wir hier an der A27 ein Modell-
vorhaben durchführen können. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege Gottschalk, hätten 
Sie eine weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 



578 Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 20. Wahlperiode – 6. Sitzung am 11.12.2019 und 12.12.2019 

Abgeordneter Gottschalk (SPD): Können Sie sa-
gen, was ein Modellprojekt heißt? Ist das nur ein 
Teil eines Stadtteils oder hat das Auswirkungen für 
ganz Bremen und wann würde das beginnen? 

Staatsrat Wiebe: Das Modellvorhaben entlang der 
A27 ist sehr großräumig angelegt. Es betrifft Bre-
men und auch größere Teile Niedersachsens und 
wird verschiedene Elemente beinhalten. Das reicht 
von der Infrastruktur in den Häfen bis über andere 
Gewerbegebiete und hat also eine große räumliche 
und inhaltliche Breite. 

Präsident Imhoff: Herr Staatsrat, weitere Fragen 
liegen nicht vor. Ich bedanke mich für die Beant-
wortung! 

Die sechste Anfrage trägt die Überschrift: „Gefähr-
dung von Kindern und Jugendlichen durch soge-
nannte glücksspielsimulierende Apps“. Die An-
frage ist unterschrieben von den Abgeordneten 
Frau Grotheer, Frau Krümpfer, Güngör und Frak-
tion der SPD. 

Frau Kollegin Grotheer, Sie haben das Wort! 

Abgeordnete Grotheer (SPD): Wir fragen den Se-
nat: 

Erstens: Wie hoch schätzt der Senat die Suchtge-
fährdung von Kindern und Jugendlichen durch 
glücksspielsimulierende Apps oder Spiele ein? 
Sieht der Senat diese Spiele als Versuch der 
Glücksspielindustrie an, zukünftige Kunden zu ge-
winnen? 

Zweitens: Welche Maßnahmen ergreift der Senat, 
um diese Gefährdung zu bekämpfen? 

Drittens: Sieht der Senat die Notwendigkeit, recht-
liche Regelungen zum Verbot solcher Spiele zu ini-
tiieren, und wenn nein, warum nicht? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
durch Frau Staatsrätin Stroth. 

Staatsrätin Stroth: Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren! Für den Senat be-
antworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage eins: Glücksspielsimulierende Apps sind 
nicht nur aufgrund ihrer Suchtgefährdung, sondern 
vor allem wegen ihres „türöffnenden Effektes“ als 
riskant zu bewerten. Mechanismen von Glücks-
spiel werden verharmlost. Gleichzeitig wird der 
Einstieg in reales Glücksspiel dadurch gefördert, 

dass in vielen Apps sehr unrealistische Gewinner-
wartungen geschürt werden. Solange das Glücks-
spiel nur simuliert wird, ist das Gewinnen sehr ein-
fach, eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg wird 
suggeriert. Dadurch kann der Einstieg in echtes 
Glücksspiel gefördert werden, indem die Gewinn-
chancen dann aber gänzlich anders gelagert sind. 

Es gibt Hinweise darauf, dass an der Entwicklung 
von glücksspielsimulierenden Apps auch Unter-
nehmen der Glücksspielindustrie beteiligt sind, um 
gezielt eine jüngere Kundschaft anzusprechen. Im-
mer mehr Produkte werden an der Schnittstelle 
zwischen Gaming – Computerspielszene – und 
Gambling – Glücksspiel – entwickelt. Damit steigt 
die Gefahr, dass ein häufig sehr junges Publikum 
von scheinbar harmlosen Computerspielen zu 
Spielen verleitet wird, in denen Mechanismen von 
Glücksspiel wirksam sind. 

Zu Frage zwei: Suchtprävention und Suchtbera-
tung sind wichtige Schwerpunkte des Bremer 
Suchthilfesystems. So gibt es in Bremen eine Viel-
zahl von Präventions- und Interventionsmaßnah-
men, organisiert vom Landesinstitut für Schule, von 
der Bremer Fachstelle Glücksspielsucht an der Uni-
versität Bremen und von der Beratungsstelle 
(ESC)cape – Ambulanz für junge Menschen mit 
Suchtproblemen des Gesundheitsamtes. 

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und 
Sport fördert auf Landesebene die medienpädago-
gische Jugendarbeit des ServiceBureau Jugendin-
formation. Das ServiceBureau bietet regelmäßig 
medienpädagogische Fortbildungen und Fachtage 
zur Qualifizierung von Fachkräften und Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren der Sozialen Arbeit 
und insbesondere der offenen Jugendarbeit an. 
Darüber hinaus ist es Anlauf- und Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und Jugendliche, um unter ande-
rem für Risiken in Onlinespielen zu sensibilisieren. 

In Bezug auf die Risiken der Spielsucht geht es vor 
allem darum, Jugendlichen Medienkompetenz und 
Risikobewusstsein zu vermitteln, sie für das Erken-
nen von Abhängigkeitsstrukturen zu sensibilisie-
ren und Anlaufstellen für Suchtprävention und -be-
ratung aufzuzeigen. Neue Erkenntnisse zum 
Thema exzessive Mediennutzung und Sucht wer-
den darüber hinaus einem großen Kreis von Fach-
kräften und Multiplikatoren in Form von Veranstal-
tungen, Fachtagungen, Vorträgen und Broschüren 
zugänglich gemacht. 

Zu Frage drei: Glücksspielsimulierende Apps und 
Spiele sind in der Regel bewusst so gestaltet, dass 
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sie nicht unter den Begriff des Glücksspiels subsu-
miert werden können, sie aber Glücksspiel simulie-
ren und Kinder und Jugendliche so an dieses her-
anführen. Die hinter den Spielen steckenden Me-
chanismen entziehen sich derzeit jeglicher Kon-
trolle. Wenn schon das Glücksspiel, bei dem der 
Zufall über Gewinn oder Verlust entscheidet, als 
gefährlich gilt, muss dies erst recht für solche 
Spiele gelten. Insofern ist eine Regulierung ent-
sprechender Angebote im Hinblick auf die Aspekte 
des Jugendschutzes, des Schutzes von Spielern 
und Spielerinnen sowie der Suchtprävention und 
Suchtbekämpfung notwendig. 

In der Diskussion um die Fortentwicklung des 
deutschen Glücksspielrechts wird gerade disku-
tiert, ein Verbot von Gratisspielen, die einzelnen 
Glücksspielarten entsprechen oder solchen nach-
gebildet sind, für Minderjährige einzuführen. Erör-
tert wird zudem, eine Verlinkung zwischen Glücks-
spielangeboten und Gratisangeboten zu untersa-
gen. Weitere Möglichkeiten einer Regulierung be-
stünden darin, Anbieter und Anbieterinnen von 
App-Plattformen zu einer Altersabfrage bei der Be-
reitstellung von Spielen, die einen Geldeinsatz o-
der In-Game-Käufe ermöglichen, zu verpflichten. 
Verstöße gegen entsprechende Pflichten müssten 
mit Sanktionen wie zum Beispiel Bußgeldern oder 
Untersagung belegt werden. Es ist ebenfalls größt-
mögliche Transparenz im Hinblick auf die tatsäch-
lichen Kosten und die Folgekosten des Spiels her-
zustellen. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend plant, noch in diesem Jahr ei-
nen ersten Entwurf zur Novelle des Jugendschutz-
gesetzes vorzulegen. Ziel der Novellierung ist ein 
effektiver Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor gefährlichen Medieninhalten. Regelungsin-
halte werden insbesondere auch Interaktionsrisi-
ken wie Chat-Funktionen, Kostenfallen und exzes-
sives Spiel betreffen. Die Länder befinden sich mit 
dem Bund im Gespräch, um – soweit ihre Zustän-
digkeit im Medienrecht betroffen ist – die Feinab-
stimmung des Entwurfs vorzunehmen. – So weit die 
Antwort des Senats! 

Präsident Imhoff: Frau Kollegin Grotheer, hätten 
Sie eine Zusatzfrage dazu? – Bitte sehr! 

Abgeordnete Grotheer (SPD): Das Ganze, was wir 
jetzt diskutieren, befindet sich ja auf der Schwelle 
zwischen Jugendschutz – also Zuständigkeit des 
Bundes – und Jugendmedienschutz – also Zustän-
digkeit der Länder wegen der Medienfragen. Teilt 
der Senat meine Einschätzung, dass es wichtig ist, 

da wirklich eine ganz enge Abstimmung vorzuneh-
men, weil sich gerade die Landesmedienanstalten 
der Länder in den vergangenen Jahren sehr inten-
siv mit genau diesen Fragen beschäftigt haben? 

Staatsrätin Stroth: Ja. 

Präsident Imhoff: Frau Staatsrätin, eine weitere 
Zusatzfrage durch den Abgeordneten Herrn Pro-
fessor Dr. Hilz. – Herr Kollege, Sie haben das Wort! 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Frau 
Staatsrätin, wie definiert der Senat denn glücks-
spielsimulierende Apps und wie unterscheidet er 
sie von anderen computerbasierten Spielen? 

Staatsrätin Stroth: Also, ich muss dazu sagen, ich 
bin keine Spezialistin für diese ganzen Fragen von 
glücksspielsimulierenden Apps. Ich habe es so ver-
standen, dass es sich dabei um herunterladbare 
Spiele handelt, die den Mechanismus des Glücks-
spiels – nämlich immer schnell ein Level weiterzu-
kommen und dabei Erfolge zu generieren – bein-
halten. Das unterscheidet sie aus meiner Sicht 
durchaus von anderen Computerspielen, die einen 
ganz gezielten Spielablauf haben und die zum Teil 
auch von mehreren gleichzeitig gespielt werden 
können. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, hätten Sie eine 
weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Wenn 
diese Spiele ja teilweise auf dem Markt sind, mit 
welchen Altersbeschränkungen sind die denn der-
zeit versehen? 

Staatsrätin Stroth: Das kann ich Ihnen gar nicht be-
antworten. Ich weiß es nicht. 

Präsident Imhoff: Frau Staatsrätin, eine weitere 
Zusatzfrage durch die Abgeordnete Frau Grotheer. 
– Bitte sehr! 

Abgeordnete Grotheer (SPD): Frau Staatsrätin, wie 
ich das verstanden habe, ist es bei den glücksspiel-
simulierenden Apps so, dass sie fast keine Alters-
beschränkung haben, sondern nun einmal gerade 
auch von Kindern selbstständig heruntergeladen 
werden können und dass das genau das Problem 
ist. Über die Frage der möglichen In-App-Käufe 
müssten wir meines Erachtens sehr intensiv disku-
tieren, weil genau das der Moment ist, in dem es 
dann in echtes Glücksspiel umschlagen kann. Ist 
das so zutreffend? 
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Staatsrätin Stroth: Das ist zutreffend. 

Präsident Imhoff: Frau Staatsrätin, eine weitere 
Zusatzfrage durch den Abgeordneten Herrn Mül-
ler. – Bitte sehr! 

Abgeordneter Müller (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau 
Staatsrätin! Würden Sie mir zustimmen, dass es ge-
nerell auch ein Aspekt sein müsste, dass das In-
App-Kaufen und damit die Möglichkeit, in einer 
App weitere Spielbestandteile zu erwerben, gene-
rell schon in die Prüfung einbezogen werden 
müsste, da gewinnspielorientierte Apps aus meiner 
Sicht nur einen Aspekt dieses Themas ausmachen? 

Ich will dazu ausführen, dass es ein sehr erfolgrei-
ches Konzept ist, Spielkarten für Computerspiele 
wie FIFA, also Fußballsimulationen, zu erwerben, 
und dort ist nicht direkt dieses Glücksspielrad im 
Vordergrund, sondern dass man Pakete kauft, von 
denen man aber erst später weiß, dass man irgend-
welche Karten ziehen kann oder auch bessere oder 
schlechtere. Also kurz gefragt: Reicht es aus Ihrer 
Sicht wirklich aus, glücksspielsimulierende Apps in 
den Fokus zu nehmen, oder müsste man nicht alle 
Spiele, die In-App-Käufe im Fokus haben, in diese 
Prüfung mit einbeziehen, da dort immer Suchtge-
fahren bestehen, weil der Wunsch der Kinder ist, 
mehr zu bekommen als das, was sie im eigentlichen 
Spiel kostenlos zur Verfügung haben? 

Staatsrätin Stroth: Ja, das ist richtig. 

Präsident Imhoff: Frau Staatsrätin, eine weitere 
Zusatzfrage durch den Abgeordneten Herrn 
Dr. Buhlert. – Bitte sehr! 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Frau Staatsrätin, 
ist aber nicht ein anderer Umgang nötig, um einer-
seits Spielsucht zu bekämpfen, andererseits Com-
puterspielsucht zu bekämpfen, was ja beides viel-
leicht durch In-App-Käufe hervorgerufen wird, 
aber was durchaus unterschiedliche Anreizmecha-
nismen sind und vielleicht auch unterschiedliche 
Wirkweisen? 

Staatsrätin Stroth: Ja, ich hatte eigentlich gehofft, 
das mit der Antwort des Senats deutlich gemacht 
zu haben, dass die ganze Frage von Glücksspielen, 
Computerspielen, Gewinnspielen in den Fokus ge-
nommen wird und wir in Bremen auch entspre-
chende Medienkompetenzschulungen und Anlauf-
stellen und Beratungen und so weiter vorhalten. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege Dr. Buhlert, haben 
Sie noch eine weitere Zusatzfrage? 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Nein, mir ging es 
aufgrund der Nachfrage des vorherigen Kollegen 
etwas um Differenzierung. 

Präsident Imhoff: Ja, das war auch keine Frage. 

(Heiterkeit) 

Frau Staatsrätin, eine weitere Zusatzfrage durch 
den Abgeordneten Herrn Öztürk. – Bitte sehr! 

Abgeordneter Herr Öztürk (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Frau Staatsrätin, kann sich der Senat vorstel-
len, bei der Aushandlung des Glücksspielstaatsver-
trages auch solche Spiele, die nicht mit Geldeinsät-
zen gespielt werden, sondern mit Token, mit In-
App-Käufen et cetera über den Glücksspielstaats-
vertrag so zu regulieren, dass sie unter das Glücks-
spielstaatsgesetz fallen? 

Staatsrätin Stroth: Ich weiß nicht, ob das der rich-
tige Weg ist, und kann Ihnen das jetzt nicht ab-
schließend beantworten, aber wir werden das prü-
fen. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, haben Sie noch 
eine weitere Zusatzfrage? 

Abgeordneter Herr Öztürk (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Nein, ich bitte um Prüfung. Wir werden 
schauen, dass wir in den zuständigen Gremien 
dazu etwas ausarbeiten. 

Präsident Imhoff: Frau Staatsrätin, weitere Zusatz-
fragen zu diesem Thema liegen nicht vor. Vielen 
Dank! 

Die siebte Anfrage steht unter dem Betreff: „Um-
setzung der elektronischen Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung in Bremen“. Die Anfrage trägt die 
Unterschriften der Abgeordneten Dr. Buhlert, Frau 
Wischhusen und Fraktion der FDP. 

Bitte sehr, Herr Dr. Buhlert, Sie haben das Wort! 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Wir fragen den 
Senat: 

Erstens: Inwiefern hält der Senat die elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als ein Bestand-
teil des kürzlich beschlossenen Bürokratieentlas-
tungsgesetzes III der Bundesregierung für geeig-
net, mehr Bürokratie abzubauen? 
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Zweitens: Wie bereitet sich Bremen als Arbeitgeber 
bereits jetzt auf die Einführung der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am 1. Januar 
2021 vor? 

Drittens: Welche Risiken sind nach Einschätzung 
des Senats mit der Einführung der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber verbunden? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
von Frau Staatsrätin Krebs. 

Staatsrätin Krebs: Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren! Für den Senat be-
antworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage eins: Der Senat beurteilt die Digitalisie-
rung von Dienstleistungen grundsätzlich als posi-
tiv. Ob das Bürokratieentlastungsgesetz III bezo-
gen auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
wirklich Bürokratie abbaut, kann erst nach einer 
Analyse der mit der Dienstleistung verbundenen 
Prozesse und organisatorischen Strukturen beur-
teilt werden. 

Zu Frage zwei: Im Senat liegt die Zuständigkeit für 
übergreifende Arbeitgeberfragen beim Senator für 
Finanzen. Dieser wird den Eigenbetrieb Performa 
Nord beauftragen, ein Konzept für die technische 
Umsetzung der elektronischen Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung zu erstellen, sobald die techni-
schen Grundlagen zur Datenübermittlung durch 
die Krankenkassen vorliegen. 

Zu Frage drei: Jede Datenübermittlung von sensib-
len personenbezogenen Daten ist mit Risiken ver-
bunden. Daher erwartet der Senat, dass hierbei 
hohe Anforderungen an den Datenschutz in die 
technische Umsetzung einfließen. 

Daneben liegt ein Umsetzungsrisiko in der Zeitpla-
nung. So müssen zum Beispiel in sehr vielen Arzt-
praxen erst noch die technischen Voraussetzungen 
geschaffen werden, wobei die Umstellung von ei-
ner manuellen auf eine digitale Bearbeitung zu ei-
nem Stichtag immer ein gewisses Funktionsrisiko 
darstellt. So können Doppelarbeiten oder Übermitt-
lungsdivergenzen gerade in der Anfangsphase 
nicht ausgeschlossen werden. Inwieweit tatsäch-
lich eine Bürokratieentlastung auf Seiten der Ar-
beitgeber eintreten wird, kann ebenfalls noch nicht 
abgeschätzt werden. Bislang müssen die Angaben 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung manuell in 
das System der Arbeitgeber eingepflegt werden. 

Zukünftig müssen die Arbeitgeber aktiv werden 
und täglich die Daten bei den Krankenkassen ab-
fordern. – So weit die Antwort des Senats! 

Präsident Imhoff: Eine Zusatzfrage durch den Ab-
geordneten Dr. Buhlert. – Bitte sehr! 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Wann ist damit 
zu rechnen, dass die Schnittstellen so definiert sind, 
dass die Aufträge an Performa Nord erteilt werden 
können? 

Staatsrätin Krebs: Da die Schaffung von den 
Schnittstellen im Moment bei den Krankenkassen 
liegt, können wir das leider nicht beurteilen. Wir 
hoffen, so schnell wie möglich. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, haben Sie eine 
weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Würden Sie den 
zuständigen Ausschuss entsprechend informieren, 
damit klar wird, ob und wie Bremen das umsetzen 
kann und ob das auch fristgerecht geschieht? 

Staatsrätin Krebs: Selbstverständlich, sehr gern! 

Präsident Imhoff: Frau Staatsrätin, weitere Zusatz-
fragen liegen zu diesem Themenkomplex nicht vor. 
Vielen Dank für die Beantwortung! 

Die achte Anfrage trägt die Überschrift: „Wie ist es 
um die Zusammenarbeit zwischen dem Senat und 
dem Landessportbund, LSB, bestellt?“ Die Anfrage 
ist unterschrieben von den Abgeordneten Frau 
Bergmann, Frau Wischhusen und Fraktion der 
FDP. 

Frau Kollegin Bergmann, Sie haben das Wort! 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Wir fragen den Se-
nat: 

Erstens: Was sind die Gründe, dass die Bildungsbe-
hörde die ausformulierten Rahmenvereinbarungen 
für die Kooperation zwischen Schulen und Sport-
verbänden, in denen Mindestsätze für Übungslei-
ter, Aufsicht und andere für die Akteure relevanten 
Themen geregelt werden, trotz erneuter Nachfrage 
durch den Landessportbund Bremen seit zwei Jah-
ren weder unterzeichnet noch beantwortet hat? 

Zweitens: Welche Bedeutung misst der Senat den 
nachgewiesen positiven Effekten auf Gesundheit, 
Sozialverhalten, Bildung und der vergnüglichen 
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Erfahrung von Leistungsfähigkeit und Durchhalte-
fähigkeit auf Schulkinder bei und wie wird dies in 
der Kooperation von Schule und Sport bereits ge-
lebt und wo sieht der Senat Optimierungspoten-
zial? 

Drittens: Wann gedenkt der Senat die Rahmenbe-
dingungen mit dem Landessportbund zu vereinba-
ren beziehungsweise welche Hindernisse gibt es 
und bis wann werden diese aus dem Weg geräumt 
sein? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
von Frau Senatorin Dr. Bogedan. 

Senatorin Dr. Bogedan: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 
den Senat beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage eins: Die Rahmenvereinbarung von 2011 
zwischen der Senatorin für Kinder und Bildung, 
SKB, und dem Landessportbund wurde im Novem-
ber 2018 mit Wirkung zum 31. Juli 2019 vom LSB 
gekündigt. Der LSB hat einen Entwurf für eine 
Neufassung der Rahmenvereinbarung vorgelegt, 
die sich aktuell in der rechtlichen Überprüfung be-
findet. Gegenstand dieser Prüfung sind unter ande-
rem die in dem Entwurf vorgesehen Regelungen in 
Bezug auf die Einbeziehung anderer Institutionen 
und Träger. Für Schulen wie auch für Übungsleiter 
entstehen keine Nachteile durch den zwischenzeit-
lichen Wegfall der Rahmenvereinbarung, da Schu-
len unverändert direkt ihre Kooperationen mit 
Sportvereinen tätigen können. 

Zu Frage zwei: Die Bedeutung von Sport und Be-
wegung für die Gesundheit und positive Entwick-
lung von Kindern ist allgemein anerkannt. Daher 
ist es das Ziel des Senats, vielfältige Bewegungsan-
gebote im Schulalltag zu ermöglichen. Die zusätz-
lich zum Sportunterricht im Ganztag angebotenen 
Sport- und Bewegungsarbeitsgemeinschaften der 
Vereine und Verbände sind ein wichtiger Baustein 
zur Erreichung dieses Ziels. 

Der Großteil der Ganztagsschulen unterhält Ko-
operationen mit Vereinen und Verbänden, durch 
die zusätzliche Sport- und Bewegungsangebote 
geschaffen werden. Eine Ausweitung dieser Ko-
operationen, insbesondere für die neu hinzukom-
menden Ganztagsschulen wird angestrebt. 

Zu Frage drei: Ein Gespräch zwischen den Haus-
spitzen der Senatorin für Kinder und Bildung und 
des Landessportbundes ist für Anfang 2020 ge-
plant. – So weit die Antwort des Senats! 

Präsident Imhoff: Eine Zusatzfrage durch die Kol-
legin Frau Bergmann. – Bitte sehr! 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Frau Dr. Bogedan, 
ist es richtig, dass die Behörde in dieser Sache ein-
einhalb Jahre nicht auf die Fragen des Lan-
dessportbundes geantwortet hat? 

Senatorin Dr. Bogedan: So weit ich informiert bin, 
gab es Gespräche zwischen den Fachabteilungen 
und dem Landessportbund. Insofern ist nicht nicht 
geantwortet worden, man hat sich nur nicht geei-
nigt. 

Präsident Imhoff: Frau Kollegin Bergmann, haben 
Sie eine weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Meine Information 
ist, dass eineinhalb Jahre nicht kommuniziert 
wurde, jetzt, in der letzten Zeit, relativ viel kommu-
niziert worden ist und für den 21. Januar ein Ge-
sprächstermin vereinbart wurde. Meine Frage ist: 
Wird an diesem Termin seitens des Senats voraus-
sichtlich der gemeinsame Vertrag unterzeichnet 
werden, der diese Dinge regelt, über die wir ge-
sprochen haben? 

Senatorin Dr. Bogedan: Wenn bis zum 21. Januar 
auf der Arbeitsebene eine Einigung über die In-
halte erzielt werden kann, könnte sicherlich eine 
neue Rahmenvereinbarung unterschrieben wer-
den. Das hängt aber von der Einigung ab. 

Präsident Imhoff: Eine weitere Zusatzfrage der Ab-
geordneten Bergmann. – Bitte sehr! 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Ist Ihnen bekannt, 
dass der Landessportbund bei der Qualität der Ko-
operation durchaus noch Luft nach oben sieht? 

Senatorin Dr. Bogedan: Das hat der Landessport-
bund auch mir persönlich schon in mehrfachen Ge-
sprächen vorgetragen und genau daran arbeiten 
wir, die Qualität nach oben zu treiben, ohne, wie 
ich berichtet habe, dadurch Nachteile für andere 
Institutionen und Verbände zu schaffen. 

Präsident Imhoff: Eine weitere Zusatzfrage der Ab-
geordneten Bergmann. – Bitte sehr! 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Ist Ihnen bekannt, 
dass es eine Konkurrenz gibt beziehungsweise 
dass Sportlehrerinnen und -lehrer es teilweise als 
Konkurrenz empfinden, wenn Übungsleiter in den 
Schulen unterstützen, und, wenn ja, wie wirken Sie 
auf eine gute Kooperation ein? 
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Senatorin Dr. Bogedan: Ich glaube, da müssten wir 
jetzt sehr genau hinschauen, was Sie damit mei-
nen. In der Tat sehen ausgebildete Sportlehrerin-
nen und -lehrer sowie meine Behörde und auch ich 
als Person es sehr kritisch an, wenn Übungsleite-
rinnen und -leiter im Sportunterricht unterstützen 
würden. Das ist nicht unser Bestreben, sondern da-
für diskutieren wir ja beispielsweise die Wiederein-
führung der Lehramtsausbildung Sport an der Uni-
versität, um sicherzustellen, dass wir für den Sport-
unterricht ausreichend ausgebildete Sportlehrerin-
nen und -lehrer haben. 

Etwas anderes ist der Sachverhalt, der hier zu-
grunde liegt, nämlich die Kooperation im Ganztag, 
die über Arbeitsgemeinschaften funktioniert und 
wo das natürlich im höchsten Maße und, aus mei-
ner Sicht, von allen an Schule Beteiligten ganz 
stark begrüßt wird, dass sich Vereine engagieren 
und die Schulen auf ganz vielfältige Art, mit ganz 
vielfältigen und unterschiedlichen Sportvereinen 
kooperieren, aber auch mit anderen Akteuren, die 
Bewegungsangebote anbieten, um den Kindern 
die Vielfalt der Möglichkeiten zu eröffnen, die im 
klassischen Sportunterricht manchmal nicht zu-
stande kommen. Ich sage einmal, Standardtanz ist 
kein Angebot, das wir normalerweise im Sportun-
terricht haben, ist aber eines, das beispielsweise 
wunderbar über ein Ganztagsangebot offeriert 
werden kann. 

Präsident Imhoff: Frau Bergmann, möchten Sie 
eine weitere Zusatzfrage stellen. – Bitte sehr! 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Ich hätte noch sehr 
viele, aber ich merke, dass das den Rahmen dieser 
Veranstaltung sprengen würde. Deswegen nur 
noch eine letzte Frage: Sind gemeinsame Weiter-
bildungen mit Übungsleiterinnen und -leitern und 
Sportlehrerinnen und-lehrern vorgesehen? 

Senatorin Dr. Bogedan: Das tut mir leid, denn das 
ist mir nicht bekannt. Das heißt aber nicht, dass es 
nicht geplant ist. Das können wir gern noch einmal 
an anderer Stelle, vielleicht in der Deputation, er-
örtern. 

Präsident Imhoff: Frau Senatorin, weitere Zusatz-
fragen liegen zu diesem Thema nicht vor. Vielen 
Dank für die Beantwortung! 

Die neunte Anfrage in der Fragestunde befasst sich 
mit dem Thema: „Raus und rein – wie geht das Bre-
mer Wasserkraftwerk mit Treibgut um?“ Die An-
frage trägt die Unterschriften der Abgeordneten 

Professor Dr. Hilz, Frau Wischhusen und Fraktion 
der FDP. 

Bitte sehr, Herr Professor Dr. Hilz, Sie haben das 
Wort! 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Wir fragen 
den Senat: 

Erstens: Inwieweit ist es korrekt, dass das Bremer 
Wasserkraftwerk mit einem Rechen Treibgut aus 
dem Wasser entfernt, um dies später wieder ins 
Wasser zu geben und um welche Menge Treibgut 
handelt es sich jährlich? 

Zweitens: Inwieweit gibt es die Möglichkeit, das 
Treibgut, nachdem es aus dem Wasser entfernt 
wurde, auch gleich zu entsorgen? 

Drittens: Inwieweit entstehen welche zusätzliche 
Kosten, wenn das aus dem Wasser entfernte Treib-
gut auch regulär entsorgt würde? 

Präsident Imhoff: Diese Anfrage wird beantwortet 
von Frau Bürgermeisterin Dr. Schaefer. 

Bürgermeisterin Dr. Schaefer: Sehr geehrter Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Für den Se-
nat beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu den Fragen eins bis drei: Vor dem Einlauf zum 
Wasserkraftwerk ist ein zweistufiger Rechen instal-
liert. Der Grobrechen mit einem Rechenabstand 
von 40 cm hält großes Treibgut, wie zum Beispiel 
Baumstämme zurück. Dieses Treibgut prallt dort ab 
und wird durch die Strömung zum Wehrfeld gelei-
tet und fällt über das Wehr ins Unterwasser. 

Feineres Rechengut wird vom Feinrechen zurück-
gehalten und auch über die Strömung in eine Über-
fallrinne geleitet. Von dort schwimmt es über einen 
Bypass an den Turbinen vorbei ins Unterwasser. 

Somit fällt am Weserkraftwerk kein Treibgut an, 
das aus der Weser entnommen und wieder einge-
bracht wird. – So weit die Antwort des Senats! 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, haben Sie eine Zu-
satzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Frau Bür-
germeisterin, wäre es, gerade vor dem Hintergrund 
der Debatte über Plastikeintrag in Meer und Ge-
wässer, nicht sinnvoll, alle Anstrengungen zu un-
ternehmen, Treibgut, das sowieso herausgefiltert 
wird, zumindest das Plastik, auszusortieren und zu 
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entsorgen, um so das Plastik aus dem Fluss zu ent-
fernen? 

Bürgermeisterin Dr. Schaefer: Mit der Planung des 
Kraftwerkes ging es ganz massiv um das Thema 
Fischschutz und Fischschutzeinrichtungen und es 
wurde eine besondere Rechenanlage entwickelt. 
Es geht vor allen Dingen um Junglachse, die ober-
flächennah schwimmen. Um sicherzustellen, dass 
diese im Weserwehr nicht beschädigt werden, wird 
der Rechen kontinuierlich 20 Zentimeter hoch mit 
Wasser überströmt. Mit den Fischen passiert auch 
Treibgut die Wasserkraftanlage und wird dann 
nicht abgefangen und sortiert, sondern mit den Fi-
schen über einen Bypass wieder in die Weser ge-
spült. 

Es geht hier darum, das ist das Besondere an dieser 
Anlage, anders als woanders, dass wir sie nicht ein-
fach stoppen können, weil wir eine Fischtreppe 
eingebaut haben. Wir würden auch die Fische stop-
pen und das wäre für die Fische nicht besonders 
gesund, wenn sie in diesen engen Rechen hinein-
gepresst würden. Es ist ein Bypass-System entwi-
ckelt worden, damit die Fische, aber damit auch 
das Treibgut wieder weggelenkt werden können. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege, haben Sie eine 
weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Frau Bür-
germeisterin, sind Sie mit mir nicht auch einer Mei-
nung, dass es eine vertane Chance ist, um Plastik 
aus dem Fluss zu entfernen, wenn man das nicht an 
der Stelle herausnimmt? 

Bürgermeisterin Dr. Schaefer: Ich habe versucht, 
zu erklären, dass es natürlich erst einmal sinnvoll 
ist Plastik oder auch anderen Müll herauszufischen. 
Es ist aber eine besondere Situation am Wehr, weil 
wir eine Fischtreppe haben und weil wir, und ich 
würde einmal sagen, die Mehrheit des Hauses 
steht dahinter, aktiven Fisch- und Tierschutz be-
treiben wollen. Deswegen können wir dort keine 
konventionelle Rechenanlage einbringen, sondern 
sie ist so konzipiert worden, dass die Fische und da-
mit auch das Treibgut abgefangen aber gleichzei-
tig auch umgeleitet werden. 

Wir können die Rechenanlage nicht so konzipieren, 
dass wir das Treibgut herausfischen und sortieren 
können, deswegen fällt dort ja auch kein Treibgut 
an, weil wir zeitgleich auch die Fische heraussor-
tieren würden und ich glaube nicht, dass das in Ih-
rem Interesse liegen würde. 

Präsident Imhoff: Herr Abgeordneter, haben Sie 
eine weitere Zusatzfrage? – Bitte sehr! 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Sollte man 
nicht zumindest prüfen, wie man die Konstruktion 
gegebenenfalls geringfügig verändern kann, damit 
man am Ende Plastik und nicht die Fische entfernt? 

Bürgermeisterin Dr. Schaefer: Wir können das 
gern noch einmal überprüfen. Ich sage nur, es ist 
ein sehr ausgeklügeltes System. Mit diesem Thema 
haben sich sehr viele Ingenieure im Vorfeld, beim 
Bau des Weserwehrs und bei der Konzeption aus-
einandergesetzt, weil eine Prämisse für den Bau 
war, dass Tierschutz erfolgt, dass eine Fischtreppe 
eingebaut wird, damit die Fische, gerade die 
Junglachse, nicht zu Schaden kommen. Ich glaube, 
es wird nicht einfach sein, beides zu kombinieren. 

Ich verstehe Ihren Wunsch, Unrat und gerade Plas-
tik herauszufischen. Ich setze mich gern auch noch 
einmal mit den Ingenieuren zusammen um zu 
überlegen, wie man das konstruieren kann, aber im 
Moment sehe ich das nicht, weil es ein extrem aus-
geklügeltes technisches System ist. 

Präsident Imhoff: Frau Bürgermeisterin, weitere 
Zusatzfragen liegen nicht vor. 

Mit Beantwortung dieser Anfrage sind wir am Ende 
der Fragestunde angekommen. 

Bremerhaven an das IC/ICE-Netz anbinden! 
Antrag der Fraktion der FDP 
vom 3. Dezember 2019 
(Drucksache 20/186)  

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Bürgermeis-
terin Dr. Schaefer. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Als erster Redner hat das Wort Professor Dr. Hilz. 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Sehr ge-
ehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Bremerhaven muss wieder an das 
Fernbahnnetz angeschlossen werden. 

(Beifall FDP, CDU) 

Das ist soweit auch Konsens, und es gab verschie-
dene Bemühungen seit 2001, als der letzte Inter-
city-Express Bremerhaven verlassen hat. Bisher ist 
nicht dafür gesorgt, dass er am Ende wieder her-
kommt. Das ist kein Selbstzweck, sondern es geht 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/186
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darum, dass Bremerhaven als Großstadt angebun-
den wird. Gerade für die touristischen Entwicklun-
gen, die sich in den vergangenen Jahren in Bre-
merhaven aufgetan haben, ist es enorm wichtig, 
dass Bremerhaven zum Beispiel auch einmal in 
München, wenn ein Intercity-Express losfährt, auf 
der Anzeigetafel auftaucht. 

Es ist auch für die vielen Seetouristen, die an das 
Kreuzfahrtterminal kommen, das ja auf stadtbremi-
schem Gebiet steht, wichtig, sodass dort auch Rei-
sende, die qualitativ hochwertige Urlaubsreisen 
gebucht haben, entsprechend komfortabel in die 
Seestadt reisen können und dann auch zum Kreuz-
fahrtterminal zur Weiterfahrt kommen. 

Der Punkt, warum wir diesen Antrag eingebracht 
haben, war, dass es ja lange Gespräche gab – auch 
kurz vor der Wahl im Frühjahr dieses Jahres mit 
dem damaligen Bürgermeister Sieling und Ober-
bürgermeister Grantz –, dieses massiv voranzubrin-
gen. Es war alles auf einem guten Weg. Jetzt äu-
ßerte sich kurzfristig jemand aus dem Verkehrsres-
sort durchaus kritisch mit Bedenken, dass das 
Ganze schwierig sei. 

Das ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg, 
Frau Senatorin, Sie haben ja dafür gesorgt, dass das 
noch einmal klargestellt wurde. Es kann aber nicht 
sein, dass Mitarbeiter aus den Ressorts einzelne 
Meinungen in die Öffentlichkeit bringen, die am 
Ende unserem gemeinsamen Vorhaben schaden. 

(Beifall FDP, CDU – Vizepräsidentin Grotheer 
übernimmt den Vorsitz.) 

Deswegen ist es wichtig, dass wir uns hier in der 
Bremischen Bürgerschaft, im Landtag, ganz klar 
dazu bekennen, dass der Ausbau entschieden wei-
ter vorangetrieben wird. Der Senat muss die Mög-
lichkeiten ausschöpfen, die er hat, um den Inter-
city-Express oder auch den Intercity wieder nach 
Bremerhaven zu bekommen. Insbesondere müssen 
die Gespräche mit der Deutschen Bahn, die am 
Ende Betreiber ist, weiter massiv intensiviert wer-
den. Der Druck muss weiter ausgeübt werden. Es 
darf nicht sein, dass Bremerhaven weiterhin vom 
Fernbahnnetz abgeschnitten ist, sondern das muss 
sich dringend, und zwar kurzfristig, ändern. 

(Beifall FDP) 

Insofern bitten wir Sie um Zustimmung zu diesem 
Antrag, der an sich Konsens sein sollte. In Bremer-
haven haben wir ihn im Koalitionsvertrag nieder-
geschrieben. Dort sind wir uns einig. Bremerhaven 

braucht den Intercity-Express, den Intercity-An-
schluss, und zwar kurzfristig, so schnell wie mög-
lich. – Vielen Dank! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Raschen. 

Abgeordneter Raschen (CDU): Frau Präsidentin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Kol-
lege Professor Dr. Hilz hat es gerade gesagt: Der 
letzte ICE als Linienzug hat im Jahr 2001 Bremer-
haven verlassen. Dazwischen war ein ICE im Jahr 
2019 in Bremerhaven zur Taufe, aber nicht als Zug. 
Dieser Zustand muss sich dringend ändern. 

(Beifall CDU, FDP) 

Ich hoffe genauso wie der Kollege Professor Dr. 
Hilz, dass dieser Antrag, auch, wenn er aus der Op-
position kommt, hier im Haus auf eine breite Mehr-
heit stößt. Es muss ein deutliches Signal in Rich-
tung Deutsche Bahn AG, DB AG, gesendet werden, 
dass Bremerhaven endlich wieder an das Fernver-
kehrsnetz der DB AG angeschlossen werden muss. 
2015 schloss die DB AG fast alle großen Städte mit 
über 100 000 Einwohnern an das ICE-Netz wieder 
an, mit Ausnahme Bremerhavens. Bremerhaven, 
die Unterweserregion, ist damit schlechter gestellt 
als Binz mit 5 500 Einwohnern, Westerland mit 
9 000 Einwohnern oder Norddeich Mole mit 1 600 
Einwohnern. 

In Bremerhaven gibt es einen breiten Konsens zum 
Thema Wiedereinführung des ICE nach Bremer-
haven, der Stadt Bremerhaven, allen voran beim 
Verkehrsclub Deutschland, VCD. Im letzten Jahr 
gab es eine Initiative des parlamentarischen Staats-
sekretärs Enak Ferlemann mit dem ehemaligen 
Staatsrat Schulz, dem ehemaligen Regierungschef 
Sieling und Oberbürgermeister Grantz bei einem 
Termin in Berlin. 

Damals ist die Zusage gemacht worden und es ist 
in diesem Jahr noch einmal wieder bestätigt wor-
den, dass zum Fahrplanwechsel 2020/2021, und 
der ist nicht mehr allzu weit entfernt, denn die 
Bahn muss ja auch planen, dass der ICE aus Mün-
chen den Regionalexpress nach Hannover ersetzt – 
–. Damit wäre ein erster Schritt getan, und ich er-
warte heute auch noch eine Aussage von der Sena-
torin, denn diese Zusagen sind deutlich gemacht 
worden und in den Medien nachzulesen. 
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Dieses Ziel kann natürlich nur der Anfang sein. 
Bremerhaven braucht einen regelmäßigen, fahr-
planmäßigen Anschluss an das Fernverkehrsnetz. 
Die Aussagen aus dem Bauressort, auch, wenn sie 
von der Senatorin entgegengehalten worden sind, 
sind wenig hilfreich. Ich weiß auch nicht, was die 
Aussage bedeutet, dass der Verkehr nach Olden-
burg wirtschaftlicher sein soll. Das Land Bremen 
hat natürlich auch das Interesse oder die Verpflich-
tung zu schauen, Bremerhaven entsprechend in 
der Infrastruktur anzubinden. Es geht hier auch 
nicht nur um Bremerhaven, es geht um die gesamte 
Unterweserregion. 

Wir erwarten hier deutlich mehr Engagement des 
Landes, auch bei dem Ausbau der Infrastruktur auf 
der Schiene. Der Vorstand des Regionalforums Un-
terweser vertritt knapp 400 000 Einwohner, neun 
Millionen Touristen, da sind 13 Städte, Gemein-
den, Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven ein-
gebunden. Sie haben sich ganz deutlich für den 
ICE ausgesprochen. Wir haben in Bremerhaven 
überregionale Ziele mit der Hochschule, dem Tech-
nologiezentrum, dem Klimahaus, dem deutschen 
Auswandererhaus. 

All die fordern eine Anbindung der Stadt Bremer-
haven an den Fernverkehr. Das ist auch wichtig für 
uns zur Stärkung der Wirtschaft, der Wissenschaft 
und als großer Hafenstandort. Am Columbus 
Cruise Center sind im Jahr 2019 70 000 Passagiere 
vom Bremerhaven-Bus in Empfang genommen und 
befördert worden. Diese 70 000 Fahrgäste sind 
Fahrgäste des Fernverkehrs, und die müssen die 
Möglichkeit bekommen, mit einem ICE unsere 
Stadt zu erreichen. 

(Beifall CDU, FDP) 

Ich möchte zum Ende aber noch einmal auf die ins-
gesamt sehr unbefriedigende Anbindung zwischen 
Bremen und Bremerhaven zu sprechen kommen. 
Am letzten Wochenende sind wieder diverse Züge 
ausgefallen. Das passiert regelmäßig. Hier ist es 
jetzt wirklich eine Pflicht, auch der Senatorin, den 
beiden Unternehmen NordWestBahn und DB AG 
deutlich zu sagen, dass diese Zugausfälle inakzep-
tabel sind. Wer auf die Bahn angewiesen ist und die 
Bahn nutzt, muss auch Verlässlichkeit haben, eine 
Zugverbindung nach Bremerhaven und weiter 
nach Cuxhaven zu bekommen, und sollte nicht in 
Bremen stranden und auf einen Bus warten, der 
eventuell nach eineinhalb Stunden Bremerhaven 
erreicht. 

Diese Zustände sind auf der Schiene zwischen Bre-
men und Bremerhaven inakzeptabel. Sie müssen 
deutlich verbessert werden. Solche Situationen wie 
am letzten Wochenende dürfen sich nicht länger 
wiederholen. Hier sind die Verkehrsträger in der 
Verantwortung, und der Senat muss seine Verant-
wortung übernehmen, diesen Verkehrsträgern zu 
sagen, dass sie den Verkehr sicherzustellen haben. 
Meine Damen und Herren, die Fraktion der CDU 
wird den Antrag der FDP unterstützen und ihm zu-
stimmen. – Vielen Dank! 

(Beifall CDU, FDP) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Günthner. 

Abgeordneter Günthner (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es ist ja eine regelmäßig wiederkehrende De-
batte um die Anbindung Bremerhavens an den 
Fernverkehr, die in diesem Haus geführt wird. Ich 
habe übrigens noch nie erlebt, dass in diesem Haus 
irgendjemand gesagt hat, das wollen wir nicht. 

Das ist auch weiterhin so, dass in diesem Haus nie-
mand sagt, das wollen wir nicht. Nicht nur das, son-
dern auch, dass wir die Vorstellung des Bundesver-
kehrsministeriums mit dem Deutschlandtakt, der 
im vergangenen Jahr präsentiert worden ist, zu ei-
ner deutlichen Ausweitung der Anbindung und da-
mit auch zu einer Anbindung Bremerhavens mit ei-
nem Intercity-Express kommen, ausdrücklich un-
terstützt haben. Sowohl aus diesem Haus heraus als 
auch aus dem Senat heraus sind entsprechende 
Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium 
geführt worden, und man muss immer deutlich ma-
chen, dass das Bundesverkehrsministerium ent-
sprechend seine Arbeit machen muss. 

(Vizepräsidentin Dogan übernimmt den Vorsitz.) 

Sie haben freundlicherweise, Kollege Raschen, den 
parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundes-
verkehrsministerium, der auch aus der Region 
kommt, zitiert, der groß angekündigt hat, dass Bre-
merhaven an das ICE-Netz angebunden wird. 
Dann muss dort auch entsprechend geliefert wer-
den. Unsere Unterstützung ist dafür, wie in der letz-
ten Legislaturperiode auch in dieser Legislaturpe-
riode, jedenfalls vorhanden, dass es zu dieser An-
bindung an das Fernverkehrsnetz kommt. Das ist 
der erste Punkt. 

(Beifall SPD) 
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Es ist also eindeutig: Bundesverkehrsministerium 
und Bahn müssen entsprechend liefern. Ich habe 
nämlich bisher nicht wahrgenommen, dass der Bre-
mer Senat dafür zuständig ist. Man hat ja den Ein-
druck, bei der Schieneninfrastruktur – das klang so 
ein bisschen beim Kollegen Professor Dr. Hilz her-
aus – könne der Bremer Senat mit großem Nach-
druck sicherstellen, dass die entsprechenden Kapa-
zitäten geschaffen werden. 

Bisher war mir nicht bekannt, dass der Bremer Se-
nat Möglichkeiten hat, in die Schieneninfrastruktur 
zu investieren oder überhaupt für die Schieneninf-
rastruktur zuständig ist, geschweige denn, theore-
tisch das Geld zu haben, mit dem das möglich wäre. 
Mir ist auch bisher nicht aufgefallen, dass der Bre-
mer Senat Intercity-Expresszüge besitzt, 

(Heiterkeit SPD – Abgeordneter Dr. vom Bruch 
[CDU]: Jetzt wird es aber langsam schräg! Kann 
man machen, muss man aber nicht!) 

weil offensichtlich ja das eine die Forderung des 
Bundesverkehrsministeriums ist, zu einer besseren 
Vertaktung zu kommen, das Zweite aber ist, dass 
offenbar die Produzenten entsprechende Liefer-
probleme haben, die dann auch wiederum dazu 
führen, dass das nicht so schnell vonstattengehen 
geht, wie es eigentlich geplant ist. 

Klar ist, wir wollen, dass Bremerhaven an das Fern-
verkehrsnetz angebunden wird. Die Vorschläge 
dazu, die gerade auch vom Oberbürgermeister mit 
großem Hochdruck immer vorangetrieben werden, 
sind richtig, sind wichtig, sind gut. Ich sehe uns dort 
auch im engen Schulterschluss mit dem Bremer Se-
nat. Insofern ist Ihr Antrag überflüssig, zumal er an 
einigen Stellen auch noch etwas missverständlich 
formuliert ist. 

Ich will allerdings auf eines hinweisen, und das 
sage ich jetzt vor allem auch, liebe Frau Bürger-
meisterin, als Bremerhavener. Wenn ich höre, dass 
problematisiert wird, wenn ein ICE fährt zwischen 
Bremen und Bremerhaven, dann sei ja die Fahrrad-
mitnahme eingeschränkt, dann sage ich hier auch 
deutlich: Meine Erwartung ist, dass wir nicht eine 
Verhinderungsplanung für den Fernverkehrsan-
schluss Bremerhavens bekommen, sondern dass 
wir eine Zielplanung, so, wie sie dieses Haus immer 
wollte für die Fernverkehrsanbindung Bremer-
havens, bekommen. 

Dazu gehört nicht, Verhinderungsargumente ins 
Feld zu führen, sondern dazu gehört, gemein-
schaftlich daran zu arbeiten, dass Bremerhaven an 

das Fernverkehrsnetz angebunden wird, was auch 
wiederum eine bessere Anbindung für die Stadt 
Bremen an das Verkehrsnetz bedeuten würde. In-
sofern sind wir uns im Ziel einig. Aber klar ist auch: 
Diesen Antrag braucht man dafür nicht. – Herzli-
chen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall SPD) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Saxe. 

Abgeordneter Saxe (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich 
möchte am Anfang einmal klarstellen, dass ich bei 
uns in der Fraktion eigentlich immer unverdächtig 
bin, nicht die Interessen Bremerhavens zu vertre-
ten, weil ich sehr lange in Bremerhaven gewohnt 
habe, weil ich sehr viele Freunde in Bremerhaven 
habe und weil ich Bremerhaven sehr gern mag. 

Ich finde, der Kollege Günthner hat vollkommen 
recht damit, dass dieser Antrag komplett überflüs-
sig ist. Natürlich können wir alle zwei Monate oder 
meinetwegen auch nur einmal im Jahr proklamie-
ren, dass wir diesen Anschluss von Bremerhaven 
haben wollen, darüber sind wir uns vollkommen ei-
nig. Ich will das auch. Wir können auch proklamie-
ren, dass wir das dritte Gleis haben wollen, das ma-
chen wir im Prinzip auch einmal im halben Jahr, 
und ich finde das richtig, dass wir das tun. Wir müs-
sen aber auch schauen, an wen wir das adressieren. 

Dieser Antrag, den Sie da gestellt haben, hat ei-
gentlich die Intention zu sagen, dass die Senatorin, 
die Bürgermeisterin, das Ressort viel zu wenig ma-
chen. Sie haben dann als Begründung zu Ihrem 
Antrag gesagt – das fand ich wirklich drollig –, je-
mand irgendwo aus dem Verkehrsressort habe et-
was gesagt. Das war wortwörtlich das, was Sie ge-
sagt haben. Wenn wir wirklich unsere Antragstel-
lung hier in der Bremischen Bürgerschaft davon 
abhängig machen, dass irgendjemand aus dem 
Verkehrsressort aus dem Off irgendetwas erzählt, 
dann ist das, glaube ich, viel zu wenig. 

Ich habe mich danach erkundigt, ob die Bürger-
meisterin, ob das Ressort aufgehört haben, diese 
Gespräche mit der Deutschen Bahn zu führen. 
Diese Gespräche werden immer wieder geführt, 
aber es hat natürlich proklamatorischen Charakter, 
weil wir tatsächlich diese ICE-Züge nicht beschaf-
fen können. Wir können die Infrastruktur nicht her-
stellen. 
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Es ist vollkommen klar: Sie haben recht gehabt, 
auch mit der Kritik, dass Bremerhaven nicht gut an-
gebunden gewesen ist. Da gibt es ja noch viel 
mehr. Wir reden seit einem Jahrzehnt davon, dass 
wir gern die Amerikalinie als Ausweichstrecke hät-
ten, um diesem Engpass auszuweichen, den der 
Bremer Knoten darstellt, dass wir das miteinander 
hinbekommen wollen. 

Wir reden mit der Deutschen Bahn, wir reden mit 
der Bundesregierung, aber dort passiert, das muss 
man auch sagen, viel zu wenig. Ich glaube, diese 
Frage muss man wirklich dahin adressieren, wo die 
Probleme gelöst werden können. Die können nur 
bei der Bundesregierung und bei der Deutschen 
Bahn gelöst werden, das ist für mich vollkommen 
klar. 

Deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass wir alle 
miteinander hier noch einmal erklären, dass wir die 
IC- und die ICE-Verbindung nach Bremerhaven 
mit einem vernünftigen Takt haben wollen und 
dass wir auch immer wieder erklären, dass wir die-
ses dritte Gleis haben und die Bahnverbindung 
nach Bremerhaven stärken wollen. Die Verkehrs-
wende wird nur gelingen, wenn wir diesen Ver-
kehrsträger tatsächlich stärken. Auch in den Klima-
programmen von der Bundesregierung, die bisher 
gekommen sind, ist diesbezüglich viel zu wenig 
enthalten. 

Da müsste man Milliarden in die Infrastruktur in-
vestieren, aber ich sage einmal so: Da ist in den 
letzten Jahren wirklich nicht viel passiert. Ich kann 
nicht erkennen, und unsere Fraktion kann auch 
nicht erkennen, dass die Bürgermeisterin und das 
Ressort nicht ständig im Gespräch mit der Deut-
schen Bahn wären. Ich kann nicht erkennen, dass 
es irgendjemanden hier in diesem Hause gibt, der 
diese ICE-Anbindung nicht haben will. Das dritte 
Gleis wollen wir auch haben. 

Ich weiß aber nicht, warum wir das immer wieder 
und immer wieder wiederholen müssen. Es ist 
wichtig, darüber zu sprechen, aber es ist auch 
wichtig, dass die Leute, die möglicherweise einen 
direkten Kontakt zur Regierung haben, dann die 
Gespräche führen und sagen: Bremerhaven muss 
diesen Anschluss bekommen. Ich glaube, dass nur 
das helfen kann. Wir alle miteinander, wo wir auch 
sitzen, müssen mit der Bundesregierung sprechen, 
wir müssen mit der Deutschen Bahn sprechen. 

Jetzt aber zu sagen, was Sie auch gesagt haben, wir 
können diese Situation kurzfristig verändern, das 

wird nicht gehen. Es gibt die Züge bei der Deut-
schen Bahn nicht. Sie können nicht einfach sagen, 
dass sie das im Jahr 2021 machen. Ich kann verste-
hen, dass Sie das proklamatorisch sagen, das ist Po-
litik. Ich glaube aber, Sie können auch verstehen, 
dass wir die Kritik, wir würden zu wenig machen, 
nicht verstehen können, zumal wir doch die gleiche 
Haltung haben wie Sie. 

Wir machen genug und wir wollen das genauso wie 
Sie, aber ich glaube, wir können uns diese Art von 
Anträgen ersparen, in denen wir immer wieder das 
betonen, was sowieso alle in diesem Hause wollen. 
– Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Janßen. 

Abgeordneter Janßen (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Es ist immer schwer, jetzt noch etwas hin-
zuzufügen, vor allen Dingen da ich den Eindruck 
habe, dass in der Debatte sowieso noch nicht viele 
neue Fragen aufgeworfen wurden. Ich versuche es 
trotzdem einmal. 

Die Diskussion um die Fernverkehrsanbindung von 
Bremerhaven ist ja eine Debatte, die wir schon 
mehrfach geführt haben, die nach wie vor wichtig 
bleibt, und die Forderung bleibt nach wie vor rich-
tig. Wir fanden es immer richtig, dass Bremerhaven 
im Deutschlandtakt mit aufgeführt wurde. Jetzt 
muss auch geliefert werden vonseiten des Bundes-
ministeriums, vonseiten der Bahn – so weit, so gut. 
Wir haben aber noch mehrere Hindernisse, die aus 
dem Weg geräumt werden müssen. Das ist zum 
Beispiel die Frage: Wie kommen wir zum dritten 
Gleis? 

Da ist ja auch das Alpha-E-Projekt im Bundesver-
kehrswegeplan. Die Realisierung muss durchge-
setzt werden, vor allen Dingen auch weil wir ja eine 
Priorisierung des Güterverkehrs auf der Strecke 
haben, die übrigens nach EU-Recht so ist. Da könn-
ten wir jetzt nicht sagen: Ach, das ist nervig mit 
dem Güterverkehr. Ich glaube auch nicht, dass Sie 
das fordern würden – wir müssten das jetzt einmal 
umdrehen –, sondern das ist EU-rechtlich auch ge-
regelt. Deshalb werden wir, solange die Rahmen-
bedingungen so sind, wie sie sind, auch erst wei-
terkommen, wenn wir das dritte Gleis ermöglichen. 

In dem Zusammenhang muss dann über die Anbin-
dung des Fernverkehrs gesprochen werden. Ich 
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glaube, das ist notwendig, kann aber auch nur zu-
sammen diskutiert werden. Herr Grantz wird ja 
heute auch – ich glaube, in „buten un binnen“ oder 
im „Weser-Kurier“, ich weiß es nicht ganz – mit der 
Aussage zitiert, dass es von hoher symbolischer Be-
deutung für Bremerhaven sei. 

Das ist zutreffend. Das ist natürlich nicht nur von 
symbolischer Bedeutung, sondern insgesamt auch 
von verkehrlicher Bedeutung, die darüber hinaus-
geht, dass es ganz nett wäre, wenn man das hätte, 
sondern es ermöglicht einfach den umstiegsfreien 
Zugang zu Bremerhaven. Das ist ein echter Plus-
punkt, nicht weil die Verbindung zwischen Bremen 
und Bremerhaven, wenn sie denn fährt, nicht 
schlecht wäre. Ich glaube, da ist das Zeitersparnis 
überschaubar. Aber natürlich ist der Zugang nach 
Bremerhaven hinein, ohne dann am Bremer Haupt-
bahnhof möglicherweise einen Anschlusszug zu 
verpassen und sich eine halbe Stunde oder eine 
Stunde aufhalten zu müssen, eine Forderung, die 
richtig ist. 

Den Druck auf den Bund, auf die Bahn, auf das 
Bundesministerium zu erhöhen bleibt richtig und, 
Herr Raschen, ich stimme Ihnen zu, wenn Sie sa-
gen, dass es inakzeptabel ist, dass so viele Züge, 
Regionalzüge nach Bremerhaven, nach Bremen-
Nord ausfallen. Davon können, glaube ich, alle hier 
im Raum ein Lied singen, die häufig die Bahn nut-
zen. Gleichzeitig nimmt dieses Argument ja keinen 
Bezug auf die Fernverkehrsanbindung und der vor-
liegende Antrag entbehrt jeder neuen Aktualität. 
Auch wenn wir dem Ziel ebenfalls zustimmen wer-
den, brauchen wir diesen Antrag nicht und werden 
ihn auch heute ablehnen. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort Bürgermeisterin Frau Dr. Schaefer. 

Bürgermeisterin Dr. Schaefer: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie 
mich so anfangen: Wir reden oft über das Thema 
Klimaschutz, und mehr Klimaschutz bedeutet eben 
auch: Weg von der Straße, hin zur Schiene. Deshalb 
hat der öffentliche Personenverkehr einen hohen 
Stellenwert für die Regierungsarbeit dieses Senats. 
Nicht nur der öffentliche Personennahverkehr soll 
über eine höhere Angebotsqualität attraktiver wer-
den. Wir haben hier über Tarife gesprochen, vor-
gestern auch noch einmal über den Straßenbahn-
ausbau, auch über die Qualität und die Verlässlich-
keit im Übrigen von der Bahn. 

Herr Raschen, zur NordWestBahn: Es war eine mei-
ner ersten Handlungen, die Verantwortlichen der 
NordWestBahn einzuladen. Wir haben hier meh-
rere Runden gedreht, die NordWestBahn hat mehr 
Verlässlichkeit versprochen. Wir gehen dem aber 
weiterhin nach. Ich habe im Januar das nächste 
Treffen mit denen, und ich habe da ein Auge drauf, 
weil nicht nur Bremerhaven, sondern auch Bre-
men-Nord betroffen ist. Insofern können Sie sich 
darauf verlassen, dass der Senat da sehr hinterher 
ist, das bei der NordWestBahn einzufordern, denen 
wir im Übrigen auch schon mit einer Abmahnung 
gedroht haben. 

Aber auch die überregionale Anbindung unserer 
Region mit dem Schienenpersonenfernverkehr 
muss attraktiver werden. Ich glaube, da sind wir 
uns alle hier einig. Allerdings, und da bin ich Herrn 
Günthner sehr dankbar, muss man schauen: Wer ist 
dafür verantwortlich? Es ist nicht der Senat, der das 
in der Hand hat, es ist auch nicht die Bürgerschaft, 
die das in der Hand hat, sondern es sind die Bun-
desregierung und die DB. Die sind verantwortlich 
für die Schieneninfrastruktur, und die DB ist Eigen-
tümerin der Infrastruktur, und auch sie entscheidet: 
Wo werden Schienennetze ausgebaut? 

Die DB kann frei entscheiden, wo sie IC- und ICE-
Netze anbindet oder nicht. Deswegen können wir 
nur gemeinsam ein Bekenntnis geben und natür-
lich auch weiter Gespräche mit der Bundesregie-
rung und der DB führen, aber wir können nicht 
selbst regeln, ob es angebunden wird oder nicht. 
Ein wichtiges Instrument dazu ist der aktuell vom 
Bund erarbeitete Zukunftsfahrplan für Deutsch-
land, der sogenannte Deutschlandtakt. Die Ziele: 
Doppelt so viele Fahrgäste in zehn Jahren durch 
ein bundesweit getaktetes und verknüpftes Ange-
bot und mehr Effizienz bei Infrastrukturinvestitio-
nen durch gezielten Netzausbau. 

Mit dem Deutschlandtakt kann ein neues Kapitel in 
der Bahnpolitik aufgeschlagen werden, indem die 
Bahn eine bedeutendere Rolle als attraktives und 
besonders klimafreundliches Verkehrsmittel der 
Zukunft spielt. Als ich im Oktober in Frankfurt bei 
der Verkehrsministerkonferenz war, war der Bahn-
verkehr eines der Schwerpunktthemen. Wir haben 
dort sehr intensiv diskutiert mit dem DB-Vorstand, 
aber auch mit Bundesminister Scheuer. Es ging um 
das von mir eingebrachte Thema Hafen-Hinter-
landverkehr, weil eines ist doch auch klar, Nelson 
Janßen ist darauf gerade schon eingegangen: Die 
Bahn-Infrastruktur, gerade Richtung Bremerhaven, 
reicht nicht aus, weil der Güterverkehr Vorrang 
hat. 
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Das wissen auch alle, die nach Bremen-Nord wol-
len: Der Personenverkehr bleibt manchmal auf der 
Strecke minutenlang stehen, weil ein Güterzug, 
der Vorrang hat, nach Bremerhaven in das Hafen-
gebiet hineinfahren will. Deswegen fordern wir 
schon lange, dass es einen Ausbau der Schie-
neninfrastruktur Richtung Bremerhaven geben 
muss. 

Ich habe vor ein paar Wochen, noch habe ich keine 
Antwort von Herrn Scheuer erhalten, erneut einen 
Brief an den Bundesminister geschrieben mit der 
ganz eindringlichen Bitte, sich um das dritte Gleis 
in Burg zu kümmern, damit der Güterverkehr Rich-
tung Bremerhaven rollen kann, aber der Personen-
verkehr nicht ausgebremst wird. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Jetzt bin ich sehr froh, dass es dem Senat gelungen 
ist, eine zweistündliche ICE-Linie nach Bremer-
haven im Deutschlandtakt zu verankern. Das ist ein 
großer Erfolg, dass das überhaupt gelungen ist. Es 
ist ein wichtiger erster Schritt hin zu der dringend 
erforderlichen Anbindung Bremerhavens an das 
Netz des Schienenpersonenfernverkehrs. Warum 
das so erforderlich ist, warum das so wichtig ist für 
Bremerhaven, an das Netz wieder angebunden zu 
werden, das haben Sie ja selbst vorgetragen. 

Deswegen tragen wir die Intention auch mit. Nur 
von Versprechen, die Entscheidungsträger zu dem 
Thema bereits gegenüber dem Senat abgegeben 
haben sollen – wahrscheinlich dem alten Senat – ist 
zumindest mir nichts bekannt. Und es ist auch so: 
Wenn ein Versprechen des Staatssekretärs des 
Bundes gemacht wurde, der, wie Sie gesagt haben, 
aus der Region kommt und hier gern viel ver-
spricht, heißt es noch nicht, dass es 2020 auch um-
gesetzt wird. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn es gelingen 
würde, es umzusetzen. Aber die Anzeichen er-
kenne ich hierfür nicht. Vielleicht – es ist ja Ihr Par-
teikollege – können Sie noch einmal bei dem 
Staatssekretär dafür werben, dass er sein Verspre-
chen gegenüber Bremerhaven und Bremen einlöst. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Ich möchte auch erwähnen: Absprachen oder Zu-
sagen zu einer ICE-Anbindung Bremerhavens auf 
der Arbeitsebene – Herr Raschen und Herr Hilz, Sie 
haben die Arbeitsebene ja angesprochen – gibt es 
weder vom Bundesverkehrsministerium noch von 

der DB. Das, was der Mitarbeiter gemacht hat, kön-
nen Sie jetzt kritisieren, weil wir ja alle die ICE-An-
bindung haben wollen und er vielleicht nicht deut-
lich genug gesagt hat, dass das auch seine Inten-
tion ist. 

Was er gemacht hat, ist, zu berichten, wie die DB 
derzeit, zumindest in den Arbeitsgesprächen, uns 
gegenüber agiert. Die DB steht dort nicht und sagt: 
Toll, wir schließen Bremerhaven mal eben an das 
ICE-Netz an, sondern die DB hat in Arbeitsgesprä-
chen deutlich gemacht, dass sie aktuell betriebs-
wirtschaftlich keine Chance einer Fernverkehrsan-
bindung Bremerhavens sieht, und dass bis 2030 gar 
keine entsprechenden Fahrzeuge zur Verfügung 
stünden. 

Das ist etwas, was die DB gesagt hat. Der Mitarbei-
ter hat es nur berichtet. Es ist nicht die Intention des 
Senats oder meiner Behörde, wir klemmen uns 
weiter dahinter. Ich werde mich Anfang des Jahres 
als Erstes wieder hinsetzen und einen erneuten 
Brief an Herrn Scheuer schreiben, in dem ich wie-
der einfordere, dass Bremerhaven an das Netz an-
geschlossen wird. Das mache ich sehr gern, weil ich 
die Dringlichkeit sehe. Ich werde auch erneut auf 
den Schienenausbau hinweisen, den wir dringend 
brauchen. 

Ich habe es vorhin gesagt: Wir haben nicht genug 
Infrastruktur. Wir brauchen andere Gleise, damit 
Güter- und Personenverkehr nebeneinander fah-
ren können. Aber man darf nicht denjenigen kriti-
sieren, der nur wahrheitsgemäß das sagt, was die 
DB uns gegenüber auf Arbeitsebene signalisiert. 
Das betrifft im Übrigen auch die Strecke nach 
Oldenburg. Es ist nicht so, dass mein Haus oder 
meine Mitarbeiter sagen: Es ist doch toll, wenn erst 
einmal Oldenburg angeschlossen wird. Nein, wir 
wollen, dass Bremerhaven angeschlossen wird. 

Es gehört aber zur Wahrheit dazu, dass die DB ganz 
nüchtern betrachtet auf der Streckenanbindung 
nach Oldenburg mehr Fahrgäste hat, weil das Hin-
terland mehr angebunden wird. Das müssen wir als 
Bremerhavener und Bremer und als Senat uns nicht 
zu eigen machen, und das machen wir uns auch 
nicht zu eigen. Es ist aber erst einmal die nüchterne 
Betrachtung der DB. Das spornt uns umso mehr an, 
dafür zu werben bei der DB, nicht nur nach Olden-
burg zu schauen, sondern auch nach Bremerhaven. 

Man kann es aber nicht dem Mitarbeiter vorwer-
fen, dass er referiert, was auf Arbeitsebene von der 
DB uns gegenüber signalisiert wird, was ihre Stra-
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tegie ist. Vor dem Hintergrund werden wir weiter-
hin intensive, konstruktive Gespräche mit der Bun-
desregierung und der DB über unser Ziel einer Ver-
kehrsanbindung Bremerhavens führen, um dann in 
einem zweiten Schritt das im Deutschlandtakt ent-
haltene Konzept zu realisieren. 

Welche infrastrukturellen und finanziellen Rand-
bedingungen erfüllt sein müssen, damit die ICE-
Anbindung Bremerhavens realisiert werden kann, 
wird derzeit von der Bundesregierung ermittelt. 
Vor diesem Hintergrund werden wir den Deutsch-
landtakt und seine Umsetzung intensiv unterstüt-
zen und auf eine möglichst schnelle Umsetzung der 
vom Bund angekündigten Angebotsverbesserun-
gen drängen, die zum Beispiel auch eine bessere 
Anbindung Bremens an das Ruhrgebiet und an 
Hamburg vorsehen. 

Ich habe gesagt, ich werde einen Brief an Herrn 
Scheuer und auch an den DB-Vorstand, Herrn Lutz, 
schreiben. Wir können auch gern in der Deputation 
für Mobilität dieses Thema vortragen, und ich be-
richte gern, wenn ich etwas Neues höre, falls ich 
eine Antwort bekomme. Ich möchte nur noch auf 
einen Punkt hinweisen: Niedersachsen hat auch 
ein Mitspracherecht. Sie sind nicht ganz unbeteiligt 
daran. Das heißt, wir müssen bei den niedersächsi-
schen Kolleginnen und Kollegen dafür werben, 
dass sie das Kombimodell, was Niedersachsen eher 
kritisch beäugt, am Ende mittragen, damit es eine 
gute Lösung für Bremerhaven gibt. 

Herr Günthner, ich verspreche Ihnen, dass es zu-
mindest meine Intention ist und ich auch in meinem 
Ressort dafür Sorge tragen werde, dass es nicht 
eine Verhinderungspolitik gibt, sondern eher eine 
sehr unterstützende Politik, damit Bremerhaven 
hoffentlich dann auch zeitnah, aber Versprechun-
gen kann man eben nicht machen, das gehört dazu 
– –. Ich habe die Problematik erwähnt: Wir sind 
nicht dafür zuständig, sondern die Bundesregie-
rung und die DB. Wir werden aber dort massiv wer-
ben, damit Bremerhaven wirklich wieder ange-
schlossen wird. – Herzlichen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Professor Dr. Hilz. 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bürger-
meisterin Schaefer! Vielen Dank für die klaren 
Worte, denn die brauchen wir. Wir brauchen die 
Unterstützung und das dauerhafte und vielleicht, 

Herr Saxe, auch nervige Werben und das ständige 
Wiederholen. Denn es ist, Herr Saxe, noch nicht bei 
jedem Einzelnen angekommen, dass Bremerhaven 
diese Anbindung braucht, wie man an der öffentli-
chen Äußerung der Mitarbeiter aus dem Ressort 
sieht. 

Insofern werden wir immer wieder– in dieser Legis-
laturperiode ist es übrigens das erste Mal – und so-
lange dafür werben hier in diesem Hause, bis es re-
alisiert wird, dass die ICE-Anbindung nach Bre-
merhaven kommt. 

(Beifall FPD) 

Ich finde es nicht hilfreich, Herr Saxe, und auch bei 
Herrn Günthner kam das ein bisschen durch, schon 
einmal die Entschuldigung der Bahn vorwegzu-
nehmen. Da fehlen irgendwelche Züge, die noch 
gebaut werden müssen et cetera. Ja, aber wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg. Da, wo man Züge hin-
fahren lassen möchte, da findet man auch welche, 
die da hinfahren. So ist das. 

(Beifall FDP, CDU) 

Wir sprechen hier ja nicht von 37 neuen Zügen, die 
gebaut werden müssen, sondern es handelt sich um 
eine überschaubare Anzahl. Es gibt auch Züge, die 
dann vielleicht nicht mehr fahren brauchen. Der 
Regionalexpress würde woanders fahren können. 
All das sind Möglichkeiten, die ein großes Logistik-
unternehmen wie die Deutsche Bahn auch mit be-
stehender Fahrzeugflotte realisieren kann, wenn 
sie es möchte. 

Das ist der Punkt, da müssen wir sie hinbekommen, 
dass die Deutsche Bahn, die Bundesregierung und 
auch der Staatssekretär Ferlemann mit aller Macht 
daran arbeiten. Das ist die Intention des Antrags, 
und sich mit kleinen Sachen da herauszureden, 
halte ich für falsch. Insofern überlegen Sie noch 
einmal! Sie können dem Antrag immer noch zu-
stimmen, dafür werbe ich noch einmal. – Vielen 
Dank! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Raschen. 

Abgeordneter Raschen (CDU): Frau Präsidentin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Deutschlandtakt soll bis zum Jahr 2030, also noch 
in den nächsten zehn Jahren, realisiert werden. So 
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lange wollen wir in Bremerhaven nicht warten, 
dass ein ICE nach Bremerhaven kommt. 

Verehrter Kollege Günthner, ich gebe Ihnen natür-
lich recht, die Hauptverantwortung liegt im Bun-
desverkehrsministerium, bei der Deutsche Bahn 
AG. 

(Abgeordneter Fecker [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Die alleinige Verantwortung!) 

Trotzdem können wir natürlich auch als Land hier 
vor Ort gemeinsam mit Niedersachsen etwas ma-
chen. Den Antrag hier heute abzulehnen wäre 
wahrscheinlich noch schädlicher und kontrapro-
duktiver als die Aussagen aus dem Bauressort. 

(Beifall CDU, FDP) 

Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass der 
Oberbürgermeister in einer Presseerklärung ziem-
lich heftig und laut auf diese Aussagen reagiert hat. 
Hier ist es heute wichtig, ein Signal zu geben, dass 
die Bürgerschaft hinter dem Vorhaben steht, den 
ICE wieder bis nach Bremerhaven fahren zu lassen. 

(Beifall CDU, FDP) 

Ich muss Herrn Professor Dr. Hilz bei der Aussage 
widersprechen, dass die Bürgermeisterin Frau Dr. 
Schaefer anpackend ist. Ich empfand ihre Rede als 
schwach. Sie war nicht anpackend und sie ist auch 
nicht fortführend, sondern es war einfach darauf 
angelegt, dass sie Briefe schreiben wird. Ich finde – 
nach ihren Aussagen bekommt sie da wohl noch 
nicht einmal eine Antwort, das wäre noch schlim-
mer –, mit Briefeschreiben kommen wir da nicht 
weiter. 

(Beifall CDU) 

Ich möchte ein paar Sätze aus der „Nordsee-Zei-
tung“ vom 16. März 2019 vorlesen. Auf dem Foto 
sind unter anderem der ehemalige Staatsrat Schulz 
und der damalige Bürgermeister Sieling. 

Ich zitiere: „Oberbürgermeister Grantz gab sich 
aber optimistisch, dass mithilfe der Berliner eine 
schnelle Lösung für die Anbindung durch Bremer-
haven ans Fernverkehrsnetz gefunden werden 
kann, soll heißen: zum Fahrplanwechsel 2020/21. 
Den entsprechenden Druck soll offenbar CSU-Ver-
kehrsminister Andreas Scheuer mit seinem aus 
Cuxhaven stammenden Staatsrat Enak Ferlemann 
auf die Bahn aufbauen. Grantz will jetzt gemein-

sam mit Ferlemann Gespräche mit der Landesnah-
verkehrsgesellschaft Niedersachsen aufnehmen: 
‚Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit eine verbes-
serte Fernverkehrsanbindung für Bremerhaven, 
die auch für den Nahverkehr genutzt werden kann, 
hinbekommen‘.“ 

Das ist jetzt die Aufgabe des Senats, zu schauen, 
wie man über Land, mit Niedersachsen gemeinsam 
zu Möglichkeiten kommt, und auf die Landesnah-
verkehrsgesellschaft haben wir Einfluss, also es 
gäbe Möglichkeiten. Wenn ich das im März dieses 
Jahres den Lesern der „Nordsee-Zeitung“ bis 2021 
zusage, dann kann ich das jetzt nicht auf irgend-
wann hinausschieben, sondern das ist eine klare 
Ansage gewesen, der ist von niemandem wider-
sprochen worden. 

Hier erwarte ich jetzt auch ein entsprechendes En-
gagement der Regierungskoalition. Nur weil ein 
Antrag aus der Opposition kommt, muss er nicht 
schlecht oder verkehrt sein. Da hoffe ich trotzdem 
noch einmal auf Ihre Unterstützung. Wir als Frak-
tion der CDU werden dem Antrag zustimmen. 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort Bürgermeisterin Dr. Schaefer. 

Bürgermeisterin Dr. Schaefer: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Ra-
schen, ich weiß nicht, was Sie glauben, wie Sena-
toren oder der Senat arbeiten sollen. Aber üblicher-
weise droht man nicht gleich mit Selbstverbren-
nung auf der Schiene, wenn man etwas beim Bun-
desverkehrsminister erreichen will, sondern man 
klärt das auf Verkehrsministerkonferenzen oder 
schreibt Briefe oder redet mit ihm. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Ich weiß nicht, was Sie noch von mir erwarten wol-
len, aber es macht mich wütend, wenn Sie mir vor-
werfen, ich würde hier nicht genug Elan hineinle-
gen, wenn ich dem Bundesverkehrsminister stän-
dig Briefe schreibe. Dann sagen Sie mir, wie mehr 
Elan hineinkommen sollte, oder was Sie von mir er-
warten. Aber das ist das übliche Instrumentarium, 
das jeder Politiker benutzt. 

Zweitens: Was macht Unglaubwürdigkeit in der 
Politik aus, zumindest für mich? Ich finde es zutiefst 
unglaubwürdig, wenn man Leuten, nur weil sie es 
gern hören wollen, etwas verspricht, von dem man 
nicht weiß, ob man es einhalten kann. 
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(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Wenn Sie dann sagen, Sie erwarten mehr Elan, 
dann erwarte ich auch von Ihnen und Ihrer Partei 
mehr Elan, erstens bei Herrn Ferlemann, CDU, da-
für zu werben, dass er sein Versprechen einhält. 
Das würde zu einer Glaubwürdigkeit in der Politik 
beitragen. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Ich würde auch erwarten, dass durch das, was ich 
mache – nämlich mit dem Bundesverkehrsminister, 
in dem Fall nicht CDU, sondern CSU, zu reden und 
zu schreiben oder sich mit ihm zu treffen –, solche 
Versprechen, die Sie ja erhalten haben, auch ein-
gelöst werden. Das ist das, was ich mache. Ich stelle 
mich aber nicht hierhin und verspreche Ihnen et-
was, von dem ich im Moment nicht wissen kann, ob 
ich das einhalten kann, weil ich das Instrument 
nicht selbst in der Hand habe. 

Ich habe es deutlich gemacht: Es ist die DB und es 
ist die Bundesregierung – Ihre Partei stellt die Bun-
desregierung mit –, die die Hebel in der Hand ha-
ben, um das umzusetzen. Ich hoffe, dass das jetzt 
eine stärkere Rede war, die andere fanden Sie 
schwach. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich bitte Sie aber dann doch, sich selbst dahinter-
zuklemmen, damit die Einhaltung dieser Verspre-
chen, die Ihre Parteigenossen auf Bundesebene 
Bremerhaven gemacht haben, auch wirklich 
durchgedrückt wird. Ich leiste meinen Beitrag, der 
Senat leistet seinen Beitrag mit Vehemenz, damit 
Bremerhaven angeschlossen wird. 

Aber ich weigere mich, Versprechungen zu ma-
chen, die keiner von uns einhalten kann, weil wir 
nicht am Zuge sind. – Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Die Bürgermeisterin lässt 
keine Zwischenfrage zu, aber es hat sich ein weite-
rer Abgeordneter gemeldet, nämlich der Abgeord-
nete Günthner. 

Abgeordneter Günthner (SPD): Frau Präsidentin, 
meine Damen und Herren! Ich finde, Herr Abge-
ordneter Professor Dr. Hilz und Herr Raschen: Man 
hätte es nach der ersten Runde gut sein lassen kön-
nen. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ja, man hätte es ernsthaft nach der ersten Runde 
gut sein lassen können, weil vollkommen klar ge-
wesen ist, dass alle hier im Haus, inklusive des Se-
nats, diese Fernverkehrsanbindung Bremerhavens 
durch ICE oder IC wollen, und das deutlich gesagt 
haben. Ich finde eines – weil ich das Spiel ja kenne 
– ist dann einigermaßen unredlich, Herr Raschen. 
Wenn Sie sich hier nämlich hinstellen und sagen, 
und das haben Sie ja im Grunde indirekt gemacht: 
Wer diesem Antrag nicht zustimmt, 

(Zuruf Abgeordneter Strohmann [CDU]) 

der ist gegen Bremerhaven, der schadet der ICE- 
oder IC-Anbindung. Das ist ein völlig unredliches 
Spiel, das ist ein Taschenspielertrick, den Sie hier 
versucht haben, und deswegen sage ich Ihnen: So 
macht man nicht verantwortungsvolle Politik. – 
Danke! 

(Beifall SDP, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag der Fraktion der FDP mit der 
Drucksachen-Nummer 20/186 seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzei-
chen. 

(Dafür CDU, FDP, M.R.F., Abgeordneter Beck 
[AfD], Abgeordneter Jürgewitz [AfD], Abgeordne-
ter Timke [BIW]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) lehnt die-
sen Antrag ab. 

Arbeitslosengeld II grundsätzlich überarbeiten! 
Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und DIE LINKE 
vom 3. Dezember 2019 
(Drucksache 20/193)  

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Senatorin 
Vogt. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/186
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/193
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Die Beratung ist eröffnet. 

Als erste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete 
Frau Pfeiffer. 

Abgeordnete Pfeiffer (SPD): Darauf habe ich schon 
gewartet, Herr Bensch sagt als Erstes „SPD-Partei-
tag“. Wir hatten gestern schon genug CDU-Partei-
tag, das werden Sie jetzt aushalten. 

(Heiterkeit – Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
DIE LINKE) 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich bin sehr überzeugt, wir müssen 
Menschen, die arbeitslos sind, Angebote machen, 
die ihrer individuellen Situation gerecht werden 
und die sie auf diese Weise unterstützen, ihre Exis-
tenz aus eigener Kraft zu sichern. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir müssen das auf Augenhöhe tun. Etwa so hat 
das Bundesverfassungsgericht im Kern Anfang No-
vember geurteilt, als es über die Rechtmäßigkeit 
von Sanktionen bei Pflichtverletzungen beim Ar-
beitslosengeld II entschieden hat. Mit dem vorlie-
genden Antrag fordern wir den Senat auf, sich für 
eine zügige Umsetzung der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts einzusetzen. Darüber hin-
aus soll sich der Senat für grundsätzliche Neurege-
lungen beim Arbeitslosengeld II starkmachen. 

Im Wesentlichen hatte das Bundesverfassungsge-
richt geurteilt, dass Sanktionen, die über 30 Pro-
zent hinausgehen, verfassungswidrig sind, weil sie 
massiv in das sozioökonomische und soziokultu-
relle Existenzminimum eingreifen. Damit hat das 
Gericht eine Klarheit geschaffen. Aus unserer Sicht 
sind damit vor allen Dingen die Sanktionen für 
junge Menschen unter 25 Jahren sowie für Haus-
halte oder Bedarfsgemeinschaften mit Kindern 
zwingend neu zu betrachten. 

Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht 
deutlich gemacht, dass auch bei einer Sanktion in 
Höhe von 30 Prozent eine Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt bleiben muss. Eine Pflicht zur Sanktion und 
auch starre zeitliche Regelungen hat das Gericht 
erheblich eingeschränkt. Sanktionen, um das ein-
mal deutlich zu sagen, kürzen das Lebensnotwen-
dige und verursachen damit neue gravierende 
Probleme bei den Betroffenen. Solche Sanktionen 
schaden der gesellschaftlichen Teilhabe und er-
schweren die Integration in den Arbeitsmarkt. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Hinter uns liegt eine aus meiner Sicht viel zu lange 
Phase, in der der Sozialstaat als Wachstumsbremse 
verstanden wurde, in der der Glaube herrschte, die 
Markwirtschaft würde es richten und über die 
Trickle-down-Effekte könnten letztlich alle am Ar-
beitsmarkt partizipieren. Hinter uns liegt eine 
Phase, die das Leitbild eines sich auf dem Sozial-
staat ausruhenden Menschen beschworen hat. Wir 
haben von fördern und fordern gesprochen und vor 
allem das Fordern gemeint. 

Wir haben den Arbeitsmarkt flexibilisiert, prekären 
Beschäftigungsverhältnissen einen rechtlichen 
Rahmen gegeben und behauptet, all das sei zwin-
gend, und ja, daran hat die SPD mit Bündnis 90/Die 
Grünen auf Ebene der Bundesregierung mitge-
wirkt und dafür einen hohen Preis gezahlt. 

Heute haben wir eine andere, eine durchaus ambi-
valente Situation, und die bringt uns zu einer 
neuen Perspektive. Aktuell ist die Arbeitslosigkeit 
bundesweit auf einem niedrigen Level. Wir bekla-
gen in einigen Branchen massiven Fachkräfteman-
gel. Parallel dazu erleben wir aufgrund verfestigter 
Langzeitarbeitslosigkeit sowie eines zu großen 
Niedriglohnsektors eine wachsende soziale Spal-
tung und erhebliche Armutsrisiken. 

Auch das gehört zum Bild dazu: Wir sind mitten in 
einem sehr großen Umbau unserer Arbeitsgesell-
schaft. Aus diesem Grund spricht sich meine Partei, 
die SPD, für ein neues Sozialstaatskonzept aus, das 
den einzelnen Menschen wieder in den Mittel-
punkt rückt und seine individuellen Problemstel-
lungen zum Ausgangspunkt des Handelns macht. 
Die Risiken, die durch den Umbau unserer Arbeits-
gesellschaft entstehen, dürfen nicht den Men-
schen, die davon betroffen sind, aufgebürdet wer-
den. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Arbeitslosigkeit ist in aller Regel kein selbst ge-
wähltes Schicksal. Daher müssen wir als Gesell-
schaft alles tun, um Menschen darin zu unterstüt-
zen, über Erwerbsarbeit gesellschaftliche Teilhabe 
wiederzuerlangen. Niedrigste Regelsätze sowie ein 
Damoklesschwert aus Sanktionierungen sind Teil 
einer Kultur des Misstrauens. Diese gilt es zu über-
winden. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 
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Was wir brauchen, ist eine neue Kultur des Ver-
trauens, eine Kultur der Ermutigung, ein Recht auf 
Arbeit, so wie wir es in unserer Bremer Landesver-
fassung stehen haben, ein Recht auf Qualifizie-
rung, einen sozialen Arbeitsmarkt und eine ent-
sprechende Haltung in den Jobcentern. Ich bin 
sehr froh, dass unser Bremer Jobcenter sich hier 
schon auf den Weg gemacht hat. Die schnelle Um-
setzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
im Sinne unseres Antrags kann aus unserer Sicht 
nur ein erster Schritt sein. – Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Frau Görgü-Philipp. 

Abgeordnete Görgü-Philipp (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen 
und Herren! Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 5. November 2019 bestätigt: Sanktionen 
um mehr als 30 Prozent der Leistungen sind nicht 
nur menschenunwürdig, sie sind auch verfassungs-
widrig. Wir von der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen verstehen dieses Urteil als einen klaren Auf-
trag an den Bundesgesetzgeber. Mit dem vorgeleg-
ten Antrag bringen wir unsere Positionen klar zu 
Papier. Kein Mensch darf durch Sanktionen in exis-
tenzielle Not geraten. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Deshalb müssen die Kürzungen unter das Existenz-
minimum schnell ein Ende haben. Besonders freue 
ich mich, dass das Bundesverfassungsgericht auch 
entschieden hat, dass Einzelfallprüfungen intensi-
ver vorgenommen werden müssen und die Würde 
der Menschen bei der Beratung im Vordergrund 
stehen muss. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Für uns von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
ist klar: Wir brauchen kein System, das mit Kürzun-
gen und Druck arbeitet, sondern wir wollen ein 
System, das mit Anreizen und Belohnung arbeitet. 
Das ist besonders für junge Menschen unter 25 
Jahren von enorm hoher Bedeutung. Niemand darf 
von der kompletten Streichung der Grundsiche-
rung bedroht sein! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Leider waren die sehr harten Sanktionsmöglichkei-
ten bei unter 25-Jährigen nicht Gegenstand des Ur-
teils. Daher ist mir dieser Passus in unserem Antrag 

besonders wichtig. Junge Menschen benötigen 
eine enge Begleitung, Orientierung und Beratung 
auf Augenhöhe. Für die jungen Menschen muss 
sich eine Perspektive eröffnen. Doch das Einfrieren 
der Leistungen führt stattdessen zu einer Eskala-
tion oder Frustration und zementiert die Armut vie-
ler junger Menschen. 

Die geringste Kürzung führt bereits dazu, dass ge-
sellschaftliche Teilhabe kaum mehr möglich ist. 
Außerdem verfehlen die Sanktionen meistens ihr 
Ziel. Oft bewirken sie sogar das Gegenteil. Junge 
Erwachsene, denen die Leistungen gestrichen wer-
den, brechen häufig den Kontakt zum Jobcenter ab 
und suchen den Weg in die illegale Beschäftigung. 
Daher, auch wenn ich mich wiederhole, aber als ju-
gendpolitische Sprecherin ist mir das ein echtes 
Anliegen: Diese existenzbedrohenden Sanktionen 
brauchen wir nicht! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Sie müssen schnellstmöglich über Bord geworfen 
werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist: Der 
Hartz-IV-Regelsatz soll eigentlich das Existenzmi-
nimum abdecken. Doch wie errechnet sich das 
Existenzminimum? Welche Bedarfe werden dazu-
gerechnet und welche nicht? Das Herausstreichen 
vieler Konsumgüter wird genutzt, um den Regel-
satz künstlich klein zu halten. Die Diakonie 
Deutschland hat das berechnet. Insgesamt stehen 
einem Erwachsenen durch dieses Herausrechnen 
150 Euro pro Monat weniger zu als der Vergleichs-
gruppe. Es ist an der Zeit, dass sich hier etwas än-
dert. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wir von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sind 
der Meinung, dass das Existenzminimum nicht ver-
handelbar ist. Mit diesem Antrag setzen wir uns für 
eine faire Berechnung ein. Sie muss sich an der Re-
alität des Alltags orientieren. Gerade für die vielen 
Kinder, die in Bedarfsgemeinschaften aufwachsen, 
ist das dringend notwendig. Ich bin der Meinung, 
für alle Kinder muss das Existenzminimum gleich 
hoch sein, fair berechnet sein und umfassende Teil-
habe ermöglichen. Hier benötigen wir dringend 
eine Kindergrundsicherung. – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Grönert. 
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Abgeordnete Grönert (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie als An-
tragsteller von Rot-Grün-Rot haben aus Sicht der 
Fraktion der CDU die falsche Richtung eingeschla-
gen. 

(Beifall CDU) 

Um es gleich vorwegzunehmen: Wir lehnen Ihren 
Antrag ab! 

(Abgeordnete Görgü-Philipp [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Das haben wir nicht anders erwartet!) 

Aussagen wie diese, dass Einschränkungen des 
Existenzminimums die Integration in Arbeit nur 
verhindern, führen ebenso in die Irre wie die, dass 
man erwerbslose Menschen, statt sie aufzufordern, 
also unter Druck zu setzen, wie Sie sagen, lediglich 
in ihrer Eigenverantwortung unterstützen sollte. 
Sie glauben doch nicht, dass Menschen ohne 
Druck, wie Sie das nennen, ohne Anforderungen 
immer am besten funktionieren? Für uns gehört al-
les zusammen. 

(Beifall CDU) 

Durch solche allenfalls noch Halbwahrheiten ver-
suchen Sie, den Menschen Verständnis zu zeigen, 
ihnen ein gutes Gefühl zu machen und sie für sich 
zu gewinnen. Auch die ständige Wiederholung von 
emotionalisierenden Begriffen wie realistisch, fair, 
bedarfsgerecht, würdevoll, flexibel und individuell 
macht Ihren Antrag nicht besser. 

(Beifall CDU) 

Verwirrend ist zudem, dass Sie einerseits alle Sank-
tionen, alle Kürzungen auf den Prüfstand stellen 
wollen, aber andererseits zugleich unter 2a fordern, 
die Hartz-IV-Leistungen gar nicht mehr zu sankti-
onieren. Dazu stellt der Text im Gegensatz zu sei-
ner Überschrift deutlich klar, dass Sie Hartz IV 
eben nicht nur gänzlich überarbeiten, sondern 
gänzlich überwinden, also hinter sich lassen wol-
len. 

(Zuruf Abgeordnete Aulepp [SPD]) 

Vielleicht hat es eine gewisse Logik, dass Sie zu 
solch widersprüchlichen Aussagen in Ihrem Antrag 
kommen, weil Sie zu dritt regieren und für jeden 
etwas dabei sein muss. Mir gefällt das nicht. Ich 
sehe Sie mit diesem Antrag ganz deutlich in Rich-
tung bedingungsloses Grundeinkommen laufen, 
und den Weg gehen wir nicht mit. 

(Beifall CDU – Zuruf Abgeordnete Aulepp [SPD]) 

Ja, das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, 
dass Sanktionen zwischen 30 und 60 Prozent auf-
grund der derzeitigen Erkenntnisse nicht zu recht-
fertigen sind. Wissen sollte man aber, dass von den 
zwei bis vier Prozent der Hartz-IV-Empfänger, die 
überhaupt sanktioniert werden, nur circa 20 Pro-
zent – also insgesamt lediglich drei bis vier, viel-
leicht auch fünf von 500 Leistungsempfängern – 
mit über 30 Prozent sanktioniert wurden. Für diese 
kleine Gruppe muss man sich auf jeden Fall über-
legen, ob und wie man mit ihnen anders umgeht als 
bisher und wie man sie mitnehmen und motivieren 
kann. 

Das Gericht hat zeitgleich auch unmissverständlich 
festgestellt, dass Sanktionen grundsätzlich gar 
nicht zu beanstanden sind. Solche Kürzungen beim 
Existenzminimum sei trotz gegenteiliger Behaup-
tung der Bremer Koalition völlig rechtskonform, 
weil der Staat bei der Umsetzung des Schutzauf-
trags für die Menschenwürde aus Artikel 1 Absatz 
1 des Grundgesetzes einen weiten Spielraum habe. 
Der Gesetzgeber darf deshalb die Sicherung des 
Existenzminimums auf diejenigen beschränken, 
die wirklich bedürftig sind und sich – und das ist 
wichtig – nicht selbst helfen können. 

(Abgeordnete Leonidakis [DIE LINKE]: Er muss es 
aber nicht!) 

Er muss es nicht, nein, aber wir wollen das gern. 
Auch nach diesem Urteil gilt wie vorher: Wer Ar-
beitsangebote bekommt, muss diese im Rahmen 
seiner Mitwirkungspflicht annehmen. Die Verfas-
sungsrichter betonen in ihrem Plädoyer übrigens 
auch, dass die ganz überwiegende Zahl der Ar-
beitslosen ihren Mitwirkungspflichten wohl auch 
wegen drohender Sanktionen nachkommt. 

(Zuruf Abgeordnete Aulepp [SDP]) 

Selbst eine völlige Streichung von Leistungen hal-
ten die Richter weiterhin für zulässig, wenn ein Ar-
beitsloser ein Jobangebot ablehnt, das seine Hilfs-
bedürftigkeit sofort beenden würde. Ich verstehe 
absolut nicht, wie die Bremer Koalition das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts für ihren Antrag 
derart missbrauchen konnte. 

Noch ein paar Sätze zu dem von Ihnen aufgewor-
fenen Thema der verdeckten Armut, und da geht 
es nicht um das Ignorieren irgendwelcher Möglich-
keiten, teilzuhaben, Konsummöglichkeiten oder 
dergleichen. Es gibt verdeckte Armut und dadurch 
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sinken Durchschnittswerte und Berechnungs-
grundlagen. Das stimmt. Ja, die Höhe von Hartz IV 
wird anhand der Einkommen berechnet, die Men-
schen jeweils aktuell tatsächlich zur Verfügung ha-
ben und mit denen sie ihr Leben bestreiten, und 
nicht anhand von Einkommen, die sie haben könn-
ten. 

Diese Methode kann man infrage stellen, doch sie 
ist nicht gesetzeswidrig, sie ist legitim. 

(Abgeordnete Leonidakis [DIE LINKE]: Legal, aber 
nicht legitim!) 

Es wäre ein guter Weg, diese verdeckte Armut, 
statt sie irgendwo hineinrechnen zu wollen, alter-
nativ vehement zu bekämpfen. Denn es geht hier 
um Rechtsansprüche, die manche Menschen aus 
Unwissenheit und andere, weil sie nicht zum Amt 
wollen, nicht nutzen. Möglichkeiten wie zum Bei-
spiel für Geringverdiener, ihr Gehalt aufzustocken 
oder Wohngeld zu beantragen oder was auch im-
mer, müssen viel positiver belegt sein und auch 
stärker beworben werden. 

Wenn mehr Menschen ihre Ansprüche geltend ma-
chen, dann steigt automatisch die Berechnungs-
grundlage für Hartz IV. Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts bedeutet aber auch eine Zäsur, 
und dazu werde ich gleich noch mehr sagen. 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Leonidakis. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Der Beitrag eben hat mir gezeigt, dass wir 
alles richtig machen. Denn wenn Sie unseren An-
trag mit so einer Begründung ablehnen, dann sind 
wir wirklich auf der goldrichtigen Seite, liebe Kol-
legin Grönert. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wie Sie es hinbekommen, ich bin noch ein bisschen 
schockiert, das Herunterrechnen, das Kleinrechnen 
der Hartz-IV-Regelsätze durch die Bundesregie-
rung, den Hartz-IV-Beziehenden in die Schuhe zu 
schieben, ist echt ein Kunststück, das muss man 
erst einmal hinbekommen. Ich finde das unglaub-
lich. 

(Zuruf Abgeordnete Grönert [CDU]) 

Es ist die Bundesregierung, die die Hartz-IV-Re-
gelsätze heruntergerechnet hat und statt 20 nur 
noch 15 Prozent der untersten Einkommensgrup-
pen als Bezugsgruppe nimmt. Damit haben die 
Hartz-IV-Beziehenden wirklich als Allerletztes et-
was zu tun, und das denen zuzuschreiben, das ist 
wirklich unglaublich schockierend. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

In Ordnung, jetzt rege ich mich ab, 

(Abgeordneter Dr. vom Bruch [CDU]: Das gehört 
aber auch dazu, sich ein bisschen aufzuregen!) 

und komme zum Thema. Wir haben 15 Jahre nach 
Einführung des Hartz-IV-Regimes, 13 Millionen 
Sanktionen später das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Kenntnis genommen. Dieses Ur-
teil ist ein historisches Urteil vom 5. November 
2019, und ich möchte nur einen einzigen Satz dar-
aus zitieren, weil ich glaube, dass er sehr viel aus-
sagt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt: „Die 
den Anspruch fundierende Menschenwürde steht 
allen zu und geht selbst durch vermeintlich „un-
würdiges Verhalten“ nicht verloren.“ Ich glaube, 
dieser Satz sagt alles, was zu sagen ist. Ich möchte 
trotzdem noch ein paar Sachen hinzufügen. 

(Beifall DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen) 

Die bisherige Sanktionspraxis von bis zu 100 Pro-
zent und sogar die Streichung der Kosten der Un-
terkunft sowie die pauschale Dauer von mindes-
tens drei Monaten ist verfassungswidrig und ver-
letzt die Menschenwürde, so hat das Bundesverfas-
sungsgericht geurteilt. Ich finde, es war höchste 
Zeit, dass das Sanktionsregime diesen höchstrich-
terlichen Dämpfer erhalten hat. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich rede von einem Regime aus folgenden Grün-
den: Die Sanktionen führen dazu, dass Menschen 
teilweise hungern, dass sie ihre Wohnung verlieren 
können, dass Kindern die Existenzgrundlage fehlt. 
Das IAB hat schon 2014 in einer Studie in NRW 
festgestellt, daraus möchte ich auch nur eine Pas-
sage zitieren, dass die hohen Sanktionen hierzu 
führen können, ich zitiere: „Seelische Probleme, 
eingeschränkte Ernährung, Sperren der Energie-
versorgung und in Einzelfällen Obdachlosigkeit.“ 
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Die Sanktionen führen zwar im Durchschnitt dazu, 
das ist schon gesagt worden, dass Erwerbslose eher 
eine Arbeit annehmen. Zum Teil bewirken sie aber 
auch das Gegenteil, nämlich den Rückzug aus dem 
Arbeitsmarkt, wie eine Studie des IAB zu Berlin aus 
dem Jahr 2017 zeigte. Meine Kollegin Sahhanim 
Görgü-Philipp hat es schon erwähnt: Menschen 
werden durch das System so abgeschreckt, dass sie 
sich komplett vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Ich 
glaube, das ist genau das Gegenteil von dem, was 
man eigentlich erreichen möchte, nämlich, dass 
Menschen in existenzsichernde, armutsfeste Arbeit 
kommen. 

Das ist das Ergebnis aller bisherigen Wirkungsana-
lysen. Sie zeigen, dass Sanktionen dazu führen, 
dass im Schnitt schlechter bezahlte Arbeit ange-
nommen wird. Es ist kein Wunder, dass jüngst bei 
einer Anhörung im Bundestag alle Sozialverbände 
für die Abschaffung oder zumindest die deutliche 
Entschärfung der Sanktionen eingetreten sind 
während die Arbeitgeberverbände das Sanktions-
system durchweg gut finden. Insofern würde ich 
empfehlen, auf die Fachverbände, auf die Sozial-
verbände zu hören, Kollegin Grönert. 

Sanktionen üben einen empirisch fassbaren Druck 
hin zu niedrigen Löhnen aus, und das trifft insbe-
sondere die U-25-Sanktionen. Unter 25-Jährige 
werden doppelt so häufig sanktioniert, nämlich – –
. 

(Unruhe) 

Ist das ein Feueralarm? 

(Abgeordnete Wischhusen [FDP]: Das ist Herr 
Magnitz!) 

Vizepräsidentin Dogan: Nein, reden Sie weiter. 
Das ist kein Feueralarm. Bleiben Sie ganz ruhig. 

(Heiterkeit) 

Von 100 Hartz-IV-Beziehenden, die unter 25 Jahre 
alt sind, werden bei 30 Sanktionen ausgesprochen. 
Im Vergleich dazu sind es bei über 25-jährigen 
Hartz-IV-Beziehenden 15 von 100, die von Sankti-
onen betroffen sind. Also, die verschärften U-25-
Sanktionen werden auch angewendet, und sie wer-
den verstärkt angewendet. 

Ein Großteil der Sanktionsgründe sind Meldever-
säumnisse, also verpasste Termine. Ich habe selbst 
einmal in Gröpelingen in einer Maßnahme gear-

beitet, in einer U-25-Maßnahme, und hatte Teil-
nehmerinnen, die hatten eine 100-Prozent-Kür-
zung. Eine Frau hat gehungert, sie konnte nicht le-
ben. Sie wusste nicht, was sie essen sollte, sie 
wusste nicht, wie sie ihre Miete bezahlen soll, und 
der Grund dafür war nicht, dass sie nicht gewissen-
haft oder sonst etwas war, sondern der Grund war 
eine psychische Erkrankung. Dass sie es einfach 
gesundheitlich nicht geschafft hat, zum Jobcenter 
zu gehen und der Gang zum Jobcenter für sie 
angstbesetzt war. 

Genau deswegen kann man auch von einem Sank-
tionsregime sprechen. Selbst, wenn man nicht da-
von betroffen ist, man ist bedroht von den Sanktio-
nen. Das sorgt für Angst bei den Betroffenen und 
deswegen sind sie kontraproduktiv. Den Rest mei-
ner Rede werde ich in einem zweiten Redebeitrag 
fortführen. – Danke! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Dr. Buhlert. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir 
reden über die Ausgestaltung des Transferleis-
tungssystems und die Frage, welche Transferleis-
tung es unter welchen Voraussetzungen zukünftig 
noch geben soll. Da stellt sich immer wieder die 
Frage nach Sanktionen, aber diese Frage ist durch 
das Urteil des Verfassungsgerichts geklärt. Sie 
kämpfen gegen Windmühlen, weil die Überarbei-
tung nach dem Urteil des Verfassungsgerichts 
zwingend notwendig ist. Insofern ist auch Ihre Be-
schreibung nicht mehr notwendig, mit der Sie da-
rauf hinwirken wollen, dass irgendetwas in die 
Richtung passiert. 

Es ist zwingend und wird passieren. Insofern, liebe 
Koalition, legen Sie einen Antrag vor, in dem Sie 
zum einen noch einmal gegen die Vergangenheit 
ankämpfen wollen, das ist aufgrund des Verfas-
sungsgerichtsurteils nicht mehr nötig, und in dem 
Sie uns zum anderen dafür einnehmen wollen, das 
Transferleistungssystem in Ihre Richtung umzuge-
stalten. Dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
Koalition, machen wir nicht mit. Dazu haben wir 
unsere eigenen Vorstellungen. 

(Beifall FDP) 

Auch bei der Beurteilung des Verfassungsgerichts-
urteils gehen die Meinungen auseinander, denn 
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das Verfassungsgericht hat den Grundsatz des För-
derns und Forderns aus unserer Sicht grundsätzlich 
bestätigt. Es hat aber zu Recht übermäßige Sankti-
onen untersagt, und das aus Gründen der Men-
schenwürde. Sanktionen gegenüber Transferleis-
tungsempfängern sollen Impulse setzen und dazu 
anregen, tätig zu werden, und ehrlich gesagt, tun 
sie das auch. 

Ich verstehe, dass man genauer hinsehen, Ihren 
Punkt in die Überlegungen einbeziehen und prü-
fen muss, warum Termine nicht wahrgenommen 
werden. Das und auch das Beispiel, das Frau Le-
onidakis genannt hat, kann ich nachvollziehen. Das 
ändert aber nichts daran, dass die Gesellschaft von 
gesunden Menschen erwarten kann, dass sie ihre 
Termine wahrnehmen und erscheinen. Das ist 
nichts anderes als das, was ein Arbeitgeber von ei-
nem Arbeitnehmer erwarten würde, insofern ist das 
eine Anforderung, die die Gesellschaft an so je-
manden stellen darf. 

(Beifall FDP, CDU) 

Gerade bei Jugendlichen hat sich das Mittel der 
Sanktionen als wirksam herausgestellt. 

(Zurufe SPD) 

Gleichzeitig dürfen Sanktionen nicht das einzige 
Mittel sein. Wer sanktioniert wird, muss unserer 
Auffassung nach vom Jobcenter enger begleitet 
und beraten werden. Psychosoziale Begleitung 
wird dabei auch benötigt sowie Schluss damit sein 
muss, dass Sanktionen der einzige Anreiz sind. Das 
haben wir viel zu lange und viel zu oft gehabt. 

Wir als Freie Demokraten denken, dass man an das 
gesamte Transfersystem herangehen und auch die 
Zuverdienstmöglichkeiten verbessern muss. 

(Beifall FDP) 

Man darf nicht nur sanktionieren, sondern muss 
auch mehr Chancen bieten. Man muss die Mi-
nijobgrenze erhöhen, sie auf das 60-fache des Bun-
des-, das war das wichtige Wort, des Bundesmin-
destlohns ansetzen. Das ist es, was wir an der Stelle 
fordern. 

Dann müssen wir dazu kommen, dass wir alle 
Transferleistungen betrachten, damit es nicht diese 
Brutto-Netto-Umkehrung gibt, durch die jemand 
gehindert wird, Arbeit aufzunehmen, weil er netto 
weniger hat, wenn er brutto mehr verdient. So et-
was gibt es im Transfersystem noch. Wir müssen 

Wohngeld, Arbeitslosengeld und all das zusammen 
betrachten und an einer Stelle auszahlen. Das ver-
einfacht es einerseits für den Staat, andererseits 
auch für den Transferleistungsempfänger. Das 
müssen wir im Gesamten betrachten, das nennen 
wir liberales Bürgergeld, weil es einfach sinnvoller 
ist, das zusammen zu betrachten. 

(Beifall FDP) 

Wir müssen Brücken bauen von Minijobs über Mi-
dijobs in den ersten Arbeitsmarkt, damit Menschen 
sehen, dass sie von ihrer Arbeit mehr haben als da-
von, nichts zu tun. Diese Anreize müssen wir schaf-
fen. Das ist der Weg, den wir als Liberale gehen 
wollen. Deswegen gehen wir Ihren Weg nicht mit, 
aber wir sind auch dafür, dass eine Überarbeitung 
stattfindet, denn die ist längst überfällig, weil das 
alte System, das wir derzeit haben, diese Leistungs-
anreize nicht setzt. Es schafft viel zu geringe Zuver-
dienstmöglichkeiten und bringt damit den Leuten 
nicht bei, was wir als Bild unserer Gesellschaft ha-
ben sollten, nämlich dass jeder, der dazu gesund-
heitlich in der Lage ist, von seiner eigenen Hände 
Arbeit leben können soll und die Chance dazu 
auch bekommen muss. 

Dann sind wir auch bei Themen, die noch weit dar-
über hinausgehen. Aber über Ihre Wirtschaftspoli-
tik möchte ich jetzt nicht reden. Uns ist wichtig, 
dass wir ein Transferleistungssystem brauchen, das 
Anreize setzt, Arbeit aufzunehmen, den Menschen 
Chancen bietet, von ihrer eigenen Arbeit leben zu 
können und Chancen und Anreize bietet, im Leben 
voranzukommen. 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Dogan: Bevor ich die nächste Red-
nerin aufrufe, möchte ich den Abgeordneten Mag-
nitz bitten, seine elektronischen Geräte auf Leise 
zu stellen, damit es nicht zu Störungen der Land-
tagssitzung kommt und das bitte nicht zu wieder-
holen. 

Als nächste Rednerin hat das Wort die Abgeord-
nete Grönert. 

Abgeordnete Grönert (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr 
geehrte Frau Leonidakis! Ich weiß nicht, wie Sie zu 
Ihren Zahlen kommen. Als Sie in der Opposition 
waren, wussten Sie noch genau, wie viel Prozent 
sanktioniert werden, auch in Bremen. 

(Beifall CDU) 
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Wir reden von drei bis vier Prozent. Das sind nach 
meiner Meinung drei bis vier von hundert und 
nicht 15. Gut. Ein System wie Hartz IV zu überprü-
fen, ist richtig, denn so ein System ist veränderbar 
und auch dem Wandel der Zeit unterworfen. Es 
muss stets verbessert werden. Prinzipien und Werte 
sollte man aber nicht einmal eben diesem Wandel 
anheimstellen, und deshalb will die Fraktion der 
CDU auch weiterhin fördern und fordern. 

In diesem Punkt unterscheiden wir uns deutlich 
von der rot-grün-roten Koalition. Für uns spricht 
aber nichts dagegen, das Fördern weiter zu verbes-
sern, was uns eigentlich auch alle eint. Aus Sicht 
der Fraktion der CDU darf das Fordern dabei aber 
nicht weniger werden. Beides sollte sich stets un-
gefähr die Waage halten. Stattdessen will die Bre-
mer Regierung aber einfach nur den Abstand zwi-
schen denen, die arbeiten und denen, die nicht ar-
beiten, weiter verkleinern. Das erklären Sie einmal 
der ungelernten Arbeiterin oder dem Verkäufer, 
die dann womöglich das Gleiche verdienen wie ein 
Hartz-IV-Empfänger bekommt. 

Für uns gilt: Wer die Solidarität unserer Gesell-
schaft für die Sicherung seines Lebensunterhalts in 
Anspruch nimmt, der hat auch die Pflicht zur Mit-
wirkung, solange er nicht nachweislich krank oder 
anderweitig verhindert ist. 

(Beifall CDU, FDP) 

Gerade von den LINKEN wird mit Blick auf die 
Sanktionen immer wieder die Vorstellung geäu-
ßert, dass es ein Grundrecht auf soziokulturelle 
Teilhabe gäbe, das man sich das nicht erst durch 
Leistungsbereitschaft verdienen müsse. Diese An-
sicht teile ich nicht, und die teilt auch das Bundes-
verfassungsgericht nicht. Das Urteil des Gerichts 
treibt die Debatte tatsächlich noch einmal an, und 
das finde ich richtig so. 

Damit wir zukünftig möglichst keine Sanktionen, 
jedenfalls keine mehr über 30 Prozent, um die geht 
es ja, brauchen, sollten sich die Jobcenter endlich 
von sinnlos eingesetzten Maßnahmen verabschie-
den und dem Einzelnen passgenauere Unterstüt-
zung anbieten. So ist zum Beispiel das bisherige 
Bestreben, möglichst das komplette vom Bund be-
willigte Geld vollständig für irgendwelche Maß-
nahmen auszugeben und sich erst dann gut zu füh-
len, wenn nichts mehr davon an den Bund zurück-
geht, der falsche Weg. 

Jahrelang wurde genau das auch in Bremen durch 
die Politik verlangt und immer wieder eingefordert. 

Dem Jobcenter wurde stets verbal zugesetzt wenn 
die Mittel nicht völlig ausgeschöpft wurden, gerade 
so, als hätte man daran den Erfolg des Jobcenters 
messen können. Der Einsatz von Maßnahmen muss 
aber für die jeweilige Person möglichst immer treff-
sicher zur beruflichen Qualifikation und Eingliede-
rung in Arbeit geeignet sein. Viel Geld für sinnlose 
Maßnahmen zu vergeuden, hilft allenfalls den An-
bietern aber nicht den Arbeitslosen, meine Damen 
und Herren. 

Es gibt noch Vieles, was in den Jobcentern auf den 
Prüfstand muss. Zum Beispiel müssen wir bessere 
Lösungen für Menschen finden, die aufgrund ihrer 
persönlichen Lebenssituation seit vielen Jahren 
nicht aus dem Leistungsbezug herauskommen und 
nicht vermittelbar zu sein scheinen. Einige von 
ihnen könnten vielleicht oder auch sicher durch 
eine veränderte Arbeitsweise in den Jobcentern, 
durch bessere Begleitung profitieren. 

Für viele greift auch das seit Anfang 2019 in Kraft 
getretene neue Teilhabechancengesetz der Bun-
desregierung mit seinem Angebot eines sozialen 
Arbeitsmarktes. Bis September wurden darüber 
bereits um die 30 000 Langzeitarbeitslose in 
Deutschland wieder in sozialversicherungspflich-
tige Arbeit begleitet und eingegliedert. Ich würde 
es sehr begrüßen, zusätzliche Gelder nur dafür zu 
fordern, die Qualität in den Jobcentern zu verbes-
sern und jeden einzelnen Kunden möglichst pass-
genau auf seinem Weg in den ersten Arbeitsmarkt 
zu begleiten. 

(Beifall CDU) 

Das wäre bestimmt ein guter Ansatz. Im Gegensatz 
dazu müssten bei einer Erhöhung von Hartz IV 
auch alle anderen Sozialleistungen angeglichen 
werden, und wir hätten paradoxerweise plötzlich 
viel mehr Menschen in staatlicher Abhängigkeit als 
vorher, weil zum Beispiel auch die Zahl der Auf-
stocker, der Wohngeldempfänger und so weiter, 
zwangsläufig steigen würde. Wenn aber alle mehr 
hätten, meine Damen und Herren, würden wohl 
bald auch die Geschäfte mit Preiserhöhungen und 
die Vermieter mit den Mieten nachziehen. Deshalb 
müssten dann die Kosten der Unterkunft erhöht 
werden und so weiter. 

Ich bin der Überzeugung, dass Ihr Vorhaben, den 
Menschen deutlich mehr zu geben und gleichzeitig 
das Fordern einzustellen, schlussendlich nur Kos-
metik wäre, denn die Probleme darunter werden 
nur überdeckt aber nicht beseitigt. 
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(Beifall CDU) 

Es kämen sicherlich noch ganz viele neue Prob-
leme hinzu. Ihren Antrag lehnen wir deshalb ab, 
wie ich vorhin schon gesagt habe. 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Pfeiffer. 

Abgeordnete Pfeiffer (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
befürchte, ich verzettele mich gleich, aber schauen 
wir einmal. Erst einmal stelle ich fest, wir haben 
eine Einigung darüber, dass das Hartz-IV-System 
überarbeitet werden muss. Das freut mich schon 
einmal. Frau Grönert, Sie haben das richtig ver-
standen, als SPD wollen wir Hartz IV hinter uns las-
sen, genau mit diesen Worten hat das der Bundes-
parteitag am Wochenende beschlossen. Wir haben 
auch beschlossen, dass wir das Grundeinkommen 
ablehnen. Dies nur kurz zur Einordnung. 

(Beifall SPD) 

Ja, das Bundesverfassungsgericht sagt, Sanktionen 
in dem dort festgelegten Maße seien verfassungs-
gerecht. Sehr geehrte Damen und Herren, das müs-
sen wir doch aber politisch entscheiden, wie hoch, 
wann und wie und ob wir Sanktionen einrichten. 
Das kann aus meiner Sicht nicht einem Gericht al-
lein überlassen werden. 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Lassen Sie uns einmal zurückgehen zu der Zeit, als 
Hartz IV eingeführt wurde. Wir waren damals der 
kranke Mann Europas. Wir hatten eine Massenar-
beitslosigkeit von 6 Millionen Menschen, dann ha-
ben wir eine ganze Reihe von Instrumenten einge-
richtet, die dafür Sorge tragen sollten, dass wieder 
mehr Menschen in den Arbeitsmarkt gelangten 
und das ist auch geglückt. Die Experten streiten al-
lein darüber, ob das den Sanktionen, der Einfüh-
rung von Hartz IV mit all den neuen Deregulie-
rungsmaßnahmen oder doch dem konjunkturellen 
Aufschwung zu verdanken war. Darüber müssen 
wahrscheinlich die viel zitierten Geschichtsbücher 
entscheiden. 

Leider hatte das Ganze einen erheblichen Nachteil. 
Wir haben zwar viele Menschen in Arbeit gebracht, 
ob nun über die Konjunktur oder über die Hartz-
IV-Gesetzgebung, aber der Preis war hoch. Wir ha-
ben durch den Niedriglohnsektor eine riesige 

Gruppe Working Poor geschaffen, die jenseits der 
Arbeit, die sie im Niedriglohnsektor leisten, auf er-
gänzende Maßnahmen angewiesen sind. Das kann 
aus meiner Sicht nicht in unserem Sinne sein. 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Die spannende Frage, die wir hier diskutieren, ist, 
ob Sanktionen die Eigenverantwortung stärken. Da 
sagen Sie als CDU und auch die FDP in Teilen: Ja, 
das funktioniert. Für mich ist das eine spannende 
Frage. Wenn wir darauf schauen, wie wir mit unse-
ren Kindern umgehen, dann lernen wir sehr 
schnell: Strafen helfen nicht richtig. Was wir brau-
chen, ist, dass Menschen ermutigt werden. Frau 
Leonidakis lacht, da bin ich gespannt, was sie 
gleich darauf sagt. 

(Zuruf Abgeordneter Bensch [CDU]) 

Es geht darum, dass wir Menschen ermutigen, dass 
wir ihnen Brücken bauen. Vergessen wir nicht, wir 
haben heute eine andere, eine völlig andere Aus-
gangssituation. Wir brauchen Menschen in Arbeit. 
Wir müssen jeden und jede, die wir bekommen 
können für die Arbeit organisieren. Bei dem Um-
bau, der ansteht, werden wir auch über eine ganze 
Zeit ein paar Opfer zu beklagen haben, die wir 
nicht sehr schnell dem Arbeitsmarkt zuführen wer-
den, weil ihre Qualifikation dort nicht mehr ge-
braucht wird. 

Das übrigens kann auch heute schon genau dieje-
nige Person treffen, die sich darüber beschwert, 
dass irgendwelche Leute sich in einer angeblichen 
Hängematte austoben. 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Das hat keiner ge-
sagt!) 

Insofern finde ich, muss man da ein bisschen vor-
sichtig sein. Als Letztes würde ich gern noch einmal 
deutlich machen, dass Sanktionen häufig verstan-
den werden als so etwas wie einen Tritt in den Al-
lerwertesten von Menschen, die sich sonst nicht be-
wegen. Ehrlich gesagt, Sanktionen und die Angst 
davor, das ist eher so etwas wie der Stoß in die Ma-
gengrube, der demoralisiert und demotiviert. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich glaube, es gäbe noch ganz viel mehr zu sagen, 
aber Frau Leonidakis will auch noch reden. – Des-
halb vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 
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Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Leonidakis. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Frau Grönert! Ich möchte eine Sache 
korrigieren, falls ich sie nicht richtig zitiert habe, 
nämlich die Sanktionsquote. Das war keine Stich-
tagsquote, sondern die Zahlen, die ich zitiert habe, 
stammen aus einer Studie des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung der Bundesagentur für 
Arbeit, IAB, von 2014, bei der sie die Sanktionen 
pro 100 Arbeitslosengeld-II-Beziehende im durch-
schnittlichen Bestand der Jahre 2007 bis 2015 an-
geben. Insofern sind das Verlaufszahlen, also ku-
mulierte Zahlen und keine Stichtagszahlen. Ich 
kann Ihnen die Studie sehr gern zur Verfügung 
stellen. Das zur inhaltlichen Frage, woher diese 
Zahlen kommen. 

Frau Grönert, ja, Sie haben das ganz richtig er-
kannt. Wir haben die Position als LINKE, dass wir 
Sanktionen abschaffen wollen, dass wir Hartz IV 
überwinden wollen und dass die Menschenwürde 
unantastbar ist. Diese Position kann man mit dem 
Grundgesetz begründen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich wiederhole gern das Zitat aus dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, weil es so schön ist: 
„Die den Anspruch fundierende Menschenwürde 
steht allen zu und geht selbst durch vermeintlich 
„unwürdiges Verhalten“ nicht verloren.“ 

(Glocke) 

Vizepräsidentin Dogan: Erlauben Sie eine Zwi-
schenfrage der Abgeordneten Frau Grönert? 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Natürlich. 

Vizepräsidentin Dogan: Bitte, Frau Grönert! 

Abgeordnete Grönert (CDU): Weil Sie von Men-
schenwürde reden, sind Sie nicht der Ansicht, dass 
es auch zur Menschenwürde hinzugehören kann, 
Menschen zu fordern? 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Natürlich 
kann man fordern. Die Frage ist: Was hat das für 
Konsequenzen? Aus meiner Sicht darf das nicht die 
Konsequenz haben, dass man die Menschenwürde 
portioniert und sagt, jetzt gibt es nur noch 70 Pro-
zent oder 30 Prozent Menschenwürde. Das geht 
eben nicht! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Haben Sie eine weitere 
Frage, Frau Grönert? 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Nein, bitte, 
ich möchte jetzt meine Rede fortführen, sonst habe 
ich nicht mehr genug Zeit, und ich habe noch zwei 
Zettel. 

Vizepräsidentin Dogan: Doch, Sie haben Zeit. Ich 
habe auf Pause gedrückt, und wenn Fragen gestellt 
werden, ist das in Ordnung. 

(Abgeordnete Grönert [CDU]: Dann gibt es noch 
eine Frage.) 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Danke 
schön! Ich möchte noch einmal – –. 

Vizepräsidentin Dogan: Möchten Sie eine Frage 
zulassen? 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Wenn Sie 
das Gerät auf Pause stellen, ja. 

Vizepräsidentin Dogan: Ja, habe ich schon ge-
macht. Bitte schön, Frau Grönert! 

Abgeordnete Grönert (CDU): Ich würde nur noch 
gern wissen wollen: Wenn man etwas fordert und 
derjenige auf diese Forderung nicht eingeht, was 
machen Sie dann? 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Ich habe 
das vorhin ausgeführt, es gibt immer Ursachen, und 
man sollte aus meiner Sicht schauen: Wo liegen die 
Ursachen dafür, dass Personen zum Beispiel nicht 
in der Lage sind, Termine wahrzunehmen? 

80 Prozent der Sanktionsgründe sind Terminver-
stöße, und ich wage die These, dass sehr viele, die 
Termine nicht wahrnehmen, ihre Gründe dafür ha-
ben. Einen Grund, eine Konstellation habe ich vor-
hin angeführt. Die junge Dame, die eine Sanktio-
nierung von 100 Prozent hatte, die keinen Regel-
satz mehr zur Verfügung hatte, 

(Abgeordneter Bensch [CDU]: Die Frage beantwor-
ten!) 

hat das wegen kumulierter Terminverstöße nicht 
erreicht. Die Frage war, – –. 
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(Abgeordnete Grönert [CDU]: Ob das Konsequen-
zen hat. – Abgeordneter Bensch [CDU]: Die Frage 
ist nicht beantwortet!) 

Na ja, doch. Die Konsequenz, ob man das fordern 
kann. Insofern sage ich – –. Können Sie noch einmal 
Ihre Frage wiederholen? 

(Abgeordnete Grönert [CDU]: Wenn man etwas 
fordert, das aber nicht bekommt, ob das Konse-
quenzen hat! – Zuruf Senatorin Vogt – Abgeordne-
ter Röwekamp [CDU] Keine Zwischenrufe von der 
Senatsbank!) 

Die Konsequenz sollte doch sein, dass man schaut: 
Was ist eigentlich die Ursache, warum die Men-
schen das nicht können? Was können wir machen, 
um das abzuschalten? 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. Wir 
glauben, und Herr Dr. Buhlert, da geht es nicht nur 
darum, irgendetwas abzuschaffen oder ein System 
zu überwinden, sondern es geht auch um einen Pa-
radigmenwechsel, dass man nämlich nicht mehr 
diese Idee der Bestrafung in diesem, ich sage ein-
mal, Existenzsicherungssystem hat, sondern dass 
man – –. 

Ich finde das gar nicht so schlecht, dass man auch 
über Anreize redet und dass man darüber redet, 
wie man Menschen befördert und in die Lage ver-
setzt und unterstützt und nicht mehr auf diese Idee 
der Bestrafung setzt. Das Problem dabei ist doch: 
Das Sanktionsregime trifft vor allem diejenigen im 
System, die besonders schwach sind. Weil die Leis-
tungsfähigen, Herr Dr. Buhlert, die, die gesund 
sind, schaffen das in der Regel, mit den Regeln des 
Hartz-IV-Systems zurechtzukommen. Wer es nicht 
schafft, sind die, die psychisch krank sind, die 
Sprachprobleme haben, die Probleme mit dem Ver-
ständnis der Bürokratie haben, die das System 
nicht kennen. 

Gerade diejenigen schaffen es nicht, das zu bewäl-
tigen. Die werden sanktioniert, und genau das sind 
diejenigen, die mehr Unterstützung bräuchten und 
die im Moment durchs Netz fallen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen – 
Glocke) 

Vizepräsidentin Dogan: Erlauben Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Dr. Buhlert? 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Gern. 

Vizepräsidentin Dogan: Bitte, Herr Dr. Buhlert! 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Frau Leonidakis, 
Sie haben aber doch dem Teil meiner Rede zuge-
hört, als ich A auf die Gesunden abgestellt habe 
und B gesagt habe, dass der Teil in Ihrem Antrag, 
der ein Hinterfragen der Terminversäumnisse an-
spricht, zu Recht darin steht? 

Vizepräsidentin Dogan: Was ist die Frage? 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Ob sie das wahr-
genommen hat und ob sie das jetzt relativieren will, 
als ob ich etwas anderes gesagt hätte? 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Nein, Sie 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Nein oder ja?) 

sind auf die Gesunden eingegangen, von denen 
man doch verlangen könnte, dass – –, oder? Genau. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Ja. Ich habe er-
wähnt, dass Sie zu Recht kritisieren. Meine Frage 
ist, ob Sie wahrgenommen haben oder nicht, dass 
in der Tat die Terminsituation und die Terminver-
säumnisse hinterfragt werden müssen und man 
dem mehr nachgehen müsste, das bisher aber vom 
Amt versäumt wird. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Ich habe 
gerade Frau Grönert gegenüber die Grundsätze 
der Frage zu Sanktionen dargelegt, und ich glaube, 
dass Ihre Annahme, dass vor allem die Gesunden 
viele Terminverstöße haben eine falsche Grundan-
nahme ist. Ich wage, die These zu erstellen – –. 

(Zuruf Abgeordneter Dr. Buhlert [FDP]: Sie unter-
stellen mir etwas, was ich nicht getan habe! – Ab-
geordneter Fecker [Bündnis 90/Die Grünen]: Nein, 
ich finde das total anstrengend! – Abgeordneter Rö-
wekamp [CDU]: So klingt das, wenn die FDP einen 
unterstützt! – Abgeordneter Dr. vom Bruch [CDU]: 
Ich habe weder die Frage noch die Antwort ver-
standen!) 

Gut. Die Debatte führen wir vielleicht nachher bei 
einem Kaffee fort. 

Ich habe in meinem ersten Redebeitrag gesagt, 
dass das Sanktionsregime vom Bundesverfas-
sungsgericht einen Dämpfer erhalten hat: Richtig 
ist aber, dass das Bundesverfassungsgericht auch 
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gesagt hat, man darf bis zu 30 Prozent sanktionie-
ren, wenn man es nicht kumuliert und wenn man 
es nicht pauschal für drei Monate macht. Das Bun-
desverfassungsgericht hat nicht gesagt – leider, wie 
ich finde –, dass Sanktionen grundsätzlich unzuläs-
sig sind. 

Es hat aber auch nicht gesagt, dass man sanktionie-
ren muss. Es hat nur gesagt, der Staat darf sanktio-
nieren, nicht muss sanktionieren. Das ist ein Unter-
schied, und wir haben eine Meinung dazu: Wir 
wollen die Sanktionen weitgehend zurückdrängen. 
Wenn Sie mich fragen, können wir auch komplett 
darauf verzichten. Das ist jetzt der Kompromiss, 
und wir haben einen weitgehenden Kompromiss. 
Wir haben gesagt, wir wollen die verschärften U25-
Sanktionen abschaffen, wir wollen Sanktionen ge-
genüber Bedarfsgemeinschaften mit Kindern ab-
schaffen. 

Ich will gern noch einmal eine Zahl in den Raum 
stellen, die alle hier schockieren muss. Im Dezem-
ber 2018, das hat die Bundesregierung auf eine An-
frage der Fraktion DIE LINKE.im Bundestag ange-
geben, lebten 80 000 Minderjährige bundesweit in 
Haushalten, in denen mindestens ein Erwachsener 
von Sanktionen betroffen war. Wir wissen doch, 
was passiert, wenn ein Mensch in der Bedarfsge-
meinschaft sanktioniert wird. Es fehlt bei allen, und 
es fehlt bei 80 000 Kindern, und das ist eine Unzu-
mutbarkeit. 

Das gefährdet auch das Kindeswohl und das muss 
unwidersprechlich und ohne hinterfragt zu werden 
abgeschafft werden, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir wollen statt diesem Fokus auf die Sanktionen 
und gerade bei den Terminverstößen mehr eine Ur-
sachenanalyse und eine Unterstützung der Er-
werbslosen erreichen. Wir wollen uns im Bundesrat 
und auf Bundesebene im Rahmen der SGB-II-No-
velle im Sinne der Abschaffung dieser unzumutba-
ren und sehr verschärften Sanktionen einbringen 
und über die entsprechenden Fachministerinnen- 
und Fachministerkonferenzen, Arbeitsministerin-
nen- und Arbeitsministerkonferenzen – –. 

(Glocke) 

Ich selbst wurde einmal zu einer Maßnahme ge-
zwungen. Ich kann Ihnen sagen, das hat mich nicht 
motiviert. Das hat mich frustriert und eher dazu ge-
führt, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte. 

Unser Ziel ist die Überwindung von Hartz IV. Wir 
wollen kein Angstregime, sondern Empowerment. 
Wir wollen keine Sanktionen, sondern Grundsiche-
rung, die Würde verleiht. – Danke schön! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Bevor ich die nächste Red-
nerin aufrufe, möchte ich noch einmal an alle Ab-
geordneten die Information geben, dass nach § 48 
unserer Geschäftsordnung im Laufe der Debatte 
immer Zwischenfragen und Zwischenbemerkun-
gen, die sich auf die Beratung beziehen, gestellt 
werden können. Man fragt dann, ob der Redner das 
zulässt. Die Frage darf eine Minute nicht über-
schreiten. 

Dann wird hier auf Pause gedrückt, damit die Zeit 
während der Fragestellung nicht von der Redezeit 
abgeht. Bei der Antwort derjenigen, die hier ste-
hen, drücke ich wieder auf Weiterlaufen, nur damit 
Sie Bescheid wissen. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Schade! Ich 
hätte mir nämlich ein Modell dazu entwickelt! – 
Heiterkeit) 

Das habe ich mir gedacht, Herr Röwekamp. 

Als nächste Rednerin hat das Wort die Abgeord-
nete Görgü-Phillip. 

Abgeordnete Görgü-Philipp (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen 
und Herren! Hartz IV soll vor Armut und Ausgren-
zung schützen. So war die Annahme. Es soll soziale 
Teilhabe ermöglichen. Sanktionen, so war die An-
nahme, sollen zur Arbeitsaufnahme beitragen. Der 
Alltag und das Urteil zeigen jedoch etwas anderes. 
Das ist auch der Grund, warum wir uns auf Bundes-
ebene für eine neue Garantiesicherung einsetzen. 

Anstelle von Sanktionen wollen wir ein System von 
Anreizen und Belohnung. Bereits im Januar 2019 
hat die damalige Jobcenter-Chefin Susanne Ah-
lers, unsere heutige Staatsrätin, im „Weser-Kurier“ 
klar formuliert: Der Schaden, der durch Sanktionen 
entsteht, ist größer als der Nutzen. Deshalb bin ich 
auch sehr froh darüber, dass das Jobcenter unmit-
telbar nach dem Urteil angekündigt hat, vorerst 
keine Sanktionen gegenüber Hartz-IV-Bezieherin-
nen und -Bezieher auszusprechen. 

Wir haben jetzt die historische Chance, Hartz IV zu 
überwinden. Ich begrüße ausdrücklich, dass die 
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SPD uns von Bündnis 90/Die Grünen nun folgt und 
Hartz IV auch hinter sich lassen will. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

Das sollten wir jetzt mit großen und schnellen 
Schritten angehen, und zwar mit Mut und Wage-
mut und Kreativität. Das ist unser Ziel. – Vielen 
Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Dr. Buhlert. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist 
schön, solche Stunden im Parlament zu erleben, bei 
denen es darum geht, auch einmal zu zeigen, wel-
che Menschenbilder die einzelnen Fraktionen ha-
ben, wie sie über Menschen denken, wie sie über 
unsere Gesellschaft denken, und deswegen sollten 
wir uns die Zeit nehmen, das auszutauschen. 

Wir als Freie Demokraten sind der Ansicht, dass 
Menschen eine Mitwirkungspflicht haben, wenn 
sie Gelder der Gemeinschaft in Anspruch nehmen. 

(Beifall FDP) 

Wir sind der Meinung, dass es Rechte und Pflichten 
in dieser Gesellschaft gibt, und dass man sich bei-
derseits, als Antragstellerin und Antragsteller und 
Transferleistungsempfängerin und -empfänger so-
wie als Bundesagentur für Arbeit und als Wohn-
geldstelle ernst nehmen muss. Dass man sich res-
pektieren muss mit den Aufgaben und in den Rol-
len, und dass man sehen muss, dass dieses System 
so ist, wie es ist und ernst genommen werden muss. 

Ich habe vorhin gesagt, dass wir bei Terminen von 
Gesunden nicht mehr erwarten als eine Arbeitge-
berin oder ein Arbeitgeber, dass nämlich Termine 
und Absprachen eingehalten werden. Das kann 
man mit voller Berechtigung von gesunden Men-
schen erwarten. 

(Beifall FDP, CDU) 

Ich habe nicht gesagt, dass die meisten, die sankti-
oniert werden, Gesunde sind, sondern explizit da-
rauf hingewiesen, dass ich es richtig finde, dass bei 
Versäumnissen hinterfragt wird, warum Termine 
nicht wahrgenommen werden, ob es Gründe dafür 
gibt. Es kann nicht sein, dass jemand nur deswegen 

sanktioniert wird, weil das Kind keine Kinderbe-
treuung hatte und er deswegen einen Termin ver-
säumt hat. Das habe ich angesprochen, und genau 
das, Frau Leonidakis, meine ich. Von gesunden 
Menschen kann ich etwas mehr erwarten, und wir 
Freie Demokraten tun das. 

(Beifall FDP) 

Wenn Sie sich als Koalition als die großen Streiter 
für Gerechtigkeit darstellen, muss ich eines sagen: 
Gerechtigkeit ist nicht dann, wenn diejenigen, die 
die Transferleistungen empfangen, das als richtig 
empfinden, 

(Zuruf [CDU]: Genau!) 

sondern es geht bei Gerechtigkeit immer darum, 
dass in der Gesellschaft ein Konsens darüber be-
steht, was getan wird, und dass diejenigen, die es 
bezahlen und dafür aufkommen, es auch gerecht 
finden. Dafür muss auch gesorgt sein. 

(Beifall FDP, CDU) 

Insofern muss es akzeptiert werden, weil es zum 
Beispiel Krankenschwestern, Krankenpfleger, Er-
zieherinnen und Erzieher sind, die mit ihrer Ar-
beitslosenversicherung dieses System bezahlen 
und Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die 
Wohngeld und andere Transferleistungen bezah-
len. Deswegen ist Gerechtigkeit nur abzubilden, 
wenn alle Seiten einer Gesellschaft das akzeptie-
ren und so sehen. 

(Glocke) 

Vizepräsidentin Dogan: Herr Dr. Buhlert, erlauben 
Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Le-
onidakis? 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Ja. 

Vizepräsidentin Dogan: Bitte, Frau Leonidakis! 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Herr Dr. 
Buhlert, wie soll Ihrer Meinung nach seitens der 
Behörden zwischen Gesunden und Erkrankten un-
terschieden werden? Durch Vorlage eines Attestes, 
oder? Nehmen Sie zur Kenntnis, dass gerade dieje-
nigen, die zum Beispiel psychisch erkrankt sind, 
häufig Schwierigkeiten haben, ein Attest vorzule-
gen und dass es deswegen in der Praxis sehr 
schwierig ist, zu unterscheiden, ob jemand wirklich 
krank ist oder nicht? Wenn man sagt, dass man es 
von Gesunden verlangen kann, dass sie sich an 
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Terminregeln et cetera halten, ist die Konsequenz 
doch, dass sie sanktioniert werden sollen, oder 
nicht? Dass Sie mit so einer Logik nicht ausschlie-
ßen können, dass auch Erkrankte sanktioniert wer-
den? Können Sie mir da zustimmen? 

Vizepräsidentin Dogan: Jetzt drücke ich auf Wei-
ter. 

(Heiterkeit Bündnis 90/Die Grünen) 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Frau Leonidakis, 
ich kann Ihrer Argumentation zustimmen und 
nachvollziehen. Es gibt dafür Atteste. Es gibt hof-
fentlich, und daran muss man arbeiten, auch sen-
sible Mitarbeiter. 

(Beifall FDP, CDU) 

Deswegen habe ich noch einmal gesagt, dass diese 
Terminfrage in Ihrem Antrag zu Recht adressiert 
ist, und Sie haben mir durch Ihre Nachfrage ge-
zeigt, dass Sie das zur Kenntnis genommen haben, 
darüber hatten wir gerade den Disput. 

Meine Damen und Herren, was ist uns Liberalen 
wichtig? Es geht nicht darum, Arbeitslosigkeit zu 
organisieren, sondern es geht darum, sie zu be-
kämpfen. Deswegen zum Schluss noch einmal der 
Appell von mir: Schaffen Sie Anreize, machen Sie 
eine Reform dieses Transferleistungssystems 
dadurch, dass Zuverdienstmöglichkeiten erhöht 
werden, dass Leute besser in Minijobs hineinkom-
men, dass Sie die Zuverdienstmöglichkeiten erhö-
hen, dass es Spaß macht, sein eigenes Geld zu ver-
dienen und sich dort mehr Chancen ergeben. 

Wir Liberalen haben so ein Modell mit dem libera-
len Bürgergeld. Wir nehmen die Menschen ernst, 
indem wir ihnen die Chancen geben wollen, von 
ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben. 

(Präsident Imhoff übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Das muss möglich sein, und daran arbeiten Sie bitte 
mit Ihrer Sozial- und Ihrer Wirtschaftspolitik! – Vie-
len Dank! 

(Beifall FDP) 

Präsident Imhoff: Für eine Kurzintervention hat das 
Wort die Abgeordnete Grönert. 

Abgeordnete Grönert (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte in 

Richtung von Frau Leonidakis sagen: Diese Men-
schen gibt es tatsächlich, die keine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung haben, aber krank sind. Wenn 
man schaut, wie viele Menschen insgesamt vom 
Jobcenter anhängig sind und wie groß diese 
Gruppe ist, von der Sie reden, und mit der man 
wirklich vernünftig umgehen muss, dann ist es – 
aufgrund ihrer geringen Größe - nicht zu rechtfer-
tigen, dass das ganze Jobcenter, die ganze Arbeits-
weise des Jobcenters auf solch eine Gruppe abge-
stellt wird. 

Ich möchte ein paar Sätze zum Thema Terminver-
säumnisse sagen. Das wurde so dargestellt, als ob 
jemand, der einen Termin versäumt, sofort abge-
straft wird. Das ist nicht mein Kenntnisstand, und 
das ist auch nicht das, wofür ich eintreten würde. 
Jemand, der einen Termin versäumt, hat die Mög-
lichkeit, zu sagen, warum er ihn versäumt hat. 

(Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Dafür müsste man einmal jemanden erreichen!) 

Diese Möglichkeit ist da, und nach meiner Kennt-
nis ist es so, dass die Jobcenter-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter, wenn jemand das erste Mal einen 
Termin versäumt, nicht sofort sanktionieren, son-
dern schauen: Was ist passiert? Deshalb würde 
mich freuen, wenn die Senatorin dazu noch etwas 
sagen würde. Es sind Terminversäumnisse, aber 
die Chance auf eine Stellungnahme der Betroffe-
nen muss eingeräumt werden. Das wird meines 
Wissens auch so gehandhabt. – Danke! 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort Senatorin Vogt. 

Senatorin Vogt: Diese moderne Technik hier, ich 
bin begeistert! 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 
Aus Sicht des Senats war der 5. November ein gu-
ter Tag. An diesem Tag hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass große Teile der 
Hartz-IV-Sanktionspraxis nicht im Einklang mit 
dem Grundgesetz stehen. Ich finde, auch heute ist 
ein guter Tag. Die Koalition zieht die richtigen 
Schlüsse aus dem Urteil und setzt sich in ihrem An-
trag für eine konsequente Neuausrichtung des SGB 
II ein. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Das finde ich richtig. Es ist nämlich nicht, und für 
mich persönlich war es auch nie, nachvollziehbar, 
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dass ein Existenzminimum bis zu 100 Prozent ge-
kürzt werden konnte. Deswegen setzen sich dieser 
Senat und diese Koalition zu Recht für ein bedarfs-
gerechtes und würdevolles Existenzminimum ein. 
Gleichzeitig müssen die Anstrengungen verstärkt 
werden, den Menschen eine Perspektive zu eröff-
nen und ihnen Hilfestellung beim Wiedereinstieg 
in den Beruf zu geben. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Es steht jetzt eine grundsätzliche Reform des 
Grundsicherungssystems auf Bundesebene an und 
in diesen Prozess werden wir uns aktiv einbringen. 
Der Antrag der Koalitionsfraktionen sieht unter 
zweitens mehrere Einzelpunkte vor, bei denen es 
dringenden Handlungsbedarf gibt, um die Situa-
tion der Menschen zu verbessern, die auf Leistun-
gen des SGB II angewiesen sind. Für mich gehört 
ganz deutlich dazu, dass zu einem würdevollen Le-
ben eindeutig gehört, dass die Menschen men-
schenwürdig wohnen können. 

Es ist völlig klar, dass dieser Antrag an einen ganz 
wichtigem Punkt ansetzt, nämlich, dass bei den 
Unterkunftskosten nicht gekürzt und sanktioniert 
werden darf. Es kann nicht sein, dass ein Nichter-
scheinen zu einem Termin, 80 Prozent der Sanktio-
nen werden wegen Terminversäumnissen ausge-
sprochen, beim Jobcenter dazu führt, dass diese 
Menschen in die Obdachlosigkeit getrieben wer-
den. Das haben wir auch in Bremen in den vergan-
genen Jahren erlebt, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Wir wollen auch, dass die Bedarfsgemeinschaften 
mit Kindern von Sanktionen ausgenommen wer-
den. Das haben wir hier schon oft genug diskutiert: 
Es ist nicht hinnehmbar, dass Kinder quasi in eine 
Sanktionssippenhaft genommen werden 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

und ihre Situation weiter verschlechtert wird, nur 
weil ihre Eltern zum Beispiel ihren Mitwirkungs-
pflichten nicht nachkommen. Auch die Kinder von 
Leistungsbeziehenden haben einen Anspruch auf 
soziokulturelle Teilhabe und eine Zukunftsper-
spektive müssen sie auch haben. Deshalb ist völlig 
klar: Bei Bedarfsgemeinschaften mit Kindern sind 
Sanktionen absolut tabu. 

Ich habe gerade gesagt, 80 Prozent der Sanktionen 
sind auf Terminversäumnisse zurückzuführen und 

ich möchte ein plastisches Beispiel geben, das an 
unsere Debatte von gestern anschließt, nämlich so-
weit es Alleinerziehende betrifft. 

Alleinerziehende sind zu zwei Drittel, wenn sie 
SGB-II-Leistung beziehen, erwerbstätig. Ich sage 
hier noch einmal gern, das sind durchaus Frauen, 
die einen Berufsabschluss haben, übrigens auch ei-
nen guten, weil, das hat mir heute in der Berichter-
stattung nicht so ganz gefallen, das ist nämlich 
nicht wahr. Diese Frauen, es sind in der Regel 
Frauen, arbeiten, sind aber gezwungen, mit SGB-
II-Leistungen aufzustocken, weil sie in der Regel zu 
wenig verdienen, weil sie in Teilzeit arbeiten, aber 
auch, weil Frauenberufe, das war auch Teil der De-
batte gestern, oft schlecht bezahlt werden. 

Dann hat man natürlich als Alleinerziehende zwi-
schendurch Schwierigkeiten mit der Vereinbarung 
von Arbeit, Kinderbetreuung, et cetera. Ich frage 
Sie allen Ernstes: Wo würden Ihre Prioritäten als 
Mutter oder als Vater liegen, wenn zu dieser Un-
vereinbarkeit von Arbeit, Kindergarten, Kinderbe-
treuung, Schule, noch eine Krankheit oder Verlet-
zung des Kindes hinzukommt? Das ist meinem 
Sohn oft passiert, weil er sportbegeistert war. Dann 
ist auch meine Priorität ganz deutlich: Mich um das 
Kind zu kümmern und im Zweifelsfall einen Ter-
min beim Jobcenter nicht wahrzunehmen. Genau 
diese Fälle sind in der Vergangenheit sanktioniert 
worden. Ein Unding, wie ich finde! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE – 
Zurufe CDU) 

Das trifft nicht nur die Frau, die arbeitet, sondern 
auch das Kind, und so etwas war und ist falsch, und 
ich bin froh, dass wir auf dem Weg sind, diesen so-
zialen und arbeitsmarktpolitischen Unsinn zu be-
enden. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Das Gleiche gilt für die Sanktionen gegen unter 25-
Jährige. Die noch schärfere Sanktionspraxis gegen 
diese Personengruppe war nicht Bestandteil des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Der Kläger 
war über 25 und hatte einen anderen Klagegrund. 
Ich gehe davon aus, dass bei einer entsprechenden 
Klage eines unter 25-Jährigen diese Praxis nach 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht zu 
halten sein wird. Zweitens sehe ich das noch ein-
mal verschärfte Vorgehen gegen junge Menschen 
auch als kontraproduktiv für eine nachhaltige Ar-
beitsmarktintegration an. 
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Wer schon zu Beginn seines Erwerbslebens erlebt, 
dass Arbeit vor allem mit Zwang zu tun hat und 
nicht auch erlebt, dass Arbeit auch Selbstbestim-
mung, Verwirklichung oder Agieren im Team be-
deutet, wird weder ein produktiver, noch ein moti-
vierter, noch ein mündiger Arbeitnehmer sein, son-
dern jemand, der Arbeit tatsächlich mit Zwang 
durch eine staatliche Institution verbindet. Das ist 
nicht in dem Sinne, wie wir das gern hätten. 

Außerdem, und das ist das wirklich Problemati-
sche, führen diese scharfen Sanktionen bei unter 
25-Jährigen dazu, dass diese sich einfach oft aus 
dem SGB-II-System abmelden, unter, ich sage es 
einmal vorsichtig, nicht guten Konditionen arbeiten 
und sich wieder beim Jobcenter melden, wenn sie 
älter sind, Familie haben und der Lohn der oftmals 
zuvor prekären Verhältnisse nicht mehr ausreicht. 

Dann, wenn sie wieder zurück beim Jobcenter 
sind, ist es zu spät, sie für Ausbildung und Qualifi-
zierung zu gewinnen und sie dauerhaft in den ers-
ten Arbeitsmarkt mit einem Arbeitsverhältnis zu in-
tegrieren, bei dem das Gehaltsniveau reicht, damit 
man davon leben kann. 

Das heißt im Klartext, dass diese verschärfte Sank-
tionspraxis gegen unter 25-Jährige dazu führt, dass 
Menschen später dauerhaft im Leistungsbezug en-
den. Das ist nicht nur arbeitsmarkt- und sozialpoli-
tischer, sondern auch volkswirtschaftlicher Unsinn 
und gehört meines Erachtens abgeschafft. 

(Beifall DIE LINKE) 

Jetzt, Frau Grönert, jetzt komme ich zu Ihnen. Ich 
habe sehr aufmerksam zugehört. Sie haben unter 
anderem gesagt, dass die Leistungsbeziehenden 
nur wegen der Sanktionen ihren Mitwirkungs-
pflichten nachkommen. Diese Annahme ist grund-
sätzlich falsch. 

(Zuruf Abgeordnete Grönert [CDU]) 

Sie haben das gesagt, ich habe mitgeschrieben, 
und ich habe mit meiner Kollegin Frau Dr. Bogedan 
genau an der Stelle darüber geredet, dass diese 
Annahme grundsätzlich falsch ist. Menschen, die 
etwas freiwillig machen, nehmen sehr viel moti-
vierter und sehr viel längerfristiger an Maßnahmen 
teil und kümmern sich darum, dass sie hinterher 
durch Qualifizierungsmaßnahmen in den Arbeits-
markt kommen, als wenn sie es unter Zwang ma-
chen. 

Das Bild, das Sie transportiert haben, das ist wirk-
lich veraltet, denn wir wissen seit ungefähr 150 
Jahren, dass Zwang überhaupt nicht zur Produkti-
vitätssteigerung und zur Ertüchtigung oder Selbst-
ertüchtigung von Menschen führt, sondern genau 
dem Gegenteil. 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Jetzt komme ich zum eigentlichen Kern: Ihre An-
nahme ist auch komplett falsch. Ich kann Ihnen das 
aus eigener Erfahrung sagen: Ich habe als Rechts-
anwaltsfachangestellte in einer Kanzlei gearbeitet, 
die unter anderem im Bereich des Sozialrechts tätig 
war. Damals war es noch die Bremer Arbeitsge-
meinschaft für Integration und Soziales, BAgIS, 
nach Einführung des SGB II, hinterher das Jobcen-
ter. Da kommen Menschen, die sind arbeitslos ge-
worden und sind nach der Agenda 2010 und der 
Gesetzgebung nicht mehr in den Arbeitslosengeld-
I-Bezug gekommen. 

Das waren Menschen, die waren total fit und moti-
viert, irgendetwas zu machen. Dann landen sie in 
einem System, was von Anfang an mit den Sankti-
onen gearbeitet hat. Zu was führt das? Dass diese 
Menschen sich im Laufe von eineinhalb Jahren we-
gen dieser angstbesetzten Haltung zu einer staatli-
chen Institution tatsächlich so deformiert haben, 
dass sie psychische Erkrankungen bekommen ha-
ben, und zwar durch die Sanktionen. Genau des-
wegen gehören Sanktionen grundsätzlich abge-
schafft. 

(Beifall DIE LINKE) 

Wenn Menschen, weil sie genau diese Diffamie-
rung nicht erleben wollen, den Kontakt zum Job-
center abbrechen, führt das überwiegend dazu, 
dass sie in prekäre Arbeitsverhältnisse kommen. 
Da sagen Sie, Frau Grönert: Mehr Menschen, die 
von ihrer Arbeit nicht leben können, sollen ihre An-
sprüche geltend machen. Das haben Sie in Ihrem 
ersten Debattenbeitrag gesagt. Das finde ich sehr 
gediegen, und beinhaltet zwei Probleme, weil es 
die Logik der Agenda 2010 nicht verstanden hat. 

Die Agenda 2010 ist mehr als nur Hartz IV, sondern 
beinhaltet auch Harz I bis III. Das ist viel schlimmer, 
dort sind die ganzen Rahmenbedingungen dafür 
geschaffen worden, dass die Löhne und Gehälter in 
Deutschland zurückgegangen sind, angefangen 
von der Arbeitnehmerüberlassung bis zu den Mi-
nijobs. Die Logik der Hartz-IV-Gesetze war die, 
dass Löhne in Deutschland sinken sollten. Das hat 
nur dann Sinn und Zweck, wenn man das mit einer 
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Sanktionspraxis hinterlegt, ansonsten führt es nicht 
dazu, dass Menschen freiwillig, ich sage einmal, 
extrem schlechte, um hier kein Schimpfwort zu be-
nutzen, Arbeitsverhältnisse annehmen. 

Das heißt, Ihre ganzen Annahmen und Ihr Men-
schenbild haben überhaupt nichts mit der Logik 
der Agenda 2010 zu tun, denn die hat die Sankti-
onspraxis als Druckmittel genutzt und bewusst ein-
geführt, damit die Löhne und Gehälter in Deutsch-
land sinken. 

(Beifall DIE LINKE) 

Im Endeffekt, auch noch einmal ein Punkt, Frau 
Grönert: Die Sanktionen – weil Sie gesagt haben, 
mehr Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben 
können, sollen ihre Ansprüche geltend machen – –
. Sanktionen werden ganz oft gegen Menschen 
ausgesprochen, die aufstocken. Das war eine Pra-
xis, die sich zum Glück in Bremen in den letzten 
drei, vier Jahren durch die neue Jobcenter-Leiterin, 
meine jetzige Staatsrätin geändert hat. 

Es war aber ein sehr großes Problem, dass gerade 
diejenigen, die arbeiten und aufstockende Leistun-
gen beziehen, beim Jobcenter übermäßig oft von 
Sanktionen betroffen waren. Da kann man natür-
lich die These wagen, dass das Sinn und Zweck 
war, diejenigen, die arbeiten, noch mit Sanktionen 
zu schikanieren, damit sie möglichst ihre Ansprü-
che auf aufstockende Leistungen nicht mehr gel-
tend machen. Da wird natürlich die Logik der ge-
samten Agenda 2010 und der Hartz-IV-Gesetzge-
bung, der Hartz-Gesetzgebung rund. Deshalb ist 
auch Ihre Annahme dazu falsch. 

(Beifall DIE LINKE – Abgeordnete Grönert [CDU]: 
Aber das muss man dann ändern!) 

Im Endeffekt haben genau diese Sanktionen gegen 
Erwerbstätige, die aufstockende Leistungen bezo-
gen haben, nur dazu geführt, dass diese sich mit 
immer schlechteren Arbeitsverhältnissen arran-
giert haben, statt diese grundsätzlich infrage zu 
stellen. Hier sind noch ein paar Annahmen gefal-
len, auch von Ihnen, Herr Dr. Buhlert. 

Das Grundproblem, das wir in Deutschland haben, 
ist nicht, dass wir Menschen haben, die ihr Recht 
auf ergänzende SGB-II-Leistungen nicht in An-
spruch nehmen. Das Grundproblem ist, dass wir in 
einem reichsten Land der Erde, in dem wir leben, 
so schlechte Löhne und Gehälter in bestimmten 
Branchen haben, dass die Menschen davon nicht 

leben können und ergänzende Leistung beziehen 
müssen. Das ist doch das Grundproblem! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Deswegen ist es absolut richtig, dass die Sanktion-
spraxis zumindest entschärft wird. Meiner Mei-
nung nach gehört sie total abgeschafft. Nur dann 
werden wir diese Menschen entlasten, die sich Be-
schäftigungsverhältnissen befinden, die überhaupt 
nicht angemessen sind, und sie nicht mehr zwin-
gen, diese anzunehmen. 

Erst dann wird es dazu führen, dass das Lohn- und 
Gehaltsniveau in bestimmten Branchen in 
Deutschland wieder nach oben geht. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Nun komme ich noch einmal zurück zum Antrag, 
den ich sehr gut finde. 

Präsident Imhoff: Frau Senatorin, darf ich Sie auf 
die Redezeit hinweisen? Sie sind schon drei Minu-
ten darüber. 

Senatorin Vogt: Das kann gut sein, ich komme zum 
Schluss, Herr Präsident. 

Präsident Imhoff: Das ist schön, hervorragend. 

(Heiterkeit DIE LINKE) 

Senatorin Vogt: Auf den Antrag zurückkommend: 
Wir wollen, dass Freiwilligkeit vor Zwang gilt. Das 
gilt auch für die Annahme von Maßnahmen der ge-
förderten Beschäftigung. Es geht darum, Augen-
maß anzulegen. Ich würde es ausdrücklich begrü-
ßen, dass dann, wenn im Jobcenter die Frage im 
Raum steht, ob Sanktionen angewandt werden o-
der nicht, in der Einzelfallprüfung die Ermessen-
spielräume zugunsten der Erwerbslosen genutzt 
werden, solange es die Sanktionen im Grundsatz 
noch gibt. 

Ansonsten vielen Dank für diesen Antrag. Wir wer-
den die Arbeitsaufträge annehmen. Hoffen wir alle, 
dass wir in die Bundesgesetzgebung positiv ein-
greifen können. Insofern ist auch heute ein guter 
Tag für diejenigen, die von Leistungen im SGB II 
leben müssen. – Danke schön! 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Das Wort hat der Abgeordnete 
Dr. Buhlert zu einer Kurzintervention. 
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Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrter 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir ha-
ben an vielen Stellen ein niedriges Lohnniveau, 
aber wir haben auch einen Fachkräftemangel und 
ich würde mir wünschen, dass die Koalition Quali-
fizierung, Bildung, Ausbildung als ihr Thema ent-
deckt, damit Menschen in besser bezahlte Jobs 
kommen und diese Wege gehen, denn das be-
kämpft auch Armut und nicht nur ein höherer 
Hartz-IV-Regelsatz oder der Verzicht auf Sanktio-
nen. 

(Beifall FDP) 

Dann wurde die Frage angesprochen: Ist das denn 
gerechtfertigt? Ich habe vorhin schon den Hinweis 
auf die Arbeitswelt gemacht und das ist, glaube ich, 
eine Sache, die wir hier gänzlich unterschiedlich 
sehen. Wenn Sie in der Arbeitswelt einen Termin 
nicht wahrnehmen, verlangt Ihr Arbeitgeber, dass 
Sie das erklären können, wenn Sie krank sind und 
dergleichen. Wenn Sie Kinder haben, ein Notfall 
auftritt und der Kindergarten am Nachmittag kei-
nen Notdienst hat und Sie früher weg müssen, ist 
das erklärlich und der Arbeitgeber wird das als fa-
milienfreundlicher auch akzeptieren. 

(Zurufe SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Sie müssen aber das Fehlen erklären. Wenn Sie es 
nicht erklären können, folgt die Abmahnung und 
nach der Abmahnung im Zweifel die Kündigung. 
Das ist die Arbeitswelt. Warum ist das denn so 
schlimm, dafür auch eine Sanktion in dem Bereich 
des Bezuges vorzuhalten? 

Die Fortbildung ist der nächste Punkt. Natürlich 
läuft das besser, wenn man motiviert ist und es frei-
willig macht. Wenn ich aber nun einmal einen 
Staplerfahrer brauche, – –. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege Dr. Buhlert, die 
Kurzintervention geht genau 90 Sekunden und Sie 
sind jetzt schon darüber hinweg. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Wenn ich einen 
Staplerfahrer brauche, kann ich mir nicht unbe-
dingt wünschen, dass er das freiwillig macht, wenn 
ich nur diese Arbeit habe. 

Präsident Imhoff: Vielen Dank für Ihre Ausführun-
gen! 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldung 
liegen nicht vor. 

Die Beratung ist damit geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und DIE LINKE mit der Drucksa-
chen-Nummer 20/193 seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen CDU, FDP, M.R.F., Abgeordneter Beck 
[AfD], Abgeordneter Jürgewitz [AfD], Abgeordne-
ter Timke [BIW]) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt 
dem Antrag zu. 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Sit-
zung für eine Mittagspause bis 14:30 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung 13:00 Uhr) 

 

Präsident Imhoff eröffnet die Sitzung wieder um 
14:30 Uhr. 

Präsident Imhoff: Die unterbrochene Sitzung der 
Bürgerschaft (Landtag) ist wieder eröffnet. 

Interfraktionell wurde vereinbart, den Tagesord-
nungspunkt 19 für diese Sitzung auszusetzen. 

Wir setzen die Tagesordnung fort. 

Konzept für Aus- und Weiterbildung von Erziehe-
rinnen und Erziehern im Land Bremen 
Antrag der Fraktionen der SPD, DIE LINKE und 
Bündnis 90/Die Grünen 
vom 4. Dezember 2019 
(Drucksache 20/199)  

Wir verbinden hiermit: 

Bremen muss seine Anstrengungen zur Fachkräf-
tesicherung und -entwicklung in sozialpädagogi-
schen Berufen intensivieren! 
Antrag der Fraktion der CDU 
vom 10. Dezember 2019 
(Drucksache 20/203)  

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/193
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/199
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/203
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Dazu als Vertreterin des Senats Frau Senatorin Dr. 
Bogedan. 

Die gemeinsame Beratung ist eröffnet. 

Als erster Redner hat das Wort der Abgeordnete 
Zager. 

Abgeordneter Zager (SPD): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich warte ab, bis ein bisschen 
Ruhe eingekehrt ist, aber die Zeit läuft. Mit dem 
Ihnen vorliegenden Antrag will die Koalition aus 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE den 
nächsten Schritt zur Gewinnung von Fachkräften 
in den sozialpädagogischen Berufen gehen. 

(Beifall SPD) 

Auch in diesem Kita-Jahr sind wir wieder mit Prob-
lemen fehlender Kita-Plätze konfrontiert. Das war 
auch schon Thema in der Stadtbürgerschaft, wie 
ich gehört habe. Dabei fehlt es weder am Willen 
noch an finanziellen Mitteln. Bremen und Bremer-
haven haben in den vergangenen Jahren aufgrund 
stark gestiegener Kinderzahlen und der veränder-
ten Inanspruchnahme ihr Angebot an Kita-Plätzen 
und im Zuge dessen auch die Ausbildungskapazi-
täten erhöht und sie werden dies auch künftig wei-
ter tun. 

Zur kurzfristigen Deckung des zusätzlichen Perso-
nalbedarfs mit gut ausgebildeten Fachkräften ha-
ben wir gerade ein Quereinsteigerprogramm be-
schlossen, bei dem berufserfahrene Assistenz-
kräfte, pädagogische Fachkräfte mit Bachelor- oder 
Masterabschlüssen sowie Menschen mit fachnahen 
Berufsqualifikationen eingestellt, beim Praxisein-
satz begleitet und parallel dazu ein verpflichtendes 
Nachqualifizierungsprogramm durchlaufen wer-
den. Sie können somit nach erfolgreich absolvierter 
Nachqualifizierung auf Dauer in den Kindertages-
stätten als auch als Gruppenleitung erziehend, bil-
dend und betreuend tätig werden. 

Allerdings ist es aus unserer Sicht unabdingbar zur 
weiteren Sicherung und Gewinnung von Fachkräf-
ten die sozialen Berufe insbesondere im Bereich 
der Kinderbetreuung attraktiver zu machen. 

(Beifall SPD und DIE LINKE) 

Daher haben wir bereits begonnen, Erzieherinnen 
und Erzieher stufenweise besser, nach der Entgelt-
gruppe 8 b, zu bezahlen. Ganz entscheidend wird 
hier jedoch auch eine Vergütung in der Ausbildung 
sein. Um dem Trend der sinkenden Zahlen der 

qualifizierten Bewerbungen entgegenzuwirken, 
hat die Stadtgemeinde Bremen vor zwei Jahren die 
praxisintegrierte Ausbildung, PiA, mit 50 Plätzen 
eingerichtet und im darauffolgenden Jahr hat auch 
Bremerhaven ein Stipendium für 50 Plätze aufge-
legt. 

Während in der PiA monatlich etwa 1 000 Euro ge-
zahlt werden und die Stipendiaten in Bremerhaven 
monatlich circa 500 Euro erhalten, gehen die ande-
ren sich in der Ausbildung befindlichen Erzieherin-
nen und Erzieher leer aus. Es sei denn, sie erhalten 
BAföG und das ist zumeist von ihrem eigenen oder 
von dem Einkommen der Unterhaltspflichtigen ab-
hängig. Um diese Ungleichbehandlung zu beseiti-
gen, ist es aus unserer Sicht erforderlich, ein Kon-
zept zu erstellen, wie während der Aus- und Wei-
terbildung möglichst allen eine Vergütung bezahlt 
werden kann. 

(Beifall SPD) 

Dabei ist es für uns sehr wichtig, dass das vom Se-
nat zu erstellende Konzept der flächendeckenden 
Bezahlung mit allen Beteiligten erarbeitet wird, 
hier sind insbesondere die Gewerkschaften, die 
Vertretungen der Träger und Fachschulen ge-
meint. Mit dem Beschluss setzen wir ein Verspre-
chen der SPD um und ich würde mich freuen, wenn 
sich diesem Vorschlag alle in diesem Hause an-
schließen würden. 

(Beifall SPD und DIE LINKE) 

Nun zum Antrag der CDU-Fraktion, den wir leider 
ablehnen müssen, 

(Abgeordneter Dr. vom Bruch [CDU]: Leider!) 

weil wir der Auffassung sind, dass wir die Kräfte, 
die wir im Ressort haben, nicht für weitere Be-
standsaufnahmen für unterschiedliche Berufe nut-
zen sollten, sondern um das Konzept einer flächen-
deckenden Bezahlung zu erstellen. In unserem Be-
schluss ist enthalten, dass wir mittellang und kurz-
fristig eine Bedarfsermittlung erstellt haben wollen 
und das umfasst alle Berufe. Daher werden wir den 
Antrag ablehnen. –Dankeschön! 

(Beifall SPD und DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Ahrens. 

Abgeordnete Ahrens (CDU): Herr Präsident, meine 
sehr geehrte Damen und Herren! Es stimmt, seit 
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2015 sind die Plätze in der Ausbildung für sozialpä-
dagogische Assistenzen und Erzieherinnen um 
circa zwei Drittel gesteigert worden. Zur Wahrheit 
gehört aber auch, dass damit nachgeholt werden 
musste, was vorher trotz besseren Wissens an Krip-
penausbau und an einer Anpassung der Erziehe-
rinnenausbildung verpasst wurde. 

Anders als die anderen Bundesländer, ich führte es 
in den vergangenen Tagen schon aus, war Bremen 
nämlich durch die Studie des Deutschen Jugendin-
stitutes 2014 umfassend auf die Bedarfe und auch 
die Inanspruchnahmequoten von bis zu 60 Prozent 
in den einzelnen Stadtteilen vorbereitet. Das wurde 
damals schon prognostiziert. Herausreden kann 
sich also keiner. 

Sowohl die Grünen als auch die SPD stellten da-
mals gemeinsam den Senat und beschlossen dieses 
Vorgehen gemeinsam. Es fehlte also in der Vergan-
genheit doch am Willen, Herr Zager, und auch 
noch an der Tat. 

In der Aktuellen Stunde der Stadtbürgerschaft hat 
Sophia Leonidakis von den Linken noch einmal da-
rauf hingewiesen, dass der Senat immer noch mit 
den Zahlen aus der Großen Anfrage von den Lin-
ken aus dem Jahr 2017 arbeitet. Für uns als Frak-
tion der CDU war deutlich, dass das so nicht wei-
tergehen kann. 

(Beifall CDU) 

Wir brauchen endlich eine umfassende Analyse, 
wo und in welchen Bereichen Erzieherinnen und 
Erzieher regelhaft arbeiten und wie die Bedarfe in 
den nächsten fünf Jahren aussehen. Dabei sind alle 
Bereiche in Bremen und in Bremerhaven zu be-
trachten und ihre Bedarfe abzufragen, die regelhaft 
Erzieherinnen und Erzieher beschäftigen. Das sind 
die Krippen, die Kindergärten, die Schulen, die das 
für den Ganztag benötigen, die ambulante und die 
stationäre Jugendhilfe, im Bereich der Behinder-
tenhilfe, bei denen es zu den verschiedenen ambu-
lanten auch stationären Wohnraum gibt und wo es 
überall noch im sozialen Bereich der Fall ist. 

Denn das muss man ganz deutlich sagen: Jeder 
dieser verschiedenen Bereiche kämpft um die fer-
tige Fachkraft und deswegen ist das alles bei einer 
Bedarfsanalyse zwingend notwendig mit aufzu-
nehmen, um zu einem echten Ergebnis zu kom-
men, wie viele Erzieherinnen und Erzieher wir tat-
sächlich benötigen. 

(Beifall CDU) 

Man hat so ein bisschen das Gefühl, als habe der 
Antrag, der von der SPD hier eingebracht worden 
ist, schon eine fertige Zielzahl im Kopf. Hier wird 
von 450 Erzieherinnen ab dem Jahr 2021 gespro-
chen und gleichzeitig, das konnte man in den letz-
ten Tagen in den Debatten hören, von einer Ziel-
zahl von ungefähr 600 Erzieherinnen und Erzie-
hern, die man benötigen wird. Hier wurde also 
noch schnell ein Antrag gezimmert, um dann hin-
terher diese Zahl fachlich begründen zu können. 
Wirklich evaluieren kann man das in dieser kurzen 
Zeit, nämlich einer Zeit von bis zu vier Monaten, 
nicht wirklich. 

Wenn ich dann feststelle, dass unser Antrag über 
den Antrag der Koalition ganz deutlich hinausgeht, 
um wirklich die tatsächlichen Bedarfe abzufragen, 
wie viele Erzieherinnen und Erzieher wir in den 
nächsten fünf Jahren benötigen, indem wir fragen, 
wie viele Personen in diesen ganzen verschiedenen 
Bereichen bei Soziales, bei Bildung und auch in der 
Behindertenhilfe denn tatsächlich in den Ruhe-
stand gehen, wie die Zahlen in den nächsten Jah-
ren aussehen, wie die Prognosen aussehen, dann 
kommt man erst zu einem echten Ergebnis, bei 
dem man hinterher dann die Schlussfolgerung zie-
hen kann, wie wir mit welchen Methoden diese 
Zielzahl denn tatsächlich erreichen, ob bei der pra-
xisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin und zum 
Erzieher, ob bei Erweiterung der Fachschulausbil-
dung und Bezahlung der Fachschulausbildung. 
Das, meine Damen und Herren, darum wollen Sie 
sich herummogeln. 

Wenn ich dann feststelle, dass hier festgestellt wer-
den soll, in einer so kurzen Zeit – und das Ganze 
dann nach einem Modell, wie es auch im Gesund-
heitsbereich gemacht worden ist, allerdings dort 
mit einem externen Gutachten und einem externen 
Gutachter, das war ja eine sehr umfangreiche Ana-
lyse, dieser Gesundheitsreport –, dann muss ich sa-
gen, wie soll das bitte schön in vier Monaten pas-
sieren und wie soll das bitte schön ohne eine ex-
terne Evaluation passieren, wie es nämlich genau 
da im Gesundheitsbereich passiert ist. Sie haben 
hier überhaupt keine Kosten für einen externen 
Gutachter in irgendeiner Form eingestellt. 

Das heißt, hier haben Sie eine fertige Zielzahl von 
600 oder was auch immer im Kopf und Sie suchen 
eine Begründung, um das hier legitimieren zu kön-
nen. Da machen wir als Fraktion der CDU nicht mit. 
Wir wollen eine echte Bedarfsanalyse. 

(Beifall CDU) 
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Deswegen bitte ich auch noch einmal um Zustim-
mung zu unserem Antrag. Da Ihr Antrag auch ei-
nige weitere Punkte anspricht, die in unserem An-
trag nicht enthalten sind, zum Beispiel der Hinweis, 
dass die sozialen Berufe in der Kindertagesbetreu-
ung attraktiver gemacht werden müssen und dass 
es auch zwingend erforderlich ist, die Anzahl der 
schulischen Ausbildungsplätze zu erhöhen und ei-
nen Einstieg in eine möglichst flächendeckende 
Vergütung zu erhalten – das sind Punkte, die wir 
unterstützen –, stimmen wir auch Ihrem Antrag zu. 
Vorrangig wegen dieser Punkte. Nicht wegen des 
Punktes der Bedarfsanalyse, den wir in keiner 
Form für ausreichend halten. Alle diese Maßnah-
men haben uns dazu gebracht, Ihrem Antrag auch 
zuzustimmen. 

Ich sage aber noch einmal ganz deutlich: Der Lan-
desjugendhilfeausschuss hat uns jetzt zwei Jahre 
lang immer wieder gebeten, eine fachübergrei-
fende Arbeitsgruppe einzusetzen, in der Bildung, 
Soziales und Arbeit enthalten sind, die Bedarfe bei 
Bildung und Soziales festgestellt werden und dann 
über das Ressort Arbeit überlegt wird, das Ressort 
von Frau Vogt, wie wir dazu kommen, dieses auch 
umzusetzen. 

Alles dies, genau die Forderung des Landesjugend-
hilfeausschusses, enthält unser Antrag als Fraktion 
der CDU. Wenn Sie also der gleichen Auffassung 
sind, wie die Träger das seit zwei Jahren fordern, 
müssen Sie unserem Antrag ebenfalls zustimmen. 
Danke schön! 

(Beifall CDU) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Leonidakis. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir haben ja hier am Dienstag in der Aktuel-
len Stunde über den Bedarf an weiteren 1 066 Plät-
zen, Krippen- und Kita-Plätzen mindestens, ge-
sprochen. 

In meiner Rede dazu bin ich auf die Ursachen des 
Mangels und auf die unzureichende Ausbaupla-
nung eingegangen. Ich bin aber auch auf das, was 
dann unternommen wurde, eingegangen, nämlich 
auf den Ausbau durch Qualitätsverschlechterung, 
durch die Aufnahme der Dritt- und Viertquartals-
kinder in die Elementargruppen, auf die Vergröße-
rung der Krippengruppen von acht auf zehn Kin-
der. Wir haben hier die Richtlinienänderungen be-

sprochen, die das 21. Kind in den Elementargrup-
pen zulässt. Ich habe über den ungleichen Ausbau 
in den einzelnen Stadtteilen gesprochen. 

Diese teilweisen Qualitätsverschlechterungen und 
der Umgang mit der Unterversorgung, nämlich 
auch der massive Ausbau seit 2015 inklusive des 
Mobilbauprogramms, sind zumindest teilweise auf 
die Kosten der Kinder gegangen, aber auch auf die 
Kosten der Knochen der Erzieherinnen und Erzie-
her. Die Arbeitsanforderungen werden zunehmend 
komplexer in den Einrichtungen. Die Kinderarmut 
bleibt, wie wir wissen, leider konstant hoch und sie 
ballt sich auch in bestimmten Stadtteilen, bei de-
nen auch teilweise fluchtbedingte Traumata, 
Sprachförderbedarfe oder auch Gewalt in Familien 
hinzukommt. 

Die Frage von Gewalt oder Vernachlässigung ist 
eine, die in allen Stadtteilen aufkommt, aber die 
Personaldecke ist auch in allen Stadtteilen knapper 
geworden und vor diesem Hintergrund gebührt 
den Kolleginnen und Kollegen, die unter diesen 
Bedingungen nach wie vor tagtäglich mit einem 
hohen Einsatz die Kinder in den Einrichtungen för-
dern, Anerkennung und Dank, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Wir können nicht die Augen davor verschließen, 
das zeigen Studien unter anderem der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, dass 
zum Beispiel jede vierte Pädagogin oder Pädagoge 
den Beruf in den ersten fünf Jahren wieder aufgibt. 
Auch die Anfragen auf Stundenaufstockung, die 
Träger haben Abfragen gemacht, ob Teilzeitkräfte 
auf Vollzeit aufstocken möchten, die verhallen 
mittlerweile unerwidert, weil viele das einfach 
nicht mehr bewältigen können und die Arbeitsbe-
lastung in Vollzeit nicht mehr ertragen. Deswegen 
sind Maßnahmen nötig. 

Wir haben hier über die Bremer Erklärung für gute 
Arbeit in den Kitas gesprochen, die auch die Ver-
besserung des Gesundheitsschutzes mit sich 
bringt. Wir haben über die Höhergruppierungen 
nach b gesprochen. Wir haben über kurzfristige 
Entlastungen zum Beispiel durch die Quereinstei-
gerinnen und Quereinsteiger gesprochen. Vor al-
lem, und dazu kommen wir jetzt in diesem Antrag, 
vor allem braucht es Maßnahmen, die in die Fläche 
wirken. Deswegen gibt es inzwischen über 600 Ab-
solventinnen und Absolventen der Erzieherinnen- 
und Erzieherausbildung pro Jahr und das ist auch 
nötig, angesichts des noch anstehenden Ausbaus 
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der Fluktuation in den Einrichtungen, aber auch 
der Renteneintritte. 

Wenn man das alles zusammennimmt, dann reicht 
es noch nicht. Wir brauchen mehr junge Menschen, 
die sich für den Erzieherinnenberuf entscheiden. 
Schon jetzt bleiben Fachschulplätze leer. Die Fach-
schulen könnten mehr Fachschülerinnen und 
Fachschüler aufnehmen, aber es gibt zu wenig Be-
werberinnen und Bewerber für diesen Beruf. 

(Abgeordnete Ahrens [CDU]: Weil sie es bezahlen 
müssen, das muss man einmal deutlich sagen, das 
sind ja private Fachschulen!) 

Deswegen müssen wir den Beruf selbst attraktiver 
gestalten und aufwerten. Wir müssen aber auch die 
Bedingungen in der Aus- und Weiterbildung ver-
bessern, denn bisher ist es so, dass außer den 50 
Teilnehmenden in der praxisintegrierten Ausbil-
dung, die Auszubildenden, außer während des An-
erkennungsjahres, keine Vergütung bekommen. 
Vier Jahre lang sind sie ohne Lebensunterhaltssi-
cherung und das bedeutet ganz konkret für die 
Auszubildenden, dass sie bei ihren Eltern wohnen 
bleiben müssen, dass sie neben der Vollzeitausbil-
dung noch arbeiten müssen, weil zum Beispiel das 
BAföG nicht reicht. 

Die jungen Menschen wissen ja auch, dass sie nicht 
nur diese vier Jahre ohne Lebensunterhaltssiche-
rung bewältigen müssen, sondern dass hinterher 
ein Arbeitsleben auf sie wartet, das immer an-
spruchsvoller wird. Unter diesen Bedingungen 
wird es uns nicht gelingen, mehr junge Menschen 
zu gewinnen für diesen wichtigen und eigentlich 
auch schönen Beruf. Deshalb wollen wir in die flä-
chendeckende Bezahlung von Auszubildenden 
einsteigen, und zwar bald, wenn Sie mich fragen. 
Wir brauchen eigentlich schon seit gestern mehr 
Auszubildende, damit wir in drei oder fünf Jahren 
mehr Fachkräfte haben, die wir so dringend brau-
chen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir brauchen sie für den weiteren Kita-Ausbau, wir 
brauchen sie auch zum Beispiel, um den Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung für die Grundschü-
lerinnen und Grundschüler, die ab 2025 greift, zu 
erfüllen, was auch richtig ist, auch dafür wird es 
aber Fachkräfte brauchen. Wir brauchen sie, um 
genau diese Aufgaben bewältigen zu können. 

Frau Ahrens hat es schon erwähnt: Dafür brauchen 
wir auch eine valide Prognose, wie viele Fachkräfte 

wir konkret brauchen, in allen Bereichen in denen 
Erzieherinnen und Erzieher eingesetzt werden. 
Deswegen soll jetzt eine Arbeitsgruppe ihre Arbeit 
aufnehmen, um die flächendeckende Bezahlung 
während der Ausbildung zu erreichen. Wenn Sie 
mich fragen, am liebsten schon zum nächsten Aus-
bildungsjahr. Wir brauchen auch valide Daten 
dazu, wie viele Auszubildende und Absolventin-
nen und Absolventen wir eigentlich brauchen. 

Wir glauben, dass das Gesundheitsberufsmonito-
ring ein gutes Beispiel ist und deswegen wollen wir 
genau das auch für den Erzieherinnenberuf an-
wenden. Insofern glaube ich, dass wir an der Stelle 

(Glocke) 

dann auch eine gute Basis haben, eine gute Bedarf-
sprognose und ehrlich gesagt, vor dem Hinter-
grund finde ich den Antrag der Fraktion der CDU 
überflüssig, weil wir schon alles machen. Wir ma-
chen eine valide Prognose und wir gehen schon 
jetzt an die Sache heran und werden die Ausbil-
dung vergüten. Insofern werbe ich für die Zustim-
mung für unseren Antrag. Ihren Antrag lehnen wir 
ab, denn, wir machen es schon selbst. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Dr. Eschen. 

Abgeordnete Dr. Eschen (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte gern generell sagen: Wer sich 
einmal ausgedacht hat, dass Ausbildungen in sozi-
alen Berufen unbezahlt sein sollen oder, was es ja 
auch noch gibt, hierfür sogar Schulgeld bezahlt 
werden soll, hat sich auf einen Irrweg begeben, 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

einen Irrweg, den wir dringend so schnell wie mög-
lich verlassen müssen. Das hat mit Wertschätzung 
zu tun und das hat mit wirtschaftlicher Notwendig-
keit zu tun. Die Ausbildungsvergütungen verschie-
dener Ausbildungsberufe lassen sich im Internet 
leicht recherchieren: wenn ich unter E wie Erziehe-
rinnen und Erzieher suche, finde ich darunter, Ei-
senbahnerinnen und Eisenbahner mit 904 Euro 
Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr oder 
zum Beispiel Elektronikerinnen und Elektroniker 
für Automatisierungstechnik mit 1 009 Euro Aus-
bildungsvergütung im ersten Jahr. Erzieherinnen 
oder Erzieher sind in der Tabelle nicht zu finden. 
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Ist es aus irgendeinem Grund legitim, dass Men-
schen die Erzieherinnen oder Erzieher werden wol-
len, sich anderweitig finanzieren müssen? Haben 
Sie in ihrer Ausbildung weniger Bedarf an einer 
Vergütung? Ist es persönlicher Luxus eine solche 
Ausbildung einzuschlagen, der dementsprechend 
selbst bezahlt werden sollte? Natürlich nicht. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wir haben in dieser Woche bereits zurecht viel über 
Fachkräftemangel und fehlende Kita-Plätze ge-
sprochen. Unser Antrag für ein Konzept für Aus- 
und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erzie-
hern im Land Bremen ist nun ein essenzieller Bau-
stein in dem Prozess der Fachkräftegewinnung. 
Das wurde schon erwähnt. Denn Anerkennung und 
Wertschätzung für die Ausbildung müssen deutli-
cher gemacht werden. Es darf nicht sein, dass Men-
schen sich fragen müssen, ob sie es sich überhaupt 
leisten können Erzieherinnen oder Erzieher zu 
werden. 

Ein zweiter wichtiger Punkt unseres Antrages ist 
die bereits von Jörg Zager und Sofia Leonidakis ge-
nannte Prognose für den Bedarf an Fachkräften, 
denn, liebe Frau Ahrens, in unserem Antrag ist so 
eine Prognose enthalten. Es muss herausgefunden 
werden, wie hoch der Bedarf letztendlich ist und 
entsprechend dieser Prognose müssen dann auch 
die Ausbildungsplätze an den Fachschulen ausge-
baut werden. 

Ebenfalls ist im Antrag das Thema Ausbildungsfor-
mate enthalten. Hier benötigen wir auf jeden Fall 
mehr Transparenz und Vereinheitlichung. Wir ha-
ben bereits gute Ansätze für die vergütete praxis-
integrierte Ausbildung zur Erzieherin oder zum Er-
zieher oder auch ein Stipendium in Bremerhaven, 
aber all diese guten Ansätze müssen in ein Gesamt-
konzept überführt werden, das allen Auszubilden-
den eine Vergütung ermöglicht und Transparenz 
schafft. Es sollte nicht länger die Ungleichheit ge-
ben, dass die Erzieherinnen- und Erzieherausbil-
dung in dem einen Fall bezahlt ist, in dem anderen 
Fall unbezahlt und auch auf so unterschiedliche Ar-
ten und Weisen absolviert wird, dass es manchmal 
Interessentinnen und Interessenten schwerfällt, 
das System zu verstehen. Vielfalt ermöglicht zwar 
Flexibilität für die verschiedenen Bedürfnisse, aber 
auch Vielfalt benötigt ein dahinter stehendes Ge-
samtkonzept und genau das gehen wir jetzt an. 

Was wir über das in diesem Antrag Geschriebene 
hinaus noch brauchen, ist natürlich auch eine ver-
gütete Teilzeitausbildung mit freien Nachmittagen. 

Denn nur mit solch einem Format ist die Erziehe-
rinnen- und Erzieherausbildung auch für Men-
schen mit Kindern und speziell Alleinerziehende 
gut zu meistern. In unserem im September verab-
schiedeten Antrag zum Aktionsplan für Alleiner-
ziehende haben wir das Thema Ausbildung in Teil-
zeit allerdings bereits verankert. Hier wird es also 
ebenfalls vorangehen. 

Unterstützen Sie also bitte unsere Anstrengung für 
ein Konzept für die Aus- und Weiterbildung von Er-
zieherinnen und Erziehern und stimmen Sie für un-
seren Antrag. 

Den Antrag der CDU, zum Thema Fachkräftesiche-
rung und Entwicklung lehnen wir ab. Auch ich 
kann nicht erkennen, dass hier irgendetwas enthal-
ten ist, das wir nicht selbst schon angegangen sind 
oder jetzt angehen werden. Dieser Antrag ist dem-
nach obsolet. – Danke! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Frau Bergmann. 

Abgeordnete Frau Bergmann (FDP): Sehr geehrter 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ein Konzept für Aus- und Weiterbildung 
für Erzieherinnen zur Attraktivitätssteigerung und 
als Wertschätzung. Ich würde gern, bevor ich direkt 
auf dieses Konzept fokussiere einen weiteren Bo-
gen über dieses Thema spannen, weil wir uns jetzt 
seit drei Tagen über einen Gesamtthemenkomplex 
unterhalten, bei dem es um die Attraktivitätssteige-
rung und die Würdigung und die bessere Bezah-
lung geht. Der Fokus ist auf junge Familien, auf 
Frauen und auf die Notwendigkeit von Kita-Plät-
zen gerichtet und wir stellen fest: Es gibt zu wenige 
und es gibt zu wenige Erzieher. Zudem hätten wir 
gern, dass Frauen sehr gut bezahlt werden und wir 
hätten auch gern, dass viele Leute in Erzieherbe-
rufe gehen. 

Dann kommt ein konkreter Antrag, nämlich Erzie-
her besser zu bezahlen, Sozialassistenten besser zu 
bezahlen und wir, die wir den Antrag eingereicht 
haben, sind die einzigen, die dem zustimmen. Da 
stimmt doch irgendetwas nicht. Das ist doch von 
vorn bis hinten schräg. 

Das Thema geht mir wirklich nahe. Meine Kinder 
sind zwar mittlerweile groß, aber bei uns ist die 
nächste Generation angebrochen. Es ist mir also 
nicht fern, sondern es ist mir nah. Sie können mir 
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glauben, ich habe in der letzten Zeit sehr viele Kon-
takte zu jungen Familien, zu Erziehern und auch zu 
Trägern gehabt. Und das, was ich hier in den letz-
ten Tagen und Wochen gehört habe - -. Es liegt 
eine große Diskrepanz zwischen diesen großen Be-
kenntnissen - -. Wenn klare Bausteine auf den 
Tisch kommen, dann werden die Schritte einfach 
nicht gemacht, die Bekenntnisse, die Zustimmun-
gen und so weiter. 

(Beifall FDP) 

Die beste Werbung für den Erzieherberuf wären 
doch glückliche Erzieher. 

(Abgeordnete Krümpfer [SPD]: Nein, Ausbildung 
und Bezahlung!) 

Ich verstehe auch überhaupt nicht, was eigentlich 
in der DNA von der Partei DIE LINKE passiert, 
wenn sie auf einmal in der Regierungsverantwor-
tung steht. Ich kann nicht fassen, 

(Heiterkeit CDU und SPD) 

dass man solche Dinge ablehnt. Man hat gestern 
viele Argumente aufgefahren, warum man die Er-
zieher und die Sozialassistenten ab dem Sommer 
nicht besser bezahlen kann, Tarifargumente und 
was weiß ich noch. 

Ich sage einmal, wenn jemand etwas nicht will, fin-
det er Gründe und wenn jemand will, dann findet 
er Wege. Das ist bei anderen Themen auch so und 
wenn man gleichzeitig hektisch versucht, über die 
Elternvertreter irgendwelche Veranstaltungen für 
Erzieherinnen und Erzieher zu lancieren, um de-
nen dann wieder zu erzählen, was man alles Tolles 
macht und das alles aufzählt, sie aber dann in der 
konkreten Not alleine lässt, dann ist das einfach 
nicht zu fassen. Mir fällt dazu wirklich nichts mehr 
ein. 

Ich habe gestern von einer Kindergartenleitung ge-
hört: „Wir überleben, mehr nicht, und es juckt auch 
keinen.“ Das ist die Außenwirkung von dem, was 
in diesem Haus passiert und was aus diesem Haus 
nach außen dringt. 

(Abgeordnete Bredehorst [SPD]: Das ist Ihre Wahr-
nehmung.) 

Es ist nicht meine Wahrnehmung. Das ist das, was 
ich gehört habe. Offensichtlich ist es die Außen-
wahrnehmung. 

Ich muss jetzt aber zum Thema kommen: 

(Beifall SPD) 

Das Konzept für Aus- und Weiterbildung von Erzie-
herinnen und Erziehern beschreibt relevante Bau-
stellen, die wir im Grunde in den letzten Tagen be-
reits mehrfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet haben, und wir als Freie Demokraten 
stimmen dem Antrag zu und ich würde mir wün-
schen, dass es zum einen auch mit einer soliden Fi-
nanzierung unterlegt wird und dass es zum ande-
ren auch Evaluationsmethoden gibt. Wir möchten 
keine Maßnahmen mehr ohne Evaluation. 

Dann, das ist mir auch noch ein Herzensanliegen, 
parallel zur Ausbildungsvergütung und den ande-
ren Themen, gibt es einen Schwerpunkt, den wir 
nicht vergessen dürfen und der mir aufgrund mei-
nes bunten Lebens- und Berufsweges wichtig ist: 
Eine Attraktivitätssteigerung durch Weiterqualifi-
zierung. Es gibt junge Erzieherinnen und Erzieher 
oder die, die den Erzieherberuf anfangen, die kön-
nen sich sehr gut vorstellen, zehn Jahre lang Erzie-
her zu sein, aber nicht 40 Jahre. Manche können es 
sich vielleicht am Anfang noch vorstellen, aber 
nach zehn Jahren nicht mehr. 

(Vizepräsidentin Dogan übernimmt den Vorsitz.) 

Deswegen wäre es gut, wenn man ein Konzept so 
plant, dass man gleich einen ganzen Fächer an 
Möglichkeiten hat, wie man sich nach einigen Jah-
ren weiterqualifizieren kann, beispielsweise in So-
ziologie, in Pädagogik, in Psychologie, in Hand-
werksberufen und so weiter, dass es aber eine Wei-
terqualifizierung gibt und dass dieser Erzieherbe-
ruf keine Einbahnstraße ist, 

(Abgeordnete Krümpfer [SPD]: Soll es auch gar 
nicht!) 

in der man 40 Jahre arbeiten muss, wenn man ihn 
gelernt hat. Das würde, glaube ich, durchaus die 
Attraktivität des Erzieherberufes steigern. 

Ich sehe, meine Redezeit ist beendet. Ich komme 
dann vielleicht noch einmal für eine zweite Runde. 
– Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Senatorin Dr. Bogedan. 
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Senatorin Dr. Bogedan: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Ich war irgend-
wie noch gar nicht bereit. Bereit bin ich aber inso-
fern schon die ganzen vergangenen Tage, weil es 
ja nicht das erste Mal ist, dass wir das Thema dis-
kutieren. Ich will mich deshalb relativ kurz fassen. 
Ich habe am Dienstag schon, weil es für mich per-
sönlich immer so ein bisschen schwierig ist, mit ge-
spaltener Persönlichkeit unterwegs zu sein – –. 

Natürlich: Wenn ich in kommunaler Verantwor-
tung bin, muss ich auf das rekurrieren können, was 
im Land passiert, weil es relevant ist. Bei der Lan-
deszuständigkeit haben wir damals schon festge-
halten, dass es darum geht, Sorge dafür zu tragen, 
dass die Ausbildung und Weiterbildung zur Erzie-
herin so strukturiert ist, dass wir schnell ausrei-
chend Fachkräfte bekommen und sie auch schnell 
in die Einrichtung bringen können. Damit wollen 
wir sagen, die beiden Probleme, die wir kommunal 
und auch in beiden Stadtgemeinden zu lösen ha-
ben – nämlich Plätze ausbauen zu wollen, neue 
Kitas eröffnen zu wollen –, dass das nur geht, wenn 
wir die notwendigen Fachkräfte haben. 

Ich habe es damals schon gesagt: Es gibt im Prinzip 
dazu fünf Punkte, die wir angehen. Wir wollen die 
Ausweitung der Aus- und Weiterbildung, das ist 
das, was hier drin steht, vor allem im Hinblick auf 
die Frage der Fachschulkapazität. Und es ist keine 
Frage: Wir würden noch mehr Fachschulkapazitä-
ten schaffen und hätten es auch gern im Sommer 
schon gemacht. Allein, wir haben gar nicht ausrei-
chend Interessentinnen und Interessenten. Des-
halb ist es sehr wichtig, dass wir den zweiten Punkt 
angehen, nämlich zu sagen, wie wir neue Zielgrup-
pen gewinnen, das heißt, durch neue Formate. Hier 
haben wir die Praxis integrierter Ausbildung ge-
schaffen, die über die Vergütung für andere Ziel-
gruppen relevant ist, und wir haben gesehen, es 
sind zum Teil Ältere in dieser Ausbildung, die dort 
einmünden. Es sind mehr Männer, die in diese 
Ausbildung einmünden und ja, das ist genau der 
Diskurs, den wir seit Jahren pflegen: Vergütet man 
eine Ausbildung, erreicht man ganz andere Men-
schen, und deshalb muss es ganz zentral um die 
Frage gehen: Wie können wir das nun stärker in die 
Fläche tragen? Deshalb glaube ich, stößt der An-
trag in die richtige Richtung. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Wir versuchen noch mit weiteren Methoden, näm-
lich durch mehr Anrechnung von Praxiszeiten, die 
Leute schneller durch die Ausbildung zu bringen, 

ohne qualitative Absenkungen zu machen. Glei-
ches gilt für die Maßgabe bei dem Quereinsteiger-
programm: Man holt andere Berufsgruppen herein, 
qualifiziert sie berufsbegleitend weiter, hat also 
keine qualitativen Absenkungen, aber eröffnet 
noch mehr Menschen den Weg. 

Und natürlich muss es auch darum gehen, dass wir 
Werbung machen. Damit kommen wir zum zweiten 
Punkt des Koalitionsantrags, der aus meiner Sicht 
völlig richtig formuliert ist. Wenn man Werbung 
macht, muss man in der Lage sein, in drei Sätzen 
jemandem zu erklären, wie man zur Erzieherin o-
der zum Erzieher wird. Allein, wenn ich mir im Mo-
ment anschaue, das Schöne, was über die Vielfalt 
der Maßnahmen, die ich gerade geschildert habe, 
passiert ist – –. 

Wir haben eine sehr große Unübersichtlichkeit ge-
schaffen, und deshalb ist es richtig, jetzt zu sagen: 
In Ordnung, das Eine ist, dass man vielfältige Wege 
schaffen muss, aber diese vielfältigen Wege muss 
man dann so strukturieren, dass man in drei Sätzen 
in der Lage ist, einer 16-jährigen Person am Ende 
der neunten Klasse zu sagen, wenn du mit der 
zehnten Klasse fertig bist, dann kannst diesen und 
jenen Pfad einschlagen und dann kannst du die 
staatliche Anerkennung zur Erzieherin nach X Jah-
ren erreichen. 

Das muss möglich sein und dafür brauchen wir die 
Transparenz und dafür müssen wir auch in der Sys-
tematik etwas umstrukturieren. Dafür eine Arbeits-
gruppe einzurichten, halte ich für den richtigen 
Weg, weil wir tatsächlich sehen: Es gibt ganz un-
terschiedliche Interessenslagen. Es ist klar, die Trä-
ger wünschen sich möglichst schnell Beschäftigte 
in ihren Einrichtungen. Es gibt Fachschulen, die 
halten stark an dem fest, was die Kultusminister-
konferenz an Vorgaben macht für die Ausbildung. 
Politisch gesprochen muss es uns darum gehen, 
diese beiden Ziele, Schnelligkeit, aber die qualita-
tiven Anforderungen nicht abzusenken, zu errei-
chen. Das kann man nicht mit einem Fingerschnipp 
machen und deshalb glaube ich, ist es gut, wenn 
wir das sorgfältig beraten, uns aber nicht zu viel 
Zeit lassen, denn es drängt. 

Wir müssen konkret zum nächsten Schuljahr Ange-
bote machen können, um mehr Leute zu erreichen, 
um dann unsere Fachschulplätze füllen zu können, 
denn es geht genau darum, dass wir mehr Fach-
kräfte brauchen als wir im Moment haben. Das ist 
unstrittig in den Debatten der vergangenen Tage 
deutlich geworden, insofern begrüße ich den koali-
tionären Antrag. Ich glaube auch, dass das, was 
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Frau Ahrens argumentiert hat, dass es wichtig ist, 
dass man genau hinschaut und auch breiter analy-
siert, dass das mit diesem Antrag nicht ausge-
schlossen ist, der eine Bedarfsanalyse vorsieht. 

Ich warne nur davor, sich zu lange zurückzuziehen 
und Zahlen zu wälzen und zu überlegen und hier 
und da zu recherchieren, weil der Handlungsdruck 
in dem Feld groß ist. Wenn ich die Debatten in den 
vergangenen Tagen richtig wahrgenommen habe, 
wissen wir, wo wir eigentlich hin wollen und haben 
auch eine große Einigkeit über die Fraktion. Des-
halb müssen wir jetzt handeln und nach vorne ge-
hen, damit wir die Fachkräfteproblematik schnell 
in den Griff bekommen. – Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Bevor ich die nächste Red-
nerin aufrufe, möchte ich recht herzlich hinten im 
Zuschauerraum den ehemaligen Abgeordneten 
Hermann Kuhn begrüßen. Seien Sie herzlich will-
kommen! 

(Beifall) 

Als nächste Rednerin hat das Wort die Abgeord-
nete Ahrens. 

Abgeordnete Ahrens (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber 
Hermann Kuhn, schön dass Sie da sind und zuhö-
ren. 

Ja, es stimmt, Anerkennung und Dank gebührt al-
len, die sich in dieser schwierigen Zeit bei dem 
Fachkräftemangel, den wir haben, so sehr einbrin-
gen, dass das System überhaupt noch am Laufen 
bleibt. Das kann man gar nicht hoch genug wert-
schätzen, denn der Mangel ist mehr als groß. 

(Beifall CDU) 

Wenn Sie jetzt hier darüber sprechen, dass wir die 
Plätze an den Fachschulen gar nicht voll besetzen 
können, dann haben wir dieses Jahr eine völlig an-
dere Situation gehabt. Wir hatten dieses Jahr mehr 
Personen, die eigentlich in die Fachschule hinein-
kommen wollten, aber nicht angenommen worden 
sind, weil man Plätze für die Durchfallenden vor-
halten musste und die Nachrückerinnen und Nach-
rücker dann erst im Juli oder noch etwas später 
eine Zusage bekommen hätten. Das ist für junge 
Menschen, die zum 1. August wirklich eine Ausbil-
dung beginnen möchten und ansonsten ein ganzes 
Jahr verlieren, ehrlicherweise nicht hinnehmbar 

und dieses muss dringend und sofort geändert wer-
den. 

(Beifall CDU) 

Denn das ist auch eines der massiven Probleme, die 
wir hier haben, losgelöst von dem wichtigen Prob-
lem der Bezahlung. Ich habe genau diesen Fall an 
Frau Dr. Bogedan gegeben und genau dieser Fall 
hat sich nachher für eine andere Schule, nämlich 
die beim Paritätischen Bildungswerk, entschieden, 
um dann erst einmal Sozialassistentin werden zu 
können. Man glaubt es kaum, auch anno 2019 
musste diese junge Frau mit ihren 18 Jahren, mit 
einem richtig guten Schulabschluss, die sofort im 
ersten Verfahren genommen worden ist, von der 
man gesagt hat, die wäre sehr gut als Erzieherin 
geeignet, die musste dann tatsächlich für ihre Aus-
bildung 11 400 Euro zahlen, weil sie nämlich 400 
Euro pro Monat Schulgeld zahlen muss. 

(Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist ein Skandal!) 

Wenn Sie das endlich abschaffen und wenn das nur 
der erste Schritt wäre, wäre es schon ein sehr gro-
ßer Schritt in die richtige Richtung. 

(Beifall CDU) 

Ja, es braucht eine Evaluation, wie viele Fachkräfte 
wir tatsächlich benötigen – da sind wir ja völlig an 
Ihrer Seite –, aber ganz ehrlich, Anerkennung und 
Dank, den Sie hier immer so vollmundig gegenüber 
den Erzieherinnen und Erziehern aussprechen, be-
deutet auch, dass man dann eine fachlich fundierte 
Analyse machen muss. Wenn ich mir ansehe, dass 
im Moment gerade das entsprechende Ressort und 
die entsprechende Abteilung Nummer 3 wirklich 
ausbluten und fast ein Drittel der Kolleginnen und 
Kollegen dort vor Ort entweder dauerkrank sind, 
gerade gekündigt haben oder aber in den letzten 
Monaten weggegangen sind – ich erinnere da an 
den Kollegen, der zum Sozialressort gegangen ist, 
weil man Zusagen ihm gegenüber nicht eingehal-
ten hatte –, dann haben wir auch noch ein zweites, 
ganz anderes Problem, das hier noch gar nicht an-
gesprochen worden ist. Sie wollen nur mit diesem, 
kaum noch vorhandenen Personal – und die Abtei-
lung 33, Kitaplanung und Finanzierung, ist in be-
sonderem Maße betroffen – –. 

(Abgeordneter Güngör [SPD]: Wer war das denn? 
Wenn Sie hier schon Personal aus dem öffentlichen 
Dienst nennen, dann darf man auch einmal nach-
fragen!) 
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Herr XY1 beispielsweise, Herr Kollege. Wenn Sie 
sich mit Ihrer Kollegin austauschen, werden Sie das 
merken. Ich wollte aber an der Stelle – –. 

(Zuruf Abg. Güngör [SPD]) 

Nein, ich werde nicht alle Namen nennen, ich 
werde Ihnen die aber gern hinterher bei einem Kaf-
fee alle dezidiert auseinandersetzen, denn ich 
kenne die einzelnen Schicksale zum Teil. 

(Unruhe) 

Ich bin ein paar Jahre länger in dem Bereich tätig 
und viele der Kolleginnen und Kollegen, die dort 
arbeiten, kenne ich seit vielen Jahren und da ist es 
durchaus üblich, dass man auch einmal privat zwei 
Sätze spricht, und dann werden auch Motivationen 
für Wechsel durchaus mitgeteilt. Das ist in der Tat 
so. 

(Beifall CDU) 

Da würde ich Ihnen an der Stelle vielleicht auch 
einmal häufiger das persönliche Gespräch empfeh-
len, meine Damen und Herren! 

(Beifall CDU) 

Wenn Sie hier so schön von dem Gesundheitsbe-
rufe-Monitoring sprechen, dann sprechen Sie in 
Wirklichkeit von einem 152-Seiten-Papier. Das 
wollen Sie also mit dem nicht vorhandenen Perso-
nal in bis zu vier Monaten umsetzen? Das kann mir 
kein Mensch erzählen, dass das eine fundierte 
Analyse wird. Also, ganz ehrlich, meine lieben Kol-
leginnen und Kollegen, da lügen Sie sich in die Ta-
sche und wir werden hier in spätestens zwei Jahren 
wieder stehen, weil die Zahlen wieder nicht rei-
chen werden und weil wir wieder nicht genügend 
Erzieherinnen und Erzieher haben. 

(Beifall CDU) 

                                                        
 

 

 

1 Aufgrund von § 7 der Datenschutzordnung der Bremischen 

Bürgerschaft wird auf die Nennung des Namens im Protokoll 

verzichtet. 

Abschließend möchte ich vielleicht für alle – ich 
hoffe, ich darf das –, in dem Fall auch für die Regie-
rungskoalition sagen: 

(Abg. Güngör [SPD]: Sie dürfen alles!) 

8b für alle, liebe Frau Kollegin Bergmann, da kom-
men Sie jetzt wie mit einer Monstranz daher! Man 
hatte ja schon fast das Gefühl, dass Sie hier die 
neue Linke in Bremen sind, mit dem Füllhorn unter 
dem Arm, denn bei der entsprechenden groben 
Schätzung der Kosten bin ich auf bis zu 30 Millio-
nen Euro gekommen. Da muss ich ganz ehrlich sa-
gen, wenn ich in einem Haushaltsnotlageland bin 
und das Geld nur einmal ausgeben kann, dann 
muss ich sogar an dieser Stelle der Koalition Recht 
geben, dass man sehr genau überlegen muss, in 
welchen Bereichen wir das Geld ausgeben. Mit 30 
Millionen Euro mehr, die für 8b für alle ausgegeben 
werden, ist kein zusätzlicher Kita-Platz geschaffen 
worden, ist keine einzige Erzieherin mit mehr Vor- 
und Nachbereitungszeit ausgestattet worden, weil 
es überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, dass eine 
zusätzliche Kollegin vor Ort ist, und sie ist auch 
nicht entlastet worden. Das muss man gegeneinan-
der abwägen, das haben wir Ihnen zu erklären ver-
sucht. Wenn Sie es immer noch nicht verstanden 
haben, dann habe ich es jetzt hier noch einmal wie-
derholt, vielleicht klappt es dann ja und kommt 
jetzt auch an. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

(Beifall CDU) 

Ich hoffe, dass Sie sich doch noch davon überzeu-
gen lassen, darüber nachzudenken, ob die umfas-
sende Bedarfsanalyse nicht auch den Bereich der 
Jugendeinrichtungen und der Behinderteneinrich-
tungen mit umfassen sollte. – Danke schön! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Dogan: Bevor ich die nächste Red-
nerin aufrufe, möchte ich auch – er sitzt, glaube ich, 
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jetzt nicht mehr hinten, das habe ich vorhin über-
sehen, aber vielleicht sitzt er nebenan – den ehe-
maligen Senator Peter Sakuth hier in der Bürger-
schaft begrüßen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen) 

Bevor ich Sie jetzt aufrufe, möchte ich noch einmal 
etwas ganz deutlich sagen, und zwar in Ihre Rich-
tung, Frau Ahrens, und darum bitten, dass keine 
Abgeordnete und kein Abgeordneter der Bremi-
schen Bürgerschaft hier personenbezogene Daten 
nennt. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen) 

Das gehört sich nicht in Debatten, finde ich, denn 
jeder führt Gespräche mit Menschen, die im öffent-
lichen Dienst arbeiten, vertrauliche Gespräche. 
Man nennt keine personenbezogenen Daten und 
da bitte ich Sie alle darum, das zukünftig auch so 
zu beachten. 

(Beifall SPD) 

Als nächste Rednerin hat die Abgeordnete Le-
onidakis das Wort. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Frau Präsi-
dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur Sache 
ist eigentlich schon alles gesagt 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Dann ist ja gut!) 

von den Kolleginnen aus den Fraktionen und von 
der Senatorin. Allein, einige haben zur Sache gar 
nicht geredet – und Frau Bergmann! Frau Berg-
mann? Ich habe Ihrer Rede aufmerksam zugehört. 

(Abgeordneter Röwekamp [CDU]: Wollen Sie Ihr 
Füllhorn zurück? – Heiterkeit – Zuruf Abgeordnete 
Bergmann [FDP]) 

Alles klar. Ich habe Ihrer Rede aufmerksam zuge-
hört und versucht, irgendetwas zur Sache daraus 
zu hören. Es ist mir nicht gelungen, muss ich sagen. 
Sie haben über sehr viele Dinge gesprochen. 

Zu der Frage, was eigentlich mit der Aufwertung 
der Ausbildung ist, haben Sie relativ wenig gesagt. 
Sie haben eine öffentliche Meinung oder eine öf-
fentliche Auffassung und die Betroffenheit von Fa-
milien beschrieben. Das ist dramatisch. Das wissen 
wir alles. Ich würde mir aber wünschen, wenn Sie 
im Gespräch mit Familien sind, dass Sie dann auch 
sagen, dass diese Koalition die Ausbildung und die 

Weiterbildung aufwerten möchte und dass wir ge-
nau das tun. Also bitte, zeichnen Sie dann auch ein 
vollständiges Bild und nutzen Sie das nicht, um ein 
einseitiges Bild in Ihrem Sinne zu zeichnen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD – Abgeordneter Röwe-
kamp [CDU]: So, wie Sie das auch immer machen?) 

Das entspricht nicht der Lage. Frau Ahrens, zum 
Abschluss noch einmal: Sie werfen uns vor, wir 
würden eine Bedarfsanalyse machen, wir würden 
eine Bedarfsanalyse machen, die man in dieser 
kurzen Zeit nicht schaffen könnte. Ehrlich gesagt, 
wir haben hier doch gesagt, 

(Zuruf Abgeordnete Frau Ahrens [CDU]) 

der Personalmangel, der Fachkräftemangel ist der 
Auslöser Nummer eins. Wir beeilen uns doch und 
dann werfen Sie uns vor, wir seien zu schnell. 

(Abgeordnete Ahrens [CDU]: Nein! Nicht zu 
schnell, zu ungenau!) 

Also, das ist doch, ehrlich gesagt, ein bisschen ab-
surd. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir wollen innerhalb von vier Monaten Ergebnisse 
haben, bezüglich der Bedarfsanalyse und wir wol-
len vor allem Ergebnisse einer Arbeitsgruppe ha-
ben, die ihre Arbeit jetzt aufnimmt, um endlich zu 
wissen, 

(Abgeordnete Ahrens [CDU]: Das wollen wir auch! 
Darauf hat die Regierung zwei Jahre gewartet!) 

um endlich die Aufwertung der Aus- und Weiter-
bildung zu erreichen und zwar die flächende-
ckende Aufwertung. Dass Ihnen das zu schnell 
geht, finde ich ein bisschen absurd. – Danke schön! 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Bergmann. 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Aus „wir wollen“ wird „wir machen“. Ich habe 
es jetzt, was sich in der DNA ändert, wenn man in 
der Regierung ist - -. 

(Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 90/Die Grünen]: 
So soll es doch sein! – Abgeordneter Fecker [Bünd-
nis 90/Die Grünen]: Das ist ein echter Vorteil!) 
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Also, das ist ein echter Vorteil, da stimme ich Ihnen 
zu Herr Fecker, das ist ein echter Vorteil, ich 
wünschte, ich hätte den. 

(Abgeordneter Güngör [SPD]: Wechsel wären 
Ihnen doch nicht fremd!) 

Ich wiederhole das noch einmal. Wir finden es gut, 
erstellen Sie dieses Konzept, wir sind gespannt. Die 
Not erkennen wir an. Damit ein unattraktives Paket 
allerdings attraktiv wird, muss man es inhaltlich 
ändern, das können wir nicht umgehen und deswe-
gen lasse ich auch von meinem Argument nicht ab, 
dass die Bezahlung dazugehört. Sie erkennen es an 
in Bezug auf die Ausbildung. Warum nicht im Som-
mer besser bezahlen? Übrigens geht es mir ganz 
ähnlich mit dem Antrag der CDU. 

(Abgeordnete Ahrens [CDU]: Den haben Sie nicht 
verstanden!) 

Nein, den habe ich verstanden, also ich erkenne 
das auch an, und wir stimmen dem Antrag der 
Fraktion der CDU zu. Ich finde es nur befremdlich, 
dass eine Oppositionspartei zur Analyse des Perso-
nalbestands auffordern muss und für ein Konzept 
zur Abdeckung des pädagogischen Bedarfs. 
Müsste nicht beides allen als behördliches Funda-
ment bekannt sein, das allen behördlichen koaliti-
onären Maßnahmen zur Personalgewinnung und 
Mehrqualifizierung zugrunde liegt. PiA muss doch 
auch auf irgendeiner Basis schon geplant sein, o-
der? 

(Abgeordnete Ahrens [CDU]: Auf Basis der Daten 
aus 2017, Daten der Fraktion DIE LINKE! – Abge-
ordneter Röwekamp [CDU]: Wir werden Ihnen das 
organisieren!) 

Also kurz und gut, wir stimmen zu. Ich würde mir 
bei dem Ganzen eine etwas höhere Transparenz im 
Vorgehen wünschen und alle anderen Sachen, die 
lasse ich jetzt weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, 
wir befinden uns hier in einer Dauerschleife 

(Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das Gefühl habe ich auch!) 

und ich finde Sie einfach traurig. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Dogan: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. 

Ich lasse zunächst über den Antrag der Fraktionen 
der SPD, DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen 
mit der Drucksachen-Nummer 20/199 abstimmen. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP, Abgeordneter Timke [BIW]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

(M.R.F., Abgeordneter Jürgewitz [AfD]) 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt 
diesem Antrag zu. 

Nun lasse ich über den Antrag der Fraktion der 
CDU mit der Drucksachen-Nummer 20/203 abstim-
men. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, FDP, M.R.F., Abgeordneter Jürgewitz 
[AfD], Abgeordneter Timke [BIW]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) lehnt die-
sen Antrag ab. 

Chinesische Internierungslager sofort schließen – 
Uiguren schützen 
Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
SPD, DIE LINKE, CDU und FDP 
vom 10. Dezember 2019 
(Drucksache 20/209)  

Dazu als Vertreter des Senats Herr Staatsrat 
Ehmke. 

Die Beratung ist eröffnet. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/199
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/203
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/209


622 Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 20. Wahlperiode – 6. Sitzung am 11.12.2019 und 12.12.2019 

Als erste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete 
Frau Dr. Müller. 

Abgeordnete Dr. Müller (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Im Land Bremen, also in Bremen und Bremer-
haven unterhalten mehr als 500 Unternehmerinnen 
und Unternehmer Kontakte zur Volksrepublik 
China. Unsere Hochschulen, von der Hochschule 
Bremen über die Universität bis zur HfK, unterhal-
ten ungefähr 30 intensive Hochschulkooperationen 
zur Volksrepublik China. Man kann sagen, dass 
wir zwischen dem Land Bremen und chinesischen 
Regionen sehr intensive Kontakte haben und un-
terstützen. All diese Kontakte und Verknüpfungen 
sind Grund genug, dass uns die massiven Men-
schenrechtsverletzungen, von denen wir vor Ort er-
fahren haben, hier im Landtag beschäftigen müs-
sen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb ha-
ben wir uns bereits 2015 mit der Lage der Uiguren 
in der Volksrepublik China auseinandergesetzt. 
Schon damals waren uns Gerüchte, auch Berichte 
einzelner Augenzeugen über massive Drangsalie-
rungen und Verfolgungen der Uiguren bekannt. 
Vereinzelt war schon damals von Internierungsla-
gern die Rede. 

Heute, circa zwei Wochen nach der Veröffentli-
chung des China Cabels, wissen wir von der kom-
munistischen Partei selbst: Ethnische Minderhei-
ten, in großem Ausmaß vor allem die Uiguren, wer-
den nicht nur drangsaliert, sondern willkürlich fest-
genommen, massenhaft in Internierungslagern zu 
ordentlichen Chinesen umerzogen, zur Assimilie-
rung und zur Zwangsarbeit gezwungen. 

Nach Schätzungen von Expertinnen und Experten 
sind derzeit im Nordwesten Chinas mehr als eine 
Million Uiguren zwangsweise und zu Unrecht in-
terniert. Zu Recht kritisiert die Europäische Union 
die Überwachung, Verfolgung und Internierung 
der Uiguren. Eine EU-Delegation reiste im Sommer 
2018 nach Xinjiang und kam in einem vertrauli-
chen Bericht zu dem Schluss, dass dort jede und je-
der von den Lagern wisse, aber niemand es wage, 
offen darüber zu sprechen. Auch mehr als ein Dut-
zend UN-Sonderberichterstatter waren bisher vor 
Ort. Sie drückten Anfang November dieses Jahres 
in einem offenen, nicht in einem vertraulichen, son-
dern in einem offenen Brief ihre Besorgnis aus und 
forderten eine unabhängige Untersuchung. Auch 
die deutsche Bundesregierung erklärte bereits 
große Besorgnis über die Zustände vor Ort. 

Dass uns die Äußerungen von Besorgnis nicht aus-
reichen können, zeigt sich vor allem an dem hohen 

Aufkommen deutscher Firmen in der Region Xinji-
ang, wie zum Beispiel der Volkswagen AG, BASF 
und Siemens. Die Verstrickungen dieser deutschen 
Unternehmen mit dem chinesischen Gulag- und 
Überwachungssystem gehört zügig und umfassend 
aufgeklärt und beendet, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Wir müssen uns folgendes dringend klarmachen – 
–, dass ist mir auch in den letzten zwei Wochen auf-
gefallen, aber dazu später in der zweiten Runde 
mehr. Unbeachtet des Elends vor Ort erwirtschaftet 
ein deutscher Autokonzern mit Staatsbeteiligung 
ordentlich Rendite. Die Volkswagen AG ver-
schließt weitgehend die Augen vor den Massenin-
ternierungen in der Region und schweigt zu den In-
ternierungslagern. Das Unternehmen erklärte bis-
her lediglich, die Entscheidung, in der Uiguren-Re-
gion ein Werk zu eröffnen, habe man, Zitat: „auf 
Grundlage rein wirtschaftlicher Überlegungen ge-
troffen“. Das ist genau das Problem, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Es kann in China keine Ent-
scheidung aus rein wirtschaftlichen Erwägungen 
geben. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen) 

Zynischer, vor allem angesichts der eigenen Fir-
mengeschichte der Volkswagen AG, kann man mit 
dem Leid der Zwangsinternierten nicht umgehen. 
Das lässt mich fassungslos zurück und wir dürfen 
das nicht tolerieren. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Kein Unternehmen, auch nicht die Volkswagen AG 
oder Siemens, darf sich aus der Verantwortung zie-
hen. Wie ich eingangs festgestellt und erwähnt 
habe, vor allem erwähnt, gilt das natürlich auch für 
alle Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem 
Land Bremen, die vor Ort ihren wirtschaftlichen 
Kontakten nachgehen und für Wissenschaftlerin 
und Wissenschaftler und Studierende, die dort be-
stimmt hervorragende Hochschulen vorfinden. Sie 
müssen sich klarmachen, mit welchem Land, mit 
welchem Staat sie es vor Ort zu tun haben. 

Im Jahr 30 nach dem Massaker auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens, auch das ist in diesem Jahr 
30 Jahre her, möchte ich das in Erinnerung rufen. 
Auch wenn wir nur ein Landesparlament sind und 
nicht der Bundestag, tragen wir vor Ort in China 
Verantwortung dafür, dass wir bei allen Kontakten 
die wir pflegen stets bedenken, mit wem wir es zu 
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tun haben: Mit einer brutalen Diktatur, die die ei-
gene Bevölkerung mit einem massiven Gulag- und 
Überwachungssystem unter Kontrolle hält. Vielen 
Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
der Abgeordnete Dr. Yazici das Wort. 

Abgeordneter Dr. Yazici (CDU): Frau Präsidentin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Au-
gust 2016 schickte Staatspräsident Xi Jinping einen 
Mann namens Chen Quanguo in die Provinz Xinji-
ang. Dieser war vorher fünf Jahre in Tibet und hat 
dort Unterdrückungsmechanismen entwickelt, die 
er nunmehr in Xinjiang auf brutale Art umsetzen 
soll. 

Die Direktive war, so ist den Protokollen zu entneh-
men: Zeigen Sie kein Erbarmen! Das tut er auch 
nicht. Es folgte ein Frontalangriff auf die Religion 
der Uiguren und anderer muslimischer Minderhei-
ten. Hunderte Berichte sagen, dass tausende Mo-
scheen bereits zerstört wurden, Religionsstätten 
geschlossen oder ebenfalls zerstört wurden. Meine 
Damen und Herren, das kenne ich eigentlich nur 
von Terroristen. Hier in Xinjiang geschieht das auf 
Anweisung des Präsidenten Xi Jinping. 

Der Überwachungs- und der Militärstaat wurden 
systematisch ausgebaut und eingesetzt, um Aus-
drucksformen kultureller und religiöser Art zu zer-
stören. Die unausgesprochene Grundlage dieser 
Politik ist die ethnische Schuld. Peking stellt eine 
Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht und 
bestraft sie kollektiv. 

Aus den Veröffentlichungen geht hervor, dass es in 
der Tat ausreicht, Uigurin oder Uigure oder Kasa-
che oder Kasachine zu sein, um in ein Internie-
rungslager verbracht zu werden. Vorbeugende 
Strafmaßnahmen nennen sie das, sogenannte pre-
dictive policing. Das kennen wir eigentlich nur aus 
Horrorszenen aus dem Science-Fiction-Movie. In 
Xinjiang ist das leider Realität, angewiesen durch 
Xi Jinping persönlich. 

In den Lagern werden diese Menschen teilweise 
jahrelang willkürlich, ohne irgendeinen Prozess, 
sie haben keinen Richter gesehen, festgehalten. Sie 
werden gezwungen, täglich acht bis zehn Stunden 
kommunistische Lieder zu singen, Texte auswen-
dig zu lernen, ausschließlich chinesisch zu spre-
chen. Uigurisch zu sprechen, ist verboten. Ihnen 
wird unter Androhung von Zwang verboten, ihre 

Kultur, ihre Religion auszuüben, mehr noch, jeden 
Freitag werden sie gezwungen, Schweinefleisch zu 
essen. 

Nachdem sie möglicherweise Folter und Zwangs-
arbeit ertragen mussten, werden sie erst entlassen, 
wenn die Behörde der Meinung ist, dass sie nun lo-
yal gegenüber der kommunistischen Partei gewor-
den sind. Meine Damen und Herren, die Unterdrü-
ckung der Uiguren in Xinjiang hat eine jahrzehn-
telange Geschichte. Die religiöse und kulturelle 
Verfolgung und Zerstörung ihrer Kultur in den letz-
ten Jahren durch die Zwangsassimilation ist aber 
aus meiner Sicht ein kultureller Genozid und in 
diesem Ausmaß vielleicht das größte Verbrechen 
an der Menschlichkeit seit der Shoah. Davon bin 
ich überzeugt! 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen). 

Das Leben der Uiguren außerhalb der Lager ist 
nicht viel besser. Während einige Familienmitglie-
der im Lager sind, gehen tausende von Beamten zu 
den Familien in die Wohnungen. Sie essen zusam-
men, sie trinken zusammen, sie schlafen sogar in 
einem Bett, um minutiös aufzuschreiben, wie sie 
sich verhalten. Wie stehen sie zur kommunistischen 
Partei, wie verhält es sich mit Religiosität im Alltag 
und wie verhalten sie sich, wenn man ihnen 
Schweinefleisch anbietet. 

Freiheit in Xinjiang, meine Damen und Herren, 
gibt es nicht, weder im Lager, noch auf der Straße 
und auch nicht im Schlafzimmer. Xinjiang ist viel-
leicht das größte Freiluftgefängnis und die digitale 
Rundumüberwachung ist in ihrem Ausmaß viel-
leicht eins der größten Verbrechen unserer Zeit 
und dagegen gilt es die Stimme zu erheben, meine 
Damen und Herren! 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Wieso ist die Kritik so verhalten. Wieso gibt es so-
gar Lob für das Vorgehen gegen die Uiguren, vor 
allem und insbesondere von der islamischen Welt? 
Meine Damen und Herren, das möchte ich hier in 
dieser Deutlichkeit sagen: Im Umgang mit den Ui-
guren sind für mich die islamischen Staaten die 
größten Heuchler. Sie geben stets an, über den 
westlichen Werten zu stehen. Sie verraten aber ihre 
eigene Religion, indem sie auf billigen Profit hin 
einfach hinnehmen, was dort in den Lagern pas-
siert und das ist beschämend, meine Damen und 
Herren! 
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(Beifall CDU, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, 
FDP) 

Das muss ich auch in der Deutlichkeit sagen. 

Wir senden ein wichtiges Signal von hier aus, ein 
geschlossenes Signal, was mich sehr freut. Ich 
denke, dass sich die deutsche Bundesregierung für 
eine europäische Chinapolitik einsetzen sollte, da-
mit die Verantwortlichen vor Ort entsprechend und 
angemessen sanktioniert werden können. 
Deutschland steht, auch wegen seiner eigenen Ge-
schichte von Unterdrückung und Verfolgung, in 
seiner historischen Verantwortung, diese Vorrei-
terrolle zu übernehmen. Sie haben es angespro-
chen, auch die deutschen Unternehmen sollten hier 
sehr genau betrachtet werden. Seit 2013 baut die 
Volkswagen AG, VW, in Xinjiang, dort wo diese 
Menschen Rechtsverbrechen begehen, Autos in ei-
nem sogenannten Joint Venture mit chinesischen 
Unternehmen und unterstützt sie. Es ist völlig aus-
geschlossen, dass sie nicht wissen, was dort pas-
siert und dass sie dazu schweigen kann nicht hin-
genommen werden. Auch sie sind angehalten, ih-
rer Verantwortung gerecht zu werden. 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE) 

Ich komme zum Schluss. Frau Präsidentin, erlau-
ben Sie bitte noch einen Satz. Die Frage der Men-
schenrechte in Xinjiang ist aus meiner Sicht eine 
ganz wesentliche für die westliche Wertegemein-
schaft. Hier entscheidet sich wirklich sehr viel. 
Freiheit und Demokratie steht im diametralen Wi-
derspruch zu den absoluten Allmachtsansprüchen 
Pekings. Deswegen muss vor allem die internatio-
nale Politik verstehen, dass wir mit Blick auf die 
Enthüllungen nicht mehr zur Tagesordnung zu-
rückgehen können. Hier gilt es, Konsequenzen zu 
ziehen. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Tuncel. 

Abgeordneter Tuncel (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Was seit längerem in der Provinz Xinjiang passiert, 
macht uns alle fassungslos. Die Uiguren und an-
dere moslemische Volksgruppen werden von der 
chinesischen Regierung inhaftiert und in Umerzie-
hungslager gesteckt, damit sie ihre Kultur und Re-
ligion unter Zwang ablegen. 

Wir haben die Veröffentlichung der sogenannten 
China Cabels zum Anlass genommen, um die Situ-
ation in der Provinz, die einen massiven Verstoß 
gegen Grund- und Menschenrechte darstellt, auch 
hier in der Bremischen Bürgerschaft zu diskutieren. 
Ich finde das sehr wichtig. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Seit der Veröffentlichung der China Cabels steht 
die Frage im Raum, welche Rolle deutsche Unter-
nehmen in der Region spielen. Meine Kollegin, 
Frau Dr. Müller, hat es erwähnt, ein Name, der da-
bei fällt, ist Volkswagen. Ein Konzern, in dem Poli-
tiker direkt im Aufsichtsrat sitzen. VW hat seit dem 
Jahr 2013 ein Werk in Xinjiang in der Stadt 
Urumtschi. Das Werk gilt als unrentabel. Die profi-
tablen VW-Werke stehen an der Ostküste Chinas. 
Das Werk in Xinjiang war der Preis, den die Volks-
wagen AG zahlen musste, eine Art Strukturhilfe für 
den chinesischen Nordwesten. Das ist an sich nicht 
falsch. Das sagen auch chinesische Menschen-
rechtsaktivisten. Allerdings arbeiten in dieser Fab-
rik nur wenige Uiguren. 

Gleichzeitig hat VW ein Kooperationsabkommen 
mit der chinesischen Volkspartei geschlossen. 
Dazu gehört die Lieferung von Geländewagen, die 
von der Volkspolizei für die Verschleppung von U-
iguren verwendet werden. Der VW-Vorstand hat 
noch im April 2019 behauptet, er wisse nichts von 
der Verfolgung der Uiguren und von den Lagern. 
Das ist unglaubwürdig und kann so nicht bleiben, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Komplizierter ist der Fall Siemens. Siemens koope-
riert seit dem Jahr 2014 mit der chinesischen Firma 
China Electronics Corporation. Diese Firma stellt 
Überwachungstechnologie her, die eingesetzt 
wird, um Uiguren massenhaft auszuspionieren. In 
den China Cabels wird deutlich, wie China die 
Software benutzt: Handy-Apps, Überwachungska-
meras und persönliche Daten werden ständig auf 
verdächtige Aktivitäten überprüft. Viele Uiguren 
werden interniert, nur weil ihr Datenprofil be-
stimmte Kriterien erfüllt. Das heißt, ohne Siemens 
und deren Technologie wäre die Verfolgung der U-
iguren nicht in gleicher Weise möglich. Die Forde-
rung, nicht wegzuschauen, richtet sich daher nicht 
nur an die Bundesregierung, meine Damen und 
Herren, sondern auch an deutsche Unternehmen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 
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Großkonzerne müssen die Verantwortung dafür 
übernehmen, was mit ihrer Technologie passiert. 
Sie dürfen keinen Beitrag leisten, indem sie zu 
Menschenrechtsverletzungen schweigen, damit sie 
in diesen Ländern Geschäfte machen können. Das 
wird im vorliegenden Antrag sehr klar gesagt und 
das ist sehr wichtig und richtig. 

(Beifall DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen) 

Zu denen, die vor der Wirtschaftsmacht China ein-
lenken, gehört auch der türkische Präsident Erdo-
gan. Als wir vor vier Jahren in der Bremischen Bür-
gerschaft über die Verfolgung der Uiguren disku-
tiert haben, war Erdogan ein glühender Verfechter 
der Uiguren. Da gab es einen Punkt, den wir da-
mals abgelehnt haben und der lautete: Man müsse 
die Türkei weiterhin bei der Aufnahme der Uigu-
ren unterstützen. Im Nachhinein war es richtig, 
dass wir den abgelehnt haben. 

Erdogan hat die Uiguren zwischenzeitlich fallen 
lassen. Im Jahr 2017 hat die Türkei der chinesi-
schen Regierung zugesagt, keine antichinesischen 
Aktionen mehr zu dulden. Seither gibt es in der 
Türkei keine Demonstrationen von Uiguren mehr. 
Eine ganze Reihe von Uiguren sind in der Türkei 
verhaftet worden. Deshalb unterstütze ich die Aus-
sage von meinem Kollegen Herrn Dr. Yazici, dass 
die islamischen Länder viel deutlicher darauf hät-
ten reagieren müssen. 

(Beifall DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen) 

Es bewahrheitet sich immer wieder: Auf Diktatoren 
kann man sich in Sachen Menschenrechte nicht 
verlassen und auch nicht, wenn es um andere Staa-
ten geht. Wer im eigenen Land die Rechte von eth-
nischen Minderheiten brutal unterdrückt ist kein 
verlässlicher Partner, wenn es um Minderheiten in 
anderen Ländern geht, meine Damen und Herren. 

Es ist wichtig, dass die Bremische Bürgerschaft im-
mer wieder internationale Menschenrechtsfragen 
aufgreift. Das ist nicht ohne Wirkung. Die Uiguren 
sind darauf angewiesen, dass die internationale Öf-
fentlichkeit auf sie aufmerksam macht und dazu 
leisten wir mit diesen Antrag einen Beitrag. 

(Beifall DIE LINKE) 

Man darf nicht vergessen, die chinesische Politik 
gegenüber den Uiguren ist auch im chinesischen 
Machtapparat nicht unumstritten. Ein hoher Funk-
tionär der chinesischen Regierung wurde im letzten 
Jahr verurteilt, weil er zu nachlässig gegenüber 

den Uiguren gewesen sein soll. Er soll für die Frei-
lassung von 7 000 Uiguren verantwortlich gewesen 
sein. Auch das ist in den China Cabels dokumen-
tiert. 

Wir sind in der Welt ein kleines Parlament, aber wir 
nehmen uns immer wieder die Freiheit, um uns zu 
Menschenrechtsverletzungen überall auf der Welt 
zu äußern. Das ist ein wichtiger Beitrag und des-
halb hoffe ich, dass wir uns mit diesem Beschluss 
hier in großer Breite befassen und alle Abgeordne-
ten in diesem Parlament dafür stimmen. – Vielen 
Dank und danke, liebe Kollegin Frau Dr. Müller, 
für den tollen Antrag! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
der Abgeordnete Professor Dr. Hilz das Wort. 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 
Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses 
des deutschen Bundestages, Gyde Jensen von den 
Freien Demokraten, hat den Umgang der chinesi-
schen Regierung mit den Uiguren als kulturelles 
Genozid bezeichnet. Dem möchten wir uns an-
schließen. 

(Beifall FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Es kann nicht sein, dass wir im Umgang mit China 
weiter zur Tagesordnung übergehen. Deswegen 
haben wir als Freie Demokraten im Bundesvor-
stand beschlossen, im Umgang mit China ganz klar 
die Menschenrechtsverstöße anzusprechen und 
auch Konsequenzen zu ziehen. Wir sind der Mei-
nung, dass das Anlass genug sein muss – wenn 
nicht das, was dann? – auch Entwicklungshilfe, die 
von Deutschland und Europa nach China geht, zu 
streichen. Es kann nicht sein, dass wir Entwick-
lungshilfe in Länder geben, an Länder zahlen und 
anderen Ländern helfen, die am Ende Menschen-
rechte mit Füße treten, meine Damen und Herren. 

(Beifall FDP) 

Insofern haben wir die Initiative begrüßt. Vor vier 
Jahren habe ich schon einmal zu einem ähnlichen 
gemeinsamen Antrag gesprochen und es ist gut, 
dass wir uns in der Bremischen Bürgerschaft, im 
Land Bremen immer wieder für Menschenrechte 
weltweit stark machen, den Finger in die Wunde 
legen und klar Position bekennen. Das, was dort in 
China passiert, ist schlimm. Wir müssen alles tun, 
um dagegen anzugehen. Was wir tun können, ist 
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zumindest, uns zu positionieren, ein klares Be-
kenntnis zu Menschenrechten abzugeben und im 
Umgang mit China Konsequenzen zu ziehen. Das 
wollen wir mit der Zustimmung zu diesem Antrag 
machen. Vielen Dank! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
die Abgeordnete Grotheer das Wort. 

Abgeordnete Grotheer (SPD): Frau Präsidentin, 
meine Damen und Herren! Ich habe letzte Woche 
gelesen, es sollen besorgniserregende Bilder sein, 
die wir da zu sehen bekommen haben, besorgnis-
erregende Nachrichten. Ich war fassungslos, dass 
man das als besorgniserregend bezeichnet hat. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Dieser Begriff ist dermaßen unangemessen für die 
massiven Menschenrechtsverletzungen, die offen-
bar in China stattfinden. Die Nachrichten und die 
Informationen sind so eindeutig, dass wir auch 
nicht mehr über die Frage diskutieren müssen, ob 
es vielleicht gefälschte Nachrichten sind, wie die 
chinesische Regierung behauptet hat. Ich bin mir 
sicher, dass diese Menschenrechtsverletzungen 
stattfinden. 

Die Menschenrechte, das muss man leider sagen, 
sind weltweit unter Druck. Als wir vor vier Jahren 
über die Uiguren diskutiert haben, haben wir einen 
Antrag zur Situation der Menschenrechte in der 
Welt diskutiert. Da waren die Uiguren nur ein Bei-
spiel und sie sind auch heute leider nur ein Beispiel 
für die Menschenrechtsverletzungen, die überall 
auf der Welt stattfinden. 

Wir haben das vor vier Jahren deswegen im De-
zember diskutiert, weil am 10. Dezember 1948 die 
Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte verabschiedet haben. Damals ha-
ben alle gehofft und sind alle davon ausgegangen, 
dass jetzt endlich Menschenrechtsverletzungen auf 
der Welt nicht mehr stattfinden werden. Leider 
müssen wir feststellen, dass dem nicht so ist. 

Gestern hat es im Deutschen Bundestag eine De-
batte zum Bericht der Bundesregierung über ihre 
Menschenrechtspolitik gegeben. Dort hat Heiko 
Maas gesagt, ich zitiere: „Wenn wir über Fortschritt 
in diesem Bereich reden, unterliegen wir manch-
mal gefährlichen Illusionen.“ Ich glaube, dem ist 
kaum etwas hinzuzufügen. Es gibt keinen Automa-

tismus bei Menschenrechten. Es gibt keinen Auto-
matismus, dass jeder, der kann, immer nur gut sein 
will und immer nur darauf achtet, dass es auch je-
der und jedem neben ihm gut geht, sondern es gibt 
offenbar eine starke Tendenz sich gegenüber an-
deren abzugrenzen und sich dadurch besser zu 
fühlen, dass man andere klein macht. 

Diese Tendenz macht auch vor Regierungen nicht 
halt. Sie macht auch nicht halt vor Politik von Län-
dern und wir müssen uns deswegen Gedanken ma-
chen, wie wir von Bremen aus damit umgehen. 

Ich werde immer wieder gefragt, was wir denn 
glauben, was unsere Debatten zu diesen Fragen 
bewirken, wer auf Bremen schaut und wen das 
überhaupt interessiert. Wir haben hier ver-
schiedentlich über Menschenrechtsthemen gere-
det. Jedes Mal habe ich mir hinterher erzählen las-
sen, dass unsere Vertreterin beim Bund zu dem je-
weiligen Botschafter zitiert wurde, ich sage das ein-
mal so, zu dringenden Gesprächen gebeten wurde 
und es wurde eindringlich vor Augen geführt, wie 
schwierig das doch sei, wenn sich Bremen an sol-
chen Stellen immer so deutlich positioniere und im 
Übrigen alles, was wir angeprangert hätten, falsch 
sei. Ich kann nur sagen, offenbar haben wir genau 
getroffen – mitten ins Schwarze. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Wenn das so ist, dann ist es wichtig, dass wir es 
weiter tun, selbst, wenn wir klein sind und wir uns 
in jeder Bürgerschaftssitzung nur eine internatio-
nale Menschenrechtsverletzung vornehmen kön-
nen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur auf das 
schauen, was bei uns stattfindet, sondern auch dar-
über hinaus schauen. 

(Abgeordneter Dr. vom Bruch [CDU]: Das gilt in an-
deren Politikfeldern auch.) 

Lassen Sie mich, weil das auch angesprochen wor-
den ist, noch einen Punkt erörtern: Eine Auswer-
tung des Nationalen Aktionsplans „Wirtschaft und 
Menschenrechte“, den gibt es bei uns, hat deutlich 
gemacht, dass eine Mehrheit der Unternehmen die 
Vorgaben dieses Nationalen Aktionsplans nicht er-
füllt. Heiko Maas hat gestern gesagt, nur knapp ein 
Fünftel der Unternehmen setzt derzeit die men-
schenrechtliche Sorgfaltspflicht um. Das darf doch 
wohl nicht wahr sein! Wie kann das denn angehen? 
Wenn wir uns zugutehalten: Wir sind leben in ei-
nem Rechtsstaat und in einer Demokratie, wir le-
ben nach Menschenrechten, dann können wir doch 



Bremische Bürgerschaft (Landtag) – 20. Wahlperiode – 6. Sitzung am 11.12.2019 und 12.12.2019 627 

nicht in andere Länder laufen und die Augen davor 
verschließen. Das kann doch wohl nicht angehen! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Wir können das nicht allein, das unterschreibe ich 
bedingungslos. Wir müssen dafür Partnerinnen 
und Partner gewinnen, deswegen ist der wichtige 
Teil in diesem Antrag insbesondere der, zu sagen, 
wir müssen gemeinsam als EU, wir müssen als Ver-
einte Nationen handeln. Deswegen unterstützen 
wir auch die Bestrebungen der EU und die Bestre-
bungen der UN, eine Fact Finding Mission zu un-
ternehmen. Wir brauchen den Zugang vor Ort. Wir 
müssen als internationale Staatengemeinschaft die 
Chance haben, uns selbst ein Bild von der Situation 
vor Ort zu machen, mit den Menschen dort zu spre-
chen. Dann können wir darüber reden, wie wir die 
Situation in alle Richtungen verbessern können. – 
Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Frau Dr. Müller. 

Abgeordnete Dr. Müller (Bündnis 90/Die Grünen): 
Vielen Dank Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich habe zwei sehr erhellende Wo-
chen hinter mir. Vor circa 14 Tagen wurde der 
Dringlichkeitsantrag geschrieben und per E-Mail 
versandt. 

Fast eine Stunde, vielleicht maximal zwei Stunden 
später, kamen E-Mails zurück mit: Wie können Sie 
sich nur erlauben, sich mit dieser Thematik ausei-
nanderzusetzen. Manches in freundlichem Ton, 
manches in sehr harschem Ton und sehr oft kam 
tatsächlich, auch vor allem aus Bremen, die kriti-
sche Nachfrage, was soll denn das, habt Ihr nichts 
Besseres zu tun. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe vorhin 
darauf hingewiesen, unsere vielfältigen Kontakte, 
die wir nach China haben, zwingen uns dazu, uns 
mit der Lage in China auseinanderzusetzen. So 
schrecklich und inhuman und unmenschlich die Si-
tuation für die Uiguren und andere ethnische Min-
derheiten in China ist, vergessen wir nicht die vie-
len Dissidentinnen und Dissidenten, die in China 
auch unter diesem kommunistischen Überwa-
chungsstaat leiden. 

Wenn wir Firmen hinschicken, wenn wir unsere 
Studierenden und Forschenden hinschicken, um 
mit China zu kooperieren, dann können wir sie nur 

hinschicken, indem wir darauf hinweisen, mit wel-
chem Staatsapparat sie es vor Ort zu tun haben, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Ich nehme wahr, dass in den letzten Jahren un-
glaublich viele, das verstehe ich auch, an dem wirt-
schaftlichen Erfolg von China teilhaben wollen. 
Das verstehe ich! Ich habe Verständnis für diesen 
wirtschaftlichen Ansatz, zu sagen, was da gut läuft, 
das wollen wir auch. Ich bin sicher, jeder im Saal 
hat bei bestimmten politischen Diskussionen, wenn 
es um Bauvorhaben oder so geht schon einmal ge-
hört, ach, wäre es nur wie in China, da geht es 
schnell, da ist es unbürokratisch, da muss man die 
Bürgerinnen und Bürger nicht beteiligen, die zie-
hen Projekte in drei Jahren hoch. Ja, aber zu wel-
chem Preis, liebe Kolleginnen und Kollegen? Zu 
welchem Preis? Wir müssen uns immer wieder 
deutlich machen: Ja, bei uns dauert es länger, aber 
bei uns kann zum Glück auch jeder mitreden. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Mir ist deswegen ganz besonders wichtig – –. Die 
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, WFB, hat 
eine sehr schöne Homepage, auf der sie darauf hin-
weisen und einen Servicebereich dafür haben, wie 
ich mein Unternehmen in China ansiedle. Da findet 
man unglaublich viele Informationen, aber nichts 
zum politischen System des Landes, nichts, gar 
nichts. Ich erwarte, dass, wenn man einen Erklä-
rungskatalog online stellt, wie siedle ich mich in 
China an, dass man auch Informationen bekommt, 
mit welchem Staatsapparat, mit welcher Partei und 
mit welchen Unterdrückungsmechanismen ich das 
vor Ort zu tun habe. 

Auch unsere Hochschulen bieten unwahrschein-
lich viele Kurse zu kulturellen Eigenheiten Chinas 
an. Das ist gut und wichtig, da hat man viel inter-
kulturelle Kompetenz zu lernen, aber nichts zu: Mit 
wem habe ich es dort politisch zu tun? 

Wir dürfen niemanden kooperieren lassen, der o-
der die nicht weiß, mit wem er oder sie es vor Ort 
zu tun hat. Das ist unsere Verpflichtung als demo-
kratisches Land, das ist unsere Verpflichtung als 
Teil der europäischen Union. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

In der Tat brauchen wir eine Neujustierung euro-
päischer Chinapolitik, da wurde zum Glück in den 
letzten zwei Wochen eine ordentliche Debatte ent-
facht. Sehr viele Menschen justieren zumindest 
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schon einmal im Kopf neu. Wirklich ein tolles Zei-
chen in die richtige Richtung ist, dass der Uigure 
Ilham Tohti nächstes Jahr den Sacharow-Preis 
durch das Europäische Parlament verliehen be-
kommt. 

Ich bitte Sie um Unterstützung des Antrags. Ich 
habe signalisiert bekommen, dass das von einer 
breiten Mehrheit im Haus getragen wird. Darüber 
bin ich sehr froh. Ich hatte in den letzten zwei Wo-
chen ein bisschen Sorge, denn, auch das dürfen wir 
nicht vergessen und müssen wir uns deutlich ma-
chen: Man hat nicht nur vor Ort in China mit kriti-
schen Nachfragen, was wir hier so treiben, zu tun, 
sondern auch hier gibt es zwischendurch Vertrete-
rinnen und Vertretern der kommunistischen Partei, 
die nachfragen, was wir uns einbilden. – Vielen 
Dank für die Unterstützung des Antrages und auch 
für die Debatte! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Tuncel. 

Abgeordneter Tuncel (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es gibt auch Uiguren in Bremen. Nachdem der An-
trag geschrieben worden ist und entschieden war, 
dass wir diesen debattieren, habe ich versucht, mit 
ihnen in Kontakt zu kommen. Dies ist mir gelun-
gen. Sie sind alle – –. Ich soll einen großen Dank 
ausrichten von, von der Uigurischen Gemeinde 
würde ich nicht sagen, 

(Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Zu wenige!) 

es sind laut meiner Information vier Familien und 
zehn Studenten. Diese sind froh und glücklich, dass 
wir deutlich machen, dass wir das, was dort pas-
siert, nicht hinnehmen und dass wir sie nicht al-
leine lassen. Für sie war wichtig – –. Ich habe nach-
gefragt: Was habt ihr in Bremen für Probleme, wie 
sieht die Informationsmöglichkeit von euch zu eu-
rer Verwandtschaft aus? Habt ihr Kontakte? 

Leider war das sehr emotional. Sie dürfen ihre Ver-
wandtschaft nicht anrufen. Wenn sie anrufen, ich 
habe das in meiner ersten Runde erwähnt, dort 
wird überwacht, dann ist das ein Auslandskontakt 
und die Verwandten müssen damit rechnen, dass 
sie sofort in ein Lager gebracht werden. Aus diesem 
Grund ist es so, dass sie überhaupt keinen Kontakt 
zur Verwandtschaft haben. Ein anderer Punkt war, 
dass, wenn ihre Pässe ablaufen, diese nicht mehr 

verlängert werden und sie sich kaum bewegen 
können. Die Studenten haben dann auch große 
Probleme. 

Ich denke, wir sollten in Bremen und als Parlament 
noch einmal überlegen, es sind, glaube ich, insge-
samt nicht einmal 50 Uiguren in Bremen, ob wir uns 
gemeinsam für sie einsetzen können und dafür sor-
gen, dass sie diese Probleme in Deutschland nicht 
haben. Dass sie nicht alleine gelassen werden. Vie-
len Dank noch einmal an das ganze Parlament und 
danke für den ausgezeichneten Antrag und dafür, 
dass wir diesen gemeinsam gestellt haben. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Dogan: Als nächster Redner hat 
der Abgeordnete Dr. vom Bruch das Wort. 

Abgeordneter Dr. vom Bruch (CDU): Frau Präsi-
dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(Präsident Imhoff übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Zunächst möchte ich mich auch für meine Fraktion 
dafür bedanken, dass wir nicht nur eine wichtige, 
sondern auch eine im Ton nachdenkliche Debatte 
geführt haben, die sehr deutlich macht, dass wir, 
wenn man versucht, alles zusammenzubinden, in 
der Sichtweise auf die Politik in Richtung China an 
einem Wendepunkt stehen. Wir haben uns – es ist 
zur Sprache gekommen nach den Ereignissen auf 
dem Tiananmen-Platz, die 30 Jahre her sind – 
30 Jahre in eine Richtung bewegt, auch im Verhält-
nis zu China, auch in der Sichtweise auf China, die, 
wenn man es heute resümiert, sich zum Teil als Irr-
tum herausgestellt hat. In zweifacher Hinsicht: 
Lange ist davon ausgegangen worden, dass mit ei-
ner offensiven und mit einer intensiven Handelspo-
litik in Richtung China auch politische Fortschritte 
verbunden sein würden. Ich glaube, diese Hoff-
nung hat sich, Stand heute, auch mit Blick auf das 
hier in Rede stehende Beispiel, nicht erfüllt. 

Handelspolitik aus chinesischer Sicht hat sich als 
Machtpolitik herausgestellt und nicht als eine Poli-
tik, die einen Wandel und eine Öffnung in eine 
westlich orientierte, von Menschenrechten ge-
prägte Welt bedeutet, das müssen wir an dieser 
Stelle nüchtern resümieren. Das Zweite, was ich 
gern zur Sprache bringen möchte: Wir müssen 
heute bilanzieren, dass sich die Hoffnung, dass sich 
unsere Sichtweise von Menschenrechten, von De-
mokratie, von Rechtsstaatlichkeit auch in einem 
modernen China etablieren würde, nicht erfüllt hat. 
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China hat, Stand heute, eine andere Sichtweise auf 
Menschenrechte, ein anderes Verständnis von De-
mokratie, ein anderes Verständnis von Rechtsstaat-
lichkeit. Das fordert uns heraus. Es ist mit Recht da-
rauf hingewiesen worden, dass wir seit Jahrzehn-
ten nach Menschenrechten leben. Dass der Wert, 
pragmatische Politik mit einer werteorientierten 
Politik zu verbinden, der auch mit Blick auf unsere 
Vergangenheit ein Grundkonsens in dieser Demo-
kratie in unserem Lande ist. 

Es gibt Beispiele aus der Nachkriegszeit, ich nenne 
das Stichwort Ruanda, bei denen wir auch mit ei-
nem modernen Verständnis von Menschenrechten, 
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu lange 
weggesehen haben, wo wir politische Schuld auf 
uns geladen haben. Das darf uns mit Blick auf 
China, mit Blick auf dieses konkrete Beispiel der 
Uiguren, meinetwegen auch mit Blick auf Hong-
kong, dieses Stichwort ist noch nicht gefallen, nicht 
noch einmal passieren. Wir müssen heute eine Po-
litik resümieren, die desillusioniert daherkommt, 
und wir müssen mit Blick auf die Welt eine nüch-
terne Bilanz in Richtung chinesischer Politik zie-
hen. 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Lassen Sie mich noch eines hinzufügen. So wichtig 
es ist, dieses aus Bremen zu verdeutlichen, so wich-
tig das ist, dieses auch mit Blick aus Deutschland 
klar zu machen: Das bleibt im Verhältnis zu einer 
modernen Staatenordnung in dieser Welt wir-
kungslos, wenn wir es nicht lernen, mit einer euro-
päischen Stimme in diese Richtung zu sprechen. 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP) 

Deshalb ist die Bilanzierung chinesischer Politik 
auch ein Appell an uns selbst, nämlich Außenpoli-
tik, Menschenrechtspolitik mit einer starken 
Stimme Europas zu versehen, dann wird sie wir-
kungsvoller sein als bisher, und das muss unser Ziel 
sein. – Herzlichen Dank! 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächste Redner hat das Wort 
der Staatsrat Ehmke. 

Staatsrat Ehmke: Herr Präsident, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich will nicht groß in 
der Sache ergänzen, weil das sehr eindringlich und 
sehr ausführlich vorgetragen worden ist. Ich will im 

Wesentlichen auf den Punkt eingehen, der ange-
sprochen worden ist: Ist es notwendig, dass sich die 
Bremische Bürgerschaft mit dem Thema beschäf-
tigt? Es wurde darauf hingewiesen: Die Bundesre-
gierung hat gemeinsam mit 22 oder 23 anderen 
Staaten gegenüber der UN vorgetragen, dass man, 
Antje Grotheer hat die Wortwahl kritisiert, aber wie 
es im diplomatischen Geschäft oft so ist, dass man 
wegen der Menschenrechtsverletzungen in großer 
Sorge sei, dass man eine unabhängige Untersu-
chung, den freien Zugang der UN-Organisation zu 
dieser Region fordere. Auch der Bundesaußenmi-
nister hat sehr deutlich gemacht, dass die Men-
schenrechte unteilbar sind und die Weltgemein-
schaft die Augen vor der aktuellen Situation nicht 
verschließen dürfe. 

Zur Frage, ob es dann noch nötig ist, dass sich die 
Bremische Bürgerschaft, das Bundesland Bremen 
mit dieser Frage beschäftigt: 

Ich meine ja, aus zwei Gründen: Zum einen, wäh-
rend 23 Staaten erklärt haben, dass sie wegen der 
Menschenrechtsverletzungen in großer Sorge sind, 
dass sie eine internationale Untersuchung und eine 
Veränderung der Zustände fordern, hat eine ganze 
Reihe von Staaten erklärt, dass sie dies für eine 
ziemlich unverfrorene Einmischung in innerchine-
sische Angelegenheiten halten. Es ist mitnichten 
so, dass es einen weltweiten Konsens darüber gibt, 
dass Menschenrechtsverletzungen anzuprangern 
und durch die UN zu untersuchen sind. Es gibt 
auch starke Kräfte, der Abgeordnete Dr. vom Bruch 
hat darauf hingewiesen – –. Es gibt international 
unterschiedliche Sichtweisen auf den Umgang mit 
solchen Problemlagen. Gerade deshalb ist es rich-
tig, dass wir in Deutschland und Europa an jeder 
Stelle gemeinsam darauf hinweisen. Ja, das mag 
eine Einmischung in innere Angelegenheiten sein, 
aber es ist eine berechtigte und notwendige Einmi-
schung der Weltgemeinschaft und der westlichen 
Wertegemeinschaft. Dann, wenn Menschenrechts-
verletzungen im Raum stehen, kann man sich nicht 
darauf zurückziehen, dass jemand anderes zustän-
dig ist, sondern in dem Fall müssen wir als Demo-
kratinnen und Demokraten die Stimme erheben. 

(Beifall) 

Dieser Hinweis, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, dass ist der zweite Punkt, gilt auch für die 
Zuständigkeitsverteilung innerhalb Deutschlands. 
Da, wo Menschenrechtsverletzungen im Raum ste-
hen, kann man sich nicht mit dem formalen Ver-
weis auf die Zuständigkeiten des Bundes aus der 
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Debatte ziehen, sondern da gilt es, auf allen Ebe-
nen Haltung zu zeigen. 

Das gilt insbesondere für Bremen, denn das 
schreibt uns unsere Bremische Landesverfassung 
bereits ins Stammbuch. Ich finde, es lohnt immer 
mal wieder, in die Präambel unserer Landesverfas-
sung zu schauen, die unser Wirken, das Wirken des 
gesamten Staatswesens unter die Eindrücke der 
Vernichtung durch den Nationalsozialismus ge-
stellt und gesagt hat: Diese Erschütterung unserer 
Zivilisation muss für uns immer die Leitschnur un-
seres Handelns sein und verpflichtet uns, mit allen 
unseren Organisation, allen unseren Institutionen 
und Organen, mit unserem ganzen politischen Wir-
ken für die Menschenrechte, für den Frieden und 
für die Freiheit überall in Bremen und in der Welt 
einzutreten. Dazu gehören auch solche Bekennt-
nisse wie heute. Vielen Dank! 

(Beifall CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Präsident Imhoff: Meine Damen und Herren, wei-
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen, SPD, DIE LINKE, CDU und FDP mit der 
Drucksachen-Nummer 20/209 seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzei-
chen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP, Abgeordneter Timke [BIW]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

Stimmenthaltungen? 

(M.R.F., Abgeordneter Beck [AfD], Abgeordneter 
Jürgewitz [AfD]) 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) stimmt 
dem Antrag zu. 

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt auf-
rufe, begrüße ich recht herzlich die Studiengruppe 
B des Polizeivollzugsdienstes der Hochschule für 
Öffentliche Verwaltung. Herzlich willkommen hier 
im Haus! Ich wünsche Ihnen einen interessanten 
Nachmittag. 

(Beifall) 

Gesetz zur Änderung des Bremischen 
Hilfeleistungsgesetzes 
Mitteilung des Senats vom 29. Oktober 2019 
(Drucksache 20/115)  

Die Bürgerschaft (Landtag) hat den Gesetzesent-
wurf in ihrer 5. Sitzung am 21. November 2019 in 
erster Lesung beschlossen. 

Wir kommen zur zweiten Lesung. 

Die Beratung ist eröffnet. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer das Gesetz zur Änderung des Bremischen Hil-
feleistungsgesetzes in zweiter Lesung beschließen 
möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 

(Dafür SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, 
FDP) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen CDU, Abgeordneter Beck [AfD], Abge-
ordneter Jürgewitz [AfD], Abgeordneter Timke 
[BIW]) 

Stimmenthaltungen? 

(M.R.F.) 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) be-
schließt das Gesetz in zweiter Lesung. 

Zugang zum digitalen Nachlass – was tut der Se-
nat? 
Große Anfrage der Fraktion der FDP 
vom 10. Oktober 2019 
(Drucksache 20/101)  

Dazu 

Mitteilung des Senats vom 26. November 2019 
(Drucksache 20/184)  

Dazu als Vertreter des Senats Herr Staatsrat 
Tschöpe. 

Ich gehe davon aus, dass der Senat die Antwort auf 
die Große Anfrage nicht mündlich wiederholen 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/209
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/115
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/101
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/184
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möchte, sodass wir direkt in die Aussprache eintre-
ten können. 

Die Aussprache ist eröffnet. 

Als erster Redner hat das Wort Herr Professor 
Dr. Hilz. 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Sehr ge-
ehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Wir haben uns mit dieser Großen Anfrage an den 
Senat gewandt, weil ein Thema uns in Zukunft 
auch immer weiter beschäftigen wird: Das ist der 
digitale Nachlass. Das meint: Was ist, wenn wir ein-
mal nicht mehr sind, aber unsere digitalen Ac-
counts noch bestehen? 

Ich bedanke mich beim Senat für die Antwort, bin 
aber an verschiedenen Punkten anderer Meinung. 
Wir sehen weiteren Handlungsbedarf zum Beispiel 
bei der Ausschlagungsfrist von sechs Wochen oder 
beim digitalen Erbschein, darauf möchte ich im 
Laufe der Rede eingehen. 

In der Vorbereitung – und die zog sich einige Zeit, 
schon einige Monate hin, – in der wir uns mit der 
Frage, wie es eigentlich mit dem digitalen Nachlass 
aussieht, beschäftigt haben, ist auch mir selbst zum 
ersten Mal bewusst geworden, dass auch ich viel-
leicht etwas regeln muss und habe einmal meine 
Accounts zusammengestellt und meiner Frau ge-
sagt, wo ich alle meine Zugangsdaten hinterlege. 
Was meinen Sie, auf wie viele Accounts ich gekom-
men bin? 61 und ich bin mir nicht einmal sicher, ob 
ich tatsächlich alle Accounts erfasst habe, angefan-
gen beim Onlinebanking über die Accounts in so-
zialen Medien, Einkäufe die ich tätige und so wei-
ter und so fort. 

Insofern besteht hier dringender Handlungsbedarf 
und wir haben gefragt, wie der Senat das sieht. Der 
hat gesagt, durch das Facebook-Urteil wäre alles 
geregelt. Das Facebook-Urteil regelt natürlich den 
digitalen Nachlass für denjenigen, der ihn in An-
spruch nehmen möchte. Es gibt weiterhin die Aus-
schlagungsfrist von sechs Wochen und da frage ich 
mich, wer denn tatsächlich, in diesem Falle sind es 
meine 61 oder vielleicht etwas mehr Accounts, in-
nerhalb von sechs Wochen recherchieren kann. Ich 
glaube, das ist schwer möglich. Insofern glaube ich, 
ist hier eine Verlängerung der Frist zwingend er-
forderlich. 

Wenn wir weiter in die Antworten hineinschauen, 
dann erkennt man zu den Fragen zwei, drei und 
vier relativ viele Wiederholungen. Wenn wir zum 

digitalen Erbschein kommen, habe ich das Gefühl, 
Sie haben den Kern der Frage beziehungsweise 
unsere ganze Frage falsch verstanden. Uns geht es 
in dieser Frage nicht darum, einen extra Erbschein 
für unsere digitalen Spuren zu fordern, sondern es 
geht darum, den Erbschein der erstellt wird, in di-
gitaler Form zu erstellen. Weil wir es hier mit inter-
national agierenden Konzernen zu tun haben, die 
ihren Sitz nicht immer in Deutschland haben und 
denen gegenüber man als Erbe seine Rechte gel-
tend machen muss. Im Fall meiner 61 Accounts 
müsste man also diesen Erbschein 61 Mal beglau-
bigen lassen und zu 61 Stellen schicken. Das geht 
deutlich einfacher, indem man das Ganze elektro-
nisch hat und ein elektronisches Zertifikat weiter-
gibt. 

Die Erforderlichkeit, ist unstrittig. Ich glaube, jeder 
hat schon einmal in den sozialen Netzwerken Erin-
nerungen zu Menschen bekommen, die Geburts-
tag haben, die aber leider schon verstorben sind. 
Mir ist das häufiger so gegangen, was am Ende im-
mer eine sehr merkwürdige Stimmung auslöst und 
hier sind Regelungen zu vereinfachen und mit 
Blick auf ein echtes digitales Dokument, das man 
an die Institutionen schicken kann, erforderlich. 

Herr Staatsrat, Sie weisen in den Antworten auf 
verschiedene Erkenntnisse der Länder-Arbeits-
gruppe „Digitaler Neustart“ hin. Sie waren aber, 
soweit mir bekannt ist, nicht beteiligt. Beteiligt wa-
ren Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, 
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, in 
der Federführung Rheinland-Pfalz, Saarland, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. In 
dem Abschlussbericht sind Bremen, Thüringen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 
nicht aufgeführt. Das wundert uns ein bisschen, 
denn auch für Bremen hat die Frage des digitalen 
Neustarts große Bedeutung. 

Aus unserer Sicht besteht bei der Ausschlagungs-
frist weiterer Handlungsbedarf. Sie muss für digi-
tale Nachlässe zwingend verlängert werden. Wir 
brauchen einen digitalen Erbschein mit dem man 
sein Erbe oder seinen Anspruch bei den verschie-
denen Unternehmen und Institutionen auch rechts-
sicher geltend machen kann. Damit bin ich am 
Ende angelangt. – Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit! 

(Beifall FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Öztürk. 
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Abgeordneter Öztürk (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Vorweg vielen Dank für die Große 
Anfrage der FDP, die auch im Deutschen Bundes-
tag Gegenstand einer Debatte war, und wir müssen 
uns vergegenwärtigen, um was es hier eigentlich 
geht. Fast alle hier in diesem Raum sind auf Face-
book, auf Instagram, vermutlich auch auf Twitter 
unterwegs, haben ein Spotify-Konto, haben Netflix 
oder Amazon Prime, 

(Abgeordneter Dr. vom Bruch [CDU]: Ist das jetzt 
der Werbeblock?) 

(Unruhe) 

oder sind auf Tinder. Die Liste ist sehr, sehr lang. 
Das ist der Werbeblock. Warum erwähne ich diese 
Unternehmen beim Namen? Weil sie alle nicht ih-
ren Firmensitz in Deutschland haben, sie haben 
alle nicht ihren Firmensitz in Europa, und da 
möchte ich kurz die Brücke schlagen. Wir benutzen 
vielleicht die Bezahldienste wie PayPal, es sind al-
les Unternehmen aus dem Silicon Valley, die ihren 
Firmensitz vor Ort haben, und wenn man zum Bei-
spiel darüber spricht, ob man einen digitalen Erb-
schein in der Praxis umsetzen kann, werden wir 
auch auf rechtliche Schwierigkeiten stoßen, ein-
fach aus Verbraucher- und Verbraucherinnensicht, 
um bei den Unternehmen durchzukommen. 

Ich gebe Ihnen Recht: Wenn man zählt, wie viele 
Accounts man hat, hinzugerechnet die E-Mail-Ac-
counts, die eigenen Bank-Accounts, die man noch 
online betreut, ist die Liste lang. Dann speichern 
wir unsere Daten auf irgendwelchen Sticks oder 
auf dem iPad, vielleicht sogar noch passwortge-
schützt. Das heißt, da ist eine Fülle an Daten und 
Informationen vorhanden, die wir nicht nur auf den 
eigenen Geräten hinterlegt haben, sondern auch 
bei den Plattformbetreibern, bei denen wir unsere 
Kreditkartendaten hinterlegen, wir hinterlegen un-
sere persönlichen Daten, die Handynummer, den 
Kennwortschutz zur Wiederherstellung eines Pass-
wortes, die Liste ist sehr lang. Für Angehörige ist 
dieses Zeitfenster von sechs Wochen nach dem To-
desfall, um alles zu ermitteln, sehr kurz. Den Han-
dyvertrag zu kündigen mag vielleicht noch das Ein-
fachere sein, wenn man angeschrieben wird, weil 
man das noch einigermaßen analog klären kann. 
Aber all die anderen Unternehmen, die ich aufge-
zählt habe, sind die gängigsten, auf den Milliarden 
von Menschen unterwegs sind. Da durchzukom-
men, selbst auf Facebook eine Gedächtnisseite 
auszurufen, ist keine einfache Angelegenheit. 

Es erfordert so viel Schriftverkehr, wo man so viele 
Dokumente nachreichen muss, bis Facebook das in 
den Zustand versetzt. Twitter macht so etwas gar 
nicht, Instagram ist noch nicht darauf eingestellt, 
die verweisen auf die AGBs von Facebook. 
WhatsApp empfiehlt, einfach die Nummer löschen, 
dann ist es vorbei. Das rettet uns nicht, das bringt 
uns in der Sache nicht weiter. Was wir aber brau-
chen, und deswegen bin ich mit einigen Antworten 
vom Senat nicht immer zufrieden, aber er stützt 
sich ja auch auf das, was das Bundesjustizministe-
rium an der Stelle vorgibt – –. Ich glaube, das ist der 
Punkt, an dem wir uns festlegen müssen, dass der 
Bund einiges mehr tun muss, gemeinsam mit den 
Plattformbetreibern, die werden nämlich von sich 
aus dieses Problem nicht lösen, zumindest nicht zu 
unserer Zufriedenheit. 

Was wir machen können ist, ihnen einen verlässli-
chen Rechtsrahmen zu geben, sowohl den Platt-
formbetreibern als auch den Bürgerinnen und Bür-
gern, bei dem man Ansprüche, also Verbraucher-
ansprüche hat, und dass, wenn diese abgegolten 
sind, das mit deutschem Recht, das mit europäi-
schen Recht in Einklang zu bringen. Das wäre 
schon ein erster, wesentlicher Schritt. 

Eine andere Situation ist dieses Abwarten und Be-
obachten. Das Bundesjustizministerium, so geht es 
zumindest aus der Antwort des Senats hervor, sagt 
wortwörtlich: Man beobachte die Situation. Was 
wir brauchen, ist eine tragfähige Lösung für die 
Plattformbetreiber, und darauf hoffen wir. Die 
Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber an der Stelle ist 
Hoffnung doch der falsche Ansatz. Es gibt diese 
Studie, die auch in der Senatsantwort erwähnt 
wird, zum digitalen Nachlass. Ich bin auf die Er-
gebnisse gespannt, aber dennoch sehe ich die 
Möglichkeiten, dass wir selbst in irgendeiner Form 
weiterhin aktiv werden können, damit der Bund 
hier entsprechend vorpreschen kann. 

Da wäre die Möglichkeit, über die Verbraucher-
schutzzentralen zu gehen. Die erklären auf ihren 
Homepages, was Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, also jeder Einzelne von uns, zu Lebzeiten 
schon regeln kann, nämlich den digitalen Nachlass 
zu regeln, so wie man regelt: Wer erbt mein Auto, 
wer erbt das Haus, wer erbt die Grundstücke oder 
wer erbt gar nichts. Hier muss man die Verbrau-
cherzentralen stärken über den Bund, die könnten 
das auf die Länder verteilen mit Informationskam-
pagnen, und am Ende des Tages steht und fällt es 
auch mit uns selbst. Jeder Einzelne von uns muss 
sich um seine digitalen Spuren, die er zu Lebzeiten 
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nicht nur legt, sondern auch vermutlich hinterlas-
sen wird, von vornherein kümmern. Es gibt wich-
tige Möglichkeiten, zum Beispiel bei dem einen o-
der anderen Plattformbetreiber, dass man soge-
nannte Notfallkontakte hinterlegen kann. 

(Abgeordneter Strohmann [CDU]: Bestimmt Tin-
der!) 

Die sind hinterlegt für Menschen, die im Falle eines 
Todes den Zugriff haben. Ob das datenschutzrecht-
lich immer das Richtige ist, weil jeder nutzt auch 
Messenger-Dienste, und man möchte vielleicht 
nicht, dass die Angehörigen, die das Erbe überneh-
men, auch die persönliche Post übernehmen, die in 
dem jeweiligen Posteingang vom jeweiligen Portal-
betreiber hinterlegt ist. Ich glaube, wir sind noch 
ziemlich am Anfang dieser Debatte. 

(Glocke) 

Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, und ich 
glaube, den einen oder anderen Punkt können wir 
auch in den Ausschüssen diskutieren und schauen, 
wie wir auf den Bund wirken können. Das Fried-
hofsgesetz, die Bestattungsrichtlinien, die können 
die Länder regeln, aber den digitalen Nachlass, das 
obliegt uns nicht, das sind Bundesgesetze, und wir 
sind auch ein Stück weit angehalten zu schauen, 
welche Entwicklungen aus Berlin kommen. – 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Janßen. 

Abgeordneter Janßen (DIE LINKE): Sehr geehrter 
Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Fraktion der FDP hat hier genauso wie in 
Hamburg, glaube ich, und im Bundestag das 
Thema digitaler Nachlass auf die Tagesordnung 
gesetzt. Ich möchte zunächst auf einige inhaltliche 
Punkte eingehen, bevor ich darauf zurückkomme, 
ob die in der Frage verwobenen Vorschläge der 
Fraktion der FDP dadurch besser werden, dass man 
sie an verschiedenen Stellen aufwirft. 

(Vizepräsidentin Grotheer übernimmt den Vorsitz.) 

Zunächst zum Hintergrund: Wenn ein Mensch ver-
stirbt, können ein oder mehrere Hinterbliebene in-
nerhalb einer gewissen Frist ein Erbe antreten oder 
es ausschlagen. In diesem Falle geht nicht nur das 
Vermögen in Form von materiellen Gütern auf den 

oder die Erben über, sondern im Rahmen der soge-
nannten Universalsukzession auch Verpflichtun-
gen. 

Das sogenannte Facebook Urteil des Bundesge-
richtshofes aus dem Jahr 2018 stellt fest, dass der 
physische Nachlass dem digitalen Nachlass gleich-
gestellt ist und dass das nicht nur für Datensamm-
lungen, also die iTunes-Sammlung oder so etwas 
gilt, sondern auch für E-Mail-Postfächer und Profile 
in sozialen Netzwerken. Mit dieser Rechtspre-
chung schafft der Bundesgerichtshof Klarheit dar-
über, dass hier eine Unterscheidung des digitalen 
und des materiellen nicht gegeben sein darf und 
auch nicht gegeben ist und räumt damit Zweifel 
aus dem Weg. 

Der Senat antwortet daher auf die Fragen der Frak-
tion der FDP zutreffend, dass auf dieser Grundlage 
keine neue Rechtsvorschrift für die Frage des digi-
talen Nachlasses benötigt wird, soweit es das An-
treten des Nachlasses und die Übertragung der 
rechtlichen Verpflichtungen, die damit einherge-
hen, angeht. Deshalb muss auch die Forderung die-
ses digitalen Erbscheins mit Sicherheit noch einmal 
genauer geprüft werden. Es ist gut, dass sie das 
noch einmal konkretisiert hatten. Aus den Antwor-
ten des Senats habe ich verstanden, dass es ein pa-
ralleles Verfahren gibt. Dem hätte ich jetzt vehe-
ment widersprochen, da Sie aber noch einmal aus-
gedrückt haben, dass es um die Digitalisierung des 
Erbscheins geht, kann man vielleicht darüber 
nachdenken, ob es den in einer einfachen Form ge-
ben kann. 

Fakt bleibt aber die grundlegende Unterscheidung 
– wir haben auf der einen Seite den sachgegenstän-
digen materiellen Bereich und auf der anderen den 
digitalen –, die gibt es so nicht. Ich würde daher 
festlegen, dass man über die Art des antretenden 
Erbes diskutieren kann, aber nicht darüber, dass 
hier grundsätzlich unterschiedliche Rechte gelten. 

Unbenommen von der rechtlichen Frage ist die 
Durchsetzung des Rechts und da stoßen wir in der 
Realität unbestreitbar auf Schwierigkeiten. Inter-
nationale Konzerne wie Facebook oder Apple 
durch nationale Gesetzgebung zu binden, ist äu-
ßerst herausfordernd. Auch wenn im Land Bremen 
die Anzahl der Fälle, das geht aus der Antwort her-
vor, die vor Gerichten verhandelt werden, relativ 
überschaubar ist, wissen wir aus anderen Bundes-
ländern, dass es immer wieder Prozesse gab, in de-
nen Apple und Facebook mit Zwangsgeldern dazu 
gezwungen werden mussten, den Zugang zum di-
gitalen Nachlass zu ermöglichen. Hier müssen wir 
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als Politiker sehr sorgfältig schauen, ob sich bei 
Apple, Google, Facebook und Co. eine Praxis ver-
stetigt, bei denen der Zugriff auf den Nachlass 
durch Gerichtsurteile erstritten werden muss oder 
ob sich nicht mittelfristig eine Praxis einstellt, in der 
dieser Unwillen überwunden wird und auf der 
Grundlage der AGBs und des Umgangs diese 
Gleichberechtigung auch in die Praxis eingeführt 
wird. 

Für uns steht fest, dass man noch einmal über die 
Ebene der europäischen Rechtsprechung nachden-
ken muss. Europa heißt für uns, dass wir die Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger über die Grenzen des 
Nationalstaats hinaus stärken wollen und nicht, 
dass Konzerne sich vor den nationalen Gesetzge-
bungen verstecken können. Ein grundlegendes Ur-
teil des Bundesgerichthofs allein reicht nicht aus, 
um die individuellen Rechtsansprüche durchzuset-
zen. 

Die Verbraucherzentralen sind, weil sie stellvertre-
tend klageberechtigt sind, die richtigen Ansprech-
partner für Hinterbliebene. Wir als Koalition haben 
uns deswegen im Koalitionsvertrag explizit darauf 
verständigt, dass wir die Verbraucherzentralen ins-
besondere bei der Beratung von digitalen Themen 
stärken wollen. Hierbei werden wir ganz praktisch 
bei der Durchsetzung der Rechtsansprüche der 
Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Letztendlich 
gilt beim digitalen Nachlass dasselbe wie beim 
physischen Nachlass, wenn man diese Unterschei-
dung jetzt noch einmal aufgreifen möchte: Die Bür-
gerinnen und Bürger sind selbst verantwortlich, 
möglichst frühzeitig und in Absprache mit den spä-
teren Hinterbliebenen eine Klärung ihrer Verhält-
nisse vorzunehmen. 

Abschließend erlauben Sie mir noch die Anmer-
kung zu der Fragestellung der FDP. Sie versuchen 
auf verschiedenen Ebenen die Frage aufzugreifen, 
ob es gesetzliche Regelungslücken gibt, ob man 
endlich im digitalen Zeitalter ankommen muss. Ich 
glaube, was wir feststellen können ist, die grundle-
gende Unterscheidung zwischen dem digitalen 
Nachlass und dem physischen Nachlass gibt es zu-
mindest auf der rechtlichen Unterscheidungsebene 
nicht. Klar ist aber auch, dass wir insbesondere die 
Konzerne, die international agieren, in die Pflicht 
nehmen müssen, dieses geltende Recht umzuset-
zen und im Zweifelsfall dafür auch geeignete Mit-
tel weiterentwickeln müssen. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner er-
hält der Abgeordnete Günthner das Wort. 

Abgeordneter Günthner (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Das Internet ist ja vor einiger Zeit einmal als 
Neuland bezeichnet worden. 

(Zuruf CDU: Oh! – Abgeordnete Neumeyer [CDU]: 
Damals!) 

Ich habe doch gar nicht gesagt von wem. Für die 
Frage, welche rechtlichen Auswirkungen das hat, 
hat der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil 2018 
den Grundsatz geklärt. Daraus entstehen aber, und 
das ist bisher auch in der Debatte deutlich gemacht 
worden, natürlich noch eine ganze Reihe von wei-
tergehenden Fragen, denn das, was praktisch dar-
aus dann folgen kann, ist noch nicht völlig deutlich. 

Das Justizministerium, auch das ist gut ausgeführt 
worden, sagt zum jetzigen Zeitpunkt, und das ist 
durchaus, ich finde, eine entscheidende Einschrän-
kung: Sie sehen keinen weiteren rechtlichen Rege-
lungsbedarf, immer davon ausgehend was 2018 in 
diesem Urteil beschrieben worden ist, dann auch 
entsprechend von den Unternehmen auf dieses be-
zogen worden ist, umgesetzt wird. 

Plausibel ist, dass wir das genau beobachten müs-
sen. Plausibel ist, dass wir dafür Antworten finden 
müssen. Plausibel ist, dass die Komplexität, – –. 
Hauke Hilz hat auf die 61 Accounts hingewiesen, 
ich habe meine jetzt nicht gezählt, aber es wird 
wahrscheinlich bei allen so sein, man hätte auch in 
den Raum die Frage stellen können, wer hat denn 
von den Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen, 
seinen oder ihren digitalen Nachlass bereits gere-
gelt? Auch das zeigt, dass wir es hier mit einem 
Thema zu tun haben, das immer wichtiger wird. 

Unser Altkollege, in Anführungszeichen, Jens Krü-
ger, der sich von der anderen Seite mit dem Thema 
beschäftigt, nämlich eher aus historischer Sicht, aus 
archivarischer Sicht, hat vor einiger Zeit einen Auf-
satz veröffentlicht, indem auch mit einigen Zahlen 
operiert wird. Wenn sie sich anschauen, also wenn 
man von diesen Wachstumsraten, beispielsweise 
bei Facebook ausgeht, dass die sich fortsetzen, 
dann hätten wir im Jahr 2100 4,9 Milliarden Ac-
counts von Verstorbenen bei Facebook, die dort 
dann archiviert sind, wobei aber die Fragen, wie 
die Archivierung stattfindet, wie die Zugänglich-
keit stattfindet, noch offen sind. 
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Insofern zeigt sich das mit der Großen Anfrage, die 
hier gestellt worden ist, dass die FDP durchaus ein 
Thema aufgegriffen hat, das uns in den kommen-
den Jahren umfangreich begleiten wird, das uns si-
cher auch in Bremen in vielerlei Hinsicht begleiten 
wird. Das nach meiner Auffassung insofern auch 
noch eine ganze Reihe, einen großen Raum an 
Möglichkeiten bietet, sich damit auseinanderzuset-
zen und dann möglicherweise auch festzustellen, 
dass es weiteren auch gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf in der Zukunft geben kann. Insofern 
sehe ich das auch ein Stück weit als Auftakt für 
eine Debatte über digitalen Nachlass und all die 
Fragen, die sich daraus ergeben. – Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner er-
hält das Wort der Abgeordnete Meyer-Heder. 

Abgeordneter Meyer-Heder (CDU): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! 
Das ist ja gerade kein richtiges sogenanntes Aufre-
gerthema, wenn ich das mit den Debatten verglei-
che, die wir heute schon geführt haben. Als fünfter 
Redner versuche ich einmal nur ein paar Sachen zu 
ergänzen und nicht alles noch einmal zu erzählen. 

Wir haben eine gewisse Regelung, die Durchsetz-
barkeit ist in Bremen, glaube ich, ganz gut gewähr-
leistet, zumindest sind da wenige Fälle bekannt. 
Ich glaube auch tatsächlich, und darauf würde ich 
gern noch einmal zurückkommen, dass der digitale 
Erbschein tatsächlich ein Schritt nach vorn ist, weil 
ich nicht einmal glaube, dass Unternehmen wie 
Amazon Accounts nicht herausgeben wollen, weil 
sie daran kein Interesse haben, sondern dass es tat-
sächlich organisatorisch bedingt ist, weil es so rie-
sige Datenmengen sind und riesige Anfragemen-
gen. Ich glaube, wenn wir da etwas Digitales hät-
ten, um mit allen zu kommunizieren, wäre das ein 
Schritt nach vorn. 

Dann mache ich vielleicht noch einen weiteren 
Schritt nach vorn. Herr Lühr, wo Sie gerade hier sit-
zen, wollen wir nicht in Bremen versuchen, so ein 
Thema, das noch relativ neu und noch nicht überall 
besetzt ist, hier in Bremen zu besetzen? In der IT 
nennen wir es immer Sandboxing, das heißt, man 
sucht sich einen Pilotkunden, baut eine geschlos-
sene Infrastruktur auf und probiert darin etwas aus. 
Vielleicht können wir hier in einer konzertierten 
Aktion das Thema einmal auf die Tagesordnung 
setzen, und dann haben wir nicht nur ELFE als Vor-

zeigeprojekt, sondern vielleicht auch einen digita-
len Erbschein. Dafür würde ich meine Zusammen-
arbeit und auch die meiner Fraktion gern anbieten 
und vielleicht können wir darüber nach dieser De-
batte reden. 

Am Anfang habe ich den Begriff Aufregerthema 
genannt und ich würde das gern noch einmal auf-
nehmen, weil es jetzt meine dritte Bürgerschafts-
woche ist – ich bin ja noch neu. Ein Aufregerthema 
habe ich schon, und das möchte ich auch noch ein-
mal zum Ausdruck bringen: Wir haben gestern zum 
Thema Frauen, Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende 
debattiert. Das ist ein Thema, das seit Jahren im-
mer schlechter wird und dann wird hier von den 
Kolleginnen und Kollegen aus der SPD und von 
den Grünen debattiert, die ja seit zwölf Jahren Re-
gierungsverantwortung haben. Sie diskutieren hier 
mit, als hätten Sie damit nichts zu tun. 

(Abgeordnete Dr. Müller [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist doch nicht wahr! – Abgeordneter Lenkeit 
[SPD]: Haben Sie gestern geschlafen?) 

Das finde ich immer noch ein bisschen irritierend, 
und dann bin ich auch schon fertig. – Vielen Dank! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
Herr Staatsrat Tschöpe das Wort. 

Staatsrat Tschöpe: Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Zur Untrennbarkeit von digitalem und 
physischem Nachlass ist, glaube ich, alles gesagt. 
Es gibt nur einen Nachlass, der unterschiedliche 
Ausprägungen hat, einmal ist es Geld, einmal sind 
es Sachen, einmal sind es digitale Bezugsrechte – 
es gibt keine Unterscheidung. Deshalb muss man 
das auch nicht weiter diskutieren, das ist zu der 
Frage deutlich geworden. 

Deshalb will ich mich darauf beschränken, auf die 
beiden Vorschläge einzugehen, die Sie gemacht 
haben, Herr Professor Dr. Hilz. Ein digitaler Erb-
schein, das hört sich sehr gut an, aber wem gegen-
über soll der denn jemals vorgelegt werden? Wer 
sich ein bisschen mit angelsächsischem Recht aus-
einandergesetzt hat, der weiß, amerikanisches Erb-
recht, da ist das englische ähnlich, erfordert zur 
Geltendmachung eines Nachlasses einen soge-
nannten Personal Representative. Das heißt, einer 
der vor Ort diesen Nachlass geltend macht. Dieser 
Personal Representative muss nachweisen, dass er 
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jemanden vertritt, und das ist in Folge eines Testa-
mentes oder wenn er einen Deutschen vertreten 
muss, in Form eines Erbscheins. 

Die US-amerikanischen Einzelstaaten erfordern 
aber im Streitfall nicht, dass man irgendeinen digi-
talen Erbschein oder einen fotokopierten Erbschein 
dahin schickt, sondern die fordern, immer im Streit-
fall, dass es eine sogenannte Apostille nach dem 
Haager Übereinkommen gibt. Wer sich damit ein-
mal beschäftigt hat, der weiß, welcher Spaß das ist, 
eine Apostille im Rechtsverkehr zu erwirken und 
dann auch noch in einem fremden Land. Das heißt, 
wenn Sie da ankommen, und eine PDF-Kopie vor-
legen oder per Luftpostbrief eine Fotokopie eines 
deutschen Erbscheins, haben Sie an dieser Stelle 
überhaupt noch nichts gewonnen, weil dann das 
Apostille-Verfahren anläuft. 

Insofern ist der digitale Erbschein in Auseinander-
setzung, zumindest mit angelsächsischem Recht, 
sofort herstellbar. Herr Kollege Lühr, Sie müssen im 
Nachlassgericht einfach den PDF-Drucker zur Ver-
fügung stellen. Das ist der digitale Erbschein. 

Wir haben doch ein völlig anderes Problem. Wir ha-
ben nicht das Problem, dass wir in Deutschland 
Dinge nicht geregelt haben, sondern wir haben das 
Problem, dass die Auseinandersetzung nicht zwi-
schen digital und analog besteht, sondern eine 
Auseinandersetzung unter unterschiedlichen 
Rechtssystemen und unterschiedlicher Internatio-
nalität ist. Deshalb lässt sich der Strich ganz einfach 
darunterziehen: Diese Regelung, die haben Sie ja 
nur im Streitfall zu treffen, also wenn Amazon noch 
Forderungen hat, dann wird es die hier in Deutsch-
land vor einem Gericht geltend machen oder auch 
nicht. Wenn Sie eine Forderung gegen einen Ama-
zon-Händler haben, müssen sie diese gegen Ama-
zon geltend machen, da gibt es Clearingmechanis-
men, oder Sie müssen in einem fremden Land kla-
gen. Das alles ist ein Problem des internationalen 
Rechtsverkehrs und unterliegt den üblichen Re-
geln, wie wir sie immer im internationalen Rechts-
verkehr haben. Das ist mit der reinen Digitalisie-
rung kein Stück leichter zu machen. 

Ich komme einmal zurück auf die Fragestellung ei-
ner Ausschlagungsfrist. Sie sagen sechs Wochen 
sind zu kurz. Sechs Wochen sind eine extrem kurze 
Zeit, übrigens aber für jede Erbschaft. Wenn je-
mand verstirbt, haben Sie erst einmal mit etwas an-
derem zu tun, so hoffe ich, als sich um den Vermö-
gens- und Verpflichtungsstatus dieser Person Ge-
danken zu machen. Damit müssen Sie nämlich erst 
einmal emotional zurechtkommen, dann müssen 

Sie überlegen, wie bringen Sie den oder die an-
ständig unter die Erde und dann fangen Sie an Pa-
piere zu sortieren und zu sortieren, woraus das 
Erbe besteht. 

Diese Situation hat man aber nicht nur im digitalen 
Bereich, sondern selbstverständlich ist die Frage: 
Hat derjenige ein Auslandskonto? Hat er das bei-
spielsweise, weil das Zinsniveau in Deutschland 
nicht so hoch ist, über Zinspilot irgendwo bei einer 
maltesischen Bank abgeschlossen? All das finden 
Sie nur, wenn man das so macht, wie Sie das am 
Anfang gesagt haben: Wer es seinen Erben einfach 
machen will, der muss einen Überblick, ein Inven-
tar haben, in dem er sagt: Das und das habe ich und 
da und da findest du das. Sonst wird es innerhalb 
dieser sechs Wochen schwer. Das heißt, man kann 
gern über die Verlängerung der sechs Wochen dis-
kutieren, aber nicht im Zusammenhang mit einem 
digitalen Nachlass, sondern vielleicht im Zusam-
menhang damit, ob es Einzelnen zuzumuten ist, ein 
Erbe innerhalb von sechs Wochen bewerten zu 
können. Diese Frage finde ich spannend, die neh-
men wir auch mit. 

Die andere Geschichte mit dem digitalen Nachlass, 
ich glaube, da sind Sie in so einer kleinen, feinen 
Stadtrepublik wie Bremen nicht richtig. Ich würde 
die Frage einmal an den amerikanischen Kongress 
stellen, wie man internationale Rechtsbeziehungen 
regeln soll. – Danke sehr! 

(Beifall SPD) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner er-
hält der Abgeordnete Öztürk das Wort. 

Abgeordneter Öztürk (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich würde gern 
noch einmal einen Gedanken aufgreifen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. Ich will diesen digitalen 
Erbschein nicht per se in Abrede stellen oder als 
schlecht bezeichnen. Ich habe im ersten Redebei-
trag gesagt, dass er ein Instrument sein kann. Des-
wegen bin ich dankbar, dass der Staatsrat hier noch 
einmal ausführlich ausgeführt hat, welche Prob-
lemlagen sich dadurch ergeben und mit welchen 
Unternehmen wir es da zu tun haben, um welche 
Rechtsgüter es sich dabei handelt. 

Wir müssen uns aber die Kernfrage stellen. Es geht 
nicht darum, dass man einen Facebook- oder einen 
Instagram-Account löscht oder vielleicht das Profil 
aus einer Dating-Seite entfernt, wenn ein Erbe an-
getreten wird. Es geht darum, was mit den Unmen-
gen an Daten passiert, die dieser Seitenbetreiber 
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über die Jahre gesammelt hat. Das reicht drei Mal 
um den Planeten, so große Datenmengen sind das. 
Es geht darum, wem diese Daten gehören und ob 
der Seitenbetreiber in der Pflicht ist, sie dem Erben 
auszuhändigen und ob das überhaupt im Sinne des 
Verstorbenen ist, dass irgendwelche Erben heraus-
bekommen, was Sie oder ich oder irgendjemand 
anderes die letzten 30 Jahre auf Facebook gemacht 
haben oder auf welchem Portal jemand unterwegs 
war oder welche Bankgeschäfte er noch nebenbei 
getätigt hat. 

Das sind schwerwiegende, ernste Fragen, mit de-
nen wir uns beschäftigen müssen. Zu Lebzeiten 
kann man sich ja bei dem einen oder anderen Un-
ternehmen einen Ausdruck geben lassen. Man 
kann sagen, lieber Portalbetreiber XY – ich nenne 
jetzt bewusst keinen Namen, sage nicht, um wen 
es sich handelt –, gib mir doch einmal alle meine 
Daten von dem Tag an, seitdem ich mich bei euch 
registriert und eingeloggt habe. Das sind Unmen-
gen an Daten, die man erhält, das Restleben reicht 
nicht aus, um das herunterzuscrollen, was da an 
Daten erhoben wurde. 

Hunderte und Tausende von Unternehmen haben 
Zugriff auf diese Plattform, generieren noch zusätz-
lich Daten, erheben Daten, kennen unser gesamtes 
Surfverhalten. Um die Daten dieser Unternehmen 
muss es auch gehen. Das heißt, wir brauchen eine 
Datensouveränität, über die wir hier diskutieren 
müssen. Ich kann für meine Fraktion zusichern, 
dass wir, auch als Koalition, dieses Thema weiter-
hin vertiefen werden. 

Ich würde ungern an dem Punkt Schluss machen, 
an dem man sagt, es geht um das digitale Erbe. 
Stattdessen geht es wirklich darum, was mit den di-
gitalen Daten geschieht, mit all den Sammlungen, 
auch über den Tag hinaus, an dem jemand ver-
stirbt. Es geht darum, wie die Erben damit umge-
hen und was sie überhaupt damit machen dürfen. 
Dürfen sie einsehen, auf welchen Seiten ich vor 
drei Jahren, vor fünf Jahren oder vor einer Woche 
noch unterwegs war? Darf man das den Erben aus-
händigen oder muss man da Mechanismen finden? 

Diese Fragen kann man nur technisch zusammen 
mit den Plattformbetreibern lösen, wenn es einen 
Rechtsrahmen gibt, an den sich der Plattformbe-
treiber immer in dem Land halten muss, in dem er 
seine Dienste anbietet. Deswegen brauchen wir 
eine europäische Lösung und ich glaube, das ist 
auch der einzige Weg, den wir gemeinsam gehen 
können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner er-
hält das Wort der Abgeordnete Professor Dr. Hilz. 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Vielen 
Dank, Frau Präsidentin! Ich habe mich auch noch 
einmal kurz gemeldet. Die Punkte, die Herr Öztürk 
gerade angesprochen hat, sind richtig und wichtig. 
Man kann das in schriftlicher Form grundsätzlich 
zu Lebzeiten regeln, aber die Frage ist: Wer macht 
das denn? Diese Datenmengen entsprechend zu re-
geln – ich glaube, es sind die Allerwenigsten, die 
sich zu Lebzeiten darüber Gedanken machen. 

Dennoch ist die Frage dann, wenn der Erbfall ein-
tritt, der digitale Erbschein. Wir sehen nicht das In-
strument für den Moment, bei dem man in die ge-
richtliche Auseinandersetzung geht, sondern es 
geht darum, eindeutig dem Betreiber mitzuteilen: 
Der Account-Inhaber ist verstorben und ich bin 
sein Erbe. Das geht sehr wohl aus unserer Sicht auf 
elektronischem Wege, um dort entsprechend die 
Regelungen zu machen. Es ist auch schon vorge-
kommen, in mehr als ein paar Einzelfällen, dass 
Menschen fälschlicherweise zum Tode erklärt wor-
den sind und verkehrte Leute sich angemaßt haben 
zu behaupten, sie wären die Erben. Hier kann ein 
elektronisches Zertifikat, das eindeutig den Erben 
benennt, dabei helfen, das eindeutig zu klären. 

Insofern bin ich bei Ihnen, dass man, wenn man in 
die gerichtliche Auseinandersetzung geht, vertre-
ten werden muss, von Personen et cetera. Für die 
einfache Mitteilung aber an die Konzerne, ich bin 
der Erbe, der Account-Inhaber ist verstorben, kann 
man das bestimmt über digitale Zertifikate regeln. 
Ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, die Sechs-Wo-
chen-Frist ist generell zu kurz. Vielleicht diskutie-
ren wir insgesamt über eine Verlängerung der 
Frist, auch das ist eine ernsthafte Prüfung und 
Überlegung wert, da wären wir dabei. 

Die besondere Schwierigkeit liegt – und Sie haben 
ein Beispiel aus dem Digitalen genannt – darin, 
wenn Accounts irgendwo sind und keiner weiß, wo 
sie sind. Wenn Sie ein Konto bei der lokalen Spar-
kasse haben, haben Sie eine Karte, dann kann man 
erkennen: Der hat da ein Konto, meistens hat man 
die im Portemonnaie. Bei diesen Accounts ist es 
schon schwierig, und das gehört mit zum digitalen 
Nachlass, dem man seinen Erben hinterlässt. Es ist 
also ein wichtiges Thema. Ich glaube, es wird uns 
noch weiter beschäftigen, auch hier in diesem 
Hause, aber in diesem Falle: Vielen Dank für die 
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Beantwortung der Frage, und wir sind der Mei-
nung, hier ist noch weiterer Handlungsbedarf. – 
Vielen Dank! 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Grotheer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt von der Antwort 
des Senats, Drucksache 20/184, auf die Große An-
frage der Fraktion der FDP Kenntnis. 

Was tun gegen vorschnelle Krankenhauseinwei-
sungen von Pflegeheimbewohnern? – Konsequen-
zen aus der Studie „Hospitalisierung und Notauf-
nahmebesuche von Pflegeheimbewohnern“ (HO-
MERN) 
Große Anfrage der Fraktion der CDU 
vom 18. Oktober 2019 
(Drucksache 20/102)  

Dazu 

Mitteilung des Senats vom 26. November 2019 
(Drucksache 20/185)  

Wir verbinden hiermit: 

Konsequenzen aus der Studie "Hospitalisierung 
und Notaufnahmebesuche von Pflegeheimbewoh-
nern" (HOMERN) – Verantwortung der Bremi-
schen Wohn- und Betreuungsaufsicht 
Antrag der Fraktion der CDU 
vom 10. Dezember 2019 
(Drucksache 20/204)  

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Senatorin 
Stahmann. 

Ich gehe davon aus, dass der Senat die Antwort auf 
die Große Anfrage nicht mündlich wiederholen 
möchte, sodass wir direkt in die Aussprache eintre-
ten können. 

Die gemeinsame Aussprache ist eröffnet. 

Als erste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete 
Grönert. 

Abgeordnete Grönert (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, meine Damen und Herren! Werden 
alte Menschen aus Pflegeheimen zu oft unnötig in 

ein Krankenhaus gebracht oder nicht? Das Ergeb-
nis der Studie Hospitalisierung und Notaufnahme-
besuche von Pflegeheimbewohnern bestätigt: Ja, 
das ist so und deshalb besteht Handlungsbedarf. 
Die Bremer Senatorin für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz indes zweifelt in der Antwort 
auf unsere Große Anfrage die Ergebnisse der Stu-
die an. Sie meint, dass das Ergebnis anders wäre, 
wenn mehr Fragebogen zurückgekommen wären 
und wenn bei der Auswahl der Pflegeheime mehr 
das Zufallsprinzip geherrscht hätte. 

Ich teile diese Einschätzung überhaupt nicht, denn 
am Ergebnis dieser Studie würde sich auch bei ei-
nem höheren Rücklauf nichts Grundlegendes än-
dern. Allenfalls könnten noch zu findende Einrich-
tungen, in denen es besser läuft, die jetzt ermittel-
ten Werte im Durchschnitt optisch etwas verschö-
nern, wodurch aber die bereits festgestellten Prob-
leme in anderen Häusern nicht plötzlich kleiner 
wären. 

Es ist auch ohne diese Studie seit Jahren kein Ge-
heimnis, dass pflegebedürftige Menschen oft viel 
zu schnell mit dem Rettungswagen abgeholt und in 
ein Krankenhaus gebracht werden. Dieses Vorge-
hen ist für Pflegekräfte der einfachste und sicherste 
Weg, wenn jemand zum Beispiel gestürzt ist und 
durcheinander wirkt. Da wird oft gar nicht mehr 
nachgedacht. Es machen alle so und rufen quasi 
automatisiert den Rettungswagen. Ich will nieman-
den dafür anklagen, denn es ist nicht böse gemeint. 
Doch es ist nicht immer zum Wohl der Betroffenen 
und deshalb müssen wir die Studienergebnisse 
ernst nehmen, uns im Sinne der pflegebedürftigen 
Menschen damit befassen und auf Änderungen 
drängen. 

(Beifall CDU) 

Eine Krankenhauseinweisung bedeutet besonders 
für alte Menschen sehr viel Stress und deshalb 
muss sie gerechtfertigt sein und darf nicht nur der 
Vorsicht, der Unsicherheit des Pflegepersonals o-
der dem Wunsch nach einer möglichst schnellen 
Problemlösung geschuldet sein. Selbst wenn der 
Patient doch nicht stationär aufgenommen und zu-
rück ins Pflegeheim gebracht wird, ist die Belas-
tung für ihn extrem hoch. Mehrstündige Wartezei-
ten in der Notaufnahme sind eher die Regel als die 
Ausnahme. Allein die mangelhafte Flüssigkeitsauf-
nahme in diesen Stunden und der Verlust der ver-
trauten Umgebung und der Bezugspersonen kön-
nen den ohnehin angeschlagenen gesundheitli-
chen Zustand weiter verschlechtern. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/184
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/102
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/185
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/204
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Viele alte Menschen wollen auch gar nicht ins 
Krankenhaus. Sie möchten, dass ein Arzt kommt, 
aber sie können sich in Akutsituationen oft nicht 
mehr angemessen äußern und schon gar nicht 
mehr durchsetzen. Die Studie besagt, dass es zum 
Beispiel in den Pflegeeinrichtungen an abgestimm-
ten und festgelegten Kommunikationsstandards 
mangelt und dass man dem Personal durch die 
Nutzung von Checklisten Unterstützung für eine 
andere Vorgehensweise an die Hand geben 
könnte. Man könnte in Pflegeeinrichtungen ein an-
deres Verhalten einüben, und das müssen wir ein-
fordern, meine Damen und Herren! 

(Beifall CDU) 

Auf einen Bericht des Landesgremiums nach § 90a 
SGB V und auch auf Bundesgesetze können wir, 
wie der Senat es vorschlägt, in der Hoffnung war-
ten, dass dem die gewünschten Veränderungen 
nachfolgen, doch wir können auch an der richtigen 
Stelle etwas tun. Diese richtige Stelle ist nach mei-
nem Kenntnisstand bei der für die Altenpflege zu-
ständigen Senatorin für Soziales, Jugend, Integra-
tion und Sport zu finden, die mit dem Bremischen 
Wohn- und Betreuungsgesetz ein gutes Instrument 
für die Kontrolle der Arbeit in den Pflegeheimen an 
der Hand hat. 

Die vom Senat lang und breit beschriebene bessere 
Organisation in der Notaufnahme eines Kranken-
hauses interessiert mich an dieser Stelle wenig. 
Mich interessiert vielmehr, was im Wohn- und Be-
treuungsgesetz nachgebessert werden sollte. Zum 
Beispiel könnte die Wohn- und Betreuungsaufsicht 
zukünftig für die Frage, warum Pflegepersonal 
nicht zuerst einen Arzt, sondern gleich einen Ret-
tungsdienst gerufen hat zuständig sein, auch wenn 
sie es jetzt noch nicht ist. Die Schnittstelle liegt je-
denfalls ganz eindeutig nicht im Krankenhaus und 
auch nicht beim Bund, sondern in unseren Pflege-
heimen. Es sind die dort unglücklich eingeübten 
Abläufe, die man ändern muss. Um das zu prüfen, 
haben wir unseren Antrag eingebracht. 

Ich möchte und will, dass pflegebedürftige Men-
schen wann immer möglich in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben können, auch wenn diese ein 
Pflegeheim ist. Das muss gut organisiert werden. 
Am Ende müssen nachvollziehbare Entscheidun-
gen stehen, das ist selbstverständlich, weil natür-
lich auch ich nicht will, dass jemand Schaden 
nimmt, weil womöglich kein Rettungswagen geru-
fen wurde. Lassen Sie uns die Probleme gemein-
sam angehen und stimmen Sie bitte unserem An-
trag zu! 

(Beifall CDU) 

Präsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Osterkamp-Weber. 

Abgeordnete Osterkamp-Weber (Bündnis 90/Die 
Grünen): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Gäste! Eines vorweg: Wenn jemand gestürzt ist und 
etwas verwirrt wirkt, dann ist dies eine Notfallsitu-
ation. Das wird niemand aus der Fachwelt bestrei-
ten. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen SPD, DIE LINKE) 

Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese große An-
frage gestellt haben und noch einmal auf die The-
matik aufmerksam machen. Es wurde schon in vie-
len Debatten diskutiert, dass zu häufig Menschen 
aus Pflegeheimen in Notaufnahmen oder Kranken-
häuser gebracht werden. Wir alle zusammen gehen 
aber auch zu oft, das ist bekannt, in eine Notauf-
nahme. Der Grund dafür ist, dass wir zu Zeiten, zu 
denen uns etwas passiert, nicht immer die Möglich-
keit haben, eine hausärztliche oder fachärztliche, 
ambulante Praxis aufzusuchen. Genauso ist die Si-
tuation für die Pflegekräfte und damit auch für die 
zu Pflegenden in den Einrichtungen. 

Wenn ich in eine Situation gerate, die aus fachli-
cher Sicht eine Notsituation darstellt, kann ich zu 
bestimmten Zeiten, nämlich am Wochenende, nach 
18 Uhr, in der Mittagszeit oder Mittwochnachmit-
tag keinen Hausarzt erreichen. Ich kann unter der 
bekannten Telefonnummer 116117 den hausärztli-
chen Notdienst anrufen. Ich kann aber noch lange 
nicht davon ausgehen, dass ich mit diesem Arzt 
sprechen kann, weil eventuell die Leitung schon 
belegt ist und ich kann nicht davon ausgehen, dass 
er mir als Fachkraft in der Einrichtung helfen kann. 

Meine Damen und Herren, die Pflegekraft muss oft 
in kürzester Zeit entscheiden, was für eine Bewoh-
nerin oder einen Bewohner richtig ist und da geht 
es nicht darum, dass sich jemand in den Finger ge-
schnitten hat, sondern es geht darum, dass die 
Fachkraft eine Notfallsituation erkennt und han-
deln muss. 

Ich möchte noch auf weitere Punkte aufmerksam 
machen: Es ist so, dass in den Einrichtungen vor Ort 
durch die Pflegefachkräfte kein einziges Mittel ge-
geben werden darf. Ich rede von Wundschutzsal-
ben, dem Schmerzmittel Paracetamol, das wir alle 
kennen, fiebersenkenden Zäpfchen und so weiter. 
Das heißt, für alle medizinischen Interventionen ist 
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die Pflegefachkraft darauf angewiesen, eine ärztli-
che Anordnung zu bekommen. 

In Ihrer Anfrage stellen Sie einige kluge Fragen 
und darauf möchte ich eingehen. Es gibt natürlich 
die Notwendigkeit, dass in den Einrichtungen Ko-
operationsverträge mit den Ärzten geschlossen 
werden. Um in die Einrichtungen zu kommen brau-
chen die Ärzte aber eine Refinanzierung, und das 
auch zu den Zeiten, die ich vorhin genannt habe. 

Die Einrichtung eines integrierten Notfallzentrums 
begrüße ich sehr und hoffe, dass dieser Vorstoß auf 
Bundesebene weiter vorangetrieben wird. Dass das 
gemeinsame Landesgremium nach § 90a SGB 5 
sich weiter mit dieser Thematik beschäftigt, halte 
ich für richtig und möchte noch einmal betonen, 
dass auch ich mir wünsche, dass mit denjenigen 
gesprochen wird, die vor Ort diese Einrichtungen 
betreiben und vor allen Dingen auch in der Praxis 
in diese Notfallsituationen geraten und Entschei-
dungen treffen müssen. 

Liebe Fraktion der CDU, Ihrem Dringlichkeitsan-
trag wird die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nicht 
zustimmen. Prüfungen verändern keine Strukturen 
und die Antworten zeigen, dass wir Strukturen ha-
ben, die verändert werden müssen. Daran möchten 
wir mit aller Kraft arbeiten und diese Strukturver-
änderung mitgestalten. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

Ich möchte noch auf eine kleine Thematik auf-
merksam machen und den DBfK, den Deutschen 
Berufsverband für Pflegeberufe, zitieren: „Für die 
Pflegekräfte gibt es kein Handeln ohne Verantwor-
tung, egal wie viele Fachkräfte vor Ort arbeiten. 
Nur diejenigen, die zu Hause bleiben, haften 
nicht.“ – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD) 

Präsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat das 
Wort der Abgeordnete Janßen. 

Abgeordneter Janßen (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Gäste! 

Ja, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeein-
richtungen sollen ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben führen können und gleichzeitig die best-
mögliche pflegerische und medizinische Versor-
gung erhalten. Beide Aspekte zu vereinen und sie 
sinnvoll gegeneinander abzuwägen, ist eine nicht 

immer ganz einfache Aufgabe. Deshalb diskutieren 
wir heute anhand der Anfrage und des Dringlich-
keitsantrages der Fraktion der CDU zu der Frage, 
ob und wenn ja, in welchem Umfang, vorschnelle 
Entnahmen aus dem Umfeld und damit die statio-
näre Einweisung in Kliniken von Bewohnerinnen 
und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen vorge-
nommen werden. 

Die Fraktion der CDU beruft sich in ihrer Großen 
Anfrage auf eine Studie der Universität Bremen ge-
meinsam mit der Universität Oldenburg zu Hospi-
talisierung und Notaufnahmebesuchen von Pflege-
heimbewohnern. Darin wurden Krankentransporte 
in der Metropolregion untersucht. Das Erkenntnis-
interesse der Studie liegt auf den Fragen, wer wann 
welche Entscheidungen für eine Einweisung trifft, 
welche Mechanismen dahinter stecken und ob es 
Fehlanreize für vorzeitige oder zu häufige Einwei-
sungen in den stationären Bereich gibt. Die An-
nahme dahinter ist, dass überdurchschnittlich hohe 
Zahlen an Krankentransporten durch die Sorge von 
Beschäftigten vor rechtlichen Konsequenzen verur-
sacht werden. 

Grundsätzlich sind Krankenhauseinweisungen 
sehr stressig für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Pflegeeinrichtungen und auch für deren Ange-
hörige. Das erkennbare Interesse hinter der Studie 
und dieser Anfrage, Krankentransporte auf die me-
dizinisch notwendigen zu beschränken, ist also zu-
nächst durchaus nachvollziehbar. Die Studie hat 
auch ergeben, dass Ängste vor rechtlichen Konse-
quenzen tatsächlich eine Entscheidungsgrundlage 
sein können und dass viele Pflegekräfte diese Ent-
scheidung in der Vergangenheit ohne die Einbe-
ziehung von Ärztinnen und Ärzten treffen mussten. 
Dr. Guido Schiemann, der die Studie verantwortet, 
sieht darin ein strukturelles Problem. Die Telefon-
nummer 112 wird angerufen und auch der Dispo-
nent in der Leitung haftet am Ende persönlich für 
seine Entscheidung, weshalb im Zweifelsfall eher 
ein Rettungswagen alarmiert wird als dass darauf 
verzichtet wird. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir auf unter-
schiedliche Aspekte dieser Fragestellung blicken 
müssen. Auf der einen Seite auf das gerechtfertigte 
Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner an ei-
nem möglichst selbstbestimmten Gestalten auch 
einer medizinischen Notlage, auf der anderen Seite 
auf die Sicherstellung der bestmöglichen medizini-
schen und pflegerischen Versorgung, bei der dann 
eine Einweisung vorgenommen wird, wenn es 
Zweifel gibt, ob die Bewohnerin oder der Bewoh-
ner den Zustand richtig einschätzt. Ich möchte nur 
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signalisieren, dass wir hier nicht eine Debatte füh-
ren sollten, bei der wir den Fachkräften in den Pfle-
geeinrichtungen die Kompetenz absprechen, die 
Notfälle auch als solche zu erkennen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Für das Land Bremen muss man wissen, dass es ei-
nen vereinbarten Gebührenrahmen mit den Kos-
tenträgern der Krankentransporte gibt, bei denen 
über die Folgejahre die Kosten ausgeglichen wer-
den. Die Senatorin erklärte bei der Beantwortung 
der Anfrage, dass es in der Praxis nicht den Fehl-
anreiz gibt, dass man Leerfahrten verhindern muss 
und deshalb lieber jemanden mitnimmt als dass 
man ihn in der Einrichtung belässt. Diese Fehlan-
reizstruktur gibt es zumindest in Bremen nicht. 

Die Studie nennt als weiteres Problem die Kommu-
nikation zwischen Pflegeheimen und Ärztinnen 
und Ärzten, das hat meine Vorrednerin zu Recht 
beschrieben. Die Herausforderung ist, fachärztli-
che oder hausärztliche Beratung überhaupt in An-
spruch nehmen zu können. Da sich die Notfälle 
nicht nach den Öffnungs- oder Sprechzeiten der 
ambulanten ärztlichen Versorgung richten, gelingt 
dies nicht immer. 

Deshalb finde ich es richtig, dass das gemeinsame 
Landesgremium nach § 90a SGB 5 eine Arbeits-
gruppe eingerichtet hat, die sich explizit auf die 
medizinische Versorgung in den Pflegeeinrichtun-
gen konzentriert. Der Senat will über das Landes-
gremium also Empfehlungen für die Thematik ent-
wickeln. Daher ist es falsch, hier den Eindruck zu 
vermitteln, dass man gar nichts tut und ganz neu 
über diese Frage diskutiert. Das Thema ist durch-
aus auf der Tagesordnung. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Ich gehe davon aus – vielleicht können wir dazu 
noch eine Zusage erhalten –, dass die Beschlüsse 
oder Empfehlungen dieses Gremiums, wenn sie 
gefasst sind, in den weiteren Gremien, beispiels-
weise der Deputation für Soziales, Jugend und In-
tegration besprochen werden. Deshalb ist der 
Punkt eins Ihres Antrages überflüssig. Es spricht 
nichts dagegen, das noch einmal auf die Tagesord-
nung zu nehmen. Ich finde es auch richtig, das 
heute aufzurufen, glaube aber, dass wir dieses An-
trags nicht bedurft hätten. Ich habe noch paar 
Punkte, ich melde mich in der zweiten Runde noch 
einmal. – Vielen Dank! 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Präsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat das 
Wort der Abgeordnete Dr. Buhlert. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir 
haben alle das Gefühl, dass es aus den Altenpfle-
geeinrichtungen zu viele Einweisungen in Krank-
häuser gibt und es ist nicht schön, zu sehen, wie die 
Situation ist. Das liegt mit daran, dass die Notauf-
nahmen so besetzt sind, wie sie es sind, und so 
überlaufen sind mit Fällen, die dort nicht hingehö-
ren. 

Wir müssen an allen Stellen dieser ganzen Kette 
überlegen, was sinnvoll zu tun ist. Wie wir einer-
seits Notaufnahmen besser organisieren, anderer-
seits die Frage besser handhabbar machen, wie 
viele Fahrten es von Altenpflegeeinrichtungen zu 
Krankenhäusern gibt. Da gilt es, nicht die Kompe-
tenz der Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtun-
gen anzuzweifeln. Das tut, glaube ich, hier so man-
cher in der Debatte. Auch wenn wir einigen Punk-
ten der Fraktion der CDU zustimmen, ist das nicht 
unser Motiv. Es geht darum, die Kompetenz der 
Personen, die dort handeln, zu stärken und ihre 
Entscheidungsmöglichkeiten zu stärken. 

(Beifall FDP) 

Manches können sie gar nicht anders entscheiden 
als sie es tun. Es wurde eben schon darauf hinge-
wiesen: Bei einem Unfall, wenn jemand gestürzt 
und danach verwirrt ist, ist es aus fachlicher Sicht 
zwingend, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Wir sa-
gen auch jedem Bürger, wenn er gestürzt und ver-
wirrt ist, dass er beim Arzt oder im Krankenhaus 
erst einmal abklären lassen sollte, was mit ihm pas-
siert ist. Jemand, der von einem Unfall weggeht, 
der geht aus Eigenverantwortung weg. Wenn je-
mand diese Eigenverantwortung nicht mehr über-
nehmen kann und keine Angehörigen anwesend 
sind die man fragen kann liegt es in der Hand des 
Pflegeheims, Verantwortung zu übernehmen. Ähn-
lich ist es auch bei einem Schlaganfall. Wenn Leute 
auf einmal verwirrter als zuvor sind, muss man das 
abklären. Das ist einfach so. 

Es geht aber nicht um diese fachlichen Fälle. Es 
geht darum, dass wir dort examinierte Kräfte haben 
– viele Krankenpfleger und Krankenschwestern ar-
beiten inzwischen in der Altenpflege –, die im 
Krankenhaus etwas tun dürfen, das sie in einem Al-
tenpflegeheim nicht dürfen, weil entweder die 
ärztliche Anweisung fehlt oder weil sie es sozusa-
gen in der falschen Einrichtung tun würden. An 
dieser Frage müssen wir doch arbeiten. 
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Wenn wir über Medikation reden: Da weiß eine 
Krankenschwester oder ein Krankenpfleger in vie-
len Fällen was nötig ist. Aber sie können es nicht 
verabreichen, weil sie es nicht dürfen. Auch an die-
ser Frage, wie wir die Kompetenzen, die da sind, 
stärken müssen wir arbeiten, um das Gesamtsys-
tem zu entlasten. Keiner will etwas Falsches tun, 
aber wenn er etwas nicht verabreichen darf, das 
nicht selbst entscheiden darf, weil es einen Arzt ge-
ben muss, der das angeordnet und das Rezept aus-
geschrieben hat, mit dem das Medikament viel-
leicht nur in der Dosis verändert werden musste, 
dann sind das doch Stellen, an denen wir das Sys-
tem wirklich entlasten können und an denen wir 
die Kompetenz der examinierten Kräfte in den Ein-
richtungen nutzen sollten. Das sollten wir angehen. 

Wenn von Checklisten geredet wird, ist das ein 
richtiger Punkt, den man teilen kann. Ich erwarte 
von einem Qualitätsmanagementsystem heutzu-
tage erstens, dass es solche Checklisten enthält, 
und zweitens, dass sie digital sind, sodass sie 
schnell abgearbeitet werden können. Der Punkt 
mit den Kooperationsverträgen ist doch klar, davon 
brauchen wir mehr, insofern ist das nur zu unter-
stützen. 

Am Ende fordert die Fraktion der CDU – und das 
können wir nicht teilen –, dass die Wohn- und Be-
treuungsaufsicht noch mehr abprüfen, noch mehr 
hinterfragen und noch mehr tun soll. Sie ist schon 
heute überfordert. Wir erhöhen die Qualität der Ar-
beit nicht, indem wir noch mehr misstrauen und 
noch mehr hinterfragen, sondern nur, indem wir 
darauf setzen, dass die Kompetenzen dort genutzt 
werden. Was nützt es, wenn die Wohn- und Betreu-
ungsaufsicht am Ende sagt: Also, in dem Fall hät-
test Du nicht den Arzt oder die Ärztin rufen müssen 
und in jenem Fall auch nicht. Damit ist nichts ge-
wonnen. 

Die erste Frage ist, ob es ein Unfall, ob es ein Not-
fall war. In dem Fall ist das klar geklärt. In den an-
deren Fällen könnten wir, wie gesagt, nur Abhilfe 
schaffen, wenn wir auf die Kompetenz der Kräfte in 
den Einrichtungen zählen. Bezüglich der anderen 
Prüffragen stimmen wir der Fraktion der CDU zu, 
aber aus einem ganz anderen Motiv. Nicht aus 
Misstrauen gegenüber den Menschen dort, son-
dern um ihre Kompetenzen nutzen und in die Pro-
zesse einbinden zu können. Die Menschen, die dort 
arbeiten, können etwas und das sollten wir uns 
zunutze machen. – Herzlichen Dank! 

(Beifall FDP) 

Präsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin hat 
das Wort die Abgeordnete Reimers-Bruns. 

Abgeordnete Reimers-Bruns (SPD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Gäste! Genau das, was Herr Dr. 
Buhlert gerade als letzten Punkt angesprochen hat, 
ist auch uns von der Fraktion der SPD aufgestoßen. 
Es ist ein wichtiger Punkt, der heute behandelt 
wird, aber der Dringlichkeitsantrag und die einzel-
nen Punkte machen deutlich, dass eine gewisse, sa-
gen wir einmal, Misstrauenskultur gegeben ist. Ich 
weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, denn 
die Menschen vor Ort, die in den Pflegeeinrichtun-
gen arbeiten, tun dies nach bestem Wissen und Ge-
wissen zum Wohle der Bewohnerinnen und Be-
wohner. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Wenn von dem selbstbestimmten Leben der Be-
wohnerinnen und Bewohner einer Pflegeeinrich-
tung gesprochen wird, dann wird unserer Ansicht 
nach verkannt, dass leider viele Menschen, die dort 
leben, gar nicht mehr selbst eindeutig einschätzen 
können, wie schlimm das ist, das ihnen gerade wi-
derfährt, wie stark ihre Schmerzen sind. Es ist oft 
so, dass sie – das hat auch Frau Osterkamp-Weber 
gesagt – gar nicht mehr in der Lage sind, sich zu 
äußern. 

Deshalb müssen wir im Vertrauen darauf, dass die 
Pflegerinnen und Pfleger die richtigen Entschei-
dungen treffen, berücksichtigen, dass es zum 
Wohle dieser Menschen geschieht, die dort 
Schmerzen eventuell unklarer Genese haben, 
wenn das abgeklärt wird und die Menschen 
schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht 
werden, wenn keine Fachärztepraxis vorhanden 
ist, die eine Kooperation mit dem Pflegeheim un-
terhält. 

(Beifall SPD) 

Die Antwort der Senatorin den Gesetzesentwurf 
betreffend halte ich für genau den richtigen Weg. 
Hier muss nichts überstürzt werden, hier muss ver-
nünftig gearbeitet werden. 

Ich finde sehr schön, dass diese Große Anfrage von 
der Fraktion der CDU gestellt worden ist. Das hat 
etwas damit zu tun, dass wir ab dem 1. Januar 2020 
oder ab März eine andere Ausbildungsform haben 
werden. Dass Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 
Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Ge-
sundheitspflegerinnen und Gesundheitspfleger 
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und auch Kinderkrankenpflegerinnen und Kinder-
krankenpfleger die generalistische Pflegeausbil-
dung bekommen. Das heißt, dann muss es in den 
Pflegeeinrichtungen möglich sein, dass Altenpfle-
gerinnen und Altenpfleger die Aufgaben erfüllen 
können, die in den Krankenhäusern durch die Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger 
erfüllt werden. 

(Abgeordneter Dr. Buhlert [FDP]: Das wächst dann 
erst hoch!) 

Bitte? 

(Abgeordneter Dr. Buhlert [FPD]: Ich sagte, das 
wächst dann erst hoch!) 

Das wächst dann erst hoch, das ist richtig. Es gibt 
den Fachkräftemangel, so wird es sowieso nicht so 
sein, dass etwas Beschlossenes von heute auf mor-
gen wirksam werden kann. Ich finde, es ist ein sehr 
guter Weg, den wir beschreiten und den die Sozi-
alsenatorin hier noch einmal dargelegt hat. Im 
Grunde genommen ist es etwas, das wir alle ge-
meinsam noch einmal in der Deputation für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz und in der Depu-
tation für Soziales, Jugend und Integration behan-
deln müssten, denn hier sind noch einige Fragen zu 
klären. 

Auf jeden Fall ist es so, dass die Menschen vor Ort, 
die dort ihre Arbeit leisten, auf keinen Fall das Ge-
fühl haben sollten, dass wir ihnen misstrauen und 
denken, dass sie nur, damit sie schnell einen Pati-
enten, einen Bewohner, eine Bewohnerin wegbe-
kommen und die Arbeit nicht haben oder weil sie 
den Ärger befürchten, der damit zusammenhängt, 
wenn Angehörige kommen, die Krankenhausein-
weisung veranlassen. Diese Misstrauenskultur 
wollen wir nicht befördern. Das ist nicht in Ord-
nung, das wollen wir nicht. Deshalb sind wir auch 
gegen diesen Antrag der Fraktion der CDU und wir 
werden dagegen stimmen. – Danke! 

(Beifall SPD) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächster Redner hat 
das Wort der Abgeordnete Janßen. 

Abgeordneter Janßen (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe noch ein paar Punkte, die ich in 
der ersten Runde nicht mehr unterbringen konnte. 
Einige davon wurden allerdings schon angespro-
chen. Ich finde es richtig, dass die Frage der Koope-
rationsverträge noch einmal aufgeworfen wird. Das 

betrifft das Sozialgesetzbuch Fünftes Buch und es 
geht darum, zwischen Pflegeeinrichtungen und 
Ärztinnen und Ärzten Kooperationsverträge zu ver-
einbaren. 

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung nimmt die 
Zahl dieser Verträge stetig zu. Damit soll die ärztli-
che und pflegerische Versorgung in den stationä-
ren Einrichtungen verbindlich geregelt werden, 
um so eine Inanspruchnahme von Rettungsdienst-
fahrten zu verringern. Der Beschlusspunkt drei des 
Antrags der Fraktion der CDU zielt darauf ab, diese 
Vertragsabschlüsse zusätzlich zu unterstützen. Mit 
dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz besteht seit 
dem 1. Januar 2019 die Pflicht, dass Heime Koope-
rationsverträge mit betreuenden Ärztinnen und 
Ärzten schließen müssen. 

Wenn ein Heim keine kooperationswilligen Ärztin-
nen und Ärzte findet, dann ist die Kassenärztliche 
Vereinigung zuständig und muss innerhalb von 
drei Monaten einen solchen Kooperationspartner 
organisieren. Diese gesetzliche Verpflichtung gibt 
es. Da das gesetzlich geregelt ist verstehe ich nicht, 
wer hier noch in der Verantwortung stehen soll. 
Dieses Beschlusspunktes bedarf es nicht. 

Weil immer wieder über Checklisten oder Doku-
mentationen geredet wird: Wir müssen uns die Si-
tuation in den Pflegeeinrichtungen realistisch an-
sehen. Kein Problem, das heute in den Pflegeein-
richtungen in der Fachkräftefrage besteht und das 
die Belastung des Pflegepersonals angeht, werden 
wir dadurch lösen, dass wir eine zusätzliche Check-
liste einführen. 

(Beifall DIE LINKE) 

Dadurch erreichen wir weder eine fachärztliche 
Versorgung, noch, dass die Pflegenden mehr Zeit 
haben. Ich glaube, das geht in die falsche Richtung. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Zur Frage neun der Großen Anfrage, darin geht es 
um die Verbesserung der Kommunikation, der 
Qualifikation und auch der Personalschlüssel: Die 
Frage finde ich gut, weil sie auf den Kern des Prob-
lems abzielt. Erst neulich haben sich private Heim-
betreiber öffentlich beschwert, dass es in Bremen 
so einen hohen Fachkräfteschlüssel gibt und des-
halb in 17 Einrichtungen keine Menschen mehr 
aufgenommen werden können. Das ist das Kern-
problem: Dass wir mehr Fachpersonal in den Pfle-
geeinrichtungen brauchen, um mit dieser Fach-
kompetenz in Rücksprache mit den Ärztinnen und 
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Ärzten kompetente Einschätzungen abgeben zu 
können, beispielsweise darüber, ob stationäre Ein-
weisungen nötig sind. 

Deshalb: Das A und O ist nicht eine Ergänzung 
durch zusätzliche Checklisten oder die Frage der 
Beaufsichtigung dieser, sondern wir brauchen 
stattdessen gut ausgebildete Fachkräfte – und 
mehr davon – in den Pflegeeinrichtungen. Das ist 
unser politisch erster Auftrag. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich finde einige Punkte, die Sie als Prüf- oder Be-
richtspunkte unter den Punkten vier und fünf auf-
gelistet haben, durchaus zutreffend. Wir müssen 
mit Sicherheit auch in Zukunft weiter darüber spre-
chen, inwieweit Veränderungen des Perso-
nalschlüssels in der Altenpflege möglicherweise 
auch eines der Instrumente sind, sage ich einmal, 
um Einweisungen oder das Verlassen der Station 
zur stationären Versorgung ermöglichen zu kön-
nen. Natürlich spielt die Kommunikationsstruktur 
zwischen Heimen und Ärzten hier eine Rolle. 

Diese Fragen weiter aufzuwerfen, das schadet 
nicht. Das wird uns in Zukunft begleiten. Wir müs-
sen erkennen, dass es zugegebenermaßen Situati-
onen gibt, in denen Pflegepersonal nicht jede indi-
viduelle Situation jeder Bewohnerin, jedes Bewoh-
ners richtig kennt und akut einschätzen kann. 

Wir wissen, dass es Menschen gibt, die insbeson-
dere für Palliativsituationen Patientenverfügungen 
abgefaßt haben, weil sie nicht im Krankenhaus 
sterben möchten, sondern im gewohnten Umfeld. 
Ich glaube, dass dieser Wunsch Aufmerksamkeit 
verdient, es verdient, dass ihm nachgekommen 
wird. Wir müssen vermeiden, dass Menschen in ein 
Krankenhaus verlegt werden, die von einer Krank-
heit betroffen sind, die einen Tod absehbar macht 
und gleichzeitig erklärt haben, dass sie diesen in 
gewohnter Umgebung erleben wollen, bis es dann 
zu Ende ist. 

Zusammenfassend: Diese Debatte ist für uns wich-
tig und das war ein Aufschlag, den ich durchaus 
sehr nachvollziehbar finde. Ich glaube, es muss uns 
gelingen, beide Aspekte dieser Diskussion zusam-
menzuführen, also den stärker sozialpolitischen 
Aspekt, den Sie aufgeworfen haben. Dahinter darf 
aber der gesundheitspolitische Blick auf die not-
wendige gesundheitliche, gute und pflegerisch 
hohe Qualität in den Pflegeeinrichtungen nicht zu-
rückbleiben. Das werden wir in der Zukunft nur 

dann lösen, wenn es uns gelingt, die Pflegeeinrich-
tungen mit mehr, mit ausreichendem Pflegeperso-
nal auszustatten. 

Da werden in der nächsten Zeit, auch im Rahmen 
der Generalistik, einige Herausforderungen auf 
uns zukommen, weil die Anreize, ins Krankenhaus-
system zu gehen, in dem die Bezahlung nach jetzi-
gem Stand besser ist, sehr hoch sein werden. Wir 
müssen uns entschlossen dafür einsetzen, mehr 
und besser bezahltes Pflegepersonal in die Einrich-
tungen zu bekommen. Dann werden wir diesen 
Herausforderungen anders gerecht werden kön-
nen. – Dankeschön! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort die Abgeordnete Grönert. 

Abgeordnete Grönert (CDU): Frau Präsidentin, 
meine Damen und Herren! Natürlich muss man die 
Sorgen der Beschäftigten ernst nehmen und es gibt 
viele Stellen in einer Pflegeeinrichtung, die Bau-
stellen sind. Es gibt auch viele Baustellen in Bezug 
auf die durch die Studie aufgeworfene Frage. Ich 
will aber gar nicht alles bearbeiten. Mir geht es 
konkret um diese eine Schnittstelle, wenn jeman-
dem etwas passiert, wenn irgendetwas im Pflege-
heim geschieht, darum, dass man sich mehr Ge-
danken darüber macht, inwieweit die betroffene 
Person dann routiniert in ein Krankenhaus einge-
wiesen wird oder eben nicht. 

Wenn Sie von Misstrauenskultur reden: Misstrau-
enskultur im Sinne einer gesunden Misstrauens-
kultur finde ich in Ordnung. Es gibt die Wohn- und 
Betreuungsaufsicht und die kontrolliert. Auch das 
könnte man Misstrauenskultur nennen. Aber es ist 
gut und richtig, dass sie da ist und dass sie schaut, 
ob alles rechtens läuft. Wir streiten, medial zumin-
dest sehe ich das, um die Kontrolle von Fleisch und 
Wurst und regen uns darüber auf, dass da zu wenig 
passiert und hier bei den Menschen tun Sie so, als 
wenn man nur von negativer Misstrauenskultur re-
den könnte. Das teile ich überhaupt nicht. 

(Beifall CDU) 

Bewohner in einem Pflegeheim sind keine Verwal-
tungsmasse, aber mir kommt es beinahe so vor, 
wenn Sie diese ganzen Aussagen treffen in Bezug 
auf Fachkräftemangel und dass dieses und jenes 
noch nicht geregelt sei und so weiter. Das sind ei-
genständige Menschen. Ja, sie haben oft ein Prob-
lem sich zu äußern, aber man kann, wenn sie noch 
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gesund sind oder wenn Angehörige da sind, sortie-
ren und schauen, was eigentlich der Wille dieser 
Menschen ist. 

(Beifall CDU) 

Was genau wollen sie, wenn ein Notfall eintritt? Ich 
sehe bei Ihnen überhaupt keine Bereitschaft, sich 
in diesem Punkt wirklich auseinanderzusetzen und 
zu sagen: Hier können und sollten wir schauen, ob 
das Pflegepersonal irgendetwas an die Hand be-
kommen kann, womit man diese Routine des 
schnellen Krankenwagenrufens aufbrechen kann. 
Dass durch ein kurzes Innehalten, vielleicht durch 
eine Checkliste oder was auch immer, diese Ein-
weisungen ins Krankenhaus zum großen Teil ver-
hindert werden könnten. Das wäre doch sehr gut. 
Aber da kommt von Ihnen nichts. 

Im Moment ist es so, dass aufgrund dieser entstan-
denen Routine, die man sicherlich begründen kann 
– es ist keine Frage, Sie haben es auch begründet –
, nicht einmal mehr versucht wird, einen Arzt zu er-
reichen. Sie sagen, oft kann man keinen erreichen 
und die haben oft auch keine Zeit, aber ab und zu 
kann man doch einen erreichen und ab und zu 
kommt doch einer. Manche haben schon Koopera-
tionsverträge, hoffentlich rufen die in so einer Situ-
ation wenigstens erst einmal bei ihren Ärzten an. 

Deswegen würde ich es gut finden, wenn die 
Wohn- und Betreuungsaufsicht nicht kontrolliert, 
ob ein Arzt angerufen wurde, sondern wenn sie 
schauen würde, wenn kein Arzt angerufen wurde, 
warum das so war. Das schult die Pflegekräfte ein 
Stück weit. Wenn sie wissen, die Frage kommt, ob 
sie zuerst wenigstens versucht haben einen Arzt 
anzurufen, dann denken sie öfter daran. Das ist der 
Ansatz, den ich habe. 

Ich möchte die einzelnen Punkte, die ich in unse-
rem Antrag habe, nicht wiederholen, das hat Herr 
Janßen schon ganz gut gemacht, dass er die Punkte 
hier aufgelistet hat. 

(Heiterkeit) 

Dankeschön. Ich finde es richtig, zu beantragen, 
dass manche Punkte geprüft werden und Sie uns 
als Ergebnis vorlegen, ob man etwas tun kann. Sie 
wollen das nicht, das finde ich schade. Mir geht es 
letztlich um die alten Menschen und darum, dass 
da ein bisschen etwas besser wird. Das vermisse 
ich. – Vielen Dank! 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Grotheer: Als nächste Rednerin 
hat das Wort die Abgeordnete Osterkamp-Weber. 

Abgeordnete Osterkamp-Weber (Bündnis 90/Die 
Grünen): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Es ist für mich unvorstell-
bar, dass unserer Fraktion irgendjemand abspricht, 
dass es uns um die Seniorinnen und Senioren, die 
Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtun-
gen geht, und zwar vorrangig in dieser Sache, 
wenn es um Krankenhauseinweisung geht. Es ist 
zu kurz gedacht, nur diesen Aspekt zu betrachten. 
Wir hatten vorhin schon ausgeführt, dass es deut-
lich mehr strukturelle Aspekte sind, die vorrangig 
behandelt werden müssen. 

Ich möchte noch einen anderen Aspekt nennen. 
Wenn – und das betrifft uns im Grunde alle – wir 
keine Patientenverfügung haben, in der wir deut-
lich machen, dass wir keine lebensverlängernden 
Maßnahmen, keine künstlichen Flüssigkeitszufuh-
ren et cetera wünschen, wenn wir das nicht schrift-
lich oder im Beisein eines Menschen, dem wir ver-
trauen, deutlich machen, dann haben wir alle ein 
Recht auf Leben. Das bedeutet, dass wir unter Um-
ständen einmal mehr in eine Notaufnahme ge-
bracht werden oder dort hingehen als einmal zu 
wenig, meine Damen und Herren. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE) 

Noch einmal einen Satz zur Selbstbestimmung: Ja, 
unsere Selbstbestimmung ist das höchste Gut, das 
wir haben und wir müssen alle immer wieder dafür 
kämpfen, dass wir selbstbestimmt leben dürfen. 
Auch Menschen, die in einer Pflegeeinrichtung 
sind, sollen selbstbestimmt leben und das können 
sie. Sie können selbstbestimmt leben. 

In dem Fall, in dem sie ihren Willen nicht mehr ver-
balisieren können oder durch andere Zeichen deut-
lich machen können, brauchen Sie einen Fürspre-
cher, der sich dafür einsetzt. Auch darum, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, können wir uns alle 
jetzt schon kümmern, dass wir später jemanden ha-
ben, der unsere Selbstbestimmtheit vertritt. Dann 
können auch unnötige Notaufnahmeaufenthalte 
vermieden werden, aber in den meisten Fällen 
auch nur dann. – Vielen Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE – 
Präsident Imhoff übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
– –. Entschuldigung, Frau Senatorin, der Abgeord-
nete Dr. Buhlert hat sich doch noch gemeldet. Als 
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nächster Redner hat das Wort der Abgeordnete Dr. 
Buhlert. 

Abgeordneter Dr. Buhlert (FDP): Sehr geehrter 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ent-
schuldigung, dass ich nicht deutlich genug auf 
mich aufmerksam gemacht habe, aber ich wollte 
mich in dieser Debatte noch einmal melden, weil es 
mir darum geht, noch einmal zu differenzieren. Das 
schmerzt mich, weil ich vor 30 Jahren Rettungswa-
gen gefahren habe: Bei einem Unfall muss man 
handeln. Da stellt sich nicht die Frage, ob man ab-
gewogen entscheidet und vorher noch einen Arzt 
anruft. Ein Unfall und ein Notfall sind ein Unfall 
und ein Notfall und erfordern entsprechendes Han-
deln. 

Es kann nur um die anderen Fälle gehen, über die 
wir hier diskutiert haben, und ich bin Frau Oster-
kamp-Weber sehr dankbar, dass sie noch einmal 
auf Patientenverfügungen hingewiesen hat. Es ist 
eben kein Notfall, wenn man Nahrung verweigert, 
sondern vielleicht eine bewusste Entscheidung. 
Wenn man das vorher verfügt hat, ist das geregelt. 
Insofern sind Patientenverfügungen in der Tat ein 
wichtiges Mittel. 

Ich bleibe dabei: Wir dürfen nicht eine zu große 
Misstrauenskultur aufbauen. In Heimen, in denen 
sowieso alles chaotisch verläuft, werden wir auch 
mit einer weiteren Checkliste nichts erreichen. 
Aber in den vielen Heimen und Einrichtungen, die 
solide arbeiten, müssen wir die Kompetenzen der 
Mitarbeitenden ausweiten, damit manche Fahrt 
vermieden wird, die, wenn man auf die Fachkräfte 
vertraut, nicht notwendig ist. Dazu müssen wir die 
Kompetenzen stärken. 

Ich habe eben den Zwischenruf gemacht, dass die 
Kompetenzen aufwachsen. Das ist das eine. Das 
andere ist, dass die Kompetenzen häufig in den 
Einrichtungen vorhanden sind, weil Pflegedienst-
leitungen und andere, all die Krankenschwestern, 
die examiniert sind und in der Altenpflege arbei-
ten, die Krankenpfleger, die da arbeiten, diese Tä-
tigkeiten könnten, nur nicht an dem Ort machen 
dürfen. Das müssen wir durchdenken und aufgrei-
fen. Insofern, falls ich es noch nicht getan habe: Wir 
beantragen die getrennte Abstimmung über diesen 
Antrag. 

Als Letztes könnte ich noch etwas über Kooperati-
onsverträge sagen, das lasse ich aber und gebe das 
Rednerpult wieder frei und will auch nur kurz ge-
stört haben, Frau Senatorin. 

(Beifall FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort Senatorin Stahmann. 

Senatorin Stahmann: Herr Präsident, sehr verehrte 
Damen und Herren! Ich staune immer wieder, was 
Herr Dr. Buhlert schon alles im Leben gemacht hat. 

(Abgeordneter Dr. vom Bruch [CDU]: Wir auch!) 

Das tun auch andere, ja. Vielen Dank, ich möchte 
mich bedanken für diese breit gefächerte und sehr 
kundige Debatte zu einem wichtigen Thema, das 
die Fraktion der CDU mit ihrer Großen Anfrage 
und mit dem Antrag auf die Tagesordnung gesetzt 
hat. Ich glaube, die Position der Koalition ist deut-
lich geworden, dass wir sagen, es handelt sich um 
ein sehr wichtiges Anliegen. Ich habe an dieser 
Stelle schon häufiger gesagt, dass wir an dieser 
Schnittstelle weiterarbeiten müssen. 

Der Antrag macht verschiedene Vorschläge. Wir, o-
der die Koalition, lehnen ihn auch aus dem Grund 
ab, weil wir uns an einer anderen Stelle im Prozess 
befinden. Der Bundesgesetzgeber wird zum Thema 
Reform der Notfallversorgung Vorschläge vorlegen 
und wir werden nicht im Land Bremen Strukturen 
verändern, ehe wir nicht die Pläne des Bundes ken-
nen. Ich halte es für absolut sinnvoll, dass wir uns 
erst die Vorschläge des Bundes anschauen, sie 
auch in allen Gremien diskutieren sollten, um dann 
zu notwendigen Veränderungen zu kommen. 

In der Antwort auf die Große Anfrage haben wir 
deutlich gemacht, dass das nicht heißt, dass jetzt 
eine Zeit des Stillstands ist. Sowohl bei der Feuer-
wehr als auch bei der Rettungsleitstelle wird jetzt 
schon geplant, eine neue softwaregestützte stan-
dardisierte Notrufabfrage einzuführen, die für die 
Disponentinnen und Disponenten wichtig ist, da sie 
die Notrufe aus den Pflegeheimen entgegenneh-
men. 

Zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
erachten wir die Kooperationsverträge weiterhin 
als gewinnbringend. Es werden auch mehr und 
mehr Kooperationsverträge abgeschlossen. 

Ich glaube, dass es eine ganz wichtige Entschei-
dung ist, die von Pflegekräften immer wieder von 
neuem verlangt wird, wenn ein Notfall in einer Ein-
richtung auftritt. Herr Dr. Buhlert hat es gesagt: In 
den meisten Pflegeeinrichtungen wird trotz Perso-
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nalnot sehr sorgfältig, sehr menschlich und auf ho-
hem fachlichem Niveau agiert. Das möchte ich hier 
deutlich sagen, aber 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

wir leben in Zeiten von Personalmangel und es gibt 
in Notfällen niemanden, der sich zur Kontrolle, zur 
Überwachung oder um wirklich sicherzugehen an 
ein Bett setzen kann. Dieses Personal ist im Augen-
blick nicht vorhanden. In einer Krisensituation 
müssen sich Pflegefachkräfte, die eine Altenpfle-
geausbildung oder eine Krankenpflegeausbildung 
absolviert haben oder den Helferstatus haben, auf 
die Ärzte verlassen. 

Wir hinterfragen auch nicht die ärztliche Kompe-
tenz. Ärzte haben ein mehrjähriges Studium hinter 
sich und eine lange berufliche Praxis, um in sol-
chen Notsituationen agieren zu können. Manchmal 
erscheint der Patient oder die Patientin oder der 
alte Mensch nach einem Sturz auf den ersten Blick 
vielleicht körperlich unversehrt, aber es liegt doch 
ein Behandlungsfall vor. Das kann eine Pflegefach-
kraft in einer Einrichtung nicht beurteilen. 

Deswegen brauchen wir am Ende der Debatten – 
wenn wir in einer idealen Welt leben – natürlich 
auch in den stationären Pflegeeinrichtungen mehr 
medizinische Kompetenz. Ich glaube, das ist eine 
Entwicklung, die in Deutschland eingeleitet wer-
den muss. Die werden wir aber nicht von heute auf 
morgen abschließen. 

Ein Punkt, der von allen Seiten angesprochen wor-
den ist und der sehr wichtig ist: Es gibt mehr ältere 
Menschen. Es gibt auch mehr stationäre Einrich-
tungen und mehr Wohnheimplätze als vor einigen 
Jahren. Es gibt aber auch mehr Angebote im Be-
reich des Servicewohnens, nicht alle ziehen am 
Ende ihres Lebens in eine stationäre Einrichtung. 
Von der Wohn- und Betreuungsaufsicht wird 
dadurch mehr und mehr verlangt. 

Wir haben in den letzten Jahren mit mühsam zu-
sammengesuchten Mitteln in einem Haushaltsnot-
lageland die Wohn- und Betreuungsaufsicht ge-
stärkt, aber ich glaube, dass wir bei kommenden 
Reformen, bei kommenden Haushaltsberatungen 
schauen müssen, dass wir diese Dienste besser aus-
statten. Wir brauchen Menschen, die in Einrichtun-
gen gehen. Das macht man eben nicht am Telefon, 
da hat Frau Grönert völlig recht, weil nichts den 
Blick bei einem Besuch in einer Einrichtung ersetzt, 
um auch überprüfen zu können, ob auf dem fachli-
chen Niveau gearbeitet wird, das verlangt wird. 

Ich möchte mich für diese Debatte bedanken und 
sage, die Diskussion ist heute nicht zu Ende, son-
dern wird in der Fachdeputation für Gesundheit 
und Verbraucherschutz aber sicherlich auch in der 
Deputation für Soziales, Jugend und Integration 
weiter fortgesetzt. Wir rechnen damit, dass der Ge-
setzesentwurf zur Reform der Notfallversorgung im 
kommenden Jahr vorliegen wird, er ist angekün-
digt, und wir dann darüber beraten, welche 
Schritte für das Bundesland Bremen die richtigen 
sind. – Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Meine Damen und Herren, wei-
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Hier ist getrennte Abstimmung beantragt worden. 

Ich lasse zunächst über die Ziffer 2 des Antrags der 
Fraktion der CDU mit der Drucksachen-Nummer 
20/204 abstimmen. 

Wer der Ziffer 2 seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, M.R.F., Abgeordneter Beck [AfD]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) lehnt die 
Ziffer 2 des Antrags ab. 

Nun lasse ich über die übrigen Ziffern des Antrags 
abstimmen. 

Wer den übrigen Ziffern seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, FDP, M.R.F., Abgeordneter Beck 
[AfD]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Dagegen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE) 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/204
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Stimmenthaltungen? 

Die Bürgerschaft (Landtag) lehnt die übrigen Zif-
fern des Antrags ab. 

Im Übrigen nimmt die Bürgerschaft (Landtag) von 
der Antwort des Senats, Drucksache 20/185, auf die 
Große Anfrage der Fraktion der CDU Kenntnis. 

Gründungen von Schulen in freier Trägerschaft 
Große Anfrage der Fraktion der FDP 
vom 22. Oktober 2019 
(Drucksache 20/110)  

Dazu 

Mitteilung des Senats vom 3. Dezember 2019 
(Drucksache 20/191)  

Dazu als Vertreterin des Senats Frau Senatorin 
Dr. Bogedan. 

Ich gehe davon aus, dass der Senat die Antwort auf 
die Große Anfrage nicht mündlich wiederholen 
möchte, sodass wir direkt in die Aussprache eintre-
ten können. 

Die Aussprache ist eröffnet. 

Als erste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete 
Bergmann. 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wir als Fraktion der FDP sind davon über-
zeugt, dass Bremen von einer vielfältigen Bildungs-
landschaft profitiert. Auf unsere Frage, welche Be-
deutung der Senat den Schulen in freier Träger-
schaft für die Bremer Bildungslandschaft beimisst, 
erhalten wir letztlich die Antwort, dass Schulen in 
freier Trägerschaft ein notwendiges Übel für diese 
Stadt darstellen. 

Natürlich sei man sich der Rechtslage bewusst, 
dass das Grundgesetz Schulen in freier Träger-
schaft ausdrücklich vorsehe. Diese Rechtslage sei 
die eine Seite des Spannungsfeldes. Auf der ande-
ren Seite stünde, ich zitiere: „Das Problem der so-
zialen Entmischung an und durch Privatschulen.“ 
Die Zahlen, die dieses soziale Sortieren angeblich 
belegen sollen, sind allgemein, beziehen sich ver-
einfachend auf die Herkunftsstadtteile und sind 
von 2012. 

Soziale Entmischung also. Besuchen Sie doch ein-
mal eine Grundschulklasse an einer katholischen 

Grundschule hier um die Ecke: 24 Kinder, zwei 
Lehrer und 18 Herkunftsnationen der Eltern gibt es 
auch hier. Das Schulgeld beträgt hier maximal 45 
Euro im Monat und kann bei geringem Einkommen 
auch ganz erlassen werden. Das Ökumenische 
Gymnasium zu Bremen e. V., ÖG, schreibt Stipen-
dien aus und hat vor drei Jahren mit dem Talentsti-
pendium eine zusätzliche Stipendiengattung ein-
geführt, um noch mehr Kindern den Besuch der 
Schule zu ermöglichen, selbst wenn das elterliche 
Portemonnaie leer ist. 

Die Welt, meine Damen und Herren, ist nicht 
schwarz-weiß, Stadtteile nicht und Schulen ge-
nauso wenig wie Bremen selbst. 

(Beifall FDP) 

Für mich jedenfalls ist diese Antwort zu Schulen in 
freier Trägerschaft ganz eindeutig zu lesen: Nun ja, 
wir müssen, aber wollen nicht. 

Wenn Sie wirklich keine soziale Trennung wollen, 
gibt es von der Rechtslage her keine Begrenzung 
Ihrer Handlungsoptionen. Finanzieren Sie einfach 
alle Schulen gleichermaßen aus, stellen Sie allen 
Kindern dasselbe Bildungsgeld zur Verfügung und 
heben Sie die Wettbewerbsverzerrung gegenüber 
den Schulen in freier Trägerschaft auf. 

(Beifall FDP, CDU) 

Nicht einmal die zahlreichen offenen Stipendien-
angebote zum Beispiel des ÖG bewerben Sie. Das 
macht Ihre Klage bezüglich der angeblichen sozia-
len Entmischung einfach unglaubwürdig. 

Meine Damen und Herren, wir müssen diese De-
batte endlich von Vorurteilen befreien. 

(Beifall FDP) 

Privatschule, Internat, Elite, Segelausflug zum 
Genfer See – sind das Ihre Assoziationen zum Be-
griff Privatschule? Schade, denn sie sind eine Be-
reicherung unserer Bildungslandschaft. 

(Beifall FDP) 

Über zehn Prozent unserer Kinder und Jugendli-
chen besuchen diese Schulen – Sie haben einen 
Teil der Schulen nicht mitgerechnet bei Ihrer Ant-
wort –, Schüler, für die wir an staatlichen Schulen 
erst einmal Platz haben müssten. Hier gibt es 
fruchtbare Synergien, die positiv in das staatliche 
Schulsystem zurückstrahlen, wie zum Beispiel bei 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/185
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/110
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/191
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der International School, die sich übrigens neulich 
riesig über unseren Besuch gefreut hat, weil seit 
der Gründung 1989 keine rote Senatorin oder kein 
roter Senator jemals einen Fuß in diese Schule ge-
setzt hat. 

(Abgeordneter Günthner [SPD]: Das stimmt nicht, 
ich war da! – Abgeordneter Fecker [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Er war früher Senator!) 

Einverstanden. Das ist, was die uns erzählt haben. 

(Abgeordneter Günthner [SPD]: Wer hat das ge-
sagt?) 

Jedenfalls, diese Schule arbeitet – –. Wollen Sie der 
Schule jetzt unterstellen, dass sie lügt oder dass ich 
lüge oder was? Also dann sparen Sie sich das bitte! 

Diese Schule arbeitet eng mit dem Alten Gymna-
sium zusammen, in dem zweisprachig unterrichtet 
wird. In den gemeinsamen Projekten findet die 
staatliche Schule hier ihren muttersprachlichen 
Partner. Können wir darauf verzichten? Nein. Un-
ser staatliches Schulsystem zieht seit Jahrzehnten 
wichtige Impulse aus den Konzepten, die an Schu-
len in freier Trägerschaft erprobt werden. 

Die Förderung individueller Fähigkeiten, die 
Wahrnehmung der Bedürfnisse des Einzelnen, Ele-
mente der Waldorfpädagogik, wollen wir auf diese 
Impulse verzichten? Nein. Wir Freien Demokraten 
und mindestens zehn Prozent der Familien in die-
ser Stadt wollen das nicht. 

(Beifall FDP) 

Alle Schulen in freier Trägerschaft betonen übri-
gens, dass das Schulgeld nie eine unüberwindliche 
Hürde für den Besuch einer Schule in freier Träger-
schaft sein soll. Sie alle haben Regelungen zur Er-
mäßigung und zum Erlass getroffen. Das sollte man 
zur Kenntnis nehmen, wenn man tatsächlich 

(Glocke) 

vorurteilsfrei miteinander reden möchte und die 
gesellschaftsbestimmenden Gedanken von Vielfalt 
und Toleranz tatsächlich leben möchte. Die Welt ist 
nicht schwarz-weiß. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit! 

(Beifall FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Güngör. 

Abgeordneter Güngör (SPD): Herr Präsident, 
meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen der FDP! In Ihrer Großen Anfrage fragen 
Sie und fordern das auch indirekt mit ihren Fragen 
ein, dass Bremen proaktiv freie Träger bei der 
Gründung von Schulen unterstützen soll. Schließ-
lich, so sagen Sie, würden Privatschulen eine gute 
Alternative zu öffentlichen Schulen darstellen und 
von zunehmend mehr Eltern angewählt werden. 

Überspitzt könnte man formulieren: Sie fordern, 
dass der Staat die Privatisierung von Bildung finan-
ziell stärker unterstützen soll und künftig sogar 
freie Träger akquiriert, die dann in Bremen und 
Bremerhaven Schulen gründen. Meine Damen und 
Herren, welche Aufgabe hat die Institution Schule? 
Otfried Halirsch schreibt in dem Buch Leitfaden 
Schulpraxis den sehr prägnanten Satz, es gehe um 
die, ich zitiere: „Wahrnehmung von Verantwor-
tung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesell-
schaft, sowie die Schülerin oder den Schüler in der 
ihn umgebenden Gemeinschaft vorzubereiten.“ 

Doch welche Gemeinschaft umgibt jemanden, der 
womöglich erst eine private Kita, dann eine private 
Grundschule, dann möglicherweise in der Sekun-
darstufe I eine private Schule besucht? 

(Unruhe – Abgeordnete Grönert [CDU]: So ein Un-
sinn!) 

Ist das Segregation? Oder stärkt das den sozialen 
Zusammenhalt? Ist das die Lösung für die Heraus-
forderungen unserer Zeit? Und die Zahlen spre-
chen hier eine – –. 

(Abgeordneter Strohmann [CDU]: Das ist eine Ohr-
feige! Schämen Sie sich! Schämen Sie sich, so et-
was zu sagen!) 

Herr Strohmann, schämen Sie sich hier, so dazwi-
schen zu rufen. Wenn es Ihnen Ihre Fraktion er-
laubt, kommen Sie nach vorn und reden Sie hier. 

(Abgeordneter Dr. vom Bruch [CDU]: Dafür 
braucht er nicht die Erlaubnis der Fraktion!) 

Bitte! 

Präsident Imhoff: Herr Güngör hat das Wort. 

Abgeordneter Güngör (SPD): Wenn Herr Stroh-
mann sich beruhigt hat: Die Zahlen sprechen näm-
lich eine klare Sprache. Private Bildungseinrich-
tungen fördern eben nicht die Durchmischung in 
der Gesellschaft, sondern führen zu Segregation. 
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(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Die Welt ist eben nicht schwarz-weiß. In Privat-
schulen sind die Schüler, deren Eltern meistens 
ökonomisch besser gestellt sind, 

(Unruhe – Zurufe Abgeordnete Grönert [CDU], Ab-
geordnete Hornhues [CDU], Abgeordnete Berg-
mann [FDP]) 

und deren Eltern, weil sie auch selbst in Privatschu-
len waren, meistens auch einen einfacheren Zu-
gang zu Netzwerken und Informationen haben. 
Auf der anderen Seite gibt es Kinder an öffentli-
chen Schulen, deren Eltern diese Option 

(Unruhe FDP, CDU) 

möglicherweise nicht kennen oder die das monat-
liche Schulgeld möglicherweise abschreckt. Und 
ja, Frau Bergmann, die Welt ist nicht schwarz-weiß. 
Sie haben ein Beispiel angeführt für eine Schule, 
die 45 Euro im Monat kostet. Ich könnte Ihnen jetzt 
auch eine Schule nennen, die genau das Zehnfache 
kostet. Insofern ist die Welt in der Tat nicht 
schwarz-weiß, es führt eben zu Segregation. 

Möglicherweise ist auch der Fahrtweg etwas, was 
die Eltern abschreckt, oder, wie es bei mir der Fall 
ist, wenn man einfach davon überzeugt ist, dass die 
öffentlichen Schulen so gut sind, dass man ihnen 
das Wichtigste in seiner eigenen Familie auch an-
vertraut. 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Und das tue ich. Das Wohl meiner Kinder und die 
Zukunft meiner Kinder vertraue ich den staatlichen 
Schulen an. 

Präsident Imhoff: Herr Kollege Güngör, würden 
Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Professor 
Dr. Hilz zulassen? 

Abgeordneter Güngör: Sehr gern. 

Abgeordneter Professor Dr. Hilz (FDP): Vielen 
Dank, Herr Präsident! Herr Güngör, Sie sagten ge-
rade, dass viele das Angebot der Schulen in freier 
Trägerschaft nicht kennen. Kann das vielleicht da-
ran liegen, dass in den Broschüren der Bildungsbe-
hörde diese freien Schulen nicht aufgeführt sind? 

(Beifall FDP – Zurufe Abgeordneter Strohmann 
[CDU]) 

Abgeordneter Güngör (SPD): Könnte es vielleicht 
auch daran liegen, dass genau die Eltern, die ich 
gerade angesprochen habe, nicht den Zugang zu 
Informationen haben oder bewusst, wenn sie sich 
Forschung, 

(Lachen CDU – Abgeordneter Strohmann [CDU]: 
Mann, Mann, Mann!) 

wenn sie sich Bildungswissenschaftler dazu anhö-
ren – –. Dann sind es genau die Eltern, die Privat-
schulen anwählen, die den Zugang zu Netzwerken 
und Informationen haben. Das ist nichts, was ich 
erfunden habe, sondern das können Sie sehr gut 
nachlesen, Herr Professor Dr. Hilz. 

(Beifall SPD, DIE LINKE – Zurufe Abgeordnete 
Bergmann [FDP]) 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ja, Privatschulen 
haben ihre Berechtigung. Sie sind, wie die FDP es 
im Eingangstext schreibt, sogar im Grundgesetz 
festgeschrieben. Jetzt erkundigen Sie sich doch 
einmal, warum im Grundgesetz, besonders bei den 
Grundschulen, von Volksschulen die Rede ist, weil 
dort nämlich im Geiste unseres Grundgesetzes die 
Segregation nicht schon in der Grundschule anfan-
gen soll, und deshalb sind die Bedingungen, um 
eine Privatschule im Grundschulbereich zu grün-
den, erschwert. 

(Beifall SPD, DIE LINKE – Zurufe Abgeordnete 
Bergmann [FDP]) 

Das bremische Schulsystem spezifiziert im Weite-
ren, dass Privatschulen eine berechtigte, weltan-
schauliche oder pädagogische Alternative zu öf-
fentlichen Schulen darstellen müssen. Es ist nicht 
so, wie Sie es hier versuchen darzustellen, dass das 
Land Bremen diese bewusst versucht, zu verhin-
dern. Sie formulieren aber den Anspruch, dass das 
bestehende staatliche Angebot durch diese Schu-
len bereichert oder ergänzt wird. 

Die FDP plant hier doch etwas ganz anderes. Lang-
fristig sollen Privatschulen Stück für Stück Teile 
der staatlichen Schulen ersetzen, quasi eine Schule 
für Kinder, deren Eltern das Geld und die Netz-
werke haben, und eine Schule, wo die Kinder sind, 
deren Eltern kein Geld haben und das Geld nicht 
aufbringen können, und auch nicht diesen exklusi-
ven Zugang zu den Netzwerken haben. 

(Beifall SPD, DIE LINKE – Zuruf: So ein Schwach-
sinn! – Abgeordneter Professor Dr. Hilz [FDP]: Eine 
unsinnige Unterstellung! So ein Unsinn!) 
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Das ist weder gesellschaftlich sinnvoll, noch im 
Sinne der Kinder, die gemeinsam aufwachsen wol-
len, statt segregiert nach der sozioökonomischen 
Herkunft der Eltern. Eine solche Entwicklung för-
dert nicht die Solidarität in unserer Gesellschaft, 
sondern da, wo Berührungspunkte fehlen, fehlt es 
später auch an Empathie. Das lassen wir nicht zu. 

(Unruhe FDP – Beifall DIE LINKE) 

Öffentliche Schulen sind und bleiben die wesentli-
che Säule des Bildungssystems. Zu ihnen hat jedes 
Kind Zugang, egal, wie reich, egal, wie arm und 
unabhängig von der Konfession: Jedes Kind ist 
herzlich willkommen. Das ist Demokratie, und das 
ist auch gut so. 

(Beifall SPD, DIE LINKE – Glocke) 

Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Es ist eben 
nicht so, liebe FDP-Fraktion, so wie Sie es hier dar-
gestellt haben, dass mehr Schülerinnen und Schü-
ler in die Privatschulen gehen, sondern wenn Sie 
sich die Zahlen ansehen, sind das deutlich weniger. 
Wir haben eine abnehmende Tendenz. Von daher 
können wir nur sagen: Die Akzeptanz bei den El-
tern ist in den letzten Jahren für das öffentliche 
Staatssystem gestiegen. Das ist auch gut so, es geht 
hier darum, dass wir jede Schülerin, jeden Schüler 
individuell fördern, und es geht hier um nichts we-
niger 

(Glocke) 

als den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft. – Vielen Dank! 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Averwerser. 

Abgeordnete Averwerser (CDU): Dass es um diese 
Uhrzeit und als letzte Debatte in dem Jahr noch 
einmal so hoch hergehen würde, darüber freue ich 
mich, weil ich hatte schon zu Frau Dr. Müller ge-
sagt: Gestern war es schon unruhig um die Zeit, wie 
wird das denn jetzt sein? Aber jetzt haben wir ja ein 
schönes Thema. 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 

(Heiterkeit) 

Die schulische Landschaft in Bremen zeichnet sich 
unbestritten durch eine hohe Vielfalt aus, und das 
begrüßen wir außerordentlich. 

(Beifall CDU, FDP) 

Dies deckt sich mit unseren bildungspolitischen 
Grundüberzeugungen, Schülerinnen und Schüler 
entsprechend ihrer Individualität zu fördern und zu 
fordern. Neben dem staatlichen Bildungssystem 
tragen derzeit in Bremen und Bremerhaven 22 
Schulen in freier Trägerschaft – das sage ich lieber 
als Privatschulen, weil das nämlich nicht stimmt – 

(Beifall CDU, FDP) 

mit circa 6 310 Schülerinnen und Schülern zur Be-
reicherung der Bildungslandschaft bei. Artikel 7 
Absatz 4 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 29 
der Bremer Landesverfassung regelt ausdrücklich 
die Gründung und den Betrieb von Schulen in 
freier Trägerschaft mit ihrem hochwertigen päda-
gogischen Angebot. Folglich gibt es kein Monopol 
auf den Betrieb staatlicher Schulen. 

(Beifall CDU, FDP) 

Die daraus abzuleitende freie Schulwahl bringt zu-
dem die hohe Wertschätzung des Schüler- und El-
ternwillens zum Ausdruck. Wir sind der Auffas-
sung, dass jede Schule in freier Trägerschaft, ob sie 
nun Ersatzschule oder Ergänzungsschule genannt 
wird, mit ihrem individuellen pädagogischen An-
satz das öffentlich-rechtliche Schulsystem inspirie-
ren und im besten Fall weiterentwickeln kann. Der 
Fraktion der CDU geht es deshalb auch nicht da-
rum, die beiden Schulzweige losgelöst voneinan-
der zu betrachten. Es geht uns vielmehr um ein 
gleichberechtigtes Nebeneinander und ein part-
nerschaftliches Miteinander, 

(Beifall CDU, FDP) 

das jedoch die objektiv vorherrschenden Rahmen-
bedingungen und die sich daraus ergebenden Be-
darfe nicht außen vor lässt. In Ihrer Antwort auf die 
Frage – und da kommen wir jetzt gleich wieder zu 
dem Thema, das wir gerade hatten –, wie der Senat 
die Bedeutung von Privatschulen sieht, zielen Sie 
in altgewohnter, und das haben Sie im Wortbeitrag 
auch bestätigt, und ideologisch geprägter Argu-
mentationsstruktur auf die These ab, dass Schulen 
in freier Trägerschaft zur sozialen Entmischung 
beitragen. 
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Sie verweisen hierbei auf den Bremer Bildungsbe-
richt von 2012, in dem steht, dass Privatschulen e-
her von Schülerinnen und Schülern besucht wer-
den, die in Ortsteilen aufwachsen, deren Migrati-
onsanteil und deren Anteil von Empfängern von 
Unterstützungsleistungen nach SGB II unterdurch-
schnittlich sind. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie 
Ihre Skepsis mit dem Scheinargument unterstrei-
chen wollen, dass Schulen in freier Trägerschaft 
den öffentlichen Schulen die guten Schüler weg-
nehmen und soziale Auslese befördern. Denn ge-
nau das dürfen und wollen Schulen in freier Trä-
gerschaft eben nicht. 

(Beifall CDU, FDP) 

Dagegen spricht das Sonderungsverbot, Frau Berg-
mann sprach es am Rande an, mit dem Wortlaut, 
dass private Ersatzschulen nur genehmigt werden 
dürfen – –. 

(Abgeordneter Güngör [SPD]: Schulen in freier 
Trägerschaft!) 

Private Ersatzschulen steht darin. 

(Abgeordneter Güngör [SPD]: Jetzt machen Sie 
sich einmal Gedanken über Ihre Wortwahl! Wenn 
Sie auf dem Boden der Verfassung stehen, dürfen 
Sie auch gern das Grundgesetz zitieren! – Unruhe) 

Es ist ja schön, dass Sie das Grundgesetz kennen. 
Vielleicht würden Sie dann auch einmal die 
Rechte, die Sie daraus haben, nutzen. 

(Beifall CDU, FDP) 

Dass private ersatzschulen nur genehmigt werden 
dürfen, wenn dort die Sonderungen der Schüler 
nach den – –. 

(Zuruf) 

Nein, Absatz 4.3, zweiter Halbsatz. Wenn wir schon 
dabei sind. 

(Beifall CDU, FDP) 

Dort steht private Ersatzschulen. Ich fange noch 
einmal an: Dass private Ersatzschulen nur geneh-
migt werden dürfen, wenn dort eine Sonderung der 
Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern 
nicht gefördert wird. Das Sonderungsverbot fordert 
von den privaten Ersatzschulen, dass sie die Aus-
wahl ihrer Schülerinnen und Schüler unabhängig 

von den Einkommens- und Vermögensverhältnis-
sen der Eltern vornehmen, und dass das Schulgeld 
von Eltern aller Einkommens- und Vermögens-
tüchtigen gezahlt werden kann. 

Ganz nebenbei bemerkt, unterscheiden sich auch 
die öffentlichen Schulen in Bremen und Bremer-
haven deutlich bezüglich des sozialen und kultu-
rellen Hintergrundes der Schülerschaft. Auch das 
steht in dem Bildungsbericht 2012. Wie scheinhei-
lig Ihre Sorge bezüglich der möglichen sozialen 
Auslese durch Schulen in freier Trägerschaft ist, 
das zeigt sich, wenn man sich anschaut, wie wenig 
Sie als Gesetzgeber die Möglichkeit in Anspruch 
nehmen, dieses Sonderungsgebot näher zu regeln. 

Sie könnten beispielsweise durchaus die maximale 
Höhe des Schulgeldes festlegen, gesetzlich. Sie 
könnten auch festlegen, wie viele Stipendien ver-
geben werden müssen und könnten es auch über-
prüfen. Sie könnten eine Einkommensstaffelung 
der Beiträge vorschreiben. Das alles tun Sie nicht. 

(Beifall CDU, FDP) 

Frau Senatorin Dr. Bogedan, Sie sind die Senatorin 
für alle Kinder in Bremen und Bremerhaven, und 
Sie tun hier so, als hätten Sie auf all dies keinen 
Einfluss und würden die angebliche Entwicklung 
zutiefst bedauern. Schlimmer noch: Sie tragen das 
angebliche Bedauern der sozialen Differenzierung 
wie eine Monstranz vor sich her und sparen gleich-
zeitig Geld zulasten der Kinder. 

(Beifall CDU, FDP – Glocke) 

Wenn Sie das Sonderungsverbot konkretisieren 
und zum Beispiel eine maximale Schulgeldhöhe 
festlegen, müsste – und das ist nicht nur mein Ver-
ständnis – auch auf der anderen Seite zwingend die 
finanzielle Unterstützung der Schulen entspre-
chend angepasst werden. Dafür wäre dann aber 
diesem Scheinargument der stattfindenden sozia-
len Sonderung ein für alle Mal der Nährboden ent-
zogen. 

(Beifall CDU, FDP – Glocke) 

Ihr politisches Verhalten ist Kalkül und an dieser 
Stelle zutiefst unredlich, um nicht zu sagen unso-
zial. – Vielen Dank! 

(Beifall CDU, FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächster Redner hat das Wort 
der Abgeordnete Hupe. 
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Abgeordneter Hupe (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich wollte noch „lieber Gast“ sagen, 
aber der hat gerade den Raum verlassen. Da war 
ich eine Sekunde zu spät. 

(Heiterkeit SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Zu Beginn möchte ich noch einmal betonen, dass 
unser Grundgesetz den Bürgerinnen und Bürgern 
das Recht auf freie Schulen einräumt, und das ist 
gut und richtig so. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP) 

Schulen in freier Trägerschaft ergänzen und berei-
chern das öffentliche Schulwesen durch ihre be-
sonderen Profile und Schwerpunkte, seien es ihre 
konfessionellen Ausrichtungen oder besondere In-
halte und pädagogische Ansätze im Unterricht. Sie 
haben ihren Platz im bremischen Schulwesen und 
sollen sich natürlich den Aufgaben von Inklusion 
und Integration von Geflüchteten widmen können. 

Wir begrüßen es, dass es in Bremen Schulen mit 
vielfältigen, anderen pädagogischen Konzepten 
gibt. Das können Schulen im öffentlichen Schulsys-
tem sein, aber oftmals sind es gerade Schulen in 
freier Trägerschaft, die unser Schulsystem mit 
spannenden pädagogischen Konzepten berei-
chern. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP) 

Einiges kann sich das staatliche Schulsystem davon 
auch noch abschauen, zum Beispiel, was die Schul-
autonomie anbelangt oder auch das gemeinsame 
Lernen verschiedener Jahrgangsstufen wie an den 
Waldorfschulen. Es ist allerdings auch eine Stärke 
unseres Bildungssystems, dass in Bremen auch 
Schulen im öffentlichen Schulsystem besondere 
Profile und pädagogische Konzepte umsetzen. 

Beispielsweise genannt seien da die Grundschulen 
Borchshöhe, Pfälzer Weg oder die Gesamtschule 
Ost. Entgegen der in der Anfrage formulierten An-
nahme der FDP, dass der Anteil der Schülerinnen 
und Schüler an Schulen in freien Trägerschaften 
steige, ist es so, wie die Antwort des Senats auf-
zeigt, dass in den letzten Jahren sowohl der Anteil 
von Schülerinnen und Schülern an Privatschulen 
von 10,4 Prozent auf aktuell 9,2 Prozent gesunken 
ist, als auch die absolute Zahl an Schülerinnen und 
Schülern von knapp 6 800 auf aktuell 6 200. 

Über die letzten sechs Jahre haben sich die Pro-
Kopf-Ausgaben der öffentlichen Hand für Schüle-
rinnen und Schüler kontinuierlich gesteigert. Be-
dingt durch die im Privatschulgesetz festgelegte 
Bemessungsgrundlage, anhand von prozentualen 
Anteilen an den Schülerkostensätzen, sind diese 
Steigerungen auch bei den Privatschulen ange-
kommen. Dass diese Schulen gern mehr Mittel ha-
ben möchten, ist unbestritten und eint sie mit den 
öffentlichen Schulen. 

Wir müssen und wir wollen insgesamt mehr in Bil-
dung investieren und das wird anteilig auch den 
Schulen in freier Trägerschaft zugutekommen. So 
ist es im Privatschulgesetz festgelegt und das ist 
auch richtig so. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP) 

Ob die Höhe der Anteile so angemessen ist, dar-
über können wir streiten. Es muss aber auch selbst-
verständlich sein, dass Schulen, die sich außerhalb 
des öffentlichen Schulwesens bewegen und 
dadurch gewisse Freiheiten haben, wie die Aus-
wahl ihrer Schülerinnen und Schüler, auch ihren 
eigenen Anteil beitragen müssen. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen – Abgeordneter 
Dr. Buhlert [FDP]: Sie sind Teil des öffentlichen 
Schulwesens! – Zurufe Abgeordnete Bergmann 
[FDP]) 

Es ist eben so, dass an Privatschulen die Durchmi-
schung von Schülern und Schülerinnen geringer 
ist. Es gibt weniger Kinder aus armen Familien, aus 
bildungsfernen Familien und weniger Kinder mit 
einem Migrationshintergrund. 

(Beifall SPD – Abgeordneter Güngör [SPD]: Ach!) 

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die große 
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler öffentliche 
Schulen besucht. Solange Bremen Haushaltsnotla-
geland ist und jeden zusätzlichen Euro für Bildung 
mühsam zusammenbringen muss, bedeutet ein 
Mehr für Privatschulen auch gleichzeitig eine Ver-
kleinerung des Topfes für die öffentlichen Schulen. 

(Abgeordnete Ahrens [CDU]: Nein, Schüler ist 
Schüler! – Zurufe FDP, CDU) 

Das, was für private Schulen gerecht ist, können 
wir nicht losgelöst von den öffentlichen Schulen 
betrachten. Wo es sinnvoll ist, können wir private 
Schulen aber auch besser unterstützen. So müssen 
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auch die Lehrkräfte dieser Schulen für die schuli-
schen Anforderungen der heutigen Zeit aus- und 
fortgebildet werden. So sind beispielsweise Inklu-
sion und Digitalisierung, aber auch die Stärkung 
der Demokratie wichtige Themen für die Lehr-
kräfte im Land Bremen, unabhängig von ihrer 
Schulzugehörigkeit. Da wünsche ich mir, dass die 
Lehrkräfte der freien Schulen ausdrücklich auch 
mitgenommen und unterstützt werden. 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen) 

Wichtig ist auch, dass die Kommunikation des Res-
sorts mit den Schulen in freier Trägerschaft gut 
funktioniert, sei es bei der Bewältigung von Her-
ausforderungen im Schulalltag oder bei den Bestre-
bungen von Initiativen zu Schulneugründungen. 
Hierbei kann das Ressort immer besser werden. 
Dabei ist es ausdrücklich nicht dessen Aufgabe, 
liebe FDP, private Schulgründungen eigenständig 
zu forcieren, aber auch nicht Aufgabe, unnötig 
Steine in den Weg zu legen. 

Zum Schluss möchte ich noch einen Bereich nen-
nen, bei dem wir besser werden sollten. Wenn El-
tern ihr Kind nach vier Jahren an einer privaten 
Grundschule für die fünfte Klasse an einer öffentli-
chen Schule anmelden wollen, dann sollten wir 
dies als Anerkennung für die öffentlichen Schulen 
sehen und sie im Anmeldeverfahren nicht nachran-
gig, sondern gleichberechtigt behandeln. – Vielen 
Dank! 

(Beifall Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Leonidakis. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Herr Präsi-
dent, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP! 
Weil Sie Ihren Antrag mit Artikel 7 des Grundge-
setzes beginnen und mit den Lehren, die aus dem 
Nationalsozialismus daraus gezogen wurden, er-
lauben Sie mir noch einmal eine historische Einord-
nung, die noch etwas weiter reicht. 

Es ist ja bekannt, dass wir als Fraktion DIE LINKE 
mit einem sehr kritischen Blick auf Privatschulen 
blicken. Wahrscheinlich sind wir hier im Haus die 
Partei, die am skeptischsten ist. Wir als Fraktion 
DIE LINKE stehen für eine Schule für alle, unter 
diesem Schlagwort wird zumeist Inklusion ge-
dacht. In unserer Vision bedeutet das aber noch 
mehr. Unsere Vision des gemeinsamen Lehrens 
umfasst, dass christliche, jüdische und muslimische 
und atheistische Kinder gemeinsam lernen, dass 

arme und reiche Kinder gemeinsam lernen, dass 
Kinder von linken oder konservativen Eltern zu-
sammen im Unterricht sitzen. 

Schulen sind einer der wenigen gesellschaftlichen 
Orte, an denen die Begegnung außerhalb unseres 
Milieus möglich ist, und wir glauben, dass wir alle 
etwas davon haben. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Dementsprechend sehen wir skeptisch, wenn bei-
spielsweise evangelikale Eltern ihre Kinder auf ei-
gene Schulen schicken oder auch, wenn sich das 
linke Bildungsbürgertum eine eigene Alternativ-
schulwelt schafft. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Mit dieser Vorstellung einer alle Klassen – und da-
mit meine ich nicht die Schulklassen –, alle Religi-
onen und alle Weltanschauungen umfassenden ge-
meinsamen Schule stehen wir in guter linker Tra-
dition. Diese Vorstellung war nämlich wesentlich 
leitend für den Schulkompromiss der Weimarer 
Reichsverfassung, wie er vor hundert Jahren ge-
schlossen wurde. Die Formulierungen aus der Wei-
marer Reichsverfassung wurden dann wortwörtlich 
1949, darauf rekurrieren Sie ja, in das Grundgesetz 
aufgenommen. 

Diese Vorgeschichte verlieren Sie als FDP in Ihrem 
Begründungstext aus dem Auge, weil der Privat-
schulparagraf von 1919, wie er bis heute gilt, durch 
die Aufnahme im Grundgesetz, der hatte nämlich 
ein anderes Ziel als das, was Sie unterstellen. Das 
Ziel der Weimarer Verfassung war nämlich nicht, 
Privatschulen zu ermöglichen, sondern im Gegen-
teil das ausufernde Privatschulwesen des reichen 
Bürgertums aus der Kaiserzeit zurückzudrängen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Übertragen auf das Heute sind Privatschulen kein 
regelhaftes Ersatzangebot zum öffentlichen Schul-
wesen. Vor diesem Hintergrund muss man die Se-
natsantworten lesen. Einige Klarheit in die Debatte 
bringen sie auch, und sie räumen auch mit einigen 
Mythen rund um die Bremer Privatschulen auf. Der 
erste Mythos, mit dem in den Antworten des Senats 
aufgeräumt wird, ist die Behauptung, immer mehr 
Eltern würden ihre Kinder auf Privatschulen schi-
cken. Die Zahlen sowohl relativ als auch in der 
Summe hat mein Kollege Christopher Hupe schon 
genannt. 
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Es ist also kein, wie Sie unterstellen, boomender 
Markt, sondern die Zustimmung und die Anmelde-
zahlen nehmen ab. Der zweite Mythos ist, dass das 
Land Bremen die Privatschulen verhungern ließe. 
Auch das stimmt eindeutig nicht. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Es stimmt: Die Zuschüsse liegen im unteren Be-
reich im Vergleich der Bundesländer, aber Bremen 
ist nicht Schlusslicht bei der Finanzierung der Pri-
vatschulen, und die Zuschüsse werden jährlich ge-
steigert. Sehr wichtig ist dabei in diesem Zusam-
menhang der Verweis auf das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zu den Privatschulen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich ge-
macht, dass von dem Betreiber einer privaten 
Schule auch verlangt werden kann, dass er oder sie 
seine Einrichtung finanziell unterstützt. Herr Präsi-
dent, es ist sehr laut. 

Präsident Imhoff: Ja, das höre ich auch. Es wäre 
schön, wenn es etwas stiller wäre. Dann könnte 
man Ihnen besser folgen. 

Abgeordnete Leonidakis (DIE LINKE): Ja, es gibt 
einen Anspruch auf einen Zuschuss durch den Se-
nat für die Privatschulen, aber es gibt keinen An-
spruch auf die vollständige Kostenübernahme. Den 
gibt es nicht, und die Linie des Senats befindet sich 
damit im Einklang. 

(Beifall DIE LINKE, SPD) 

Abschließend möchte ich noch einmal darauf hin-
weisen, liebe FDP, was Sie bezeichnenderweise 
nicht gefragt haben. 

(Abgeordneter Professor Dr. Hilz [FDP]: Es steht 
Ihnen frei, auch selbst eine Frage zu stellen!) 

Sie haben nicht gefragt, welche Kosten, welches 
Schulgeld die Privatschulen verlangen, denn dann 
hätte die Antwort gelautet: Zwischen 250 und 400 
Euro. 

(Zuruf CDU: Das ist falsch!) 

Die Schulen haben keine verlässliche Regelung zur 
Staffelung des Schulgeldes nach Einkommen – das 
wäre eine Transparenz, nach der die Eltern sich 
richten können –, sondern es wird individuell ver-
handelt, und Eltern werden dadurch zu Bittstellern. 
Das ist aus meiner Sicht eine falsche Herangehens-
weise. 

(Beifall DIE LINKE) 

Meine Redezeit ist vorbei. Ich finde es bezeich-
nend, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, 
dass Sie genau diese Frage nicht stellen, die ande-
ren Aspekte der sozialen Auslese wurden bereits 
genannt. – Ich bedanke mich für die Debatte. 

(Beifall DIE LINKE, SPD – Abgeordneter Dr. vom 
Bruch [CDU]: Wir debattieren hier aber die Fragen, 
nicht die Antworten! – Heiterkeit) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Senatorin Dr. Bogedan. 

Senatorin Bogedan: Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich ma-
che jetzt einmal etwas ganz Ungewöhnliches, ich 
fange meine Rede mit einem Fremdwort an, was 
ich – vielleicht, weil ich in Hessen zur Schule ge-
gangen bin und nicht in Bremen – bis zum heutigen 
Zeitpunkt gar nicht kannte. Das Fremdwort heißt 
Ambiguitätstoleranz, ist aber offensichtlich ganz 
wichtig, denn es ist die Fähigkeit, scheinbar Wider-
sprüchliches wahrzunehmen und miteinander zu 
vereinbaren. Ich glaube, das ist für die Debatte hier 
gerade ganz hilfreich. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Fragt man sich also, schätzt der Senat den Beitrag 
der Schulen in freier Trägerschaft, dann kann man 
nur ganz einfach antworten: Ja, das tut er. Das Bre-
mer Privatschulgesetz definiert ganz klar die Funk-
tion der Privatschulen positiv. Privatschulen wirken 
mit den staatlichen Schulen an der Erfüllung des 
öffentlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages 
mit. Sie ergänzen und bereichern das öffentliche 
Schulwesen durch besondere Inhalte und Formen 
der Erziehung und des Unterrichts. 

Aber, und hier zeigt sich die Ambiguität: Das 
Grundgesetz, die Landesverfassung und das Pri-
vatschulgesetz setzen auch klare Grenzen und Re-
geln, Frau Averwerser hat noch einmal deutlich ge-
macht, da könnten wir durchaus noch mehr regu-
lieren. 

(Abgeordnete Averwerser [CDU]: Ja, bitte!) 

Bei diesen Regeln geht es darum, dass Schülerin-
nen und Schüler ihr Recht auf Bildung haben, an 
einer Privatschule zuverlässig dieses Recht auf Bil-
dung auch wahrnehmen zu können. Es geht da-
rum, dass eine Schule, die eine öffentliche Schule 
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ersetzt, in den Bildungs- und Erziehungszielen ver-
gleichbar ist, dass sie in ihrer Ausstattung ver-
gleichbar ist und dass sie in der Qualität ihrer Leh-
rerinnen und Lehrer vergleichbar ist, und es geht 
darum, dass Schülerinnen und Schüler nicht in ei-
ner gesellschaftlichen Blase aufwachsen, sondern 
Gleichaltrige aus verschiedenen Schichten und Mi-
lieus erleben. 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Dies ist umso wichtiger, je jünger die Schülerinnen 
und Schüler sind, sieht schon das Grundgesetz für 
die Genehmigung von privaten Grundschulen be-
sonders hohe Hürden vor. 

Zu den Vorteilen: Wir würden nicht auf Privatschu-
len hinweisen. Es ist mitnichten so, dass in der Bro-
schüre nicht darauf hingewiesen wird. Dort ist ein 
Link zu finden, der auf unsere Homepage führt, auf 
der eine gesamte Liste aller Privatschulen zu finden 
ist. Zum Begriff der Privatschulen sage ich jetzt ein-
mal nichts, aber ich möchte gern noch einmal auf 
den Aspekt eingehen, spart der öffentliche Haus-
halt an den Privatschulen, auch ein gern bemühtes 
Vorurteil. 

In den Jahren 2013 und 2014 gab es eine aufge-
regte Debatte im Land, in etwa so wie jetzt, weil der 
Koalitionsausschuss der Bürgerschaft angesichts 
öffentlicher Sparzwänge das Ziel formuliert hatte, 
auch die Träger der Privatschulen an den Sparzie-
len zu beteiligen und die Landeszuschüsse um 
2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu reduzieren. 
Dabei sollten Schulen in freier Trägerschaft jedoch 
nicht von denen in öffentlicher Trägerschaft abge-
koppelt werden. 

Im Dialog mit der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Schulen in freier Trägerschaft wurde das Prinzip 
gefunden, die Zuschüsse künftig über die Personal-
ausgaben der öffentlichen Schulen zu berechnen. 
Seither steht im Gesetz, dass der Staat jede Schüle-
rin und jeden Schüler einer privaten Grundschule 
mit 72,3 Prozent der Pro-Kopf-Personalkosten einer 
öffentlichen Grundschule bezuschusst, bei den 
Oberschulen sind es 76 Prozent und bei den Gym-
nasien 93 Prozent. Liebe Frau Bergmann, Ihre Be-
rechnung, die Sie an anderer Stelle angestellt ha-
ben, ist somit falsch. 

(Beifall SPD) 

Ist das also ein Sparmodell? Ganz und gar nicht, 
denn die Personalausgaben an öffentlichen Schu-

len sind seit 2014 massiv angestiegen, und so stie-
gen auch im gleichen Maße die Zuschüsse für die 
Privatschulen entsprechend an von circa 3 100 auf 
3 600 Euro bei Grundschulen pro Kopf und Jahr 
und von circa 3 800 auf circa 4 600 Euro bei Ober-
schulen und Gymnasien. Das entspricht einer Stei-
gerung um 16, beziehungsweise 21 Prozent in nur 
fünf Jahren. 

Ja, was? Genau. Verhindert der Senat Gründung 
weiterer Privatschulen? Auch das können wir ganz 
klar verneinen, denn seit 2007 sind fünf neue Schu-
len in freier Trägerschaft genehmigt worden. 
Meine Damen und Herren, Ambiguitätstoleranz ist 
also die Fähigkeit, scheinbar Widersprüchliches 
wahrzunehmen und miteinander zu vereinbaren. 

Bei den Privatschulen in Deutschland ist es in etwa 
vergleichbar. Aus gutem Grund sind sie grundge-
setzlich geschützt, aber aus gutem Grund gibt es 
auch Genehmigungsbedingungen, und es gibt 
Grenzen der Bezuschussung im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten des Landes. Entscheidend ist 
nicht, dass es ein Recht auf Einrichtung der Privat-
schulen gibt. Es gibt aber kein Recht auf Zuschüsse 
in gleicher Höhe der Ausgaben für öffentliche 
Schulen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, es sei 
selbstverständlich, dass jeder Ersatzschulträger an-
gemessene Eigenleistungen erbringen muss. Die 
Förderungspflicht stehe von vornherein unter dem 
Vorbehalt dessen, was vernünftigerweise von der 
Gesellschaft erwartet werden kann. Der Gesetzge-
ber darf also andere Belange wie beispielsweise die 
Spielräume des öffentlichen Haushaltes berück-
sichtigen. 

Deshalb kein Grund für die ideologischen Unter-
stellungen, und damit allen ein friedliches Weih-
nachtsfest. – Danke für die Aufmerksamkeit! 

(Beifall SPD, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin erhält das 
Wort die Abgeordnete Bergmann. 

Abgeordnete Bergmann (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Erstens würde ich Herrn Güngör gern ein Kaf-
feetrinken mit SPD-Wählern, 

(Abgeordneter Güngör [SPD]: Das wollte Frau 
Ahrens schon!) 
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mit SPD-Wählern, deren Kinder in Bremen die 
Schulen in freier Trägerschaft besuchen, herzlich 
ans Herz legen. Das würde mich sehr freuen. 

(Beifall FDP) 

Wo Ihre Kinder hingehen? Die dürfen wählen. Ihre 
anderen SPD-Wähler, die dürfen auch frei wählen. 
Ich würde Ihnen gern empfehlen, einmal sich mit 
denen zu unterhalten. 

Frau Dr. Bogedan, Sie sind für mich eine Künstlerin 
der Ambiguitätstoleranz. Sie sind für mich auch 
eine Künstlerin der dialektischen Rede. 

(Heiterkeit – Zurufe) 

Aber ja, muss ja. Jetzt möchte ich auch noch einmal 
über Zahlen sprechen. Wenn Sie die Frage, wie viel 
Geld Bremen dadurch spart, dass die Schülerinnen 
und Schüler der Schulen in freien Trägerschaft 
nicht in staatlichen Schulen beschult werden müs-
sen, nicht umfänglich beantworten wollen, das ha-
ben Sie nämlich in der Antwort nicht gemacht, 
dann rechnen wir mit den Zahlen, die öffentlich zur 
Verfügung stehen. 

Die Differenz zwischen den Ausgaben für Schüle-
rinnen und Schüler in öffentlichen Schulen und de-
nen in privaten oder Schulen freier Trägerschaft 
beträgt circa 3 700 Euro. 

Multipliziert man die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler auf privaten Schulen und in Schulen freier 
Trägerschaft, also 6 188 mit der genannten Diffe-
renz, kommt man für 2018 auf Kosten von zusätzli-
chen 23 Millionen Euro für das Land Bremen. Be-
zogen auf unseren Haushalt ist das eine stattliche 
Summe. Ich möchte an dieser Stelle allen Schullei-
terinnen und Schulleitern, Lehrkräften, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und Eltern dafür danken, 
dass sie bislang diese zusätzlichen Ressourcen auf-
gebracht und nicht aufgegeben haben. 

(Beifall FDP) 

Wir sind froh, dass es sie alle in unseren beiden 
Städten gibt. In der Senatsantwort erfahren wir 
auch, dass Frau Dr. Bogedan mit den Vertreterin-
nen und Vertretern der Schulen gut im Gespräch 
ist. Dann wissen Sie, was die Schulen in freier Trä-
gerschaft als Schreck empfinden, beziehungs-
weise, was sie drückt: Derzeit wird die Finanzie-
rung der Schulen in Abhängigkeit von den Perso-
nalkosten in staatlichen Schulen errechnet. Dabei 

werden Hausmeister, Reinigungspersonal und an-
dere schulische Fachkräfte nicht berücksichtigt. 
Ohne diese kann man aber keine Schule führen. 

Hier muss über ein besseres Finanzierungskonzept 
nachgedacht werden, damit die Schulen vernünftig 
kalkulieren können. 

(Beifall FDP) 

In anderen Bundesländern gibt es diese alternati-
ven Finanzierungskonzepte. Das ist eine Frage des 
Willens, es ist nicht so, dass es keine anderen Fi-
nanzierungskonzepte gibt. Aber das wissen Sie be-
stimmt, weil Sie einen guten Kontakt zu den Schu-
len pflegen. 

Weitere Gespräche unsererseits ergaben Kritik am 
fehlenden Zugang zu sämtlichen Unterstützungs-
maßnahmen, die staatliche Schulen erhalten. Wa-
rum ist die Gebührenordnung für Fortbildungsver-
anstaltungen am Landesinstitut für Schule so, dass 
Lehrerinnen und Lehrer der Schulen in freier Trä-
gerschaft wie Fremde behandelt werden und be-
zahlen müssen? 

(Beifall FDP, CDU) 

Sie unterrichten unsere Bremer Kinder! Warum 
werden sie in staatlichen Publikationen zum 
Thema Bildung nicht gleichrangig, sondern kaum 
oder gar nicht erwähnt? 

(Beifall FDP, CDU) 

Warum wird der Zugang zu Unterstützungsmaß-
nahmen für Bremer Schülerinnen und Schüler ver-
wehrt? Ich denke zum Beispiel an Leseintensiv-
kurse für geflüchtete Kinder. Das macht keinen 
Sinn! Das ist auch nicht sozial, meine Damen und 
Herren! 

(Beifall FDP, CDU) 

Ich frage grundsätzlich: Warum geben wir in dieser 
Stadt nicht für jedes Kind gleich viel Geld für Bil-
dung aus und lassen die Familien entscheiden, wo 
sie diese Bildung erhalten? 

Jetzt fällt mir noch etwas ein, und zwar in Bezug 
auf die Rede von Herrn Güngör: Ich fand es eine 
Dreistigkeit, die Analogie zu ziehen, dass Kinder, 
die Schulen in freier Trägerschaft besuchen, an-
schließend weniger empathisch wären. Hallo? Da 
widerspreche ich entschieden und bitte Sie, sich 
diese Schulen anzusehen. 
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(Beifall FDP, CDU – Abgeordneter Güngör [SPD]: 
Leben Sie in Ihrer liberalen Blase weiter!) 

Das ist Unsinn! 

Liebe Bildungsbehörde, springen Sie endlich über 
den Graben Ihrer ideologischen Vorurteile und be-
trachten Sie Betriebskindergärten und Schulen in 
freier Trägerschaft von der lösungsorientierten 
Seite des Grabens! Es sieht von hier richtig gut aus. 
– Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall FDP) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort die Abgeordnete Tegeler. 

Abgeordnete Tegeler (DIE LINKE): Sehr geehrter 
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 
Ja, tatsächlich, Kollegin Bergmann, ist das so mit 
der Empathie? Reden wir einmal kurz über die 
Freie Evangelische Bekenntnisschule, 

(Zuruf Abgeordnete Bergmann [FDP]) 

die Ihnen, glaube ich, von der inhaltlichen Ausrich-
tung nicht so fern liegt. Sprechen wir darüber, dass 
die Lehrpläne für alle Schulen gleichermaßen gel-
ten. Gerade bei dieser Schule haben wir persönlich 
unsere Zweifel. 

Zumindest die Verlautbarung des Verbandes 
Evangelischer Bekenntnisschulen e. V. aus dem 
Jahr 2012, man wolle statt Evolution zu lehren, die 
Pseudowissenschaft Kreationismus im naturwis-
senschaftlichen Unterricht belassen, gibt erhebli-
chen Anlass zur Sorge. 

Einer Klarstellung dieser Schule, dass die Gesetz-
mäßigkeiten der Naturwissenschaften auch auf ih-
rem Schulgelände gelten, wäre dringend geboten. 
Da habe ich noch nicht über antiquierte Geschlech-
terrollenbilder an diesen Schulen gesprochen, die 
das Gegenteil von Empathie gegenüber jungen 
Frauen, jungen queeren Menschen und so weiter 
transportieren. Noch mehr solche Schulen braucht 
in Bremen wirklich kein Mensch. – Vielen Dank für 
ihre Aufmerksamkeit! 

(Beifall DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

Präsident Imhoff: Als nächste Rednerin hat das 
Wort Senatorin Dr. Bogedan. 

Senatorin Dr. Bogedan: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte eine Sache ergänzen, Frau Bergmann, weil 
das, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis 
ist. Es gibt tatsächlich eine Ideologie, die ich wie 
eine Monstranz vor mir hertrage, und das ist der 
Grundsatz: Ungleiches muss ungleich behandelt 
werden. 

(Zuruf Abgeordnete Bergmann [FDP]) 

Ja, Sie sagen jetzt, das wissen Sie. Sie haben aber 
gerade unterstellt, dass jedes Kind die gleichen 
Ressourcen bekommen soll. Das tut es genau nicht. 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Das tut es absichtlich nicht, und diesen Grundsatz, 
den wollen wir im öffentlichen Schulwesen gern 
beibehalten. – Vielen Dank! 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE) 

Präsident Imhoff: Meine Damen und Herren, wei-
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Aussprache ist geschlossen. 

Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt von der Mittei-
lung des Senats mit der Drucksachen-Nr. 20/191 
auf die Große Anfrage der Fraktion der FDP Kennt-
nis. 

Eilzuständigkeit für Zollvollzugsbeamte im 
Bremer Polizeigesetz aufnehmen 
Antrag der Fraktion der CDU 
vom 12. November 2019 
(Drucksache 20/151)  

Die Beratung ist eröffnet. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beratung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Hier ist Überweisung zur Beratung und Berichter-
stattung an die staatliche Deputation für Inneres 
vorgesehen. 

Wer der Überweisung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Dafür CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE, FDP, M.R.F., Abgeordneter Timke [BIW]) 

Ich bitte um die Gegenprobe. 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/151
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(Dagegen Abgeordneter Beck [AfD]) 

Stimmenthaltungen? 

Ich stelle fest, die Bürgerschaft (Landtag) überweist 
den Antrag zur Beratung und Berichterstattung an 
die staatliche Deputation für Inneres. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende 
der Tagesordnung angekommen und ich schließe 
die Sitzung der Bürgerschaft (Landtag). 

Ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Ad-
ventszeit und frohe Weihnachten. Wir sehen uns 
alle im Neuen Jahr erholt wieder. 

(Beifall) 

(Schluss der Sitzung 18:11 Uhr) 
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Anhang zum Plenarprotokoll 

Schriftlich vom Senat beantwortete Anfragen aus 
der Fragestunde der Bürgerschaft (Landtag) vom 

12.12.2019 

Anfrage 10: Mentoring-Programm für Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes mit Migrations-
biografie 

Wir fragen den Senat: 

Erstens: Welche ersten Erfahrungen liegen dem 
Senat über das verwaltungsinterne Mentoring-
Programm für Beschäftigte mit Migrationshinter-
grund vor? 

Zweitens: Welche Kenntnisse hat der Senat über 
Aufstiegshindernisse von Beschäftigten mit Mig-
rationsbiografie innerhalb der Verwaltung und 
welche Unterstützungsbedarfe leiten sich daraus 
ab? 

Drittens: Welche Planungen verfolgt der Senat 
zukünftig, um den Anteil von Führungskräften 
mit Migrationshintergrund zu erhöhen? 

Frau Görgü-Philipp, Fecker und Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen 

Antwort des Senats: 

Zu Frage eins: Dem Senat ist die Weiterentwick-
lung der Organisationskultur und -struktur der 
bremischen Verwaltung im Sinne von Chancen-
gleichheit und Vielfalt wichtig. Aus diesem 
Grund hat er ein gezieltes Mentoring-Programm 
ins Leben gerufen, das Beschäftigte mit Migrati-
onsbiografie bei der Entwicklung ihrer Karriere 
unterstützt. Elf Mentees mit Migrationshinter-
grund – neun Frauen und zwei Männer – haben 
daran teilgenommen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die 
Mentees sowie die Mentorinnen und Mentoren – 
sechs Frauen und fünf Männer – mit dem Pro-
gramm sehr zufrieden gewesen sind. Durch die 
Begleitung der Mentorin oder dem Mentor ha-
ben die Mentees ihre eigenen Ressourcen und 
Möglichkeiten reflektiert und bewusster wahr-
genommen. Drei Mentees haben diese Erfahrun-
gen bereits während des Mentoring-Programms 
genutzt und sich erfolgreich innerhalb der bre-
mischen Verwaltung verändert. 

Zu Frage zwei: Dem Senat liegen keine Kennt-
nisse darüber vor, dass es Aufstiegs-hindernisse 
von Beschäftigten mit Migrationshintergrund 
gibt. Die in 2014/2015 durchgeführte anonyme 
und freiwillige Befragung zur Beschäftigten-
struktur im bremischen öffentlichen Dienst lie-
ferte erstmals Daten über den Anteil an Beschäf-
tigten mit Migrationsbiografie. 

Eine nachgehende Detailanalyse dieser Daten 
zu ausgewählten Aspekten hat gezeigt, dass es 
keine Hinweise auf eine strukturelle Ungleich-
behandlung gibt. Auch die Mentees im Mento-
ring-Programm, die hierzu befragt worden sind, 
fühlten sich nicht benachteiligt. Sie benannten 
als Schwierigkeit allerdings die fehlenden Vor-
bilder im eigenen Umfeld für eine Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst. Auch innerhalb der bre-
mischen Verwaltung gibt es kaum Rollenmo-
delle zur Orientierung, da nur ein geringer An-
teil von Führungskräften mit Migrationshinter-
grund tätig ist. 

Zu Frage drei: Der Senat arbeitet an einem 
Diversity-Management-Konzept. Ziel dieses 
Konzeptes wird es auch sein, weiterhin den An-
teil von Beschäftigten mit Migrationshinter-
grund zu erhöhen, um auch damit die Vorausset-
zung zu schaffen, dass mehr Führungskräfte mit 
Migrationshintergrund für eine Tätigkeit in der 
bremischen Verwaltung gewonnen beziehungs-
weise entwickelt werden können. Darüber hin-
aus soll im Rahmen des geplanten Konzeptes das 
Mentoring-Programm für Beschäftigte mit Mig-
rationsbiografie in einem Rhythmus von zwei 
Jahren weiter angeboten werden. 

Anfrage 11: Bündnis „Bremen für Rojava“ 

Ich frage den Senat: 

Erstens: Welche Erkenntnisse liegen dem Senat 
über das kürzlich gegründete Bündnis „Bremen 
für Rojava“ vor, insbesondere was die Struktu-
ren, die Mitgliederzahl und die Aktivitäten die-
ser Vereinigung im Land Bremen angeht? 

Zweitens: Welche Querverbindungen bezie-
hungsweise personellen Überschneidungen be-
stehen zwischen „Bremen für Rojava“ und der 
linksradikalen beziehungsweise autonomen 
Szene in Bremen? 
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Drittens: Wie viele Personen mit letztem Wohn-
sitz im Land Bremen, die dem linken Spektrum 
zuzurechnen sind, haben sich nach den Erkennt-
nissen des Senats seit 2012 auf Seiten kurdischer 
Milizen aktiv an den Kampfhandlungen im Na-
hen Osten beteiligt, und wie viele dieser Perso-
nen sind mittlerweile wieder nach Deutschland 
zurückgekehrt? 

Timke (BIW) 

Antwort des Senats: 

Zu den Fragen eins und zwei: Laut der Selbst-
darstellung des Bündnisses „Bremen für Rojava“ 
handelt es sich um einen „zivilgesellschaftlichen 
Zusammenschluss von Bremerinnen und Bre-
mern“. Nach eigener Aussage geht es ihm um 
„Solidarität mit Rojava und gegen den völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei gegen 
Nord-Ost-Syrien“. 

Nach Erkenntnissen des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz wird der Personenzu-sammen-
schluss durch personelle Überschneidungen von 
der Partiya Karkerên Kurdistan, Arbeiterpartei 
Kurdistans, PKK, beeinflusst. Die Anzahl der 
Funktionäre im Land Bremen liegt im niedrigen 
zweistelligen Bereich, die der Sympathisanten 
bei etwa 1 000. Darunter sind neben Personen 
des bürgerlichen Spektrums auch Angehörige 
der linksextremistischen Szene. Die wesentli-
chen Aktivitäten bestehen im Veranstalten von 
Demonstrationen und Diskussionen. 

Zu Frage drei: Dem Senat liegen keine Erkennt-
nisse über entsprechende Ausreisen von Links-
extremisten mit letztem Wohnsitz in Bremen vor. 

Anfrage 12: Brandanschläge auf Kraftfahrzeuge 
in Bremen 

Ich frage den Senat: 

Erstens: Auf wie viele Kraftfahrzeuge, Pkw, Lkw, 
sind im Zeitraum zwischen dem 1. Januar  2018 
und dem 31. Oktober 2019 im Land Bremen 
Brandanschläge verübt worden? Bei wie vielen 
dieser Fahrzeuge handelte es sich um soge-
nannte Sport Utility Vehicles, SUV, und welcher 
Personen- beziehungsweise Sachschaden ist da-
bei entstanden, bitte Zahlen getrennt nach Jah-
ren sowie Bremen und Bremerhaven ausweisen? 

Zweitens: Wie viele Tatverdächtige zu Erstens 
konnten im genannten Zeitraum von der Polizei 

gefasst werden, und wie hoch ist aktuell die Auf-
klärungsquote in diesem Deliktsbereich? 

Drittens: Welche Motive haben die Brandstifter 
nach den Erkenntnissen der Polizei für ihre An-
schläge und wie hoch ist der Prozentsatz solcher 
Täter, die dem linksradikalen politischen Spekt-
rum zuzurechnen sind? 

Timke (BIW) 

Antwort des Senats: 

Zu Frage eins: Die erbetene Auswertung basiert 
auf Daten aus dem Vorgangsbe-arbeitungssys-
tem @rtus. Dementsprechend sind nicht alle be-
rücksichtigten Vorgänge bereits vollständig er-
mittelt und an die Staatsanwaltschaft überge-
ben. 

In Bremen sind im Jahr 2018 37 Branddelikte auf 
Kraftfahrzeuge begangen worden, keines davon 
auf SUV. Es entstand kein Personenschaden, 
aber ein Sachschaden in einer Höhe von circa 
450 000 Euro. 

Von Januar bis Oktober 2019 sind in Bremen 34 
Branddelikte auf Kraftfahrzeuge verübt worden, 
davon zwei auf SUV. Es entstand kein Personen-
schaden, aber ein Sachschaden in einer Höhe 
von circa 1 000 000 Euro. 

In Bremerhaven sind im Jahre 2018 15 Brandde-
likte auf Kraftfahrzeuge begangen worden, kei-
nes davon auf SUV. Es entstand kein Personen-
schaden, aber ein Sachschaden in einer Höhe 
von circa 150 000 Euro. 

Von Januar bis Oktober 2019 sind in Bremer-
haven sechs Branddelikte auf Kraft-fahrzeuge 
begangen worden, davon keines auf SUV. Es 
entstand kein Personen-schaden, aber ein Sach-
schaden in einer Höhe von circa 90 000 Euro. 

Zu Frage zwei: Im Jahr 2018 konnten in Bremen 
zwei Tatverdächtige ermittelt werden, die für 
zwei von 37 Branddelikten verantwortlich sind. 
Von Januar bis Oktober 2019 konnten in Bremen 
vier Tatverdächtige ermittelt werden, die für 
fünf der 34 begangenen Branddelikte verant-
wortlich sind. 

In Bremerhaven konnten im Jahr 2018 fünf von 
15 Branddelikten und von Januar bis Oktober 
2019 zwei von sechs Branddelikten aufgeklärt 
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werden. Alle aufgeklärten Branddelikte konnten 
demselben Täter zugeordnet werden. 

Zu Frage drei: Zum Prozentsatz der Täter, die 
dem linksradikalen politischen Spektrum zuzu-
rechnen sind, können keine validen Aussagen 
gemacht werden. Ein politisches Motiv konnte in 
Bremen im Jahr 2018 in drei von 37 Fällen und 
von Januar bis Oktober 2019 in acht von 34 Fäl-
len festgestellt werden. In Bremerhaven konnten 
keine entsprechenden Zuordnungen vorgenom-
men werden. 

Häufige Motive für Branddelikte sind auch Pyro-
manie, Sozialneid oder die Absicht, mit Brand-
delikten andere Straftaten zu verdecken bezie-
hungsweise von ihnen abzulenken. 

Anfrage 13: Lärmschutz entlang der A270 

Wir fragen den Senat: 

Erstens: Wie bewertet der Senat den Lärmschutz 
entlang der A270 auf Höhe Am Heidbergstift 
und Halmstraße? 

Zweitens: Wie hat sich das Verkehrsaufkommen 
in den letzten fünf Jahren seit der letzten Zäh-
lung entwickelt? 

Drittens: Welche Kosten würden durch passiven 
oder aktiven Lärmschutz entlang der A270 auf 
Höhe Am Heidbergstift und Halmstraße entste-
hen? 

Frau Hornhues, Strohmann, Röwekamp und 
Fraktion der CDU 

Antwort des Senats: 

Zu Frage eins: In den Achtzigerjahren wurde 
durch die Bundesregierung veranlasst, dass an 
diversen Bundesfernstraßen freiwilliger Lärm-
schutz nachgerüstet wird. Hierbei wurden die 
damaligen Grenzwerte für Lärmvorsorge von 62 
dB(A) am Tag und 52 dB(A) in der Nacht zu-
grunde gelegt. 

Für die B74, die heutige A270, wurde Ende der 
Achtzigerjahre in den anspruchsbe-rechtigten 
Bereichen Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt. 
In Bereichen ohne Lärm-schutzwand lagen zu 
dieser Zeit keine Grenzwertüberschreitungen 
vor. Die heute gültigen Auslösewerte der Lärm-
sanierung liegen bei 67 dB(A) am Tag und 57 
dB(A) in der Nacht. 

Die erneute Überprüfung des Bereichs auf Basis 
dieser Daten hat ergeben, dass entlang der A270 
auf Höhe Am Heidbergstift und Halmstraße 
keine Überschreitungen vorliegen. Bei der Be-
rechnung von Ansprüchen auf Lärmschutz dür-
fen nur Gebäude oder Gebäudeteile berücksich-
tigt werden, die schon beim Bau der B74/A270 
vorhanden waren. Daher erhöht sich die Zahl 
der Anspruchsberechtigten nicht. 

Zu Frage zwei: Die Verkehrsmengen lagen im 
Jahr 2010 bei einem Wert von 34 800 Kraftfahr-
zeuge, Kfz, pro Tag mit einem, für die Berech-
nung des Lärmpegels maßgeblichen, Schwer-
verkehrsanteil von 3,3 Prozent. Im Vergleich 
hierzu haben sich die Verkehrsmengen im Jahr 
2015 auf einen Wert von 37 300 Kfz pro Tag 
leicht erhöht, wobei sich jedoch der Schwerver-
kehrsanteil auf 3 Prozent reduziert hat. Die 
nächste routinemäßige Verkehrszahlenerhe-
bung seitens des Bundes erfolgt im Jahr 2020. 

Zu Frage drei: Wie in der Antwort zur ersten 
Frage bereits beschrieben, liegen entlang der 
A270 auf Höhe Am Heidbergstift und Halm-
straße keine Grenzwertüberschreitungen vor 
und somit bestehen auch keine gesetzlichen An-
sprüche auf passiven oder aktiven Lärmschutz. 
Im berechtigten Anspruchsfall müssten individu-
elle Maßnahmen festgelegt und entsprechende 
Kosten kalkuliert werden. Eine Aussage zu ei-
nem pauschalen Kostenansatz ist für den abge-
fragten Bereich nicht möglich. 

Laut Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, BMVI, lag der Durchschnitts-
preis für Lärmschutzwände im Jahr 2016 bei 394 
Euro pro Quadratmeter und für Lärmschutzfens-
ter bei 592 Euro pro Quadratmeter. Aktuelle 
Preisangaben liegen derzeit nicht vor. 

Anfrage 14: Masern-Impfpflicht für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Kinder-tagesstätten 
und Schulen? 

Wir fragen den Senat: 

Erstens: In welcher Form plant der Senat die Um-
setzung des am 14. November im Bundestag be-
schlossenen Masernschutzgesetzes und welche 
Auswirkungen hat dies konkret für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten 
und Schulen in Bremen und Bremerhaven, bei 
denen keine gesundheitlichen Gründe gegen 
eine Impfung vorliegen? 
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Zweitens: Mit welchem Verwaltungsaufwand 
rechnet der Senat für die Überprüfung und Ein-
haltung einer Masern-Impfpflicht bei Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in Kindertagesstätten 
und Schulen und wie bewertet er diesen? 

Drittens: Für wie realistisch hält der Senat die 
Konsequenz eines Berufsverbotes für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten 
und Schulen, falls Beschäftigte eine Impfung 
verweigern sollten und mit wie vielen Personen, 
die von dieser Konsequenz betroffen sein könn-
ten, rechnet er? 

Frau Dr. Eschen, Hupe, Frau Osterkamp-Weber, 
Fecker und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Antwort des Senats: 

Zu Frage eins: Die Form der Umsetzung mit de-
taillierten Absprachen soll in enger Abstimmung 
zwischen der Senatorin für Kinder und Bildung, 
mit der Senatorin für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz, verabredet werden. Hierzu 
dient ein erster Koordinierungstermin, zu dem 
die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Ver-
braucherschutz für den 18. Dezember 2019 ein-
geladen hat. Die konkreten Auswirkungen für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können erst im 
Verlauf dieses Prozesses und nach eingehender 
Prüfung des Gesetzentwurfes benannt werden. 

Grundsätzlich werden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach dem Masernschutzgesetz ver-
pflichtet, der Leitung ihrer Einrichtung bezie-
hungsweise Schule einen Impfnachweis bezie-
hungsweise einen Immunnachweis vorzulegen. 
Wird ein solcher Nachweis nicht vorgelegt be-
ziehungsweise eine erforderliche Impfung nicht 
vorgenommen, sieht das Gesetz verschiedene 
Verfahrensschritte und Reaktionsmöglichkeiten 
vor, die unter Umständen bis hin zu einem Be-
schäftigungsverbot reichen könnten. 

Zu Frage zwei: Es ist davon auszugehen, dass so-
wohl der administrative als auch der operative 
Erfüllungsaufwand nicht unerheblich sein wird, 
da die Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter betroffen sein wird. Für die Umset-
zung des Masernschutzgesetzes sind die Senato-
rin für Gesundheit, Frauen und Verbraucher-
schutz, die Senatorin für Kinder und Bildung für 
den Bereich der Kindertagesstätten und Schu-
len, sowie Krankenhäuser und Arztpraxen ver-
antwortlich. 

Zu Frage drei: Dem Senat liegen keine belastba-
ren Erkenntnisse über die Größenordnung eines 
möglicherweise betroffenen Personenkreises be-
ziehungsweise darüber vor, in welchem Umfang 
Beschäftigte möglicherweise ihrer Tätigkeit 
dann nicht mehr nachgehen können. 

Anfrage 15: Forschung für die Stärkung von 
strukturschwachen Regionen 

Wir fragen den Senat: 

Erstens: Wie bewertet der Senat die Programm-
linien „RUBIN“, „WIR!“ und „Region. Innova-
tiv“ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung in Bezug auf die Innovationsförde-
rung und die Stärkung regionaler Wirtschafts-
strukturen im Land Bremen? 

Zweitens: Mit welchen Projekten und in wel-
chem Zeitrahmen gedenkt der Senat, sich auf 
die Programme „RUBIN“ „WIR!“ und „Chan-
cen.Regionen“ des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung, BMBF, zu bewerben? 

Frau Grobien, Röwekamp und Fraktion der CDU 

Antwort des Senats: 

Zu Frage eins: Der Senat begrüßt, dass das 
BMBF Förderprogramme zur Stärkung regiona-
ler Wirtschaftsstrukturen auflegt, von denen das 
Land Bremen profitieren kann. 

Zu Frage zwei: Bremen hat bereits ein Pilotvor-
haben in der WIR!-Förderung akquiriert: „Fiber 
and Flow – Miniaturdrucksensoren für die Ferti-
gungsüberwachung“. Es wird unter Leitung von 
Professor Lang, Universität Bremen, von sieben 
beteiligten Firmen und Forschungseinrichtun-
gen umgesetzt. 

Für die Findung von Antragsbündnissen und 
Einreichung von Skizzen zum 1. Februar 2020 
sind die senatorischen Behörden für Wirtschaft 
und für Wissenschaft im intensiven Austausch. 
Derzeit werden folgende Vorschläge geprüft: 

Für das Programm „RUBIN“ werden aktuell An-
träge zu den Themen Leichtbau/ECOMAT und 
Logistik geprüft. Zu einem späteren Zeitpunkt 
könnte hier der Bereich Robotik antragsfähig 
sein. Für das Programm „WIR!“ werden ein An-
trag zum Digital Hub Industry und die Anwen-
dung für einen Antrag Wasserstoff/alternative 
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Energien und ein breites Bündnis im Bereich 
Food/Klima/Bioökonomie/Aquakultur geprüft. 

Auf „Region.innovativ“ wurde insbesondere das 
Institut Arbeit und Wirtschaft, IAW, aufmerksam 
gemacht, das eine ausgewiesene Expertise im 
Bereich Arbeitsforschung hat und hier gut ver-
netzt ist. Nach Abschluss der Prüfungen werden 
Antragsskizzen zum Einreichtermin 1. Feb-
ruar 2020 fertiggestellt. Darüber hinaus haben 

die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 
und die Senatorin für Wissenschaft und Häfen 
die weiteren Ausschreibungsrunden der Pro-
grammlinien im Blick. 

„Chancen. Regionen“ ist kein eigenes Förder-
programm des BMBF, sondern die Überschrift 
des Gesamtkonzepts, unter dem „RUBIN“ 
„WIR!“ und „Region.Innovativ“ stattfinden. 
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Konsensliste 

Von der Bürgerschaft (Landtag) in der 6. Sitzung nach interfraktioneller Absprache  
beschlossene Tagesordnungspunkte ohne Debatte. 

Nr. 
Tagesordnungspunkt 

 

Beschlussempfehlung 

 

16. 

Bericht des Senats über die nordmedia – Film- 
und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bre-
men mbH 2018 

Mitteilung des Senats vom 19.11.2019 

(Drucksache 20/173) 

Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt von dem Be-
richt Kenntnis. 

21. 

Rechnung des Rechnungshofs über seine Ein-
nahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des 
Haushaltsjahres 2018 
Bericht des Rechnungshofs der Freien Hanse-
stadt Bremen 
vom 23. Mai 2019 
(Drucksache 19/2195) 

Die Bürgerschaft (Landtag) erteilt gemäß § 101 
LHO dem Rechnungshof der Freien Hansestadt 
Bremen wegen der Rechnung über seine Ein-
nahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 in 
Kapitel 0011 des Haushalts der Freien Hanse-
stadt Bremen Entlastung. 

22. 

Rechnung des Rechnungshofs der Freien Han-
sestadt Bremen über seine Einnahmen und 
Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 
2018 

Bericht und Antrag des staatlichen Rech-
nungsprüfungsausschusses vom 22.11.2019 

(Drucksache 20/181) 

Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt von dem Be-
richt Kenntnis. 

25. 

Bericht des staatlichen Petitionsausschusses 
Nr. 3 vom 29. November 2019 

Bericht und Dringlichkeitsantrag des Petiti-
onsausschusses vom 03.12.2019 

(Drucksache 20/189) 

Die Bürgerschaft (Landtag) beschließt die Be-
handlung der Petionen wie vom Ausschuss emp-
fohlen. 

 Frank Imhoff 
 Präsident der Bremischen Bürgerschaft 

http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/173
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/19/2195
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/181
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksache/20/189
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